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Die Staaten sind zu klein geworden, um globalen Heraus-
forderungen wie die sozialverträgliche Gestaltung des
Weltmarktes, Frieden und die Erhaltung der naturlichen Le-
bensgrundlagen im Alleingang begegnen zu können Nur
eine grenzûberschreitende {transnationale) Politik kann der
globalen ,Okonomie soziale und ökologische Grenzen set-
zen Dies wirft jedoch sofort die Frage nach der demokra-
tischen l-egitimation einer solchen Politik auf Denn auf der
transnationalen Ebene gibt es bisher kaum eine demokra-
tische Offentlichkeit, geschweige denn verfasste demokra-
tische Beieiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger.

Am Beispiel der Europäischen Union klären die 28 Auto-
rinnen und Autoren aus 12 Ländern, ob und unter welchen
Umständen sich der dernokratische Anspruch auf Burge-
rinnen- und Bürgerbeteiligung auf transnationaler Ebene
aufrecht erhalten und politisch umsetzen lässt. Die Ent-
würfe dieses Buches sollen lmpulse geben fùr eine weiter-
Eehende Diskussion der Chancen und Probleme der trans-
nationalen Demokratie und jenen eine Handlungsperspek-
tive eröffnen, die manchmal an ihrer Ohnrnacht zu verzwei-
feln drohen

Transnationale Demokratie ist noch keine Wirklichkeit,
aber eine Wirklichkeit im Entstehen, die es kritisch zu be-
gleiten und engagiert zu befördern gilt.

Mit Beiträgen von Elisabeth Bongert (Harnburg), Rolf
Büchi (Helsinki), Gianni D'Amato/Siegfried Schieder (pots-
Cam/Berlìn), Roland Erne (Paris/Berlin), Tiìman Evers
(Kassel), Andreas Gross (Zurich), Sergej Henke (pots-
dam), Stefan Honecker (Ludwigshafen), Kurt Hübner
(Berlin), Pascal Jacobs (Enschede), lreneusz pawel Karo-
lewki (Warschau/Potsdam), Bruno Kaufmann (Göteborg),
Heinz KIeger (Potsdam), Anton Koostra (Enschede), pekka
Kosonen (Helsinki), Alexander Langer ], Erika Lazarova
(Sofia), Christian Lequesne (Paris), Bor.ris Mayer (Trier),
Joyce McMillan (Edinburgh), Ute Passow (tserlin), Birgit
Pickel (Kapstadt), Stefan Pöder (Lana), He¡di ilebsamen
(Luzern/Berlin), Christoph Scherrer (Berlin), Theo Schiiier
(Marburg), Urs Wälterlin (Sydney).
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Alexander Langer (zz. Februar 1946 - 3. Juli 1995)

Radikaldemokrat, Pazifist und Europcier.
Fraktionsvorsitzender der Grünen im Europciischen Parlament

In seinem letzten Artikel schrieb Alexander Langer
zu unserem Thema:

Autoren- und Autorinnenverzeichnis <Gewährleistung der Erhaltung der Eigenart einerseits und echte
Gleichberechtigung und Partizipation andererseits gehòren

zusammen und ergcinzen einander gegenseitig. Dies erfordert
jedoch nicht nur entsprechende Òffentliche und verbindliche

Regelungenund Institutionen, sondernvor aLlem, dass sich die
betroffenen Volks gruppen fùr den Weg des Zusammenlebens statt

der Konfrontation entscheiden. Je mehr wir miteinander zu tun
haben, desto besser verstehen wir uns. >

Nützliche Anschriften

(Aus der in Frankfurt erscheinendan Zeitschrift ( Kommune>, August 1995, in d.er Alexandcr
Langer dreizehn Jahre løng jeden il4onat seinen < Brief aus ItaLien, veröffentLichte und. so einen

kleinen Beitrag zu einer kommenden europäischen Offentl¡chke¡t gele¡stet hat )



Transnationale Demokratie als
Projekt und Ausweg aus der

doppelten Krise der Demokratie
Einleitung der Herausgeber

Nach dem Ende der <realsozialistischen> Systeme in ZenÍral-
und Osteuropa sowie verschiedener Diktaturen in Lateiname-
rika, Afrika und Asien schien es für einen Moment lang so, als ob
mit der staatlich verfassten, repräsentativen Demokratie die
klassische Frage der politischen Philosophie nach der besten
Regierungsform ein für allemal beantwortet wäre. Dennoch
spricht vieles dafür, dass heute von einer doppelten Krise der
Demokratie gesprochen werden muss. Sie hat vor allem zwei Ur-
sachen:

(1) Da die Staaten zu klein geworden sind, um globalen Heraus-
forderungen wie die sozialverträgliche Gestaltung des Welt-
marktes, Frieden und die Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen im Alleingang begegnen zu können, haben sie in
zahlreichen Politikfeldern Souveränitäts¡echte an supranatio-
nale Organisationen, wie die Europäische lJnion, abgegeben.
Dabei gehen aber die garantierten, direkten Mitbestimmungs-
möglichkeiten der Staatsbürgerlnnen verloren. Denn auf der
grenzüberschreitenden (transnationalen) Ebene gibt es bisher
kaum partizipative Rechte der Bürgerinnen und Bürger, somit
nur ganz sporadisch eine transnationale Öffentlichkeit mit einem
gesellschaftlichen und politischen Diskurs über wichtige Fragen,
geschweige denn verfasste Verfahren der politischen Legitima-
tion. Der demokratische und soziale Staat ist damit in eine ge-
fährliche Krise geraten.il



Einleitung T2

(2) Die andere Quelle der Krise der gegenwärtigen Demokra-

tie liegt innerhalb der jeweiligen Staaten selber. Ihre politische

Praxis wird immer stärker von professionellen Experten und

Technokraten, Parteispitzen und der Regierung allein geprägt'

Dies hat zur Folge, dass sich Bürgerinnen und Bürger immer

mehr in die Rolle von machtlosen Zuschauerdemokraten ge-

drängt fühlen; obwohl sich viele Menschen heute zumindest

ebenso informiert und kompetent fühlen wie die meisten ihrer

Vertreterlnnen in den Parlamenten und zumindest ein grösse-

res Bedürfnis nach politischer Beteiligung und Engagement

verspüren als früher.
In dieser doppelten Krise liegen Gefahren, welche die Demo-

kratie ihres zentralen normativen Anspruchs berauben könnten:

nämlich <keinen äusseren Gesetzen zu gehorchen, als denen ich

meine Beistimmung habe geben können> (Kant)- Während in

der politikwissenschaftlichen und öffentlichen Debatte Antwor-
ten zur Losung der Krise auf einzelstaatlicher Ebene vorgeschla-

gen und diskutiert werden, kommt eine Diskussion über die

Probleme und Chancen einer transnationalen Demokratie nur

langsam in Gang. Dieser Umstand ist vorerst - angesichts des

nationalen und staatlichen Bezugs der Demokratie - nicht weiter

verwunderlich. Es wird aber dann zu einem ernsthaften Pro-

blem, wenn immer mehr politische Entscheidungen auf über-

und zwischenstaatliche Ebenen verlagert werden.

Im Zentrum dieses ersten Buchs zur transnationalen Demo-

kratie steht deshalb die Frage, welche Demokratisierungsper-

spektiven Antworten auf die doppelte Krise der Demokratie
geben können. Dabei konzentrieren wir uns vorerst auf das Bei-

spiel der unter dem Dach der Europäischen Union zusammenge-

fassten europäischen Institutionen, da bislang kein anderer Ver-

bund von Nationalstaaten in einem ebensolchen Masse von

überstaatlichen Strukturen und Elementen geprägt ist.

Die theoretischen Beitrcige dieses Bandes versuchen den Weg

zu einer transnationalen Demokratie historisch nachzuzeichnen

sowie deren Handlungsspielräume auszuloten. Dies geschieht

aus unterschiedlichen Perspektiven: aus historischer, politik-

Einleitung

theoretischer, direktdemokratischer, soziologischer, ökonomi-
scher und feministischer Sicht.

Der zweite Teil stellt konkrete Ansätze für Demokratisie-
rungsmoglichkeiten vor: die Stärkung der Beteiligungsrechte
von Bürgerinnen und Bürgern sowie der sozialen Demokratie
und der Regionen.

Der dritte Teil glbt eine Ubersicht über den Stand der europa-
politischen Diskussionen in verschiedenen europäischen Län-
dern und aussereuropäischen Weltregionen aus der Sicht von In-
sidern.

Ein do kumentaris cher Anhang mit europapolitischen Thesen
europäischer Bürgerinitiativen und des Europäischen Parla-
ments im Hinblick auf die anstehende EU-Reform vervollstän-
digen diesen Materialienteil.

Die theoretischen Anregungen sowie die vorgestellten Mate-
rialien sollen Impulse geben für eine weitergehende Diskussion
der Chancen und Probleme transnationaler Demokratie. Trans-
nationale Demokratie ist noch keine Wirklichkeit, aber eine
Wirklichkeit im Entstehen, die wir reflexiv begleiten sowie enga-
giert befördern wollen. Die Entwürfe dieses Buches sollen Mut
machen und jenen eine Handlungsperspektive eröffnen, die
manchmal an ihrer Ohnmacht zu verzweifeln drohen. In diesem
Sinne erscheint uns die transnationale Demokratie ein wichtiges
Zukunftsprojekt, dessen Umsetzung die Lebenschancen verbes-
sern könnte.

Berlin/Potsdam/
Göteborg/Zürich
im Herbst 1995

Roland Erne, Andreas Gross,
B runo Kaufmann und Heinz Kle ger

13
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Unterwegs zur
transnationalen Demokratie
- und was wir dazu aus der Geschichte

lernen können

Von Bruno Kaufmann (Göteborg)

Als wùnschbare Staats- und Regierungsform hat die Demokratie
nach dem Ende des kalten Krieges weltweit an Geltung gewon-
nen. In ihrer heute dominierenden liberalen und repräsentativen
Form gilt die Demokratie mithin schon als Standard. Vor allem
dann, wenn es darum geht, die Entwicklung <im Ausland> zu
kommentieren. Einzelne sind zu Beginn dieses Jahrzehntes so-
weit gegangen und haben im Untergang des Kommunismus den
endgültigen Triumph eben dieser Form der Demokratie ausge-
macht und das <Ende der Geschichte> heraufbeschworenl.

Die jüngste Geschichte hat jedoch gezeígt, dass wir statt in
einer von demokratischer Vernunft und lebendiger Marktwirt-
schaft geprägten Weltordnung, in einer von sozialer Unrast und
gewalttãtigen Krisen durchzogenen lJnordnung leben. Am deut-
lichsten wird dies im Unvermogen der internationalen Gemein-
schaft (und deren kleinsten gemeinsamen Nenner - die Verein-
ten Nationen) Konflikte wie auf dem Balkan, im Kaukasus und
in Afrika effektiv zu lindern und zu befrieden. Als Gegenthese

1 Der Begriff stammt vom Amerikane¡ Francis Fukuyama, der in der Abhand-
lung unter diesem Titel, <The End of History> (in The National Interest 16)
1989 die liberale Demok¡atie zusammen mit der kapitalistischen Marktwirt-
schaft zur ideoìogischen Siegerin erklärte und damit eine heftige Debatte
auslöste. David Held setzt in seiner Kritik (u. a. in einem Aufsatz <From City-
States to A Cosmopolitan Order?', in Held, <Prospects for Democracy>,
Cambridge: Polity Press, 1993) bei den offensichtlichen Widersprüchen zwi-
schen liberalen und demokratischen Konzepten an.



B runo Kaufrnan n ( G ö te b o rg ) 18

zum <Ende der Geschichte>> ist deshalb nun immer lauter vom
<<Ende der Demokratie> die Rede2.

Es stimmt schon: an der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend
steht die Zukunft der Demokratie zur Disposition3. Dabei be-

schâftigten sich bereits vor über 2500 Jahren die Athener in ih-
rem antiken Stadtstaat mit dieser Frage und im 18. und 19. Jahr-
hundert kärnpften Amerikaner und Europäer in ihren neuen

Nationalstaaten für eine demokratische Zukunft .

Nun steht aber ein neuer entscheidender Einsatz an: nämlich
jener für eine Demokratie auf der grenzüberschreitenden (trans-
nationalen) Ebene. Nur indem wir diese historisch neue Form von
Demokratie theoretisch und praktisch anzugehen wagen, können
wir, so bin ich überzeugt, der weitverbreiteten Angst vor dem

Ende der Demokratie eine konkrete und hoffnungsvolle Perspek-
tive auf eine auch transnationale Demokratie gegenüberstellen.

Tatsächlich ist diese Form von Volksherrschaft in Praxis und
Theorie eine (noch) wenig erprobte und erforschte Sachea. Erste
Ansätze sind jedoch vorhanden: in der politischen Praxis wird
dazu eine Diskussion hauptsächlich im Zusammenhang mit der
Weiterentwicklung der Europäischen Union (EU) geführt; auf

2 Dieser Begriff kommt vom französischen Philosophen Jean-Marie Guéhenno,
der in der schwindenden politischen Handlungskraft der Nationalstaaten den
Verlust des wichtigsten demokratischen Raumes ausmacht (<La Fin de la Dé-
mocratie>>, Paris: Flammarion, 1993 ; dt. : <Das Ende der Demokratie>, Mün-
chen/Zürich: Artemis & Winkler, 1994). Die Debatte dazu ist 1994 unter an-

derem auf den Kulturseiten des Zürcher <Tages-Anzeigers> geführt worden.
3 Das britische Wochenmagazin <The Economist> (17.Juni 1995) hat diesem

Thema eine Titelgeschichte gewidmet. In einem Leitartikel wird dazu eine
Vertiefung der Demokratie durch eine verstärkte Mitsprache der Bürger(in-
nen) angemahnt. De¡ amerikanische Politikwissenschafter Benjamin Barber
spricht in diesem Zusammenhang von <<starker Demokratie>> und hat dazu

bereits 1984 ein Buch herausgegeben: <Strong Democracy, Participatory Poli-
tics for a New Age>, Berkeley: California Press.

4 Unter dem Stichwort <<transnationale Demokratie" bzw. <grenzüberschrei-
tende Demokratie> fand ich im Sommer L995 an einer demokratietheoretisch
aktiven Universität (University of California in Berkeley) keinen einzigen Ein-
trag. Unter dem Stichwort <internationale Demokratie> fanden sich gerade

zwei Titel.

Unterwegs zur transnationalen Demokratie

der theoretischen Ebene sind in jüngster Zeit eine ganze Reihe
von Forschungsprojekten an Universitäten und Instituten eingE-
leitet wordens.

In diesem Kapitel soll die Idee einer <<transnationalen Demo-
k¡atie>> in den Rahmen von 2500 Jahren Demokratiegeschichte
gestellt werden: neben (1) den Kernelementen antiker Stadt-
staatsdemokratie und moderner Nationalstaatsdemokratie soll
(2) das Bedürfnis einer transnationalen Demokratie geklärt wer-
den und (3) anhand von vier Modellen - von welchen drei in der
Tradition nationalstaatlicher Staatsbildung stehen, das vierte je-
doch einen echten transnationâlen Entwurf darstellt. Dazu wer-
den ( ) abschliessend vier zentrale Demokratie-Ideen (Bürger/
in, Öffentlichkeit, Identitat und Volkssouveränität) kurz vorge-
stellt und diese in den Rahmen einer grenzüberschreitenden
Volksherrschaft gestellt.

Vom einem Stadtstaat...

1993 feierte die Welt das 2500jährige Bestehen der Demokratie.
Im Jahre 508 v. Chr. waren im antiken Athen Entwicklungen zu
beobachten, die nicht zu Unrecht als Geburtsstunde der Volks-
herrschaft (Demo-kratie) beschrieben werden. Einem für dama-
lige Verhältnisse typischen Machtkampf adliger Familien folgte
eine untypische Regierungsform: Kleisthenes bootete die Ty-
rannenfamilie der Pirastriden aus, indem er den Bürgern politi-

5 In den weiteren Kapiteln dieses Buches wird sowohl auf die praktischen als
auch die theoretischen Ansätze eingegangen. Auf Initiative von David Held
(Cambridge) ist 1995 ein europaweites Netzwerk von Forscher(inne)n rund
um die <<transnationale Demokratie> entstanden; in Zürich befasst sich das
Wissenschaftliche Institut für Direkte Demokratie seit 1.990 mit Aspekten
grenzüberscbreitende¡ Volksherrschaft; am Institut für Friedens- und Ent-
wicklungsforschung der schwedischen Universität Göteborg existiert seit 1992
eine entsprechende Arbeitsgruppe; Heinz Kleger führt seit 1993 an den Uni-
versitäten Konstanz und Potsdam Kurse zu diesem Thema durcb. Siehe auch
Adressenverzeichnis im Anhang dieses Bandes.

t9
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sche Mitsprache in den gemeinsamen Angelegenheiten ver-
sprach. Damit konnte er eine Mehrheit der Athener hinter sich
scharen und legte den Grundstein für eine völlig neue Staatsform

- die Demokratie.
Radikal neu war der Gedanke, dass Entscheide durch und nach

einer Debatte gefällt wurden und das <Volk> daran beteiligt war.
Perikles bezeichnete die Demokratie später als die Staatsform,

in owelcher die Diskussion nicht als Bremsklotz politischen Han-
delns, sondern als unentbehrliche Voraussetzung jeder weisen
Entscheidung betrachtet wird>6.

Athens demokratischer Innovation zum Trotz, fällt es heute
schwer, von einer 2500-jährigen Demokratietradition zu spre-
chen: zu unterschiedlich ist das Menschen- und Weltbild der alten
Griechen und jenes der Neuzeit, aber auch die Form jener ersten
Volksherrschaft und der modernen, nationalstaatlichen Demo-
kratie. In Athen beschränkte sich der Staat auf die Stadt (Polis)
mit höchstens 50000 Einwohner(inne)n und das Volk auf einen
beschränkten Teil der männlichen Bevölkerung - rund 6000 Bür-
ger. Sklaven, Frauen und Zugewanderte gehörten nicht dazu.

Während in Athen der Einbezug der Bürger in die Angelegen-
heiten der Polis sehr umfassend war und das aktive Mitmachen
der Bürger vorausgesetzt wurde, gab es weder Menschen- und
Freiheitsrechte noch eine geschriebene Verfassung.

Das Konzept des aktiven Bürgers, der in die staatlichen Ent-
scheidungsprozesse einbezogen wird, fand auch im politischen
System des römischen Stadtstaats Eingang und wurde hier zur
virtus, zur Tugend erklärt.

Die humanistischen Ideen der alten Griechen kamen nach dem
Untergang Roms erst zu Beginn dieses Jahrtausends zu neuer
Bedeutung: in italienischen Städten wie Pisa, Mailand, Genua

6 Dieses ZiTat ist einer englischen Ûbersetzung (Crawley) von Thukydides,
<The Peloponnesian War>, London: Penguin Classics (1910) entnommen.
Auf zentrale Elemente, Ideen und Institutionen der antiken Demok¡atie wi¡d
auch bei der von John Dunn herausgegebenen Anthologie <Democracy - The
Unfinished Journey, 508 BC to AD 1993>, New York: Oxford Press (1992)
erngegangen.

21 Unterwegs zur transnationalen Demo kratie

und Siena begannen sich die Bürger gegen Könige und Päpste zu
wehren. Erstmals wurden nun Verfassungen geschrieben, die die
Machtverteilung zwischen Adel, Klerus und Volk regelten.
Eigentliche demokratische Neuentwùrfe sind jedoch erst aus dem
16. und 17. Jahrhundert zu vermelden: im Zuge der langsarnen
Herausbildung von Nationalstaaten.

...2u den vielen Nationalstaaten

So umstritten die eigentliche Geburtsstunde der Demokratie
sein mag, so gross ist die Einigkeit darüber, dass jene der moder-
nen Staaten vor bald 350 Jahren, 1648 im westfälischen Münster
schlug. Als Antwort auf den Zerfall der auf religiösen Bindun-
gen und Institutionen beruhenden feudalen Ordnung wurde im
<Westfälischen Frieden, der Grundstein für den Territorialstaat
gelegt und gleichzeitig erstmals dem neuen Begriff eines zwi-
schen souverânen Staaten geltenden Völkerrechtes Rechnung
getragenT.

Als politischer Herrschaftsverband mit einer dauerhaft auf
einem bestimmten Gebiet siedelnden Bevölkerung bot der Flä-
chenstaat ein Entwicklungsmodell für sowohl Wirtschaft als
auch Demokratie. Die neue Staatsform erleichterte den Uber-
gang von der mittelalterlichen Agrar- zur Industriegesellschaft
und vom <Ancien Régime> zur modernen Demokratie. Die
Ideen der Aufklärung erhielten durch John Locke, Thomas
Paine und Jean-Jacques Rousseau im 11. und 18. Jahrhundert
politische Relevanz und fanden etwa in der französischen Erklä-
rung der Menschenrechte und den <Federalist Papers> der Ame-
rikanischen Revolution kraftvollen Ausdruck.

Während die klassischen Ideen der Demokratie von Gleich-

7 In <De iure belli ac pacis libri tres> hatte Hugo Grotius bereits 1625 eine solche
Rechtsordnung zwischen Staaten erstmals definiert. Siehe dazu auch John
Bowe, <Geschichte Europaso, München: Piper (1989).
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heit und Mitsprache so den Weg auf die bedeutend umfassen-
dere Ebene der immer zahlreicheren Staaten fand, konnten die
antiken Methoden der ungeteilten und bedingungslos direkten
Demokratie jedoch nicht tel quel in die neue politische Form
übernommen werdens. Neben der Einführung repräsentativer
Entscheidungsformen kann die nationalstaatliche Demokratie
durch eine verfassungsrechtliche Teilung der Macht (in gesetzge-

bende, ausführende und richtende Körperschaften), die Auftei-
lung in öffentliche und private Sphãren sowie die Fêstlegung von
individuellen Grundrechten charakte¡isiert werdene.

Im Unterschied zum Stadt-Staats-Modell entwickelten sich
und entwickeln sich die Methoden der Demokratie in den vielen
Nationalstaaten jedoch sehr unterschiedlich: dabei spielt die je-
weilige Geschichte, die Kultur, Tradition und Erfahrungen eine
gewichtige Rolle. Neben den sogenannten legalen Rechten - wie
Menschen- und Sozialrechte -, verfügen beispielsweise Bürge-
r(innen) in der Schweiz, Italien Dänemark sowie einer Reihe
von Teilstaaten der USA (und teilweise auch der Bundesrepu-
blik) über stärkere Möglichkeiten der politischen Partizipation
als Bürger(innen) in Frankreich, Schweden und Grossbritan-
nien: durch das Initiativ- und Referendumsrecht, sowie (in ein-
zelnen US-Bundesstaaten) auch durch das Rückberufungsrecht
(<Recall>) verfügt das Volk - die Gesamheit der Bürger(innen)
- über das letzte Wort 10.

8 Dazu haben, so zeigt Ernst-Vy'olfgang Böckenförde in <<Staat, Verfassung,
Demokratie>>, Frankfurt/Main: Suhrkamp (1991) au! vor allem faktisch-
technische Gründe beigetragen. Er schreibt: <Die Grossräumigkeit moder-
ner politischer Gemeinwesen machen sie {die Elemente repräsentativer De-
mokratie) unvermeidlich>. (S. 381)

9 James David Barber nennt in seinem <<The Book of Democracy>, New Jer-
sey: Prentice Hall (1995) drei Hauptelemente der Demokratie: (1) Eine
durch das Volk gewählte Regierung, (2) eine Verfassung und (3) die Men-
schenrechte. In <Demokratie - Eine Einführung>, München: Serie Pipe¡
(1993) hat Wolfgang Fikentscher die wichtigsten Grundelemente und Haupt-
streitpunkte der Demokratie beschrieben.

10 Zur Geschichte, der Bedeutung und dem Effekt moderne¡ direkter Demo-
kratie vgl. Thomas E. Cronin, <Direct Democracy -The Politics of Initiative,

Unterwegs zur transnationalen Demokrat ie

Gemeinschaften mit immer weniger Handlungskraft

Die Entwicklung der Staaten nach 1648 war eine zeitgemâsse'' ,,.

Äntwort auf die wirtschaftliche, technische, aber auch ideen-
geschichtliche und philosophische Entwicklung und ermöglichte
der Demokratie durch Innovation den Sprung aus der Antike in
die Moderne. Der Staat als Rahmen relevanter Schicksalsge-
meinschaften für die wirtschaftliche Entwicklung, die militäri-
sche Sicherheit und die soziale Wohlfahrt galt - und gilt einigen
immer noch11 - als die grösstmögliche Einheit, die auch demo-
kratisch ausgestaltet werden kann.

Einmal abgesehen von der Frage, ob eine grenzüberschrei-
tende Demokratie überhaupt möglich ist und auf welche in die-
sem Kapitel und Band wiederholt eingegangen wird, ist klar,
dass das <Westfälische Modell> einer Weltordnung seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges an Bedeutung eingebüsst hat:
Zwischen 1648 und 1945 entstand ein Weltsystem, in welchem
souveräne Staaten ihre Konflikte untereinander oft mit Gewalt
zu lösen versuchten; die - der Öffentlichkeit meist entzogene -
Diplomatie minimale Zusammenarbeitsmodelle schuf und das
eigene nationale Interesse aussenpolitisch absoluten Vorrang
genoss. Als Kontrast zur Demokratisierung innerhalb der Staa-
ten entwickelten sich die Beziehung zwischen den Staaten somit
fernab jeglicher demokratischer Legitimität.

Wie schon bei der Herausbildung von Nationalstaaten hat je-

Refe¡endum and Recall", Cambridge: Harvard University Press (1989);
David Butler and Austin Ranney, <<Refe¡endums around the World - the
growing use of Direct Democracy>>, Houndsmills: MacMillan (1994) sowie
Andreas Gross, <<Die Direkte Demokratie als Chance und P¡ozess - die ver-
kannten Seiten einer ¡adikalen Errungenschaft>, Z;jrich: Realotopia (1995),
i.E.

11 Besonders deutlich wird dies in den europaweit geführten Debatten über die
Ankntipfung einzelne¡ Staaten an die Europäische Union. Die Schriften des
in Dänemark nach den Maastricht-Volksabstimmungeo von 7992 und 1993
gebildeten Rates für Europäische Politik ergeben einen guten Einblick.
.<Danmark og 1996 - synspunkter på regeringskonferencen>>, Kopenhagen
(lees).

22 23
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doch die Dynamik der technologischen und philosophischen
Entwicklung die Grundvoraussetzungen für die Handlungskraft
und somit die Effektivität des staatlichen Handelns verändert. In
immer mehr Bereichen - wie z. B. bei dem Erhalt natürlicher
Ressourcen, die Bekämpfung einer Krankheit wie AIDS, der
Schaffung von Arbeitsplätzet und Wahrung menschlicher Si-
cherheit - sind die einzelnen Staaten auf grenzüberschreitende
Kooperation - bilateral, regional und global - angewiesen.
Gleichzeitig ist die Zahl nichtstaatlicher Organisationen, die
grenzüberschreitend tätig sind, seit 1945 überproportional ange-
wachsen 12.

Die Zukunft der Demokratie ist (auch)
grenzüberschreitend

Für die Demokratie, als die zweifellos zukunfttrâchtigste politi-
sche Idee unserer Zeit, ist diese Entwicklung von grosser Bedeu-
tung: denn durch die zunehmende faktische Schwächung der
Staaten als Entscheidungseinheiten, droht auch die Demokratie
an Kraft zu verlieren. Viele Menschen stehen gerade aus diesem
Grund der Weiterentwicklung der EU als politische Gemein-
schaft skeptisch gegenüber. Diese Angst vor dem Verlust demo-
kratischer und anderer staatlicher Errungenschaften ist jedoch
das grösste Hindernis unterwegs zu einer grenzüberschreitenden
Demokratie, verleitet sie doch zu einer Renationalisierung des

Denkens und politischen Handelns.

12 Diese Entwicklungen können wir unter dem Begriff <Globalisierung>> zusam-
menfassen, was jedoch nicht bedeutet, dass sämtliche grenzüberschreitende
Phänomena von weltumspannendem Charakter sind- Vgl. dazu David Held,
<<Democracy and the Global O¡de¡ - From the Modern State to Cosmopolital
Governance>, Cambridge: Polity Press (1995) in welchem u. a. empirisch auf
die schwindende Handlungskraft de¡ Nationalstaaten eingegangen wird und
Geoffrey Ponton, <Global Politics", Oxford: Blackwell Publishers (1996)
i.E.

25 Unterwegs zur t ransnationalen Demokratie

Ziemlich genau 200 Jahre sind es her, dass Immanuel Kant in
seinem <<Ewigen Frieden> das Entstehen einer Union demokra-
tischer Staaten skizzterte. Damit wurde ein Gegenmodell zur so- '

$enannten <realistischen> Annahme formuliert: dass nãmlich
Staaten immer in einem relativ ungeordneten (anarchischen)
Verhältnis zueinander stehen (werden) und somit die Demokra-
tisierung grenzüberschreitender Politiken grundsätzlich ausge-
schlossen werden kann. In der Tat werden Kriege heute nicht
mehr (wie bis Da5) hauptsächlich zwischen Staaten ausgetragen,
sondern vor allem innerhalb existierender Staaten 13.

Während Kant die Bedeutung einer grenzüberschreitenden
Demokratie für den Frieden betonte, stellte Hannah Arendt zu
Beginn der Fünfziger Jahre fest, dass unabhângig davon, <ob wir
dies mögen oder nicht, wir nun wirklich in einer gemeinsamen
Welt> leben. Heute wird diese <eine Welt>> von einer UNO-Re-
formkommission als <<unsere globale Nachbarschaft>> bezeich-
net, in welcher demokratisch legitimierte Mechanismen für
sämtliche politischen Entscheidungsebenen - von der Kommune
über die Provinz, den Staat zur kontinentalen Zusammenarbeit
und globalen Ebene - gefunden werden müssen14.

Die Zukunft der Demokratie liegt heute (auch) auf der greîz-
überschreitenden Ebene. Das bedeutet: eine transnationale De-
mokratie kann die bereits existierenden Methoden und Formen

13 Wissenschafter haben in den vergangenen Jahren nachgewiesen, dass demo-
kratische Staaten weniger oft als nicht-demokratische Kriege führen und
Kriege zwischen Demokratien praktisch nicht stattfinden. Vgl. dazu Bruce
Russetts "Grasping the Democratic Peace - Principles for a Post-Cold War
Worìd>, Princeton: University Press (1993), aber auch die Kritik an dieser
These von Edward Mansfield und Jack Snyder, <Democratization and War>
in Foreign Affairs 6/95.

14 Im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen
hat eine Kommission unter dem Vorsitz des im Frühjahr 1996 zurücktreten-
den schwedischen Ministerpräsidenten Ingvar Carlsson einen entsprechen-
den Bericht vorgelegt: <Our Global Neighbourhood>, Oxford: University
Press (1995). Weitere Beiträge zu diesem Thema sind in Eric Fawcett (ed.),
<United Nations Reform - Looking Ahead after Fifty Years", Toronto:
Science for Peace (1995) enthalten.
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von Demokratie, die ihrerseits ständigen Veränderungs- und
Reformprozessen unterworfen sind, nicht ersetzen, sondern
muss diese ergãnzen. Angesichts der, demokratischen Prozesse,
wesenseigenen Langsamkeit kann und darf eine solche Weiter-
entwicklung der Demokratie nicht über Nacht geschehen.

Aus dem Ubergang vom Stadtstaat zu den Nationalstaaten las-
sen sich allerdings nur begrenzt Schlüsse ziehen, wie der Uber-
gang zur transnationalen Demokratie ausgestaltet werden
konnte15. Die Geschichte der modernen Demokratie lehrt uns
jedoch, dass das <Regieren durch und für das Volk> (1) ein Pro-
zess ist und (2) immer wieder Innovationen erfordert. Gleichzei-
tig bilden die zurückliegenden zweieinhalb Jahrtausende einen
Erfahrungsschatz, auf welchen wir unterwegs zu grenzüber-
schreitenden Demokratien natürlich nicht verzichten können.

Zurück in die Zukunft

Zentral für jede Form von Demokratie (auf welcher Ebene
auch immer) sind somit die Errungenschaften der Antike 16 - das
Konzept des aktiven Bürgers/der aktiven Bürgerin - und der
Moderne - Grundrechte, Verfassungen und erweiterte Parlizi-
pationsformen. Das heisst: die Demokratie braucht auf der
grenzüberschreitenden Ebene <nur> teilweise neu erfunden zu
werden.

Der von vielen EU-Kritiker(inne)n vorgebrachte Einwand,

15 Robert A. Dahl stellt sjch diese Frage in oDemocracy and its Critics>, New
Haven: Yale University Press (1989) und kommt zum Schluss, dass die tel
quel-Ubernahme staatlìcher Demokratieformen- und Methoden den (noch
wenig bekannten) Eigenheiten transnationale¡ politischer Einheiten nicht ge-

nugen.
16 Der ame¡ikanische Vizepräsident Aì Gore sagte 1994 in einer Rede in

Buenos Ai¡es. dass nun auf ein <<neues athenisches Zeitalfer der Demokra-
tie> hingearbeitet werden müsse und betonte, dass auch auf der grenzüber-
schreitenden Ebene eine zukunftsträchtige Demokratie ojcht ohne aktive
Bürger(innen) möglich ist.

27 Unterwegs zur transnationalen Demo kratie

dass die Gemeinschaft der derzeit fünfzehn Mitgliedsstaaten un-
ter einem demokratischen Defizit leidet, ist stichhaltig: vor al-
lem dann, wenn die Entscheidungsstrukturen, das Kontrollsy-
stem und das Rechtswesen der EU an jenen der Mitgliedsstaaten
gemessen wird. Im Vorfeld der norwegischen Vblksabstimmung
vom November 1994 hinderte dies die Ministerpräsidentin des
Landes, Gro Harlem Brundtland, jedoch nicht daran, die Kritik
mit den Worten zurückzuweisen, dass die <EU ja deshalb schon
eine Demokratie sein muss, weil ihr lauter demokratische Staa-
ten angehoren>. Frau Brundtland legt das Mass, was eine grenz-
überschreitende Demokratie sein kann, zweifellos bescheiden
an - sie ist eine Anhängerin eines (1) Modelles der <Internatio-
nalen Demokratie>. Dieses (erste) Modell transnationaler De-
mokratie knüpft an die Ideen Immanuel Kants an und geht da-
von aus, dass die Regierungen von Staaten auch auf der grenz-
überschreitenden Ebene die wichtigsten Handelnden sind. Im
Gegensatz zum herkommlichen Anarchiemodell der National-
staatsrealisten werden die Beziehungen auf dieser inter-nationa-
len Ebene durch inter-nationales Recht geregelt, auf das sich die
einzelnen Staaten verpflichtet haben. De facto existieren heute
eine ganze Reihe von Zusammenarbeitsorganen, die diesem er-
sten Modell entsprechen 17. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit,
die über eine reine zwischenstaatliche Kooperation hinausgeht
bestehen auch Möglichkeiten für Nicht-Staatliche-Organisatio-
nen (NGO) aktiv zu werden, wie mehrere Weltgipfel der Verein-
ten Nationen deutlich gezeig| haben.

Als eine Weiterentwicklung des ersten Modelles gitt (2) die

17 Der Europarat - ein Zusammenschluss von 37 Staaten (Stand: Oktober 1995)

- kennt als Aufnahmekrite¡ien demok¡atische G¡undsätze, die EU ebenso.
Aus de¡ OSZE können Mitglieder suspendiert werden. Im Rahmen der UNO
werden Demokratiekriterien diskutiert. Die Nürnberger Prozesse im An-
schluss an den zweiten Weltkrieg markieren ein historisches Beispiel, wo eine
inte¡nationale Rechtsauffassung statt natìonale Gesetzgebung angewandt
worden ist. Norberto Bobbio hat sich u. a. in <Il problema della pace e le vie
delìa pace>, Bologna: Il Mulino (1984) mit dem Modell <Internationaler De-
mokratie> befasst.



B runo KarLfman n (G öte bo rg ) 28

<Konföderale Demokratie>. Auch hier bilden die einzelnen

Staaten noch immer die wichtigste Einheit. Wichtige Kompeten-

zen sind jedoch an eine gemeinsame BehÖrde delegiert, zudem

sieht das zweite Modell die Direktwahl einer gemeinsamen

<konföderalen> Volksvertretung vor. Die Mitgliedsstaaten kön-

nen aber weiterhin ihr Veto gegen Gemeinschaftsentscheide ein-

legen und haben die Möglichkeit, die Zusammenarbeit aufzu-

kündigen. Kleine und grosse Staaten verfügen gemäss diesem

Modelt über gleich viel formellen Einfluss (<Ein Staat - eine

Stimme>). Zudemvefügen die Gerichle in diesern zweiten Mo-

dell ùber weitergehende Kompetenzen, als sie etwa der Interna-
tionale Gerichtshof in Den Haag heute hat. In seiner Logik
bleibt jedoch auch dieses Modell nationalstaatlicher Tradition
verpflichtet.

Noch deutlicher in diese Richtung zielt ein drittes Modell
transnationaler Demokratie: die oUnionsdemokratie> (3)

Diese sieht einen Überstaat vor, in welchen eine Reihe bereits

existierender Nationalstaaten eingehen. Die Entscheidungsfrei-

heit (Souveränität) liegt nicht mehr, wie in Modell 1 und 2 bei

den Teilen, sondern ist in zentralisierten und hierarchischen

Machtsrukturen zusammengefasst. Eine regionale oder gar glo-

bale <Unionsdemokratie> würde also die direkte Uebertragung

des nationalstaatlichen Modells auf die grenzüberschreitende

Ebene bedeuten und muss davon ausgehen, dass eine klare

Mehrheit der Menschen ihre Interessen in diesem neuen' ge-

meinsamen Staat vertreten sähen.
Aus demokratischer Sicht sind diese drei ersten Modelle

grenzüberschreitender Demokratie problematisch: sie markie-
ren nicht ein Vorwärts, sondern ein Zurück in die Zukunft, in-

dem sie auf der Dynamik des bestehenden Weltsystemes souve-

räner Staaten autbauen. Dieses System verfügt jedoch über

einen nur sehr beschränkten Einfluss auf die äusserst ungleich

verteilten Macht- und Ressourcenstrukturen der Weltwirtschaft.

Zudem fehlt den drei Modellen im Festhalten an der national-

staatlichen Logik die fùr die demokratische Weiterentwicklung
notwendige Innovationskraft.

29 Unterwegs z,ur transnationalen Demokratie

Ein föderativer, kosmopolitischer Entwurf

Ein Problem, mit dem sich angesichts der Herausforderung einer
grenzüberschreitenden Demokratie, nicht nur Politiktheoreti-
ker herumzuschlagen haben, ist die enge Verknüpfung von
Volksherrschaft und Staat. Mehr noch als grundlegende Ideen
und Werte werden heute oft bestimmte staatliche Verfahren und
Institutionen mit der Demokratie in Verbindung gebracht. Ge-
rade deshalb fällt die Vorstellung einer Demokratie jenseits der
nationalstaatlichen I.ogik vielen Menschen so schwer.

Ein viertes Modell (a) die <kosmopolitische Demokratie>
wagt jedoch den Versuch, die Mitsprache der Bürger(innen),
eine Reihe von Grundrechten und die Schaffung handlungs-
kräftiger Organe auch auf grenzüberschreitender Ebene zuyeÍ-
ankern18. In diesem Modell wird weder vom langsamen und
kontinuierlichen Verschwinden der Nationalstaaten ausgegan-
gen - wie im dritten Modell -, noch bleibt hier das grenzüber-
schreitende politische Handeln den Regierungsvertretern vor-
enthalten. Wichtig ist weiter die Einsicht, dass die laufenden
Prozesse der Globalisierung nicht automatisch zu einer globalen
Integration und schon gar nicht zu einer globalen Demokratie
fùhren müssen.

Im Modell der <kosmopolitischen Demokratie> wird die Un-
gleichzeitigkeit politischer Prozesse sowie kultureller und histo-
rischer Vielfalt als Chance ftr eine grenzüberschreitende Demo-
kratiejenseits des Staates erachtet. Vorgesehen ist die Schaffung
transnationaler Regionalparlamente (bsp. in Lateinamerika und
Südostasien) und die Stärkung der Rolle bereits existierender
Versammlungen - wie etwa das Europäische Parlament in Stras-

18 Der Cambridger Politoìoge David Held hat in den vergangenen Jahren das
Modell einer <kosmopolitischen Demok¡atie> entwickelt und steìlt es in sei-
nem jüngsten rùy'erk, <Democracy and the Global Order', Cambridge: Polity
Press (1995) ausführlich vor. In <Cosmopolitan Democracy An Agenda for
a New World Order', Cambridge: Polity Press (1995) kommentieren Held
und andere Autoren aktuelle Fragen der grenztiberschreitenden Politik aus
dieser Perspektive.
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bourg. Weiter wird an die Schaffung direktdemokratischer
transnationaler Formen gedacht, wie Volksabstimmung in Fra-

gen, die nicht an Staatsgrenzen haltmachen. Als ein die demo-

kratische Entscheidungskraft begrenzendes Element wird an die

Etablierung transnationaler Grundrechte gedacht, die zivilen,
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Charakter haben.

Schliesslich beschreibt das Modell die Möglichkeit einer direkt
gewählten Weltversammlung re.

Das vierte Modell geht somit von einer föderalen, d. h. nicht-
zentralistischen Struktur einer grenzüberschreitenden Demo-

kratie aus. Zudem hat dieses Modell einen dynamischen Cha-

rakter, was laufende Anpassungen an veränderte Bedingungen

ermöglicht. Schliesslich geht es von einer Komplementarität (er-

gänzenden Funktion) neuer transnationaler Verfahren und In-

stitutionen aus; eine Homogenität (Stichwort: Staatsvolk) der

sich daran beteiligenden Menschen, Völker und Lânder wird
nicht vorausgesetzt.

Ist transnationale Demokratie möglich?

Natürlich markiert das Modell einer <kosmopolitischen Demo-

kratie> eine langsichtige Perspektive. Jedem Demokratiean-
spruch ist immer auch eine utopische Seite eigen, d.h. er lässt

sich nie vollstãndig einlösen, sondern kann immer nur als anzu-

strebendes Ziel dienen. Das gleiche gilt für die transnationale

Demokratie, die es nie in einer Art Endversion geben wird,
sondern zu welcher wir uns immer nur auf den Weg machen

können.

19 Konkret denkt Held an eine Reform bzw eine Ergänzung der UNO-Gene-
¡alversammlung in Richtung Weltparlament, das jedoch nicht Detaillösun-
gen, sondern Minimalstandards bestimmen sollte. Das Wahlverfahren zu die-

ser neuen Versammlung sowie deren Funktionieren könnte im Rahmen eines

verfassunggebenden internationalen Konventes bestimmt we¡den.

37 U nte rw e gs zur t rans nat io nale n D emo k rat ie

Probleme kann es bei grenzüberschreitenden Entscheiden vor
allem bei der lJmsetzung geben. Das lâsst sich beispielsweise an
den Problemen der UNO aufzeigen, kriegerische Konflikte in
der Welt zu befrieden; der internationalen Gemeinschaft fehlen
die Mittel zur f)urchsetzung von Entscheiden. Vor allem auch
deshalb, weil diese meist fernab demokratischer Legitimität und
Rechenschaftspflicht getroffen werden. Dies ist die praktische
Seite des Problems.

In der Theorie werden Perspektiven transnationaler Demo-
kratie oft mit dem Hinweis kritisiert, dass es jenseits des Staates
weder einen konkreten Bùrger/in-Begriff, eine politische Of-
fentlichkeit, eine gemeinsame Identität noch das Prinzip der
Volkssouveränität gibt.

Vom Konzept dieser für jede Demokratie zentralen Begriffe
her gibt es jedoch nichts, was gegen eine Ausweitung auf die
transnationale Ebene spricht: (1) Bereits im Ubergang vom
Stadt- zum Nationalstaat erhielt die Idee des Bürgers/der Bür-
gerin neue Inhalte. Die direkten politischen Möglichkeiten
zur Mitentscheidung in Athen wurden durch Grundrechte als
Marktbürger (Arbeiter, Konsumenten, Aufenthalter) ergänzt
bzw. ersetzt. Hier ist es wichtig, die politische Dimension des
Bürgerbegriffes vor jener des Markt-Bürgers zu stãrken20. Eine
Loslösung vom nationalen Prinzip könnte zudem die integrative
Wirkung einer transnationalen Demokratie verstärken, wenn
diese vom Betroffenheits- und Wohnsitzprinzip ausgeht.

(2) Als Erbe des Athener Marktplatzes, wo über bevorste-
hende Entscheide gestritten wurde, bildet die Offentlichkeit
einen wichtigen Grundstein jeder Demokratie: sie ist mithin
für die Demokratie gleichbedeutend, wie es die Luft für die
Menschen ist. Zwei Ansprüche leiten sich daraus ab: der Ein-

20 Elizabeth Meehan kommt in <Citizenship and the European Community>,
London: SAGE (1993) zum Schluss, dass der politisch aktive Bùrger in sei-
nem Handeln nicht auf die staatliche Ebene alleine begrenzt sein muss. Paul
Close prüft in <Citizenship, Europe and Change>, Houndsmills: Macmillan
(1995) die Möglichkeit eines europäischen Supra-Bürgerrechtes. Vgl. auch
den Beitrag von Heinz Kleger in diesem Band.
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zelne besitzt einen Anteil an der öffentlichen Macht, die öffent-
liche Macht - dazu gehört auch die Verwaltung - ist ihrerseits

für den Einzelnen durchschaubar und zugãnglich. Es ist jedoch

nicht so, wie Kritiker transnationaler Demokratieperspektiven
oft anfi.lhren, dass erst Öffentlichkeit Dernokratie schafft; viel-
mehr sind demokratische Mitbestimmungsrechte die Voraus-

setzung für die Schaffung von Offentlichkeit, indem diese nãm-

lich über diese Rechte eingefordert und geschaffen werden

kann 2r.

(3) Wie die Öffentlichkeit, so hat auch das demokratische

Konzept der <Identitât> eine individuelle und eine kollektive
Seite. Individuelle Identitãt ist im Prinzip unabhängig von einer

bestimmten Staatsangehörigkeit ; im staatlichen Rahmen haben

sich jedoch vielerorts eigentliche <Staatsvölker> herausgebildet,

die mithin als Voraussetzung für die Demokratie bezeichnet

werden. In diesem Sinne existiert natürlich auf der grenzüber-

schreitenden Ebene kein solches Staatsvolk. Jedoch bilden auch

hier die politischen Rechte der Einzelnen die Voraussetzung fùr
die Schaffung kollektiver Identitäten. Demokratische Identitä-
ten entstehen in erster Linie durch gemeinsames Handeln, was,

wie oben gezeigf , nicht unbedingt auf den staatlichen Rahmen

beschränkt sein muss.

(a) Ein vierte zentrale Idee nationalstaatlicher Demokratie-
theorie betrifft den während der Französischen Revolution ge-

prägten Begriff der <Volkssouveränität>. Oft wird dieser Begriff
mit jenem der <nationaler Souveränitat" gleichgesetzt. LeÍzt"e-

rer hat jedoch einen z. T. (aus der christlichen Tradition heraus

entstandenen) sakralen Anspruch der Unfehlbarkeit und des

Sich-selbst-verantwortlich-seins. Dem souveränen Volk wird je-

doch das Recht auf Fehler und die F2ihigkeit zum Lernen zuge-

21 Die Aktionen von Greenpeace gegen die Versenkung einer Ölplattform in

derNordsee kann so gesehen werden. Sie schufen erst die olfentlichkeit rund

um dieses Problem und damit auch ein entsprechendes Problembewusstsein

transnational. Die britische Tageszeitung <The Guardiano bezeichnete im

Juli 1995 den Verzicht auf die Ve¡senkung der <Brent Spar> als Beweis dafür,

dass eine greozüberschreitende Demokratic möglich ist.

JJ Unterwegs zur transnationalen Demokratie

standen22. Die <Volkssouveränitãt> - obwohl eine Innovation
der modernen Demokratie - steht somit der Perspektive einer
transnationalen Demokratie nicht grundsãtzlich im Wege.

Die Demokratie gleicht einem Fahrrad: ist sie nicht unter-
wegs, fällt sie um. Deshalb erscheint die Transnationalisierung
der Demokratie als ein Gebot der Stunde. Nur: noch ist sie in der
Praxis weitgehend unerprobt und theoretisch praktisch uner-
forscht. Es gilt, sich erste kleine Schritte zu überlegen, Mög-
lichkeiten zu prüfen und - einmal mehr - aus der Geschichte zu
lernen, was jedoch nicht bedeutet, dass unbedingt in der Vergan-
genheit die Rezepte der Zukunft zu suchen sind.

Mein besonderer Dank gilt Svante KarLson, Mercelinda RobLes, Dieter

Kinkelber, Rolf Büchi, Tilman Evers und Ernst Kaufmann ftir Hinweise

und Kritik.

22 Ygl. dant Hauke B¡unkhorst, <Demokratie und Differenz - Vom klassischen
zum modernen Begriff des Politischen>, Frankfurti Main: Fischer (1994).



Transnationale Staatsbürgerschaft :

Zur Arbeit an einem europäischen
Bürgerstatus

Von Heinz Kleger (Potsdam)

Europa ist ein schwieriges, selten krisenfreies, aber notwendiges
Projekt. Die Herausforderungen, die Europa im 21. Jahrhundert
erwarten -- der Aufschwung Asiens, die dadurch bedingten welt-
wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die Absetzbewegung der
USA, Russland als Unsicherheitsfaktor, die Aufweichung der
sozialen Demokratie nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
usw. - lassen den europäischen Ländern keine wirkliche Alter-
native zur politischen Union. Europa bleibt nur die Wahl zwi-
schen Verfall in Zwist und einer enger werdenden Union, welche

über die im Maastrichter Vertrag formulierte Kohäsion hinaus-

geht. Es ist kein Zufall, dass nach 35 Jahren und zu einem Zeil-
punkt, wo die EU sich darauf vorbereitet, neue Mitglieder aufzu-

nehmen, sich das Problem lhrer eigentùmlichen Institutionen
wieder mit aller Schärfe stellt. Wir sollten dem mit ebensolcher

begrifflichen Schârfe zu begegnen suchen. Bei der Kompeten-
zenverteilung sowie bei Fragen der demokratischen Kontrolle
über die Europäische Gemeinschaft zeigen sich ernsthafte Män-
gel, die mit den bekannten einfachen Modellen nicht zu lösen

sind. Diese Mängel sind indessen überwindbar, wenn zur klugen
Architektur der Institutionenbildung ein gemeinsamer politi-
scher Wille und werbende Gedanken für Europa als Zukunfts-
projekt hinzutreten. In einem solchen Zusammenhang kann sich

eine europäische demokratische Identität bilden. Diese Identität
ist nicht statisch oder simplistisch zu begreifen. Ihr Bezugsrah-

men ist vielmehr ein weltoffener und ziviler Verfassungspatrio-
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tismus. Die Herausbildung einer solchen Identität im Prozess

der Politik, der nicht frei von Rückschlägen und Widersprüchen
sein wird, bezieht sich in der globalen umwelt- und entwicklungs-
politischen Krise auf die Lebensnerven einer Zivilisation, die
von Europa ihren Ausgangspunkt genommen hat. Gerade im
Blick von ausserhalb scheint deshalb ein neuerlicher Integra-
tionsschritt geboten. Für dieses Projekt gibt es freilich ein De-
mos, ein politisches Volk, noch nicht oder erst in Ansätzen.

1. Europa ohne Demos

Der Zusammenhang von Bürgergesellschaft, Nation und Trans-
nation ist wieder in Bewegung gekommen.' Anhand einer Ana-
lyse verschiedener Konzepte für die Zukunft der europáischen
Union lässt sich genauer prüfen, ob und wie neue Zusammen-
hringe von Bürgergesellschaft, Nation und Transnation entste-
hen. Drei idealtypische Legitimationsbasen für eine europâische
Union lassen sich herausstellen: Ein Europa der Vaterländer, ein
Europa der Nationen und Bürger sowie ein Europa der Bürger.
Daneben ist eine Staffelung politischer Identität erkennbar: Ne-
ben der politischen Identifizierung der Unionsbürger mit der
IJnion, einer Identifizierung eher programmatischer als fakti-
scher Natur, stehen die nationalen Identitäten der einzelnen
Mitgliederstaaten sowie die sich im Aufschwung befindlichen re-
gionalen politischen Identitäten. Gegenwärtig ist eher ein Kon-
kurrenzverhältnis zwischen diesen ldentifizierungsmöglichkei-
ten gegeben, da jede Ebene für sich einen möglichst grossen
Spielraum von Kompetenzen zu erringen sucht.

Sieht man im Nationalstaat die einzige Ausdrucksform der de-
mokratischen V/illensbildung einer Bevölkerung, so ergeben

1 H. Kleger, Transnationale Staatsbürgerschaft - oder: Lässt sich Staatsbürger-
schaft entnationalisieren? in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Bei-
heft 62. 1995.
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sich, bezogen auf die europäische Union, zwei Folgerungen:
<Die westeuropáische Einigung kann sich nicht auf eine <Nation

Europa> stützen, sie auch nicht herstellen, ohne die Zerstörung
der westeuropäischen Nationen vorzunehmen, das heisst, die
Legitimationsbasis der westeuropãischen Nationalstaaten, ihr
jeweiliges <Demos> aufzulösen>.2 Lepsius wendet hier Francis'
analytische Unterscheidungen zwischen Ethnos und Demos auf
die europäische Problematik an.3

Darüber versucht ein Konzept von Europa als Europa der Na-

tionen und als Europa der Bürger hinauszugehen. Auf dem Hin-
tergrund spezifisch staatstheoretischer Uberlegungen benötigt
die EU eine neue föderale Balanc¿ zwischen den beiden Legiti-
mationsprinzipien, EU-Mitgliedsland und EU-Btrger, um fol-
gende zwei Gefahren abwenden zu können; Zunächst einen
Rückfall in die europapolitische Stagnation der 70er und 80er

Jahre durch das Auseinanderbrechen der bisherigen Allianzpoli-
tik im europäischen Rat und ebenso eine drohende Uberzentra-
lisierung und Unitarisierung der EU. Föderalistischer Staatsauf-

bau sowie das Subsidiaritätsprinzip sind aber noch keine hinrei-
chenden Garanten für eine ausgewogene Balance. Für Scharpf
ergibt sich daraus als Konsequenz ein zweigleisiger Föderalis-
mus, der die bestehende Politikverflechtung wieder zu entflech-
ten versucht. Er nimmt dabei auf den Dual Federalism der alten

USABezug, der bis 1937 galt: <Im Kern beruhte der Dual Fede-

ralism auf der gleichzeitigen Anerkennung von enumerierten

Bundeskompetenzen und einer inhaltlich spezifizierten <Police

Power> der Einzelstaaten. Wo die eine Kompetenz galt, hatte
die andere zurückzutreten, und umgekehrt>.a Es geht hier mit-
hin weder um einen Bundesstaat noch um einen Staatenbund, in
dem jeweils eineEbene das letzte Wort hat. Die Prâmisse dieses

2 M. R. Lepsius, Ethnos und Demos, in : ders., Interessen, Ideen und Institutio-
nen, Opladen 1990, S.254.

3 E. M. Francis, Ethnos und Demos. Soziologische Beitrâge zur VoÌkstheorie,

Berlin 1965.

4 F. Vr'. Scharpf, Optionen des Foderalismus in Deutscbland und Europa,

Frankfurti Main 1994, S. 125.
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Denkansatzes, der am Modell eines europäischen Bundesstaates
weiterarbeitet, bildet vielmehr eine neue föderale Balance zwi-
schen den beiden Legitimationsprinzipien.

Uber diese Argumentationen, bei denen Lepsius begrifflich
auf Francis und Scharpf auf Lepsius aufbaut, versucht ein
Europa der Bürger noch hinauszugehen. Es geht dabei um einen
Bundesstaat, der an ein transnationales Konzept der StaatsbÌ.ir-
gerschaft anschliesst: <Die demokratische Staatsbürgerschaft
braucht nicht in der nationalen Identität eines Volkes verwurzelt
zu sein; ungeachtet der Vielfalt verschiedener kultureller Le-
bensformen, verlangt sie aber die Sozialisation aller Staatsbür-
ger in einer gemeinsamen politischen Kultur>.5 Die gemeinsame
politische Kultur soll auf die europäische Ebene ausgedehnt wer-
den. Die Betonung liegt dabei auf politischer Kultur. Das Kon-
zept der Staatsbürgerschaft im Sinne aktiver demokratischer
Teilhabe war ursprünglich als Bürgergleichheit (trotz gesell-
schaftlicher Ungleichheit) auf das Format von Stadtstaaten, mit--

hin auf überschaubare Regionen hin entworfen worden. Es war
nicht auf das Gebiet eines Nationalstaates zugeschnitten und
musste darauf erst übertragen werden. Die nationalspezifische
Entwicklung staatsbürgerlicher Rechte von bürgerlichen Rech-
ten über politische Rechte bis hin zu sozialen Rechten auf der
nationalstaatlichen Ebene wurde zu einem Resultat politischer
Kämpfe. Dies geschah während der letzten zwei Jahrhunderte
und ist noch nicht abgeschlossen. Ahnliches lässt sich nun für die
europâische Ebene erwarten: Es wird Kämpfe um ein europäi-
sches Staatsbürgertum in allen drei Dimensionen von Rechten
geben.

5 J. Habermas, Staatsbürgerschaft und nationale Identität, in: N. Dewandre/J
Lenoble (Hrsg.), Projekt Europa, Berlin 1994, S. 17.
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2. Die Bürgertrias

An dieser Stelle ist auf die Bürgertrias hinzuweisen. Sie meint
zum einen den Staatsbürger als Mitglied eines politisch organi-
sierten Gemeinwesen mit einzelnen Rechtsbefugnissen sowie

zurn anderen den Wirtschaftsbürge¡ der Bürger als Wirtschafts-
und Dienstleitungssubjekt ist. Schliesslich - und nicht zuletzt für
eine funktionierende Demokratie - umfasst die Bürgertrias auch

den Sozialbürger, den Bürger als Mitglied einer sozialén Markt-
wirtschaft. Auf europäischer Ebene ist am ehesten ein Europa
der Wirtschaftsbürger verwirklicht. Im Bereich der vier wirt-
schaftlichen Grundfreiheiten kann bereits von einer Verpflich-
tungsrelation zwischen Bürger und Union gesprochen werden:
Die eindeutige und konsequente Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes gibt den wirtschaftlichen Grundfreiheiten
den Charakter von Grundrechten. In diesem Zusammenhang ist
auf den Unterschied zwischen dem staatsbürgerlichen und dem

wirtschaftsbürgerlichen Status 6 näher einzugehen. Wãhrend bei-
den gleichermassen das Merkmal der Unmittelbarkeit und
Gleichheit zuzuschreiben ist, liegt der wesentliche Unterschied
beim Merkmal der Gleichheit. Der staatsbürgerliche Status als

allgemeiner Status knüpft lediglich an die Zugehörigkeit zu

einem Staat als politischem Gemeinwesen an, wobei die Ztge-
hörigkeit zu einem Staatsvolk in erster Linie an nationalen an-

stelle von territorialen Gesichtspunkten gemessen wird. Der
marktbürgerliche Status ist im Gegensatz dazu ein besonderer
Status, da er nur eine bestimmte Komponente, nämlich die wirt-
schaftliche Funktion der im Unionsgebiet sich befindenden Per-
son erfasst.

An dieser Stelle ist den Ausführungen von Grabiø, der die
Allgemeinheit des staatsbürgerlichen Status mit der systemati-

schen Anknüpfung an die <Existenz einer Gesamtheit, der in
einem Territorium lebenden Menschen>> begründet, zu wider-

6 G¡abitz spricht vom marktbürgerlichen Status, vgl. E. Grabitz, Europäisches
Bürgerrecht, Köln 1970.
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sprechen. In den meisten europäischen Staaten mit Ausnahme
der Niederlande und einigen skandinavischen Staaten wird der..,

staatsbürgerliche Status noch nicht durch die dauerhafte Wohn- ' .,

siiznahme innerhalb eines bestimmten Territoriums begründet,
sondern erst durch besondere Zugehörigkeitsmerkmale streng
nationaler Art. Die Identifikation der Nation mit dem Natio-
nalstaat seit Ende des 18. Jahrhunderts verursachte letztlich
die Reduzierung der Staatsbürgerschaft (citoyenneté) auf die
Nationalität (nationalité). Die längst vollzogene Inländergleich-
behandlung der Marktbürger mit den Staatsbürgern im EU-
Ausland, mithin der Ubergang vom Marktbürger zum lJnions-
bürger, ist dagegen Indiz für eine teilweise Aufhebung dieser
Identifikation der Nationen mit den Nationalstaaten.

Auf die Diskussion <<Nationalvolk versus Territorialvolk> will
ich im nâchsten Kapitel noch eingehen. Derweil kann davon ge-

sprochen werden, dass sich der marktbürgerliche Status immer
mehr dem allgemeinen staatsbürgerlichen Status annähert. Der
Wunsch auf der einen oder die Schreckensvision einer Entnatio-
nalisierung der Staatsbürgerschaft auf der anderen Seite ist inso-
weit zumindest im europäischen Kontext auf dem Weg, eine
Realitãt zu werden. Am wenigsten verwirklicht ist freilich ein
Europa der Sozialbürger. Das birgt Sprengstoff im fehlenden So-
zialraum Europa. Das Sozialcharta-Protokoll zum Maastrichter
Vertrag ist zwar für alle EG-Länder ausser Grossbritannien
rechtlich bindend. Auf dieser Basis wurde vor kurzem zum Bei-
spiel die Richtlinie über die sogenannten Euro-Betriebsräte in
Kraft gesetzt. Doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass so-
ziale Fragen zum Beispiel bei den Konvergenzkriterien zur
WWU keine Rolle spielen.
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3. Europäisierung des Staatsvolkbegriffs :

Nationalvolk versus Territorialvolk

Weltweit zunehmende Migrationsbewegungen sowie die ge-

zielte Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer, den sogenann-

ten Gastarbeitern seit Mitte der 50er Jahre, und die grossen

Flüchtlingsbewegungen aufgrund von Kriegen und Krisen haben

die durch die Betonung des Abstammungsprinzips nicht nur im
deutschen Staatsangehörigkeitsrecht (vom 22.Juli 1913) beab-

sichtigte Homogenität des Staatsvolkes beeinträchtigt. Wer zum
Staatsvolk gehören soll, bestimmt sich überall nach der Staatsan-
gehörigkeit. Wer deutscher Staatsangehöriger ist, kann als Mit-
glied des Staatsvolkes durch Wahlen an der Willensbildung des

Staates teilnehmen und das entscheidende demokratische Ord-
nungsprinzip der Volkssouveränität nach Art. 20 At¡salz 2 GG
verwirklichen. In den 80er Jahren wurden Versuche unternom-
men, schon lange in Deutschland lebenden Ausländern politi-
sche Mitwirkungsrechte zumindest auf kommunaler Ebene zu
gewähren.7 Schleswig-Holstein und Hamburg hatten sich zu ent-

sprechenden landesinternen Regelungen durchgerungen, die je-
doch am 3l.Oktober 1990 durch das Bundesverfassungsgericht
als verfassungswidrig verworfen wurden.s In dieser Ausländer-
wahlrechtsdiskussion war der Begriff des Demos ein entscheiden-
der Bezugspunkt. Während die Befürworter des kommunalen
Auslânderwahlrechts den Wesensgehalt des Verfassungsgrund-

satzes der Demokratie, verdeutlicht in Art. 20 Absatz 2 GG,
als wichtigstes Kriterium ansahen und argumentierten, dass sich
jeder an der Wahl und somit an der Hoheitsgewalt beteiligen
könne, der nachhaltig von den zu fällenden Entscheidungen be-

7 Gegenwärtig leben ca.6,5 Millionen Nicbtdeutsche, immerhin 8% der Ge-
samtbevölkerung im Bundesgebiet; davon haben über 52ok seit mindestens

zehn Jahren ihren dauernden Aufenthalt im Inland; Statistisches Bundesamt,
.Tahrbuch 1994-5.72.

B Vgl. BVerfG 83,37, Schleswig-Holstein; BVerfG 83, 60 Hamburg.
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troffen seie, beherrschte die nationaiistische Auslegung des
Grundsatzes der Volkssouveränität, wonach ausschliesslich das
deutsche Volk zur Ausübung des Wahlrechts berechtigt sei, die
Gegenmeinung.l0 Die Zuordnungs- und vor allem die Abgren-
zungsfunktion der Staatsangehörigkeit wurde hier entsprechend
hervorgehoben und gipfelte in Argumentationsketten, welche
die Staatsangehörigkeit charakterisierten <sowohl in ihrer positi-
ven Funktion, rechtliche Gemeinsamkeit zwischen den Bürgern
herzustellen, wie in ihrer negativen Funktion, den Unterschied
zum Fremden zu markieren. Der Ausländer kann Nachbar und
Vorgesetzter, Mitarbeiter, Glaubensbruder, Ehegatte sein, alles,
nur eines nicht:. Mitbürger.rrtl Entsprechend wurde hier vom
<Abschied der Demokratie vom Demos> und von einer <Verän-
derung des Wahlkörpers>>r2 gesprochen. Oder steckt in diesen
Aussagen die Furcht vor umgekehrten Mehrheitsverhältnissen in
der Volksvertretung? In der Begründung der Verfassungswidrig-
keit des kommunalen Ausländerwahlrechts durch das BVerfG
wurde zwar ausgeführt, dass es sich auf kommunaler Ebene um
die Ausübung deutscher Staatsgewalt handle, die nur deutschen
Staatsangehörigen vorbehalten sei, doch wurde dieses Argument
am Ende des Urteils (BVerfG 83,37,59) durch ein obiter dictum
folgenden Inhalts relativiert: <Daraus folgt nicht, dass die derzeit
im Bereich der EG erörterte Einführung des kommunalen Wahl-
rechts fùr Ausländer nicht Gegenstand einer nach Art. 79 Absatz 3

GG zulässigen Verfassungsänderung sein kann.>

9 Vgl. M. Zuleeg, Juristische Streitpunkte zum Kommunalwahlrecht für Aus-
länder, in: K. Sieveking, K. Barwig, K. Lörche¡ Ch. Schumacher (Hrsg.),
Das Kommunalwahlrecht für Auslände¡ Baden-Baden 1989, S. 113 (116).

10 Vgl. vor allem J. Isensee/E. Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Das Ausìänderwahl-
recht vor dem Bundesverfassungsgericht: Dokumentation de¡ Ve¡fahren,
Heidelberg, 1993.

11 Vgl. J. Isensee, Abschied der Demokratie vom Demos. Auslände¡wahlrecht
als Identitätsfrage für Volk, Demokratie und Verbesserung, in: D. Schwab,
D. Giesen, J. Listl, H.-\V. Strätz (Hrsg.): Staat, Kirche, Wissenschaft in
einer pìuralistischen Gescllschaft, Festsch¡ift für Paul Mikat, Berlin 1989,
S.705-740, Hervorhebung H. K.

12 Vgl. J. Isensee, a.a.O.,5.727.
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Der Verfassungsgesetzgeber setzte am 2l.Dezember 1992 das

mit dern Vertrag von Maastricht eingeführte kommunale Wahl-
recht für Unionsbürger sogleich um und änderte entsprechend
Arf.28 Absatz 1 GG. Somit hat de facto der Begriff des Staats-
volkes im Grundgesetz eine Anderung erfahren.13 Diese wurde
aber im Hinblick auf die Sperrwirkung und dem Erfordernis der
%-Mehrheit des Art. 19 Absatz 3 GG [Anderungen des Grund-
gesetzes] gerade nicht in Arl.20 Absatz 2 GG fGrundlagen staat-
licher Ordnung] vorgenommen, sondern gewissermassen <durch
die Hintertüro 1a im Art.28 Absatz 1 GG [Bundesgarantie fùr die
Landesverfassungen ; Gewãhrleistung der kommunalen Selbst-
verwaltung], welcher durch Art. 79 Absatz 3 GG nicht in seinem
Wesensgehalt geschützt ist. Damit wurde eine eventuelle Neube-
stimmung des Staatsvolkbegriffes zwar ì.rmgangen, im Prinzip
aber lediglich zeitlich aufgeschoben, da nunmehr ein offenes Kon-
kurrenzverhältnis zwischen Art. 20 Absatz2 GG und Art. 28 Ab-
satz 1 GG besteht. Die in Art. 20 Absa tz2 GG aú deutsche Staats-
angehörige beschránkte Ausübung der Volkssouveränität ist
durch die Einführung des Kommunalwahlrechts für Unionsbür-
ger daher im Sinne einer Entnationalisierung des Staatsvolkbe-
griffes relativiert worden.

Auch die übrigen EU-Mitgliedsstaaten haben ihre Verfassun-
gen soweit nötig in diese Richtung geändert, so dass durchaus von
eíner Europciísierung des Staatsvolkbegrffis gesprochen werden
kann. Die europäische Entwicklung in Richtung einer Union der

Bürger lässt vermuten, dass das Institut der Staatsangehorigkeit
als Abgrenzungskriterium im streng nationalen Sinne zumindest
innerhalb der EU immer mehr an Bedeutung verliert.

Gleichzeitig ist die Tendenz einer Mediatisierung der Staatsan-

gehörigkeitim Sinne einer Vermittlungs- und Zugangsfunktion zu
gewissen unionsweiten Rechten und Pflichten erkennbar. Zu
nennen sind hierbei neben den vier klassischen Grundfreiheiten

13 Vgl. St. Hobe, Das Staatsvoìk nach dem Grundgesetz, in:. JZ1994,S.l9l,
193.

14 Vgl. St. Hobe, a. a. O.
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der Union, denen inzwischen Grundrechtscharakter zugeschrie-
ben werden kann, die allgemeine Freizügigkeit und die allge-
meine Niederlassungsfreiheit, die durch die Inanspruchnahme
sozialer Rechte, man denke nur an denZtgangzu BaföG-Mitteln
für ausländische Studierende, beinhaltet. Die Unionsbürger-
schaft kann somit als Garant für subjektive Rechte bezeichnet
werden, wenngleich gegenwärtig die Entwicklung noch in den
Anfängen steckt.

In diesem Zusammenhang ist das Verständnis von Staatsvolk in
der Abgrenzung <Nationalvolk versus Territorialvolk> von ent-
scheidender Bedeutung. Zur Begrindung des Nationalvolkbe-
griffs werden Ausdrücke wie gemeinsame nationale Werte, natio-
nale Identität, ein Nationalbewusstsein bis hin zum Nationalstolz,
eine gemeinsame Wurzel, <Blutsverwandschaft>, <Schicksalsge-
meinschaft> etc. herangezogeî. Diese Bezüge werden meistens
nicht weiter definiert. Ausgangspunkt ist jedoch stets die natio-
nale Staatsangehörigkeit mit ihrer Zuordnungs- und Abgren-
zungsfunktion. Das Territorialvolk umfasst hingegen alle in
einem abgegrenzten Territorium rechtmässig ansässigen Perso-
nen. In seiner Entscheidung zum Auslânderwahlrecht führte das
BVerfG (883,37,52) aus, dass es durchaus der <demokratischen
Idee> entspreche, <eine Konkurrenz zwischen den Inhabern de-
mokratisch politischer Rechte und den dauerhaft einer bestimm-
ten staatlichen Herrschaft Unterworfenen herzustellen.> Hiermit
wurde die weitgehende Deckungsgleichheit von Wohnbevölke-
rung und Staatsvolk im Sinne von deutschen Staatsangehörigen
zum verfassungspolitischen Ziel bestimmt, mit der Aufforde-
rung, entsprechende staatsangehörigkeitsrechtliche Regelungen
zu treffen, um den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit zu
erleichtern.ls Dies ist ein weiteres Indiz für die oben angespro-
chene Abkopplung der Staatsangehörigkeit vom klassischen Na-
tionenverständnis.

15 Vgl. auch R. Meireis, Aspekte einer Neuregelung des deutschen Staatsange-
hörigkeitsrechts, in : StAZ 1994, S. 247, 245.
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4. Mögliche Erscheinungsformen eines

europäischen Yolkes : Unionsvolk als Gesamtheit

aller Unionsbürger?

Die Präambel des EU-Vertrags spricht von der Verwirklichung

einer immer enger werdenden Union der Völker Europas' Es ist

nicht die Rede von einem europäischen Volk. Dies legt den

Schluss nahe, dass die Konstituierung eines einheitlichen Vol-

kes, eines Unionsvolkes als Gesamtheit aller Unionsbürger,

nicht oder zumindest noch nicht vorgesehen ist. Gleichzeitig

werden Versuche unternommen, das Problem des Demokratie-

defizits der Union und die unzureichende Legitimation und

Transparenz durch Einführung reprâsentativ-demokratischer
Elemente wie Direktwahlrecht zum Europäischen Parlament'

Kompetenzerweiterung desselben, Inanspruchnahme europäi-

schei Rechtsbehelfsmöglichkeiten sowie direkte Berufung auf

europäisches Recht abzubauen und gesamteuropäische Ent-

scheidungen moglichst bürgernah zu treffen. Dadurch gewinnt

die Frage, ob sich faktisch ein europäisches Volk bzw' ein volks-

âhnliches Gebilde schon etabliert hat oder im Begriffe ist, sich zu

bilden. bedeutend an Interesse.

Unbestritten sollte sein, dass ein europãisches Volk bei der

oben getroffenen ljnterscheidung am ehesten einem Territorial-

volk als Gesamtheit aller rechtmässig in einem Gebiet ansässigen

Personen nahekommt.
Merkmale für die Bildung eines Volkes unabhängig von der

Staatsform und dem Regierungssystem sind ein zeitlich und

ideologisch unabhängiger Zusammenhalt des Staatsvolkes, ver-

bunden mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein im Sinne

eines sich selbst als Volk begreifen: als Wir-Gefühl' Nüchtern

betrachtet kann von einem gesamteuropäischen Wir-Gefühl

nicht gesprochen werden; zu gross sind die regionalen Unter-

schiede etwa zwischen Basken und Wallonen, Nordiren und

Sizilianern. Doch hierin liegt gerade nicht das Problem eines eu-

roptiischen Staatsvolkes, sondern vielmehr die Chance für ein
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europciisches Staatsvolk. Das Problem liegt gegenwärtig darin,
dass immer noch die Erzeugung, Verankerung und Pflege eines

politischen Bewusstseins bei den Adressaten des europäischen
Integrationsprozesses in erster Linie in den ökonomischen und
streng zweckgebundenen Bereichen betrieben wird. Mit Einfüh-
rung der Unionsbürgerschaft und demokratischer Mitwirkungs-
elemente werden aber erste Versuche unternommen, dieses Ver-
fassungsproblem zu entschärfen. 16

Nicht zu leugnen ist bei der Suche nach Merkmalen fùr ein
bereits vorhandenes europäisches Staatsvolk die Tatsache, dass

das Minimalerfordernis für eine politische Organisation staat-
lichen oder quasi-staatlichen Charakters, nämlich ein <gewisses

Minimum an unbezweifelter Grundstimmungntt existieren
sollte. Es sind dies vor allem die in jedem Mitgliedstaat der
Union verfassten elementaren Grund- und Menschenrechte, das

Bekenntnis zu einer demokratisch verfassten Staatsordnung so-

wie, last but not ieast, die vier Grundfreiheiten des EU-Vertra-
ges. Die Bejahung dieser Minimalerfordernisse schafft jedoch
noch kein europäisches Staatsvolk. Wie aber könnte ein solches

Gebilde aussehen? Den Lösungsansatz sehe ich in dem eingangs
erwähnten Multiregionalismus, den es als Chance für ein euro-
päisches Staatsvolk wahrzunehmen gilt. Auf diesem Hinter-
grund zeichnet sich ein geteilter Volksbegriff ab. Die Union als

politische Einheit sucht sich ein entsprechendes Volk, um demo-
kratische Legitimation zu erhalten. Sie schafft damit eine die
Union zusammenhaltende und rechtfertigende äussere Klam-
mer. Das europäische Staatsvolk im Sinne eines Unionsvolkes
als Summe aller Unionsbürger ist in dieser erslen Bedeutung
blosses Legitimationsmittel. Díe zweite Komponente dieses ge-

teilten Staatsvolkbegriffes ist die, das eigentliche Selbstbewusst-
sein vermittelnde, Zugehörigkeit zu einer bestimmten, lokalen
bzw regionalen Einheit. Man kann bei dieser Unterscheidung

16 Vgl. W. von Simson, Was heisst in einer europâischen Verfãssung <Das

Volk>? in: EuR 1991, S.1,4.
17 Vgl. W. von Simson, a. a. O., S.6.
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der beiden Teile eines europäischen Staatsvolkbegriffs auch von
einem direkten und indirekten oder von einem formellen und ma-

terieilen Staatsvolkbegriff reden. Während also die Gesamtheit
der Unionsbürger das technische Gerüst für eine demokratisch
legitimierte und funktionierende Grossorganisation wie die EU
darstellt, füllen die mosaikähnlichen regionalen Einheiten diese

Hülle mit Leben. Meine Zweigliedrigkeit ist kein blosses Spiel
mit Begriffen, sondern ist bei der geographischen Ausgedehnt-
heit eine mögliche Konzeption, um überhaupt von êinem euro-
päischen Volk reden zu können. Ebensowenig ist diese Konzep-
tion weder der Kritik der drohenden Zentralisierung mit einer
Zentralgewalt in Brüssel, Strassburg oder Luxemburg und einer
machtlosen und einseitig abhängigen Peripherie ausgesetzt,

noch lässt sich ihr vorwerfen, sie entwerfe einen realitätsfernen
Europa-Mythos. Sie ist also mittel- und längerfristig praktizier-
bar und keine technisch-herrschaftliche Verfügung, welche poli-
tische Praxis mit Poiesis verwechselt. Das einzige, was tatsäch-

lich kaum erreichbar und auch nicht erstrebenswert ist, bleibt die
Destillierung eines gesamteuropäischen Volkes quasi auf dem

kleinsten gemeinsamen Nenner: nämlich eine Verschmeþung

der verschiedenen Einheiten. Dieses unterschiedslose Gleich-
machen unter Vernichtung der kulturellen Vielfalt käme gera-

dezu der Ausschaltung des Begriffs eines Staatsvolkes gleich.
Eine dermassen kristallisierte Einheit wäre für den Beitritt wei-
terer Völker, vor allem aus dem mittelosteuropäischen Raum
kaum elastisch genug, da es immer wieder zu einer Neudefinie-
rung dieses kleinsten gemeinsamen Nenners kommen müsste,

der somit notgedrungen noch kleiner werden würde. Diese zu

meiner Konzeption gegnerische Konzeption könnte auch bei ef-

fektiver Handhabung die unvermeidliche Distanz des einzelnen
Bürgers zum politischen Geschehen kaum überwinden. Entspre-
chend dem Subsidiaritätsprinzip, das der jeweils kleineren Ein-
heit im europäischen Bundesstaat die Entscheidungskompeteîz
zuspricht, kann bei meiner Konzeption aber effektive und demo-
kratisch sinnvolle, d.h. bürgernahe Politik betrieben werden.
Das Verbleiben von wichtigen Entscheidungen und Aufgaben
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bei den kleineren Einheiten verbunden mit der Bildung einer
entsprechenden europäischen Offentlichkeit ist eine Grundvor,
aussetzung für eine bürgernahe Europapolitik. Die Grundlinien .

der Europapolitik; gewissermassen die formellen Voraussetzun-
gen, werden zwar in Brüssel gebildet. Die eigentliche Hauptauf-
gabe, die Umsetzung der Richtlinien in innerstaatliches Recht,
der materielle Gehalt,liegt jedoch bei den Einzelstaaten bzw., je
nach Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen, auch bei den
Bundesländern oder Kantonen. <Je näher>i also bei der Umset-
zung <die tätig werdende Stelle dem Bürger ist, desto eher kann
das, was geschieht, von ihm ausgehen.>>18 Die Meinungsvielfalt
und die vielschichtigen lJnterschiede innerhalb der Union sind
somit keine Hindernisse auf dem Weg in ein Europa der Verein-
heitlichungen und Einebnungen, sondern führen zu einem Mehr
an Akzeptanz, Freiheit und Bürgernähe.

5. Ist eine politische Mehrfach-Identität möglich?

Wenn von einer zukünftigen europâischen Identität gesprochen
wird, bzw. wenn diese als erstrebens\ryert angesehen wird, dann
hângt dies mit den schon erwähnten Demokratiedefiziten
einerseits und mit der Zielgerichtetheit der Union andererseits
zusammen - einer Zielgerichtetheit, die über Entwicklungsten-
denzen noch nicht hinausgeht angesichts der verschiedenen Vor-
stellungen über die Konzeption der zukünftigen Union in den
einzelnen Mitgliedstaaten.

Nach Vollendung der'Wirtschaftsunion, einem Projekt, das
von der Lancierung der Anfangsidee bis zu seiner Etablierung
immerhin etwa ein halbes Jahrhundert gedauert hat, steht nun
der wohl schwierigste Schritt bevor, nämlich der vom Zweckver-
band mit einer lediglich funktional organisierten Supranationa-
lität hin zu einem politischen Gemeinwesen. Ein solches Ge-

18 Vgl. W. von Simson, a. a. O., S. 16.
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meinrvesen ist ontologisch etwas anderes als eine komplexe Ge-

sellschaft ocler eine einfache Gemeinschaft. Ein politisches Ge-

meinwesen in welcher Form auch immer setzt eine politische

Identität voraus, die über Interessen- und Nutzenkalküle hinaus-

geht. Die politische Identität der Europäischen lJnion als euro-

päische Identität kann aber weder aus den klassischen Identitäts-
theorien noch durch eine Übertragung bzw. Potenzierung der

nationalen Identitäten auf die europäische Ebene hergeleitet

werden. Sie wird eine Sache sui generis sein.

Ist jedoch eine Europäisierung nationaler Identitäten ange-

sichts der zu beobachtenden Renaissance des Nationalismus

überhaupt möglich, und wenn ja, ist sie überhaupt erstrebens-

wert?
Letzteres dürfte unstrittig sein. Eine europäische politische

Identität ist nicht nur erstrebenswert, sondern vielmehr drin-
gend erforderlich, um die angesprochenen Legitimations- und

Transparenzprobleme zu entschärfen. Dabei kommt der Kon-
solidierung einer europäischen Öffentlichkeit als Forum des po-

litischen Diskurses besondere Bedeutung zu- Zwei wichtige

Funktionen sind hier zu nennen. Erstens die Vermittlung von

Interessen: Bürger, Interessengruppen und politische Entschei-

dungsträger beobachten sich wechselseitig und richten ihre
Handlungen entsprechend dieser Beobachtungen aus. Diese in-

termediáre Funktion le dient der Transformierung öffentlich arti-
kulierter Interessen in Politiken . Zweitens und mit der Inter-
essenvermittlung eng verbunden, kommt Öffentlichkeit die

Funktion der Identitätsbildung von Gesellschaff zu, <indem

Bürger über Offentlichkeit vermittelt dauerhaft die Gesellschaft

beobachten, an ihr teilhaben und sie als die ihre begreifen>.2O

Eine funktionierende Interessenvermittlung hängt somit unmit-
telbar von óffentlicher Meinungsbildung ab. Diese aber ist wie-

derum in erster Linie nationalstaatlich geprägt. Weiter zu verfol-
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gen ist daher, inwiefern sich Strukturen nationalstaatlicher Mei-
nungsbildung auf die europäische Ebene transformieren.lassen.
Die technische Seite dieses Prozesses, die Etablierung eines.
europäischen Mediensystems, soll hier nicht weiter erörtert wer-
den. Nur folgende Bemerkung sei erwähnt: der von den Massen-
medien getragene öffentliche Diskurs stösst naturgemäss an
sprachliche Grenzen. Diese Grenzen von'Wahrnehmungs- und
Verständigungsstrukturen lassen sich weder technisch noch in-
stitutionell einfach überwinden. Es geht jedoch nicht um die
Verwirklichung einer Kommunikationsgemeinschaft im Sinne
eines Esperanto-Europa, sondern um funktionierende wechsel-
seitige Vermittlung europäischer und einzelstaatlicher Interes-
sen in Form eines politischen Diskurses. In erster Linie soll
deshalb auf eine mögliche Europäisierung nationaler Offentlich-
keiten eingegangen werden. Offentlichkeit hängt direkt mit
Interessen, Betroffensein, Kontrolle und Sanktionen zusammen.

Entscheidungsträger richten ihre Politik nach der jeweiligen
öffentlichen Interessenlage, in der Hoffnung, bei den nächsten
Wahlen dafür durch Vy'iederwahl belohnt zu werden. Das Inter-
esse für die über die Offentlichkeit vermittelte Politik nimmt mit
den Mitwirkungs- und Kontroll- bzw. Sanktionsrechten zu.
Gleichzeitig ist aber auch das subjektive Betroffensein von gros-
ser Bedeutung. Von den in Brtissel getroffenen Entscheidungen
sind europäische BürgeÍ zwar faktisch betroffen, subjektiv ist
dieses Betroffensein jedoch vor allem über nationale Politiken
und nationales Recht vermittelt. Die Etablierung subjektiver
Rechte, d. h. die direkte Berufungsmöglichkeit des einzelnen auf
Europarecht hat die direkte Verbindung zwischen Bürger und
Europa zwar hergestellt, es fehlt jedoch noch an der persön-
lichen Signifikanz, das heisst am Bewusstsein neuer Zugehörig-
keiten, der Zu- und nicht Unterordnung zu einer überstaatlichen
Einheit. Dieses Bewusstsein wird sich nur durch stärkere Einbin-
dung des einzelnen in das europãische Institutionengefüge ent-
wickeln können. Eine direkte Einflussnahme des einzelnen auf
die europãische Politik in Form von Wahlen sowie die Bildung
einer parlamentarischen und ausserparlamentarischen Opposi-

19 Vgl. J. Gerhards, Westeuropâische Integration und die Schwierigkeiten der

Entstehung einer europäiscben Offentlichkeit, ZlS 1993, S' 96,98.

20 J. Gerhards. a. a. O., S.98.
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tion würde subjektives Betroffensein und damit eine europäi-

sche Öffentlichkeit gleichsam von selbst schaffen. Fraglich ist in
diesem Zusammenhang allerdings, ob die für den einzelnen un-
überschaubare geographische Grösse der Europäischen Union
ein Hindernis für die Etablierung einer europäischen Identität
sein könnte, bzw. wie lange dieser Prozess dauern wird. Die
europäische Identität wird die nationale Identität nicht ersetzen,

sie wird auch nicht die Summe der nationalen Identitäten sein.

Sie wird eine relativ grobmaschige, wenig kapillâre Identität
eher formeller Art sein, die sich durch Mitwirkungs- und Kon-
trollrechte, mithin durch Legitimationsprinzipien bestimmt. Die
materielle Identitãt freilich wird weiterhin bei den Einzelstaaten,
wenn nicht sogar bei den Regionen bleiben. Nationale bzw. re-
gionale Identitäten bilden indes keine ausreichende europäische

Legitimationsgrundlage. Auch hier könnte man entsprechend
dem oben entworfenen dualen Staatsvolkbegriff von einem
dualen ldentitdtsbegrflsprechen : Die formelle europ riische lden-
t it iit bildet die äussere Klammer, die Legitimations grundlage für
das Funktionieren des pluralistischen Gemeinwesens EU mit ih-
ren quasistaatlichen Institutionen, die ideelle Verbundenheit
der Unionsbürger. Die (materielle) nationale bzw. regíonale

Identitätblldet dagegen gewissermassen den Körper, die Vielfalt
der EU, auf die ein pluralistisches Gemeinwesen angewiesen

bleibt: nämlich die emotionale Verbundenheit der jeweiligen

Bürger, die Überschaubarkeit des Einzelnen alsTeil eines Gan-
zen. Diese Dualisierung entspricht wiederum dem Subsidiari-
tätsprinzip. Es ist allerdings eine Frage der Zeit, wie sich die
europäische Identität entwickeln wird. Ich wage die Vermutung,
dass sich nationale Identitäten einerseits und eine europäische

Identität andererseits mit der Zeft verteilen und zu einer politi-
schen Mehrfachidentität führen werden. Dies wird jedoch nicht
im Laufe der nächsten Jahre zu erwarten sein, denn schliesslich

hat auch die Gründung und Festigung des wirtschaftlichen
Zweckverbandes fast ein halbes Jahrhundert in Anspruch ge-

nommen. Der Schritt zu einem politischen Gemeinwesen ist im
Vergleich dazu noch ein ungleich schwierigerer Schritt.

Transnationale Staatsbürgerschaft

6. Zar Notwendigkeit
einer europäischen Verfassung

Verfassung im modernen Sinne wird als Grundkonsens im politi- \'

schen Gemeinwesen verstanden und somit auch als konstitu-
ierendes Element aller staatlichen Herrschaftsgewalt. Die Ver-
fassung als Ausdruck eines gewissen Grundkonsenses, der stets
prekär bleibt, setzt den allgemeinen Rahmen fest. Dies setzt wie-
derum einen gewissen Gemeinsinn der in einem Gemeinwesen
Lebenden als Legitimationsgrundlage voraus. Die Herausbil-
dung einer Art von kollektiver Identität ist Bedingung für eine
(nationale) Verfassung. Die Herausbildung einer kollektiven
Identität bei Nationalstaaten ist zudem Ausdruck von Gemein-
samkeiten, die oft mit Schlagwörtern wie Abstammungs- oder
Volksgemeinschaft, Erinnerungs- oder Schicksalsgemeinschaft
beschrieben worden sind - Schlagwörter, die missbräuchliche
Interpretatiorren bzw. die Abgrenzung zum Fremden und Nicht-
Zugehüigen als unzureichende Negativ-Definition zulassen.
Kollektive Identität im politischen Sinne geht indessen tiefer: sie
ist Ausdruck einer gemeinsamen politischen Kultur, die eher
einer pragmatischen Vernunft folgt als Prinzipien ethnischer Ho-
mogenität. Die Verfassung als Ordnungsidee bestimmt das poli-
tische System und versucht im Idealfall, eine Deckungsgleichheit
zwischen der politischen Kultur der Staatsbürger und dem politi-
schen System zu gewährleisten. Dabei spielt die Festschreibung
von Bürgerrechten eine wichtige Rolle. Bürger als Staatsbürger
sind hier als Gesamtheit der rechtmässig in einem Staatsgebiet
ansässigen Personen zu verstehen. Wenn also Volk als Abstam-
mungsgemeinschaft und Geschichte als Erinnerungs- und
Schicksalsgemeinschaft unzureichende und vage Bezugspunkte
für eine Identifikation mit dem Gemeinwesen sind, so bleiben
schliesslich der Staat als räumlich überschaubare Form und die
Verfassung,als Ordnungsprinzip. <Angesichts der in der deut-
schen Geschichte haufig auftretenden unrealistischen nationalen
Erwartungen und Vorstellungen sind dies Zeichen für eine er-
hebliche Präzisierung der Nation auf den Typ der <Staatsbürger-
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nation), der nationalen Identitätsbildung über die Búrgerrechte

und Verfassungsordnung cler Bundesrepublik>.2r
Sternbergers Verfassungspatriotismus bildete das erste poli-

tiktheoretische Konzept, das nach der Katastrophe des deut-

schen Nationalstaates politische Einheit zu stiften versprach:
<Abschied vom Vaterland und Hingabe zur universalen Idee der

freiheitlichen Verfassung >>.22 Bezogen auf nationale Identitâten,
insbesondere in bezug auf die Bundesrepublik als râumlich über-

schaubare Form, hat das Konzept des Verfassungspatriotismus
als identitätsstiftendes Konstrukt ein humanistisch geprägtes,

gewissermassen ein entnationalísiertes Staatsbewusstsein hervor-
gebracht. Fraglich ist nun, ob dieses Konzept, das nicht zulelzf-

auf dem Hintergrund eines politischen Identitâtsvakuums im
Nachkriegsdeutschland entstanden ist, zunächst auf ein europäi-

sches Deutschland und dann auf Europa insgesamt übertragbar

sein wird.
Historisch steht fest, dass in Deutschland lange bevor sich der

Verfassungskonsens als identitätsstiftendes Konstrukt etablie-

ren konnte, sich ein Wirtschaftspatriotismus verankerte: Wirt-
schaftswunder, Wiederaufbau, beispielloser Aufschwung in den

50er Jahren. Dieses Überlagerungsphänomen lâsst sich inner-
halb der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ebenso feststel-

len, denn die Verwirklichung der wirtschaftlichen Integration in
Europa stand nie zur Disposition, noch stand sie jemals unter
erheblichem Legitimations- und Rechtfertigungsdruck. Der ge-

plante Übergang vom rein wirtschaftlichen Zweckverband zum

politischen Gemeinwesen steht nun aber plÖtzlich ganz im Ge-

gensatz dazu unter einem gesteigerten Rechtfertigungs- und Le-

gitimationsdruck. Und die Tendenz in Richtung Homogenisie-
rung und Zenlralisierung wird darüberhinaus schmerzhaft als

Verlust nationalstaatlicher Autonomie spürbar. Offensichtlich

21 Vgl. R.M. Lepsius, Intercssen, Ideen und Institutionen, Opladen 1990,

s.245.
22 Ygl. O Depenheuer, Integration durch Verfassung?, in: Die politische Mei-

nung, 306/1995, S.47. 48.
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kann aus verschiedenen nationalen Identitäten nicht übergangs-
los eine europäische kollektive Identität einfach administrativ
verordnet werden. Zwar scheint einerseits das Konzept der na-.

tionalen Identität, der Nationalstaat an sich, ein zumindest in
'Westeuropa anachronistisches Phänomen gev/orden zu sein.
Dagegen ist der politische Reformprozess im Osten Europas
von einem mehr oder weniger akuten nationalstaatlichen Nach-
holbedarf gekennzeichnet. Selbst der flüchtige Vergleich ent-
sprechender Entwicklungsphasen der west- und osteuropäi-
schen Geschichte macht die umgekehrte Reihenfolge bei der
Herausbildung von <Staat> und <Nation> deutlich: entstand die
<Nation> in Westeuropa in der Regel auf dem Boden und in den
Grenzen eines bereits feststehenden territorialen Herrschafts-
verbandes, vollzog sich die erst später im 19. Jahrhundert
einsetzende Nationenbildung im Osten unter Bedingungen, da
der <eigene> Staat nicht existierte. <Staatsnationen> im Westen
korrespondierten bis in die jüngste Zeit <Kulturnationen> im
Osten, die nun mit aller Macht danach streben, nach westeuro-
pâischem Muster Nation und Staat zur Deckung zu bringen.
Diese Spezifik erklärt die gegenwärtige Vehemenz des osteuro-
päischen Emanzipationsnationalismus und macht die Einbe-
ziehung Osteuropas in die hier angestellten Uberlegungen
schwierig.

Der Ubergang von der wirtschaftlichen zur gesellschaftlichen
Integration kann jedoch nur auf der Basis einer kollektiven euro-
päischen Identität gelingen. Eine demokratische EU setzt ein
Mindestmass an Homogenität als Wertebasis, das heisst einen
gemeinsamen kleinsten Nenner voraus. Von entscheidender Be-
deutung sind dabei nicht so sehr kulturelle, historische oder an-
dere eher kùnstlich hergestellte Gemeinsamkeiten, sondern in
erster Linie der Ausbau bereits bestehender und die Schaffung
neuer Partizipationsmoglichkeiten, die in besonderem Masse
identitcitsstiftend im Sinne einer Teilhabe und Zugehörìgkeit wir-
ken.

Zu prüfen ist deshalb, ob und bis zu welchem Grad ein Ge-
bilde wie die Europäische Union demokratieftilzlg ist. Jeder
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demokratischen Verfassung liegt das Prinzip der Volkssouve-
ränität zugrunde. Dies beinhaltet schon begrifflich die Bedin-
gung, dass für die Organisation von Staatsgewalt ein Volk, von
dem alle Gewalt ausgeht, bestimmt ist. Verfassung setzt somit
ein Selbstverstândnis einer Gesamtheit von Bürgern, klassisch
verstanden als politisches Volk, voraus. Es ist nicht Aufgabe der
demokratischen Verfassung, seine Adressaten nachtrriglich zu
definieren. Die Schwierigkeiten der Definition eines europäi-
schen Staatsvolkes wurden oben schon dargelegt, ebenso wie
mögliche Definitionsansâtze unter Berücksichtigung des Merk-
mals der Identität. Ausgehend vorr. dualen Staatsvolkbegriff
kann nun für die Verfassungsdiskussion folgendes festgestellt
werden: Das formelle Staatsvolk, die Gesamtheit aller Unions-
bürger, ist Staatsvolk genug, um Gnndlage für eine europäische
Verfassung im Sinne eines echten europciischen Grundlagenver-
trages und nicht nur der verfassungscihnlichen Auslegung des
Vertrages über die Europäische Union zu sein. Die EU wäre des-
halb demokratiefähig, wenn sie über eine gemeinsame, über-
greifende Identität aller Entscheidungsbetroffenen, d.h. aller
Unionsbùrger, verfügen würde. Eine europâische kollektive
Identität hângt, wie dargestellt, von der Signifikanz und Effi-
zienz etropãischer Institutionen ab. Wir befinden uns somit in
einem Dilemma: Einerseits ist eine europäische kollektive Iden-
tität als Voraussetzung für eine europäische demokratische Ver-
fassung denkbar, jedoch noch nicht im Bewusstsein der Bürger
verhaftet; andererseits würde eine europäische Verfassung mit
institutionellen und p afüzipatorischen S chwerpunk ten die H e r -

ausbildung einer europäischen kollektiven Identität fördern. In
Frage kommt somit eine Schritt-für-Schritt-Lösung, die diese
Wechselwirkung von Verfassung und ldentitril zu ihren Gunsten
ausnutzt.

Von der Demokratiefähigkeit der EU kann mithin ausgegan-
gen werden.

Eine europäische Verfassung müsste als wesentlicher Eckpfei-
ler eine umfassende und genaue Kompetenzabgrenzung zwi-
schen Union und Einzelstaat beinhalten, womit der Renaissance
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alter Nationalismen und der Angst vor Zenfralisierung und Ho-
mogenisierung entgegengewirkt werden könnte. Institutionen
und politischePartizipation müssten sodann in einer Verfassung
so eingebettet sein, dass Verstândnis für die Nützlichkeit
bestimmter rechtsstaatlicher und demokratischer Verfahrens-
weisen erzeugl und dem Rückgang des Institutionenvertrauens
Einhalt geboten wird. Dem einzelnen erscheint die europäische
Bürokratie heute als unüberschaubares Bollwerk, das Entschei-
dungen über die Köpfe der Bürger hinweg trifft.

Eine demokratische europäische Verfassung, die subjektive,
d.h. einklagbare Rechte (Menschen- und Bürgerrechte) ge-
wãhrt, institutionelle Herrschaft begründet und begrenzt sowie
allgemeine Verfahrensregeln des poltischen prozesses fest-
schreibt, muss effektiven Rechtsschutz durch eine sanktionsfä-
hige überstaatliche Instanz garantieren. Der EuGH ist zwar
ùberstaatliche RechtsschutzinsÍanz, jedoch mit einem unzurei-
chenden Sanktionsmechanismus ausgestattet, der ihm lediglich
die Feststellung erlaubt, dass Gemeinschaftsrecht verletzt
wurde. Dennoch ist allein die direkte Anrufungsmöglichkeit des
EuGH Zeichen frir die Tendenz in Richtung eines umfassenden
europäischen Rechtsschutzes.

Institutionelle Garantie und Strukturen doppelter Repräsen-
tation föderativen Charakters sind in der gegenwärtigen <euro-
päischen Verfassung> in Form des Vertragswerks von Maastricht
zwar verankert. Die demokratischen Defizite sind aber ebenso
klar erkennbar. Die Struktur doppelter Repräsentation deutet
auf eine föderative Verfassung hin, ohne dass diese ausdrücklich
festgeschrieben ist. Von einer Gleichberechtigung des gesetzge-
benden Ministerrates mit dem Europâischen parlament (Ep), in
dem die Unionsbürger direkt repräsentiert sind, kann keine
Rede sein, da die Mitwirkungsrechte des Ep am europäischen
Gesetzgebungsprozess zu schwach sind. Die im Ministerrat agie-
renden Minister der Mitgliedsstaaten können sich zwar auf de-
mokratische Legitimation in den Einzelstaaten berufen, doch
können nationale Parlamentswahlen nicht mit europãischen
Wahlen gleichgesetzt werden, in denen konkurrierende pro-
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gramme europäischer Politik zur l)isposition gestellt werden.
Dies ist ja auch bei den Vy'ahlen zum europäischen Parlament nur
am Rande gegeben, wo in erster Linie mit nationalstaatlichen
Themen und Programmen um die Gunst der Wählerschaft ge-

worben wird. Symptomatisch für die Diskrepanz zwischen
Wunsch nach wirklicher europäischer Politik und der Wirklich-
keit einer Nichtexistenz überstaatlicher politischer Programme
ist die Tatsache, dass sich noch keine wirklich transnationalen
Parteien gebildet haben. Ihnen kâme die Aufgabe der Bildung
einer europáischen Offentlichkeit zu.

7. Europäischer Verfassungspatriotismus

Faktisch muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch konstatiert
werden: die demokratische Grundregel, dass die ausfùhrenden
Organe ihre Politik in regelmássigen Wahlen vor der Bürger-
schaft zu verantworten haben, ist im politischen System der
Europäischen Union nicht gegeben. Die im Ministerrat tätigen
Akteure gehen aus Wahlen hervor, in denen europäische Politik
im günstigsten Fall am Rande eine Rolle spielt. Des weiteren
entspricht der im Ministerrat geltende Grundsatz der Nichtöf-
fentlichkeit der Verhandlungen nicht den Anforderungen an ein
demokratisches Gesetzgebungsverfahren. Das Europäische Par-
lament ist zwar direkt legitimiert, jedoch nur sehr begrenzt an

der eigentlich europäischen Politik beteiligt. Die Kommission
schliesslich ist in ihrer Zusammensetzung durch kein Wãhlervo-
tum irgendwie beeinflussbar.

DieZielgerichtetheit der Europäischen Union scheint mir klar
erkennbar: der Ubergang vom reinen Zweckverband zum politi-
schen Gemeinwesen kann nur durch die Festsetzung demokrati-
scher föderativer Elemente gelingen. Doch muss bei der Ver-
wirklichung dieses Ziels der langsame Bewusstseinswandel von
seiten der Bürger respektiert werden. Inwiefern dieser Wandel
forciert werden kann, ist auch eine Frage der Transformierbar-
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keit von nationalen Bewusstseins- und Identitätsfakto¡en. Zu
untersuchen ist deshalb, ob und inwieweit das (nationalstaat-
liche) Konzept des Verfassungspatriotismus auf die europäische
Ebene übertragbar ist. Nachdem die Demokratiefähigkeit der
EU ebenso wie die Notwendigkeit einer europäischen Verfas-
sung im Sinne eines Grundlagenvertrages statuiert werden
konnte und weiterhin konstatiert werden musste, dass es ein
europäisches Bewusstsein der Europäer als europâische Bürger
noch nicht gibt, bleibt die Frage, ob ein europäischer Verfas-
sungspatriotismus als Basis einer europäischen demokratischen
Identität realisierbar ist.23

Wie ausgeführt, diente der deutsche Verfassungspatriotismus
als <Identifikation mit der Essenz einer konkreten Verfassung>
zur Herausbildung der <Idee einer verfassungszentrierten demo-
kratischen politischen Kultur, die es erlaubte, der Frage nach
Vaterland, Volk und Nation ausweichen zu können>.2a Stern-
bergers Verfassungspatriotismus war und ist nicht als Substitut
für ein fehlendes, genuines Nationalbewusstsein zu verstehen,
sondern konkretisierte dieses zt einer neuen eîtlationalisierten
und deshalb auch abstrakteren Identität über die Bürgerrechte
und die Verfassungsordnung der Bundesrepublik. Erst Haber-
mas' IJmdeutung des Verfassungspatriotismus in Richtung einer
<universalistisch konzipierten subjektlosen Kommunikationsge-
meinschaft von Verfassungsinterpreten>2s rief zahlreiche Kriti-
ker, ja an fatale deutsche Kontinuitäten glaubende Verächter
des Verfassungspatriotismus als Identitätskonzept einer Nation
auf den Plan. Nach deren Ansicht ist der Verfassungspatriotis-
mus mit der deutschen Einigung hinfällig geworden. Die innere
Logik des Verfassungspatriotismus liegt aber in seinem abstrak-
ten Gehalt: Nicht die Loyalität zu einer konkreten Verfassung ist

23 Vgl. H. Klege¡ Europäischer Ve¡fassungspatriotismus und demokratische
ldentit¿it, in: Vy'iderspruchH. 29,Zürich 1995.

24 Ygl- O. Depenheue¡ Integration du¡ch Verfassung?, in: Die politische Mei-
nung, 306/ 1995, S. 47,48.

25 Ygl. J. Gerhardt, Verfassungspatriotismus als Identitätskonzept der Nation,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 14l93, S. 29, 36.
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ausschlaggebend, sondern zu einem abstrakten Verfassungsbe-
griff, gleichsam die Reduktion der konkreten Verfassung auf
ihre eigentlich demokratischen Bestanclteile.2ó Auf diesem Hin-
tergrund ist eine Übertragung des nationalen Verfassungspatrio-
tismus auf die transnationale Ebene durchaus denkbar und
möglich. Die Herausbildung einer kollektiven europäischen
Identitát basiert zwar weiterhin auf der politischen Existenz des

einzelnen, doch ist auf europäischer Ebene eine kollektive Iden-
titãt losgelöst von nationaler Homogenitãt irn Sinne von Volks-
und Staatsangehörigkeit denkbar: sie wird in transnationalen
Rationalitätskriterien gedacht und durch politische Mitwirkung
gelebt. Politische Einheit wird durch die Zustimmung freier Bür-
ger ztJ demokratischen Verfassungsprinzipien und ihre Mitwir-
kung im Gemeinwesen erzielt. Auf diesem Wege werden die
oben angesprochenen institutionellen Garantien und die politi-
sche Partizipation zu Eckpfeilern einer europâischen kollektiven
Identität. Begrifflich unterscheidet sich die europâische kollek-
tive Identität durch das Erfordernis der Mehrfachidentität von
der nationalen kollektiven Identität. Das Nebeneinander von
partikularen Identitäten istjedoch nur in einem nicht-konkurrie-
renden kumulativen statt alternativen Verhältnis denkbar. Auch
hier ist die Unterscheidung einer formellenvon einer materiellen
Ebene angebracht: Es handelt sich bei dieser Mehrfachidentität
um die Koexistenz eines übergeordneten Verfassungskonsenses
im Sinne einer allgemeinen Zustimmung zu den europäischen
demokratischen Grundprinzipien mit einzelnen nationalen bzw.

regionalen Identitäten.

26 Vgl. H. Kleger, Verfassungspatriotismus und Demokratie, in: Universalis-
mus, Nationaìismus und die neue Einheit der Deutschen (hrsg. P. Braitling/
W Reese-Schäfer), Frankfurt la.M.l99l, S. 108-126.
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Schluss

Was die Entstehung eines europäischen Staatsbürgerstatus an-
geht, so sind die Impulse, die vom Maastrichter Vertrag ausge-
hen, bescheiden. Die Unionsbürgerschaft ist noch keine Staats-
bürgerschaft sui generis. Ein Konzept der transnationalen
Staatsbürgerschaft mit kommunitcirerz Grundprinzipien würde
zlvei elementare Grundprobleme der EU entschärfen: Erstens
die Konkurrenz der EU zum nationalstaatlichen Entwicklungs-
niveau bezùglich Legitimation und Transparenz und zum an-
deren die Schere zwischen der Forderung nach einer demo-
kratischeren EU und den Umsetzungsmöglichkeiten. An der
transnationalen Staatsbürgerschaft eines europäischen Bürger-
status in seinen zugleich bùrgerlichen, politischen und sozialen
Dimensionen ist weiterzuarbeiten. Dies stärkt Solidaritäten, um
den neuen gesellschaftlichen Problemlagen gerecht werden zu
können.



Transnationale Demokratie aus
feministischer Sicht
Von Elisabeth Bongert (Hamburg)\

Drei Entwicklungsstränge: die zunehmende Globalisierung von

Okonomie und Politik, die zunehmenden globalen Umweltge-

fährdungen und die wachsenden Disparitäten zwischen Nord
und Süd sowie zwischen Arm und Reich innerhalb der industria-
lisierten und nicht-industrialisierten Länder bilden den Hinter-
grund, vor dem ich meine Überlegungen zur transnationalen De-

mokratie entwickeln mochte. Aus jeder dieser Entwicklungen
sind Diskussionen hervorgegangen, die wichtige Impulse und

Anregungen für eine Konzeptionierung transnationaler Demo-

kratie enthalten. Ich halte es für einen Schwachpunkt, dass diese

Debatten bisher innerhalb der Politik und der Mainstream-Wis-

senschaft weitgehend getrennt geführt wurden und möchte für
eine stârkere wissenschaftlich-theoretische wie auch politisch-
praktische Verknüpfung plädieren. In den Aktivitäten, Konfe-
renzenund Resolutionen von Frauengruppen und Non-Govern-
mental-Organisations (NGO's) ist deutlich geworden, dass nur
die Verknüpfung von ökonomischen, IJmwelt- und Verteilungs-
fragen die Entwicklung langfristiger, globaler Perspektiven bzw.

Lösungen ermöglicht. Insbesondere Frauenorganisationen aus

nicht-industrialisierten Lândern haben dazu beigetragen, dass

Probleme von Armut, Kriegen und Umweltzerstörung sowohl in
ihren globalen Dimensionen als auch in ihrer gegenseitigen Ver-

I Bis Dez. 1994: Elisabeth Gerhards, ich habe 1995 meinen Geburtsnamen wie-

derangenommen-

61 Transnationale Demokratie aus feministischer Sicht

netzung gesehen werden.2 Obwohl ein grosser Teil der Demo-
kratisierungsbewegungen sowohl in den nicht-industrialisierten
Ländern als auch in den Ländern des ehemaligen Ostblocks von
Frauen vorangetrieben wurde und wird,3 hat die feministische
Diskussion und Forschung Fragen von internationaler Okono-
mie und Globalisierung sowie deren Implikationen für Demo-
kratie und Demokratietheorie bisher weitgehend vernachlässigt.
So verweist auch Birgit Meyera zu Recht auf das Fehlen einer
feministischen Demokratietheorie. Ich halte es für eine wichtige
und spannende Aufgabe der Frauenforschung, den Globalisie-
rungsprozess in seinen verschiedenen Dimensionen und seinen
demokratietheoretischen Implikationen zu analysieren und An-
sätze für ein globales, feministisches Demokratiemodell zv enl-
wickeln. Es versteht sich von selbst. dass ich in diesem Aufsatz
nur eine erste, vorsichtige Annãherung versuchen kann. Ebenso
selbstverständlich erhebe ich nicht den Anspruch, die feministi-
sche Sicht zu repräsentieren.

Ich werde im folgenden zunächst drei aktuelle Modelle trans-
nationaler Demokratie skizzieren, die die o.g. Problemkonstel-
lationen aufgreifen und mir, zumindest teilweise, als Bausteine
für ein feministisches Konzept sinnvoll erscheinen. Arbeiten, die
hauptsächlich auf die empirisch-analytische Beschreibung der

2 Ygl. z.B. die Women's-Action-Agenda 21, in: Vy'ichterich, Christa (1992):
Die Erde bemuttem. F¡auen und Okoìogie nach dem Erdgipfel in Rio. hrsg.
von der Heinrich-Böll-Stiftung e.V. KöÌn, S. 130-7431. Women's Feature Ser-
vice (1994) (Hg.): The Power To Change. Frauen, Umvvelt und Entwicklung.
ZürichlDortmund; Shiva, Vandana (1995) (Hg): ...schliesslich ist es unser
Leben. Okofeministische Beiträge von Frauen aus alìer Weìt. Darmstadt;
Scheu, Hildegard (1995) : Entwickìungsziel : Frauenmacht. Frauenarbeit und
Frauenorganisationen in Indien. Frankfurt/M.

3 Vgl. Massarat, Mohssen u.a. (Hg) (1993): Die Dritte Welt und Wir. Bilanz
uod Perspektiven für Wissenschaft und Praxis, Freiburg; Nelson, Barba¡a J./
Chowdhury, Najma (Eds.) (1994): Women and Politics Vy'orldwide, New Ha-
ven & London.

4 Meyer, Birgit (1992): Uber das schwierige, aber notwendige Verhältnis von
Feminismus und Demokratie, in: Bieste¡ Elke u. a. (Hg.): Staat aus feministi-
scher Sicht, Berlin.
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Erosion nationalstaatlicher Politik und Demokratie abheben5,
sowie solche, die nur Forderungen nach weltweiter transnatio-
naler Demokratisierung stellen6 werden zugunsten von zumin-
dest ansatzweise ausgearbeiteten Modellen transnationaler De-
mokratie vernachlässigt. Im zweiten Teil werde ich mich mit
dem Verhãltnis von Feminismus und Demokratie beschäftigen,
die feministische Kritik am EU-Demokratiedefizit zusammen-
fassen und versuchen, erste konzeptionelle Ideen für eine femi-
nistische transnationale Demokratie zusammenzutragen. Unter
Rùckbezug auf die eingangs vorgestellten Modelle und unter
Verwendung von Bausteinen aus einschlãgigen demokratie-
theoretischen Arbeiten werde ich abschliessend mögliche
Denk-, Handlungs- und Forschungswege benennen.

I. Trønsnationale D emokrøtiekonzepte

Die liberale Demokratie kapitalistischer Marktgesellschaften
hat sich einerseits nach dem Ende des Ost-West-Konflikts als

scheinbar beste aller Gesellschaftsformen erwiesen und wird er-
folgreich als Exportartikel der westlichen Industrieländer gehan-

delt. Andererseits ist sie (nicht zum ersten Mal) einer anhaltend
heftigen Kritik ausgesetzt, die das politische System und seine
Reprãsentativorgane miteinschliesst. Macpherson schrieb be-

reits 197'7 seinen <Nachruf auf die liberale Demokratie>>, den er
allerdings noch mit der Hoffnung verband, eine partizipative
Demokratie zum Leben zu erwecken, die nicht das freie Spiel
der Marktkrãfte, sondern das gleiche Recht jedes Mannes und

5 Z.B. Nar¡, Wolf-Diete¡/Schubert, Alexander (1994): Vy'eltökonomie. Die
Misere der Politik, Frankfurt/M; Camilleri, Joseph A./Falk Jim (1992): The
End of Sovereignity? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World, Al-
dershot.

6 Z.B. Hoffmann, Dieter/Jãger Thomas (1995): Demokratisierung - Krise
eines Prozesses, in: dies. (Hg.): Demokratie in der Krise? Zukunft de¡ Demo-
kratie, Opladen S. 15-38.
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jeder Frau auf den Gebrauch seiner/ihrer Fähigkeiten und auf
volle Entfaltung in den Mittelpunkt stellt.T Die Entwicklungen
der letzten 15 Jahre lassen allerdings ernsthafte Zweifel an einer
solchen Möglichkeit aufkommen. Mittlerweile wird in fast allen
industrialisierten Ländern wirtschaftspolitisch unüberhörbar das
neoliberale Credo gesungen, verbunden mit tiefen Einschnitten
in der Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik, sowie
weltweiter Deregulierung und (Re-) Privatisierung. Wohlstand
und Fortschritt werden als abhängige Variablen von Wirtschafts-
wachstum definiert, so dass alle anderen (Politik-) Ziele dem
Erhalt der jeweiligen Wettbewerbsfãhigkeit untergeordnet
werden. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten von partizipativer
Bürgerlnnenbeteiligung so weitgehend eingeschränkt, dass
wachsende Zweifel darüber angebracht sind, inwieweit diese
Gesellschaftsform eigentlich noch als Demokratie zu bezeichnen
rst.

Die hier vorgestellten Konzepte haben zwei gemeinsame Aus-
gangspunkte, die sich auf die drei anfangs genannten Problemdi-
mensionen beziehen lassen :

(1) Die globale Situation der Menschheit wird als zunehmend
besorgniserregend empfunden. Die mit der wissenschaftlich-
technologischen Entwicklung verbundenen Grossgefahren, ins-
besondere die ökologischen Katastrophenpotentiale, die krasse
Ungleichheit der Verteilung zwischen Nord und Süd, die domi-
nante Rolle der Weltwirtschaft bzw. der transnationalen Unter-
nehmen stehen im Mittelpunkt der Uberlegungen.
(2) Die Erkenntnis, dass Theorie und Praxis der liberalen, na-
tionalstaatlichen Demokratie den heutigen globalen Fleraus-
forderungen nicht mehr angemessen sind und nach neuen
Formen und Wegen demokratisch-verantwortbarer (Welt-)Poli-
tik gesucht werden muss.

7 Macpherson, Crawford B. (1971): The Life and Times of Liberal Democracy.
dt. 1983: Nachruf auf die liberale Demokratie. Frankfurt/M.
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1. Cosmopolitan Democracy

David Held hat in seinem 1991 erschienenen Aufsatz <Demo-

cracy, the Nation State and the Global System>8 die weitreichen-
den Implikationen des Globalisierungsprozesses fùr die Demo-
kratietheorie thematisiert und damit ein wichtiges Forschungs-
feld für die Politikwissenschaft eröffnet. Held geht von der
zunehmenden internationalen Vernetzung aus, die nicht nur die
Basis des souveränen Nationalstaates erodiert,e sondern auch
die Grundannahmen der bisherigen Demokratietheorie obsolet
werden lässt. Dabei berücksichtigt er neben der Weltwirtschaft
noch drei weitere Globalisierungsdimensionen: internationale
Organisationen, internationales Recht sowie hegemoniale
Mächte und Machtblöcke. Nach Held impliziert der Globalisie-
rungsprozess drei zentrale Herausforderungen an den modernen
Staat, die eine neue Demokratietheorie verlangen: 1. Autono-
mie und Souveränität des Nationalstaats werden durch ökono-
mische, rechtliche, politische und militärische Vernetzungen
(<disjunctures>) erheblich eingeschränkt.10 Als zweites nennt
Held den lokalen und regionalen Nationalismus, der den Staat
von innen her bedroht und drittens den Prozess globaler Vernet-
zung, in dem transnationale Entscheidungsstrukturen von ein-
zelnen Staaten und erst recht von deren Bürgerlnnen nicht mehr

8In: Held, David (Ed.) (1991): Political Theory Today. Cambridge UK,
s. 197 -235.

9 Zur empirischen Begründung dieses P¡ozesses vgl. u.a. United Nation Cen-
ter on Transnational Corporations (UNCTC) (t988): Transnational Corpo-
rations in Worìd Development, New York; UNCTC (1992): World Invesr
ment Report 1992: Transnational Corporations as Engines of Growth, New
York; Ohmae, Kenichi (1991): The Borde¡less World. Power and Strategy in
the Interlinked Economy, New York, dt. (1994): Die Logik der Weltwi¡t-
schaft, Frankfurt/M; Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment (OECD) (Ed.) (1992): Technology and Economy, Paris; Reich, Robert
B. (1993): Die neue Welt\'/irtschaft. Das Ende der nationalen Okonomie,
Frankfurt/M.

10 Diese Einschâtzungfindet sich auch bei Picciotto, Sol (1991): The Internatio-
nalisation of the State, in: Capital &Class, Nr.43; Willke, Helmut (1992):

Ironie des Staates, Frankfurt/M; Camilleri/Falk (1992): a. a. O (Anm. 5).
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kontrolliert werden können. Ein neues Demokratiemodell muss
den sich verändernden demokratischen Staat innerhalb der in-
ternationalen Weltordnung in ihrer gegenseitigen Verflechtung
analysieren. Held nennt sein Konzept zunächst <the federal mo-
del of democratic autonomy>l1 und entwickelt es dann weiter
zum <<cosmopolitan model of democracyrt,. Es beinhaltet einen
föderalistischen Zusammenschluss demokratischer Staaten in
Form einer <<international civil society> vertreten beispielsweise
in einer zweiten Kammer der UNO und basiert auf einem neuen
Konzept von Souveränität und Bürgerschaft, in dem die Souve-
ränität einzelner Staaten durch demokratisch legitimierte trans-
nationale Organisationen beschränkt wird (nicht durch andere
Staaten). Gleichzeitig muss das innerstaatliche Verhältnis von
Staats- und Volkssouveränität neu ausbalanciert werden, so dass
öffentliches und privates Recht gleichermassen geschützt wird.
Dieser an sich nicht neue, jedoch nie eingelöste Anspruch soll
auf der Basis von z\r/ei wesentlichen Vorausetzungen verwirk-
licht werden: erstens die Entfaltung und Entwicklung derjeni-
gen Bedingungen und Vorausetzungen, die für die Teilnahme an
und Partizipation in der politischen Gemeinschaft notwendig
sind. Zweitens müssen fünf zentrale Rechtskategorien: <civil,
political, economic, social and reproductive rights>, die den
Menschen freie und gleiche Teilhabe an der Regulierung ihrer
eigenen gesellschaftlichen Beziehungen ermöglichen, in den
Verfassungen der Parlamente und internationlen Versammlun-
gen (<networks of power>) verankert werden. Held's <interde-
pendente Transformation von Staat und Zivilgesellschaft> um-
fasst darüberhinaus die Gründung von Regionalparlamenten

11 Hetd (1991): a. a. O. (Anm. B).
12 Held, David (1993): Democracy: From City-states to a Cosmopoliran Order?

in: Ders. (Ed.): Prospects for Democracy. North, South, East, West. Cam-
bridge, UK S. 13-52; und Ders. (1995): Democracy and the New Internatio-
nal O¡der in: Archibugi, Daniele/Held, David (Eds.): Cosmopolitan Demo-
cracy. An Agenda for a New World Order, Cambridge UK S.96-120; vgl.
ergänzend auch Archibugie, Daniele (1995): From the United Nations to
Cosmopolitan Democracy, in: Archibugi/Held (1995): a. a. O. S. 12l-162.
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z.B. inlateinamerika oder Afrika, (vergleichbar mit dem Euro-
páischen Parlament allerdings mit mehr Kompetenzen ausge-

stattet), Stärkung der regionalen und internationalen Gerichts-
höfe, Demokratisierung der internationalen Regierungsorgani-
sationen (GO's) und öffentliche Überprüfung durch gewählte

Kontrollgremien. Wichtige oder strittige Fragen, insbesondere

die Art der Produktion, die Verteilung von Einkommen und die

Nutzung von Ressourcen müssen von der Vy'eltbürgerversamm-

lung (<international civil society>) legitimiert werden.
Leider bleibt eine Konkretisierung des Begriffs <Zivilgesell-

schaft' auch in den späteren Publikationen aus, so dass unklar
bleibt, wer die zenlralenAkteure in Held's Zivilgesellschaft sein

könnten. NGO's oder soziale Bewegungen spielen keine rele-

vante Rolle in seinem Modell. Held bleibt trotz seiner Kritik an

der nationalstaatlichen Demokratie dem Repräsentationssystem
verhaftet und versucht dieses, ohne im einzelnen Ansätze für
Demokratisierungsstrategien zu benennen, auf die transnatio-

nale bzw. internationale Ebene zu übertragen.

2. Dialogic Democracy

Auch Anthony Giddensl3 sieht angesichts der die Moderne
kennzeichnenden Problemlagen die Notwendigkeit einer <De-

mokratisierung von Demokratie> in Verbindung mit einer

neuen globalen Politik. In der globalisierten, detraditionalisier-
ten, reflexiven Gesellschaft, in der aufgrund der vom Menschen

erzeugten Ungewissheit ("manufactured uncertainty>) nahezu

sämtliche Lebensbereiche entscheidungsbedürftig werden,

muss eine neue Politik Moglichkeiten und Räume eröffnen für
eine demokratische, auf Verantwortung und Vertrauen gegrün-

dete Auseinandersetzung über zentrale gesellschaftliche Fragen.

13 Giddens, Anthony (1994): Beyond Left and Right. The Future of Radical

Politics, Cambridge UK.
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Die Basis dieser neuen, globalen Politik umreisst Giddens in
einem 6-Punkte-Rahmenprogramm, indem er einen philo-
sophischen Wertekonservativismus mit zentralen Werten sozia-
listischen Denkens zu verbinden sucht:

(1) In Abgrenzung von der Debatte um neoliberalen Indivi-
dualismus versus Kollektivismus möchte Giddens individuelle
Autonomie verknüpfen mit der Anerkennung wechselseitiger
Abhãngigkeit in allen Sphären des sozialen Lebens inklusive des
ökonomischen Bereichs. Diese soziale Solidarittit entsteht auf
der Grundlage persönlicher und sozialer Verantwortung für an-
dere.

(2) In Ergcinzung zu einer emanzipatorischen Politik von Le-
benschancen brauchen wir heute eine Politik von Lebenss/i/en
(Life-politics), die Entscheidungen darüber ermöglicht, wie wir
in einer global cosmopolitan order leben wollen. Life-politics ist
eine Politik der Identität und Entscheidung, z. B. in bezug auf
die veränderten Familienstrukturen, aber auch in bezug auf Er-
werbstätigkeit und Okonomie. Hier spielen Feminismus und
Okologiebewegung eine grosse Rolle.

(3) Eine generative Politik soll Aktivitäten von Individuen
und Gruppen (2.B. soziale Bewegungen und Selbsthilfegrup-
pen) fördern, indem materielle Voraussetzungen und institutio-
nelle Rahmenbedingungen für Partizipation und Mitgestaltung
der sozialen Ordnung (insbesondere auf lokaler Ebene) geschaf-
fen werden. Ein Bestandteil generativer Politik ist die ökonomi-
sche und soziale Verbesserung der Situation von Frauen und
eine Anderung der geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster.

(4) Demokratisierung der Demokratie durch die Schaffung
eines öffentlichen Raums, in dem Kontroversen dialogisch ver-
handelt und ev. gelöst werden können. Dialogic democracy be-
ginnt im persönlichen Leben durch Integration von Autonomie
und Solidarität und befähigt die Individuen zur dialogischen De-
mokratie im öffentlichen Raum. Uber die Aktivitâten von
Selbsthilfegruppen und sozialen Bewegungen kann dialogic de-
mocracy auch in globale Verhandlungsebenen hineingetragen
werden.
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Giddens sieht in vier verschiedenen Bereichen des sozialen

Lebens bereits Anfänge einer dialogischen Demokratie aufkei-

men: f . im persönlichen Leben, in Ehe und Familie, Sexualitát,

Freundschaft, Eltern-Kind-Beziehungen; 2- in der globalen

Zunahme von sozialen Bewegungen und Selbsthilfegruppen,

die bereits bei vielen Gelegenheiten Räume für den Dialog mit

Staaten und Industrieverbänden eröffnet haben;3. im organisa-

torischen und strukturellen Umbau der grossen transnationalen

IJnternehmen, in dem Giddens eine Tendenz zur "responsibi-
lity-based-organisation> entdeckt; und 4. im Bereich der inter-

nationalen, globalen Ordnung. Held's cosmopolitan democracy,

so Giddens, wäre ohne die Implementation der dialogischen

Demokratie in den verschiedenen Organisationen und Netz-

werken Opfer genau derselben Beschránkungen und Grenzen,

wie die nationalstaatliche, liberale Demokratie.
(5) Ein Modell der <positiven Wohlfahrt' soll die Probleme

des Wohlfahrtstaates lÖsen. Hauptbestandteile sind eine redi-

stributive Politik zugunsten der Armen (sowohl innerstaatlich

als auch weltweit) verbunden mit ökologischen Wirtschaftskon-

zepÍen zum Schutz der Lebensgrundlagen. Und eine gerechte

Verteilung der Arbeit durch flexible Arbeitsmarktpolitik ver-

bunden mit veränderten sozialen Verhältnissen (insbesondere

zwischen den Geschlechtern).
(6) Dem Problem der Gewalt in sozialen Beziehungen - zwi-

schen Angehörigen verschiedener Kulturen, Männern und

Frauen, als auch zwischen Staaten - kann nur durch eine radikale

Politik des Dialogs und der Kommunikation begegnet werden,

da die Möglichkeiten von geographischer Trennung bzw. Aus-

wanderung in einer globalisierten Gesellschaft drastisch einge-

schränkt sind.la
Dialogische Demokratie ist Bestandteil einer Politik, die ver-

sucht, den Herausforderungen der Moderne (<globalisation,

14 Zum Verhältnis von Globalisierung und (neuem) Nationalismus vgl. Smith,

Anthony D. (1995): Nations and Nationalism in a Global Era' Cambridge

UK.
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post-traditional social order, manufactured uncertainty>) mit
einem neuen, global gedachten Gesellschaftsprojekt zu begeg-
nen. Die Einbettung von Giddens' Demokratiemodell in einen
neuen, teilweise visionären Gesellschaftsentwurf finde ich über-
zeugend und notwendig. Allerdings erscheint mir der Focus auf
den Privatbereich und die Uberbewertung der HandlungsmÕg-
lichkeiten individueller Akteure äusserst problematisch, vor al-
lem in bezug auf Strukturveränderungen von Wirtschaft, Staat
und Gesellschaft. So halte ich bespielsweise seine überwiegend
positive Wahrnehmung der Umstrukturierungsprozesse der
transnationalen lJnternehmen für ausgesprochen unrealistisch.
Strukturverânderungen von Hierarchie gehen nicht unbedingt
mit weniger Herrschaft oder mit mehr selbstbestimmter Arbeit
einher. Und die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen wie die
rapide Zunahme von prekâren Beschãftigungsverhältnissen,
Dequalifizierung von Arbeit und anhaltender Massenerwerbslo-
sigkeit führen wohl eher zur Verschärfung sozialer Ungleichheit
und Entsolidarisierung und damit in die entgegengesetzte Rich-
tung.

Während Held versucht, globale Probleme durch ein demo-
kratischeres Repräsentationssytem und vor allem die gleich-
berechtigte Einbeziehung von benachteiligten <Regionen> wie
Lateinamerika und Afrika einer verantwortbaren Bearbeitung
zugänglich zu machen, setzt Giddens auf die Demokratisierung
<von unten>, wobei unklar bleibt, wie solche wesentlichen Kom-
petenzen wie Solidarität, Autonomie und gegenseitige Verant-
wortung (wieder) erlernt werden sollen. Meiner Ansicht nach
liesse sich das nur durch Demokratisierung von Entscheidungs-
strukturen erreichen, indem Menschen über diejenigen Belange,
die sie personlich betreffen, auch weitestgehend selbst (mit-)
entscheiden können: z. B. durch Dezentralisierung politischer
Autorität, wie Hirst vorschlägt.
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3. Associative Democracy

Auch Hirstls benennt als Ausgangspunkt seiner Überlegungen
die Unfähigkeit liberaldemokratischer Institutionen, mit den
grundlegenden Veränderungen der Moderne angemessen umzu-
gehen. Associative democracy ist ein politsches Konzept, das -
vom Anspruch her - die Verantwortlichkeit der Regierung
wiederherstellt, mit der neuen Komplexität der politischen Au-
toritãt umgehen sowie plurale Werte von unterschiediichen Ge-
meinschaften vereinbaren kann, die Bedürfnisse sowohl der Er-
folgreichen als auch der Armen berücksichtigt und neue Formen
voî economic governance zur Yertiúgung stellt. Hauptaufgabe
einer neuen Demokratietheorie (nach Hirst) wird es sein, eine
Möglichkeit zu finden, die transnationalen Unternehmen einer
Form von öffentlicher demokratischer Kontrolle zu unterwer-
fen.

Associative democracy beruht auf drei Grundvorausetzungen :

(1) Die Organisation sozialer Angelegenheiten sollte so weit
wie möglich weg vom Staat auf freiwillige, demokratische,
selbst-regierte Versammlungen (associations) übertragen wer-
den. Das ermöglicht eine Verringerung der direkten Staats-
aktivitäten. Die .civil society>16 übernimmt Aufgaben der öffent-
lichen Sphäre (2. B. Gesundheit, Erziehung und Wohlfahrt).
Der demokratische Repräsentativstaat wird wieder mehr zu
einer minimal public power ; er finanziert die freiwilligen Asso-
ziationen und führt die Aufsicht, übernimmt aber keine direkte
Verantwortung.

(2) Politische Autorität sollte dezentralisiert werden, um die
Kompetenzen der lokalen Ebenen zu stärken. Die Einführung
einer föderalen Struktur von Autorität, die auf Kooperation

L5 Hirst, Paul (1994): Associative Democracy. New Forms of Economic and
Social Governance, Cambridge UK; ders. (1995): Associative Democracy.
Berlin, unveröff. Manuskript.

16 Mit civil society bezeichnet Hirst die Gesamtheit von nicht-staatlichen, frei-
willigen Zusammenschlüssen wie NGO's, soziale Bewegungen und Selbst-
hilfegruppen.
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statt auf Hierarchie basiert ist die einzig angemessene Antwort
auf den Souveränitätsverlust des Staates und steilt ein Modell zur :.

Verfügung für eine neue Form von gavernance ohne ein einzelnes
auio r itativ es Z ent rum.

(3) So weit wie möglich soll die Wirtschafr auf Gegenseitigkeit
zwischen Investoren und Beschäftigten organisiert werden,
dwch nonprofit financi"al institutions und kooperative Firmen, in
denen Investoren und Arbeiterlnnen gemeinsam das Unter-
nehmen regieren. Das ist nicht etwa naiv angesichts der ökono-
mischen Globalisierung, sondern im Gegenteil notwendig, da
einzelne Staaten immer weniger regulative Kontrolle über die
Wirtschaft (nicht nur international, sondern auch regional) aus-
üben können. Voraussetzung ist der Aufbau von lokalen und
gegenseitigen Finanzinstitutionen, die nicht profit-orientiert
sind, aber den Investoren einen guaranteed return anbieten. Sie
müssen durch öffentliche Mittel unterstützt und rechtlich abgesi-
chert werden.

Auf diese Weise könnten Regionen mit selbstândig aufge-
brachtem Kapital Firmen gründen bzw. übernehmen und damit
Arbeit und Wohlstand in ihrer Region schaffen. Die öffentliche
Hand müsste kleine und mittlere Unternehmen unterstützen
und Kooperationen (mutualists firms ) 1ör dern.

Associationalism istweder kapitalistisch noch kollektivistisch,
es beinhaltet Kooperation urd Mrarkt. Ziel ist eine regulierte
Austausch-Ökonomie, als Ausweg vor einer unregierbarãn öko-
nomischen Internationalisierung, die nur einigen wenigen, dar-
unter den grossen transnationalen Unternehmen, Wohlstand
bringt und eine effektive politische Kontrolle nicht mehr zu-
lässt.

Associative Democracy ist keine Utopie, die erst aufgebaut
werden kann, wenn alle anderen Institutionen, seien sie liberal-
demokratisch oder sozialistisch, zerstört sind. Vielmehr sollte
das Konzept angesehen werden als notwendige radikale, aber
praktikable Reform der bestehenden politischen und ökonomi-
schen Institutionen. Freiwillige Assoziationen, Dezentralisie-
rung und Pluralisierung politischer Autorität würden dazu bei-

'\
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tragen, die Legitimität der liberalen Demokratie wiederherzu-
stellen.

Ifirst's Vorstellungen von einer Dezentralisierung politischer
Autorität beinhalten - nimmt man den Anspruch ernst - die
Übertragung vou Entscheidungskompetenzen auf lokale und re-
gionale Ebenen. Das wäre m. E. eine notwendige und sinnvolle
Ergãnzung des von Held vorgeschlagenen Repräsentations-
systems und gleichzeitig ein wichtiger Schritt in Richtung mehr
individueller Autonomie und Verantwortung im Sinne von Gid-
dens. Fraglich erscheint mir allerdings, ob die von Hirst formu-
lierten Überlegungen eines gemischten Wirtschaftssystems, das

im Unterschied zum bestehenden, zumindest teilweise demokra-
tisch kontrollierbar wäre, ohne einen radikalen Umbau der kapi-
talistischen Marktwirtschaft überhaupt denkbar wäre. Insofern
nimmt Hirst letztendlich ein gut Teil seiner Argumentation wie-
der zurück, wenn er die Kompatibilität seines Konzepts mit den

liberaldemokratischen Institutionen betont. Sein Vorschlag von
mutualist firms mif staatlich garantierten Rückflüssen für die In-
vestoren würde wohl mit einer Reihe von aktien- und wettbe-
werbsrechtlichen Bestimmungen (2. B. auf EU-Ebene) in Kon-
flikt geraten.

Die skizzierten Demokratisierungsüberlegungen thematisie-
ren garv überwiegend institutionelle, erdpolitische und global-

ökonomische Dimensionen eines geforderten Wandels. Die pri-
märe soziale und strukturelle Ungleichheit zwischen den

Geschlechtern wird nicht konzeptionalisiert als wesentliches

Element einer gesellschaftlichen Demokratie. Nun gibt es keine

ausgearbeiteten feministischen Modelle transnationaler Demo-
kratie. Ich werde mich also im folgenden auf Spurensuche bege-

ben und Ideen und Bausteine zusammensuchen, die zur Kon-
zeptionierung eines strategischen Modells beitragen können.
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II. Feminismus und Demokratíe

L. Feministische Kritik an liberaler Demokratie

Ausgangspunkt derfeministischen Kritik ist die Dichotomie zwi-
schen öffentlich und privat, die jahrhundertelang dazu beigetra-
gen hat, Frauen die alleinige Verantwortung für den Privatbe-
reich zuzuweisen und sie implizit oder explizit vom öffentlichen
Leben auszuschliessen. Carol PatemanlT hat gezeigf , dass der
Gesellschaftsvertrag seinem Wesen nach mit einem bis heute
ignorierten Geschlechtervertrag verknüpft ist, der dem Mann
auch im Privatbereich die Herrschaft über die Frau sichert. Das
patriarchale Recht <herr>scht also im öffentlichen wie auch im
privaten Bereich.

Das Versagen der liberalen Demokratie, ihr Versprechen von
politischer Gleichheit einzulösen, veranlasst Anne Phillipsls zu
fragen, ob die ungleiche Behandlung von Frauen und Mânnern
nur eine bedauernswerte Begleiterscheinung von liberaler
Demokratie oder essentiell in ihren Grundlagen verankert ist.
Politische Gleichheit in Form von gleichem Wahlrecht vernach-
lässigt die Tatsache, dass ungleicher Zugang zu ökonomischen
Ressourcen verbunden ist mit ungleichem Zugang zu Wissen,
Information und politischen Fähigkeiten. Demensprechend be-
zieht sich die feministische Analyse des Geschlechterverhältnis-
ses nicht nur auf materielle Ungleichheit, sondern zentral auf
Marginalität und Exklusion von Frauen aus Macht- und Ent-
scheidungszusammenhãngen. Phillips zeigt auf, dass die Un-
gleichheit der Geschlechter durch die Definition von Bürger-
schaft (<citizenship>) intrinsisch im Politischen angelegt ist:
Männer werden über Arbeit und Vaterlandsverteidigung zu

17 Pateman Carol (1989): The Disorder of Women. Democracy, Feminism and
Political Theory, Stanford, Califo¡nia.

18 Phillips, Anne (1993): Must Feminists Give up on Libe¡al Democracy? In:
dies.: Democracy and Difference, Cambridge UK S. 103-122; vgl. auch dies.
(1991) : Engendering Democracy. Pennsylvania/ Cambridge.
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Bürgern, Frauen nur indirekt und teilweise über Mutterschaft.
Die geschlechtsspezifische Verteilung von bezahlter und unbe-

zahlter Arbeit ist verknüpft mit geschlechtsspezifischer Vertei-
lung von Macht und politischem Status.le Obwohl also Theorie
und Praxis der liberalen Demokratie kaum zu mehr Geschlech-

tergleichheit beigetragen haben, kommt Phillips zu dem Schluss,

dass mehr Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit (auch

für andere benachteiligte Gruppen) innerhalb des Gebäudes der
liberalen Demokratie erreicht werden kann und es keine brauch-
bare Alternative dazu gibt. Zumal es äusserst schwierig ist, her-
auszufinden, was nun historischen Ursprungs ist und was die zu-

grundeliegende essentielle Substanz.
Zu einem anderen Ergebnis kommt Iris M. Youngzo, die mit

ihrer Kritik am Ideal des universalen Staatsbürgerstatus den for-
malen Gleichheitsbegriff liberaler Demokratien in Frage stellt.
Auf die Frage, warum der formal für alle gleiche Staatsbürger-

status die Unterdrückung von Menschen nicht beseitigt hat, gibt
Young eine zweiteilige Antwort: a) die sozialen und ökonomi-
schen Prozesse, die den Status von Menschen am meisten deter-
minieren, sind oligarchisch und entziehen sich jeder demokrati-
schen Kontrolle. b) Der universale Staatsbürgerstatus setzt

einen Allgemeinwillen voraus, der immer schon diejenigen
Gruppen ausgeschlossen hat, die als unfähig beurteilt wurden,
jenen allgemeinen Standpunkt einzunehmen.2l Das galt und gilt
insbesondere für Frauen, da die nüchterne, leidenschaftslose

und unabhängige Vernunft der staatsbürgerlichen Offentlichkeit
auf dem Auschluss der Frauen beruht. Die den Frauen zuge-

schriebenen Eigenschaften und Fähigkeiten wie Leidenschaft,
Emotion, körperliche Bedürfnisbefriedigung wiesen ihnen die
Verantwortung für den im Gegensatzzut Offenllichkeit konstru-

19 Phillips, Anne (1993): a.a.O. S. 106ff.

20 Young, Iris Marion (1993): Das politische Gemeinwesen und die Grup-
pendifferenz. Eine Kritik am Ideal des universalen Staatsbürgerstatus, in:
Nagl-Docekal, Herta/Pauer-Studer, Herlinde (Hg.) : Jenseits der Geschlech-

termoral. Beiträge zur feministischen Ethik, F¡ankfurt/M.
21 EbendaS.271ff.
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ierten Privatraum zu. Gefühl, Begehren und Körperlichkeit
mussten auf die Privatsphäre beschrãnkt bleiben, um die Einheit
der Offentlichkeit (und die Machtposition der Männer) nicht zu
gefährden. Von diesem Auschlussmechanismus waren ebenso
Arme, Lohnarbeiter, Schwarze und andere Minderheiten be-
troffen.

IJnter Verweis auf Studien von Jane Mansbridge22 und Amy
Gutman23 zeigt Young auf, dass die Ausschlussmechanismen des
universalistischen Offentlichkeitsideals auf subtile Weise heute
noch vorhanden sind, da das Prinzip der Gleichbehandlung auf
einem formalen Gleichheitsverständnis beruht und deswegen zu
Verstärkung von lJnterdrückung oder Benachteiligung führt,
wo unterschiedliche Fähigkeiten, Werte und Verhalten vorhan-
den sind. Anders gesagt, die gleiche Behandlung von Unglei-
chen führt zur Verschärfung der Ungleichheit. Die Partizipation
und Inklusion aller Bürgerlnnen verlangt deshalb die Formulie-
rung spezieller Rechte, um Unterdrückung und Benachteiligung
auszugleichen. Young entwickelt deshalb ein Konzept differen-
zier'l-er Staatsbürgerschaft und fordert <institutionalisierte Wege
zur ausdrücklichen Anerkennung und Repräsentation unter-
drückter Gruppeno2a. Jede partizipative Demokratietheorie
muss von der Voraussetzung ausgehen, dass Gruppendifferen-
zen vorhanden sind und einige Gruppen potentiell oder tatsäch-
lich unterdrückt und benachteiligt sind. Diese müssten durch in-
stitutionelle Mechanismen und öffentliche Ressourcen darin
unterstützt werden, a) sich selbst zu organisieren, und b) gesell-
schaftspolitische Massnahmen, von denen sie selbst betroffen
sind, zu analysieren und politische Vorschläge zu entwickeln, die
von den jeweiligen Entscheidungsträgern nachweislich in die
Entscheidungen einbezogen werden müssen. Bei politischen
Massnahmen, die eine Gruppe direkt betreffen (2. B. reproduk-

22 Mansbridge, Jane (1980): Beyond Adversary Democracy, New York: Basìc
Books.

23 Gutman, Amy (1980): Liberal Equality, Cambridge, Mass.
24 Young, Iris Marion (1993): a. a.O. S. 279 (Anm. 20).
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tive Rechte für Frauen), hat die Gruppe ein Vetorecht. Hierbei
ist wichtig, dass spezielle Rechte nicht dazu dienen, <Mängel>
oder Unterlegenheiten zu kompensieren, sondern das Spezifi-
sche in den verschiedenen Formen des Lebens positiv geltend zu

machen.
Der häufig von Feministinnen geâusserten Befürchtung, dass

spezielle Rechte für bestimmte Gruppen wiederum Auschluss
und Stigmatisierung dieser Gruppen legitimieren könnten, be-
gegnet Young mit dem Hinweis, dass diese Befürchtung nur
dann begründet ist, wenn Gruppendifferenz gleichgesetzt wird
mit Devianz, Stigma und Ungleichheit. Young setzt dem eine
positive Bedeutung von Gruppendifferenz entgegen.

Problematisch wird es m. E. bei Young's Konzept der sozia-
len Gruppe. Schwule, Lesben und Schwarze als Gruppe zu be-
zeichnen, deren soziale Lage es begünstigt, <charakteristische
Auffassungen von allen Aspekten der Gesellschaft und unver-
wechselbare Perspektiven auf soziale Fragen (zu) haben>", be-
rücksichtigt nicht die Tatsache, dass Schwule, Lesben und
Schwarze in allen sozialen Schichten der Gesellschaft. zu finden
sind. Darùberhinaus spielt wohl auch der vielfach belegte zuneh-
mende Individualisierungsprozess eine Rolle, der gerade solche
identitätsstiftende Gruppenbildungen mehr und mehr unterläuft
und verunmöglicht.

Das Konzept der Gruppenvertretung ist trotzdem ein wichti-
ges und sinnvolles Instrument, um strukturelle Benachteiligun-
gen gesellschaftlicher Gruppen auszugleichen. Wichtig wäre es

aber auch, den ersten Teil der Antwort auf ihre Uberlegungen
rückzubeziehen und zu fragen, inwieweit institutionelle Verän-
derungen der politischen Offentlichkeit auch zu Strukturverän-
derungen im ökonomischen Bereich führen bzw. beitragen kön-
nen.

25 EbendaS.291
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2. Feministische Kritik am EU-Demokratie-D efizit

Die öffentlichkeitswirksam inszenierte <Vollendung des euro-
päischen Binnenmarktes>> zum 31.12.1992 hat - auch in den So-
zialwissenschaften - eine breite Debatte über wirtschaftliche,
politische und soziale Dimensionen des europäischen Integra-
tionsprozesses ausgelöst.26 Innerhalb der Frauenforschung war
und ist Europa jedoch eher ein Randthema. Zwar glbt es mittler-
weile eine Reihe von Veröffentlichungen; diese konzentrieren
sich jedoch im wesentlichen auf die sogenannte soziale Dimension
des Binnenmarktes. Lohnpolitik, Beschäftigungspolitik, Gleich-
stellungspolitik, Sozialpolitik sind die zentralen Themen.27 Die-
jenigen Bereiche, die den europãischen Einigungsprozess
wesentlich bestimmt haben, wie Wirtschafts- und Energiepo-
litik, Forschungs- und Technologiepolitik sind kaum Gegen-
stand der Auseinandersetzung.2s Die Debatte um die soziale
Dimension hat jedoch zunehmend das Demokratiedefizit der

26 Kreile, Michael (Hg.) (t992): Die Integration Europas. PVS Sonderheft 23l
1992; Schãfers, Berhard (Hg.) (1993): Lebensverhältnisse uod soziale Kon-
flikte im neuen Europa. Verhandlungen des 26. Deutschen Soziologentages
in Düsseldorf 1992; Frankfurt/New York; Meulemann, Heiner/Elting-
Camus, Agnes (Hg.) (1993): Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im
neuen Europa. Tagungsband II, Frankfurt/New York.

27 Hörburger, Hortense (1991): Europas Frauen fordern meh¡. Die soziale Di-
mension des EG-Binnenmarktes am Beispieì der spezifischen Auswirkungen
für Frauen, Marburg: Schüren; Biester, Elke/Holland-Cunz, Barbara u.a.
(Hg.) (199a): Das unsichtbare Geschlecht der Europa. Der europäische Eini
gungsprozess aus feministischer Sicht, F¡ankfurt/New York; Herve,
Florence (Hg.) (1991): FrauenZimmer im Haus Europa. Köln; Schunter-
Kleemann, Susanne (Hg.) (t990): EG-Binnenmarkt - EuroPatriarchat ode¡
Aufbruch der Frauen? Bremen; dies. (Hg.) (1992): Herrenhaus Europa -
Geschlechterverhältnisse im Wohlfahrtsstaat, Berlin; beitrâge zur femlnisti-
schen theo¡ie und praxis (1993): Europa - einig Vaterland ? Nr. 32l 1993.

28 Vgl. Gerhards, Elisabeth (1994a): Die Biotechnologiepolitik der Europäi-
schen Gemeinschaft. in: Biester u. a., a. a. O. S. 85-111; Zum Verhältnis von
Demokratie und Technologie, speziell Biotechnologie vgl. Gerhards, Elisa-
beth (1994b): Europa und die neue Biotechnologie, in: beiträge zur femini-
stischen theorie und praxis: Schöpfungsgeschichte Zweiter Teil. Neue Tech-
nologien, N¡. 38/1994 S. 23-38.
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Europäischen Union in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
gerückt. Hauptgegenstand der Kritik sind die mangelhaften Ent-
scheidungskompetenzen des Europäischen Parlaments und das
Unterlaufen der Gewaltenteilung durch die Ubertragung legisla-
tiver Kompetenzen an die Minister der Mitgliedstaaten.2e Auch
die Anderungen im Maastricht-Vertrag beinhalten keine wirk-
lichen Gestaltungskompetenzen des Europäischen Parlaments,
sondern lediglich ein erweitertes Verhinderungsrecht von Kom-
missionsvorschlägen. Schunter-Kleemann30 verbindet die Kritik
am Demokratiedefizit mit der Frage nach der Effektivität der
EU-Gleichstellungspolitik. Basierend auf Art. 119 des EWG-
Vertrages <gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Ar-
beit>3r wurde bereits 1975 die erste Glejchstellungsrichtlinie zur
Lohngleichhheit verabschiedet, die innerhalb eines Jahres von
den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden
sollte. Zwischen 1976 und 1986 wurden vier weitere Richtlinien
(Zugang zum Beruf 1976, Soziale Sicherung IgTg,Berriebsren-
ten 1986, selbständige Erwerbsarbeit 1986) verabschiedet. Ob-
wohl diese Antidiskriminierungsrichtlinien - erganzt durch eine
<frauenfreundliche> Rechtssprechung des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH) - durchaus Chancen für mehr Geschlechter-
Gleichheit im Berufsleben eröffnen,32 liegt der europäischen
Gleichstellungspolitik ein <ausschliesslich auf die Erwerbsphäre
bezogener Benachteiligungsbegriff>33 zugrunde, der die Tren-
nung zwischen Erwerbs- und Familiensphäre reproduziert, und
damit die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung zu Lasten der

29 Schunter-Kleemann, Susanne (1993): Der Maastrichter Vertrag, das Demo-
kratiedefizit der EG und europäische Frauenbewegungen. in: beitrãge zur
feministischen theorie und praxis a. a. O., S. 33-50.

30 Dies. (1994): Das Demokratiedefizit der Europäischen Union und die
Frauenpolitik. in: Biester u. a. (Hg.), a. a. O. S.20-38.

31 Dies ist jedoch keineswegs dem feministischen Bewusstsein der europäischen
Vertragsväter geschuldet, sondern der Befürchtung von Wettbewerbsnach-
teilen für diejenigen Länder, die Frauen höhere Löhne zahlten als andere
Mitgliedsstaaten.

32 Hörburger (1991) a. a. O. (Anm. 27).
33 Schunter-Kleemann (1992) a.a.O., S.33 (Anm. 27).
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Frauen unberührt lässt. Nicht nur de r Zugangzur Erwerbsarbeit,
sondern auch die Teilnahme am öffentlichen Leben und parti-
zipation an politischen Entscheidungsprozessen wird Frauen.
dadurch erschwert. Ein einleuchtendes Beispiel für young,s Ar-
gumentation, dass die Gleichbehandlung von Ungleichen zur
Verfestigung von Ungleichheit führen kann. Chancen für eine
<<feministische Utopie Europa>>, für eine Demokratisierung der
europäischen Gesellschaften sieht Schunter-Kleemann3a nu¡
vvenn sich Bürgerrechtsbewegungen, IJmwelt-, Frauen-, Frie-
dens- und Gewerkschaftsbewegungen auf nationaler und euro-
päischer Ebene <einmischen>, was eine öffnung und Demokra-
tisierung repräsentativer Stukturen auf regionaler, Landes-,
Bundes- und europäischer Ebene voraussetzen würde, da die
Krise der reprãsentativen Demokratie auch innerhalb der Natio-
nalstaaten eine Reform dringend erforderlich macht.

3. Transnationale Demokratie
aus feministischer Sicht

Ich werde mich im folgenden zunächst mit Möglichkeiten femini-
stischer Demokratie auf nationaler Ebene beschâftigen, da
transnationale Demokratie nicht auf undemokratischen, patriar-
chalen Strukturen des Nationalstaates aufbauen kann.

Meine Ausführungerr a)r innerstaatlichen Demokratisierung
beziehen sich zunächst auf die westlichen Industrielânder, die
anschliessenden Uberlegungen zur transnationalen Ebene be-
ziehen Forderungen, Bedürfnisse und Anstösse aus nicht-indu-
strialisierten Ländern mit ein.

Dreh- und Angelpunkt einer feministischen partizipativen
Demokratie ist die Überwindung der geschlechtshierarchischen
Arbeitsteilung. Auch wenn Frauen heute mehr Möglichkeiten
haben, einen Beruf zu lernen und erwerbsiàtig zrt sein, hat sich

34 Schunte¡-Kleemann (1993) a. a. O., S.44f (Anm. 29)
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an der grundlegenden Arbeitsteilung in der Familie nichts oder
nur unrrvesentliches geändert. Frauen sind nach wie vor ganz

überwiegend allein verantwortlich für Kindererziehung, Pflege
von Kranken und Alten, Beziehungsarbeit und Haushalt. D.h.
selbst bei grösseren Partizipationsmöglichkeiten wären Frauen
aufgrund ihrer systematischen Uberlastung durch Kinder, Beruf
und Haushalt und dem daraus resultierenden zeitlichen und psy-

chischen Druck, erneut von aktiver Bürgerschaft ausgeschlos-

sen. Mehr Partizipation und Demokratie nützt Frauen solange
nichts, wie die familiale Arbeit und Verantwortung <Frauensa-

che> ist. Auffãllig ist, dass die prominenten Vertreter moderner
Demokratietheorie die Frage nach geschlechtsspezifischen Zu-
gangs- und Partizipationschancen ebenso ignorieren wie die Tat-
sache grundlegender struktureller Ungleichheiten zwischen den

Geschlechtern.3s Obwohl es Ende der 80er Jahre kaum noch ein
Land gibt, in dem Frauen nicht das aktive und passive Wahlrecht
haben, sitzen in l24im Rahmen einer UN-Studie36 untersuchten
Ländern durchschnittlich nur 9,7 7" Frauen in den Parlamenten.
In den skandinavischen Ländern liegt der Anteil zwar wesentlich
höher (ca. 35%), in den westlichen Industrieländern (ein-
schliesslich USA) insgesamt jedoch nur bei I3o/" mit neuerlich
wieder abnehmender Tendenz. In 14 der untersuchten Länder
gibt es überhaupt keine Frauen in den Parlamenten. Diese Un-
tersuchungsergebnisse sind ein erneuter Beleg für Young's Ar-
gument, dass formale Gleichheit, hier: das Vy'ahlrecht, nicht zu
mehr Gleichberechtigung oder gar Gerechtigkeit führt. Ein fe-
ministisches Demokratiemodell müsste also Institutionen und
Mechanismen zur Verfügung stellen, die Frauen eine gleiche

35 Erfreuliche Ausnahme ist Giddens, der die Uberwindung der Ungleichheit
zwischen den Geschlechtern und Veränderungen der geschlechtsspezifischen

Verhaltensmuster als Bestandteil seiner radikalen Politik thematisiert, leider
fast auschliesslich auf der individuellen Ebene. Vgl. Giddens (1994): a. a. O.
s. 159ff.

36 United Nations Office at Vienna, Centre for Social Development and Huma-
nita¡ian Affairs (Ed.) (1992): rilomen in Politics and Decision-Making in the
Late Twentieth Century. Do¡drecht/Boston/London.
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Teilnahme am politischen und ökonomischen Leben ermög-
lichen. Wesentliche Voraussetzung hierfür wäre eine verbes-
serte staatliche (oder auch privat organisierte, aber öffentlich fi- .

nanzierte) Versorgung in bezug auf Erziehung, Bildung und
Pflege kombiniert mit faktisch gleichberechtigter Elternschaft
von Männern und Frauen. Bildung und Erziehung müsste nicht
nur Themen wie Umwelt und Frieden zu einem festen Bestand-
teil des Lehrens und Lernens machen. Notwendig wäre auch die
Verankerung von Fragen des Geschlechterverhältnisses und zu-
künftiger Elternschaft. Ausserdem müssten, nach Young's Kon-
zept der Gruppenvertretung, öffentliche Ressourcen zur Verfü-
gung stehen, damit mehr Frauen- und Selbsthilfegruppen sich
organisieren und im öffentlichen Raum artikulieren können.

Ein feministisches Demokratiemodell zielt auf Verãnderung
der patriarchalen Strukturen auf allen gesellschaftlichen Ebe-
nen, im politischen und ökonomischen System ebenso wie bei
der Verteilung von Arbeit und Einkommen, aber auch im <Pri-
vatbereich> von Ehe und Familie. Um hier ein weiteres Beispiel
zu nennen: Giddens spricht das Problem von Gewalt in sozialen
Beziehungen an, und bezieht sich u. a. auf männliche Gewalt ge-
gen Frauen. Viele Studien3T haben gezeigÍ, das zwischen 70%
und 80% der sexuellen Gewalt gegen Frauen und Mädchen in
Ehe und Familie stattfindet. Zwei Drittel der Frauen sind neben
sexueller auch anderer körperlicher Gewalt ausgesetzt. -lrolz-
dem gibt es nur wenige Staaten, in denen Vergewaltigung in der
Ehe ein Straftatbestand ist, das Strafmass für sexuellen Miss-
brauch von Kindern (sofern es überhaupt zur Anzeige kommt)
ist skandalös niedrig.

Hier müsste als erstes ein Raum geschaffen werden, wo Be-
troffene sich mit öffentlicher (auch finanzieller) Unterstützung
organisieren und artikulieren konnten. (93olo erstatten keine

37 Neuerdings auch die von der deutschen Familienministerin Nolte in Auftrag
gegebene Studie, die bestãtigt, was Studien der F¡auenforschung schon seit
Jahren (häufig ungehört) belegen. Vgl. Stiddeutsche Zeitung vom 15.7. 1995,
s.6.
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Anzeige bzw sprechen nicht darüber.) Anschliessend müssten

die Gruppen selbst an Lösungsmöglichkeiten und ev. Gesetzes-

änderungen beteiligt werden.
Es mangelt an elementaren Vorausetzungen für gleichberech-

tigte politische Beteiligung von Frauen. Der Abbau von patriar-
chalen Strukturen ist wesentliche Bedingung für wirklich freie
und gleiche Teilnahme von Männern und Frauen am politischen
und ökonomischen Leben. Obwohl .gender> nur eine von meh-
reren sozialen Kategorien in einem komplexen Netzwerk von
Hierarchie und politischer Macht ist, können Männer verschie-

dener sozialer Gruppen in der Regel freier an politischen und
ökonomischen Aktivitäten teilnehmen als Frauen der jeweili-
gen Gruppe. Das bestâtigt eine breit angelegte Studie über
Frauen und Politik in 43 Ländern,3s die aus einer Frauen-NGO
der Weltfrauenkonferenz 1985 in Nairobi entstanden ist. Diese
Studie bestätigt auch, was Frauengruppen aus nicht-industriali-
sierten Ländern schon seit Jahren beklagen: wirtschaftliche Ent-
wicklung führt häufig zu grõsserer Arbeitsbelastung ftir Frauen
und zu grösserer Kontrolle von Mãnnern über Frauen. Zwei
Themen haben sich für Frauen aller Länder und sozialen Schich-

ten als besonders wichtig herausgestellt, und zwar das Problem
von Gewalt gegen Frauen und die Möglichkeit, gleichberechtigt
am ökonomischen und politischen Leben teilzunehmen.3e

Ein global gedachtes feministisches Demokratiemodell zielt
nicht nur auf den Abbau patriarchaler Strukturen und Herr-
schaft, sondern auch auf mehr Verteilungsgerechtigkeit zwi-
schen Nord und Süd, auf ökologisches Wirtschaften und su-

stainable development, auf Friedenssicherung und Erhalt der
Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen. Auf welchen
Wegen aber könnte ein solches Modell realisiert werden?
Einige wesentliche Wege und Möglichkeiten möchte ich hier
zusammenfassen und abschliessend auf die Frage möglicher
Akteure eingehen.

38 Nelson/Chowdhury (1994) a. a. O. (Anm. 3)
39 Ebenda S.11.
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Massarat4 schlägt vor, für wichtige gesellschaftliche Themen
wie lJmwelt, Entwicklung, Frieden, Arbeitsiosigkeit und
Gleichstellung sog. Dritte Kammern (2. B. neben Bundesrat und
Bundestag) einzurichten, in denen die jeweiligen NGO's und so-
zialen Bewegungen ihre strategische Kompefenz in politische
Macht umsetzen können. Sie hätten ein verfassungsmässig ga-
rantiertes Recht auf Gesetzesinitiativen und Einspruchskom-
petenz gegenüber vom Parlament beschlossenen Gesetzen. Er
plädiert für globale strategische Allianzen der drei wichtigen
sozialen Bewegungen Okologie, 3.Welt und Frieden. Obwohl
Massarat bei den <wichtigen gesellschaftlichen Themen> auch
die Gleichstellung nennt, kommt die Frauenbe\Megung bei den
<wichtigen sozialen Bewegungen> nicht vor. Dabei kommen ge-
rade in Beztg auf globale Entwicklungs- und Demokratisie-
rungskonzepte wesentliche Anstösse von Frauengruppen.

In der <Women's-Action-Agenda 21> heisst es beispielsweise:
<Wir sind der Uberzeugung, dass eine gesunde und lebenser-
haltende Umwelt nur möglich ist, wenn Menschenrechte, parti-
zipatorische Demokratie und das Selbstbestimmungsrecht von
Völkern respektiert, indigene Völker und ihre Lebensräume,
Kulturen und Traditionen und der Schutz aller Arten geachtet
werden.> Weiter unten heisst es: <Im Wissen, dass keine natio-
nale Souveränität und keine Staatsgrenzen der Natur Schranken
setzen können und dass die Umweltzerstörung global ist, (. . .)
werden wir für Frauen und für Männer volle und gleichberech-
tigte Beteiligung an der Erstellung offentlicher politischer Ana-
lysen, an Regierungen und Entscheidungsgremien, bei der Um-
setzung, in der Verwaltung und in Fragen der Geldanlage auf
internationaler, nationaler und lokaler Ebene fordern; (. . .) for-
dern wir einander dringend auf, darauf hinzuarbeiten, dass wir in
politischen Entscheidungspositionen auf Regierungs- und Nicht-
regierungsebene eine kritische Masse erreichen, unter Anwen-

40 Massarat, Mohssen (1995): Soziale Bewegungen und parlamenta¡ische Re-
präsentation. Ein Plädoyer für Dritte Kammern, in: Blätter für deutsche und
internationale Politik 6/95. S. 690-698.
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dung der 60/40 Quotenregelung (nicht mehr als 60% und nicht
weniger als 40"/" eines Geschlechts) als Weg zu unserem Macht-
gewinn; (. . .)".0t Die weiteren praktisch-politischen Vorschlâge

und Forderungen sind sehr weitgehend und umfassen beispiels-
weise ökologische Kostenveranlagungen für Projekte, für die
Kredite bewilligt werden sollen; IJnterlassung diskriminieren-
der Massnahmen, die Frauen amZugangzu Boden und anderen

Ressourcen hindern; die Errichtung einer Umwelt-NGO ver-
gleichbar mit amnesty international etc.

Verfassungsmässig garantierte Initiativ- und Vetorechte für
NGO's und soziale Bewegungen können nicht nur auf nationa-
ler, sondern auch auf transnationaler Ebene dazubeitragen, oli-
garchische Interessenstrukturen aufzubrechen und Entschei-
dungsprozesse transparenfeÍ zu machen. Für ganz wichtig halte
ich eine grundlegende Demokratisierung politischer Strukturen
auf lokaler, regionaler, Landes-, Bundes- und transnationaler
Ebene im Sinne einer Kompetenzverlagerung von <oben> nach
<unten>. 'Wichtige Fragen z. B. ökologischer oder militärischer
Art, müssten nicht nur, wie Held vorschlägt, auf der Ebene der
internationalen Bürgerversammlung entschieden, sondern auch
auf lokaler und regionaler Ebene verhandelt und (mit-) entschie-
den werden. Als Kriterium für die Verortung von Entscheidun-
gen innerhalb der Ebenen konnte gelten, dass Fragen von unten,
d. h. lokal angefangen, jeweils auf derjenigen Ebene entschieden
werden, wo nicht gleichzeitig Vorentscheidungen für andere
Ebenen getroffen werden. Werden die Interessen oder Lebens-
bedingungen der nächsthöheren Ebene mitberührt, ist eine ge-

meinsame Entscheidungsfindung notwendig. Eine Stärkung lo-
kaler und regionaler Selbstbestimmung durch Dezentralisierung
politischer Autorität (Hirst) wäre m. E. eine notwendige Vor-
aussetzung, um die Entwicklung von Werten wie Autonomie,
Solidarität und Dialogfähigkeit (Giddens) zu fördern. Fragen
von globaler Relevanz (2. B. ökologischer, wirtschaftlicher und

41 Women's-action-Agenda 21, Miami 7991 zit. nach Wichterich, Christa (1992)

a. a. O. S. 130-143.
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militärischer Art) müssen auf allen Ebenen verhandelt und ent-
schieden werden, z. B. durch direkte Volksabstimmungen.

Eine zentrale Frage wird es sein, inwieweit andere, neue Polir
tiken im hier beschriebenen Sinn, überhaupt vereinbar sind mit
dem bestehenden kapitalistischen Wirtschaftssystem und wie die
Aktivitäten der grossen transnationalen Konzerne einer demo-
kratischen Kontrolle unterworfen werden können. Dies wird si-
cherlich eine der grössten Herausforderungen für eine neue De-
mokratietheorie sein, die miteinbezieht, welche Strukturen oder
Akteure einer Realisierung im Wege stehen könnten. Hier wä-
ren auch für die feministische Forschung noch wichtige Themen
zu besetzen. Interessante und m. E. entwicklungsfähige Ansätze
finden sich z. B. bei Robin Archera2, der in seinem Modell einer
<economic democracy> Firmen einer Regierung unterstellen
will, die sich aus den <stakeholders> zusammensetzt. Stakehol-
ders sind diejenigen Gruppen, die von den Aktivitäten einer
Firma betroffen sind. Dazu gehören die Beschäftigten, die Kon-
sumentlnnen, die Investoren oder Kapitalisten, die Zúieferer,
Banken und andere Finanzinstitutionen sowie die lokalen An-
wohnèrlnnen. Diese Gruppen von Beteiligten und Betroffenen
üben eine Mischung aus direkter und indirekter Kontrolle über
die Firma aus.Wie eine solche Firmenregierung durchgesetzt
werden könnte, wird von Archer nicht konkretisiert.

Das Konzept einer <Demokratisierung der Marktwirt-
schaft>43 enthält demgegenüber einige konkrete politische
Handlungsoptionen, die in ein Demokratiemodell eingebaut
werden können. Stein versteht unter Demokratisierung nicht
nur Einführung und Ausbau von Mitspracherechten, sondern
vor allem eine gleichmässigere Verteilung der wirtschaftlichen
Macht. Das soll im wesentlichen durch zwei Schritte erreicht
werden: 1. über eine leistungsgerechte Verteilung des Bruttoso-

42 Arche¡ Robin (1995): Economic Democracy. The Politics of Feasible Socia-
lism, Oxford/New York, S.37ff.

43 Stein, Ekkehart (1995): Demokratisierung der Marktwirtschaft. Baden-Ba-
den.
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zialprodukts durch Abschaffung steuerrechtlicher Privilegien
und 2. durch Demokratisierung der lJnternehmen. Unter Beru-
fung auf den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz (hier
bezogen auf Steuerrecht), fordert Stein die Abschaffung der
steuerlichen Absetzbarkeit von Kapitalinvestitionen, da diese
einseitig Kapitalkonzentration fördert, und Arbeitnehmerlnnen
die zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft verwendeten Einnahmen
auch grösstenteils versteuern müssen. So gesehen werden 50%
der reinvestierten Kapitalgewinne vom Steuerzahler finanziert.
Stein entwickelt ein Modell, in dem die Steuerzahlerlnnen ihre
Investitionsanteile gutgeschrieben bekommen und sie auf demo-
kratisch-organisierte Kreditinstitute übertragen. Darüber haben
sie die Möglichkeit mitzuentscheiden, an welche Firma zu
welchen Zwecken Investitionsbeihilfen vergeben werden. Im
zweiten Schritt entwickelt Stein mehrere Modelle der Demokra-
tisierung von lJnternehmen.aa Wãhrend der erste Schritt (redi-
stributive Finanzpolitik) eine klare Forderung an staatliche Poli-
tik bedeutet, sind die Akteure, die die Demokratisierung im
lJnternehmen herbeiführen sollen, die Beschäftigten selbst.
Diese Doppelstrategie soll auch zur Demokratisierung der Welt-
wirtschaft beitragen, wozu die internationalen Wirtschafts- und
Finanzorganisationen wie der Internationale V/ährungsfonds
(IWF), die Weltbank, die internationale Handelskammer (ICC),
die OECD sowie die internationalen Wirtschaftsverträge (2. B.
GATT) einer grundlegenden Reform unterzogen werden müss-

ten, da alle diese Institutionen von den reichen Industrienatio-
nen zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen genutzt wer-
den.as

Es dürfte deutlich geworden sein, dass es durchaus politische

44 Dieser Demokratisierungsprozess muss auf drei Ebenen stattfinden: Auf der
Ebene der Eigentums-, der Arbeits- und der lJnternehmensverfassung. Vgl.
hierzu ausf. a.a. O.. S. 118ff.

45 Ygl. zum Demokratiedefizit der Weltbank z. B. George, Susan (1994): Die
Weltbank und ihr Konzept von good governance. in: Hippler, Jochen (Hg.):
Demokratisierung der Machtlosigkeit. Politische Herrschaft in der Dritten
Vy'elt, Hamburg, S. 206 -211.
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Gestaltungsmöglichkeiten gibt, ebenso deutlich aber auch, dass
der Gestaltungswille bei den verantwortlichen Entscheidungs-
trägerlnnen nicht vorausgesetzt werden kann. Weder in bezu! .

auf eine Demokratisierung der Weltwirtschaft und ihrer Institu-
tionen, noch in bezug auf den Abbau patriarchaler Strukturen
und Ausschlussmechanismen in modernen Gesellschaften.
Bleibt also die Frage nach den Akteuren, die in der Lage wären,
sowohl Druck auf politische Entscheidungsträger auszuüben, als
auch eine Demokratisierung <von unten> A) tragen.

In fast allen aktuellen Arbeiten zur Erneuerung der Demokra-
tie werden NGO's als relevante Akteure einer neuen Zivilgesell-
schaft benannt.a6 Ohne Zweifel spielen NGO's eine wesentliche
Rolle sowohl in Demokratisierungsbewegungen in einzelnen
Ländern als auch auf internationaler Ebene. Wichtig für grund-
legende strukturelle Veränderungen wäre jedoch zum einen eine
Stärkung sowohl durch Koalitionen mit anderen sozialen Bewe-
gungen als auch durch die Bereitstellung öffentlicher Ressour-
cen für solche Gruppen, die ihre Aktivitäten sonst weder koordi-
nieren noch finanzieren könnten. Zum anderen müsste auch die
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Regierungsorganisatio-
nen verbessert werden, um die Einflussmöglichkeiten in den
relevanten Entscheidungsnetzwerken zu verbessern. Eine wei-
tergehende, sinnvolle Forderung wäre die gleichberechtigte
Teilnahme von NGO's an Entscheidungsprozessen. Aus Koali-
tionen oder strategischen Allianzen (Massarat) von Umwelt-,
Entwicklungs- und Friedens-NGO's mit Frauenbewegungen und
Frauen-NGO's könnte sich meiner Ansicht nach eine mächtige
Kraft frir einen weltweiten Demokratisierungsprozess entwik-
keln. Auch wenn es die internarionale Frauenbewegung sicher-
lich nicht gibt, auch wenn die leÍzfen zehn Jahre eher von Aus-

46 Massarat (1995) a. a. O., Datta, Asit (1993): Entwickìung und perspektiven
der NGO's, in: ders. (Hg.): Die Neuen Mauern. Krisen der Nord-Süd-Be-
ziehung, Wuppertal, S. 202-217 ; Wichte¡ich, Christa (1993) : Frauenpro-
jekte oder eine frauengerechte Entwicklung? in: Datta (1993) a.a.O.,
s.189-201.
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einandersetzung und Differenzierung geprägt waren,47 ist m. E.
eine globale Vernetzung von Frauengruppen möglich und not-
wendig. Wie schon erwähnt haben die Beiträge von Frauen zu
den Weltkonferenzen der letzten Jahre in Miami, Kairo, Rio,
Wien und Kopenhagen einen entscheidenden Beitrag zur Ver-
netzung des Denkens und zur Entwicklung globaler Perspekti-
ven geleistet. Hier finden sich wichtige, demokratietheoretisch
anschlußfähige Ansätzea8 für transnationale Demokratiemo-
delle, die aber sowohl von der Politikwissenschaft als auch von
entwicklungspolitisch Verantwortlichen viel zu wenig wahrge-
nommen vr'erden. Ein Anliegen dieses Beitrags ist es, diesen viel-
fältigen, internationalen Frauenstimmen in der (<mainstream>-)
demokratietheoretischen Debatte Gehör zu verschaffen.

Aufgrund internationaler Vernetzung und globaler Sichtweise
ist die transnationale Dimension hier von vornherein angelegt
und wesentliches Element von Veränderungsstrategien. Neben
der Verfolgung von praktischen und strategischen Interessen zur
Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen steht die Ver-
antwortung für zukünftige Generationen und die Solidarität mit
anderen unterdrückten oder benachteiligten Gruppen. Meine
Einschätzung von Frauen und Frauengruppen als strategisch re-
levante Akteure im weltweiten Demokratisierungsprozess stützt
sich nicht ntletzf auch auf die Tatsache, dass Frauen weltweit
den grossten Teil der Arbeit leisten, und zwar nicht <nur> Kin-
der-, Haus- und Feldarbeit, auch 80% bis 90Yo der Industrie-
arbeit in der 3. Welt wird von Frauen geleistet,ae wobei Frauen
die sozial und ökonomisch schlechtesten Arbeitsplätze haben.
Nach Schätzungen der UNO leisten Frauen weltweit zwei Drittel

47 Vgl. beispieìsweise: beitrâge zur feministischen theorie und praxis Nr.23l
1988: Modernisierung der Ungleichheit weltweit, Köln und dies. Nr.2711990:
Rassismus - Antisemitismus - Fremdenhass. Geteilter Feminismus, Köln.

48 Vgl. z.B. Alternative Economics from a Gender Perspective: views f¡om
international women's networks in: development, Journal of the Society for
International Development. 1995 : 1, S. 10-29.

49 Kamrava, Mehran (1993): Politics and Society in the Third World. London/
New York, S. 115ft
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derArbeit, verdienen 10% desEinkommensundbesitzen 1 % des
Eigentums. Drei-Viertel der weltweit 1 ,3 Milliarden Armen Sind
weiblichs0. Weltweit sind Frauen nicht mehr bereit, diese krassen
Ungerechtigkeiten und Unterdrückungsverhältnisse hinzuneh-
men.51 Das Konzept des Empowerments2 verbindet praktische
und strategische Interessen von Frauen, um lJnterdrückung und
Marginalisierung von Frauen zu beenden. Neben praktischen Be-
dürfnissen wie angemessene Grundversorgung mit Nahrung,
Wohnung, Bildung etc. steht die strukturelle Veränderung der
Armuts- und Unterdrückungssituationen von Fraue n. Empower-
ment zielt auf Beteiligung an politischen Entscheidungen, Kon-
trolle über Produktionsmittel und Ressourcen sowie rechtliche
Rahmenbedingungen, die eine gleichberechtigte Teilnahme am
politischen und ökonomischen Leben ermöglicht.

Damit sind wesentliche Bestandteile eines Demokratiekon-
zeptes benannt, die zusammen mit den vorgestellten Ansätzen
die GrunClage für ein zu entwickelndes transnationales femini-
stisches Demokratiemodell bilden können.

Ich danke Barbara Holland-Cunz für Ermunterung und konstruktiv-kri-
tischen Rat-
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Spielräu me transnationaler
Demokrat¡e in einer globalen

ökonomie
Von Kurt Hübner (Berlin)

Demokratie und Markt sind zwei Organisationsformen sozialer
Beziehungen, die ein gesellschaftliches Spannungsfeld konstitu-
ieren. Wâhrend in der politischen Sphäre das zentrale Prinzip
von Demokratie nach einer gleichen Teilhabe einer wohldefi-
nierten Gruþpe von Menschen eines nationalstaatlich umge-
grenzten räumlichen Territoriums verlangt, dominiert in der
Sphäre der Okonomie das Prinzip der Ungleichheit, demzufolge
die Kontrolle,Parlizipation und Teilhabe am ökonomischen Ge-
schehen nach Kriterien von Besitz und Verfügungsrechten über
Besitz geregelt sind. Die in den entwickelten kapitalistischen
Gesellschaften ausgeprägten Prinzipien und Formen von Sozial-
und Wohlfahrtsstaatlichkeit, selbst Ausdruck sozialer Auseinan-
dersetzungen, Klassenkâmpfe und sozialintegrativen Politiken
des bürgerlichen Staates, haben zwar viel dazu beigetragen,
dieses Spannungsfeld von Widersprüchen und Konflikten frei-
zuräumen, aber selbst den in den viele Jahrzehnte in der links-
liberalen politischen Debatte gerühmten oder wenigstens an-
erkannten sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten ist es nicht
gelungen, das Konfliktpotential völlig ruhigzustellen oder gar
ganz 

^tbeseitigen. 
Die von post-marxistischen Diskurstheoreti-

kern wie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe oder auch von
<Vom Ende der Geschichte>-Repräsentanten wie Francis Fu-
kuyama vertretene Vorstellung, wonach die demokratische Re-
volution, habe sie erst einmal begonnen, gleichsam notwendiger-
weise alle Macht- und Herrschaftsformen untergrabe, erscheint
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angesichts der wiedergewonnenen Hegemonie des ökonomi-
schen Diskurses mehr Wunsch als realistische Beschreibung
konkreter Tendenzen zu sein. Mitte der neunziger Jahre hat der
politische Diskurs demokratie- und partizipationsorientierte
Vorbilder und Streitobjekte im Sinne des Wortes links liegenlas-
sen. Die in breiten Teilen der Öffentlichkeit vorgenommene ex-
plizite Anerkennung globaler ökonomischer Prozesse als zentra-
ler Bestandteil nationaler und nationalstaatlicher Realität hat
nicht nur Bilder und Metaphern der Ohnmacht des einzelnen
gegenüber <dem Markt> und <der Wirtschaft> gestärkt, sondern

- weitergehender - grundlegende Konzepte und Vorstellungen
von Demokratie, Kontrolle und Partizipation über Bord gehen
lassen. Politische Konzepte haben sich heute nicht länger Krite-
rien von Gerechtigkeit oder gar Gleichheit zu stellen, sondern
sich an Massstäben von Marktlogik und Markteffizienz zube-
wâhren.

Und in der Tat: Eine solche Desillusionierung kann harte Fak-
ten anführen, deren Zusammenfassung unter dem Rubrum
<Sachzwang Weltmarkt> den Sieg der ökonomischen gegenüber
der politischen Logik markant zum Ausdruck bringt. Dennoch:
Auch unter den Bedingungen globalisierter kapitalistischer pro-
zesse und Strukturen kann davon ausgegangen werden, dass das
diese Beziehungen konstituierende Kapitalverhältnis als gesell-
schaftliches Verhältnis zu interpretieren ist und so kapitalistische
Pro duktions -, Zirkúations- und Distributionsformen immer als
raumzeitliche Verhältnisse zu begreifen sind, die eines spatial fix
bedü¡fen. Raumzeitliche Fixierungen aber enthalten - zumin-
dest dem Prinzip nach - immer die Möglichkeit demokratischer
Kontrolle, oder allgemeiner: die Möglichkeit von Politik, und
zwar selbst unter Bedingungen globalisierter ökonomischer
Prozesse und Strukturen. In diesem Beitrag soll es, auf der
Grundlage eines spezifischen Verständnisses von Globalisie-
rungsprozessen, darum gehen, die Spannweite und die Spiel-
räume demokratisch-kontrollierender und machtbegrenzender
Handlungen und Institutionen zu evaluieren.

95 Spielrriume trans nationaler Demokratie

L. Globalisierung inZeitund Raum

Kapitalistische Globalisierung ist zu begreifen als ein vielschich- ,

tiger Vorgang, der ökonomische wie kulturelle, politische wie
ideologische Prozesse einschliesst, bündelt und ihnen eine spezi-
fische Form und Dynamik verleiht. Darunter ist die Inwertset_
zung und Ausserwerts etzrrngvon räumlichen Territorien ebenso
zu verstehen wie die Herausbildung übernationaler kultureller
Muster und Konsumnormen oder auch die - freiwillige wie
erzwungene - Abtretung von Souveränitätsrechten des Natio_
nalstaates an übergeordnete Instanzen. Letztere können bei_
spielsweise intergouvernementale Gremien im Rahmen des
europäischen Einigungsprozesses sein oder die Formulierung
von letters of intent an den Internationalen Währungsfonds. Mit
Globalisierung kann schlichtweg gemeint sein, dass sich die kapi-
talistische Produktionsweise mit ihren Basisinstitutionen aus-
weitet, und zwar vertiefend nach innen wie expandierend nach
aussen. Es kann aber auch nur gemeint sein, dass sich die natio-
nalen Volkswirtschaften und ihre Akteure durch das schnelle
Wachstum grenzüberschreitender Transaktionen in immer stãr-
kerem Masse international verflechten und dabei Abhängig-
keits- wie Dominanzverhãltnisse entstehen und verfestigen, die
die Entwicklungsspielräume von Volkswirtschaften wie von ter-
ritorial agierenden und manchmal sogar territorial gebundenen
Akteuren (einschränkend) bestimmen.

Globalisierung im letztgenannten Sinne wird gerne als Vor-
gang interpretiert, durch den dem Nationalstaat und den aus hi_
storischen wie aus theoretischen Gründen an den Nationalstaat
gebundenen demokratischen Projekten der Boden entzogen
wird. So schreibt etwa Joachim Hirsch: <Die Globalisierung des
Kapitals lässt eine kleine Zahl transnationaler Konzerne zu im-
mer bestimmenderen Akteuren des <Weltmarkts, werden; inter_
nationale Finanzgruppen haben längst entscheidenden Einfluss
auf die Geld- und Währungspolitik und damit eines der wichtig-
sten Handlungsfelder der Staaten gewonnen;... Zunächst ein_
mal haben die Strukturveränderungen des globalen Kapitalis-
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mus die wirtschafts- und sozialpolitischen Interventionsspiel-
râume aller, selbst der grossen und mächtigen Staaten drastisch
beschnitten.>1 Wolf-Dieter Narr und Alexander Schubert, um
nur z'wei weitere Vertreter dieser mittlerweile gut verankerten
Interpretation zu zilieren, argumentieren in vergleichbarer
Weise: <Dass sich angesichts der etablierten und sich weiter ver-
dichtenden Weltökonomie die transnationalen Konzerne und
supranationalen Einrichtungen aus dem <Griff> des Territorial-
staates herausnehmen, höhlt den einzelstaatlichen Souveräni-
tätsanspruch heute unvermeidlicherweise aus. Was sollen Ge-
walt-, Rechts-, Steuer- und Geldwertmonopol gegenüber den
transnationalen Konzernen ausrichten, wenn dieselben andere
Standorte wählen können? Entscheidender noch: Wie können
diese Monopole selbst innenpolitisch noch wirksam eingerichtet
und angewandt werden, wenn die weltÕkonomischen Bestim-
mungsmãchte die Innenpolitik, angefangen bei der Geldpolitik,
durchdringen?>2 Und bereits Mitte der achtziger Jahre hat Fritz
Scharpf3 mit Vehemenz auf den nationalstaatlichen Verlust an
Zinspolitiksouveränität angesichts globalisierter Geld- und Kre-
ditmärkte hingewiesen, der herkömmliche keynesianische fis-
kalpolitische Strategien verunmögliche und zu einer angebots-
orientierten Politik des Sozialismus in einer Klasse zwinge.

All solche Interpretationen können sich auf eine reichhaltige
Fülle empirischen Materials stützen. Auf der makroökonomi-
schen Aggregationsebene stellt sich Globalisierung als ein
schnelleres Wachstum weltmarktbezogener gegenüber national-
wirtschaftsbezogenen Indikatoren dar. Im Unterschied zu den
herkömmlichen export-led growth-Theorien, die auf die schnel-
lere Zunahme von Exporten gegenüber Aggregaten wie dem
Bruttosozialprodukt abheben, meint Globalisierung ein schnel-

1 Hirsch, Joachim: Globalisierung des Kapitals, Nationalstâat und die Krise des

politischen Universalismus, in: links, August 1993.

2 Nar¡ Wolf-Dieter/Schubert, Alexander: Weltökonomie. Die Misere der Po-
litik, Frankiurt a.M. 1994.

3 Scharpf, Fritz W.: Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa, Frankfurt
a.M. 1987.
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leres Wachstum aller w eltmarktbezogener Aggregate gegenüber
inlandsbezogenen Aggregaten. Für die Gruppe der entwickelten
kapitalistischen Okonomien, die Länder mit dem sogenannten.
OECD-Profil (Senghaas), lässt sich eine solche Globalisierung
seit den siebziger Jahren konstatieren: Sowohl das exportseitige
Warenkapital als auch das in Form von Direktinvestitionen auf-
tretende produktive Kapital und das die Euro-Märkte konstitu-
ierende zinstragende Kapital sind in den letzten fünfundzwanzig
Jahren schneller gewachsen als das jeweilige Bruttoinlandspro-
dukt dieser Okonomien. Wertschopfung wie Wertrealisierung
und Fiktivisierung des Kapitals haben sich in hohem Tempo von
ehedem nâtionalstaatlich-territorialen Basen emanzipiert.

Will man nun das Kind nicht mit dem Bade ausschùtten und
einer völligen Globalisierung der nationalen Okonomien das
Wort reden, dann gilt es zu berücksichtigen, dass die Globalisie-
rungsdynamik der funktionellen Formen des Kapitals unter-
schiedlich stark ausfällt, vor unterschiedlichen nationalen wie
globalen Hintergründen verläuft und dass vor allem die Arbeits-
märkte ihren jeweiligen nationalen Charakter beibehalten ha-
ben. Eine knappe Skizze muss an dieser Stelle genùgen.

(1) Den spektakulärsten Globalisierungsprozess seit den sieb-
ziger Jahren Jahren haben die Geld-, Kapital- und Kreditmärkte
erfahren. Was sich mit dem schnellen Wachstum von Eurodevi-
sengeschäften, deren Volumina sich mit jahresdurchschnitt-
lichen Zuwachsraten von mehr als 20 Prozent von den jährlichen
Umsätzen des Welthandels abkoppelten, bereits in den frühen
siebziger Jahren andeutete, nahm während der achtziger Jahre
weiter Gestalt an. Herausgebildet hat sich ein hochintegrierter
monetärer Weltmarkt mit neu entstandenen Normen, Prinzi-
pien, Regeln und habituellen Verkehrsformen von Akteuren so-
wie neuen Finanzwaren, dessen Merkmale Paul Kennedya nicht
ohne bewundernden Unterton so beschreibt: <Der tatsächliche
physische Kontakt mit Geldnoten scheint - ausser für Schwarz-
markt- und Drogenhändler - schnell redundant zu werden. Pa-

4 Kennedy, Paul : In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert, Be¡ìin 1993.
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pierfluten sind durch elektronische Transaktionen rund um die
Uhr ersetzt worden. Sie werden von einem Kapitalmarkt über-
nommen, wenn ein anderer für die Nacht schliesst. Von einer
bedeutenden Börse zur anderen - Tokio, Hongkong und Singa-
pur, Frankfurt und Zurich, New York, Chicago und Toronto -
läuft der Handel mit Yen-Futures oder mit General Motors-
Aktien 24 Stunden am Tag und schafft einen einzigen grossen

Markt. Der tägliche Geldumschlag beträgt bis zu 900 Milliarden
Dollar und geht bei weitem über die Surnmen hinaus, die auf
internationaler Ebene für den Einkauf von Gütern und Dienst-
leistungen aufgewandt werden. In den späten 1980ern hatten in
der Tat 90 Prozent dieses Handels an den Börsen der Welt nichts
mehr mit dem realen Warenfluss zu tun.>> Die Herausbildung
dieses monetären Weltmarktes ist vielfältigen Gründen geschul-

det.s Einer dieser Gründe ist der Ende der siebziger Jahre ange-

tretene Siegeszug des neoliberalen Politikproiektes, zu dessen

weltwirtschaftlicher Vision der Abbau bestehender nationaler
Regulierungen zugunsten eines freien Marktsystems zàhl|e.
Grenzenüberschreitende Markttransaktionen grössten Ausmas-
ses wurden auf diese Weise ebenso möglich wie die Entwicklung
neuer Finanzmärkte, auf denen Waren neuen Typs gehandelt
werden. Ebenso bedeutsam wie diese Neuerungen war aber
auch der Verlust an Kontrollkapazitàt nationaler Notenbanken,
der aus der globalen Vernetzung und Integration privater Trans-
aktionen resultierte.

(2) Im Raum der OECD-Ökonomien ist in den lefzten zwei
Jahrzehnten der reale Aussenhandel im Jahresdurchschnitt
rascher gestiegen als die reale Produktion, was auf eine weitere
Öffnung und Vernetzung der nationalen Volkswirtschaften ge-

genüber der Weltwirtschaft hindeutet. Berücksichtigt man, dass

etwas mehr als zwei Drittel der gesamten Weltein- und -ausfuh-
ren auf diesen ökonomischen Raum entfallen, dann darf durch-

5 Dant finden sich genauere Einzelheiten in Kurt Hübner: Flexibilisierung und
die Verselbständigung des monetären Weltmarktes. Hindernisse für einen
neuen langen Aufschwung, in: PROKLA, Nr.71, Berlin 1988'
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aus von einer Globalisierung des Warenhandels gesprochen wer-
den. Zwei Besonderheiten, die dieses generelle Bild etwas diffe-
renzierter gestalten, sind dennoch festzuhalten. Da ist zum er-.
sten zu konstatieren, dass der Intra-Branchenhandel, also der
internationale Handel mit Waren gleichen Typs, seit Mitte der
siebziger Jahre stark zugenommen hat. Sieht man einmal von
dem Spezialfall Japan ab, das aufgrund seiner spezifischen Indu-
striestruktur eher dem Bild eines nach dem Prinzip der kompara-
tiven Kosten gestalteten Aussenhandels ähnelt, weisen die ande-
ren OECD-Okonomien Anteile von zwei Dritteln und mehr an
brancheninternem Aussenhandel auf.6 Dies weist auf eine ausge-
prägte und vor allem eine weit über die Grenzen der National-
staaten hinausgehende Konkurrenz der lJnternehmen hin. Zum
zweiten ist der Handel innerhalb des OECD-Raums durch eine
intensive Regionalisierung gekennzeichnet. Diese durch politi-
sche Projekte von Marktintegration vorangetriebene Triadisie-
rung der lVeltwirtschaft birgt die Möglichkeit der regionalen
Einschrânkung der sich globalisierenden Konkurrenzbeziehun-
gen: Der Schutz blockgemeinsamer Interessen kann den Einsatz
protektionistischer Massnahmen opportun erscheinen lassen.
Globalisierung und Fragmentierung gehen hier Hand in Hand.

(3) Seit den achtziger Jahren ist eine starke Zunahme der welt-
weiten ausländischen Direktinvestitionen zu verzeichnen. Die
jahresdurchschnittlichen Zuwachsraten der weltweiten Exporte
sowie des Weltinlandsprodukts von 9,4 bzw. 7,8o/o werden von
den Direktinvestitionen mit einer Wachstumsrate von 28,9"/"
p.a. (1983/89) bei weitem übertroffen. Während mit Blick auf
die Bestände an ausländischen Direktinvestitionen bis Mitte der
neunziger Jahre nach wie vor von einer Triadisierung der globa-
len Produktion gesprochen werden kann, insoweit der weit über-
wiegende Teil aller ausländischen Direktinvestitionen innerhalb
der Länder der Triade getätigt wurden, haben sich Anfang der
neunziger Jahre die Ströme ausländischer Direktinvestitionen in
ihrer geographischen Ausrichtung geändert: Mit Wachstumsra-

6 OECD: Wirtschaftsausblick, Vol. 56, Bonn 1994, S- 46.
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ten von 32% (1992) und sogar von 55% (1993) haben die sog.

Entwicklungsländer einen seit Anfang der siebziger Jahre nicht
mehr gekannten Zuwachs zu verzeichnen. Zielregionen waren
die dynamisch wachsenden Okonomien im südlichen, östlichen
und süd-östlichen Asien sowie einzelne Länder Lateinamerikas
und die Okonomien der Karibik. Nahezu ausgesperrt von dieser
Entwicklung blieb allerdings der afrikanische KontinentT. Das

hohe Globalisierungstempo, \ryenn auch ausgehend von einer
vergleichsweise niedrigen Basis, erfolgt hier in ausgeprãgter Se-

lektivität, die Gewinner- und Verliererregionen erzeugt.
(4) Abgekoppelt von dieser Globalisierung der funktionellen

Formen des Kapitals bleiben die Mãrkte für die Ware Arbeits-
kraft. Zwar lassen sich für die Phase nach dem Zweiten Welt-
krieg in der globalen Okonomie drei grosse Wanderungsbewe-
gungen von Arbeitskräften feststellen :

1. Die Zuwanderung von Nordafrika, der Türkei, Spaniens,
Portugals, Italiens nach Westeuropa während der dynami-
schen Rekonstruktionsperiode mit der Verknappung einhei-
mischer Arbeitskrãfte ;

2. die mit dem Olpreisanstieg Anfang der siebzigerJahre einset-
zende Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Mittleren
Osten, Süd- und Südostasiens in die ölproduzierenden Oko-
nomien des Golfs;

3. sowie die nach wie vor anhaltende Einwanderung von Ar-
beitskräften aus Zentralamerika, der Karibik und Ostasiens

in die USA.8
Im Unterschied zu den bislang beschriebenen Globalisierungs-
prozessen handelt es sich hierbei allerdings um hochregulierte
Vorgänge, deren formale Hürden für Zuwanderungswillige oft
unüberwindbar sind, und deshalb auch vielfältige Formen von

7 UN: World Investment Report. Transnational Corporations, Employment
and the Workplace, New York 1994

8 Glyn, 4.,/Sutcliffe, B.: Global aber führungslos? Die neue kapitalistische
Ordnung, in: Alte Ordnung, Neue Blöcke? Polarisierung in der kapitalisti-
schen Weltwirtschaft, Wien 1994
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grauen und illegalen Existenzen in den Zuwanderungsländern
hervorbringen. Alle Erfahrungen der Nachkriegszeit deuten
darauf hin, dass die Mobilität der Arbeitskraft bereits innerhalb'
von Nationalstaaten relativ gering ist, und diese Mobilität noch
weiter abnimmt, wenn es gilt, nationale Grenzen und damit Kul-
tur- und Sprachkreise zu überwinden.

Diese knappe Skizze macht bereits auf ein zentrales Problem
aufmerksam. Wenn die Ware Arbeitskraft territorial gebunden
ist, die funktionellen Kapitalformen sich aber in schnellem
Tempo globalisieren, dann ergibt sich aus diesem Mobilittitsdif-
ferential ein politisches Problem: Den politischen Subjekten von
Demokratie geht der (ökonomische) Gegenstand von Demokra-
tie verloren. Und mehr noch: Die politischen Träger von Demo-
kratie werden unter dern Einfluss des Mobilitätsdifferentials
selbst zu Gefangenen dieses Widerspruchs. Beispielhaft wird
dies in den regelmässigen Standortdebatten detúlich, wenn die
Lohnabhängigen und ihre Interessenorganisationen, aber ge-
nauso auch die staatliche Politik aus Sorge um national unter-
durchschnittliche Rahmenbedingungen zur Produktion von Pro-
fit aktiv in einen globalen Standortwettbewerb eintreten, bei
dem konfliktuelle Belange und Interessen von Herrschafts- und
Machtbegrenzung nur zu schnell zugunsten vermeintlich ge-

meinsamer Interessen von nationaler Wettbewerbsfähigkeit zu-
rückgestellt werden. Regierungen wie Gewerkschaften nehmen
in diesem strategischen Wettlauf gleichsam die Rolle von Gast-
wirten an, die sich in Konkurrenz mit einer Vielzahl anderer
Gastwirte um zahlende Gäste bemühen, und sich auf diese
Weise in die Konstellation eines typischen Gefangenen-Dilem-
mas begeben, bei dem alle beteiligten Akteure mit suboptimalen
Ergebnissen das <Spiel> verlassen. Demokratietheoretisch geht
es mithin um die Frage, ob, und wenn ja, wie dieses Mobilitäts-
differential geschlossen oder wenigstens reduziert werden kann.
Prinzipiell sind zwei Wege denkbar. Entweder werden die Sub-
jekte demokratischer Prozesse an das erreichte Globalisierungs-
niveau der Okonomie herangeführt oder das Globalisierungsni-
veau wird auf die Handlungsgrenzen der politischen Subjekte
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zurückgeführt. Das erste Projekt würde der Logik êiner transna-
tionalen Demokratie entsprechen, die den Weltbürger konstitu-
ieren und dann entsprechende demokratische Institutionen ver-
ankern will. Das zweite Projekt ist politisch bescheidener, indem
es keine Aufholjagd anstrebt, sondern den <Vorsprung> der
Ökonomie gegenüber der Politik zu mindern versucht. Im weite-
ren wird versucht, Elemente beider Projekte miteinander z\ver-
binden.

2. <.Holding down the Global!>

Globalisierung ist in dem hier entwickelten Verständnis ein vor-
rangig ökonomischer Vorgang, der sich innerhalb spezifischer

institutioneller Strukturen vollzieht. Diese institutionellen
Strukturen sind dabei an keinen Nationalstaat oder gar an einen
Weltstaat gebunden, sondern sind als ein supranationales Netz-
werk von Normen, Prinzipien und Regeln zu verstehen, das für
einen bestimmten, wenn auch historisch kontingenten Zeifraum
die erweiterte Reproduktion der globalen Okonomie sichert. In-
nerhalb dieses Netzwerkes handeln eine Vielzahl privater und
öffentlicher Akteure, die über unterschiedliche Ressourcen ver-
fügen und entsprechend unterschiedliche Machtpositionen in
der globalen Ökonomie einnehmen. Eine historische Form, die
diese Netzwerke annehmen können, ist der Typus des hegemo-

nialen Netzwerkes.
Versucht man sich ein Bild des gegenwärtigen Zustandes der

globalen Ökonomie zu verschaffen, dann lãsst sich anhand der
Kriterien Hegemonie und Offenheit des globalen ökonomischen
Systems eine grobe Systematik von Zuständen der globalen
Ökonomie entwerfen. Danach können wir vier Formen von glo-
balen Netzwerkzuständen unterscheiden: Ein hegemoniales

System mit hohem Offenheitsgrad, also ausgeprägter Globalisie-
rungsdynamik (A); ein hegemoniales System mit hohem Ge-

schlossenheitsgrad (C); ein nicht-hegemoniales System mit ho-

Spielrtiume transnationaler Demo kratie

Geschlossenheit

Offenheit

C

A

Hegemonie

D

B

Nicht-
Hegemonie

hem Offenheitsgrad (B) und ein nicht-hegemoniales System mit
hohem Geschlossenheitsgrad (D).e

Diese Zustandsformen lassen sich nun zum ersten als Interpre-
tationsfolien für historische Konstellationen der globalen Öko-
nomie verwenden; zum zweiten können sie aber, sozusagen
wirtschaftspolitisch gewendet, auch als Empfehlungen für die
Gestaltung der globalen Okonomie verstanden werden. Ich
möchte mich auf die kurze Interpretation von zwei Konstellatio-
nen beschränken : Konstellation B und Konstellation D. Die Be-
schränkung auf nicht-hegemoniale Konstellationen ergibt sich
konsequent aus der hier diskutierten Problemstellung möglicher
Spielräume für mehr Demokratie in einer globalen Ökonomie,
die nationale Vormachtstellungen, wie sie hegemoniale Systeme
kennzeichnen, als nicht wünschenswert erscheinen lässt.

Zunâchst zu Konstellation B. Mit den Zuschreibungen nicht-
hegemonial und hoher Offenheitsgrad ist die Konstellation der
globalen Okonomie der achtziger und neunziger Jahre gut ge-
troffen. Die USA haben in einem seit den späten sechziger Jah-
ren laufenden langwierigen Prozess ihre hegemoniale Rolle ab-
gegeben, ohne dabei allerdings - wie im britischen Falle der
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts - ein Vakuum an Steuerung
und Kontrolle zu hinterlassen. Vielmehr hat sich eine oligopoli-
stische Struktur der Weltwirtschaft mit wenigstens drei regiona-
len Hegemonen (USA, Japan, BRD) herausgebildet. Diese Oli-
gopolisierung war und ist überlagert von einem Globalisierungs-

9 Ebenda, S.138.
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prozess, der den hegemonialen Akteuren zugleich Handlungs-
optionen eröffnet und Handlungsspielrâume versperrt. So ha-

ben sich beispielsweise mit dem schnellen Voranschreiten des

Integrationsgrades der globalen Geld- und Kreditmärkte die
Ausmasse der Sensitivität entwickelter Volkswirtschaften er-
hôht und wurden die Übertragungskanäle zwischen nationalem
und globalem Raum geradezuzu Hochgeschwindigkeitsstrecken
gemacht: In fragilen und volatilen monetären Umwelten reichen
heute schon leiseste Signale aus, um Ereignisketten auszulösen,

die selbst leistungsstarke Okonomien unter Druck zu setzen Yer-

mögen. Entwicklungen wie die Aufwertungen des japanischen

Yen speziell gegenüber dem US-amerikanischen Dollar wie-
derum machen deutlich, dass dadurch mittelbar betroffenen Ak-
teuren - in diesem Falle die USA - ein Instrument an die Hand
gegeben wird, das sie einseitig zu ihren Gunsten einzusetzen ver-
mögen. Nicht-hegemoniale Systeme mit hohem Offenheitsgrad,
so kann aus den Erfahrungen seit den siebziger Jahren geschluss-

folgert werden, neigen zu krisenhaften Instabilitäten.
In der nicht-marktorthodoxen wirtschaftspolitischen Debatte

um die adäquate Lenkung und Steuerung der globalen Okono-
mie lassen sich - wiederum sehr schematisch - drei alternative
Losungen zur Überwindung der prinzipiell konfliktuellen und
instabilen oligopolistischen Verfassung der Weltwirtschaft un-
terscheiden. Zum ersten die Rückkehr zu einem hegemonialen
System, wobei dem Hegemonen die Rolle zukommt, einver-
nehmliche Spielregeln zu formulieren, deren Befolgung zu kon-
trollieren und zu sanktionieren sowie gegebebenfalls als lender
of last resort ztt agieren. Zum zweiten die Installierung eines ko-
operativen globalen Systems, das die Abstimmung der Plâne na-

tionaler Akteure ermöglicht und partikulare Interessen soweit
neutralisiert, dass eine stetige und möglichst konfliktfreie Re-
produktion des globalen Systems moglich wird. Die dritte Va-
riante schliesslich setzt am Offenheitsgrad globaler Systeme an

und bemüht sich um die Herausbildung eines nicht-hegemonia-
len Systems mit relativ hohem Geschlossenheitsgrad. Diese Va-
riante entspricht unserer Konstellation B: Ein internationales
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oder, wenn möglich, sogar globales Netzwerk von Regeln und
Normen, das nicht an einen (dominanten) Nationalstaat gebun-
den ist, soll die globalen Prozesse nach eindeutigen Kriterien lu.
lenken oder kanalisieren versuchen. Gemeint ist damit ein Netz-
werk internationaler Regime, innerhalb dessen staatliche wie
nicht-staatliche Akteure handeln. Ein solches Netzwerk kann,
wie die Diskussion über die Leistungen solcher Regime gezeigt
hat, als Substitut hegemonialer Steuerung fungieren.l0 Folgt
man Regime-Theoretikern wie Zürn,11 dann hat seit den siebzi-
ger Jahren die Zahl internationaler Regime auf den verschieden-
sten Politikfeldern enorm zugenommen. Auch wenn unklar ist,
inwieweit dieses Wachstum der Regime mit dem Rückgang he-
gemonialer Steuerung ursächlich zusammenhãngt, drängt sich
doch die Interpretation auf, dass ein Teil der destabilisierenden
Wirkungen des Hegemonieverlustes durch internationale Re-
gime hat kompensiert werden können. Internationale Regime
können nun nicht umstandslos mit grösserer demokratischer
Teilhabe gleichgesetzt werden. Aufgrund des spezifischen Cha-
rakters internationaler Regime lässt sich sogar eher vermuten,
dass internationale Regime ein geringes Mass an demokrati-
schem Input wie Output aufweisen.

Das Originelle an Konstellation B ist deshalb nicht der Ver-
weis auf internationale Regime und deren kompensierende oder
gar demokratisierende Wirkungen. Die Pointe besteht in der
Verbindung von Regime-Konzepten mit dem Konzept einer
quantitativen wie qualitativen Beschrânkung des Offenheitsgra-
des globaler Systeme, die ein höheres Mass an Demokratisie-
rung erst möglich machen kann. Das quantitative Niveau dieser
Prozesse soll dabei nämlich, gemessen an Systemen mit hohem
Offenheitsgrad in durchaus drastischer Weise, gesenkt werden,
indem neue Regulationsformen für grenzüberschreitende oko-
nomische Transaktionen eingeführt und so die niedrigen oder

10 Keohane, Robert: AfterHegemony, Princeton 1984.
ll Zurn, Michael: Globalisierungsfolgen - Das Ende des demokratischen

Wohlfahrtsstaates?, unv. Manuskript, Bremen 1995.
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gar nicht mehr vorhandenen Mobilitätsschranken für die funk-
tionellen Formen des Kapitals in neuer Weise aufgebaut werden.
Zu dieser Klasse von Massnahmen zählt etwa die von dem US-
amerikanischen Okonomen James Tobin bereits vor einigen
Jahren ins Spiel gebrachte globale Devisenumsatzsteuer für ka-
pitalbilanzrelevante Transaktionen, um auf diese Weise den
Preis frir kurzfristige Kapitaltransaktionen ohne parallelen Wa-
renverkehr zu verteuern und so die Verselbständigungstenden-
zen des monetären Weltmarktes und deren Wirkungen auf die
realwirtschaftlichen Vorgãnge abzubremsen. Zu denken wäre
aber auch an die Internalisierung der ökologischen Kosten priva-
ter Produktion auf globaler Ebene, die viele Produktionsverla-
gerungen mit anschliessenden Re-Importen der produzierten
Güter in die Ursprungsländer oder auch eine breite Klasse von
Import-Export-Beziehungen betriebswirtschaftlich ineffizient
und über die Verteuerung der Transportkosten die heutige
Struktur der internationalen bzw. globalen Arbeitsteilung obso-
let machen würde.

Eine derartige Konstellation, wie sie mit dem Typus B ge-
kennzeichnet ist, sollte nicht mit einem protektionistischen oder
gar einem autarkistischen Projekt verwechselt werden. Es geht
nicht um nationale Abschottungen, sondern es geht um eine Re-
dimensionierung des Mobilitatsniveaus der Kapitalformen nach
Massgabe nicht-einzelwirtschaftlicher Kontroll- und Effizienz-
kriterien bei Beibehaltung prinzipieller offener Märkte, ein-
schliesslich des Arbeitsmarktes. Eine Betonung des öffentlichen
gegenüber dem einzelwirtschaftlichen Effizienzkriterium,
würde diese auf globaler Ebene politik- und handlungsrelevant
werden, hätte auf nationaler wie globaler Ebene weitreichende
Auswirkungen, würden doch zumindest transportintensiven
ökonomischen Produktionen, aber auch Strategien wie der Just-
in-time-Organisation häufig genug schlichtweg der kalkulatori-
sche Boden entzogen. Erste modellförmige Kalkulationen der-
artiger Umstrukturierungen, die Kriterien einer tragfcihigen und
dauerhaften Entwicklung entsprechen, die für die Niederlande
und die Bundesrepublik durchgeführt wurden, verweisen zwar
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allesamt auf einen hohen Umbaubedarf, der allerdings ohne Ab-
senkung des Lebensniveaus durchgeführt werden könnte. Sollen
sich solche Projekte nicht gleich in lähmenden globalen Gefan-,
genen-Dilemrna-Strukturen verfangen, wäre es erforderlich,
über einen globalen Aushandlungsprozess das Tempo und die
genaue Vorgehensweise abzustimmen, um zu einer allseits ak-
zeptierten Kosten-Nutzen-Verteilung zu gelangen. Wie schwie-
rig sich dabei bereits kleinste gemeinsame Schritte gestalten, ha-
ben die sich in jüngerer Zeit häufenden globalen Konferenzen,
elwa zur Klimafrage, gezeigt.

Im besten Falle könnte eine solche Redimensionierung globa-
ler ökonomischer Prozesse zu einer Wiederaufuertung von Na-
tion und Region führen. Das Mobilitätsdifferential wäre auf
diese Weise nicht zu schliessen, aber gemessen am heutigen Aus-
mass doch etwas zu ¡eduzieren. Aus demokratietheoretischer
Perspektive wäre damit durchaus ein Gewinn zu verzeichnen,
würde doch den Subjekten demokratischer Prozesse in dem
Sinne ein höherer Handlungsspielraum eingeräumt, dass die
Reichweite von ökonomischen Vorgängen und politischen Kon-
trollansprüchen wieder etwas mehr zusammengeführt würden.
Der grundlegende Konflikt zwischen Globalisierung der ökono-
mie und territorialer Beschränkung von Politik ist damit aller-
dings nicht zu beseitigen. Eine weitere Reduktion dieses Kon-
fliktpotentials hätte zur Bedingung, dass sich zum ersten das seit
den achtziger Jahren zu beobachtende relativ rasche Wachstum
der Zahlinternationaler Regime fortsetzt und zum zweiten inter-
nationale Regime in stârkerem Masse zentrale Felder und pra-
xen kapitalistischer Prozesse umfassen. Zum dritten schliesslich
wä¡e es erforderlich, dass sich internationale Regime auf das
Prinzip einer globalen Selbstbeschränkung gründen, demzufolge
global verbindliche Normen und Regeln den Rahmen bilden, in-
nerhalb dessen private und marktgesteuerte ökonomische pro-
zesse verlaufen. Erst dann wären Bedingungen geschaffen, poli-
tische Projekte einer nationalstaatlichen Demokratisierung mit
Projekten grösserer Teilhabe regionaler und lokaler Akteure so-
wie einer föderalen Gliederung des globalen Systems zu ver-
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knüpfen. Auf diese Weise könnte einer demokratischen politi-
schen Logik im Zweifelsfalle V. orrang gegenüber einer verwer-
tungsorientierten einzelwirtschaftlichen Logik wirtschaftlichen
Handelns verschafft werden.
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Sozialer Habitus und Demokratie
Einige Überlegungen

in historischer Perspektive
Von Rolf Büchi (Heßinki)

Ein demokratischer Habitus ist sowohl die Voraussetzung als
auch das Produkt des Auf- und Ausbaus von Demokratie. Aller-
dings ist die Entwicklung der Persönlichkeitsstrukturen bisher
viel stärker von Ungleichheits- als von Gleichheitserfahrungen
geprag| worden. So hat sich ein auf das männliche und nationale
Prinzip gebauter Habitus gebildet, der eine weitere Demokrati-
sierung der Gesellschaft und eine Transnationalisierung von De-
mokratie eher hemmt als fördert (1). Ein Blick in die Geschichte
kann helfen, das Verständnis für die Schwierigkeiten beim über-
gangzu einer neuen Art der Habitusprãgung zu schârfen. Nur in
einer historischen Perspektive werden die Wechselwirkungen
zwischen der Organisation der Persönlichkeit und derjenigen des
Staates deutlich sichtbar, wobei ich mich hier auf wenige Bemer-
kungen zur Korrespondenz zwischen Nationalstaat und nationa-
lem Habitus beschränken muss (2). Rückblickend sieht man,
dass der Erwerb eines neuen Habitus sich über mehrere Genera-
tionen erstreckt und oft hinter dem gesellschaftlichen Wandel
hinterherhinkt, dass ein auf alte Gesellschaftsstrukturen abge-
stimmter Habitus den gesellschaftlichen Wandel mitbestimmt,
ihn auch behindern oder sogar rückgângig machen kann. In die-
sem Zusammenhang werde ich auf die Begrenztheit nationaler
Demokratie und zwei gegensätzliche Modelle nationaler Inte-
gration hinweisen. Im 19. Jahrhundert setzte sich mit dem offi-
ziellen Nationalismus ein vertikales Modell nationaler Integra-
tion gegen ein horizontales Modell als strukturbildend durch (3).
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Am Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die Welt jedoch grundle-

gend verändert und gesellschaftliche Integration findet unter
teilweise neuen Bedingungen statt (a). Im heutigen Europa ver-
suchen sowohl radikaldemokratische als auch antidemokrati-
sche Kräfte und Vorstellungen, die europäische Gesellschaft in
ihrem Sinne zu verändern. Einerseits ist die Ergänzung der re-
präsentativen Demokratie durch die Einführung von direkter
Demokratie wieder aktuell. Dies würde bedeuten, dass die ge-

sellschaftliche Integration weniger vom Establishment und ver-

mehrt von den Bürgerlnnen selber gesteuert wird. Das vertikale
Integrationsmodell soll also durch ein horizontales Modell er-

neuert oder ersetzt werden, in dem nicht nur die gewählten Ver-

treter, sondern alle Menschen die Möglichkeit haben, im vollen
Sinne des Wortes politisch zu agieren. Anderseits gibt es auch

starke rechte und konservative Kräfte, die anstelle von Demo-
kratie eine autoritäre Ordnung errichten wollen. Beide Strebun-
gen haben Chancen, die künftige Entwicklung Europas wesent-

lich mitzubestimmen. Demzufolge sind vor allem zwei Kämpfe
für Europas Zukunft entscheidend: einmal die Verteidigung der

Demokratie gegen ihre Feinde und zum anderen die Auseinan-
dersetzungen um die Formen der Integration oder die Grenzen
der Demokratisierung (5). In diesen Kämpfen geht es auch um
den Um- oder Abbau nationalistischer und auf männliche Ge-

walt gebauter Verhaltens- und Sozialisationsmodelle. Ein Eu-
ropa der Bürger kann nur entstehen, wenn es gelingt, männliche
Gewalttätigkeit und die nationalistische Begrenzung des Den-
kens, Fühlens und Verhaltens zu überwinden (6). Die Wirklich-
keit ist natürlich viel komplexer als ich sie hier darstellen kann
und vieles bleibt ungesagt; trotzdem hoffe ich, mit meinem Bei-
trag einen wichtigen und nicht sehr häufig behandelten Aspekt
der Demokratisierungsproblematik zur Diskussion zu stellen.

Sozialer Habitus und Demokratie

1. Das männliche und das nationale Prinzip:
die Abstimmung des sozialen Habitus auf eine
nationale Ungleichheitsordnung

Die psychische Entwicklung der meisten Kinder, Frauen und vor
allem Männer wird von hierarchisch-mânnlichen Institutionen
und einem dementsprechenden Kulturkode geprägt.1 Das männ-
liche Prinzip wird exemplarisch vom Militar verkörpert, ebenso
vom modernen Hochleistungssport und von wirtschaftlichen
Einrichtungen und Ideen (2.8. <Neoliberalismus> der neuen
Rechten), die den Menschen ganz in den Dienst einer rücksichts-
losen Konkvrrenz der kapitalistischen Marktwirtschaft stellen
möchten. Als Folge einer vom <<männlichen Prinzip> geprägten
Habitusbildung wird demokratisches Bewusstsein und Verhal-
ten gehemmt, ja sogar blockiert.2 Es handelt sich dabei nicht pri-
mär um ein Wissensproblem, sondern um eine Frage der Le-
bens- und Körpergefühle. Es sind körperliche Gewissheiten, die
die Vorstellung einer demokratischen Gesellschaft ausschlies-
sen.3 Daraus kann man schliessen, und das wird oft übersehen,
dass Eltern- und allgemein Beziehungsarbeit, caring labour , und
der Kulturkode die Demokratiefähigkeit der Menschen wesent-
lich mitbestimmen, je mehr Gleichheitserfahrungen sie ermög-
lichen, desto grösser wird die Demokratiefãhigkeit.a Ohne
Beziehungsarbeit und ohne ihren Beitrag zum Abbau des hier-
archisch-männlichen Prinzips wird Demokratisierung wie bisher
sehr schnell an ihre Grenzen stossen. Aber natürlich darf man
nicht vergessen, dass die Reichweite von Eltern- und Bezie-
hungsarbeit begrenzt ist, und dass auch die Verhaltens- und

1 Badinter 1992, Theweleit 1995.
2 Der Begriff des männlichen Prinzips soll hier eine bestimmte, auf Gewalt ge-

baute Art der Herrschaftsausübung bezeichnen. Sie kann sowohl von Män-
nern als auch von Frauen ausgeübt werden. Bisher ist sie jedoch vorwiegend
von Männern ausgeübt worden - deshalb scheint mir das Wort <<männlich>

berechtigt.
3 Vgl. Elias 1989,142-l5l; Theweleit 1986.
4 Siehe zum Begriff caring labou¡ Ruddick 1993.
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Empfindensmodelle, die u. a. in der Familie gepflegt werden,

nicht unabhängig von den langfristigen Stärkeverhãltnissen zwi-

schen den Gruppen und Schichten einer Gesellschaft sind. Es

gehtja nicht nur um die <genügend guten Eltern> und das abhän-

gige Kind, sondern es geht um unter politischer Unterdrückung
und teilweise extremer Armut (strukturelle Gewalt) abhängig

gemachte Menschen, die täglich erneut zu Opfern der zerstöreri-

schen Massnahmen einer Ungleichheitsordnung gemacht wer-

den. Die von Elend und Repression erzeugten Reaktionen sind

also nicht nur psychopathologisch zu vr'erten, sondern auch als

Überlebenstechniken, d.h. als Versuche, die psychische Ge-

sundheit unter krankmachenden Bedingungen aufrechtzuerhal-

ten.s Uberhaupt geht es mir hier nicht um die Unterscheidung
zwischen gesunden und psychopathologischen Vorgängen, son-

dern um die langfristige soziale Formbarkeit des Habitus und um

die Korrespondenz zwischen Habitusformen und gesellschaft-

lichen Strukturen.
Betrachtet man die Entwicklung der konkreten Formen des

habitusprägenden männlichen Prinzips, so darf ein grundlegen-

der Aspekt dieses Prozesses nicht ausser Acht gelassen werden:

die Nationalisierung dieses Prinzips. Der Erfolg der National-
staatsbildung ist sicher eine der bemerkenswertesten Erfahrun-
gen und Ergebnisse der jüngeren Geschichte Europas' Was auch

als <Ende der Sozialdemokratie> oder als <Kollaps des Libera-
lismus> bezeichnet wird, kann vielleicht genauer beschrieben
werden als eine dreifache Erfolgsgeschichte. Erstens ein Erfolg
des liberalen Rechtsstaates, der nun allgemein als eine histori-
sche und rechtliche Voraussetzung und Basis für jeden weiteren

Ausbau von Demokratie anerkannt wird.6 Zweitens der Erfolg
einer im weiten Sinne sozialdemokratischen Politik, die zu einer

Institutionalisierung der Klassenkonflikte, zur Herausbildung
einer <Mehrheitsklasse> und zur Etablierung eines Wohlfahrts-

Becker 1992.
Bobbio 1987 ; für eine skeptischere Sicht: Hobsbawm 1994

1r3 Sozialer Habitus und Demokratie

staates entscheidend beigetragen hat.7 Genauso wie politische
werden heute auch soziale Bürgerrechte als eine notwendige
Voraussetzung für den Aufbau einer demokratischen und sozial 

.

gerechten Gesellschaft anerkannt. Drittens, und das ist seh¡
wichtig, der Erfolg einer nationalstaatlichen Politik, der es ge-

lang, sowohl die Institutionen der Staatsgesellschaft als auch die
Persönlichkeitsstruktur der Staatsangehörigen durchgehend zu
nationalisieren. Nationalismus besteht eben nicht nur aus natio-
nal(istisch)en Ideen (Kulturkode); verknüpft mit diesen Ideen
ist eine entsprechende Organisation der Persönlichkeit (ein
nationaler Habitus) und der Staatsgesellschaft (ein nationalstaat-
liches Institutionensystem). Nationalismus ist ein Strukturmerk-
mal von Staatsgesellschaften auf der Entwicklungsstufe des in-
dustriellen Kapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert.s

2. Gesellschaftliche Entwicklung und
psychische Okonomie

Dass gesellschaftliche Veränderungen mit entsprechenden Ver-
änderungen der Persönlichkeitsstrukturen verknüpft sind, hat
Norbert Elias schon vor langer Zeit in seinem Buch Uber den
Prozess der Zivilisation gezeigÏ.e Auch in seinen späteren Arbei-
ten hat Elias den Zusammenhang zwischen Staatsbildung (So-
ziodynamik) und Habitusbildung (Psychodynamik) aufs Ein-
drücklichste analysiert.l0 Er zeigte, dass der soziale Habitus
einerseits an die Struktur der nationalstaatlichen (<innen>) und
anderseits an die Struktur der zwischen- und überstaatlichen Be-
ziehungen (<aussen>) gebunden ist. Wenn mehr nationale De-
mokratie und eine Transnationalisierung von Demokratie das

7 Vgl. Dahrendorfl992.
8 Vgl. Elias 1989, Anderson 1993, Gellne¡ 1993, sowie kritisch Smith 1995.

9 Norbert Elias 1976 (1939).

l0 Z.B. Elias 1983, 1987a&b, 1989;Eìias/Scotson 1990.
5

6

vgl
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Zielist, dann darf dieser Zusammenhang zwischen Psycho- und
Soziodynamik nicht ausser Acht gelassen werden. Insbesondere
verdienen auch die Fragen des nationalen Selbstwertes, mit Auf-
merksamkeit betrachtet zu werden. Individuelle und kollektive
Akteure versuchen nicht nur, ihre materiellen Interessen wahr-
zunehmen, sie sind ebensosehr darauf bedacht, ihren (nationa-
len) Selbstwert zu erhalten und wenn möglich zu erhöhen. Ein
Verhalten, dass den Selbstwert erhöht, wird in hohem Masse als

befriedigend und sinnvoll empfunden, hingegen werden Hand-
lungen, die zu einer Verminderung des Selbstwertes führen, als

unangenehm und schmerzhaft empfunden, und solche Handlun-
gen werden nach Möglichkeit vermieden oder verdrängt und
vergessen. Mit anderen Worten, genauso wichtig wie das physi-

sche Überleben, ja oft noch wichtiger, ist das soziale und psychi-
sche Uberleben.

Wichtig für das hier behandelte Thema der transnationalen
Demokratie ist die Frage, welche besonderen Formen der natio-
nale Habitus im Verlaufe und als Folge der Nationalstaatsbildung
angenommen hat. Aus Platzgründen ist es mir nicht möglich,
tiefer in diese Problematik einzudringen, die so umfassend und
komplex ist, dass sie sich nicht auf wenigen Zeilenzusammenfas-
sen lässt. Es ist hier auch nicht möglich, auf die allgemeinen Cha-
rakteristiken des Zusammenhanges zwischen gesellschaftlicher
Entwicklung und psychischer Okonomie einzugehen. Ich muss

mich deshalb auf ganz wenige, für mein Thema relevante Bemer-
kungen zu einigen Besonderheiten der nationalen Habitusbil-
dung beschränken (siehe Tabelle 1).

A) Dort wo der Nationalstaat seine volle Reife erreicht hat,
was erstmals erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts geschah, emp-
finden die meisten Bürgerlnnen ih¡en Staat als den wohl wichtig-
sten Teil ihrer Wir-Identität. Die besondere Bedeutung der na-

tionalen Wir-Identitãt beruht zu einem guten Teil auf den Erfah-
rungen vieler Generationen mit dem Krieg; dabei hat sich der
Staat als die einzige Organisation erwiesen, die zlur Verteidigung
der territorialen Grenzen und damit der physischen sowie sozia-

len und psychischen Sicherheit der Staatsangehörigen fähig war.
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Tabelle I. Zur Korrespondenz zwischen Nationalstaaf und
nationalem Habitus
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Nationalstaat

A) der Nationalstaat
funktioniert als
Uberlebenseinheit

B) doppelter Normenkanon :

<<Innen>> (: Humanismus) ist
nicht <<Aussen> (National-
antagonismus)

C) Innere Herrschaft
(Nationalismus & Wirtschaft
sind stärker als Demokratie)

nationaler Habitus

die nationale Wir-Identität ist
besonders wichtig ; Denken,
Verhalten und Fühlen sind
auf den eigenen National-
staat fixiert

Gewissensbildung: eine in
sich widersprüchliche
Verhaltensdisposition wird
ins Gewissen eingebaut

verinnerlichte Herrschaft
(Identifizierung mit den
Unterdrückern)

Deshalb hat der Nationalstaat im Bewusstsein seiner Bürgerln-
nen als Uberlebenseinheit funktioniert, und dies erklärt das
besondere Gefühlsgewicht der nationalen Identität, die enge
Bindung des Fühlens, Denkens, Sprechens und Verhaltens der
meisten Menschen an die nationalstaatliche Integrationsebene
(dort wo es sie gibt). Diese enge Bindung erklärt auch, warum
die Menschen an den Erfolgen und Misserfolgen ihres Staates
persönlichen Anteil nehmen, den Auf- und Abstieg ihrer Nation
als persönlichen Auf- und Abstieg erleben, Erfolge ihres Staates
als Zuwachs an persönlicher Macht und Selbstwert empfinden
und staatliche Niederlagen auch als persönlichen Machtverlust
und eine Entwertung ihrer Person erleben. Ganz offensichtlich
ist die Bindung an die Nation auch eine Form von Selbstliebe.

B) Schon eine oberflâchliche Betrachtung lässt erkennen, dass
die nationalen Entwicklungen in verschiedenen europäischen
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Nationalstaaten sowohl fundamentale Ahnlichkeiten als auch

merkliche Unterschiede aufw'eisen. Das Verhalten von Regie-
rung und Bevölkerung gegenüber Migranten und Flüchtlingen
ist von Land zu Land verschieden, doch weist es in allen Fällen
zwei Charakteristiken auf : Der Wert der eigenen Nation erhält
Vorrang und das Verhalten der Regierungen und der Bevölke-
rung gegenüber Mitgliedern der Nation wird offenbar von ande-

ren 'Wertmassstäben bestimmt als das Verhalten gegenüber

Aussenseitern, die als nicht zur Nation gehörig klassifiziert wer-
den. Der Glaube an die Hóherwertigkeit des eigenen Landes
gegenüber den meisten anderen sowie ein doppelter, in sich wi-
dersprüchlicher Normenkanon, der egalitäre und machtpoliti-
sche Ideale miteinander verknüpft, sind Strukturmerkmale der
Nationalstaaten des 19. und 20. Jahrhunderts. Beide prägen

nicht nur die nationalstaatliche Politik, sondern auch den so-

zialen Habitus und das Gewissen der einzelnen Staatsbürger-

Innen.
C) Legitime nationale Herrschaft wird deshalb nicht als solche

erfahren, weil Herrscher und Beherrschte durch den Glauben an

die eigene Nation im Denken, Fühlen und Handeln miteinander
vereint sind. Die Identifizierung mit dem Unterdrücker ist der
zentrale Mechanismus zur Verinnerlichung der nationalen FIerr-
schaft.11 Nationale Wir-Ideale und das eigene Gewissen vermin-
dern bei den Unterlegenen den Willen und die Fähigkeit zum
Widerstand gegén die innere Unterdrückung. Die durch natio-
nale Herrschaft erzeugte Feindseligkeit wendet sich deshalb

leicht gegen die eigene Person (Selbstzerstörung durch Alkohol,
Selbstmord, Krankheit), gegen andere sozial unterlegene Grup-
pen (Rassismus, Angriffe auf Flüchtlinge, Einwanderer,
Frauen, Minderheiten. . .) oder gegen äussere Feinde (Nationa-

lismus, Fundamentalismus) .

Im Verlaufe der Nationalstaatsbildung wurden äussere Zwànge
allmählich in innere verwandelt und die symbolische Macht stieg

11 Vgl. Elias 1989,485-493; Parin/Parin-Mathèy 1989; Sandler 1987
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zum wichtigsten Herrschaftsmittel auf. Es entwickelte sich ein
Repertoire von feineren Zwangs- und Steuerungsmethoden, die
anstelle der offenen Repression und des unverhüllten Zwangqs
von früher gegen die <gefährlichen Klassen> eingesetzt werden
konnten. Mit Hilfe fein abgestimmter nationaler Erziehungs-In-
stitutionen wurden Konflikte, die ihren Ursprung in Machtgefäl-
len zwischen sozialen Schichten haben, als solche unkenntiich
gemacht und in persönliche Mängel der Mitglieder der unterle-
genen Schichten verwandelt.12 Das Resultat war das gleiche wie
früher: trotz formeller Gleichheit blieb die wirkliche Ungleich-
heit bestehen. Heute gehören vor allem Einwanderer und ihre
Kinder zu den machtschwächsten Gruppen. Die Arbeiterklasse
ist inzwischen in Machtpositionen aufgestiegen und hat zu einem
guten Teil eine mittelständische Lebensweise angenommen.
Nun gehört auch ein Teil der Arbeiterschaft zu jenen, die Mass-
nahmen zum Schutz der nationalen <<Identität und Kultur>>, also
zur Verteidigung ihrer materiellen Privilegien, ihrer relativen
Ubermacht, ihres überlegenen Status und Selbstwerts verlan-
gen.

3. Historische Perspektive: kurze Bemerkungen zut
Begrenzung der Demokratie
im 19. und 20. Jahrhundert

Was immer das männliche und das nationale Prinzip sonst noch
sind, sie tragen wesentlich zur Erhaltung einer Ungleichheits-
ordnung bei, indem sie die Menschen dazu bringen, ihre eigenen
Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen hinter die Forderun-
gen der Regierenden, die ihre Wünsche und Bedürfnisse in die
Form eines allgemeinen oder nationalen Interesses oder An-
spruches kleiden können. Die Mehrheit der Bevolkerung lernt,
ihr Empfinden und ihr Verhalten in bestimmten Bereichen nur

12 Z.B. Bourdieu 1993.
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mit Hilfe von äusseren Ich-Stützen zu regulieren, ihr Habitus ist
auf Fremdsteuerung abgestimmt und braucht den festen Halt
von staatlichen Organisationen, eines nationalen Glaubens,
einer Partei, einer Kirche, einer autoritären Führung. In einer
Ungleichheitsordnung werden die Menschen zur Abhängigkeit
erzogeî, was nicht ohne repressivenZwangund Gewalt möglich
ist, und es ist diese Abhängigkeit, die in den Menschen ein Be-
dürfnis nach eben dieser Unrechtsordnung erzeugt. In dieser
Perspektive gehören deshalb gerade der Glaube an die Höher-
wertigkeit der eigenen Nation und das männliche Gewaltprinzip,
die sich gegenseitig stützen, zu den mächtigsten Hindernissen
auf dem Weg zu einer transnationalen Demokratie. Und zwar
entspricht die Grösse dieses Hindernisses dem Erfolg des natio-
nalstaatlichen Projektes.

Ein Blick zurück zeigt, dass wir es mit langfristigen histori-
schen Prozessen zu tun haben. Die heute mehrheitlichen natio-
nalen Wir-Vorstellungen haben sich ja im langen 19. Jahrhun-
dert herauskristallisiert. Mit dem offiziellen Nationalismus hat
sich nach 1848 ein vertikales Modell nationaler Integration und
ein Bild der Nation als historisch gewachsene, kulturell und eth-
nisch homogene Gemeinschaft durchgesetzt. Dieses partikulari-
stische Bild der Nation stand in scharfem Widerspruch zur uni-
versalistischen nationalen Idee der liberalen Schweiz von 1848,

die als Beispiel für eine alternative europâische Staatsbildung
angesehen werden kann. In diesem Modell hatte die horizontale
Integration der Bürger lokal verwurzelter Gesellschaften mehr
Gewicht als im vertikalen Modell der fürstlich-absolutistisch ge-
prâgten Staatsbildung. Das schweizerische Selbstverständnis
versuchte die Spannung zwischen universellen Werten und kul-
tureller Vielfalt im Entwurf einer republikanischen Gemein-
schaft aufzulösen. Natürlich gab es auch damals eine Divergenz
zwischen dem republikanisch-demokratischen Ideal und der ge-

sellschaftlichen Wirklichkeit. Trotzdem behielt dieses unzeitge-
mässe nationale Leitbild lange Zeit seinen Wert als Alternative
zu den machtpolitischen Vorstellungen von kulturell und eth-
nisch homogenen Nationen, die nicht mehr auf die Befreiung der
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Nationen, sondern auf deren Beherrschung abzielten. Aller-
dings blieb das alternative Modell der Schweiz von 1848 ohne
strukturbildende Wirkung. Nach 1914 verschwand auch die Idee,
der direkten Demokratie von der internationalen politischen
Agenda und das fnteresse am politischen System der Schweiz
ging verloren .13

In Europa entwickelten sich moderne Demokratie, National-
staat und industrieller Kapitalismus Hand in Hand. Die Natio-
nalstaatsbildung hat die Entwicklung von Demokratie zugleich
gefördert und begrenzt. Gefördert insofern, als die Nationali-
sierung des Habitus nur aufgrund eines gewissen Machtaus-
gleiches zwischen den sozialen Schichten möglich war und ist.
Begrenzl insofern, als der Kampf um die Demokratie schon
seit der Französischen Revolution auf einen vom nationalen
Interesse regulierten Kampf im Inneren der Nation begrenzt
wurde. Souveränität bedeutete die Souveränität der Nation
(also der Machthaber) und nicht des Individuums. Nicht die
universalen Menschenrechte, sondern die auf eine nationale
Dimension verkleinerten Menschenrechte wurden zur grundle-
genden Denkfigur der Institutionalisierung von politischer
Macht.

Die nationale Demokratie ist zudem durch die übernahme
eines Kriegerethos und seine Anpassung an die Bedürfnisse des
Nationalstaates und den technologischen Fortschritt (Professio-
nalisierung, Bürokratisierung, Demokratisierung des Militärs)
begrenzt worden.la Die innere Herrschaft ist mit den Aussenbe-
ziehungen verknüpft - mit den Konkurrettz- und Ausscheidungs-
kämpfen zwischen den Nationalstaaten, die ohne militârische
Mittel kaum bestanden werden konnten. Das Militär hatte dabei
sowohl <<äussere>> als auch <<innere> Funktionen zu erfüllen; es
musste vor äusseren Aggressionen schützen (Kriegsfunktion)
und zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung beitragen (Re-
pressionsfunktion). In der P¡axis waren und sind die Grenzen

13 Bogdanor 1994, 92-93.
14 Vgl. Mann 1993b.
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der Nation sehr oft auch die Grenzen der Menschlichkeit und die
individuelle Freiheit bleibt der Freiheit des Staates untergeord-
net. Dem entspricht, dass nationale Integration vor allem als

Integration von oben stattfindet.
Ich sehe in der Stellung und Bedeutung des Militärs einen In-

dikator für die Bedeutung der organisierten und physischen Ge-
walt in der Gesellschaft; dabei spielen neben materiellen Inter-
essen immer auch Selbstwertinteressen eine fundamentale
Rolle (ein kürzliches Beispiel dafür ist die Anordnung des

neuen französischen Präsidenten Chirac, die Atomsprengversu-
che wiederaufzunehmen). Hier will ich zwei Punkte betonen:

Erstens, in einer Weltordnung aus sich gegenseitig bedrohen-
den und bekämpfenden Nationalstaaten hat das Militär eine
herausragende Bedeutung gehabt, weil es für die Staaten und
Menschen eine Uberlebensfunktion ausübte. Deshalb ist das

Militär eine ganz zentrale und relativ selbständige Kraftquelle
des (aggressiven) Nationalismus geworden. Trotz seiner Selb-
ständigkeit blieb das Militär in den Staat und die Gesellschaft
eingebettet. Aufgrund seiner Funktionen (Krieg, Repression,
Erziehung-Indoktrination, Selbstwert, Wirtschaft) und sozialen
Zusammenselzung verband sich das Militär mit (meistens kon-
servativen) politischen und wirtschaftlichen Machtgruppen
(manchmal auch mit der Kirche) und stützte deren Herrschafts-
ansprüche, genauso wie es die Herrschaft der Männer über die
Frauen gestützt hat.

Zweitens, im Inneren der Nationalstaaten hat es einen Zt-
sammenhang zwischen Bürgerstatus und Repression gegeben.
Solange nur ein Teil der Bevölkerung über politische und so-

ziale Bürgerrechte verfügte, musste das Militär (und die Poli-
zei) repressive Aufgaben ausfüllen, denn nur so konnte eine
solche Ungleichheitsordnung aufrechterhalten werden. Die
Nation war teilweise demokratisch (Gleichheitsprinzip) und
teilweise militärisch organisiert (Ungleichheits- und Gewalt-
prinzip); der Bürgerstatus/die Demokratie war also mit militä-
rischen Machtbeziehungen verbunden und wurde von diesen
ständig bedroht.
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Einerseits war Repression dann notwenclig, wenn sich die
Bürgerlnnen nicht freiwillig in die staatliche Ordnung integrie-
ren wollten. Anderseits setzte eine freiwillige Integration vör;
aus, dass die Menschen sich mit ihrem Staat identifizieren
konnten (weil sie von ihm profitierten, etwa in Form von sozia-
len und politischen Rechten und aus Selbstwertgründen). Die-
ser Zusammenhang zwischen Bürgerstatus und Repression/In-
tegration war im 19. und 20. Jahrhundert deutlich sichtbar.
Auch im Westen war das Militär bis zum Zweiten Weltkrieg ak-
tiv an der Unterdrückung von Arbeiterunruhen beteiligt. Erst
nach 1945, als die Menschen gewisse politische und soziale Bür-
gerrechte errungen hatten und durch die Institutionalisierung
der Arbeitsbeziehungen, kam es zur Pazifizierung der Gesell-
schaft. Damit verminderte sich zwar das Gewicht der repressi-
ven Funktion des Militärs, doch das repressive Potential blieb
erhalten.

Allerdings waren damit die Kämpfe zwischen individueller
Freiheit (Bürgerrechte) und staatlichen Interessen (Repression)
auch im Westen noch nicht zum Abschluss gekommen. Sie wur-
den mehr oder weniger im Verborgenen fortgesetzt. Einmal im
verborgenen Kampf des Staates, der ideologisch missliebige und
als unzuverlässig klassifizierte Mitbürger durch die politische
Polizei (invisible power) uberwachen liess, auch wenn die betrof-
fenen Menschen die Verfassung in keiner Weise verletzt hat-
ten.1s Zum anderen im auch nicht so offenen Kampf der Staaten
gegen Flüchtlinge und Einwanderer, denen wichtige politische
und soziale Rechte vorenthalten wurden. Dieser Kampf wurde
und wird sowohl national als auch vereint auf der europäischen
Ebene (Unionsbürger vs. Angehörige von Dritt[welt]staaten)
geführt und sein Ende ist nicht abzusehen.

Bezüglich der Habitusbildung waren die Soldaten in den mili-
tärischen Institutionen einer autoritären Machtausübung und

15 Ein Beispiel dafü¡ liefert die <Fichenaffã¡e> in der Schweiz in den 1980er
Jahren, siehe PUK 1989 & 1990; zur Problematik der invisible power vgl.
Bobbio 1987.
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strafenden Disziplin (sie wurde mit der ZeiL rationalisiert und
gewissen Regeln unterworfen) ausgesetzt. In der <Schule der
Nation> lernten sie das ABC des Befehlens und Gehorchens und
wurden da¡auf vorbereitet, im Kriegs- oder Krisenfall andere
Menschen zu töten und sich selber zu opfern. Den Soldaten
wurde vor allem Loyalitãf gegenüber dem eigenen Staat einge-
pflanzt und viel weniger das Bewusstsein von Bürgern im Solda-
tenrock.

Obwohl Kriegs- und Repressionsfunktion, Aussen- und In-
nenpolitik, unterschieden werden können, sind sie doch mitein-
ander verknüpft, was vor allem in Kriegs- und Krisensituationen
besonders deutlich wird. Die Machtstellung und der Status des

Militärs hingen jedoch von den Entwicklungen der zwischen-

staatlichen Beziehungen ab, und die Aussen- und Militärpolitik
blieb ein Privileg der wenigen, das routinemässig ausserhalb der
demokratischen Kontrolle ausgeübt wurde.

Soviel zur Vergangenheit, allerdings eine Vergangenheit, die
auch heute noch sehr lebendig ist und in vieler Hinsicht unser
Dasein bestimmt, eine Vergangenheit, die von traditionellen
Institutionen und vom sozialen Habitus am Leben erhalten
wird.

4. Die Welt hat sich verändett: neue Bedingungen
gesellschaftlicher Integration im 2L. Jahrhundert

Nationalismus und Militarismus sowie damit verbundene Wirt-
schaftskräfte haben dafür gesorgt, dass die Bäume der Demo-
kratie nicht in den Himmel gewachsen sind. Sie haben dies nicht
nur mit Hilfe von Gewalt und äusseren Zwângen (die natürlich
unverzichtbar sind) getan, sondern ebenso durch eine entspre-

chende Habitusbildung, durch den Einbau von Demokratie-
schranken in die Persönlichkeitsstrukturen der Bürgerlnnen und
aufgrund eines ganz bestimmten hierarchischen Weltbildes, das

traditionelle Vorstellungen von territorial klar abgrenzbaren,
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kulturell einheitlichen und souveränen Nationalstaaten, von Re-
präsentation, nationaler Identität und Bürgerrechten enthäIt.16
Diese Grundvorstellungen sowie die zugehörigen Institutionèq
entsprechen jedoch immer weniger der Wirklichkeit, die sich in
den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt hat. Die Span-
nungen zwischen dem nationalen Prinzip (Begriffe, Vorstellun-
gen, Institutionen, Habitus) und der Wirklichkeit haben zuge-
nommen und drängen immer stärker auf einen Ausgleich, der
allerdings in beide Richtungen erfolgen kann (Veränderung der
Begrifflichkeit und/oder der Wirklichkeit). Eine Möglichkeit
wäre die Renationalisierung der V/irklichkeit (Rückbildung der
EU), eine zweite De-Nationalisierung oder die Aufhebung des
national(istisch)en Prinzips (Föderalisierung und Demokratisie-
rung der EU) und eine dritte dessen Europäisierung (Fortschrei-
bung der EU).

Der Wirklichkeitswandel kann durch drei Entwicklungen
beschrieben werden: die Globalisierung von Kapitalismus und
Gesellschaft, das Ende des Kalten Krieges und die europäische
Integration.lT Vielleicht genügt es an dieser Stelle, einige zen-
trale Konsequenzen dieser Wandlungsprozesse aufzuzählen.

1. Die Globalisierungbewirkt, dass die einzelnen Nationalstaa-
ten allein nicht mehrfähig sind, die Sicherheit der Staatsbürgerln-
nen zu garantieren ; nicht der Nationalstaat, sondern die Mensch-
heit funktioniert heute faktisch als soziale Überlebenseinheit.

2. Die Globalisierung des Kapitals verringerte den Spielraum
der nationalstaatlichen Sozial- und Wirtschaftspolitik. Der Na-
tionalstaat wurde immer mehr direkt abhängig vom Weltmarkt
und von den Strategien der transnationalen Grossunternehmen.
Geofinanz und globale Medien stiegen auf ztt <den neuen Her-
ren der Welt>, die sich ausserhalb von nationaler und demokrati-
scher Kontrolle und Repräsentation etabliert haben.18 Das
Bestreben, für das Kapital günstige Bedingungen zu schaffen,

dazu auch Bruno Kaufmanns Beitrag in diesem Buch.
zur Globaf isierung des Kapitalismus Beaud 1987, 7989, 1994.
Le Monde diplomatique, Juni 1995.
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wurde zu einem der wichtigsten Ziele der Regierungspolitik'
Kurz und überspitzt ausgedrückt: Im Griffe der unerbittlichen
Zwànge der Weltmarktkonkurenz hat sich der fordistische
Wohlfahrts- und Sicherheitsstaat in einen nationalen Wettbe-
werbsstaat verwandelt. 1e

3. Nach dem Ende des Kalten Krieges existieren die beiden
antagonistischen Grossmachtblöcke, die sich gegenseitig ideolo-
gisch und militärisch bedrohten, nicht mehr und die Welt befin-
det sich in einer völlig neuen Situation. Mit diesem Wandel der
globalen Figuration hat sich auch die globale Sicherheit funda-
mental verändert.20 Die traditionelle Sicherheitspolitik konzen-
trierte sich auf den Schutz des Staates und versuchte, das eigene

Territorium und die Souveränität mit militärischen Mitteln vor
äusseren Aggressionen zu schützen. Heute sind die Figurations-
zwànge des Kalten Krieges verschwunden, die Grenzen der
Staaten und Kontinente durchlässiger geworden und staatliche
Souveränität in vielen Bereichen unterminiert, wovon gerade

auch das staatliche Gewaltmonopol betroffen ist. Neue Gefah-
renquellen und Bedrohungen (neue Formen innerer Gewalt,
Privatisierung der Gewalt, grenzüberschreitende nukleare, öko-
logische, technologische und ideologische Risiken, Geofinanz)
sowie symbolische Machtquellen (Wissen, Kommunikation,
Werbung, Finanzen) sind hervorgetreten. Tatsächlich ist die ge-

samte Menschheit bedroht und tatsächlich werden immer mehr
Menschen, vor allem Frauen und Kinder, Opfer grausamer IJn-
menschlichkeiten. Siqherheit betrifft nicht nur Staaten, sondern

die gesamte Menschheit und jeden einzelnen Menschen, und sie

ist mit militärischen Mitteln und auf nationaler Basis nicht mehr
herstellbar.

4. In der heutigen Welt sind die nationalen Grenzen durchläs-
siger und die staatlichen Souveränitäten brüchiger geworden. Es

gibt neue transnationale Wirtschaftsräume, die von keinem

19 Vgl. Hirsch 1994, Na¡r & Schubert 1994; vo¡sichtigere bzw kritischere
Standpunkte: Kosonen 1994, Mann 1993a.

20 Vgl. Senghaaslgg41' The Commission on Global Governance 1995.
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Staat und keiner Demokratie kontrolliert werden, und zuneh-
mend dichtere, transnationale Netzwerke heterogenisieren die
nationalen Industriestrukturen. Anderseits hat auch der SouVq-
rän (die Stirnmbürgerlnnen) die territorialen nationalen Gren-
zen bereits überschritten und territoriale Solidaritäten werden
(zumindest in Ansätzen) durch nicht-territoriale (2.8. Men-
schenrechte) ergànzt. Deshalb kann die Welt nicht mehr als ein
hierarchische¡ Verbund von souveränen Nationalstaaten ge-
dacht werden, und in diesem Sinne ist die Epoche der National-
staaten an ein Ende gelangt. Zwar bleiben Nationalstaaten (und
Nationalismus) bestehen, aber die Bedingungen für ihre Weiter-
entwicklung haben sich grundlegend verändert und dementspre-
chend müssten auch die auf traditionellen Vorstellungen von
Territorialität und Souveränität beruhenden Begriffe und Insti-
tutionen erweitert und erneuert werden. Diese Modifikationen
brauchen vielZeit und Kraft, um die aus der Abstimmung auf
eine vergangene Wirklichkeit resultierenden institutionellen
und Habitusschranken zu überwinden.

5. Ein Blick in die Zukunft: zwei Europamodelle

Obwohl es klar sein sollte, dass die europäische Integration,
sollte sie Erfolg haben, nicht einfach die Kopie eines national-
staatlichen Projektes sein kann, bleibt auch unsere politische
Vorstellungskraft weitgehend im Banne der nationalen Integra-
tionsmodelle. Die europäische Integration ist bisher kaum von
den vertrauten, hierarchischen Pfaden abgewichen. Sie ist in die-
ser Hinsicht die Fortsetzung eines von oben geführten national-
staatlichen Projektes auf höherer Stufe, wobei die national herr-
schenden Eliten versuchen, ihre Herrschaft auch im vereinten
Europa fortzusetzen. Ein Vorgang also, der úns vom offiziellen
Nationalismus des 19. Jahrhunderts her bekannt sein sollte.2l

21 Vgl. Anderson 1983.
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Dieses Furopaprojekt befindet sich jedoch gegenwärtig in
einer Legitimationskrise; es blieb bisher ohne breite Unterstüt-
zung durch die Bürger und Bürgerinnen Europas. In der breiten
Bevölkerung wird sich eine (demokratische) europäische Identi-
tät nur dann herausbilden, wenn die regierten Menschen mehr
politische Macht erlangen - entweder in Wirklichkeit oder im
Bewusstsein. Solange die Menschen nicht an der Entscheidungs-
findung in Brüssel beteiligt sind, werden sie sich nicht mit <de-

nen in Brüssel> identifizieren. Für viele Europäer symbolisieren
EU und Brüssel nicht <unseren> Staat, sondern den Staat der
<anderen>. Die Erfahrungen mit der Nationalstaatsbildung ha-
ben gezeigt, dass die Verwandlung eines Sie-Staates in einen
Wir-Staat sehr viel Zeit beansprucht und eine gewisse Demokra-
tisierung zur Voraussetzung hat.

Eine Vertiefung der Demokratie, die Schaffung eines horizon-
taleren Integrationsmodelles stehen also erneut auf der politi-
schen Tagesordnung, und zwar betrifft das sowohl die nationale
als auch die europäischer Ebene. Im 19. und 20. Jahrhundert ging
es um die Herausbildung einer nationalstaatlichen Demokratie,
heute geht es um die Transnationalisierung der Demokratie. Da-
mals stand als Alternative zum offiziellen Nationalismus das Mo-
dell der liberalen Schweiz von 1848 zur Debatte. Obwohl das

schweizerische Modell die Strukturbildung der Nationalstaaten
kaum beeinflusst hat, enthält es doch zwei Elemente, die zur
Lösung einiger Probleme der gegenwärtigen nationalen und
europäischen Integration beitragen können. Das erste Element
betrifft die Verbindung einer Vielzahl von Kulturen und Natio-
nalitäten mit einer einheitlichen politischen Kultur (Trennung
von politischer und kultureller Integration oder eine Lockerung
der Bindung zwischen Staat und Kultu¡ Föderalismus anstatt
Zenfialstaat). Das zweite Element ist die direkte Demokratie,
d.h. eine Stärkung der Souveränität der einzelnen Bürgerinnen
und Bürger und die Betonung horizontaler Solidarität. Die bei-
den Elemente müssen auch im Zusammenhang gesehen werden.
Wenn sich die Bindung zwischen Staat und Kultur lockert, wird
die Solidarität zwischen Regierenden und Regierten ge-
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schwãcht. Daraus können Probleme entstehen, zu deren Lösung
die Stärkung der Bürgerlnnensouveränität beitragen kann. Dies
ist ein weiterer Grund, der ftir die Einführung von direkter De-
mokratie spricht.

Ohne massiven Druck der Bürger und Bürgerinnen konnen
demokratische Reformen wohl kaum verwirklicht werden. De-
mokratisierung bedeutet eine Verkleinerung der bestehenden
Machtunterschiede zwischen Regierenden und Regierten. Das
geht nicht ohne demokratische Kämpfe, und in diesen Kämpfen
formt sich der soziale Habitus der Menschen. Nur wenn es den
Menschen gelingt, sich mehr politische Entscheidungsmacht
(von der ihre Existenz abhängig ist) zu verschaffen, wird sich die
Selbstbestimmung der Menschen auf Kosten ihrer Fremdbestim-
mung erhöhen. Das Selbstvertrauen und der Selbstwert der Bür-
gerinnen und Bürger wird durch Erfolge im Demokratisierungs-
kampf erhöht, durch schwere Niederlagen hingegen vermindert.
Je nach dem Gang der Ereignisse kann ein für die Demokratie
positiver (bzw. negativer) Zirkel entstehen: Gelingt es, einen
Demokratisierungsprozess (bzw. Demokratieabbau) in Gang zu
setzen, dann entsteht allmählich ein demokratischer (bzw. auto-
kratischer) Habitus und die beiden Prozesse verstärken sich ge-
genseitig.22

Demokratie ist immer gefährdet, als Theorie von nicht-de-
mokratischen Denkansätzen und als Praxis von nicht-demokra-
tischen Verhaltensweisen. Die moderne Demokratie entstand
als national verfasste und begrenzte Demokratie. Im Rahmen
der von oben organisierten nationalen Integration erhielt sie die
Form der repräsentativen Demokratie, die sich relativ spät, erst
im20. Jahrhundert konsolidierte. IJnter dem Druck der Globa-
lisierung verringerte sich die Reichweite demokratischer Ent-
scheidungen zusehends; zudem ist heute auch die nationale
Herrschaft gefährdet, d.h. die Macht des Establishments, das
der Demokratie Grenzen gesetzt hat. Sowohl Demokratie als
auch nationale Herrschaft können nur erhalten bleiben, wenn

22 Vgl. Elias 1989.
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es gelingt, sie auf einer höheren Integrationsebene weiterzufüh-
ren, elso beispielsweise durch ihre Europäisierung. Natürlich
hat die europäische Integration viele Aspekte, die verschieden
gedeutet werden können; mir scheint, sie ist bisher in vieler
Hinsicht eine Fortsetzung der erfolgreichen traditionellen Na-
tionalstaatsbildung auf höherer Ebene gewesen. Diese Ent-
wicklung bewegt sich in die Richtung der Bildung eines von
oben integrierten und geführten Europa nach dem Muster
(nicht als Kopie!) des offiziellen Nationalstaares. Sié ist jedoch
auf viele Schwierigkeiten und Widerstände getroffen, \ryas zu-
sammen mit dem Wandel der globalen Figuration die Mög-
lichkeit für eine alternative Entwicklung, ein Europa der Bür-
gerlnnen eröffnet hat. Dieses Europa-von-unten entspricht
einem Neuanfang, der an eine alternative, alteuropäische
Staatsbildungsweise anknüpft und damit ebenfalls aus der ge-
schichtlichen Erfahrung schöpft, sich allerdings querstellt zur
Tradition sowohl der staatlichen Integration von oben als auch
der europäischen Machtpolitik. Die beiden Modelle sind kei-
neswegs als Vorhersagen gedacht, sondern als Vermittler eini-
ger Anhaltspunkte für politisches Handeln.23

Modell I : Europa-von-oben

Europa-von-oben ist ein Fortsetzungsmodell nationalstaatlicher
Herrschaft, die Bildung einer neuen westlichen Überlebensein-
heit auf höherer Stufe. Es entspricht dem Versuch, die Zukunft
Europas auf den Grund der herrschenden Vergangenheit und
Gegenwart zu bauen. Ihm entspricht ein Weltbild, das wesent-
liche Strukturmerkmale der früheren nationalen Ordnung über-
nimmt, allerdings angepasst an die höhere Integrationsebene:
die Trennungin innen (Europa, Zivilisation [weiss, christlich],
Ordnung, Demokratie, positive Wir-Identität, Wir-Gefühl

23 Für Betrachtungen aus föderative¡ Sicht siehe den Beitrag von Heinz Kleger
in diesem Buch sowie Schneide¡/Wessels 1994.
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[Mitfühlen] . . . ) und aussen (Nichr-Europa, Barbarei [farbig,
nicht-christlich], Chaos, Machtpolitik, negative Wir-Identität,
Sie-Gefühl [Einfühlungsmangel] ...), einen doppelten Nor- ì
menkanon, innere und verinnerlichte Herrschaft, das prinzip
der Territorialität und Souveränität. Der innere Zusammenhalt
einer solchen hierarchisch gebauten Staatsordnung beruht wie
im Nationalstaat auf einer antagonistischen Innen/Aussen-
Trennung. Im Inneren sind die menschlichen Beziehungen be-
grervt demokratisch organisiert (reprãsentative Demokratie,
eventuell erganzt durch plebiszitäre Elemente), während die
menschlichen Beziehungen auf der zwischen- und überstaat-
lichen Ebene nicht demokratisch, sondern machtpolitisch orga-
nisiert sind. In diesem Modell sind die herrschenden Schichten
Europas darum bemüht und dazu gezwungen, ihre privilegien
gegen innen und aussen zu verteidigen. Dies ist ohne st¡uktu-
relle und direkte Gewalt nicht möglich. Militarische Organisa-
tion und militärische Drohbilder dienen deshalb als unentbehr-
liche Herrschafts- und Integrationsinstrumente, ohne die diese
top-down Ordnung weder verteidigt noch legitimiert werden
kann. Im Europa-von-oben spielen Feindbilder, Sicherheits-
und Verteidigungspolitik, Militârs und Sicherheitsexperten wei-
terhin, wie schon im Kalten Krieg und vorher, eine zentrale
Rolle. Die Armee schützt die Grenzen und verteidigt, zusam-
men mit der Polizei und anderen Sicherheitskräften die innere
Ordnung gegen das von aussen <anflutende> Chaos, gegen un-
erwünschte Fltichtlinge und illegale Einwanderer. Zwar kann
die Integration Europas positiv als Beitrag zur Zivilisierung der
Menschheit gewertet werden, doch bleibt dieser Beitrag be-
greîzt durch den Eurozentrismus und Antagonismus nach aus-
sen, der nicht nur die Beziehungen Europas zur übrigen Welt,
sondern auch die menschlichen Beziehungen innerhalb Euro-
pas prägt. In den Aussenbeziehungen bestimmt weiterhin
Macht und nicht Recht was geschieht, im Inneren binden mate-
rielle Abhängigkeiten und kollektive Selbstwertzwänge die
Bürgerlnnen fest in die staatliche Ordnung ein. Anders gesagt,
innere und verinnerlichte Herrschaft bilden nach wie vor die
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Rückseite des äusseren Gewaltverhältnisses und verhindern de-
mokratische Entwicklungen - das männliche Gewaltprinzip be-
hält seine zentrale Rolle bei und das nationale Prinzip wird auf
die europäische Ebene übertragen.

Europa-von-oben beruht eher auf einem Herrschaftsvertrag
als auf einem Gesellschaftsvertrag. Ein Herrschaftsvertrag be-
deutet ein Grundgesetz, mit dessen Hilfe die Macht der Bürge-
¡Innen gebrochen wird.2a Die wirkliche Macht wird von den ge-
wählten Vertretern, der Regierung, ausgeübt und nicht vom
<Volk>. Aus dem Herrschaftsvertrag ergibt sich ein Gegensatz
zwischen Regierung und Regierten. Nur die gewählten Vertreter
haben die Möglichkeit, im vollen Sinne des Wortes politisch zu
agieren, nur sie sind im positiven Sinne frei. Bei uns ist diese
Konfiguration eine Selbstverständlichkeit; sie erscheint in der
alltäglichen Rede, in der die <Entscheidungsmacher> (und die
<Einflussreichen>) als Gegensatz zu den <gewöhnlichen Bürge-
rlnnen> gesetzt werden.

Modell II: Europa der Bürgerlnnen

Europa-von-unten ist ein horizontales Integrationsmodell, das
mit der Tradition der vertikalen Modelle nationalstaatlicher In-
tegration bricht und auch nicht auf die Bildung einer sozialen
Uberlebenseinheit abzielt. In gewissem Sinne ist es eine Wieder-
aufnahme der horizontalen Staatsbildung, die sich im 19. und
20. Jahrhundert nicht durchsetzen konnte. Es ist ein Versuch,
jene nationalstaatlichen Strukturelemente zu überwinden, die
heute den Erhalt und Ausbau von Demokratie behindern. Zu-
vorderst steht die Demokratisierung der menschlichen Bezie-
hungen auf den zwischen- und überstaatlichen Ebenen (das zen-
trale Thema dieses Buches). Dadurch würde sich das Verhâltnis
der Europäer zu ihren nahen und fernen Nachbarn grundlegend
ändern. Insofern als europãische Politik auch die Lebenschan-

24 Vgl. Bloch 7972; Arendt7974.
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cen von Nicht-Europâern betrifft, müssten diese an der po-
lischen Willensbildung und Beschlussfassung beteiligt-sein
(Repräsentation, Teilnahmerechte, eventuell Vetorecht' þ
Existenzfragen etc.). Durch die Demokratisierung der <Aussen-
beziehungen> wird auch der doppelte Normenkanon aufgeho-
ben. Gleichzeitig verliert die nationale Solidaritât ihren antago-
nistischen und ausschliesslichen Charakter, und damit verliert
die innere Herrschaft ihre national(istisch)e Grundlage. Wäh-
rend Europa-von-unten auf allen Integrationsebenen von
menschheitlichen und demokratischen Prinzipien geleitet wird,
ist das Modell Europa-von-oben auf ein Feindbild angewiesen,
gegen den es seine Eigenart, wenn nötig mit militärischen Mitteln ,

verteidigen kann. Es grenzt sich gegen <Fremde> ab, indem es

seine Grenzen verstärkt. Allerdings geht bei solchem Abwehr-
verhalten sehr leicht auch die eigene Freiheit verloren. Auch Eu-
ropa-von-unten hat Feinde, gegen die es sich verteidigen muss,
nämlich die Feinde der Demokratie. Hingegen ist es bereit, sich
auf <<Fremde>> einzulassen, mit ihnen zu reden und wenn nötig
(soziale, kulturelle, politische) Grenzen zu verschieben. Dieses
Europamodell nimmt den Wandel der globalen Sicherheit (siehe
oben) ernst. Sicherheit ist hier nicht primär ein nationales, son-
dern ein menschheitliches Unternehmen, an dem sowohl staat-
liche als auch nicht-staatliche Akteure beteiligt sind, und zwar im
Rahmen von demokratischen Spielregeln. Mehr Sicherheit wird
in einer horizontal verknüpften, zwischen- und überstaatlichen,
föderativen Ordnung gesucht. Deshalb kann das Militär in die-
sem Modell langfristig keine zentrale Überlebensfunktion
(Kriegs- und Repressionsfunktion) mehr haben. Vielmehr zielt
Sicherheitspolitik auf einen allgemeinen und schrittweisen Ab-
bau von Waffen und Militärs. In einem gewissen Sinn macht die-
ses Projekt ernst mit dem universellen Anspruch des nationalen
Projektes, das die Freiheit und Gleichheit der Bürgerlnnen
verwirklichen will (innen), und zwar in allen Gesellschaften
(aussen).25 Deshalb sollen die engen Bindungen zwischen

25 Vgl. Schnapper7994.
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der kulturellen Integration und der Staatsbildung gelockert und
die Solidarität zwischen Regierenden und Regierten durch die
Einführung der direkten Demokratie gestärkt werden. Europa-
von-unten entspricht einem Gesellschaftsvertrag und Zivilisa-
tionsprojekt, das der Bereitschaft der Bürgerlnnen verschiede-
ner Staaten, sich gegenseitig zu töten, den Boden entziehen will.
Es beinhaltet sowohl eine De-Nationalisierung als auch eine De-
Maskulinisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen und
des sozialen Habitus.

6. Demokratisierung und männliche Welterzeugung

Zum Schluss möchte ich nochmals auf die männliche Gewalt und
ihre Bedeutung in Demokratisierungsprozessen und damit auf
den Ausgangspunkt meiner Uberlegungen zurückkommen. Na-
tionalstaaten sind von Männern erzeü9t,e und Mãnner erzev-
gende Ordnungen. Es sind Männerherrschaften, aus denen die
herrschenden Männer Lebenssinn und Selbstwert schöpfen. Es

sind nationale Herrschaften, in denen herrschende und be-
herrschte Männer durch ein nationales Ethos miteinander ver-
bunden sind (Identifikation mit dem Unterdrücker). Es sind pa-

triarchalische Ungleichheitsordnungen, die ohne (direkte,und
strukturelle) Gewalt nicht existieren können, in denen die Aus-
übung von bestimmten Gewaltformen (oft gegen Frauen/Müt-
ter gerichtet) von herrschenden Mânnern als lebengebend be-
schrieben und erfahren wird. Dies wird vielleicht verständlich,
wenn man bedenkt, dass ihre Macht auf Gewalt gebaut ist und
dass ein Machtverlust als Verlust von Lebenssinn und Selbst-
wert, ja sogar als kollektiver Tod erfahren wird. Deshalb müssen
jene, die die Herrschaft der Männer gefährden, ausgeschaltet

und wenn nötig getötet werden. Beispielsweise jene Frauen und
Mütter, die von den Männern als herrschaftsbedrohend wahrge-
nommen werden.

In seinem Essay Männliche Geburtsweisen beschreibt Klaus
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Theweleit die Herstellung des männlichen Körpers als Erzeuger
von hierarchisch gebauter Männerherrschaft.26 Er geht voñ der
Tatsache aus, dass herrschende Männer die Zerstörung von Weft
und das Töten von Feinden immer wieder als Geburt beschrei:
ben. Am Beispiel der Folter als einer extremen Form direkter
männlicher Gewaltausübung kommt er zum Schluss, dass die
männliche Geburt im Kern in der Tötung anderer besteht. Beim
Foltern finde <etwas so Furchtbares wie ein Lebendigkeitsaus-
tausch statt>: der Folterer belebt sich durch die Zerstörung des
Gefolterten. Es gibt sie also, die Lust am Foltern. Aber bevor er
sie empfinden kann, muss der Körper des Folterers umgebaut
und seine Sexualität vom Lustprinzip auf das Gewaltprinzip um-
gepolt werden. Was sie spâter ihren Opfern antun, wird zuerst an
ihnen selber vollzogen - bis sie gelernt haben, den Schmerz zu
lieben.

Die Erziehung zum Folterer gleicht in mancher Hinsicht ge-
wissen Initiationsriten, wo aus dem Körper des Knaben unter
Schmerzen und schrecklichen Prüfungen ein Mann/Krieger ge-
boren wird. Das weiblich geprägte Kind muss sterben, damit aus
ihm der männliche Mann geboren wird. Wir finden hier wieder,
was Theweleit als Kern männlicher Geburtsarbeit gefunden hat:
die Tötung anderer. Indem die erwachsenen Männer den Kna-
ben Schmerzen zufügen (Folter) und sie schrecklichen Ängsten
aussetzen (psychischer Tod), erzeugen sie Männlichkeit, d. h. sie
übersetzen soziale Machtstrukturen in individuelle psychische
Funktionen. All das, was die <<Mutter>> (caring labour) im Kind
angepflanzt hat, muss mit Stumpf und Stiel ausgerissen werden.
Je tiefer die Wurzeln, desto mehr Gewalt ist dazu erforderlich.2T
Folter im20.Jahrhundert, militärischer Drill und Internate im
19. Jahrhundert, Initiationsriten in Stammesgesellschaften - sie
alle sind Beispiele ftir männliche Institutionen, in denen aus
Knaben Männer gemacht werden, in denen Männer und Män-
nerherrschaft sich selber erzeugen.

26 Theweleit 1995; vgl. auch Theweleit 1986.
27 Ygl.Badinter1992.
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Theweleit glaubt, dass ein künstlich erzeugter Hass auf das
Mütterliche die Mânner daran hindert, öfter aus ihren eisernen
Institutionenkörpern herauszufinden, obwohl sie von diesem
Körper nicht nur beschützt, sondern auch mit dem Tod bedroht
werden (vgl. die Nation als Schutz- und Vernichtungseinheit).
Deshalb sei der Boden fur caring labour bei uns so karg. Thewe-
leits Befund findet eine Bestätigung in den Reaktionen von Kna-
ben, die den Schrecken und Leiden grausamer Initiationsriten
ausgesetzt sind. Sie werden von tiefer Verzweiflung erfasst, von
Wutgefúhlen auf ihre Mütte¡ die sie nicht vor dem Zugriff der
Männer beschützen konnten.2s Und vielleicht erklärt dies wirk-
lich zu einem guten Teil den Hass und die Aggressionen von Sol-
daten gegen Frauen und Kinder, zumal Männlichkeit mit der
Verachtung für das Schwächere verbunden ist. <Diese Aggres-
sion hat etwas Gesetzhaftes für junge Männer, deren Obere ziel-
strebig daran arbeiten, Frauenmacht in den von ihnen geführten
Gesellschaften nicht entstehen zu lassen (. . .)."'n

Solange Gewalt als Mittel der Konfliktlösung und des sozialen
Aufstieges legitimiert und akzeptiert ist, wird Gewaltverhalten
in einem Zirkel erneuert und stabilisiert. Solange die Idee der
Ungleichheit und der auf Gewalt gebauten Konfliktlösung von
unseren ailtaglichen Erfahrungen immer wieder bestätigt und
gestützt wird, wird das Töten kein Ende nehmen. Aus der Ge-
schichte wissen wir auch, dass die Attraktivität eines Sozialisa-
tions- und Verhaltensmodells mit der Machtposition seiner so-
zialen Trägerschichten verbunden ist. Mit dem Machtverlust des
Adelsstandes verlor auch das adelige Verhaltensmodell viel von
seiner Attraktivität und seinem Vorbildcharakter. Umgekehrt
wird ein neues, mehr Gleichheitserlebnisse ermöglichendes Ver-
hältnis zwischen Mann, Frau und Kindern die traditionelle Män-
nerherrschaft ins Wanken bringen. Und es gibt Tendenzen in
diese Richtung: Seit den 1960er Jahren lässt sich, wenn auch
noch begrenzt, eine Demokratisierung der Familie beobachten.

28 Siehe Badinter 1992, 116
29 Theweleit 1995,62.
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Ein neues Elternverhalten ist entstanden, und es zeichnet sich
die Möglichkeit ab, dass Männlichkeit eines Tages nicht mehr
auf Ungleichheit und Gewalt, sondern auf den Widerstand ge- r
gen Unterdrückung gebaut sein wird.

Es gibt aber auch Gegentendenzen und Anzeichen für eine
Aufwertung des traditionellen männlichen Verhaltens: Kriege
wurden entfacht (Golfkrieg), um ahe, verlorene Kriege (Viet-
namkrieg) doch noch zu gewinnen; man feiert und erinnert sich
an Kriege, errichtet Podeste für Kriegshelden; ein selbstwert-
süchtiger Prâsident will Atomsprengversuche wieder aufneh-
men; an vielen Orten wird der Kampf gegen die Abtreibung in-
tensiviert; die Konkurrenz um Märkte und Arbeitsplätze wird
härter und menschliche Beziehungen werden immer mehr vom
Geld beherrscht; extreme Rechte und Konservative verspüren
Aufwind. Viele Fragen drängen sich auf, auf die ich hier die Ant-
wort (auch wenn ich sie wüsste) schuldig bleiben muss. Die Frage
etwa, ob wir uns tatsächtlich in Richtung einer allgemeinen und
unbegrenzten Gewahzunahme und Brutalisierung der zwischen-
menschlichen Beziehungen bewegen?30 Und vor allem: Wohin
führt eine radikale Marktvergesellschaftung? Erzeugt sie nicht
Verlassenheit, indem sie die Menschen vereinzelt und Kommu-
nikation verhindert? Was wird passieren, wenn diese Verlassen-
heit zu einer politischen Grunderfahrung vieler Menschen wird,
wie das, wenn auch in extremeren Formen, in der Diktatur und
im Totalitarismus geschehen ist?31

Nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich gerade auch im
Kreise der etablierten Machthaber eine grosse Unsicherheit be-
merkbar gemacht. Ihnen fehlen die alten Ost-West-Feindbilder,
die so viel zur Festigung ihrer Herrschaft beigetragen haben.
Aber auch in Teilen der Bevölkerung hat das Fehlen von klaren
Feindbildern die Orientierung erschwert. Oben und unten ent-
stand das Bedürfnis nach neuen Feind- und Bedrohungsbildern.
Davon haben konservative und neurechte Kräfte profitiert, die

30 Vgl. Eisenberg/ Gronemey er 1993.
31 Vgl- Becker 1992 zur Diktatur und Arendt 1993 zum Totalitarismus
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mit Hilfe von rassistischen und nationalistischen Ideen den Ge-
danken der Ungleichheit (<das Recht auf Differenz") fördern
und die wachsenden Macht- und Reichtumsunterschiede legiti-
mieren. Deshalb erscheint auch die Zerstörung der Demokratie
als eine reale Möglichkeit. Wenn die Demokratie nicht verloren-
gehen soll, dann muss sie weiterentwickelt werden, wobei auch
an die langfristige Habitusbildung und an die Selbstwertinteres-
sen der Menschen gedacht rverden sollte.
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Grenzen der Demokratie und
Politische Union.

Schritte zu e¡nem europäischen
Gesellschaftsvertrag

Von Tilman Evers (Kassel)

Die schwache demokratische Legitimation des europäischen Zu-
sammenschlusses, wie sie in der mühsamen Ratifizierung des

Vertragswerks von Maastricht offenkundig wurde, wird von den
meisten Autoren als ein schwer zu lösendes Problem ihrer supra-
nationalen Institutionen geschildert: Im Prozess der Integration
entstehe die Notwendigkeit, wachsende Politikanteile auf die ge-

meinschaftliche Ebene zu übertragen. Dabei zeige sich, dass die
bekannten Formen und Verfahren demokratischer Legitimation
bislang auf den vertrauten nationalstaatlichen Rahmen angewie-
sen seien. Nicht nur liessen sie sich auf die supranationale Ebene
nur höchst unvollkommen übertragen; die Gefahr sei darüber
hinaus, dass die Aushöhlung demokratischer Prinzipien im Ge-
füge der EU rückwirkend die bewâhrten demokratischen Institu-
tionen in den Mitgliedsländern beschädige.1

Ohne die Wahrheitsmomente in dieser Sicht zu leugnen,
möchte ich zu jeder ihrer Annahmen eine Gegenthese vertreten :

Die Nötigung zu neuen, den Nationalstaat überschreitenden Poli-
tikformen besteht unabhängig von der Europäischen Union und

1 Siehe z.B. die klare Darlegung bei Peter Graf Kielmansegg: Lässt sich die
Europäische Union demokratisch verfassen?, in: Wemer Weidenfeld (Hrsg.):
Refo¡m der Europäischen Union. Materialien zur Revision des Maastrichter
Vertrages 1996. Gütersloh 1995,5.229-242. Ich selbst vertrete diese Sicht in:
Das demokratische Dilemma der Europäischen Union, in: Stiftung Mitarbeit
(Hrsg.): Wieviel Demok¡atie verträgt Europa? Wieviel Europa vertrãgt die
Demok¡atie ? Opladen 1994, S. ll -26.
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Ìväre ohne sie noch drückender. Bei allen unbestreitbaren
Schwierigkeiten gibt es durchaus Wege, die bekannten Formen
liberal-parlamentarischer Demokratie schrittweise auf die Ge-
meinschaftsebene zu übertragen-derProzess ist bereits in vollem
Gange. Eine demokratischere Ausgestaltung der bestehenden
Institutionen, wie sie mit der bevorstehenden Regierungskonfe-
renz ab 1996 in Angriff genommen werden soll, kann jedoch den
Mangel an demokratischer Legitimation nur teilweise beheben.
Es ist nicht so, dass die parlamentarischen Institutionen im natio-
nalstaatlichen Rahmen krisenfrei funktioniert hätten und nun
durch die europäische Einigung in Probleme gestürzt würden,
sondern umgekehrt: Die Institutionen selbst sind das Problem.
Die EU macht lediglich die seit langem bestehenden Defizite libe-
raldemokratischer Politik in der Vergrösserung sichtbar tnd kann
dadurch sogar eine Hilfe bei seiner Uberwindung sein.

Was beide Sichtweisen hauptsächlich trennt, ist die jeweilige
Sicht des Verhältnisses politischer Strukturen zur Wirtschaft : Ub-
licherweise erscheint sie in politikwissenschaftlichen Beiträgen zu
Europa als randliches Thema in dem doppelten Sinne, dass sie
zunâchst mit politisch-institutionellen Fragen nichts zu tun habe
und dass sie diese zweitens allenfalls <von aussen> im Gefolge der
weltwirtschaftlichen Gegebenheiten beeinflusse. Mir scheint dies
eine krasse Unterschätzung, ja Dethematisierung der ökonomi-
schen Rationalität, die den Politikprozess sowohl der nationalen
Politiksysteme wie nochmals besonders der EU durchzieht. Die
Globalisierung ist keine unabhãngige Variable <<von aussen>>,

sondern ein geschichtlicher Prozess, der seine lJrsachen und An-
triebskräfte in der Dynamik <im Innern> liberal-kapitalistischer
Gesellschaften hatte und hat. Die Defizite der Demokratie, die
jetztanihren <äusseren Grenzen>, nämlich bei der Entgrenzung
der Nationalstaaten im europäischen Zusammenschluss sichtbar
werden, bringen die <inneren Grenzenn heutiger Demokratie,
auch und gerade innerhalb der jeweiligen Nationalstaaten, zum
Ausdruck.2

2 Den Ausdruck .Grenzen der Demokratie> prägt Etienne Balibar mit dem
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Mit diesem Deutungsrahmen ist ein schier unermessliches
Themenfeld umrissen. Hier kann es nur darum gehen, darin die
thesenhaften Umrisse eines Arguments erkennbar zu machè4.
Dramaturgisch hat das Folgende zwei Akte mit je zwei Szeneni
Im ersten Akt geht es um die Ubermacht der Okonomie, deren
IJrsachen und Grenzen, zunächst mit Blick nach aussen auf
die Weltökonomie (1.), dann mit Blick <nach innen> auf die ge-

sellschaftlichen Grunddeterminanten im Verhältnis zwischen
kapitalistischer Wirtschaft und liberaler Demokratie (2.). Ent-
sprechend der These, dass die Schwäche demokratischer Legiti-
mation kein Problem ist, das erst mit der europäischen Eini-
gung entsteht, tritt die EU in diesem ersten Akt noch nicht auf.
Erst im zweiten Akt steht sie dann im Mittelpunkt: Er unter-
sucht, wie der Okonomismus den bisherigen Einigungsprozess
durchzieht, welche Ansätze es demgegenüber für einen Primat
des Politischen gibt (3.) und wie erste Schritte zu einem euro-
päischen Gesellschaftsvertrag aussehen könnten (4.). Ohne ein
von Bevölkerungsmehrheiten getragenes politisches Projekt -
so die zentrale These - kann es keine politische Union Europas
geben; ohne sie aber ist der Zerfall des bisherigen Wirtschafts-
europas eine Frage der Zeif .

1. Ende des Nationalstaats - Ende der Demokratie?

Wirtschaft ist Weltwirtschaft- Die Geschichte der europäischen
Expansion seit dem Anbruch der Neuzeit ist im Kern das welt-
weite Ausgreifen wirtschaftlicher Interessen und Verbindungen.
Heute durchdringt die Globalisierung von Produktion, Ver-
marktung und Konsum den Alltag aller Menschen, die über-

Titel seines Buchs Die Grenzen der Demok¡atie, Hamburg 1993. Er knùpft
seinerseits an Johann Gottlieb Fichte an, der in seinen Reden an die deutsche
Nation von 1807/08 seinerseits den Gedanken der <inneren Grenzen> ent-
wirft.
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haupt an Marktbeziehungen teilhaben. Während die Realwirt-
schaft noch an geographische Räume gebunden ist, gibt es für
das Finanzkapital nur noch die Eine Welt. Die in Gestalt elektro-
nischer Zeichen um den Weltball hetzenden Casino-Milliarden
sind als äusserste Abstraktion das Symbol dieser wirtschaftlichen
Globalisierung.

Mit der Wirtschaft hat sich auch der Wettbewerb internatio-
nalisiert. Der Platz im Rennen um technologische Innovation
bestimmt den Platz im Kampf um Märkte und'damit auf der
Hierarchie von Wohlstand und Herrschaft. Was früher National-
ökonomie hiess, ist heute ein Wetteifern nationaler Wirtschafts-
räume darin, sich im Angebot verlockender Standortbedingun-
gen für das internationale Kapital zu überbieten. Die innerstaat-
liche Wirtschafts- und Sozialpolitik hat sich dem auf Gedeih und
Verderb anzupassen.

\üas bleibt dann noch an nationalstaatlicher Politikgestal-
tung? Wird unter dem Diktat globalisierter Okonomie nicht je-
der Ansatz demokratischer Politik zum Schein? Diese Folgerung
zieht der französische Politikwissenschaftler und Diplomat Jean-
Marie Guéhenno in seinem vielzitierten Buch Ende der Demo-
kratie: <Die territoriale Basis der politischen Modernität, wie
wir sie seit Jahrhunderten begreifen, wird heute durch neue
Formen wirtschaftlicher Modernität unterminiert. (. . .) Die
menschliche Gemeinschaft ist zu gross ge,ù/orden, um noch ein
politisches Gemeinwesen zu bilden. Die Bürger stellen immer
weniger eine Gesamtheit dar, in der kollektive Souveränität zum
Ausdruck kommen könnte; ... sie befinden sich in einem ab-
strakten Raum mit zunehmend ungewissen territorialen Gren-
zeft.rr3

Indem sich die Unterscheidbarkeit von Innen und Aussen ver-
flüchtige, löse sich die Form des Nationalstaats, ja überhaupt die
Möglichkeit rechtlicher Institutionen auf, die an die Definierbar-
keit eines territorialen Geltungsbereichs geknüpft seien. <Die

3 Jean-Marie Guéhenno: Das Ende der Demokratie. München/Zürich 1994,

s. 25, S. 13.
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territoriale Verwurzelung der Nation ist die Grundlage unserer
Freiheit und die Bedingung einer offenen Gemeinschaft ge.we-

sen. (. . .) Zwischen dem Begriff des Rechts und dem des Stadtq-
gebiets entstand ein festes Band: Das Recht regiert nicht den
Menschen, sondern sein Handeln auf einem definierten Territo-
rium. (...) Heute muss man sich fragen, ob es eine Demokratie
ohne Nation geben kann. (...) Das grosse Gebäude des institu-
tionellen Zeitahers ist seiner Fundamente beraubt; vom Wasser
mitgerissen wie ein Fertighaus bei einer Überschwemmung,
treibt es haltlos in den Fluten.>>a Mit dem Symboljahr 1989 sei
jene Epoche derpolitischen Institutionen zu Ende gegangen, die
200 Jahre zuvor mit der Französischen Revolution begann. Wie
auf die römische Republik das Kaiserreich folgte, erwarte uns
nun ein <imperiales Zeitalter>>, allerdings ohne Herrscher und
Mittelpunkt: Es werde mehr einer kybernetischen Maschine
ähneln, in der Funktionalität und Sachlogik nach dem Vorbild
asiatischer Effizienz herrschen. In dieser Welt pragmatischer
Regeln ohne Norm und Ziel könne es Politik im bisherigen Sinne
nicht mehr geben. <<Wir sollten uns bewusstmachen, dass die
Idee der Nation, die Europa der Welt beschert hat, vielleicht nur
eine kurzlebige politische Form darstellt, eine europäische Aus-
nahme, die schwankende Brücke zwischen dem Zeitalter des
Königtums und dem <neoimperialen> Zeitalter>>s Freiheit
schlage um in modische Beliebigkeit, hinter der sich die Nöti-
gung zum funktionalen Konformismus verberge.6

Man braucht sich dieses Zukunftsbild von Guéhenno nicht un-
besehen zu eigen zu machen. So überrascht nicht, dass in dieser
schönen neuen Welt der funktionalen Selbstläufe eben jene Tech-

4 Ebenda, 5.22,5.23, S. 12.

5 Ebenda, S.21.
6 In manche¡ Hinsicht gemahnt Guéhennos Vision an den 1978 von Ridley Scott

gedrehten Zukunftsfilm Blade Runner: Er zeichnet das Los Angeles des
Jahres 2018 als anonym-hiera¡chische Welt, über der Konzernherren wie heid-
nische Götte¡ herrschen, während am Boden der mehrstöckigen sozialen Pyra-
mide ein Gewirr von Menschen aller Hautfa¡ben zwischen qualmendem Ab-
fall haust.
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nokraten und Absolventen von Eliteschulen das Sagen häften, at
denen der Autor gehört. Solche Zynismen entlasten jedoch nicht
von dem ernsten Gehalt der Anfrage : Welchen Sinn macht demo-
kratische Selbstregierung, wenn massgebliche Kräfte und Rah-
mengrössen der politischen Beeinflussung entzogen sind? Wer
repräsentiert, wer legitimiert diese Kräfte? Was bleibt von der
inneren und äusseren Souveränität nationalstaatlicher Politik?
Gibt es noch ein <gesellschaftlich Allgemeines>>, das sich politisch
im Staat zusammenfassen liesse? Wie kann cler Staat noch politi-
scher Ausdruck <seiner> Gesellschaft sein, wenn er gleichzeitig
Vermittlungsinstanz und Exekutor externer Vorgaben und
Zwànge zu sein hat? In der Tat setzen republikanische Institutio-
nen einen impliziten Gesellschaftsvertrag voraus, durch den eine
Gesamtheit von Menschen dadurch zu Bürgerinnen und Bürgern
wird, dass sie sich zur gegenseitigen Solidarität verpflichten und
dafür in eine politische Grundordnung einstimmen. Welche Bin-
dekraft hat diese Verabredung noch, wenn das Gemeinwesen
nicht mehr imstande ist, deren wesentliche Ziele Sicherheit,
Wohlstand, Rechtsfriede, Identität zu verbürgen? Und in der
Tat: Wie sind Institutionen ohne Grenzen denkbar?

Guéhennos Anfrage deckt sich zudem bis in Einzelheiten mit
der Analyse, die zwei andere Autoren von einem politisch grund-
verschiedenen Standort aus vorgelegt haben. In ihrem Essay
<Weltökonomie - Die Mise¡e der Politik> kommen Wolf-Dieter
Narr und Alexander Schubert zu demselben Ergebnis, <<dass. . .

territorial organisierten Gesellschaften und ihrer Politik der Bo-
den entzogen worden ist. (. . .) Sie sind im wörtlichen Sinne aus

ihren territorialen Fugen geraten; sie haben ihre institutionelle
Fasskraft verloren. (. . .) Kapitalistische Okonomie sorgt nun, da
sie sich weltweit erstreckt, nicht für die Morgen-, sondern für die
Abendröte von Demokratie und Individualismus.>>7

Weil es ..die'> Gesellschaft im nationalen Rahmen nicht mehr
gibt, gibt es auch keine gesellschaftliche Allgemeinheit mehr.

7 Wolf-Dieter Narr, Alexande¡ Schubert: Weltökonomie. Die Mise¡e der Poli-
tik. F¡ankfurt 1994, S.203, S. 195.
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Folglich kann es S/aalals politischen Ausdruck dieser Gesamtheit
nicht mehr geben, statt dessen einen Exzess an Etatismus als Kri-
senfeuerwehr auseinanderstrebender Kräfte. Was früher für die
Staatsapparate in der sogenannten Dritten Welt offensichtlich
war, erreicht nun auch die Nationalstaaten der wohlhabenden
Länder: Sie werden zu politischen Transformatoren, gebeutelten
Mittlern zwischen Weltmarktanforderungen und disparaten in-
nergesellschaftlichen Kräften: scheinbar stark, wo sie weltwirt-
schaftliche Zwange weitergeben, schwach, wo sie gegenläufige
Interessen und Lebensbedürfnisse der nationalen Gesellschaft
wahrzunehmen hätten.8

Ansätze einer Antwort erhoffen sich manche von dem wach-
senden Geflecht internationaler Vereinbarungen und Institutio-
nen, die in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur auf dem Feld
von Wirtschaft und Kommunikation, sondern auch in politischen
Fragen der Menschenrechte, der Friedenssicherung, der Okolo-
gie usw eine bis dahin unbekannte Dichte des Rechts in die inter-
nationalen Beziehungen getragen haben.e Entsteht hier so etwas
wie eine internationale Zivilgesellschaft, die jenseits der zu eng
gewordenen Nationalstaaten dabei ist, die entstehende Weltge-
sellschaft mit den Mitteln der Gesellschaftswelt politisch einzu-
richten?10 Ohne Zweifel haben diese internationalen Regime
einen wichtigen Beitrag zlur <<Zivllisierung>> der internationalen
Beziehungen geleistet. Sie sind in der Tat ein Ansatzpunkt und
Hoffnungsanker daftir, globale Entwicklungen mit politischen

8 Mit diesem Befund begegne ich meiner eigenen Habilitationsschrift aus dem
Iahr 1977 wieder: Bürgerliche Herrschaft in der Dritten Welt. Zur Theorie
des Staates in ökonomisch unterentwickelten Gesellschaftsformen. Köln/
F¡ankfurt 1977.

9 Siehe z. B. Robert O. Keohane: After Hegemony. Cooperation and Discord
in The Vy'orld Political Economy. Princeton N.J. 1984; Volker Rittberger
(Hrsg.): International Regimes in East-West Politics. London 1990; Dieter
Ruloff : Vy'eltstaat oder Staatenwelt: Uber die Chancen globaler Zusammen-
arbeit. München 1988; Michael Zürn: Gerechte internationale Regime.
Frankfurt/M. 1987.

10 Reinhart Kössler, Henning Melber: Chancen internationaler Zivilgesell-
schaft. Frankfu¡t 1993.
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Mitteln zu erreichen und zu gestalten. In vieler Hinsicht ist die
europäische Integration selbst ein besonders intensives Beispiel
internationaler Verregelung. In ihr wird allerdings auch der Ja-
nuskopf dieser supranationalen Instanzen deutlich: Sie sind
ebensosehr <Opfer> wie <Täter> der Globalisierung, Produkt
und Faktor einer gnadenlosen Weltkonkurrenz ebenso wie der
Versuch, ihr politisch zu begegnen . Ztgleichwird der Pferdefuss
dieser global governance deutlich: Das diplomatische Parkett ist
traditionell ein demokratiefreier Raum. Auf ihm agieren Exeku.
tiven, die sich mit jeder internationalen Vereinbarung ein weite-
res parlamentsenthobenes Betätigungsfeld auf Jahre und Jahr-
zehnte sichern. Die europäische Union ist mit ihrem <demokrati-
schen Defizit> geradezu noch die leuchtende Ausnahme in einem
Feld supranationaler Entscheidungsträger, gegenüber denen -
man denke an die NAIO oder den IWF - jede demokratische
Erwartung abwegig wäre. Das Geflecht internationaler Regime
ist in seiner heutigen Gestalt TeiI des Problems der Entleerung
nationalstaatlicher Politik, wie es ein Ansatz zu dessen Lösung ist.

Allerdings zeigt es, dass jenseits der Auflösung territorialer
Grenzen noch nicht aller Institutionen Ende ist. Eher deuten
die Weltwirtschaftsabkommen und Welthandelsorganisationen
darauf hin, dass auch eine globalisierte Ökonomie nicht ohne
politische Regelung auskommt.lr Jede Realwirtschaft hat eine
räumliche, damit eine soziale Dimension, in der sie auf infrastruk-
turelle Vorleistungen und politisch-rechtliche Erwartungssicher-
heit angewiesen ist. Im Wettbewerb der Standorte kann sie diese
Räume wechseln, aber nicht beliebig schnell und beliebig oft. Die
Finanzwirtschaft kann dies weit schneller, aber auch sie ist nicht
körper- und geschichtslos. Als Bodenstationen braucht sie Bör-
senplätze mit einer sensiblen Rechtsstruktur. Und als Grundlage
für die hochartifiziellen symbolischen C odes der banking commu-
nity braucht sie einen Höchststand der Bildung, den Menschen

11 Das erkennt auch Rolf Knieper rnit seinem Vorschlag einer <denationalen
Staatlichkeit> an; vgl. Rolf Knieper: Nationale Souveränität. Versuch über
Ende und Anfang einer Weltordnung. Frankfurt/M 1991.
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nicht ausserhalb sozialer Systeme erwerben und vermitteln kön-
nen.

Die Dimension der Politik ist eine Konstante menschlichen
Zusammenlebens. Da sie nicht ohne Rahmen sein kann, sucht sie
sich neue, wenn die alten zerbrechen. Alle Autoren stimmen
darin überein, dass dem Nationalstaat auch nach dem Ende seiner
Allzustândigkeit eine wichtige Rolle der Politikgestaltung bleibt.
Er tritt von seinem Politikmonopol zurück in ein Geflecht inein-
andergreifender Zuständigkeiten "oberhalb> wie <unterhalb>
der nationalen Ebene. <Koordinationen allein auf globaler
Ebene können nicht funktionieren. Es bedarf neuer Zwischen-
mâchte.>12 Dem passen sich die Lebensentwürfe auf der Ebene
der Individuen an: Wie heutige Biographien schon innergesell-
schaftlich mit mehreren Identitätsanteilen jonglieren, so werden
sich die Bürgerinnen und Bürger der Zukunft zwischen verschie-
denen, kleineren und grösseren Loyalitätsrahmen hin und her
bewegen.

Es trifft auch nicht zu, dass es jenseits der Grenzen des Natio-
nalstaates keine Werte, Normen undZiele mehr gâbe; dass sie
mehr missachtet als befolgt werden, steht auf einem anderen
Blatt. Ohne geteilte Grundsãtze des Rechts wie <pacta sunt ser-
vanda> (Verträge sind einzuhalten) gäbe es kein Völkerrecht.
Weit ausdrücklicher noch komrnen solche Normen in den interna-
tionalen Menschenrechtskonventionen, in der Charta der Ver-
einten Nationen, in internationalen Abkommen zur Vermeidung
militärischer Konflikte, zum Schutz der Umwelt, zum Erhalt
menschheitlicher Kulturgüter oder in Veranstaltungen wie dem
Weltsozialgipfel in Kopenhagen, der Weltfrauenkonferen z inP e-
king zum Ausdruck. Man kann in ihnen die fragilen Ansätze eines
Weltgesellschaftsvertrages sehen; nicht zufällig entstehen sie in
der Zeit, in der die Menschheit erstmals die Möglichkeit hat, sich
selbst oder ihre natürliche Mitwelt zu vernichten.

Wer die Macht der Weltwirtschaft in den Mittelpunkt seiner
Betrachtungen rückt, statt von historischen Prozessen und ihren

12 Narr/SchuberÍ, a. a. O., S. 257.
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sozialen Akteuren auszugehen, gerät in Gefahr, ihrem lähmen-
den Bann auch dann zuverfallen, wenn erihn anklagt. Ein Rezen-
sent des Buches von Narr/Schubert schreibt: ..Solange das Tor
zur internationalen Zivilgesellschaft noch einen Spalt offen ist,
lohnt es sich, mehr auf diese Offnung zu orientieren statt - viel
Feind, viel Ehr'- gegen Betonwände anzurennen und sie als un-
verrückbar zu preisen.>13 Statt dessen lohne es zu fragen: <Inwie-
weit lâsst sich idealistische Schubkraft, die bislang den Gedanken
europäischer Einigung und einer intensiveren europäischen Ost-
West-Kooperation genauso getragen hat wie den Gedanken der
weltweiten Zivilgesellschaft, gegen alle Skepsis der beiden Auto-
ren doch noch nutzen, um den Primat des Okonomischen zurück-
zudrängen? Welche Fortschrittspotenzen besitzen die non-go-
vernmental organizations ? Was ist mit internationalen politischen
Kooperationer' zvr Lösung von Weltmarktproblemen? Und. . .

haben die Vereinten Nationen nicht doch noch eine Chance, zum
effizienten Konfliktlösungsregime zu werden ? >14 Eben diese Fra-
gen tauchen allerdings (zu knapp) bei Narr/Schubert selbst auf:
<Wie müssten bzw. könnten Institutionen aussehen, die die tech-
nologische Entwicklung mit einem politischen Logos versähen;
wie müssten/könnten Institutionen eingerichtet werden, damit
die weltökonomischen Prozesse politisch-gesellschaftlich gestal-
tet und ausgerichtet werden können?>1s

Es stimmt: Solange es nicht gelingt, diesen Motor der Globali-
sierung in gesellschaftliche Verantwortung zu nehmen, ist Politik
in einem Kernbereich entmachtet und Demokratie an den Rand
gedrängt. Dass <die> Lösung nicht in Sicht ist, heisst jedoch nicht,
dass es nicht möglich und lohnend wãre, Margen der Beeinfluss-
barkeit auszuloten. Auch transnationale Konzerne können geno-
tigt werden, sich auf Legitimationsdiskurse einzulassen, weil Re-
putation ein Element des Wettbewerbs ist. Aus der Wahrneh-

13 Hans-Joachim Schabedoth: Goliath-Weltökonomie, in: Neue Gesellschaft/
Frankfurter Hefte, Nr.8, August 1995, S.'7621163.

14 Ebenda.
15 Narr/Schubert, a. a. O., S. 204.
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mung von Konzernetagen sind Politik und Offentlichkeit keines-
wegs so machtlos, wie sie selbst sich fühlen, sondern ein Faktor
der Angst: Eine schlechte Presse kann Umsätze kosten und dei ..

Konkurrenz Auftrieb geben; politische Misshelligkeit kann Auf-
träge kosten. Wirtschafts- und währungspolitische Entscheidun-
gen können die Planungen durchkret)zen, z. B. Verluste im y¿

banque der Termingeschäfte bringen. Auch wenn darüber sehen
Bankhäuser einstürzen, können schwankende Bilanzen auch
Chefsessel ins Schwanken bringen.

Eine relativ offene Flanke bieten derzeit ökologische Forde-
rungen. Viele Firmen veröffentlichen freiwillig einen jährlichen
Umweltschutzbericht. Warum daraus nicht eine Berichtspflicht
vor einer europäischen Umweltbehörde, vor dem ständigen Se-
kretariat der UN-Umweltkonferenz machen? Warum nicht eine
ãhnliche Berichtspflicht vor der UN-Sozialkonferenz, vielleicht
zunächst nur zu Fragen von Kinderarbeit, von Frauenarbeit? Im
Bereich der Menschenrechte gibt es solche Berichtspflichten be-
reits für Staaten - und sie sind gefürchtet und verhasst gerade bei
solchen Regierungen, die sich scheinbarnicht darum scheren. Die
Rolle von,4znesty Internationalindiesem Bereich zeigt, wie hier
Nicht-Regierungsorganisationen mit internationalen Instanzen
zusammenwirken können. Eine ähnliche Allianz hat kürzlich die
Versenkung der Olplattform <Brent Spar> verhindert; der spek-
takuläre Rückzug des Olmultis Shell zeigt, wie sensibel das grosse
Kapital auf sein soziales Umfeld reagiert - wenn dieses sich denn
politisch äussert. <<Die Ohnmacht offizieller Politik gegenüber
den industriellen Block>, schreibt Ulrich Beck, <kann in einer
Politik der Politik, dielhre eigenen Einflusschancen in Schmieden
ökologischer Bündnisse entfaltet und entwickelt, überwunden
werden.>r16

16 Uìrich Beck: Weltrisikogesellschaft. Zur politischen Dynamik globaler Ge-
fahren, in: Internationale Politik, Nr.8, August 1995, S. 13-20, S. 19 (Her-
vorh. T. E.).
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2. Die inneren Grenzen der Demokratie

Die Aushöhlung demokratischer Politik unter dem Diktat der
Marktkräfte trifft die nationalstaatlichen Systeme nicht nur von
aussen. Die Krise der Demokratie ist auch, ja zuerst eine Krise
ihrer innergesellschaftlichen Verwirklichungsformen. Mehr
noch: Die äusseren und inneren Grenzen der Demokratie sind
Ausdruck ein und desselben geschichtlichen Prozesses. In ihm
manifestiert sich eine Okonomisierung der Politik, die mit dem
Aufstieg des Bürgertums innerhalb der westeuropäischen Ge-
sellschaften ihren Ausgang nahm und nun, nach ihrem Siegeszug
um den Globus, die politische Wirklichkeit dieser Gesellschaf-
ten auch von aussen prägt.

Auch innergesellschaftlich sind es zumeist wirtschaftliche
Interessen und Sachzwänge, die der Politik ihre Gesetze diktie-
ren. Das Prinzip der Konkurenzhaf im Bündnis mit der rasan-
ten technisch-industriellen Entwicklung zu einer enormen Aus-
differenzierung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, damit
auch der Partialinteressen und Sozialrollen geführt. <.Die> Ge-
sellschaft gibt es als reale Gesamtheit kaum noch; zu ihr gehört
der Manager eines Multis ebenso wie der Obdachlose unter der
Brücke. Die gesellschaftliche Differenzierung setzt sich als Indi-
vidualisierung bis in die persönlichen Orientierungsmuster und
Lebensentwürfe fort. Der Druck allgemeiner Konkurrenz nötigt
den Eigennutz als eirzig verntinftige Richtschnur des Handelns
für Individuen und Gruppen auf; ein Engagement für das Ge-
meinwohl ist unökonomisch, ja statusbedrohend. In diese Ato-
misierung verflüchtet sich, was noch res publica wäre: Es gibt
kein politisches Allgemeines mehr, dessen legitimer Ausdruck
der Staat sein könnte.

Gleichzeitig aber müssen staatliche Instanzen all jene Integra-
tionsleistungen erbringen und bis in zerbrechende Familien hin-
ein kompensieren, die die Gesellschaft aus sich heraus nicht
mehr leistet. Die Folge ist eine Aufblähung der Funktionen und
somit der Macht des Staatsapparates, ohne dass sich damit ein
politisches Projekt verbände: ein Etatismus ohne Staat. Gesell-
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schaft und Machtverwaltung verselbständigen sich gegeneinan-
der in je eigene, gegenseitig kaum noch vermittelbare Codes. So
werden gesellschaftliche Integrationsleistungen, die engagierte
Gruppen dennoch zu erbringen bereit sind, vom Staat als stö-
rende Konkurrenz abgewehrt und entmutigt. Eine erfahrbare
Teilhabe an politischen Entscheidungen gibt es kaum noch. Da-
mit entleert sich auch der Wahlakt als Quelle demokratischer
Legitimität; die wachsende Zahl der Nichtwähler dokumentiert
es.

Die Heterogenität der Interessen lässt sich nicht mehr aggre-
gieren, also auch nicht reprässntieren. Die politischen Parteien,
die diese Aufgabe hätten, verwandeln sich in Vehikel einer ab-
strakten Machtkonkurrenz, an der nur noch kleinste Funktions-
eliten teilhaben. Auch die politische Öffentlichkeit segmentiert
sich; die Medien als deren wichtigste Mittler unterstehen ihrer-
seits einer primâr wirtschaftlichen Logik von Einschaltquoten
und Auflagenhöhen.

Wie die nationalstaatliche Souveränität nach aussen und die
politische Allgemeinheit im innern, so franst auch der Status des
Staatsbürgers/der Staatsbürgerin aus. Die freie und gleiche
Vollberechtigung kennt inzwischen ebenso viele Lücken und
Abstufungen wie die Allzuständigkeit des Nationalstaats: Muss-
ten gewissermassen <bis gestern> Frauen um ihren Status als
Vollbürgerinnen kämpfen, werden heute bereits wieder ganze
Bevölkerungsteile als Ausländer hinausdefiniert. Unter ihnen
wird wiederum differenziert: Der Vertrag von Maastricht hat
ausländische Unionsbürger/innen mit partiellen Bürgerrechten
ausgestattet. Ihnen folgen Ausländer/innen zweiter und dritter
Klasse : Millionen von langansâssigen, wirtschaftlich integrierten
<ausländischen Mitbürgern> ohne politische Rechte - die Metö-
ken der ModernelT; noch darunter Asylbewerber, Flüchtlinge,
Migranten - die barbaroi der Gegenwart. Dazu kommt in
Deutschland die Staatsangehörigkeit auf Zeit für Kinder ansässi-
ger Ausländer.

17 Balibar, a. a. O., S. 83.
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Seit den Zeiten der Französischen Revolution beherrscht die
Gleichsetzung von Staat, Nation und Demokratie das politische
Denken. Unabhängig davon, wie weit die politische Wirklich-
keit von dieser Leitidee stets entfernt war: Das Prinzip bringt es

mit sich, dass die Krise der Demokratie eine doppelte sein muss.
Genauer: Es gibt nur eine Krise der Demokratie, die sich sowohl
an ihrer inneren wie an ihrer äusseren Gestalt manifestiert. Sie
hat ihre lelzten Wurzeln in derselben Trennung zwischen einer
privaten und einer öffentlichen Sphäre, der wir als Grundprinzip
liberaler Folitikformen zugleich dessen grösste Leistungen, Frei-
heitlichkeit und Rechtsstaatlichkeit, verdanken. Es kann daher
kein Zurück hinter diese Unterscheidung geben, wie die Totali-
tarismen dieses Jahrhunderts mit ihren schrecklichen Folgen ge-

zeigt haben. Zwischen beiden Sphären muss jedoch neu gedol-
metscht, ihre Grenzen neu vermessen werden.

Bekanntlich hat das aufstrebende Bürgertum seine einander
widerstrebenden Ziele des politischen lJniversalismus und des
ökonomischen Individualismus dadurch miteinander vereinbart,
dass es das Wirtschaftshandeln insgesamt der privaten Sphâre
zugeschlagen und damit den Ansprüchen öffentlicher Freiheit
und Gleichheit enthoben hat. Wie diese politische Exterritoriali-
t¿it von Arbeit und Kapital zur Anhäufung wirtschaftlicher
Macht führte, die alle gesellschaftlichen Strukturen durchdrin-
gen und auch die politische Sphäre prägen, ihrerseits aber auf-
grund ihres <<privaten> Status politisch nicht belangt werden
konnte, hat Marx unübertreffbar analysiert. So befand und be-
findet sich bürgerliche Selbstregierung seit je in dem Selbstwi-
derspruch, zwei durchaus nicht deckungsgleiche <Allgemeinhei-
ten> zugleich zu repräsentieren: die der citoyens als politisch ab-
strakte und die der bourgeo¿s als wirtschaftlich-konkrete.

Dazu kommt ein weiterer Selbstwiderspruch liberaler Politik-
formen, der in derselben Trennung zwischen Privatem und Of-
fentlichem \ryurzelt: Indem der private Bereich von politischen
Einflüssen freigehalten werden sollte, wurde der einzelne über-
gewichtig als unpolitischer Wirtschaftsbürger gezeichnet, dessen
politische Teilhabe sich darin erschöpfen sollte, im Abstand eini-
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ger Jahre jeweils seine Stimme (im Wortsinne) abzugeben. Poli-
tik wiederum sollte sich darauf beschränken, den privaten Han-
del und Wandel nach innen wie nach aussen zu ermöglichen, und' .
daher <nur> im Staat stattfinden. Diese Unterschätzung der Ge-
meinschaftsaufgaben sowie allgemein der politischen Dimension
jeder menschlichen Gemeinschaft führte dazu, dass aus dem ver-
meintlichen Nachtwächterstaat ein machtvoller Staatsapparat
mit einem gegenüber der Gesellschaft weitgehend verselbstän-
digten Politikmonopol wurde.

Es sind also dieselben Prinzipien liberaler Staatlichkeit, denen
wir auf der einen Seite die grossen zivilisatorischen Leistungen
der politischen Moderne verdanken und die zugleich auf ihrer
Kehrseite die Uberwältigung des politischen Gemeinwesens
durch wirtschaftliche Macht, damit die Aushöhlung seines inne-
ren Zusammenhalts bewirken. Die abstrakte Freiheit und
Gleichheit aller Staatsbürger waren die Voraussetzung für
Rechtsstaat und Demokratie, aber zugleich ein Freibrief für
ökonomische Herrschaftsverhältnisse und für die bürokratische
Verselbständigung des Staatsapparates, die heute eben diese
liberalen Errungenschaften entleeren. Die Aufladung freiheit-
licher Politik mit wirtschaftlicher Dynamik und Expansion, die
ihren Siegeszug um den Erdball vorantrieb, macht sie nun hilflos
gegenüber deren selbstzerstörerischen Kehrseiten.

Gerade durch ihren Rückzug auf formale, inhaltsleere Ver-
fahren erreichen demokratische Institutionen beides: Sie ermög-
lichen ein Mindestmass an Gleichheit und Gerechtigkeit inmit-
ten gesellschaftlicher Heterogenität als Grundlage für den
Schutz und die Verlässlichkeit des Rechts, und zugleich ver-
schaffen sie hinterrücks den gesellschaftlich prägenden wirt-
schaftlichen Inhalten Einlass. Jene neuen Demokratietheorien,
die auf der Grundlage eines diskurstheoretischen Kontraktualis-
mus gerade die Inhaltsleere demokratischer Verfahren für ihre
zivilisatorischen Wirkungen loben18, haben dabei ein nach zwei

18 Ich denke z.B. an Ulrich Rödel, Günter Frankenberg, Helmut Dubiel: Die
demokratische Frage, Frankfu¡t 1989, aber auch an den geschätzten Ulrich
K. Preuss: Revolution, Fo¡tschritt und Verfassung, Berlin 1990.
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Seiten verengtes Blickfeld: Einmal blenden sie die inhaltliche
Aufladung dieser <<leeren>> Institutionen mit wirtschaftlichen
Interessen aus. Zum anderen aber ist es nicht die Wertfreiheit,
die gewissermassen mit unsichtbarer Hand die durchaus wert-
vollen zivilisatorischen Segnungen der Friedenswahrung, der
Rechtlichkeit, der Menschenwürde hervorbrâchte. Das ist, als

würde ein Fisch die wunderbaren Bewegungsmöglichkeiten in
allen drei Dimensionen loben und dabei vor lauter Selbstver-
ständlichkeit vergessen, dass er sie dem Wasser - und nicht der
äusserlichen Abwesenheit von Felsen oder anderen Hindernis-
sen - verdankt. Die Inhaltsleere liberaler Institutionen ist nicht
die Ursache sozialer Integration, vielmehr nur das leitende Me-
dium für einen Hintergrundkonsens gegenseitiger Anerkennung
und Solidarität, den diese Institutionen für ihr Funktionieren
voraussetzen, ohne ihn selbst produzieren zu können. Dieser
Hintergrundkonsens ist zugleich die Grundlage des impliziten
Gesellschaftsvertrages; in ihn gehen ein: geteilte geschichtliche
Erinnerungen und Erfahrungen, kulturelle Selbstbilder, ge-

meinsame Wertüberzeugungen samt ihrer religiösen Grundie-
rung, Sozialrollen, Verhaltensroutinen und Wir-Konstrukte.
Ohne diese common beliefs wären die demokratischen Institu-
tionen tatsâchlich inhaltsleer, damit aber auch sinnlos und
lebensunfähig.

Als im 19. Jahrhundert dieser Hintergrundkonsens an der so-

zialen Frage zu zerbrechen drohte, schoben die herrschenden
Klassen den Nationalismus, die imperialistische Expansion, den

Rassismus und den Krieg als Prothesen der brüchigen Solidarität
nach. DaswürdigeErbe diesesNationalliberalismus hatheute der
Appell an die <Wettbewerbsfähigkeit> angetreten; treffend
spricht Habermas vom <DM-Nationalismus>. Es ist allerdings
fraglich, ob dieser Appell als Stütze eines in gesellschaftliche und
kulturelle Fragmente auseinanderlaufender Hintergrundkon-
senses ausreicht. Mit dem Dogma der Wettbewerbsfähigkeit mu-
tet er der Gesellschaft ein Mehr an sozialer Heterogenität und
Ungleichheit zu. Es ist schwer begreiflich zu machen, dass alle in
einem Boot sitzen, wenn zehn Prozent der Erwerbsbevölkerung
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als Arbeitslose über Bord gehen. Zudem bietet Wettbewerbsfä-
higkeit als einzige Gratifikation materiellen Wohlstand an, der
jedoch - abgesehen von seiner ungleichen Verteilung - als priva{
betrachtet und vereinnahmt wird und gerade keine sozialintegra-
tive Aufladung ermoglicht.

Das Doppelgesicht liberaler Institutionen reicht bis in psycho-
soziale Identitätsmuster: Erst die Trennung zwischen öffent-
licher und privater Atmosphäre schützte vor dem Zugriff der
Obrigkeit auf die persönliche Lebensführung; erst die abstrakte
Freiheit und Gleichheit schuf jenes Mindestmass an Vergleich-
barkeit inmitten unendlicher Verschiedenheit, das Rechtssicher-
heit ermöglichte. Nun zeigt sich, dass Institutionen <ohne Anse-
hen der Person>> dann auch von den Personen nicht mehr als die
ihren angesehen werden; dass das System negativer Freiheiten
dazu einlädt, sich mit den staatlichen Ubergriffen zugleich die
Solidarbezüge vom Leibe zu halten; dass die Neutralität des

Rechts gegenüber Werten und Zielen dazu führt, die Gesell-
schaft blind und wehrlos selbst gegenüber manifest gemein-
schaftszerstörenden <Werten> und <Zielen>> zu machen. Die
Freiheit schlägt in Leere um: Welche Bindekräfte sollen jenen
Bürgerinnen und Bürgern von morgen die Werthaftigkeit demo-
kratischer Verfahren nahebringen, die als die Kinder von heute
in zerbrochenen Beziehungen, dafür mit Gewaltvideos und
Kriegsdisketten aufwachsen ?

Berechtigt und unerlässlich ist die Inhaltsleere demokrati-
scher Institutionen nur in dem relativ engen Ausschnitt der
eigentlichen Entscheidungsverfahren. Wenn demokratische Po-
litik sich insgesamt als inhalts-leer, ziel-los und wert-frei missver-
steht, untergräbt sie die Grundlagen ihrer eigenen Rationalität.
Sie macht sich hilflos insbesondere gegenüber den ökonomi-
schen Inhalten, die das Vakuum alsbald füllen, und blockiert
sich darin, die potentiell vorhandenen demokratischen Impulse
in der Gesellschaft zu einem politischen Projekt zu verbinden.
Warum sollte jemand sich einsetzen für eine Gemeinschaft, die
sich ihrerseits für nichts einsetzt?

Niemand spricht dafür, die Trennung zwischen dem privaten
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und öffentlichen Bereich aufzugeben; doch an dem Grenzver-
lauf sind Korrekturen notwendig: von einer bloss ökonomischen
zu einer stärker politischen Inhaltlichkeit; von einer an Markt
und Staat delegierten zu einer gesellschaftlich gewollten und ge-

stalteten Sozialität. Im Grunde ist klar, in welcher Richtung Poli-
tik heute inhaltliche Aufgaben wahrzunehmen hätte: Umwelt;
Frieden ; interkulturelle Begegnung ; Schutz vor Arbeitslosigkeit
und Armut; Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch für
Frauen; menschengerechte Städte; kindgerechte Schulen...
Manches davon, z. B. ein System ökologischer Steuern, kostet
nichts, sondern könnte im Gegenteil Geld sparen oder einbrin-
gen.

Und Freiheit müsste nicht nur als Unabhängigkeit voneinan-
der ausgeboten, sondern auch als Chance zum Miteinander ver-
lockend gemacht werden. Wiederum: Es geht nicht darum, die
Persönlichkeitsphäre des einzelnen mitsamt seinen Wertpräfe-
renzen anzutasten, geschweige denn den Staat zum Sittenrichter
zu machen. Ein Vorschlag, wie individuelle Wertentscheidung
und gesellschaftliche Normativität vereinbart werden könnten,
ist das Modell einer deliberativen Demokratie auf diskurs-
ethischer Grundlage.le Im Grunde fehlt es - zumal in Deutsch-
land - nicht an assoziativen Impulsen; das Problem ist, dass sie

ökonomisch überdröhnt und staatlich entmutigt werden. Die
vermeintliche Politikverdrossenheit ist in Wahrheit eine demo-
kratische UnterforderungzÙ, der durch Inanspruchnahme repu-
blikanischer Mitverantwortung abzuhelfen wâre. Dazu müssten
<<von oben>> neue Kanäle politischer Teilhabe geschaffen und In-
itiativen <<von unten>> ideell, materiell und rechtlich ermutigt
werden. Was wäre z. B. geschehen, wenn der Fall der Berliner

19 Dieses insb. von Jürgen Habermas entwickelte Konzept referiert Roland
E¡ne: Für ein Europa der direkten Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, in
diesem Band; siehe auch den Beitrag von Heinz Kleger: Transnationale
Staatsbürgerschaft. Zur Arbeit an einem europäischen Bürgerstatus.

20 So schon 1982 Albert O. Hirschman: Engagement und Enttäuschung. Uber
das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl. Frank-
furt/M. 1988, S. 113.
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Mauer mit einem Aufruf zur praktischen Solidarität beantwortet
wäre, statt die Vereinigung zu verstaatlichen?

Einen Ansatz für eine solche Politisierung der Politik gege¡r
gesellschaftliche Atomisierung und ökonomische Dominanz
bietet jenes Feld selbstorganisierter Kommunikationszusam-
menhânge, Initiativen, Verbände und Bewegungen, das als Zi-
vilgesellschaft umschrieben wird. In ihm drückt sich eine Logik
inhaltlicher Sozialität aus, die nicht den Imperativen von Staat
oder Markt gehorcht. Nicht zufällig ist sie gewissermassen die
innerstaatliche Spiegelung jener anderen, ausserstaatlichen
Sphäre, die sich transnational mit dem Geflecht internationaler
Organisationen und Abkommen herausgebildet hat. Und wie
jene ist sie in heutiger Gestalt sowohl ein Ausdruck der Krise der
Demokratie wie ein Ansatz zu deren Uberwindung: Sie bietet
erfahrbare Sozialräume eines überindividuellen Gemeininteres-
ses. Zugleich aber setzt sie die gesellschaftliche Segmentierung
auf organisierter Ebene fort. Aus dem Multiversum der partiku-
laren Ansätze und Interessen mit ihren zum Teil gegensätzlichen
Zielen lässt sich die zerbrochene gesamtgesellschaftliche Allge-
meinheit nicht zusammenaddieren.

Die Gefahr ist, dass eine europäische Integration unter öko-
nomischen Vorzeichen diese desintegrative Seite des zivilgesell-
schaftlichen Mit- und Gegeneinanders stärkt. Es könnte gesche-

hen, dass das bisherige dreistufige Gebäude Bürgerschaft -Zwi-
scheninstanzen (Verbände, Regionen) - Staat sich lediglich um
ein Stockwerk nach oben verschiebt. Die <Bürger> dieser supra-
nationalen Staatlichkeit wären dann bereits <konsoziative Sub-
jekte>21, sprich: Lobbies. Das Individuum käme politisch nicht
mehr vor.

Angesichts der Krise der Demokratie geht es also <innen> wie
<<aussen>> um eine Stärkung politischer Gestaltungsmöglichkei-
ten gegenüber dem Diktat der Okonomie. Die Aufgabe ist auf

21 And¡ew Linklater: Political Community, in: A. Danchev (ed.): Fin de
Siècle: The Meaning of the Twentieth Century. London 1995 (i.8., zit. nach
dem Manuskript S. 19).
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der nationalstaatlichen Ebene allein nicht zu lösen, freilich auch
nicht ohne sie. Sie mag angesichts der Ubermacht ökonomischer
Interessen und Zwänge unmöglich erscheinen. Aber diese Do-
minanz der Okonomie ist geschichtlich entstanden, und ein
Ende der Geschichte gibt es nichÍ. Zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts wäre es ebenso undenkbar erschienen, dass der Staat
sich in wirtschaftliche Beziehungen einmischt - bis er unter mas-
sivem politischem Druck seine scheinbare Neutralität gegenüber
der <privaten> Wirtschaft aufgab und sich über erste Schritte zur
Entschärfung des Klassenkonfliktes zum Wohlfahrtsstaat mau-
serte. Seitdem ist klar, dass staatliche Politik durchaus regulie-
rend auf wirtschaftliche Einzelinteressen einwirken kann.
fleute, mit der Ausfächerung von Gesellschaftlichkeit, geht es

um einen nächsten Gestaltwandel des Staates: Weg von der
Zentralirât der Okonomie, hin zu einer Eigenlogik politischer
Inhalte; weg von der Allzuständigkeit des Nationalstaats,
hin zu einer assoziativen Gestalt ineinandergreifender Sozialbe-
zuge.22

Nirgends wird die Notwendigkeit, aber auch Schwierigkeit
dieses Gestaltwandels deutlicher als im Prozess der politischen
Union Europas.

3. Europa: Zwischen ökonomischer Rationalität und
politischer Union

Das demokratische Defizit der europäischen Institutionen be-
steht - so wurde deutlich - nicht erst seit dem Vertrag von Maas-
tricht. Es ist im Kern noch nicht einmal ein spezifisches Problem
der europäischen Integration, auch wenn es sich dort in spezifi-
schen Formen ausprägt: Die weltwirtschaftliche Entleerung de-
mokratischer Politik greift über Europa hinaus. Aber auch sie ist

22 Yiele wichtige Anstösse dazu enthält der Beitrag von Elisabeth Bongert
Transnationale Demokratie aus feministischer Sicht, in diesem Band.
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noch nicht des Pudels Kern. Sondern die Demokratie in ihrer
heute vorherrschenden liberal-kapitalistischen Gestalt ist in sich
selbst defizitär.

Die innere Widersprüchlichkeit liberaler Demokratie hat tiefà
geschichtliche Wurzeln und bestimmt weltweit gesellschaftliche
Strukturen und Machtbastionen. Die politische Union Europas
allein kann dies nicht ändern. Aber sie ist dem Defizit der Demo-
kratie gegenüber darum weder unschuldig noch einflusslos. Die
Frage ist, ob sie deren ökonomistische Verzerrung in den Bau-
plan der EU übernimmt und sie damit befestigt und verstärkt
oder ob sie demgegenüber Räume politischer Inhaltlichkeit und
demokratischer Sozialität eröffnet und erweitert.

Indem sich die inneren und äusseren Grenzen der Demokratie
am europäischen Zusammenschluss manifestieren, bieten sich
dort auch Ansätze zu ihrer Bearbeitung. An den Strukturen der
europãischen Union kristallisieren sich alle Probleme, die das
Spannungsfeld zwischen innergesellschaftlicher Demokratie
und globaler Okonomie durchziehen. Damit werden sie aber
auch sichtbar und bearbeitbar. Der europäische Zusammen-
schluss ist nicht die Ursache des Verlustes nationaler Souveräni-
tät, sondern er bringt den ohnehin eingetretenen Verlust zum
Ausdruck - und bietet die Chance einer Antwort, die sonst nicht
bestünde. Es nützt also nichts, Europa zum Sündenbock natio-
naler Versäumnisse und Identitätskrisen zu machen. Vielmehr
kann die politische Union - Ìr/enn sie diesen Namen verdient -
eine Möglichkeit sein, politisch-kulturelle Identitäten in einer
zunehmend globalisierten Welt lebensfähig zu halten.

Als Frucht des 40jährigen Integrationsprozesses gibt es heute
durchaus Erfahrungen und institutionelle Wege, wie die berech-
tigten Ansprüche nationaler Identität und demokratischer Mit-
sprache in die europäische Architektur eingebaut werden kön-
nen. Die gedanklichen Instrumente dafür liegen grundsätzlich
bereit. Sie zehren - bewusst oder unbewusst - vom Fundus der
europäischen Geschichte: In ihr finden sich neben Krieg und Ge-
walt auch jah¡hundertealte Gegenerfahrungen eines föderativen
Miteinanders und freiheitlicher Selbstregierung, die älter sind
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als der starre Rahmen nationaler Souveränität. All diese Instru-
mente sind schrittweise in die Institutionen der europäischen
Gemeinschaft eingebaut und zulefzt im Vertrag von Maastricht
verstärkt worden. Bei allen Mängeln im Detail bieten sie durch-
aus Ansätze einer sinnvollen Erweiterung und Vertiefung. Es
überrascht daher nicht, dass die zahlreichen Reformvorschläge,
die im Hinblick auf die bevorstehende Regierungsfolgekonfe-
renz vorgelegt wurden23, bei allen Unterschieden im einzelnen
insgesamt ein grosses Mass an Konsens über die eirizuschlagende
Richtung aufweisen.

Selbst für das schwierigste Problem, wie das Prinzip der Volks-
souveränitât auf den europäischen Rahmen übertragen und die
Entscheidungen von Gemeinschaftsorganen demokratisch legi-
timiert werden können, gibt es gedankliche und praktische An-
sätze: Es gibt bereits das direkt gewählte Europäische Parlament

- die Wahl muss künftig europaweit nach ähnlichem Modus
stattfinden und die bestehenden Partei-Föderationen in Rich-
tung auf europäische Parteien fortentwickelt werden. Das Euro-
päische Parlament hat bereits Mitspracherechte - sie müssen
weiter gestärkt werden. Es gibt bereits einen Bürgerbeauftrag-
ten - er braucht mehr Rechte gegenüber Parlament, Rat und
Kommission, um nicht nur Klagemauer, sondern Mittler von
Bürgeranliegen zu sein. Es gibt bereits das Petitionsrecht zum
Europäischen Parlament - daraus muss ein direkt-demokrati-
sches Einbringungsrecht werden. Es gibt die Unionsbürger-
schaft - sie muss durch einen Katalog der bislang verstreuten
Grund- und Bürgerrechte verdeutlicht und um einklagbare so-
ziale und kulturelle Rechte erganzt werden. Diese und ähnliche
Vorschläge sind auf dem Tisch; sie alle laufen darauf hinaus, die
Mängel an demokratischer Offentlichkeit und Kontrolle schritt-

23 Siehe z.B. Werner Weidenfeld (Hrsg.): Europa'96. Reformprogramm für
die Europãische Union. Erarbeitet von der Europâischen Strukturkommis-
sion. Gütersloh 1994; Europäisches Parlament, Institutioneller Ausschuss :

Bericht über die Funktionsweise des Vertrags über die Europäische Union im
Hinblick auf die Regierungskonferenz 1996 - Verwi¡klichung und Entwick-
lung der Union, vom 4. Mai 1995 ; sowie mehrere Beiträge in diesem Band.
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weise abzubauen. Der Dissens zwischen ihnen geht hauptsäch-
lich um die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Prioritätpn-
folge der nächsten Schritte.

Ãfrrrli"tr", gifa tit, Jas Problem der kommenden Erweiterun-'
gen der europäischen Union: Auch hier ist möglicherweise die
wichtigste Dimension die der Zeit. Die nächsten Beitritte wer-
den nur schrittweise über Zwischenstufen möglich sein, in dem
Masse, wie einerseits die Institutionen der EU <nachwachsen>
und andererseits die gesellschaftlichen Bedingungen in den Bei-
trittsländern sich darauf einstellen. Unweigerlich werden dabei
<<an den Rändern> der Union über lange Zeiien abgestufte For-
men partieller Zugehörigkeit nebeneinander existieren; schon
die Aussicht auf Mitgliedschaft ist als wichtige politische Per-
spektive eine solche erste Form der Zugehörigkeit.

Mehr noch: Die Erkenntnis setzt sich durch, dass gerade und
nur solche Formen einer <variablen Geometrie> es sind, die das
Ziel der Vertiefung mit dem der Verbreiterung zu vermitteln
vermag. Selbst unter ihren Vollmitgliedern lebt die EU bereits
heute mit solchen <unterschiedlichen Geschwindigkeiten> und
wird es in Zukunft - beispielsweise mit der Einführung einer ge-
meinsamen Währung unter einigen der Mitgliedsländer - weiter
tun. So unglücklich der Ausdruck <Kerneuropa> ist, so unab-
weisbar ist der Gedanke, dass ein Zusammenschluss wie die EU
ein Mehr an Heterogenität nur verkraften kann, wenn sie in
einem Mehr an Integration ihr Widerlager findet. Auch für die-
jenigen Länder, die zu einer engeren Integration nicht bereit
oder noch nicht imstande sind, würde die Gemeinschaft entwer-
tet, wenn die Dynamik des Zusammenschlusses nicht von den
dazu bereiten Ländern wachgehalten würde.

Angesichts des deutsch-französischen <<Motors> im Prozess
der europäischen Integration war das Dogma völliger Gleichheit
schon im Europa der Sechs fragwürdig. Es liess sich nur halten,
solange die europäische Gemeinschaft wenig Mitgliedsländer
umfasste und angesichts der Blockkonfrontation gewissermas-
sen zwischen Amerika und dem Eisernen Vorhang wie in einer
Backform gehalten war. Nun umfasst die Europäische Union
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15 Mitglieder und befindet sich auf der Kreuzung eines nach al-
len Seiten offenen, auch über seine geographischen Grenzen
hinausweisenden Raums. Auf der Liste der Beitrittskandidaten
stehen sechs Refo¡mstaaten in Mittei- und Osteuropa, ausser-
dem Malta, Zypern und die Türkei. Wenn weiterhin die zentri-
petalen Kräfte der EU die zentrifugalen überwiegen sollen, kann
sie ihre Räumlichkeit nicht erweitern, ohne zugleich ihre Intensi-
tät zu stärken. Das geht aber nur über Zwischenstufen. - In der
Physik nennt man solche Gebilde mit einer nach aussen abneh-
menden, <<ausstreuenden> Dichte dis sipative Strukturen.

Es stimmt, dass ein solches Europa der konzentrischen Kreise
schwer handhabbar ist. Aber ohne eine vertragliche Festlegung
mit einer noch überschaubaren Zahlvon Stufen, bei der die An-
gleichung <<nach innen>> zunimmt, wäre es noch schwerer. Es
stimmt auch, dass die Abstufung ein herrschaftliches Gefälle mit
sich bringt. Aber die kleineren und schwächeren Länder Euro-
pas wären diesem herrschaftlichen Gefälle noch schutzloser aus-
geliefert, wenn es nicht föderativ in gegenseitige Rechte und
Pflichten eingebunden wäre.

Es gibt also durchaus Ansätze sowohl fiir eine Vertiefung der
Integration auch im demokratischen Sinne als auch für ihre
schritt- und stufenweise Ausweitung auf weitere Beitrittsländer.
Das setzt jedoch einen grossen, gemeinschaftlichen politischen
Willen zur Gestaltung voraus. Die bisher vorherrschende öko-
nomische Rationalität reicht nicht aus. Der Kern Europas muss
ideell vorhanden sein, ehe er institutionell Gestalt annehmen
kann in einem <<Kerneuropa>>. Ohne politisches Projekt bleibt
die politische Union eine blosse Vokabel.

Was sollen der Inhalt und das Ziel sein, auf die hin sich so
unterschiedliche Interessen und Betrachtungsweisen bündeln,
so viele materielle und immaterielle Energien mobilisieren
lassen sollen? Der Europagedanke einer friedensstiftenden
Aussöhnung eines de Gaspari, eines Schumans und Monnet,
Adenauer und Paul Henri Spaak gehört der Vergangenheit an,
ebenso der Stachel des kalten Krieges und der Systemkonkur-
renz. Als diese politischen Impulse in den 70er Jahren ihre Kraft
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verloren, fiel die Gemeinschaft in Stagnation. Daraus schreckte
sie erst Mitte der 80er Jahre die sich abzeichnenden triadischen
Weltkonkurrenz auf. 1985 beschloss die Einheitliche Europâi- .
sche Akte, bis zum Jahr 1992 den gemeinsamen Binnenmarkt zu
verwirklichen. Noch vor diesem Datum brachte das Epochen-
jahr 1989 eine weitere Beschleunigung: Als Anrwort auf die öff-
nung nach Osten und die deutsche Vereinigung wurde mit dem
Vertragswerk von Maastricht die politische Union gegründet.
Dazu kam die Erweiterung der Gemeinschaft auf zunächst
zwölf, dann 1995 auf 15 Mitglieder. All dies geschah zu einem
ökonomischen Grundton und in der aufgeklärt-absolutistischen
Methodik technokratischer Eliten - jener anonymen Machtlo-
gik, die sich heute mit dem Namen <Maastricht> assoziiert.

Ein soziales Gebilde von der Grösse, Komplexität und Dyna-
mik der EU ist aber mit einer ökonomisch-technokratischen Ra-
tionalität allein nicht zu steuern, geschweige denn zu erweitern.
Natürlich war es richtig, in den 80er Jahren die weltwirtschaftli-
che Herausforderung anzunehmen, und erst recht, auf die politi-
schen Umbrüche des Jahres 1989 politisch zu antworten. Doch
offenbar war den 1991 in Maastricht versammelten Staatschefs
die Tragweite ihrer Entscheidung für eine politische Union nicht
bewusst; ihr Schreck über das anfängliche Nein der Dänen, den
knappen Ausgang des Referendums in Frankreich zeigt es. Zu
sehr hatten sie sich daran gewöhnt, dass in europäischen Fragen
die Methoden nicht zählen, \ryenn nur die Ergebnisse einiger-
massen stimmen. 40 Jahre lang konnte der permissive consent der
europäischen Bürgerinnen und Bürger blind vorausgesetzt wer-
den. In einer Epoche ökonomischer Bonanza, in der noch keine
postmodernen Zweifel den Glanz materieller Werte trübten,
reichte der Output an ökonomischen Gratifikationen aus, um
keine Fragen nach dem demokratischen Input aufkommen zu
lassen. Heute aber wird sichtbar, dass der Wirtschaftsraum Eu-
ropa nicht nur Wachstumsraten, sondern auch Arbeitslosigkeit
und Branchensterben produziert. Zugleich haben die Brüsseler
Kompetenzen inzwischen eine Breite und Dichte erreicht, dass
sie ohne demokratische Verfahren nicht mehr zu rechtfertigen
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sind. Die funktionale Legitimation durch Leistung muss einer
demokratischen Legitimation durch Teilhabe Platz machen.

Natürlich hatte auch das bisherige ökonomisch orientierte
Projekt weitreichende politische Folgen. Insbesondere die Kom-
mission sah es als probates Mittel, scheinbar technische Schritte
der wirtschaftlichen Integration vorauseilen zu lassen und die
weit mühsamere politische Einigung durch die Kraft des Fakti-
schen hinterherzuzwingen. Wenn heute die Gefahr brudermör-
derischer Kriege aus dem Herzen Europas verbannt scheint,
dann nicht unwesentlich als Erfolg dieser Methode. Zugleic}:'
aber sind die gewalt- und kriegstreibenden Potentiale der okono-
mischen Machtlogik damit nicht beseitigt, sondern allenfalls ex-
ternalisiert, und können sich jeder Zeit-wie heute - unmittelbar
vor den Türen der EU austoben. Solange es kein überzeugendes
politisches Projekt eines demokratischen Europas gibt, hat die in
Maastricht beschlossene gemeinsame Aussen- und Sicherheits-
politik solchen Konflikten weder vor noch nach ihrem Ausbruch
eine überzeugende Alternative entgegenzus etzen.

Ein Projekt transnationaler Demokratie ist jedoch nicht als

blosse Steigerung der bekannten Formeln und Institutionen
nationalstaatlicher Demokratie zu gewinnen. Vielmehr wird der
schon im nationalen Rahmen virulente Gegensatz zwischen frei-
heitlichen politischen Postulaten und ökonomischer Herr-
schaftsstruktur in der europäischen Vergrösserung überscharf
deutlich. Wie sollte das Prinzip besitzindividualistischen Eigen-
nutzes, das schon innergesellschaftlich die demokratischen Prin-
zipien konterkarie¡t, als Grundmuster für eine demokratische
Integration Europas taugen? Der Appell an die <Wettbewerbs-
fähigkeit> zeigt auf europäischer Ebene dieselbe Zweischneidig-
keit wie innergesellschaftlich: Er kann keinen anderen Lohn als

Wohlstand anbieten; der aber wird privat, in Konkurrenz gegen-
einander und höchst ungleich angeeignet, wirkt also nicht inte-
grativ, sondern dissoziativ. Im europäischen Kontext leitet er
Wasser auf die Mühlen nationaler Egoismen. Weiter auf das

Zugpferd Okonomie zu setzen, heisst spaltend statt einigend zu
wirken.
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In der Eigenlogik des Marktes gibt es keine europäische
Ebene. Marktkräfte sind einerseits privat-individuell, anderer-
seits global; alle okonomischen Zwischeninsta\zen leiten sich
aus diesen beiden Grundgrössen des Marktes ab. Mit einem pri-
mär ökonomischen Projekt begibt sich also die europäische Eini-
gung auf ein fremdes Feld, auf dem sie nicht Herr im Hause ist:
Mit dem Primat der Okonomie unterstellt sie sich Parametern,
die sie nicht beherrscht und kontrolliert.,Das <Heimspiel>
müsste auf dem Boden der europäischen Geschichte stattfinden,
also ein politisch-kulturelles Projekt sein.

Die Notwendigkeit eines solchen in der europäischen Ge-
schichte wurzelnden Projektes hat mit aller Klarheit der franzö-
sische Kommunikationsforscher und Publizist Dominique Wol-
ton in seinem Buch Die letzte Utopie. Geburt des demokratischen
Europas dargelegt.2a Der bisherige Ablauf der europäischen
Einigung sei im Grunde ein <modernistisches Kommandounter-
nehmen> gewesen, an dem bestenfalls 50000 Verwaltungsexper-
ten beteiligt waren. Mit der Gründung der politischen Union
aber habe man - wissentlich oder nicht - ein Projekt für 360 Mil-
lionen Menschen auf den Weg gebracht, das von nun an auf die
Unterstützung dieser seiner Bürgerinnen und Bürger angewie-
sen sei. Schmerzlich zeige sich nun, welche Welten zwischen den
Alltagserfahrungen dieser Mehrheiten und denen der europäi-
schen Funktionseliten klafften. Es sei kurzsichtig gewesen, dass

die Maastricht-Befürworter bei dem französischen Referendum
den um Begriffe wie Nation, Kultur, Identität und Geschichte
kreisender Diskurs der Maastricht-Gegner pauschal als rück-
schrittlich abqualifizierten. Die Besinnung auf diese Traditionen
sei nicht an sich europafeindlich, sondern im Gegenteil als erster
Schritt der Aneignung einer sozialen Vergangenheit und Gegen-
wart Voraussetzung für eine demokratische Teilhabe an einer
supranationalen Zukunft. Ohne ein bewusstes Anknüpfen an

diese kulturellen Wurzeln einschliesslich ihrer spirituellen Hin-

24 Dominique Wolton: La dernière utopie. Naissance de l'Europe démocra-
tique. Paris 1993.
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tergründe gäbe es für die Mehrheiten der Bevölkerung keine
Brücke in die Zukunft.

Man muss nicht alle Antworten teilen, die Wolton aus seiner
Sicht eines progressiven Wertkonservativen gibt. Seine Fragen
treffen jedoch den Kern des europäischen Defizits. Es ist mit
einer noch so klugen Fortschreibung bestehender Institutionen
allein nicht zu beheben. Die auf dem Tisch liegenden Reform-
vorschläge ãhneln sich auch deswegen, weil selbst die ökologi-
schen, feministischen, basisdemokratischen, <linken> Exponen-
ten der Debatte zu den europäischen Funktionseliten gehören
oder ihnen jedenfalls näherstehen als den Bevölkerungsmehr-
heiten. Jacques Delors, Syrnbolgestalt dieser Funktionseliten
und klarsichtiger Architekt des erweiterten Wirtschaftseuropas,
hat dessen innere Grenzen durchaus gesehen; eine der letzten
von ihm inspirierten Förderlinien war kulturellen Projekten ge-
widmet und erhielt den symbolträchtigen Namen <Europa eine
Seele geben>.

Auch darin allerdings der technokratische Zungenschlag: Als
stünde es in jemandes Macht, Europa eine Seele zu geben. Es ist
umgekehrt: Aus Europas Geschichte und Kultur ergeben sich
jene geistigen Kräfte, die heute und morgen das Projekt eines
demokratisch geeinten Europas beseelen können. Das sind
grundlegend und zuerst: die Ideale der Demokratie selbst! Wie
ist es möglich, dass in den Diskursen zur politischen Union die
Bezuge auf die demokratischen Traditionen und Werte Europas
wie lustlose Pflichtübungen klingen? Auf welcher anderen
Grundlage könnte dieses Projekt denn Überzeugungskraft ge-
winnen als auf der Grundlage jenes wichtigsten Beitrags, den
Europa in dem Bereich der politischen Ideen und Gestaltungen
der'Welt geleistet hat? Sind die Ideale von Freiheit, Gleichheit
und Solidarität tatsächlich so verschlissen, dass niemand sich
mehr auf sie zu berufen wagt? Um so dringender müssten sie in
eine neue Sprache und Wirklichkeit übersetzt werden, sonst
wäre wirklich das Ende der Demokratie gekommen.

Auch auf europäischer Ebene wird Demokratie nur dann wie-
der Energien für sich wecken, wenn sie neue Inhalte und neue
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Formen der Sozialität für sich sprechen lässt. Die alten Formeln
haben ihre begeisternde Kraft verloren und werden sie auch in
der Expertensprache der europãischen Reformkommissionèq.
nicht zurückgewinnen. Die inhaltlichen Problemfelder, auf de-
nen die EU ihr Eintreten für das <<gemeine V/ohl> der Unions-
bürgerinnen und -bürger unter Beweis stellen könnte, liegen
wiederum auf der Hand: Arbeitslosigkeit und Sozialpolitik;
Verkehr; IJmwelt, Tier- und Artenschutz; Gleichstellung von
Männern und Frauen (hier hat die EG bereits manches gelei-
stet); eine Charta der Kinder- und Jugendrechte; eine gemein-
same, an den Menschenrechten orientierte Flüchtlings- und Mi-
grationspolitik; gewaltfreie Konfliktbeilegung; interkulturelle
Begegnung. . . Mit einer solchen <Politik der Politik> würde von
alleine die Bedeutung ökonomischer Themen relativiert und die
sozialen sowie kulturellen Belange aufgewertet.

An den bisherigen Strukturen des Wirtschaftseuropas lässt
sich klassisch ablesen, wie eine ökonomistische Rationalität
Atomisierung auf der einen und spiegelbildlich dazu bürokrati-
sche Zentralisierung auf der anderen Seite hervorbringt. Das po-
litische Projekt eines demokratischen Europas müsste gerade
umgekehrt bestrebt sein, politische Räume erfahrbarer Teilhabe
zu erhalten und zu schaffen. In noch äusserlicher und widerwilli-
ger Form erkennt der Vertrag von Maastricht diese Notwendig-
keit mit der Vokabel <Subsidiarität> und dem neugeschaffenen
Ausschuss der Regionen an. Es gibt auch schon Formen selbst-
organisierter gesellschaftlicher Teilhabe - in Gestalt der tausend
Brüsseler Lobbies. Würde die Verzerrung durch die ökonomi-
sche Logik nachlassen, könnte sich daraus eine europäische
Zivilgesellschaft mausern.

Die europäische Integration braucht also nicht die gefürchtete
Nivellierung aller gewachsenen Identifaten zu bedeuten. Poli-
tisch gewendet, könnte sie geradezu einen Rahmen dafür bieten,
diese Identitäten zukunftstauglich zu machen. Die Überwindung
der nationalstaatlichen Grenzen bräuchte nicht damit einherzu-
gehen, Souveränitätsanteile bei einer Uberbehörde zu konzen-
trieren. Statt dessen sind auch Formen einer auf mehrere Stufen
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verteilten Souvercinitiit auf Gegenseitigkeit denkbar. - In der Tat
hãtte ein solches mehrstufiges, föderatives System manche Ahn-
lichkeit mit alten Reichsgebilden2s - doch nicht mit Guéhennos
unterschiedslosem Reich der Funktionalität. Der Unterschied
ist, ob die Integration durch Herrschaft, gar die anonyme Herr-
schaft scheinbarer Sachzwänge erz\¡/ungen wird oder ob sie ge-
tragen wird von einer gegenseitigen Anerkennung der Gleich-
wertigkeit des Verschiedenartigen, die einen vertragsförmigen
Ausgleich der Interessen ermöglicht.26

Anfänge einer solchen neuen Sozialität bieten - bei all ihrer
bisherigen Ambivalenz - die zivilgesellschaftlichen Zusammen-
schlüsse <unterhalb> wie <oberhalb> der Nationalstaaten.
Schon jetzt macht diese Unterscheidung bei einigen der NGOs
kaum noch Sinn: Ein Verband wie z. B. Greenpeace ist interna-
tional wie national organisiert. Möglich ist, dass das Geflecht
subnationaler, nationaler und supranationaler Zusammen-
schlüsse weiter zusammenwächst und so die Sphäre einzelstaat-
licher Politik gewissermassen <<von allen Seiten> umgibt und re-
lativiert.

Das könnte dazu führen, dass die bisherigen Staatsapparate
sich <zivilisieren>>, während die bisher <privaten> und <infor-
mellen> Zusammenschlüsse sich <verstaatlichen>> in dem Sinne,
daß sie einen förmlichen Status erlangen. Der Unterschied zwi-
schen Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen ist
schon heute dabei, auszubleichen: Die Beteiligung von NGOs an
Regierungskonferenzen im Rahmen der UN gehört schon fast
zum offiziellen Protokoll. Eine Organisation wie Amnesty Inter-
national ist inzwischen in die Arbeit von UN-Menschenrechts-
kommissionen fest eingebunden; ähnliches gilt für Friedens-
gruppen etwa im Rahmen des Non-Proliferation Treaty. Denk-

25 Auf mögliche Analogien mit dem Heiligen Deutsch-Römischen Reiches gehe
ich ein in : Supranationale Staatlichkeit am Beispiel der Europäischen Union:
Civitas civitatum oder Monstrum? in: Leviathan, Heft 1, 1994, S. lI5-134.

26 Ahnlich die Perspektive von Bruno Kaufmann: Unterwegs zur Transnationa-
len Demokratie - und was wir dazu aus der Geschichte lernen können, in
diesem Band.
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bar wäre, dass diese nicht-staatlichen Zusammenschlüsse eines
Tages so unverzichtbar zur demokratischen Verfassungswirk-
lichkeit dazugehören, dass ihnen auch ein institutioneller Platp
im Verfassungsgefüge eingeräumt wird - wie heute den politi-
schen Parteien, die einst ebenso informell begannen.

Dadurch würde sich zugleich das Problem der Repräsentation
entschärfen: Eine inhaltlich gefüllte Sozialität <mittlerer
Ebene> würde erfahrbare Vermittlungen ermöglichen und es

nicht der Okonomie allein ùberlassen, die Leere der demokrati-
schen Institutionen zu füllen. In einem solchen assoziativen Ge-
flecht könnte auch die Unionsbürgerschaft zu einem erfahrbaren
Beztgund einem gelebten Wert werden. Was ihr heute mangelt,
schreibt Wolton27, <ist weniger der institutionelle als der kogni-
tive, symbolische und kulturelle Rahmen>>. Die Alternative zur
unbefragten Identität alter Gemeinschaften, die es nirgends
mehr gibt, ist nicht die gesichtslose Gleichformigkeit, sondern
die <politische Mehrfach-Identität>28 in gestuften, ineinander-
greifenden Bezugsräumen.

Wenn es gelingt, das Projekt eines demokratischen Europas in
seinen politischen Gehalten und assoziativen Formen neu zu fül-
len, dann verliert die Frage der äusseren Grenzen von alleine
einen Teil ihrer Dramatik. Die Gemeinschaft braucht sich nicht
mehr darüber zu definieren, \ryen sie ausschliesst, sondern was sie
enthält. Wer sich damit identifiziert und dafür einsetzt, gehört
dazu. Man denke an Sprachen: Sie brauchen keine Grenze zu
ziehen, müssen niemanden ein- oder ausschliessen, können auch
Fremdlinge in beliebiger Zahl ohne Angst beherbergen, denn
die Zugehörigkeit zu ihr bestimmt sich über ihre Sinngehalte und
Sprachmuster, die eine innere Zuwendung nicht ohne Mühe ver-
langen und dafür Identitãt, auch Erkennbarkeit für Aussenste-
hende bieten. Je klarer <das Allgemeine> ist, für das die politi-
sche Union einsteht, desto zwangs-loser ergibt sich, wer zu ihr
gehört, wer an ihrem Rand und wer ausserhalb steht. Dagegen

27 Wolton, a. a. O., S. 151 (Ubers. T. E.).
28 Heinz Kleger, a. a. O., in diesem Band.
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ist das heutige Wirtschaftseuropa immer wieder in der Versu-
chung, seine Grenzen befestigen zu \ryollen - ein Unterfangen,
dass viel Hass, Diskriminierung und Repressionen hervorrufen
und dennoch keinen Erfolg haben kann.

4. Zeit und Grenze. Für eine europäische
Selbstverfassung

<Es ist paradox>', schreibt Wolton, <dass die Widersprüche des
Modells pluralistischer Demokratie just in dem Moment am of-
fensichtlichsten werden, an dem zum ersten Mal seit dem Beginn
des Jahrhunderts ein breiter Konsens zugunsten dieser pluralisti-
schen Demokratie besteht. Dieses Modell, vom Sozialismus
über ein Jahrhundert kritisiert, vom Kommunismus verurteilt
und oft von den Liberalen selbst verraten, ist endlich legitim.
Gerade in diesem Moment zeichnen sich seine Grenzen ab, und
zwar im Inneren. Warum? Weil die Konstruktion des europäi-
schen Rahmens abseits der Erfahrungen der Bürger einen Wech-
sel des Massstabs bedeutet, der die Abgehobenheit der Begriffe
und Bezüge verstärkt. Die latenten Probleme der Nationalstaa-
ten werden unmittelbar ansichtig. Die Konzepte, die ihre Anbin-
dung an eine Erfahrung und eine Geschichte verloren haben,
irren umher und verlieren ihre Anziehungskraft.> 2e

Sorgen muss man sich also nicht so sehr um die Demokratie in
Europa - sorgen muss man sich um die Demokratie. Doch der
Prozess der europäischen Union bietet einen Ansatz, an den Ur-
sachen dieser Sorge zu arbeiten. Die Mângel der Demokratie,
die sich in nationalstaatlichen Routinen bereits bürokratisch ver-
festigt und verborgen haben, sind auf europäischer Ebene noch
offen sichtbar. Manche Konfliktlinien, manche Entwicklungs-
möglichkeiten sind dort noch plastisch, die innergesellschaftlich
bereits in festgefahrenen Kräfteverhältnissen ausgehärtet sind.

29 Wolton, a. a. O., S.236f.

t7I Grenzen der Demokratie und Politische Union

Lernschritte auf europäischer Ebene können helfen, diese ver-
härteten Strukturen auch innergesellschaftlich wieder in Bewe-
gung zu bringen - so wie weiterhin jede Bewegung im nationalen.
Rahmen auch Raum für Bewegung in den europäischen Struktu-
ren schafft. Beispiel Multikulturalismus: Alle neue Ideen, prak-
tischen Versuche, gelingenden Institutionen des multikulturel-
len Miteinanders innerhalb der nationalen Gesellschaften kön-
nen dazu helfen, auf europäischer Ebene das Miteinander von
bislang staatlich getrennten Traditionen und Kulturen zu er-
leichtern. Und natürlich hat der wachsende, längst alltäglich ge-
wordene Austausch zwischen bislang miteinander verfeindeten
europäischen Nationalitäten überhaupt erst die Grundlage für
eine interkulturelle Politik im Inneren dieser Länder geschaffen.
Freilich verstärken sich auch Blockaden und Rückschläge gegen-
seitig: Der deutsche <Asylkompromiss" hat das Schengener Ab-
kommen legitimiert, und umgekehrt.

Deshalb ist es so wichtig, was der politischen Union Euro-
pas bei ihrem Schritt über die nationalstaatlichen Grenzen auf
dem Weg zu einer transnationalen Demokratie ge- oder miss-
lingt. Besser als das deutsche Wort <Grenze>> bezeichnet das
englische und französische lVort/rontier nicht nur die äusserste
Linie, an der Schluss ist, sondern zugleich die vorderste, an der
es weitergeht ins noch Unbekannte. Insofern ist das Projekt
eines demokratisches Europas tatsächlich <die letzte Utopie>.
Auch wenn sich die europäischen Konzepte und Institutionen
nicht in andere Weltregionen übertragen lassen, wird die Zu-
kunft der Demokratie innerhalb westlich geprägter Staaten
wie in derWeltgesellschaft vom Ausgang dieses Experiments be-
einflusst. Angesichts der Mâchte, die heute die transnationale
Sphäre beherrschen, ist transnationale Demokratie bislang ein
Widerspruch in sich: Eine provokante Konfrontation von
Unvereinbarem, als Signal eines kontrafaktischen Projekts. Das
war allerdings <Volks-Souveränitât> zu Rousseaus Zeiten
auch.

Diese Reminiszenz zeigt, in welchen historischen Zeiten wir
denken müssen. Man könnte sehr lange darüber philosophieren,
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welche enorme Bedeutung für die verschiedenen Epochen der
europäischen Geschichte die jeweiligen Vorstellungen von
Zeitrãumen, Raumzeiten und ihren jeweiligen Grenzen hatten ;

auch, wie diese als sicher und unverrückbar geglaubten Bedin-
gungen menschlicher Existenz sich bisweilen innerhalb einer
Generation grundstürzend änderten - beispielsweise mit dem
Beginn der Kreuzzüge, der Entdeckung der Kugelgestalt der
Erde, der Erfindung der Eisenbahn. Ein solcher Bezug z\ ge-
schichtlichen Zeiten und Räumen fehlt dem technokratischen
Diskurs, der bislang die europäische Konstruktion.bestimmt.
Genauer: Er hat seine eigene artifizielle Wahrnehmung, in der
es nur die lineare ZeiÏ. nach vorne gibt. Diese Wahrnehmung
blendet Geschichte aus - übrigens sogar die eigene, indem sie
die enormen Leistungen und Erfolge der ersten vier Jahrzehnte
europäischer Integration kaum noch zu würdigen, also auch
nicht als Sinnbezug für Künftiges in Wert zu setzen vermag. Die
Vergangenheit wird nicht gesehen als das, was die Zukunft
trägt, sondern was dringend zurückgelassen werden muss; Maa-
stricht ist hier das sprechendste Beispiel. So kommt es zu einer
Beschleunigung, die selbst ihre technokratischen Urheber über-
fordert, von der Aufnahmefähigkeit der Bevölkeruîg garv zrr
schweigen.

Aus dem gedanklichen Umgang mit Zeit und Raum kann
man geradezu den politischen Standort eines Autors erschlies-
sen. Es ist bezeichnend, dass bei Guéhenno der Faktor der Zeit
nur unter dem Gesichtspunkt äusserster Beschleunigung aller
Kommunikation vorkommt; auf die geschichtliche Dimension
vonZeit geht er nicht ein, stellt also die Herrschaft des Chrono-
meters über den Raum in seinem funktionalistischen Weltbild
nicht in Frage. Ganz anders Narr/Schubert, die ausdrücklich
darüber nachdenken, wie Zeit sich <<entschleunigen> liesse, in-
dem sie sich in Nahbezügen gewissermassen <<verräumlicht>.30

Einen historischen Epochenvergleich verwendet Guéhenno
allerdings doch, um den Anbruch seines imperialen Zeitalters

30 Narr/Schuberr, a. a. O., S.264f.
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zu begründen: Mit dem Epochenjahr 1989 sei das Zeitalter de-
mokratischer Institutionen zu Ende gegangen, das mit der Fran-
zösischen Revolution begann. Nichts ist falscher. Tatsächlich ging .-

mit dem Einsturz des Sowjetkommunismus und dem Ende der
Blockspaltung die Epoche eines in ideologisch verfeindete, mo-
nolithische Staaten zerrissenen Europas zu Ende. Diese ausge-
hende Geschichte steht jedoch in einer anderen Epochenfolge,
nämlich zum Wiener Kongress von 1814/15, auf dem sich die
nationale Grundlage staatlicher Herrschaft formierte, und in
einem weiteren Schritt von wiederum etv/a 170 Jahren zum West-
fälischen Frieden, der den Territorialstaat mit seinem scharfge-
schnittenen Innen und Aussen festschrieb. Mit dem Epochenjahr
1989 geht aber nicht nur eine Geschichte zu Ende - es beginnt auch
eine neue, deren Gestalt wir nicht kennen können. Das Symbol
dieses Novums ist der Tanz auf der Berliner Mauer, also die Ent-
machtung der Grenze, das grosse Gelächter über ihren vergebli-
chen Versuch, innen und aussen zu trennen. Nicht die abster-
bende alte, sondern die beginnende neue Geschichte schlägt die
symbolische Brücke zum-lanz auf der Bastille. Mit dem Fall der
Mauer endet nicht der demokratische Gedanke, der mit der Fran-
zösischen Revolution begann, sondern er setzt an zu einem näch-
sten Schritt über seine bisherigen Grenzen.

Das Projekt eines demokratischen Europas ist Teil dieser an-
hebenden Zeit; es kann dafür keinen Fahrplan geben. Wenn
selbst die Institutionen und ihre Funktionäre mit den Riesen-
schritten der Integration während der letzten zehn Jahre nicht
mehr mithalten konnten, wieviel länger braucht es, bis die Di-
mension des erweiterten und vertieften Europas in den Vorstel-
lungswelten seiner Bürgerinnen und Bürger, ihren Werten und
IJberzeugungen nachwachsen kann! Die Zeiten, in denen sich
diese Unterstützung ersetzen liess durch eine von oben produ-
zierte <<Akzeplanz>>, sind mit dem Eintritt in die politische Union
vorbei. Eine Regierungskonferenz nur fünf Jahre nach Maas-
tricht kann Korrekturen an dem Vertragstext vornehmen; den
Prozess seiner demokratischen Aneignung kann sie kaum be-
schleunigen. Hintergründig heisst es in einer Informationsbro-
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schüre der Kommission: <Noch steht nicht fest, wie lange die
Konferenz dauern wird. >>31

Es geht nicht darum, für die Union Jahre einer beschaulichen
Konsolidierung zu fordern, die sie gegenüber den drängenden
Problemen der Arbeitslosigkeit, des Konflikts im ehemaligen
Jugoslawien, dem Beitritts-Druck der mittelosteuropäischen
Länder in vieler Hinsicht tatsächlich nicht hat. Aber es ist wich-
tig, den anderen Rhythmus der historischen Zeit überhaupt
wahrzunehmen und anzuerkennen, um das Monopol der techni-
zistischen Zeit zu brechen und die für die Zukunft der <immer
engeren Union der europäischen Völker>> entscheidenden politi-
schen, kulturellen und sozialen Traditionslinien überhaupt in
den Blick zu bekommen. Der technizistische Umgang mit der
Zeit blendet all jene Dimension der Sozialen aus, die sich nicht in
das Prokrustesbett einer planbaren Kalenderzeit einspannen las-
sen. Fast alle sozialen Voraussetzungen, die den Hintergrunds-
konsens demokratischer Institutionen bilden und sie erst lebens-
und konfliktfähig machen, folgen anderen Tempi.

Aufgaben von der Grössenordnung eines demokratisch geein-
ten Europas müssen nicht gelöst, sondern in Angriff genommen
werden. Auf der Schwelle ins nächste Jahrtausend ist mehr denn
je der Weg das Ziel. Uber Erfolge oder Misserfolge des Unter-
fangens reden wir nicht 1996, sondern - sagen wir - in weiteren
170 Jahren.

Das Projekt eines demokratischen Europa kann auch nicht auf
einmal entstehen und wird sich gegen den vorherrschenden Oko-
nomismus vielleicht nie <rein> durchsetzen. So war es schon im-
mer in der Geschichte der demokratischen Ideen in Europa: Sie
mussten ihre Verwirklichung Stück um Stück den bestehenden
staatlichen Gewalten abringen und sich in vorhandene soziale
Herrschaftsstrukturen hineinprägen - um den Preis, manches
von diesen Mâchten in sich aufzunehmen. So geschah es bei den
bisherigen Schritten der politischen Einigung Europas ange-

31 Vertretung der Europãischen Kommission in Deutschland: Regierungskon-
ferenz'96. Was geht mich das an? Bonn 1995, S.3.
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sichts der ökonomischen Rationalität des Weltmarkts, und so
wird es mit der demokratischen Umbegründung des entstande-
nen Wirtschaftseuropas zu einer politischen Union wieder 's4n.

V/ichtig sind die richtigen Anfänge, auch symbolischer Art.
Für das demokratische Europa der Zukunft besteht dieser

symbolische Auftakt heute darin, die Bürgerinnen und Bürger
der Union an die Stelle der Regierungen als Herrinnen und Her-
ren de¡ Gemeinschaftsverträge einzusetzen, also in einen Pro-
zess der euro p äi s chen Ve rfas s un g s ge b un g einzutreten. Auch hier
kommt es wieder nicht darauf an, \ryann und wie dieser Prozess zu
Ende kommt, sondern dass er anfängt. Die Idee kommt keines-
wegs unvorbereitet: Sie ist mit der Schaffung einer Unionsbür-
gerschaft im Vertrag von Maastricht im Grunde unabweisbar
impliziert und mit dessen Beteuerungen einer <Bürgernähe>
legitimiert; in der italienischen Volksabstimmung von 1989 hat
die Bevölkerung mit grosser Mehrheit eine solche europäische
Verfassungsgebung befürwortet32; Frankreichs Europamini-
ster Alain Lamassoure hat 1994 vorgeschlagen, einen solchen
Gründungsvertrag in einer verfassungsgebenden Versammlung
auszuarbeiten und einem europaweiten Volksentscheid zu unter-
breiten; der neueste Reformvorschlag des institutionellen Aus-
schusses des EP erwägt den Gedanken, das Vertragswerk von
Maastricht nach seiner Uberarbeitung durch die Regierungsfol-
gekonferenz einem unionsweiten Referendum zu unterziehen33 ;

und sogar die Kommission denkt laut über diese Möglichkeit
nach.34 Dazu kommen ausgearbeitete Vorschläge in der Litera-
tur. 3s Über Wege und Verfahren, Zeiten und Inhalte müsste

32 Stefan Pöde¡: Die Europäische Verfassung als Auftrag der italienischen
Stimmbürgerlnnen, in diesem Band

33 Bericht des Institutionellen Ausschusses vom 4. Mai 1995, a.a.O.,Zifr.42.
34 EUR-OP NEWS (Luxemburg), Informationen des Verlagshauses de¡ Euro-

päischen Gemeinschaften, Jahrgang 4, Nr.2, Sommer 1995, S.2
35 Siehe z. B. Theo Schiller: Europäische Verfassungs-Initiative-ein demok¡a-

tischer Verfassungsprozess für Europa, in diesem Band; Michael Zürn,IJl-
¡ich K. Preuss: Probleme einer Verfassung für Europa, Zentrum für Europäi-
sche Rechtspolitik an der Universität Bremen, ZERP-Diskussionspapier 3/
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freilich diskutiert werden; nicht alle hätten dieselbe <identitäts-
erweiternde > Wirkun g.36

Die Besorgnis, eine solche europäische Verfassung könnte
zentralisierend wirken, trifft nicht. Im Gegenteil: Das jefzige
Wirtschaftseuropa ist zentralistisch; damit wirkt es heute nicht
mehr vereinheitlichend, sondern spaltend, weil es den Wider-
streit der Egoismen, den Unwillen der übergangenen Bürge-
rinnen und Bürger und den Widerstand der missachteten Iden-
titäten weckt. In einem Verfassungsdokument könnten dage-
gen diese unterschiedlichen Identitãten und Traditionen zu
einem rechtlich ausbalancierten Neben- und Miteinander fin-
den. Wenn die Vokabel <<Verfassung> stört, weil sie das
Schreckbild eines neuen Uberstaats weckt, kann sie leicht er-
setzt werden durch einen Ausdruck wie <Charta der Europäi-
schen lJnion>>.

Das Ergebnis einer solchen demokratischen Selbstverfassung
Europas bräuchte sich in seiner institutionellen Architektur, ja
selbst in seinem Wortlaut nicht sehr zu unterscheiden von dem,
was heute an Reformvorschlägen von Experten erarbeitet wird.
Sie könnte es wohl auch nicht, weil die politischen Rahmenbe-
dingungen und Machtverhältnisse mit ihren schmalen Schneisen
des Möglichen bekannt sind und sich auch nicht unmittelbar än-
dern würden. Entscheidend wäre der Prozess, als Selbsteinset-
zung eines demokratischen Volkssouveräns, als Chance zu einer
beginnenden Aneignung der neuen kollektiven Identität sowie
als Keim zu einer europäischen Offentlichkeit. Es wäre deshalb
kein Schaden, sondern eher nützlich, wenn der Prozess zehn
oder zwölf Jahre dauerte.

Und auch das wâre nur ein erster Schritt: Ein demokrati-
sches Europa braucht einen europäischen Gesellschaftsver-
trag; den aber kann niemand schreiben und keine Richtlinie

verordnen. Er muss von Generationen europäischer Bürgerin-
nen und Bürger, die sich als solche wahrzunehmen beginnen,
er-lebtwerden.

95; Roland Bieber: Europa braucht den grossen Scbiffsputz, in: FAZ vom
3.12.1994.

36 Michael Zürn: Ûber den Staat und die Demokratie in der Europäischen
Union, in: ZürnlPreuss, a. a. O., S. 1-40; S.30



Eine europäische Verfassung als
Fundament für eine transnationale -

direktere - Demokratie
12 Thesen von Andreas Gross (Zürich)

1. Als Schweizer in Grossbritannien für eine europãische Ver-
fassung zu plädieren, entbehrt nicht einer gewissen Komik.l
Beide Staaten tun sich ausgesprochen schwer mit der europä-
ischen Integration. Grossbritannien ist immerhin seit 1972 Teil
dieses Prozesses, wenn auch offiziellerseits gegenwärtig auf dem
Bremspedal. Die knappe Mehrheit der Schweizer Stimmbürger-
schaft verweigerte 1992 ihren Eliten die Teilnahme am EWR
(Europäischen Wirtschaftsraum) und tut sich seither schwer mit
diesem Entscheid und seinen möglichen Folgerungen.

Dennoch macht es möglicherweise ausgesprochen Sinn, als
Schweizer in Grossbritannien eine Diskussion über eine europäi-
sche Verfassung anzuregen. Denn die politischen Kulturen bei-
der Staaten sind geprägt von einer hohen Anhänglichkeit gegen-
über der eigenen nationalen Souveränität:

Die Schweizerinnen und Schweizer schätzen ihre Volkssou-
veränität und die diese realisierende Direkte Demokratie mit
dem Recht der Stimmbürger, bei Verfassungsänderungen oder
Gesetzesrevisionen immer wieder das letzte Wort haben zu dür-
fen, mehr als vieles andere. Und die Briten widersetzen sich al-
lem, was ihre Parlamentssouveränität verletzt; denn die <plena
potestas> des Westminster Parliaments ist nach britischem Ver-

1 Dieser Text ist eine erweiterte Fassung eines Vortrages, den ich erstmals im
Rahmen eines Workshops der britischen Politologen-Vereinigung Anfang
April 1995 in York halten durfte.
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fassungsverständnis durch nichts und niemanden einschränk-
bar.2

Diese beiden Grundpfeiler der politischen Kultur in Grossbr!-
tannien und der Schweiz wanken angesichts der fortgeschritte-
nen europäischen Integration. Die beiden Souveränitätsver-
ständnisse in den beiden Staaten - beide in ihrer Eigenheit ein-
zigartig in Europa - sind inkompatibel mit einer Auslagerung
und Delegation von Souveränität auf eine transnationale Ent-
scheidungsstruktur ohne parlamentarische, beziehungsweise di-
rektdemokratische Legitimationsinstanz. Deshalb, und das ist
meine erste These, müsste eigentlich in beiden Staaten zumin-
dest bei jenen, denen die europäische Integration sinnvoll er-
scheint, das Interesse an einer europäischen Verfassung mit ih-
rer Fundierung einer transnationalen, zumindest parlamentari-
schen Demokratie, vielleicht ergänzt durch direktdemokratische
Elemente, gross sein.

2. N4ag die Vorstellung einer transnationalen europäischen
Demokratie Briten und Schweizer gleichermassen leicht uto-
pisch erscheinen, so haben es die Schweizer zumindest, was die
Verfassung betrifft, etwas leichter.

Denn seit 1848 haben die Schweizer eine bundesstaatliche, ge-
schriebene Verfassung, welche die Befugnisse der zentralen
Bundesbehörd,e begrenzt, die selbständigen Befugnisse der
Gliedstaaten (Kantone) und somit thre Vielfalt garantiert und die
Mitwirkungsrechte der Bürger ebenso wie der Kantone bei der
bundesstaatlichen Rechtsetzung regelt. Zumindest in dieser Be-
ziehung könnte die Idee einer europäischen Verfassung denn
auch bei den Schweizerinnen und Schweizern weniger Angste
bezüglich von Fremdbestimmung und Entfremdung auslösen als
in Grossbritannien, das immer noch um eine geschriebene Ver-
fassung ringt.

Diese schweizerische Verfassungsstruktur scheint mir be-

2 Abromeit, Heidrun, 1995: Volkssouveränität, Parìamentssouveränität, Ver-
fassungssouveränität: Drei Realmodelìe der Legitimation staatlichen Han-
delns, in : Politische Vierteljahieszeitschrift, März 1995, S. 49- 66.
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züglich ihres Entstehungsprozesses wie ihrer Struktur für den
europäischen Verfassungsgebungsprozess sehr hilfreich und an-
regend zu sein.3 Denn ihre Entstehung bedurfte des Einver-
ständnisses zahlreicher sehr alter und untereinander bezüglich
Sprache, Kultur und wirtschaftlicher Struktur sehr unterschied-
licher Gliedstaaten. Ihre Bürger waren 1848 mehrheitlich den-
noch bereit, alte Souveränität abzugeben um eine neue, grossere
und vielfältigere zu gewinnen.

Die Schwierigkeit der Schweiz mit der europäischen Integra-
tion ist meines Erachtens jedenfalls nicht ihrer Verfassungsge-
schichte und der Struktur ihrer Verfassung geschuldet, sondern
vielmehr der Art, wie sich die schweizerische Gesellschaft im
20. Jahrhundert entwickelt hat.

Wenn ich von einer Verfassung rede, dann bin ich von die-
sem schweizerischen Verfassungsverständnis sehr geprägt und
in einer gewissen Hinsicht auch ermutigt. Es umfasst auch - im
Unterschied zur nordamerikanischen oder deutschen Verfas-
sungskultur - einen prozessartigen Verfassungsbegriff. Das
heisst; in der Schweiz wird die Verfassung unter der notwendi-
gen Bedingung der Zustimmung der Mehrheit der Bürger und
der Kantone auch immer wieder modifiziert und den Erforder-
nissen der ZeiI möglichst angepasst. Verfassungsrevisionen sind
in der Schweiz Ausdruck von offenen gesellschaftlichen Selbst-
verständigungsprozessen, an denen nicht nur die Parlamenta-
rier, sondern auch interessierte Bürgerinnen und Bürger teilha-
ben.

3. Unter demokratischen Gesichtspunkten scheinen mir die
zentrale Leistung einer Verfassung folgende Elemente zu sein :

Sie konstituiert politische Macht und setzt diese in ihr Recht
gegenüber und zur Begrenzung der wirtschaftlichen oder
der administrativen Macht;

3 Die gleiche These vertritt auch Peter Häberle, <We¡kstatt Schweiz>: Verfas-
sungspolitik im Blick auf das künftige Gesamteuropa, in: Häberle, Europâi
sche Rechtskultur, Baden-Bad en, 1994.
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sie schafft und institutionalisiert Verfahren legitimer Wil-
lensbildung und Rechtse I^tng:'

- sie ordnet die Geltungsräume, Reichweiten und Abgren-
zungen der jeweiligen politischen Körperschaften und
schafft dadurch dezentralisierende Gegengewichte zuÍ zen-
tralisierenden Tendenz der Okonomie ;

sie regelt die partizipativen Rechte der Bürger, Gliedstaaten
und zentralen Körperschaften (Parlament und Senat) und
verschafft so der Macht Legimität bei jenen, die ihr unter-
worfen sind.

4. ZenÍrale Akteure einer Verfassung und Quelle deren Le-
gitimität sind die Bürgerinnen und Bürger, bei einer europäi-
schen Verfassung also die Europâerinnen und Europäer. Sie und
das durch sie legitimierte gemeinsame Handeln schafft eine
europäische Identität und eine entsprechende transnationale Of-
fentlichkeit. Bisher entstand eine solche immer annâhernd an-

lässlich jener Momente, da Bürgerinnen und Bürger in einem
nationalen Rahmen in europäischen Angelegenheiten entschie-
den, beispielsweise bei den dänischen Referenden zur Ratifika-
tion des Maastrichter-Vertrages.

Demgegenüber sind die zentralen Akteure im Rahmen von
Staatsvertrãgen, dem bisherigen Fundament von EWG, EG und
EU, die Regierungen und deren Diplomaten, Experten und Be-
amten. Das erklärt den vorwiegend exekutiv geprägten Charak-
ter des bisherigen europäischen Integrationsprozesses ebenso
wie dessen - je nach Staat allerdings in unterschiedlichem Aus-
mass - mangelnde Verankerung in der nationalen Bürgerschaft
und Offentlichkeit.a

Meine These ist nun, dass die integrativen Kapazittiten der
(Staats-)Vertragslogik sich mit Maastricht erschöpft haben. Soll
dies nicht zu einer dauerhaften Bedrohung für die Integrations-

4 <La responsabilité politique - la democratic accountability -, y compris vis-à-
vis de la construction européenne, est pour I'essentiel entre les mains des gou-
vernements nationaux>, Interview mit Jacques Delors: <Le Moment et la Mé-
thode> in: Le Débat, Paris, Nr. 83 (Janv-Fev. 1995), S. 13.
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idee als solcher und einer weiteren Renationalisierung europäi-
scher Politiken führen, muss die Vertragslogik der europäischen
Integration durch eine europâische Verfassungslogik abgelöst
werden. Nur so kann der europäischen Integration neue und
vielfältige Legitimität zugeführt und verhindert werden, dass
diese in einem existenziell bedrohenden Ausmass knapp wird.5

5. Weshalb gerade jetzt der Moment gekommen ist, da ein
eigentlicher europäischer Verfassungsgebungsprozess einzulei-
ten und damit eine neue Qualität der europâischen Integration
anzustreben ist, lässt sich vielfältig begrùnden.

Empirisch lässt sich zeigen, dass das Volumen der Rechtset-
zung, welche nach Maastricht auf europäischer Ebene erfolgt,
ein Ausmass erreicht hat, welche sich indirekt, durch die
nationalen Regierungen und deren Verantwortung gegenüber
ihren nationalen Parlamenten und Völkern nicht mehr diffe-
renziert genug legitimieren lässt. Auch weitgehende Mitwir-
kungsgremien nationaler Parlamente in europäischen Angele-
genheiten, wie beispielweise jene des dänischen Folketing,
sind nicht mehr in der Lage, den europäsichen Rechtsetzungs-
prozess differenziert und zeitgerecht genug zu bewältigen.
Dies führte zu den verschiedenen bekannten Schwierigkeiten
im Ratifikationsprozess des Maastrichtvertrages. Jacques De-
lo¡s erkärte diese wiederum bezeichnenderweise durch das
Ende der bisherigen, <impliziten> Integrationsmethode
<trough the backdoor>>6, was Stanley Hoffmann gemäss Delors
als <<spill-over effect> bezeichnet haben soll, nämlich dass die
politisch-institutionelle Integration der wirtschaftlichen auto-
matisch folgen würde.

Politisch führte diese Integrationslogik zu einer sich vergrös-
sernden Kluft zwischen den Bürgern und der EU, deren Ge-
staltung ihm zunehmend entrückt ist, was dieser wiederum in

5 Peter Graf Kielmansegg, Wie tragfâhig sind Europas Fundamente? Legiti-
mität bleibt für die Europäische Union auf absehba¡e ZeiT ein knappes Gut,
in : Frankfurte¡ Allgemeine Zeitung vom 17. 2. 1995, S. 13.

6 Jacques Delors, op. cit., im französischen Original in Englisch.
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vielen Ländern nicht länger hinzunehmen bereit ist. Verstärkt
wird diese <<äussere Krise> der traditionellen repräsentativen
Demokratien Westeuropas durch deren gleichzeitig sichtbar
werdenden <inneren Krisen>.7 So sind beispielsweise in
Deutschland und Frankreich seit einiger Zeit Diskussionen im
Gange, welche die <Krise der Repräsent-anz>> der jeweiligen
repräsentativen Demokratien beklagen und zu deren zusàfz-
licher Legitimation nach direktdemokratischen Ergänzungen
suchen.8

6. Neuere Analysen der politischen Entscheidungsstrukturen
der EU zeigen, dass <policy networks are particularly rife in EU
governance because the EU lacks formal institutions which
can facilitate bargaining between interested actors> und dass
diese auf einem ebenso schwer zu fassenden wie definierenden
<meso-level> eine hohe Durchschlagskraft entfalten.e Dies
führt zu dem, was einige etwas beschönigend als <mangelnde
Lesbarkeit>> des europäischen politischen Systems oder als <La-
byrinth der europäischen Entscheidungsprozesse>) bezeichnet
haben.

Solche Strukturen sind jedenfalls nicht nur <sinister form the
point of view of democratic theory> (ebenda), sondern schaffen
Intransparenz, begünstigen die gut organisierten, mit vielen ver-
schiedenen Ressourcen ausgestatteten Interessengruppen und
fördern Spezialinteressen und weniger policies im allgemeinen
Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger.

Mit solcher Intransparenz wird kein Vertrauen, aber viel Miss-

7 Vgl. dazu die Einleitung der Herausgeber zu diesem Band.
8 Vergleiche hierzu die <Politikverdrossenheitsdebatte> in Deutschland, die

Vorschläge zur Stärkung der Referendumsdebatte in Frankreich, die Argu-
mente für mehr Direkte Demok¡atie der Aussenminister Dänemarks und Hol-
lands oder auch die nationale Verfassungsdebatte Grossbritanniens beispiels-
weise in <Debating the Constitution> ed. by Barnett/Ellis/Hirst, Cambridge,
7993.

9 John Peterson, Decision-making in the European Union: towards a frame-
work for analysis, in: Jou¡nal of European Public Policy, ed. by Jeremy Ri-
chardson and Robert Lindley, Coventry/Andove¡ Vol. 2, Nr. I / 1995.
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trauen geschaffen. Niemand kann für Beschlüsse zur Verantwor-
tung gezogen'werden. Entsprechend klein ist die Bereitschaft bei
Bürgern wie nationalen Parlamentariern, weiterhin Souveräni-
tätsteile aus dem Bereich des Staates auf die transnationale,
europäische Ebene auszulagern.r0

Zwei schwerwiegende Gefahren könnten aus solchen techno-
kratis chen Verhcihnis s en fo I gen :

Die Abwendung von der Idee Europas, die Regression der
europäischen Integration und die Verstärkung der ohnehin zu
beobachtenden Renationalisierung der Politik in Europa
einerseits. Andererseits die Banalisierung der Politik ganz
grundsätzlich, das Ende der Substanz der demokratischen Idee,
die Regression des citoyens als zentraler Akteur und Handeln-
der einer Demokratiell zum Konsumenten anderswie gestalte-
ter, jedenfalls der demokratischen Legitimation entbehrender
Politik.

Eine europäische Verfassung hat also eine doppelte Bedeu-
tung: Sie verschafft der europâischen Integration jene Legiti-
mitât, ohne die Europa schwerlich auskommt.12 Und sie <<restau-

10 <If the Union continues to transfer further competences to a European level
and extends majority voting in tbe Council of Ministers, it will become further
alienated from those it claims to represent.>, Ve¡non Bodanor, Long road to
true democracy, in Financial Times, 14.6. 1994,5.12.

11 <The classical conception of democracy placed the <active citizen> at its
centre>>. David Held, Democracy and the New internatonal Order, in: Cos-
mopolitan Democracy, ed. by Daniele Archibugi & David Held, Cambridge
t995.

12 Der Chefredaktor des Parise¡ <Le Monde>, Jean-Ma¡je Colombani, kom-
mentierte den knappen Ausgang des französischen Referendums zu Maas-
tricht entsprechend : <<Das Europa des aufgekkirten Despotism¿u s wie es in den
vergangenen 40Jahren aufgebaut worden war, ist vorbei. Dieses Europa gilt
es zu ersetzen durch eines, das seine Bürgerinnen uod Bürger selber in ihre
Hände nehmen können und die zum Ausdruck bringen, was die europäische
Offentlichkeit beschäftìgt.> (Le Monde, 22.9.1992) Auch Jacques Delors
meinte in seinem Kommentar, ent\¡/eder Europa werde demokratischer oder
es werde nicht mehr lange sein; aìlerdings lehnt Delors eine europäische Ver-
fassung ab, unterlag aber im Vorfeld der Erarbeitung des Maastrichte¡ Ver-
trages mit eine¡ föderaleren institutioneìlen Ausstattung der EU gegenüber
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riert> (Ulrich Beck) die Demokratie auf transnationaler Ebene,
weil diese national nicht zu retten ist angesichts der Transnatio-
nalisierung der Wirtschaft und Lebenswelt.13

7. Das Problem des Autonomieverlustes des Staates und der
Erosion seiner Souveränität ist freilich, dass diese Prozesse im
Zuge der Globalisierung der Okonomie und des Marktes unge-
fragt passieren. Niemand entscheidet sich dafür und doch erfol-
gen diese Entwicklungen. <Diese Souverânität wird nun von den
sozioökonomischen Selbstläufen der vernetzten Gesellschaften
im Kleinen wie im Grossen entleert.>11

Doch das relative Ende der staatlichen Souveränität muss
nicht notwendigerweise das Ende der Idee der Volkssouveráni-
tät sein, dergemäss politische Macht sich aus und vor den ihr
unterworfenen Bürgerinnen und Bürgern legitimiert. V/eshalb
nicht die alten (staatlichen) Grenzen des traditionellen Sou-
veränitätsbereiches aufheben und angesichts der die Grenzen
seit langem sprengenden Okonomie neu abstecken? Weshalb
länger die territorial begrenzle Souverãnität des Volkes als
die Grundlage demokratischer Entscheidungsprozesse15 anse-
hen?

In einer europâischen Verfassung kann die Souverãnität der
Bürgerinnen und Bürger transnational neu konstituiert werden
und würde so zum Ausgangspunkt und Träger einer transnatio-

einer vorsichtigeren Mehrheit in der Intergouvernementalen Konferenz.
(Ausführlich nachzulesen im Gesprãch Delors mit Dominique Wolton in:
Jacques Delors, L'Unité d'un Homme, Editions Odile Jacob, Pa¡is 1994,

s.273ff.)
13 <Gìobalisie¡ung stellt uns damit vor eine Reihe von Fragen, die unser politi-

sches Denken in den vor uns liegenden Jahren bestimmen werden. Eine der
weitestreichenden Fragen wird sich auf die Zukunft der Demokratie rich-
ten.> Roìand Axtmann, <Globalisierung, Identität und demokratischer Na-
tionalstaat>, in: Leviathan, Zeitschrift fùr Sozialwissenschaft, Nr.1/1995,
S.98

14 Tilman Evers, <<Supranationale Staatlichkeit am Beispiel der Europäischen
Union: Civitas civitatum oder Monstrum ?> in : Leviathan. Zeitschrift für So-
zialwissenschaft, Nr. 1 / 1994, S. 116

15 Roland Axtmann, op. cit., S.95



Andreas Gross (Zürích) 186

nal und demokratisch legitimierten politischen Macht. Dies
würde die traditionelle staatliche Souveränität nicht aufheben,
sondern ergänzen und erweitern. Die Bürgerinnen und Bürger
würden ihre Souveränitätsrechte nicht mehr nur auf den drei tra-
ditionellen Ebenen der Gemeinde, der Provinz und der Nation
ausüben, sondern zusätzlich auch noch auf der transnational -
europäischen. Die <<enge Wahlverwandtschaft zwischen Staat
und Demokratie> 16 würde nicht aufgehoben, sondern relativiert
entsprechend der historisch relativer gewordeneri Autonomie
des Staates.

Der schweizerische Bundesstaat verdankt seine Entstehung
1848 der Bereitschaft und Einsicht der beteiligten Kantone, sich
selber zu relativieren. Sie bilden bis heute die Schweiz und viele
Schweizerinnen identifizieren sich vergleichsweise immer noch
mehr mit ihrem Kanton als mit der Eidgenossenschaft. Liegt in
dieser historischen Parallelität die Begründung dafür, dass ein
föderativ verfasstes Europa einem europäischen Schweizer we-
niger Angst macht als manch europâischem Franzosen oder Bri-
ten?

8. Die auf Souveränität der in Europa lebenden Bürgerinnen
und Bürger beruhenden und erst nach deren qualifizierter,
mehrheitlicher Zustimmung (zusätzliches Erfordernis könnte
die Zustimmung von zwei Dritteln der Staaten sein) in Kraft tre-
tende europäische Verfassung sollte m. E. folgende Besonder-
heiten aufueisen und folgende Verfahren institutionalisieren :

1. Die Etablierung einer föderalistischen Struktur, welche die
Befugnisse der zentralen transnationalen Ebene abschliessend
begrenzt und ihr so nur jene politische Bereiche zur Gestaltung
überlässt, von denen die Bürger und die Staaten überzeugt sind,
dass diese auf staatlicher Ebene alleine nicht besser gestaltet
werden könnten17, die <Kompetenz-Kompetenz> also bei den
Staaten belässt.

2. Die Einrichtung eines europäischen Zweikammersystems

16 Roland Axtmann, op. cit., S.98
17 Vergleiche dazu vor allem FritzW. Scharpf, Optionen des Föderalismus in
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als Herzstück der europäischen Rechtsetzung, wobei die eine
Kammer, das jetzige Europaparlament, und die zweite durch
eine Art Senat gebildet würde, in den die nationalen Parlamente,.
ihre Vertretung abordnen würden, wobei die kleinsten Staaten
beispielsweise einen, die mittelgrossen zwei und die grösseren
drei Senatoren stellen könnten.

Um dem föderalistischen Anspruch Rechnung zt tragen,be-
dürfte jedes europäische Gesetz eine Mehrheit sowohl in der
Volkskammer als auch im Senat, möglicherweise in einer An-
fangsphase im Senat sogar der Zustimmung von zwei Dritteln
der Senatoren. Letzteres würde jenen (kleineren) Mitgliedslän-
dern entgegenkommen, welche fürchten, auf europäischer
Ebene unter die Räder der grossen Staaten zu kommen.

3. Aus der heutigen EU-Kommission würde die von den bei-
den Kammern des EU-Parlamentes auf Vorschlag der nationa-
len Regierungen gewâhlte Eu-Regierung/Exekutive. Sie wäre
diesem jederzeit verantwortlich.

4. Die demokratische Souveränität der Bürgerinnen und Bür-
ger erschöpft sich allerdings nicht in der Wahl der Vertreter in
die eine Kammer des Europaparlaments. Als Ergänzung der re-
prãsentativen Demokratie könnten sie das Recht haben, dem
Europaparlament Anderungen der europâischen Verfassung
ebenso wie europäische Gesetzesrevisionen vorzuschlagen, die
im Falle, dass sie von diesem unberücksichtigt bleiben und von
beispielsweise fünf Prozent der wahlberechtigten Europâern
aufrechterhalten werden zu einer europaweiten Abstimmung
führen könnten.

5. In einer europäischen Verfassung würden menschenrecht-
liche, zivilisatorische, ökologische, soziale und weltverträgliche
Mindeststandards festgelegt werden, die von den einzelnen Staa-
ten und Regionen strenger gefasst, aber nicht unterschritten
werden dürfen.

Deutschland und Europa, Campus/Frankfurt 1994, S.125, der hie¡für die
Doktrin des <Dual Fede¡alism>> zur Diskussion stellt-
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Was Wolf Dieter Narr ausgehend von neueren deutschen Erfah-
rungen postulierte, gilt auch und vor allem für die künftige euro-
päische Politik: <Die institutionelle Frage, genauer: die institu-
tionellen Fragen stellen zweifellos das zukunftsentscheidene
Problem dar. (. . .) Das, was an neuer Politik notwendig ist, wird
nur dann möglich, wenn man nicht das <Volk>, sondern die Be-
völkerung, d. h. die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, ernster
nimmt, sie informiert und beteiligt, um mit ihnen eine lösungs-
orientierte Politik zu betreiben. (. . .) Deswegen ist ein Repoliti-
sierungsprozess in dem Sinne vonnöten, dass Bürgerinnen und
Bürger als zoa politika wiederentdeckt werden und sich die grös-
ste Ressource der Politik, ihre allgemeine Legitimation nämlich,
endlich wieder eigenständig nutzen lässt.>r8

9. Der belgische Vorsitzende des Institutionellen Ausschus-
ses des Europaparlamentes, der Christdemokrat Fernand Her-
man, meinte anfangs September 1994 an einem Podiumgespräch
in Genf, der Ersatz eines Vertrages durch eine Verfassung käme
einer <<Revolution> gleich, einer <révolution formidable>, denn
die Souveränität der Staaten würde durch die Souveränität der
Bürgerinnen und Bürger ersetzt. Er scheint diese Transforma-
tion zu begrüssen, im Gegensatz zu seinem Kollegen, dem jetzi-
gen Parlamentspräsidenten Klaus Häntsch, und im Gegensatz
auch zu Jacques Delors.

Delors forderte zwar Ende }l4ai1994 für die EU <ein demokra-
tisches Utopia>.le Einige Monate später, im Gespräch mit dem
dazu neigenden Dominique Wolton20, schreckte Delors aber vor
einer Verfassung zurück und wollte seine Konzeption der staat-
lichen Souveränität nicht durch jene Bürger-Souveränität erset-
zen. Delors meinte: <Von einem Vertrag zu einer Verfassung
i.iberzugehen ist sehr schwerwiegend. Was wird bei einer Verfas-

18 Wolf-Dieter Narr, Politik ohne Eigenschaften, in: Blätter für deutsche und
internationale Politik, 4/95, S. 395.

19 Financial Times vom 27.Mai 1994, Frontpage, Titel: <Delors urges EU to
strive for .democratic Utopia'".

20 Dominique Vy'olton, La dernie¡e Utopie: Naissance de l'Europe démoc¡ati-
que, Paris, 1993.
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sung aus der Souveränität jeder Nation? Obwohl überzeugter
Europäer bin ich für einen Vertrag und gegen eine Verfas-
sung.>>21

BeideZitaÍeillustrieren, dass wir, soll eine europäische Verfas-
sung einmal Wirklichkeit werden, sowohl präzisere transnatio-
nale Verfassungs- und Demokratiekonzepte benötigen - im Sinn
einer notwendigen, wenn auch nicht hinreichenden Etappe auf
dem Weg zu einer <cosmopolitan democracy>22 - als auch breite
Bürgerbewegungen, welche national entsprechenden Druck er-
zeuLgen. Denn eine neue europäische Verfassung im hier vorge-
schlagenen Sinn bedeutet wiê jeder Demokratisierungsschritt
eine feinere und vielfältigere, jedenfalls neue Verteilung von
Macht, was für jene wenigen Instanzen -in unserem Fall vor allem
die nationalen Regierungen -, welche derzeit europäisch die
Macht ausüben, ein Machtverlust bedeutet. Ohne Druck von sei-
ten der Bürger und der Gefahr, national Wahlen zu verlieren,
werden diese Regierungen nicht bereit sein, im Interesse Europas
und der Demokratie mit einer europäischen Verfassung transna-
tional demokratiepolitisches Neuland zu betreten.

10. Und doch ist der Zeitpunkt für den Einstieg in diese euro-
päische Verfassungsdebatte günstig. Denn die Idee einer euro-
päischen Verfassung ist alt23 und auch in den letzten Monaten
immer wieder aufgegriffen worden.2a Vor allem aber steht uns
die IGC von199617997 bevor, welche den Auftrag hat, die Revi-
sion des Maastrichter-Vertrages zu prüfen. Die entsprechenden
Vorarbeiten laufen seit langem, aber vorwiegend hinter den Ku-

21 Jacques Delors, L'Unité d'un Homme, Editions Odile Jacob, paris 1994,
s.279.

22 Esfal]f auf, dass David Held sich vor allem damit auseinandersetzt und sich
sogar transnationale Referenden vorstellen kann, sich jedoch bisher meines
Vy'issens wenig auf eine kontinentale Demokratie auf der Basis einer europäi-
schen Verfassung einliess.

23 Maurice Duverger, L'Europe dans tous ses États, PUF, pa¡is, 1995.
24 Vergleiche die Bücher der Bertelsmann-Stiftung, ebenso wie der Report der

<European Constitutional Group> vom Dezembe¡ 1993 sowie die Vor-
schläge beispielsweise von Michel Rocard im Vorfeld der Europawahlen vom
Juni 1994.
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lissen der europäischen Hauptstädte. Im Juli 1995 nahm im Auf-
trag der EU-Regierungschefs die ..Groupe de Reflexion> in Sizi-
lien ihre Arbeit auf, die zu einer ersten Diskussionsvorlage zu-
handen der IGC von Ende 1996 führen soll.

Delors beschrieb, dass an der Maastrichter Konferenz alleine
die Regierungschefs das Sagen hatten und seine weitergehenden
institutionellen Reformvorschläge ohne entsprechenden Sup-
port in der Offentlichkeit bei den Regierungschefs keine Chan-
cen hatten.2s

Daraus müssen wir die Schlussfolgerung ziehen, dass wer De-
mokratisierungs- und Verfassungsschritte machen will in der EU
nicht einfach diese IGC abwarten darf. Es gilt die eigenen Ideen
öffentlich zu machen, eine Sensibilisierung und eine Diskussion
auszulösen und so Unterstützung zu gewinnen für eine uns be-
vorstehende Auseinandersetzung um Macht und Machtvertei-
lung. Weshalb nicht in diesem Sinn ein demokratisches europäi-
sches Verfassungsprojekt ausarbeiten und es zur Sache der Bür-
gerinnen und Bürger zu machen, die ihrerseits damit vor, bei und
nach der IGC von 199611997 angehört werden müssen.

11. Was heisst nun aber in diesem Zusammenhang <Demo-
kratisierung> der EU? Welcher Demokratiebegriff steht dieser
von vielen und sehr allgemein erhobenen Forderung zugrunde?
Welche neuen und zusätzlichen Verfahren werden vorgeschla-
gen?

Um die Güte der möglichen Wege zu mehr Demokratie in der
EU diskutieÍenzu können, gilt es sich erst darüber zu verständi-
gen, weshalb ein Demokratisierungsbedarf existiert und was
neue Verfahren zu leisten haben. Es gilt also erst den Anspruch
zu klären, bevor die einzelnen Verfahren beurteilt werden kön-
nen.

Was mit der Forderung nach mehr Demokratie in der EU an
gegenwärtigen Unzulänglichkeiten überwunden werden soll, ist
auch ganz oben in der EU-Hierarchie vielen nur zu genau be-

25 Jacques Delo¡s, L'Unité d'un Homme, Éditions Odile Jacob, Paris 1994,
s.273fr.
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wusst. So heisst es sogar im ersten vom spanischen Europa-
Staatssekretär Carlos Westendorp vorgelegten Zwischenbericht
der Reflexionsgruppe zur Vorbereitung der Regierungskonfe-
renz'96: <Eine Herausforderung allergrösster Wichtigkeit im in-
neren Kontext der Union ist das Erfordernis, das europâische
Aufbauwerk zur Sache der Bürger (und Bürgerinnen, A. G.) zu
machen. Die zunehmende Unzufriedenheit der Bürger ge-
genüber der Politik im allgemeinen und gegenüber dem Aufbau
Europas im besonderen hat wirtschaftliche, politische und insti-
tutionelle ljrsachen.26 Anschliessend wird die <Krise zwischen
Volksvertretern und Bürgern> ausdrücklich genannt, und unter
den <Antworten> auf die wesentliche <llerausforderung der
Entfremdung zwischen den Bürgern und der Union>> ebenso aus-
drücklich die Forderung <nach konkreten Aktionen. . . wie zum
Beispiel . . . durch eine Stârkung der Rechte der Unionsbürger>.

Der wichtige Kanzlerberater in Europafragen, 'Werner Wei-
denfeld, spricht von <Defiziten an Legitimation> und vertritt die
eindeutige These: <Gelingt es nicht, die Bürger (und Bürgerin-
nen, A. G.) für die Zukunft der Europäischen Union zu gewin-
nen, dann droht die Erosion von innen.>>27

Die beiden schon fast klassischen Antworten auf das <Demo-
kratiedefizit> der EU lauten: Einerseits die weitere Aufwertung
und Stärkung der Rechte des Europaparlamentes (Mitentschei-
dungsrecht überall dort wo im Ministerrat Mehrheitsentscheide
nötig werden) und andererseits die Forderung nach einer Stär-
kung der Mitwirkungsrechte der nationalen Parlamente an den
EU-Entscheidungsprozessen. Wobei oft zu wenig unterstrichen
wird, dass im einen Fall, der Aufuertung des immerhin direkt
gewåihlten Europaparlamentes, die Legitimität der transnatio-
nalen Entscheidungsstrukturen, direkt gestârkt wird, während

26 Zwischenbericht des Vorsitzenden der Reflexionsgruppe zur Regierungs-
konferenz 1996. Europa Dokumente im Bulletin Quotidien Europe. N. 1951/
1952 vom 27.9.1995- offizielle deursche übersetzung.

27 Werner Weidenfeld, Europas Zukunft klären, das vernebelte profil der Re-
formdebatte, in: Internationale Politik, N¡.9/1995, S. 19
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im anderen Fall, dem stärkeren Einbezug der nationalen Parla-
mente, der transnationalen Ebene nur indirekt, eben via natio-
nale Parlamente, Legitimität zugeführt werden kann.28

Ein anderer Weg, aus den nationalen Quellen demokratischer
Legitimitãt, den staatlichen Parlamenten, zu schöpfen und
gleichsam der damit bisher unterdotierten europäischen Ent-
scheidungsebene neue demokratische Legitimität zuzuführen ist
die Forderung nach einer zweiten Kammer des Europaparla-
mentes. Diese zweite gleichberechtigte Kammer. gleichsam der
europäische Senat, könnte wie vor der Jahrhundertwende der
US-Senat, von den staatlichen Parlamenten gewählt werden.
Diese Idee wird seit anfangs 1995 vor allem aus Kreisen der fran-
zösischen UDF vertreten und ist im Europarat auch von briti-
schen Konservativen aufgenommen worden. Vom Plenum des
Europarates wurde die Idee einer von den EU-Mitgliedern des
Europarates gestellten zvr'eiten Kammer allerdings zurückge-
stellt. Klar abgelehnt wird der in der Logik der Föderalisierung
liegende Vorschlag auch von der Reflexionsgruppe und vom jet-
zigen Europaparlament selber. Nicht jedoch von 'Werner Wei-
denfeld und wohl auch nicht von Jacques Delors, wenn er, sehr
wahrscheinlich auch mit Blick auf die CDU-Kern-Europa-The-
sen, schreibt: <Meiner Meinung nach muss man unterscheiden
zwischen denen, die wollen und denen, die nicht wollen, aber
nicht zwischen denen, die können und denen, die nicht können.
Diejenigen, die das wollen, werden auch zu Recht die Vorteile
des föderalen Ansatzes hervorheben. Nur er erlaubt esntprazi-
sieren, wer was macht und wer wem gegenüber verantwortlich
ist. Nur der föderale Ansatz kann die Übertragung von Souverä-
nität und ihre Grenzen genau beschreiben.>2e Wobei selbstver-
ständlich zu präzisieren bleiben wird, ob eine mögliche zweite

28 Vgl. das Gesprãch mit dem dänischen Aussenminister Niels-Helveg Peter-
sen, in: Andreas Gross: Auf der politischen Baustelle Europa, Realotopia,
Zurich,1995,i.E.

29 Jacques Delors, Europa muss sich reformieren, Aufgaben der Regierungs-
konferenz 1996, in: Internationale Politik, Nr.9/1995, S. 16.
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Kammer des Europaparlamentes aus den Ministerräten, also
den gegenwärtigen Exekutiven, oder aus den nationalen parla-
menten, den Legislativen, herauswachsen soll.

12. Allen bisher diskutierten Demokratisierungsvorstellun-
gen eigen ist deren Beschränkung auf die parlamentarische, re-
präsentative, beziehungsweise indirekte Demokratie. Ob abe¡
angesichts der Krisenerfahrungen der nationalen repräsentati-
ven Demokratien, die sich bereits auf nationaler Ebene in einer
Kluft zwischen Bürgerinnen und Parlamentarierinnen äussert,
die noch viel grössere und schwieriger zt überwindende Kluft
zwischen transnationaler Politik.und Bürgerinnen wirklich über-
brückt werden kann? 30

Immerhin ist in einigen der bereits angesprochenen papieren,
zumindest in <Minderheitsvoten> von möglichen Volksabstim-
mungen die Rede. So heisst es im Zwischenbericht der Refle-

30 So widmete die wichtigste britische Wochenzeitschrift <The Economist> ver-
gangenen Juni der <Zukunft der Demokratie>> eine ganze Titelgeschichte.
Deren Tendenz illust¡iert eine der Kernthesen aus dem Editorial: <Aus zwei
Gründen scheint das repräsentative Modell der Demokratie nicht länger zu
genügen. Etwas di¡ekteres, etwas umfassend demokratischeres muss univer-
sell versucht werden : Entscheidungen an der Urne durch das ganze Volk !>

Die beiden genannten Gründe erblickte der Editorialist des <Economist>>
in zwei gesellschaftlichen Entwicklungen: Bezüglich ihrer politischen Fâhig-
keiten würden sich heute Politiker einerseits und Bürger andererseits weit
wenjge¡ unterscheiden als früher.LelzÍerc seien heute viel besser informiert,
besser ausgebildet, reicher, hZitten mehr Zeit zur Verfügung, um über ihre
Umwelt nachzudenken und wü¡den nun viel eher die Unzulänglichkeiten
ihrer Abgeordneten erkennen. So liesse sich erklären, weshalb Repräsen-
tierte und Repräsentanten einander bezüglich ihrer Fähigkeiten zwar ähnlich
sind, politisch aber sich zwischen ihnen eine relativ grosse Kluft entstanden ist
und viele Bürgerinnen und Bürger sich ausgesprochen schlecht ve¡t¡eten füh-
len im Parlament.

Der zweite Grund für den <Economist>, <einen ernsthaften Blick auf die
direkte Demokrafie zu werfen>, ist die <Ve¡wundba¡keit de¡ Demokratie
durch die Lobbyisten>, seiner Meinung nach die <hauptsächlichste Schwäche
der Demok¡atie im späten 20. Jahrhundert>. Lobbyisten würden heute poli-
tiker nicht mehr überzeugen, sondern schlicht kaufen. Doch glücklicherweise
habe niemand genug Geld, um ein ganzes Volk kaufen zu können, weshalb
der <Economist> allen Bürgerinnen und Bürger zu mehr Einfluss verhelfen
will.
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xionsgruppe von Carlos Westendorp im Kapitel <Der Bürger
und die Union> unter dem Abschnitt <Ansätze für überlegun-
gen (sic !) > ganz unvermittelt : <<Europäische Volksabstimmung?
In welchen Fällen?>. Wohl als Hinweis für entsprechende Be-
gründungen hiess es im vorangegangenem Abschnitt: <Einige
Mitglieder haben die Möglichkeit ins Spiel gebracht, auf der
Ebene der Union über bestimrnte Fragen von allgemeinem
fnteresse eine Volksabstimmung als Mittel zur Förderung der
Transparenz durchzuführen, die auch dazu dienen könnte, das
Gefühl der Zugehörigkeit zu stärken.>31

Auch in der Stellungnahme des Europaparlamentes wird das
Institut der Volksabstimmung immerhin genannt. Allerdings.mit
einem geringeren Horizont als bei der Reflexionsgruppe, soll
doch bloss <erwogen werden, ein unionsweites Referendum zur
Ratifizierung aller Vertragsbestimmungen abzuhalten. >32

Wer aber nach Erweiterungen und Ergänzungen der Demo-
kratie jenseits der rein repräsentativen Verfahren sucht, sollte
sich weder auf die plebiszitären Komponenten - <<oben> wird
entschieden, worüber <<unten>> mitentschieden werden darf -
noch auf die aufuendige, allerdings in Zukunft auch mit 400 Mil-
lionen Europäerinnen und Europäern durchaus realistische
Volks-, beziehungsweise Völkerabstimmungen beschränken.
Die direkte Demokratie umfasst ein weit grösseres Ensemble an
Verfahren und Instrumenten, dank denen die aktivierenden,
kreativen und integrativen Potentiale einer mündigen Bürger-
und Bürgerinnengesellschaft realisiert werden können.

In den beiden letzten Kapitel der zweiten Eurotopia-Thesen
vom Herbst 199533 haben wir Verfahren aufgezeigt, welche
gleichzeitig weniger weit und weiter gehen. Es gilt die partizipa-
tiven Möglichkeiten aktiver Bürgerinnen und engagierter Bür-
gergruppen zu erhöhen und sie gleichzeitig zu ermutigen, diese

31 Zwischenbericht des Vorsitzenden der Reflexionsgruppe, op. cit., S. 9.
32 P8190.44I, A4-0702/95, S. 15, vgl. Das Europäische parlament zu Maas-

tricht II, im Dokumentationsteil dieses Bandes.
33 Siehe den entsprechenden Text am Schluss dieses Buches.
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Rechte transnational zu nutzen. In diesem Sinn können bei-
spielsweise Antragsrechte an das Europäische parlament auih
dann Sinn machen, wenn sie noch nicht notwendigerweise zu \
einem Referendum führen. Vor allem aber sollte die Erweite_
rung des Demokratieverständnisses um das Ensemble der direk-
ten Demokratie im Zuge einer bürgernahen europäischen Ver-
fassungsgebung als Möglichkeit zur Initiierung einer Auslösung
eines europäischen Verfassungsgebungsprozesses verstanden
werden,'an dessen Ende ja wiede e-
rinnen stehen wird. Mit dieser im a-
Thesen ausgeführten Idee lässt si e-
mokratie an integrativen Potentialen in sich birgt, welche für
Europa und dessen Legitimitat bei den Büreerinnen und Bür-
gern genau so wichtig sind, wie dis unverzichtbaren materiellen
Leistungen der europãischen Integration.



Europäische Verfassun gs- I nitiative -
ein demokratischer

Verfassungsprozess für Europa
Von Theo Schiller (Marburg)

Die Errichtung der Europäischen Union durch den Vertrag von
Maastricht 7992 machte eine schwere Legitimationskrise der
Europäischen Gemeinschaftsentwicklung sichtbar.l Die vorge-
sehene <<Revision> der institutionellen Strukturen durch eine
Regierungskonferenz im Herbst 1996, deren Vorbereitung be-
reits begonnen hat, wird diese Krise nicht beseitigen können,
weil sie in den alten Prozeduren gefangen bleibt. <Maastricht II>
ist deshalb schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt.

Nur eine neue demokratische Grundlage kann künftige Ent-
scheidungen über weitere Schritte europäischer Integration
(oder ihre lJnterlassung) legitimieren. An die Stelle der Ver-
tragslogik von Regierungsverhandlungen muss deshalb die Lo-
gik einer demokratischen Verfassungsgebung treten. Tradi-
tionelle Muster der Aushandlung einer neuen Verfassung mit
anschliessender <Bestätigung> durch die Bürger der Mitglieds-

1 Zur Eino¡dnung von Maast¡icht in die Geschichte des Integrationsprozesses
vgl. Heinrich Schneider: Europãische Integration: die Leitbilder und die Poli-
tik, in: Michael Kreile, Hg.: Die Integration Europas, Pvs-Sonderheft 23,
Opladen 1992, 3 -35 ; Werner Weidenfeld, Hg. : Wie Europa verfasst sein soll.
Materialien zur politischen Union, Gütersloh 1991; ders.: Maastricht in der
Analyse. Strategien und Optionen für Europa, Gütersloh 1994; Stiltung Mit-
arbeit, Hg.: Wieviel Demokratie verträgt Europa? Wieviel Europa verträgt
die Demokratie? Opladen 1994a; Tilman Evers: Supranationale Staatlichkeit
am Beispiel der europäischen Union: Civitas civitatum oder Monstrum? in:
Leviathan22 (1994), H. I,lI5-134.
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staaten reichen jedoch für einen solchen Verfassungsprozess
nicht aus. Im folgenden wird vorgeschlagen, mit einer >Europäi-
schen Verfassungs-Initiative< als erstem direkt-demokratischêm
Schritt zu beginnen und in einem mehrstufigen Beratungs- und
Entscheidungsverfahren auf eine neue Verfassung der EU hinzu-
arbeiten. Nur auf einem solchen Weg können die Völker der
Mitgliedsstaaten die zusätzlichen Eigenschaften einer Verfas-
sungsbürgerschaft Europas ausbilden.

1. Neuer Integrationswiderstand
und Demokratiedefizit

Die Europäischen Gemeinschaften hatten seit ihrer Gründung
in den 50er Jahren immer wieder Krisenperioden verschiedener
Provenienz zu überstehen. Eine Art von EG-Krise entstand aus
Interessenkonflikten zwischen Mitgliedsregierungen über Funk-
tionsprobleme der Gemeinschaft oder übelweitere Integra-
tionsschritte. Ein zweiter Krisentypus ergab sich mehrfach bei
der Aufnahme neuer Mitglieder, wenn deren Aufnahmebedin-
gungen umstritten waren oder in den potentiellen Beitrittslän-
dern <Beitrittswiderstand> der Bevölkerung auftrat (2. B. An-
fang der 70er Jahre beim Beitritt Grossbritanniens, Irlands
und Dänemarks oder vor kurzem bezüglich Österreichs und
der nordischen Länder; Norwegens Bürger haben zweimal
gegen den Beitritt votiert, die Schweizer zunächst gegen den
EwR).

Der Konflikt um Maastricht markiert einen dritten und neuar-
tigen Krisentypus: die Kompetenzübertragungen von Maa-
stricht und das Projekt der Währungsunion lösten in einem
bisher nicht bekannten Ausmass Integrationswiderstand in den
Bürgerschaften mehrerer Mitgliedsstaaten aus. Das negative
Referendum in Dänemark, das nur knappe Referendumsergeb-
nis in Frankreich und die Verfassungsklage gegen den Maas-
tricht-Vertrag vor dem Bundesverfassungsgericht in Deutsch-
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land markieren eine neue Qualität der Legitimationskrise inso-
fern, als die bisher in den europâischen Ländern weitverbreitete
Apathie gegenüber weiterer Vergemeinschaftung hier in aktive
Opposition umschlug. Während bisher Desinteresse oder Res-
sentiment gegenüber Europa beklagt wurde und die Identifizie-
rung von Legitimitätsdefiziten eher eine akademische Angele-
genheit war, stellen jetzt relevante Teile der Bürgerschaft die
Legilimität der europãischen Integrationsdynamik aktiv in
Frage. Das sollte doch zu denken geben.

Mit dem aktiven Legitimationsentzug reagieren Bürger auf
das notorische Demokratiedefizit der Europäischen Gemein-
schaften und der Europäischen Union. Es betrifft ebenso den
normalen Entscheidungsprozess der europäischen Institutionen
wie auch die Formen, in denen über weitere Integrationsschritte
entschieden wird. Während über Jahrzehnte das Einstimmig-
keitsprinzip bei den Gesetzgebungsentscheidungen im Minister-
rat die Probleme überdeckt hatte, brach die Brisanz dieses
Demokratiedefizits mit der Ausweitung des Bereichs für Mehr-
heitsentscheidungen durch die Einheitliche Europäische Akte
(EEA, 1987) und durch den Maastricht-Vertrag voll auf. Der De-
fizitkatalog ist eindeutig :

o Dominanz der nationalen Regierungen und der Bürokratien;
o zu geringe Kompetenzen des Europãischen Parlaments;
o gleichzeitig Aushöhlung der Kompetenzen der nationalen

Parlamente;
o weitgehendes Fehlen europäisch organisierter und handeln-

der politischer Parteien ;

o geringe Entwicklung öffentlich europäisch agierender plurali-
stischer Interessenverbände und sozialer Bewegungen (bei ra-
scher Zunahme der in Brüssel aktiven Lobbies);

o weitgehendes Fehlen europäisch ausgerichteter Medien und
einer europäischen politischen Öffentlichkeit.

Diese Defizite werden häufig mit der Feststellung verklammert,
es gebe kein europäisches Staatsvolk, keine europäische Bürger-
schaft, letztlich keine europäische Staatlichkeit und demzufolge
auch weder eine europäische Verfassung noch eine Grundlage
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dafür2. Aus solchen weithin übereinstimmenden Diagnosen
werden allerdings nur selten tiefgreifende konzeptionelle Kon-
sequenzen gezogen.

Für Konzepte gegen das europäische Demokratiedefizit müs-
sen zwei Ebenen unterschieden werden: zum einen inhaltliche
Vorschläge fur bessere demokratische Institutionen der Gemein-
schaft, zum anderen Konzepte für einenpolitischen Prozess, der
zur Demokratisierung der EU führen könnte.

Die inhaltlichen Antworten auf die Demokratiedefizite orien-
tieren sich bisher meistens an dem Gedanken, die Lücke an Re-
präsentationsdemokratie aufzufüllen. Die Stärkung der Kompe-
tenzen des Europâischen Parlaments und die Perspektive eines
Zwei-Kammer-Systems mit dem heutigen Ministerrat als <Staa-
tenkammer> der Gesetzgebung stehen im Mittelpunkt des Ver-
fassungsentwurf des Europäischen Parlaments ebenso wie z. B.
des Reformprogramms der einflussreichen <Europäischen
Strukturkommission> der Bertelsmann-Stiftung.3 Solche Re-
formen der Institutionenordnung der EU müssten auf dem her-
kömmlichen Weg über Vertragsänderungen durch Regierungs-
verhandlungen und Ratifizierung durch die nationalen Parla-
mente realisiert werden.

2 Für viele Gerda Falkner/Michael Nentwich: Das Demok¡atiedefvit de¡ EG
und die Beschlüsse von Maastricht 1992, in: Österr. Ztschr. für politiku,issen-
schaft2l (1992),H.3,273-288; Evers 1994 (Anm. l); Ulrich K. preuss, Eine
Verfassung für Europa? in: Kommune 13 (1995), Nr.7, 50-58; Heinrich
Schneider, Die Europãische Union von Maastricht - ein <Europa der Bü¡-
ger>?, in: Hella Mandt, Hg.: Die Zukunft der Bürgergesellschaft in Europa,
Baden-Baden 1994,27 -58; Stiftung Mitarbeit, Hg.: Mehr Demokratie für Eu-
ropa? Ideen und Ansätze, Bonn 1994b; Peter Graf Kielmannsegg, Wie tragfä-
hig sind Europas Fundamente. Legitimität bleibt für die EU auf absehbare
Zeif ein knappes Gut, in: FAZv. 17.2.7995; ders.: Lässt sich die Europäische
Union demokratisch verfassen? in: W. rùr'eidenfeld, Hg.: Reform der Euro-
päischen Union. Materialien zur Revision des Maastrichter Vertrages 1996,
Gütersloh 199 5, 229 - 242.

3 Vgl. die Materialien und Positionen bei Weidenfeld, Hg. 1995 (Anm. 2); dort
auch der Bericht des Institutionellen Ausschusses des Europäischen parla-
ments zur Verfassung der europäischen Union vom 70.2.1994 (Herman-Be-
richt), S.389ff.
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Allerdings scheint die Vorstellung naiv, die Demokratisierung
Europas durch nachholende Parlamentarisierung sei möglich
und ausreichend. Parlamentarische Demokratie setzt Parteien
als politische Vermittlungsorganisationen auf der Grundlage des
Parteienwettbewerbs voraus oder muss ihre Entwicklung forcie-
ren. Freilich gibt es keinerlei Indizien dafür, dass sich auf abseh-
bare Zeit europaweit ausgreifende parteipolitische Alternativen
organisatorisch und programmatisch ausbilden könnten. Die
Vorteile, die gemeinhin der Repräsentation zugeschrieben wer-
den (Legitimation unter Bedingungen von Grossräumigkeit),
sind also offenbar unter europäischen Bedingungen nur schwer
realisierbar. Auch wenn ein mãchtigeres Europäisches Parla-
ment vielleicht stärker als bisher zum Fokus von Parteienbildung
werden mag, dürfte eine europäische Parteiendemokratie kaum
das Leitbild zur Lösung der demokratischen Legitimationspro-
bleme bieten. Im übrigen stellt die Parteiendemokratie auch im
nationalen Rahmen keineswegs immer überzeugende Bedingun-
gen ^Í Repräsentation des Bürgerwillens bereit. Einigermassen
funktionsfähig wird die Parteiendemokratie ohnehin nur im Ver-
bund mit einem Pluralismus der Interessenverbände, der die
Differenziertheit und Komplexität der politischen Regelungs-
wünsche zu artikulieren vermag. Nur wenn beide Faktoren,
Parteien und Interessenpluralismus, einschlägige politische
Handlungsfähigkeit und Interessenvermittlung europ ab e zo ge n
organisieren könnten, liesse sich der parlamentarisch-institutio-
nelle Rahmen ausfüllen. Die Ubertragung des repräsentativer
Demokratiemodells aus den Mitgliedsstaaten auf die Europa-
Ebene sind also wohl kaum ausreichend und für absehbare Zeit
auch nicht realistisch.

Von der Kritik am europäischen Demokratiedefizit wird als
zweil.e Richtung die Aktivierung föderalistischer Lösungen ein-
geschlagen. Dann steht die Wahrung regionaler Besonderheiten
und ggf. subsidiärer Entscheidungsautonomie im Vordergrund.
Allerdings wurden neuerdings mit der Ausweitung des Mehr-
heitsprinzips im Ministerrat (unverzichtbar auch in einer künfti-
gen <Länderkammer>') die bisherige föderalistischen Siche-
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rungsmechanismen (Einstimmigkeit) gerade erheblich ge-
schwächt. Wenn gegen diesen Trend Föderalismusprinzipien
hochgehalten werden sollen, müsste das durch Anhebung der
Stimmrechte kleiner Länder oder durch neue Optionen der
Nichtanwendung von Gemeinschaftsregelungen (opting out) ge-
schehen.a Solche Lösungsrichtungen müssen zweifellos ernsthaft
erwogen werden, da ein integriertes Europa nur als föderalisti-
sches Mehrebenensystem denkbar ist. Dennoch darf nicht
übersehen werden, dass die nationalstaatliche Mitwirkung an
EU-Gemeinschaftsentscheidungen die bisherigen indirekten
Entscheidungsmechanismen des Exekutivföderalismus immer
wieder reproduzieren wird. Eine Lösung des Demokratiepro-
blems kann also nicht allein im Föderalismus gefunden werden,
solange nicht zusätzliche Formen der Demokratisierung natio-
naler / regionaler Interessenanmeldung auf Gemeinschaftsebene
eröffnet werden.

2. Europäische Verfassung
oder europäische Verfassungsgebung?

Manche Vorschläge für demokratischere Institutionen der EU
sind damit verknüpft, die neue politische Ordnung in einer Ver-

fassung niederzulegen. Andere, inhaltlich durchaus ähnliche
Konzepte, scheuen vor diesem Schritt zur expliziten Staatlichkeit
eines neuen europäischen Bundessstaates zurück und halten
eine Erweiterung des vertraglichen Rahmens für ausreichend.5
Wesentlich bedeutsamer ist indes die Frage, auf welchem Weg
die demokratischere Ordnung zustandekommen soll.

4 Möglichkeiten föderalistischer Koordinierung ohne <Politikverflechtungs-
falle> diskutiert ausführlich Fritz W. Scharpf, Optionen des Föderalismus in
Deutschland und Europa, Frankfurt/M. 1994.

5 Z. B. Klaus Otto Nass: Braucht die europäische Union eine neue Verfassung?
Notwendige Reformen könnten durch eine Änderung der Gründungs- und
Folgeverträge verwirklicht werden, tn: FAZ vom 27.7. 7993.

a
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Die institutionellen Konzepte für europäische Demokratie ge-
hen in der Regel davon aus, dass die institutionellen Neuerungen
auf der traditionellen Weg, nämlich über Regierungsverhand-
lungen und Bestätigung durch die nationalen Parlamente, einge-
führt werden.6 Problematisch daran bleibt, dass somit selbst die
Erweiterung der Demokratie auf einem Weg mit beschränkter
Legitimation herbeigeführt werden soll. Auf diese Weise kann
jedoch eine Demokratie als selbsttragender prozess nicht zustan-
dekommen. Demgegenüber müsste nach einem Ansatz gesucht
werden, der die europäische Demokratie auf demokratischem
Wege voranbringt. Dem kann als demokratische Verfassungs-
gebung von unten nur eine Europciische Verfassungs-Initiative
gerecht werden.

Einen Ausweg aus dem verfassungspolitischen Vertragsdi-
lemma sucht auch Roland Bieber, der an die Stelle von Regie-
rungsverhandlungen eine Unionsversammlung aus Europapar-
lamentariern und Mitgliedern der nationalen parlamente als
europäischen Verfassungsgeber setzen möchte.7 Diesem Vor-
schlag liegt jedoch wiederum der Repräsentationscharakter der
entsendenden Organe und damit deren europabezogene Legiti-
mationsschwâche zugrunde. Selbstverständlich kann nicht be-
stritten werden, dass Europaparlament und Nationalparlamente
im repräsentativ-demokratischen Sinne formal legitimiert sind.
Gleichzeitig wird jedoch niemand behaupten wollen, die Natio-
nalparlamente oder selbst das Europaparlament hätten die not-
wendige Intensität europaspezifischer Wählerzustimmung wirk-
lich hinter sich, denn beide sind im politischen Kern nicht nach
europapolitischen Kriterien, sondern überwiegend nach natio-
nalen Konfliktlinien gewählt worden. Hier wird noch einmal
deutlich, dass die Demokratieschwäche und die Legitimations-
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schwäche der europäischen Politik nicht nur durch die derzeitige
Institutionenstruktur der EU verursacht wird, sondern minde_
stens ebenso sehr durch das weitgehende Fehlen der Europà_.-
dimension der nationalen Politikprozesse in den Mitgliedsstàa_
ten. Diese Mängel würden nicht schon durch die Einrichtung
einer verfassungsgebenden lJnionsversammlung beseitigt, son-
dern nur dann, wenn zusätzlich die politische Basis frir Europäi-
sche Politik in den <zivilgesellschaftlichen> Strukturen der Mit-
gliedsländer wesentlich erweitert würde.

Grundsätzlich stellt sich also nicht nur die Frage nach einer
europäischen Verfassung, sondern nach dem möglichen prozess
einer europäischen Verfassungsgebung, oder genauer: Verfas-
sungsfindung. Vermutlich wird von vielen der Schritt zu einer
Verfassung Europas deshalb mit spitzen Fingern angefasst, weil
dann das Problem der verfassungsgebenden <Gewalt> (Macht,
Kompetenz) des Volkes nicht länger ausgeklammert bleiben
kann. Man kann jedoch nicht einerseits Demokratisierungsziele
propagieren und die urdemokratische Dimension der verfas_
sungsgebenden Macht der Bürgerschaft tabuisieren wollen.

3. Verfassungsgebung als direkte Demokratie

Der moderne Verfassungsstaat in seiner institutionellen Ordent_
lichkeit, seinen Zuständigkeiten und formalisierten Verfahren
pflegt überwiegend eine reduzierte Erinnerung an die potiti-
schen Ereignisse, die ihn jeweils hervorgebracht haben. Denn
diese Gründungsprozesse waren oft wenig ordentlich, sondern
konfliktträchtig und eruptiv. Im Extremfall handelte es sich um
eine Revolution, deren Ergebnisse dann in Verfassungsnormen
umgeschrieben wurden (man denke an so unterschiedliche Fälle
wie Frankreich, Belgien und die Schweiz). Selten ging es verfah-
rensmässig so unauffällig zu wie 1949 beim parlamentarischen
Rat der Bundesrepublik, als unter der Oberhoheit der Besat_
zungsmächte ein <Grundgesetz>> erarbeitet wurde. Oft gingen

6 Auf dieser Basis (nach nationalem Recht ggf. auch mit Referendum) die Ber-
telsmann- Arbeitsgruppe (damals) <Europäische Verfassung>, vgl. W. Wei-
denfeld, Hg. 1991 (Anm. 1),36.

7 Roland Biebe¡: Europa braucht den grossen Schiffsputz, in: FAZ v.
3.12.t994.
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turbulente, ja sogar blutige Ereignisse der Staatsgründung vor-
aus, ehe es zu Verfassungsregelungen kam, wie z. B. im Fall der
USA 1776 oder Italiens vor 1861. Im 2D.Jahrhundert unter
Bedingungen des demokratisierten Wahlrechts ist es weithin
üblich geworden, Verfassungsänderungen oder gar grössere

Verfassungsumgestaltungen an ein Verfassungsreferendum zu
binden, um die Legitimation des Volkssouveräns als Verfas-
sungsgeber einzuholen (in Deutschland gilt das auch für die
meisten Bundesländer, nur nicht für die BundeSverfassung).
Die häufig gewaltsame Ursprünglichkeit des vertragslosen Zu-
standes, mit dem unterdrückende Herrschaftsgewalt'gebrochen
und durch aufgeklärte Verfassungsverträge abgelöst werden
sollte, hat in Europa der friedlichen Unmittelbarkeit von Ver-
fassungsabstimmungen Platz gemacht. In den meisten europäi-
schen Völkern ist diese verfassungsgebende Unmittelbarkeit als

Ur-Recht demokratischer Beteiligung tief verankert, auch dort,
wo direktdemokratische Entscheidungsformen im Normalfall
eine geringe Rolle spielen (am schwächsten wiederum in
Deutschland).

An diesen Feststellungen kann auch ein europäischer Prozess

der Verfassungsgebung nicht vorbeigehen. Der Integrationswi-
derstand gegen den Maastricht-Vertrag richtete sich ja nicht nur
gegen die Ubertragung bestimmter staatlicher Regelungskom-
petenzen und damit den Verlust mitgliedstaatlicher Souverä-
nitätsrechte. Er war in einer zweiten Dimension durch die
Besorgnis motiviert, dass die europäische Politikebene die
<<Kompetenz-Kompetenz> an sich ziehen und damit der verfas-
sungsgebenden Volkssouveränitãt der nationalen Bürgerschaf-
ten die Grundlage entziehen könnte.

Durch Uberlegungen, von der Vertragsgemeinschaft Europa
zu einer europäischen Verfassung überzugehen, werden diese
Konfliktdimensionen nicht erzeugt, sondern nur offengelegt.
Aber auch jene, die den Verfassungsbegriff unterlaufen und
gleichwohl die Institutionen der EU demokratisieren und die In-
tegration vorantreiben möchten, sehen sich mit dem demokrati-
schen Vorbehalt der Verfassungsgebung in der Praxis kon-
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frontiert. Sie wären besser beraten, ihn ernstzunehmen und sich
der Verfassungsproblematik explizit zu stellen. -¡

Die Frage demokratischer Verfassungsgebung in Europa stellt .

sich in jedem Fall in der Form direkter Demokratie. Das wird
von den Befürwortern einer EU-Verfassung meist auch dadurch
anerkannt, dass für die Annahme einer solchen Verfassung ein
Verfassungsreferendum in jedem Mitgliedsland für erforderlich
gehalten wird. Ztm Teil wurde die Referendumsforderung we-
gen seines quasi-verfassungsändernden Chärakterb auch für die
Ratifizierung des Maastricht-Vertrags erhoben. Da die Regie-
rungen ein solches Referendr¡m; unbedingt hätten gewinnen
müssen, hätte man damit freilich der weiteren Verfassungsent-
wicklung Europas einen Bärendienst erwiesen. Allein dieses Ge-
dankenspiel illustriert, welche Tücken in reinen' Bestätigungs-
Referenden enthalten sind. Die Bürger Europas sollten sich rnit
dem Versprechen, am Ende das Ergebnis eines elitären Aus-
handlungsprozesses ratifizieren zu dürfen, nicht abspeisen las-
sen. Da es hier um eine nachholende und eine zukunftsträchtige
Verfassungsgebung gleichzeitiggeht, müssen die Bürger diesmal
in mehreren Stufen und in angemessener Gründlichkeit am Pro-
zess europäischer Verfassungsgebung beteiligt werden.

4. Eine Europäische Verfassungsinitiative

Wenn hier daran erinnert wurde, dass Verfassungsgebung die
Reaktivierung direkter Demokratie verlangt, bedeutet das
nicht, die Komplexität der zu bewältigenden Aufgabe zu verken-
nen. Im Gegenteil geht es gerade darum, gegen die repräsentati-
ven, gar exekutiven Mechanismen der Pseudo-Vereinfachung
die Schwierigkeiten einer von den Bürgern Europas getragenen
und daher überhaupt langfristig stabilisierbaren politischen Ord-
nung in aller Offenheit und aller Schärfe zur Diskussion und Ent-
scheidung zu stellen. Daher kann ein Prozess europäischer Ver-
fassungsgebung nur als ein komplexer Beratungs- und Entschei-



Theo Schiller (Marburg) 206

dungsprozess in mehreren Stufen konzipiert und im wahrsten
Sinne des Wortes entwickelt werden. Realistischer Weise muss
ein solcher Prozess auf mindestens fünf Jahre, wahrscheinlich
aufein ganzes Jahrzehnt angelegt sein. Vy'er die Bürger überzeu-
gen und nicht überrumpeln will, muss thnen Zeit geben, sich
über europäische Grenzen hinweg mit anderen über die künfti-
gen Regeln europäischer Entscheidungsprozesse zu verständi-
gen. Ebenso wichtig wie Zeit ist ausserdem ein Verfahren, das
qualifizierte Beteiligung an der Verfassungsfindung erlaubt und
sich über mehrere Etappen erstreckt.

Geläufig als Stufen einer Verfassungsgebung sind die Wahl
einer verfassungsgebenden Versammlung, deren Beratungs-
und Entscheidungsphase und der endgültige Entscheid durch ein
Verfassungsreferendum. Ein solches Procedere setzt jedoch be-
reits eine verfassungswillige Bürgerschaft als <political commu-
nity> voraus, wovon im heutigen Europa angesichts der weitge-
henden Fixierung auf die jeweiligen nationalen politischen
Systeme und Prozesse nicht ausgegangen werden kann. Demge-
genüberverdient die Phase der -Einleitung des Verfassungsprozes-
ses eine besonders sorgfältige Ausgestaltung. Einerseits sollte
eine Schwelle markiert werden, die die Bedeutung des Einstiegs
in die Verfassungsgebung auch symbolisch heraushebt. Anderer-
seits muss bereits in dieser ersten Phase eine breite politische Be-
teiligung der Bürger in allen Mitgliedsstaaten an der Grundent-
scheidung und an ersten inhaltlichen Verfassungsüberlegungen
ermöglicht werden. Beides kann in der Form einer >Europtii-
schen Verfassungs-Initiatiue< geschehen, die analog zu Volksbe-
gehren oder Bürgerbegehren gestaltet werden kann. In dieser
Form wird politisch aktiven Bürgergruppen die Möglichkeit
eröffnet, mit konkreten Vorschlägen für eine Europãische Ver-
fassung zu werben und damit eine direkt-demokratische Willens-
bildung auszulösen. Die Erfolgsschwelle dieser Initiativstufe
wird erreicht, wenn mindestens 10 Prozent der Bürger in jedem
Mitgliedsland der EU ihre Zustimmung erteilen. Dieses Zustim-
mungsquorum müsste auch dann erreicht werden, wenn Organe
der EU (Ministerrat oder Europäisches Parlament) oder natio-
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nale Regierungen oder politische Organisationen (2. B. pa¡teien

gegenständen im weiteren Verfahren erklärt werden.
Das scheint zunäch tisch

viel. Zum einen wäre Ver_
fassungsinitiative der rfas_
sung praktisch verbindlich ausgesprochen und ein prozess in
Gang gesetzt. Hinter diesem Willen stünde immerhin eine aktive
Minderheit von 10 Prozent der EU-Bürger. Gleichgültig, ob die
Initiative von (unten>>, von europäischen Bürgerinitiativen,
oder von <oben> v
nisationen kommt:
Verfassungsbürger
motiviert und überzeugt worden sein. Ein solcher überzeu_
gungsprozess selbst würde einen wesentlichen Beitrag zur
Bildung einer europäischen öffentlichkeit leisten und wäre in_
sofern bereits ein Baustein zu den politisch-kulturellen Grund_
lagen einer künftigen Verfassung. Zugleich wäre dieser ver_
fassungspolitische Diskussionsprozess inhaltlich noch offen
genug, um die Erwägung verschiedener Alternatiworschläge zu
erlauben - die votierenden Bürger wären nicht bereits definitiv
vor die Wahl zwischen einem pauschalen Ja und einem pauscha_
len Nein gestellt. Es könnte sogar eine wichtige politische Erfah_
rung werden, dass in einem stufenweisen Verfahren Korrektu_
ren und Lernprozesse auch in der politik möglich sind.

Besonders hevorzuheben sind der spezifisch europäische und
der konstruktive charakter eines solchen Initiatiwerfahrens.
Bisher ist die Ausbildung eines Bewusstseins für europäische po_
litik und damit einer europäischen öffentlichkeit (letztlich auch
die Bildung europäisch agierender Organisationen) dadurch
blockiert, dass die nationalen Repräsentationsmechanismen
auch die europäischen Entscheidungswege überlagern. Die di-
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rektdemokratische Verfahrensform einer Verfassungsinitiative
eröffnet demgegenüber die Möglichkeit, einen zentralen euro-
päischen Entscheidungsgegenstand als primär europäisches

Thema auf die politische Tagesordnung zu setzen. Das würde

den Prozess der politischen Ausdifferenzierung der Europaspe-
zifik ein gutes Stück voranbringen; schon aus diesem Grunde
empfiehlt es sich, das Modell der Verfassungsinitiative auch in
verallgemeinerter Form als direktdemokratisches Bü-rgerbegeh-

ren in einer künftigen europäischen Verfassung zttetwãgen.
Denn immer dann, wenn eine Sache selbst (und nicht nur Repråi-

sentanten) zur Beratung und Entscheidung stehen, relativieren
sich die Grenzen zwischen den Mitgliedsstaaten und treten die

Interessen und Meinungen aller potentiellen Mitentscheider und

Betroffenen im gesamten Entscheidungsraum Europa in den

Vordergrund.
Schliesslich ist noch der konstruktive Charakter einer Verfas-

sungsinitiative zu betonen. In den bisher bekannten EU-Refe-
renden in einzelnen Mitgliedsstaaten ging es regelmässig um Be-
stätigung oder Verwerfung einer Regierungsentscheidung, die
Stimmbürger waren also von vornherein in die Rolle potentieller
Nein-Sager gedrängt. Auf diese Weise können auch in direkt-
demokratischen Formen keine positiven Grundeinstellungen zu

Europa entstehen. Eine europáische Verfassungsinitiative hin-
gegen wird nur durch positive Voten wirksam, sie bündelt also

auf Europa gerichtete Zielsetzungen, Normen und Interessen.

Sie bietet damit die Chance zu einer konstruktiven Debatte, da-

mit zugleich fär eine argumentative Auseinandersetzung mit
Ängsten, Aversionen und Ressentiments, die ansonsten leicht
eine Beute nationalistisch-antieuropäischer Demagogie werden.

Die weiteren Verfahrensstufen eines europäischen Verfas-
sungsprozesses müssen sicherlich Beratungsformen im Sinne

einer Verfassungsversammlung umfassen, um zur Vorbereitung
weiterer Alternativen zu kommen. Zur Auswahl und Ausge-

staltung dieser Formen könnte in der Verfassungsinitiative
selbst thematisiert werden, ob eine solche Versammlung direkt
gewählt (nach welchem Wahlrecht?), von den Nationalparla-
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menten delegiert, unter Beteiligung des Europäischen Parla-
ments oder nach einem Zufallsverfahren zusammengesetzt -,.

würde. Dabei wäre es wünschenswert, das Beratungsgremium
zu -einem Zwischenbericht mit Entscheidungsalternativen zu
verpflichten, damit eine erneute Rückkopplung mit einem di-
rekten Interimsvotum (vielleicht nun mit einem 20-25-Prozent-
Quorum) zustandekommen kann. In dieser Entscheidungs-
runde wäre von den Verfassungsbürgern überweitere mögliche
Themen, vor allem aber auch über die RegelÀ für did,endgültige
Verfassungsabstimmung zu befinden. Die Mehrstufigkeit dieses
Verfahrens erlaubt also Ergänzungen und Korrekturen ftir das
inhaltliche Themenspektrum und für die anzuwendenden Ent-
scheidungsregeln, an denen zugleich die Fairnesskriterien für
künftig in die Verfassung zu inkorporierende'Entscheidungs-
normen erprobt werden können. Mehrstufige Verfassungsfin-
dung bildet in diesem Sinne selbst ein wesentliches Element zur
Entwicklung einer sich selbst tragenden europäischen Demo-
kratie.

5. IVeitere Perspektiven

Die mehrstufige Verfassungsfindung mit direktdemokratischen
Entscheidungsschritten und Beratungsphasen könnte den Inhalt
einer so entstehenden europäischen Verfassung nicht unberührt
lassen. Europäische Verfassungsbürger, die sich einen solchen
Entscheidungsprozess zutrauen, werden sich wohl auch Optio-
nen vorbehalten, auch im politischen Normalbetrieb gelegent-
lich unmittelbar in europâische Sachabstimmungen einzutreten.
Dazu kann ein europaweites Volksbegehren mit gleichlauten-
dem Quorum (niedriger als 10 Prozent) oder auch eine nationale
Initiative mit föderalistischen Schutzzwecken (ggf. in Koalition
mehrerer Länder) dienen. Da sich an einem institutionellen Ent-
scheidungsfokus (als Handlungsgelegenheit) Aktions- und Or-
ganisationsmuster kristallisieren, können Entscheidungsformen



Theo Schiller ( Marburg) 210

dieser Art das Potential, grenzüberschreitend mit europäischer
Ausrichtung poiitisch zu handeln, zu kommunizieren und zu or-
ganisieren, wesentlich fördern: allmählich entstünde eine zivil-
gesellschaftliche Infrastruktur europäischer Demokratie. Im
Rahmen solcher Prozesse ist auch zu er\ryarten, dass sich die Nut-
zung von und die Einstellungsmuster zu direktdemokratischen
Möglichkeiten zwischen den Mitgliedsländern etwas angleichen.
Diese Aussicht sollte es Ländern mit starker direktdemokrati-
scher Tradition (wie der Schweiz) erleichtern,'in die Europäi-
sche Union einzutreten. Andererseits können die Bürger reprä-
sentativ fixierter Länder wie der Bundesrepublik Deutschland
von diesen anderen demokratischen Beteiligungsformen einiges

lernen.
Zunächst müsste jedoch die Europäische Verfassungs-Initia-

tive und der mehrstufige Prozess der Verfassungsfindung selbst

auf den Weg gebracht werden. Das setzt, in der Logik des Vor-
schlags, die Bildung einer europaweiten Initiativgruppe (etwa

durch die <eurotopia>-Gruppen) und die politische Verbreitung
dieser Forderung voraus. Adressaten wären notwendigerweise
die heute in der EU legitimierten Organe, der Ministerrat und
das Europäische Parlament, die eine solche Basisregel für den

Einstieg in einen Prozess der Verfassungsgebung als Vertragser-
gänzung förmlich beschliessen müssten. Der Zeitraum, der bis

zur Regierungskonferenz >Maastricht II< für Uberzeugungsar-
beit zur Verfügung steht, ist wahrscheinlich zu kurz, um neue

Weichen in diese Richtung zu stellen. Doch sollte es möglich
sein, in der öffentlich begleitenden Diskussion das Ideenspek-
trum um diesen Vorschlag zu erweitern. Im übrigen entstehen
manchmal überraschende Zufallskonstellationen, die sich bei
der Blockade anderweitiger Lösungsabsichten öffnen. Auch ist
noch keineswegs gesichert, dass die auf den traditionellen euro-
päischen Aushandlungswegen operierende Maastricht-Revision
<erfolgreich>> sein wird.

Doch scheint es realistisch, dass über irgendwelche Inhalte
und Entscheidungsformen für eine europäische Verfassung im
Rahmen der EU-Institutionen erst nach der Revisionskonferenz
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Ende 1996 ernsthaft gesprochen werden kann. Eile oder gar
Hektik würde der Sache der Demokratie ohnehin nicht nützen,
wie auch die Maastricht-Hektik der Währungsunion für den
wirtschaftlichen Bereich gezeigt hat. Insgesamt ist Europa am
meisten mit einer Strategie gedient, die die drei grossen, für das
nächste Jahrzehnt anstehenden Ziele in eine neue Parallelität
bringt. (1) Die Wirtschafts- undWrihrungsunion, einmal begon-
nen, kann nicht ohne Schaden abgebrochen werden, sie vertrâgt
jedoch durchaus einen längerenZeithorizont; (2) die Osterweite-
rung ist aus politischen und wirtschaftlichen Gründen hingegen
dringlich und sollte zumindest im jetzt gesteckten Zeitrahmen
verwirklicht werden; (3) die Verfassungsfindung, die den politi-
schen Integrationsrahmen demokratisch und föderalistisch kon-
solidieren sollte, muss möglichst zügig eingeleitet werden, damit
für den dazu erforderlichen Prozess hinreichend vielZeit einge-
räumt we¡den kann. Der Vorschlag, den Einstieg in einen sol-
chen Verfassungsprozess durch eine Europäische Verfassungs-
initiative zu erleichtern, erlaubt es, zu einem frühen Zeitpunkt
mit der europäischen Verfassung zu beginnen.

Weitere substantielle Integrationsschritte werden nach dem
Muster der Aushandlung des Maastricht-Vertrages nicht mehr
möglich sein, der Integrationswiderstand wird zunehmen. Ratio-
nale Legitimationen für künftige Institutionen und Entschei-
dungsregeln der EU lassen sich nur noch über demokratische
Beteiligung finden. Man kann auch nicht immer bei de¡ Feststel-
lung stehenbleiben, es gebe keine Staatlichkeit und kein Staat-
volk der EU und demzufolge keine Verfassung. Eine Verfassung
und eine Verfassungsbürgerschaft können nur historisch gleich-
zeitig entstehen, indem die Bürgerschaft sich in der Verfassungs-
arbeit ausbildet. Das wäre kein kleiner Beitrag zu europäischer
Politikfähigkeit.





Für ein Europa der direkten
-Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligunö. ..

Von Roland Erne (BerlinlParis)

j','

Im Zentrum meines Aufsatzes steht die Frage, welche Demokra-
tisierungsperspektive eine hinreichende Antwort auf die, in der
Einleitung dieses Bandes skizzierte, doppeiie Krise d.er Demo-
kratie geben könnte. Dabei beschränke ich mich auf das Beispiel
der unter dem Dach der Europäischen Union (EU) zusammen-

slang kein anderer
n Masse von supra-

Zterst setze ich mich mit zwei typischen Standpunkten in der
Debatte um das EG-Demokratiedefizit auseinander. Dabei be-
ziehe ich mich zum einen auf die EU-skeptische perspektive
von M. Rainer Lepsius, welche sich für eine <Renationalisie-
rung> der europäischen Politik stark macht sowie zum anderen
auf die integrationsfreundliche Sicht von Jürgen Habermas,
welche auf eine Parlamentarisierung der EU-politik abzielt. Ein
kurzer Exkurs wird sich der deliberativen2 politik widmen, da
sie eine zentrale Grundlage für Habermas, position darstellt.
Die Beschäftigung mit den Schwächen und Stärken der beiden

L Neben den Europ?iischen Gemeinschaften (Europäische Gemeinschaft, Eu_
ratom, Europäische
tigste Säule, zählen
gemeinsame Innen-
Union.

2 Den Begriff <deliberativ> entnimmt Habermas dem Englischen. Er ist am
ehesten mit <beratschlagend> zu übersetzen.
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Positionen führt mich anschliessend zu einer neuen Demokrati-
sierungsperspektive, die für eine Stärkung der direkten Beteili-
gungsrechte der EU-Bürgerlnnen an der europciischen Politik
plädiert.

1. Europa der Nationen: Die skeptische
D emokratisierungsperspektiYe

Die Institutionenordnung der EG erinnert Lepsius an die Verfas-
sung des Deutschen Reiches von 1871. Wie dieses als Bündnis
der Könige, Fürsten und Hansestädte wurde die EU durch Ver-
trâge der Staatsoberhäupter gegründet und nicht durch einen
konstituierenden Akt des Volkes. In beiden Prozessen lässt sich
beobachten, dass die Kompetenzanhäufung auf Reichs-, bzw.
EU-Ebene der demokratischen Verfassungsentwicklung voraus-
eilt. Zudem zeichnet sich die EU, wie früher das Deutsche
Reich, durch ein von bürokratischen Eliten gestaltetes politi-
sches Regime aus: In den beiden wichtigsten EU-Institutionen,
Kommission und Ministerrat, spielen europäische (auf der Seite
der Kommission) und nationale Beamtenkader (auf der Seite
des Ministerrats) die zentrale Rolle. In beiden Fällen kann, bzw
konnte das zwecks zusätzlicher Repräsentation des Volkes ge-

schaffene, kompetenzbeschränkte Parlament die Vorherrschaft
dieser bürokratischen Eliten nicht brechen. Lepsius befürchtet
nun, dass der EU Verfassungskonflikte drohen, die denen des
Deutschen Reiches gleichen,3 da durch die asymmetrische Ent-
wicklung von Gesetzgebungskompetenz und demokratischer
Legitimation ein konfliktreiches Spannungsfeld entsteht.a Ge-
wiss lassen sich, auch nach Meinung von Lepsius, aus diesen
historischen Erinnerungen keine direkten Schlussfolgerungen
für die europäische Integration ableiten. Dennoch schärft dieses

3 Vgl. Weber 1985.

4 Lepsius 1993b,266.
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historische Vorgehen den Blick dafür, dass Spannungsfelder, die
strukturbedingte Ursachen haben, nicht einfach ausgeräumt i
werden können.

Das grundliegende Problem der EU ist laut Lepsius die janus-
köpfige Struktur der europäischen Institutionenordnung: So ist
die EU einerseits ein zwischenstaatlicher Zweckverband und an-
dererseits eine supranationale Organisation.5 Deshalb könnte
auch eine weitgehende Parlamentarisierung der EU-Gesetzge-
bung die Gefahr eines Verfassungskonflikes iricht bànn en. Zwar
entspricht die Forderung nach zusätzlichen Kompetenzen für
das Europäische Parlament durchaus seinem Selbstverständnis
sowie allgemeinen demokratischen ûberzeugungen, doch stösst
dieses Ansinnen immer an seine Grenzen, solange die Regierun-
gen der Mitgliedsstaaten Herren der Vertreige bleiben wollen. In
diesem Spannungsfeld einer doppelten Legitimationsbasis der
EU, die institutionell durch das Gegensatzpaar Europäisches
Parlament versus Ministerrat/Mitgliedsstaaten verkörpert wird,
liegt fiir Lepsius das zentrale Hindernis jeder europäischen De-
mokratisierungsperspektive. Wenn ein Verfassungskonflikt an
dieser Bruchstelle verhindert werden soll, kann es deshalb nur
darum gehen, diese doppelte Legitimationsstruktur der EU zu
überwinden.6

Diese Argumentation zeigt, wie stark Lepsius vom <<monisti-
schen Konzept>> der <<ungeteilten Souveränität>>7 des politischen
Theoretiker Jean Bodin geprägt bleibt. Dabei finden sich gerade

5 Viele Politikbereiche des EG-Vertrags, besonders die Landwirtschafts-, die
Binnenmarkt-, die Aussenhandels- und die Verkehrspolitik, sind tberstaatlich
organi e gemeinsame Innen- und Rechtspolitik
sowie Sicherheitspolitik des EU-Vertrags ein-
deutig enstaatlichen Zweckverbandes. Weitere
EG-Politikbereiche (2. B. : Soziales, Umwelt, Steuern, Industrie, Forschung
und Technologie, Bildung und Jugend, Kultur und Entwicklungszusâmmenar-
beit) sind sowohl durch über- als auch durch zwischenstaatliche Elemente ge-
prägt.

6 Vgl. Lepsius 1993b,5.26711.
7 Evers 7994,5.I23.

\



Roland Erne (Berlin) 2I8

auch in der deutschen Geschichte lange Phasen stabiler, par-
alleler politischer Legitimation.s

Eine demokratische Gesellschaft bedürfe laut Lepsius über
die Verfassungsorgane hinaus eines engen Geflechtes interme-
diärer, gesellschaftlicher Institutionen und Organisationen wie
zum Beispiel der Tariþarteien und Massenmedien. Diese böten
den Bürgerlnnen ein hohes Mass an Partizipationsmöglichkeiten
am politischen System und erhöhten dadurch dessen I egitima-
tion. Da sich aber eine Europäisierung dieses Géflechtes - insbe-
sondere wegen,der partikularen Geschichte, Kultrir und Sprache
der europäischen Nationalstaaten - kaum abzeichire, bliebe der
Nationalstaat - zumindest noch für Jahrzehnte - die einzige Aus-
drucksform des demokratischen Willens der Bevolkerung. Da
sich die europäische Einigung deswegen nicht auf eine europäi-
s che N atio n stitzen könne, sei das nationalstaatliche Demokrati-
sierungsmodell des 19. Jh. kein gangbarer Weg zur Überwin-
dung der doppelten Legitimationsstruktur der EU und deshalb
auch keine Referenz für deren Demokratisierung. Eine Staats-
nation Europa lasse sich nicht herstellen, ohne gleichzeitig die
vielfältigen Strukturierungen der europäischen Nationalstaaten
aufzubrechen und zu überlagern. Das hiesse <die Legitimations-
basis der westeuropäischen Nationalstaaten, ihr jeweiliges <De-
mos>, aufzulösen>>e, weil sich ein demokratisches System keines-
wegs nur durch Parteien, Wahlen und Parlamente legitimiere.
Das Subsidiaritätsprinzip oder ein fóderaler Aufbau eines euro-
päischen Bundesstaates könnte zwar durch eine Rückverlage-
rung von Entscheidungskompetenzen auf die nationalstaatliche
oder regionale Ebene dieses Problem entschärfen, doch die zen-
trale Frage nach der demokratischen Legitimation europáischer
Politik könne damit nicht gelöst werden.1o

8 Vor allem das vielfältige Nebeneinander von Kaiser-, Fürsten- und Stadtbür-
germacht in der Phase der Reichsreforrn vom Reichstag in Worms 1495 bis
zum Reichstag in Regensburg 1576 wirft <Schlaglichter auf die heutigen
Bemühungen um eine politische [Europäische; d. Verf.] Union.> Ebenda,
s. 121.

9 Lepsius 1990, S.254.
10 Lepsius 1993b, 5. 214f.
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In Anlehnung an Emerich K. Francis schliesst Lepsius daraus,
dass nur ein Europa der Vaterländer, bzw. ein europäischer Na-

- 
tionalitätenstaat, eine demokratische europäische Integratiohl- ermögliche. Nur in einem solchen Nationalitätenstaat könnte
den Nationen einerseits ein körperschaftlicher Anspruch auf
Mitbeteiligung sowie auf relative Autonomie gewåihrt werden.
Deswegen sollte es bei der Demokratisierung der europâischen
Politik vor allem um eine stärkere Einbeziehung der naiionalen
Parlamente gehen: <Eine <Europäisierung> der nationalen
Parlamente verspricht eine höhere Demokratisierung der euro-
päischen Politik als eine <Enthationalisierung> des Èuropapar-
lamentes.>>11 Dies würde bedeuten, dass der Ministerrat das
primâre Entscheidungsorgan der EU bliebe. Die jeweiligen Mi-
nister der Mitgliedstaaten wären lediglich ihren nationalen par-
lamenten gegenüber in einem grösseren Masse für ihr Verhalten
Rechenschaft schuldig.

2. Europa der Bürger: Die optimistische
Demokratisierungs-Perspektive

Unter den Beiträgen, die eine optimistischere Einschätzung der
Demokratisierungschancen einer Europäischen Union veïtre-
ten12, bietet sich besonders der Artikel Staatsbürgerschaft und
nationale ldentität von Jürgen Habermas 13 als Replik auf die
Argumentation von Lepsius an. Dies gilt, weil Habermas
einerseits Teilaspekte der Kritik von Lepsius teilt (2.8. den
Mangel an einer europäischen öffentlichkeit) andererseits je-
doch gegensatzliche Auswege aus dem Demokratiedefizit der
gegenwärtigen europâischen Politik sucht.

Im GegensatzzuLepsius sieht Habermas nicht in der doppel-

11 Ebenda, S.285.
12 Ygl. z.B: Weidenfeld L995; Adam1994.
1.3 Habermas 1992c.
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gesichtigen Struktur der EU das Grundproblem des Demokra-
tiedefizites der europäischen Institutionen: Freilich werde sich
die Europäische Union nicht zu einem Einheitsstaat, sondern
zu einem vielsprachlichen Nationalitätenstaat entwickeln müs-
sen. Dieser Verband sollte, auch wenn er schliesslich einem
Bundesstaat ähnlicher sein würde als einem Staatenbund, <<ge-

wisse Züge von De Gaulles <Europa der Vaterländer> behal-
ten. >> 

14

Mehr Sorgen bereiten Habermas die - auch fü den National-
staaten zu beobachtenden - Ûbergriffe administrativer und
ökonomischer Macht auf die Bereiche der politischen Öffent-
lichkeit. Eine zunehmende Zahl von Massnahmen werden auf
einer supranationalen Ebene von transnationalen, vor allem
ökonomischen Rationalitätskriterien folgenden, Funktionseli-
ten beschlossen. Dabei haben Bürgerinnen und Bürger kaum
Möglichkeiten, diese Entscheide zu beeinflussen, weil die
Staatsbürgerrolle nur auf nationaler Ebene institutionalisiert
ist. Diese Beobachtung führt Habermas zu folgenden zwei
Grundsatzfragen im Hinblick auf eine mögliche Demokratisie-
rung der Europäischen Institutionen :

<Bildet nun diese Disparität ein vorübergehendes Ungleichgewicht,
das durch die Parlamentarisierung der Brüsseler Expertokratie be-
seitigt werden kann? Oder zeichnet sich in diesen nach wirtschaft-
lichen Rationalitätskriterien arbeitenden Bürokratien nur deutlicher
eine Entwicklung ab, die auch innerhalb der Nationalstaaten seit
langem und unauftraltsam fortschreitet - die Verselbständigung öko-
nomischer Imperative und eine Verstaatlichung der Politik, die den
Staatsbürgerstatus aushöhlen und dessen republikanischer Anspruch
dementieren ?>>1s

Die Frage nach den Chancen einer nicht vermachteten, europäi-
schen politischen Offentlichkeit sowie einem postnationalen

14 Ebenda, S. ó44.
L5 Habermas, 1992b, 646.
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Verständnis von Staatsbürgerschaft versucht Habermas auf der
Basis seiner Theorie deliberativer Demokratie zu beantwortár.:

<Die demokratische Staatsbürgerschaft braucht nicht in der nationa-\ .

len Identität eines Volkes verwurzelt zu sein; unangesehen der Viel-
falt der Lebensformen, verlangt sie aber die Sozialisation aller Staats-
bürger in einer gemeinsamen politischen Kultur.>>16

Damit bricht Habermas gleichsam mit gruàOtegenden prämis-
sen der republikanischen (direkten) sowie der liberalen (reprä-
sentativen) Demokratietheorie, nämlich der unmittelbaren
Verknüpfung von Bürgerln únâ Staatsnation. Deshalb bedarf
es hier eines kurzen Exkurses über die Volkssouveränit¿it tnd,
den politischen Willensbildungsprozess in Habermas, Theorie
deliberativer Demokratie, bevor ich näher auf die europapoliti-
schen Konsequenzen dieses Demokratiemodells zu sprechen
komme.

2.1 Exkurs: Habermas' Theorie deliberativer Demokratie

Auf den ersten Blick hält Habermas am republikanischen prin-
zip der Volkssouverönittit fest. Dennoch unterscheidet er sich
von der klassischen - nach seiner Meinung zu idealistischen -
republikanischen Demokratietheorie : Er verabschiedet sich von
deren Vorstellung einer kollektiv handelnden sittlichen Bürger-
schaft als Basis der Demokratie. Anstelle dieser kollektiven
Handlungsgemeinschaft setzt Habermas die Rückbindung des
politischen Systems an die verschiedenen Netzwerke der politi-
schen Öffentlichkeit. Das heisst, Habermas bezieht die Voks-
souveränität nicht mehr auf einen einheitlichen Volkswillen,
sondern auf die Diskussions- und Lernprozesse innerhalb einer
Gesellschaft. Die Volkssouveränität wird dadurch prozedurali-
siert. Der politische Willensbildungsprozess vollzieht sich nach
dieser deliberativen Lesart zum einen über institutionalisierte

16 Ebenda, S.643.
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demokratische Verfahren und zum anderen im Kommunika-
tionsnetz politischer Offentlichkeiten.

Der Vorteil dieser Sichtweise liegt in ihrer Vereinbarkeit mit
einer dezentrierten und komplexen Gesellschaft. Deliberative
Demokratie kommt ohne eine national definierte Bürgerschaft
aus, da eine ansonsten sich immer mehr auseinander differenzie-
rende Massengesellschaft durch den Kitt des öffentlichen Dis-
kurses zusammengehalten werden könnte.

Das Problem dieses prozeduralistischen Konzet'tes der De-
mokratie liegt indes in ihrer Unfassbarkeit. Ab wanh kann eine
Demokratie als deliberativ bezeichnet werden? Ist das radikal-
demokratische Versprechen der deliberativen Demokratie in
der liberal-demokratischen Bundesrepublik schon eingelöst, wie
Ottfried Höffe meint?17 Darauf antwortet Habermas nur sehr
vage. Zwar fordert er die <<Institutionalisierung entsprechender
Verfahren>>l8 welche es der - durch öffentliche Diskurse, Debat-
ten und gesellschaftlichen Lehrnprozesse entstandenen - kom-
munikativen Macht der Zivilgesellschaft ermöglichen soll, das
politische System zu beeinflussen. Doch über die Rahmenbedin-
gungen und konkrete Ausgestaltung dieser Verfahren sagt Ha-
bermas wenig Konkretes :

<Der Grundsatz, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, muss je
nach Umständen in Form von Meinungs- und Informationsfreiheiten,
von Versammlungs- und Assoziationsfreiheiten, von Glaubens-, Ge-
wissens- und Bekenntnisfreiheiten, von Berechtigung zur Teilnahme
an Wahlen und Abstimmungen zur Betätigung in politischen Pafeien
oder Bürgerbewegungen usw. spezifiziert werden.rle

Etwas klarer wird Habermas' Sicht der Spannung zwischen Zivil-
gesellschaft und politischem System an zwei anderen Stellen.
Anhand der Geschichte der Neuen Sozialen Bewegungen in der
Bundesrepublik zeigt er auf, wie zivilgesellschaftliche Akteure -

17 Höffe 1993, S.87.
18 Habermas L992a,S - 22.
19 Habermas 7992b, 5. 162f.
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selbst wenn sie strukurell benachteiligt sind - Themen auf die
politische Tagesordnung setzen können, auch wenn diese dem -,

Willen der Regierung oder der Wirtschaft widersprechen. Dabei
beleuchtet Habermas die Wirkungen der ganzen Stufenleiter der
subinstitutionellen Bürgerproteste bis hin zum zivilen Ungehor-
sam.20

Auf die aus seiner Sichtweise notwendigen Reformen der poli-
tischen Institutionen verweisen Habermas' politìsche Forderun-
gen, auf die er am Ende von <<Faktizität und Geltung; verweist:
<<Gegen die Vermachtung der politischen Offentlichkeir richten
sich die bekannten Vorschläge ztr Verankerung plebiszitärer
Elemente in der Verfassung (Volksabstimmung, Volksinitiative,
usw), auch die Vorschläge zur Einführung basisdemokratischer
Verfahren (bei Kandidatenaufstellung, innerparteilicher Wil-
lensbildung usw.). Die Versuche zu einer stärkeren Konstitutio:
nalisierung der Macht der Medien zielen in die gleiche Rich-
tung.>>21

2.2 Transnationale Staatsbürgerschaft

Habermas' Demokratietheorie erlaubt eine Vorstellung von
staatsbürgerlicher Autonomie, die nicht an eine Staatsbürgerna-
tion oder gar an eine ethnisch homogene Schicksalsgemeinschaft
gebunden ist. Dieser Schluss erscheint auch deshalb plausibel,
weil das Konzept der Staatsbürgerschaft ursprünglich auf das
Format von Städten oder Stadtstaaten zugeschnitten war und
erst im Zeichen der republikanischen Bewegungen des 18. und
19. Jh. mit der Nation verknüpft wurde.22

Bei der Beurteilung der Chancen künftiger politischer öffent-
lichkeiten auf europäischer Ebene kann der historische Rück-
blick auf die Entwicklung staatsbürgerlicher Rechte in den

20 Ebenda, 458ff. ; Dazu ausführlich Kleger 1993 sowie Gross/Spescha 1990
21 Habermas 1992b, S.533.
22 Vgl. den Beitrag von Bruno Kaufrnann in diesem Band.
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Nationalstaaten sehr hilfreich sein: Da laut Habermas die De-
mokratisierung der Territorialstaaten in den letzten zwei Jahr-
hunderten als Folge einer politischen Mobilisierung der Bevöl-
kerung sowie einer gesteigerten Mobilität verstanden werden
könne, liegt es nahe, aus ähnlichen Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene vorsichtig-optimistische Schlüsse zu ziehen: Der
EG-Binnenmarkt bewirkt eine grössere horizontale Mobilitãt,
welche die Kontakte zwischen Angehörigen verqchiedener Na-
tionalitãten vervielfachen wird. Dabei wird Euroþa multikultu-
reller werden. Diese Tendenz wird darüber hinaus öurch die zu-
nehmende Immigration aus Osteuropa und den Armutsregionen
der Dritten Welt verstärkt. Dies ftihrt vermutlich zu sozialen
Spannungen, doch diese <<können, wenn sie produktiv verarbei-
tet werden, eine politische Mobilisierung fördern, die den endo-
genen, schon im Rahmen des Nationalstaates entstandenen
sozialen Bewegungen neuen Typs (wie der Friedens-, der ökolo-
gie- und der Frauenbewegung) Auftrieb gibt.>23 Parallel dazu
wächst der Druck von Problemen, für die es keine nationalstaat-
lichen Lösungen mehr gibt. Der zunehmende Bedarf an europä-
isch-koordinierten Lösungen könnte <<Kommunikationszusam-
menhänge in europãischen Öffentlichkeiten herausbilden, die
sowohl für die parlamentarischen Körperschaften neu zusam-
menwachsender Regionen wie auch für ein mit stärkeren Kom-
petenzen ausgestattetes Europaparlament einen günstigen Kon-
text bilden.>>u

Auch wenn die heutige EG-Politik gewiss noch kein Gegen-
stand von legitimitätswirksamen öffentlichen Kontroversen ist,

23 Habermas I992c,5.650. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammen-
hang auch die europäischen Gewerkschaften. rfferden sie die zuwandernden
A¡beiterlnnen als billige Konkurrenz wahrnehmen, gegen die man sich mit
allen Mitteln abschotten muss? Oder gelingt es den Gewerkschaften, die
Wanderarbeiterlnnen im Rahmen einer mulikulturellen Gewerkschaftsar-
beit zu integrieren, indem sie sich gemeinsam mit den Immigranten für eine
Gleichstellung von Einheimischen und Zugewanderten einsetzen? Als Bei-
spiel ftir eine multikulturelle Gewerkschaftspolitik könnte die grösste schwei-
zerische Einzelgewerkschaft Bau & Industrie (GBI) dienen.

Z Ebenda,S.ó50.
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so könnte sich in Zukunft eine europäische politische Kultur aus
den verschiedenen nationalen Tr,aditionen herausdifferenzié
ren. Das Beispiel der Schweiz zeige, dass dies durchaus möglich \
sei. Deshalb müsse es bei der Demokratisierung der europãi-
schen Institutionen vor allem darum gehen, bessere Bedingun-
gen für europaweite Kommunikationszusammenhänge zu schaf_
fen. <Dabei wird den kulturellen Eliten undden Massenmedien
eine wichtige Rolle zufallen.o2s Zud,em mü-sste darauf geachtet
werden, dass die beschlussfassenden politischen Kbrperãchaften
offen sind für Themen, Wertorientierungen, Beiträge und pro-
gramme, die ihnen aus den nicht vermachteten politischen öf_
fentlichkeiten zufliessen.

3. Europa der Bürgerbeteiligung:
Schritúe über Lepsius und Habermas hinaus

Obwohl ich in vielen Punkten Habermas'Konzeption eines post-
nationalen Europas der Bürger teile, erscheint mir seine Argu-
mentation in einigen Punkten zu wenig konkret. Zwar konsta_
tiert Habermas zu Recht, dass die ökonomische Integration
einerseits die transnationalen Kontakte in Europa vervielfacht
sowie andererseits mit dazu beiträgt, dass der Spielraum frir na_
tionale Lösungen gesellschaftspolitischer probleme immer enger
wird. Doch bezweifle ich, dass die in diesem prozess entstehèn-
den sozialen Spannungen eine politische Mobilisierung der Be-
völkerung für eine transnationale politische öffentlichkeit ohne
weiteres fórdern wird. Für eine gegenteilige nationalistische
Entwicklung liessen sich unter Umständen genauso plausible
Szenarien entwickeln, die heutzutage sogar als wahrscheinlicher
gelten würden (vgl. nur die Asyl- bzw. Standortdebatten).

Es wird nun entscheidend von den Resultaten der Europäi-
schen Politik sowie von konkreten Zukunftsprojekten für die

25 Ebenda, S.651.
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Europäische Union abhängen, ob sich weite Teile der Bevölke-
rung an einer transnationalen Union der europâischen Staaten
beteiligen werden. Die knappen Resultate der Volksabstimmun-
genüber die MaastrichterVerträge inFrankreich und Dänemark,
bzw. über den Beitritt zur europäischen Union in Schweden und
Finnland, zeigen, dass die aktuelle Verfassung der Europäischen
Union keinen Anlass für eine Euro-Euphorie bietet.

Auch wenn die Befürworter einer bundesstaatlichen Europä-
ischen Union zurecht gegenüber den Vertretern eiñes Europas
der Nationen auf die kaum mehr vorhandenen natioñalen Spiel-
räume in wichtigen Policy-Bereichen 26 hinweisen, so folgt dar-
aus jedoch nicht, dass jede supra- oder transnationale Regulie-
rung schon einen Wert an sich darstellt. In diesem Sinne ist es
lohnend, sich auch mit skeptischen Stimmen (wie zum Beispiel
Lepsius) auseinanderzvsetzen, ohne diese Argumentation von
vornherein als ewig gestriges, nationales Denken zu stigmatisie-
ren. Sicher lassen sich ohne weiteres unter den EU-skeptischen
Stimmen auch <völkische> Töne vernehmen. Doch dies sollte
nicht dazu verleiten, demokratisch-motivierte Voten zu überhö-
ren, die vor einer Aushöhlung demokratischer Prinzipien bei der
Verlagerung von politischen Entscheidungskompetenzen auf
eine vorkonstitutionelle europäische Ebene \varnen.

Im Gegensatz zu Lepsius schliesse ich daraus jedoch nicht auf
die Notwendigkeit einer Renationalisierung der Politik. Denn
auch dies wäre kein Garant einer demokratischeren Politik ange-
sichts der auch in den Nationalstaaten anzutreffenden Tendenz
zur Technokratisierung und Unterwerfung der Politik unter die
Gebote der internationalen Standortkonkurrenz.

Eine erste Schlussfolgerung, welche ich aus der Auseinander-

26 Besonders auffällig ist die Einbusse nationalstaatlicher Steuerungsmöglich-
keiten in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Gut illustrieren lässt sich dieser
Verlust an wirtschaftspolitischer Gestaltungskraft eines Nationalstaates im
Rahmen einer sich internationalisierenden Wirtschaft am Scheitern der na-
tionalstaatlichen, keynesianischen Wirtschaftspolitik in Frankreich L983
(vgl: Utterwede 1.991; Hickel/Mattfeld 1986; Demele/Schoeller 1986; sowie
allgemeiner: Altvater/Mahnkopf 1993).
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setzung mit den beiden Demokratisierungsperspektiven ge_
winne, liegt in der Notwendigkeit einer KonkretisierungvonHa--,
.bermas' deliberativer Demokratietheorie. Meines Erachtens \
kalnn es nicht dabei bleiben, nur eine europäische politische öf-
fentlichkeit zu postulieren und dann darauf zu hoffen, dass der
Diskurs <<lebensweltliche Pollen>>27 ins System trage. Für ent-
scheidend halte ich vielmehr die Frage nach konkreten und insti-
tutionalisierten M ö glichkeiten der partizipatioi iler Bürgerinnen
und Bürger an der europäischen politik. Diese Frale erfordert
offensichtlich weitergehende Antworten, als es die Massnahmen
der EU-Institutionen vorgeben, dié heute unter dem offiziellen
Begriff eines Europa der Bürger 28 firmieren. Es geht um nicht
weniger als die Entwicklung und .Durchs etnrng von Verfahren,
welche die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an einer
transnationalen Politik ermöglichen. In der Tat handelt es sich
hier um eine der grössten Herausforderungen an die Demo-
kratietheorie, wie auch an politisch handelnde Demokratinnen
und Demokraten seit der Weiterentwicklung der Demokratie-
(theorie) von einem kommunal-städtischen Modell zu einem na-
tionalstaatlichen im 18. und 19. Jahrhundert.

Um einige konkrete Ausblicke zu geben, gehe ichzum Schluss

27 Narr1994,S.96.
28 Unter dem Begriff.,Europa der Bürger> werden offiziell die Massnahmen

derE
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kennung von Diplomen und Nachweisen der Bemfsbefähigung, der EG_
Pass, die europäischen Fahrzeugkennzeichen, der einheitliche Eú_Gesund_

Schaffung eines europäischen Bürgerbe
Anzumerken ist hier, dass es bei der Um
len noch hapert. So ist es zum Beispiel
ersten EU-Bürgerbeauftragen durch das Europäische parlament gekommen.
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auf diesbezügliche Vorschläge einer transnationalen Bürgerln-
nenbewegung ein, die versucht, konstruktive Auswege aus der
doppelten Krise der Demokratie zu finden. Ich beziehe mich auf
die Bürgerlnnenbewegung eurotopi.a, in der sich seit 1991 etwa
tausend Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenge-
funden haben, um für die Einführung direktdemokratischer
Bürgerlnnenrechte auf europäischer Ebene einzutreten.2e

Schluss: Kein Europa der Bürger
ohne Bürgerbeteiligung

Im Zentrum der Bemühungen der Bürgerlnnen-Bewegung
eurotopia steht das Engagement für eine transnationale, föde-
ralistische Europäische Verfassung mit direktdemokratischen
Beteiligungsrechten. Der Bezug auf eine Verfassung resultiert
dabei nicht aus dem Wunsch, einen europäischen Verfassungs-
staat nach dem Modell des 18. und 19. Jahrhundert zu schaffen,
sondern aus dem Freiheitsverständnis von Hannah Arendt, wo-
nach <<nichts vergänglicher und vergeblicher ist als eine Rebel-
lion und eine Befreiung, die unfähig ist, die neu gewonnene
Freiheit in angemessenen Institutionen und Verfassungen zu
verankern.>>30

Bei diesem Engagement lässt sich eurotopia von einem Demo-
kratieverstrindnisleiten, welches davon ausgeht, dass <viele Bür-
ger sich in den vergangenen 30 Jahren politische Handlungs- und
Urteilsfähigkeit angeeignet haben, deren Potentiale mit dem
Wahlrecht alle vier Jahre weitgehend unausgeschöpft bleiben.>31
Dies sei auch eine der wichtigsten Ursachen für die herrschende
Politik(er)verdrossenheit. In bezug auf die europãische Ebene

29 Vgl. Mayer 1994, 5.174-177 sowie die Beiträge von Andreas Gross und
Bruno Kaufrnann in diesem Band.

30 Arendt 1986, S.185.
31 Gross 1994,5.64.

229 Für ein Europa der direkten Bürgerinnen- und Bürgerbeteihgung

konstatiert der eurotopia-Mitbegründer Andreas Gross, dass die
Gefahr der Entfrçmdung in einem rein parlamentarisch-verfasÊ-
ten Europa noch grösser wäre als dies bereits heute in den Natioj
iralstaaten der Fall sei.32 Aus diesem Grunde sei es unabdingbar,
direktdemokratische Beteiligungsrechte in eine transnationale,
europäische Verfassung zu integrieren, da nur damit Btirgerin-
nen und Bürger für ein neues <politisch vertieftes und sozial,
ökologisch und friedenspolitisch leistungsfåihiges Europa-pro-
jekt gewonnen und motiviert werden können.>33 Dabei ist aber
darauf zu achten, dass die direkte Demokratie nicht mit der ple-
biszitären Demokratie s verwethselt wird.

Konkretisiert wurde dieses Demokratieverständnis in ðer 1994
zur Diskussion gestellten ersten Fassung der eurotopia-Verfas-
sungsthesen, aus denen ich zwei frir meine Fragestellung zentrale
Bestandteile herausgreife.35

An direktdemokratischen Rechten sehen die Thesen in erster
Linie die Verabschiedung einer europäischen Verfassung (EV)
durch ein europäisches Referendum in allen Mitgliedsstaaten
der EU vor. Ziel dieser Verfassung sollte nicht die Gründung
eines europäischen Nationalstaates sein, sondern die Veranke-
rung direkter Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger an

32 Ebenda, S.64.
33 Ebenda, S.63.
34 In einer plebistzitären Demokratie kann ein Träger der Macht (2. B. der fran-

zösische Staatspräsident) ein Referendum von oben ansetzen, welches zu-
meist in einer Krisensituation zwecks Machtabsicherung geschieht. Dagegen
werden Referendumsabstimmungen in einer direkten Demokratie von un-
ten, auf Antrag eines Bürgerbegehrens ausgelöst, dass durch einen bestimm-
ten Prozentsatz der Bürgerinnen und Bürger einer politischen Körperschaft
unterschrieben sein muss. Dazu kommen noch die Referendumsentscheide,
die durch das jeweilige Grundgesetz obligatorisch vorgesehen sind (z.B : Ver-
abschiedung bzw. Änderung der Verfassung). Wegen ihrer basisorientierten
Anlage sind diese von unten, bzw. durch Verfassungsrecht ausgelösten
Volksabstimmungen, Bestandteil einer herrschafts-beschränkenden politi-
schen Kultur - im Gegensatz zu den von Machthabern angeordneten Refe-
renden.

35 Vgl. die erste Fassung in: Gross 1994,5.70-73. Die zweite stark überarbei-
tete Fassung ist im letãen Teil dieses Buches dokumentiert.
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der europäischen Politik. Deshalb sehen die eurotopia-Thesen
vor, dass auch über die künftigen Revisionen der EV obligato-
risch ein europäisches Referendum entscheiden müsste. Um
rechtsgültig zu werden, müssten diese Referenden eine doppelte
Mehrheit erreichen, nämlich die Zustimmung der Mehrheit der
EU-Bürgerlnnen sowie die Zustimmung einer qualifizierten
Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten. Um darüber hinaus z\ ge-

währleisten, dass auch von unten Themen auf die politische
Agenda der EU gesetzt werden können, sehefi- die Thesen vor,
dass Bürgerlnnen auch direkt Anderungen der EV vorschlagen
können, wenn sie dafür in einem Bürgerbegehien 5% der EU-
Wahlberechtigten und mindestens 1olo aus jedem Mitgliedsland
gewinnen. Nachteile, die wegen der Grösse, Sprachenvielfalt
und Struktur der EU, die diesbezügliche Handlungsfähigkeit von
EU-Bürgerlnnen eingrenzen, sollten zudem mittels eines <<De-

mokratie-Ressourcen-Fonds>> abgebaut werden.
Für ein neues föderales Gleichgewicht plàdieren die Thesen,

um eine drohende Überzentralisierung und Unitarisierung der
EU abzuwenden. Dabei gehen die Thesen davon aus, dass ein
föderalistischer Staatsaufbau nach bundesrepublikanischem
Vorbild, sowie das Subsidiaritätsprinzip keine hinreichenden
Garantien für eine ausgewogene Balance zwischen den beiden
Legitimationsprinzipien (Bürger und Nation, bzw. Region) dar-
stellen. Besonders in Konfliktfällen würde bei einem Föderalis-
mus nach deutschem Modell die Gefahr bestehen, dass sich
die europäische Ebene, da mit Kompetenzkompetenzen36 aus-

gestattet, immer gegen den V/illen einer nachgeordneten natio-
nalen und/oder regionalen Gebietskörperschaft dutchsetzen

36 Unte¡ diesem juristischen Begriff wird die Möglichkeit einer rechtlichen Kör-
perschaft verstanden, autonom, oder zumindestens weitgehend autonom, die
rechtlichen Spielregeln zu verändern. In bezug auf die Europäische Union
wird in diesem Zusarnmenhang vor allem auf die Artikel 100 und 1.00a des

EG-Vertrages verwiesen, welche die Gemeinschaft ermächtigen, Rechtsvor-
schriften zu e¡lassen, die die <Errichtung und das Funktionieren des Binnen-
marktes zum Gegenstand haben> (Europäische Gemeinschaft /Europäische
Union 1993, 71). Da die Ökonomie heute alle Lebensbereiche zum Gegen-
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kann. Statt dessen sprechen sich die ¿¿¿ rotopia-Yertassungsthesen
dafür aus, dass zentrale Instanzen nur in Politikbereichen ti{ig
werden können, die in einer Verfassung präzise und abschlieS-

- send bezeichnet werden. Diese Aussage gleicht in manchem dem
Konzept des zweigleisigen Föderalismus (Dual-Federalism), wel-
ches bis 1937 inden USA sowie bis heute in der Schweiz angewen-
detwird.3T Zudem sollte I a:ut eurotopia in einer europäischen Ver-
fassung ein <<beschränktes opting out>>, d.h. ein nationales, evtl.
auch ein regionales, Ausklinken aus einei EU-Rechtsnorm mög-
lich sein, jedoch nur, wenn dies in einem Referendum von einer
Mehrheit der Stimmbürgerlnrten der betreffenden Nation gefor-
dert wird und nicht im Widerspruch zu den europäischen Verfas-
sungsnormen steht. Dies würde einerseits bedeuten, dass sich
Britanniens <opting out> in bezug auf das Maastrichter Abkom-
men zur Sozialpolitik vor einer europäischen Verfassungsge-
richtsbarkeit sowie in einer britischen Volksabstimmung bewäh-
ren müsste. Andererseits könnte damit trotzdem sichergestellt
werden, dass kein Land in einer existenziellen Frage von <Brüs-
sel> überwältigt werden kann.

Natürlich kann dieser kurze llinweis auf die eurotopia-Thesen
keine fertigen Lösungsmodelle anbieten. Allerdings stellen sie
m. E. einen überlegenswerten Ansatz dar, um die direkte Bürge-
rinnen- und Bürgerbeteiligung in Europa zu konkretisieren und
voranzubringen.

stand hat, besteht die Gefahr, dass die EU aufgrund dieser Bestimmung in
alle Lebensbereiche regelnd eingreifen könnte.

37 Vgl. Scbarpf,1991.
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Nationalismus und Föderalismus
in Europa

von Alexander Langer f

Angesichts bestimmter nationalistischer Explosionen vor allem
in Ost- und Südosteuropa könnte man fast den Eindruck gewin-
nen, dass nun, wo der zweite Weltkrieg endgültig beendet und
begraben scheint, der erste wieder beginnen kann. Und wenn
man zudem bedenkt, dass auch an vielen anderen Ecken Euro-
pas das Aufwallen nationaler oder ethnischer oder gar <<rassi-

scher>> Emotionen und Konflikte zu bemerken und die Tendenz

eindeutig zunehmend ist, muss man sich schon fragen, ob wieder
<<europäische Bürgerkriege>> - d.h. Kriege zwischen europâi-
schen Völkern - möglich werden, und ob Nationalismus tatsäch-

lich als bereits überwundenes Erbe des 19. und der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts abgetan werden kann.

Wenn für den Westen der Nationalismus vielleicht selbstver-
ständlich negativ besetzt sein mag, kann dies aber für den Osten
schon deshalb nicht gelten, weil man sich eben erst aus einer Art
Zwangs- und Fassaden-Internationalismus entlassen fühlt.

Ethnisches, nationales, sprachliches Erwachen von Identität
kommt übrigens nicht nur im vormals kommunistisch beherrsch-
ten Osten vor, sondern in verschiedenen Formen auch in den

westlichen Ländern. Man denke nur an die unterschiedlichen au-

tonomistischen Bewegungen, die als Reaktion auf Zentralismus,
forcierte Modernisierung, Unterdrtickung und Gleichschaltung
von Diversität auch im Westen florieren, oder an die grassie-

rende Fremdenfeindlichkeit, die bis zu Rassismus und Gewalt
reicht. Es fällt dabei auf, dass die meisten Länder in Mittel- und
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Osteuropa, ähnlich wie bestimmte (geographisch oder sozio-
ökonomisch) eher periphere Gebiete, eigentlich eine viel gröq
sere Vielfalt und daher vielleicht auch ein grösseres Spannungs-' ,
potential erhalten haben, als die Hochburgen der Industrie, der
Technik, der Massenkommunikation und der durchorganisier-
ten und durchverwalteten Modernität. Und Spannung darf doch
nicht einfach bloss negativ besetzt werden, da liegt auch viel Vi-
talität und Echtheit drin.

Das Arsteckungsvermögen ethno-nationaler Bewegungen ist
jedenfalls gross, und man braucht nur die fortzeugende Anstif-
tungskraft der Forderung nach Selbstbestimmung und National-
staat oder zumindest Autonomie und Selbstregierung zu be-
trachten, um sich jetzt schon gut ausmalen zu können, dass die
nationale oder ethnische Frage in ganz Europa noch mitnichten
ausgestanden oder keim-unfähig gemacht worden ist und in den
kommenden Jahren und vielleicht Jahrzehnten viel Kopfzerbre-
chen (vielleicht auch das Zerbrechen vieler Köpfe) bereiten
kann. Die Sprengkraft und die Fähigkeit nationaler (ethnischer,
rassische¡ religiöser. . .) Mobilisierungen, breite Schichten mit-
zureissen, übersteigt nämlich bei weitem die Intensität sozialer
Konfrontationslinien.

Es gibt viele originäre und konstruktive Aspekte in ethno-na-
tionalen Bewegungen, so beispielsweise die Aufuertung von
sprachlicher und kultureller Eigenart, Tradition und spezifischer
Lebensbewältigung, ohne auf den ökonomischen oder politi-
schen <Stellenwert>> zu achten. Es gibt heute rund 170 souveräne
Staaten, aber gewiss über 5000 Sprachen; die erzwungene und
mittels ökonomische¡ politischer oder gar militärischer Gewalt
durchgesetzte Reduktion auf-bloss eine einzige Art von <<Ent-

wicklung> (die der modernen Industriegesellschaft) und eine
einzige Art von Okonomie (die vom Weltmarkt dominierte
Geld- und Profitwirtschaft) ruft verständlicherweise Wider-
stände auf den Plan und muss geradezu als Herausforderung ver-
standen werden, abseits vom <<Fortschritt> - und quer dazt -
Okonomien, Kulturen und Formen der Gemeinschafts- und
Lebensgestaltung zu erhalten und zu verteidigen, die sich gegen
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den Strom stemmen und vital genug sind, trotz der grossen Ener-
gie, die dazu erforderlich ist, ihre <unrentable> und gewisser-

massen störende Existenz zu erhalten und fortzuentwickeln.
Gerade diese oft absolut nicht klar auseinanderzuhaltende Mi-

schung von konstruktiven und destruktiven Aspekten ethno-na-
tionaler Bestrebungen macht deren jeweilige Beurteilung und
zuverlässige Prognosen so schwer. Wo heute Balten, Kaukasier,
Südtiroler, Basken, Armenier, Kurden und Lappen ihre je ver-
schiedenen ethnischen oder nationalen Anlieg'e¡ verfechten,
sind die jeweils besonderen Ziele und die Reaktionen darauf
sehr gefächert und gespalten. Nicht für alle Volks- oder Sprach-
gmppen, Völker oder Stämme ist die Erreichung eines eigenen

Staates das höchste der Gefühle, aber gewiss ist immer ein mög-
lichst hohes Mass an Eigenständigkeit intendiert. Unter den Be-
obachtern solcher Prozesse - die bis hin zur staatlichen Abspal-
tung, bzw. zum Aufbau neuer Staaten führen können - sind sie

für einige einfach deswegen an sich positiv und hoffnungsvoll,
weil sie darin eine Art der Verwirklichung des <<small is beautiful

-klein, aberfein>> sehen, und eine gesunde Reaktion gegenZen'
tralismus, Bürokratie und Fremdbestimmung. Für andere hinge-
gen lauert jedesmal gleich ein gefährliches Wiederaufleben des

Nationalstaats hinter der Mauer, womöglich mit Armee und
vielleicht auch Krieg. Wobei alte Probleme wie überkommene
Erbfeindschaften, ungelöste Grenzprobleme, festgefahrene
Unterdrückungen und Diskriminierungen, historische Un-
rechtssituationen. . . sich mit neuen Spannungen paaren kön-
nen: Vertreibungen neueren Datums, 2.8., oder übermässige

Zuwanderung, Aufkommen neuer Anschauungen und Bewusst-

seinsformen (vom Regionalismus zur Xenophobie), und dies al-

les in einem Gemisch sozialer und ethnischer Spannungen, die
tatsächlich sicherheitsgefährdend wirken können und die Versu-
chung nahelegen könnten, lieber einen (möglichst <<guten>)

Weltgendarmen anzurufen, als derartige Konflikte durchzuste-
hen.
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Rückkehr zum Nationalstaat?

Und während gleichzeitig in so manchen Teilen Europas ¿"ui-'
fiche Nostalgie gegenüber früheren plurinationalen Ordnungen
- insbesondere Osterreich-IJngarn, aber auch der mittelalter-
lichen Reichsidee - zu spüren sind, und Westeuropa eher die
supranationale Integration auf seine Fahnen geschrieben hat,
scheint im Osten die nationalistische Desintègration vorzuherr-
schen. Aber auch der Westen ist dagegen kÞineswegs gefeit.

Ist es also so, dass wir uns (neuerdings wieder) damit an-
freunden müssen, dass Völker (und möglicherweise Volksgrup-
pen) die Bildung eines Nationalstaats oder den Anschluss an
einen Nationalstaat oder die Spaltung in Nationalstaaten als
den besten oder gar alleinseligmachenden Weg zur Verwirk-
lichung ihrer Aspirationen erkennen und zielstrebig verfolgen?
Muss die Idee völkerverbindender und über-ethnischer oder
-nationaler Zusammenschlüsse als aufklärerische Illusion, als
lebloses idealistisches Kunstgebilde aufgegeben und lieber der
Nationalstaat mit möglichst sauberen und klaren Grenzen ange-
strebt werden? Ist nicht die Langsamkeit und die Widersprüch-
lichkeit des westeuropäischen Integrationsprozesses selbst ein
deutliches Eingeständnis, dass man derartige Grillen lieber bei-
seite lassen sollte?

Zum Selbstbestimmungsrecht der Yölker :

Nationalstaat als ungeeignete Antwort

So denken heute nicht wenige, vor allem von denen, die das
Selbstbestimmungsrecht der Völker (was immer das heissen
mag: <Selbstbestimmung>> und <Volk>) als wichtigstes kollekti-
ves Recht ziemlich unhinterfragt auf den Hauptaltar der
Neuordnung der Welt stellen möchten. Doch übersieht man da-
bei gerne zumindest zwei grundlegende Realitäten: dass nämlich
die <<Völker> in der Welt, und auch in Europa, in den seltensten
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Fällen so konzentriert und ungemischt siedeln, wie es für klare
ethnische Grenzziehungen erforderlich wäre, und dass die
Durchsetzung von Nationalstaatlichkeit unter den gegenwärti-
gen Umständen ein hohes Mass an (auch internationalem) Kon-
flikt implizieren kann.

Das hat etwas mit einigen bisher meist unwidersprochenen
Eigenschaften der Staaten zu tun, die anscheinend unantastbar
fortbestehen und zum Kernbestand der Nationalstaatlichkeit ge-
lvorden sind, aber angesichts der historischen Kat¿strophen, die
sie mitbewirkt haben, eigentlich ihre Legitimatiorr verloren ha-
ben müssten.

<Jeder Staat ein Nationalstaat>>, <<jeder Nation ihren Staat>>

oder <<jedem Volk sein Nationalstaat>>, <<jedem (National)staat
seine Souveränität>> (samt Recht auf Militär und Krieg),
<Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten>> als Quint-
essenz der nationalen Souverãnität, vielleicht noch <<saubere

Grenzziehung nach klar erkennbaren ethnischen Kriterien>>
(wie es noch zu Ende des 1. Weltkriegs in den 14 Punkten Wil-
sons stand und nicht verwirklicht wurde) sind so in etwa die
unhinterfragten Selbstverständlichkeiten, die meist hinter der
gegenwärtigen Selbstbestimmungswelle und den nationalen/
ethnischen Bestrebungen stehen und für sich beanspruchen, zu
den nicht weiter beweisbedürftigen Axiomen des Völkerrechts
zuzählen.

Und tatsächlich dürfen alle jene, die diese Kriterien für ihren -
vielleicht schon sehr soliden - Nationalstaat in Anspruch neh-
men, dann auch nicht besonders entsetzt sein, wenn neue Bewer-
ber auf den Plan treten und sie ebenfalls für sich reklamieren: ob
das nun Korsen gegenüber Frankreich, Ungarn gegenüber Ru-
mänien oder Kurden gegenüber der Türkei sein mögen. Wer den
Teufel des Separatismus mit dem Beelzebub des Nationalstaats
austreiben will, kann kein guter Exorzist sein. Wir haben kein
Recht, uns zu entrüsten, wenn andere unsere Fehler nachahmen
möchten - ob es sich dabei um forcierte Industrialisierung, Na-
tionalstaat oder Energiekonsum handelt.

Dennoch geben diese Kriterien keine sehr brauchbare und
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erst recht keine friedliche Perspektive für das Selbstbestim-
mungsrecht her, das übrigens 1975 in der famosen Schlussakto
von Helsinki heuchlerischerweise in einem Atemzug mit der Un- ' I
ferletzlichkeit der Grenzen (ausser durch einvernehmliche Re-
gelungen) benannt wird. Denn wie die Erfahrung zeigt, ist es
ungeheuer schwierig - ich würde sagen, in den meisten Fällen
unmöglich -<richtige> oder <<gerechte>> oder <ethnisch einwand-
freie> Grenzziehungen festzulegen - und.eist recht, sie auch
friedlich durchzusetzen; es ist, vor allem angesichts schwerer
Menschenrechtsverletzungen oder Unterdrückung von Minder-
heiten, aber auch angesichts beiSpielsweise grosser ökologischer
Schädigungen, nicht mehr länger zu rechtfertigen, dass eine
Staatsgrenze eine unüberwindliche Barriere gegen <<Einmi-
schung>> darstellen soll; es ist kaum möglich, in einer immer en-
ger interdependenten Welt bisherige nahezu <<privatrechtliche>
Formen von Souveränität aufrechtzuerhalten (<<usque ad sidera,
usque ad inferos>>, wie das Privateigentum im römischen Recht);
es gibt viel mehr Völker, Volksgruppen, Stämme usw. als Natio-
nalstaaten in ihrem heutigen Gepräge möglich sind; es gibt kaum
irgendwo ein Volk, das tatsächlich als ganzes in einem Staat und
dort alleine lebt, und kaum irgendwo einen Staat, der tatsächlich
mit Fug und Recht als mono-ethnischer Nationalstaat betrachtet
werden kann.

Gretchenfrage : ethnischer Exklusivismus
oder Politik des Zusammenlebens?

Also wäre es vielleicht besser, die bisherigen Vorstellungen vom
Nationalstaat in den Bereich idealtypischer, aber schwer reali-
sierbarer Phantasievorstellungen zu verweisen und die Grund-
vorstellung, die damit zusammenhängt, als verfehlt (und jeden-
falls undurchführbar) zu charakterisieren: dass nämlich ein Volk
(oder eine Volksgruppe, usw.), um gut leben und sich selbst ver-
wirklichen zu können, in einem ethnisch homogenen und wo-
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möglich souveränen Rahmen oder zumindest als Mehrheit auf
ihrem Territorium leben muss. Das führt zu ethnischem Exklu-
sivismus, der in seinen extremen, aber leider gar nicht so selte-
nen Formen zur Zwangs-Inklusion oder zur Zwangs-Exklusion
der <<anderen> (Menschen, Gruppen, Sprachen, Kulturen, Re-
ligionen...) führt. Nämlich zu erzwungener und häufig gewalt-
samer Assimilierung einerseits oder zu Vertreibung, Aussied-
lung oder gar Auslöschung andererseits, und jedenfalls zu
Reibungen und gar Krieg mit anderen fiihrt - daS-kennt man ja
mittlerweile aus der Geschichte, und sollte deshalb sehr hellhö-
rig sein. Wer einen <<Staat der Deutschen> (der Slowenen, der
Italiener, der Rumänen...) möchte, darf sich nicht wundern,
dass sich dann alle jene, die gerade nicht zu den Deutschen
(Slowenen, Italienern, Rumänen...) zählen, unwohl fühlen
und zu wehren beginnen. Und je mehr Staatlichkeit mit der
Durchsetzung ethnischer oder nationaler Anliegen verbunden
ist, desto gefährlicher können die Auswirkungen werden. Auch
eine Politik des Zusammenlebens und fürs pluri-ethnische Zu-
sammenleben kann nicht in erster Linie auf Staatlichkeit
setzen, erfordert aber dennoch ein gewisses Mass an institutio-
neller Absicherung des sprachlichen, ethnischen, kulturellen,
religiösen Pluralismus' und der substantiellen Gleichberechti-
gung, und vor allem der tatsächlichen Anerkennung und Förde-
rung von Diversität und ihrer Würde.

Wer ethnischen Exklusivismus als unheilvolle Versuchung
und Negativziel im Auge hat, wird sich hingegen positiv um Ent-
würfe fürs Zusammenleben bemühen müssen: darin dürfte
heute die zentrale Herausforderung liegen, danach wird man
auch Staaten und politische Strukturen befragen müssen. Ethnï
scher Exklusivismus versus Politik des Zusammenlebens - darin
liegt eine ganz wesentliche Gretchenfrage für Staaten, Verfas-
sungen und Rechtsordnungen - und auch politische Bewegun-
gen. Eher als die ethnische oder nationale Dimension wird man
die Bindung der gemeinsam auf einem Territorium lebenden
Menschen an dieses Gebiet aufwerten und ansprechen müssen:
die territoriale Dimension eher als die ethnische. Da können

241 Nationalismus und Föderalßmus in Europa

ökologische, soziale, wirtschaftliche und andere Aspekte stark
hineinwirken, und da kann eine eher föderalistische Konzeption
mehr hergeben als Nationalstaatlichkeit und ihre verkleinerten ' 1
Karikaturen. Auch weil die meisten heute bestehenden sog. Na-
tionalstaaten gleichzeitigzu gross und zu klein sind: zu gross, um
tatsächlich Demokratie und Partizipation gewährleisten zu kön-
nen; zu klein, um wirksam Probleme mit supranationaler Di-
mension (man denke nur an den Umweltsihutz oder an die
Sicherheitspolitik !) lösen zu können.

Kann europäischer Föderalismus eine Antwort sein?

Daher scheint es einleuchtend, den ethnozentrischen und natio-
nalistischen Ansätzen gegenüber ein hohes Misstrauen zu be-
wahren - bis hin zu suspekten Formeln vom <Europa der Vater-
lcinder> oder oder Völker undloder Volksgrupperu>> - während
ein oEuropa der Regionen> einen viel besseren Ansatz für eine
demokratische Politik der Autonomien, des Zusammenlebens
und der tatsächlichen (nicht bloss einmaligen und formelhaften)
Selbstbestimmung hergibt. Den Föderalismus, den es heute
braucht, um die bisher angesprochenen Fragen irgendwie zu
bewältigen, könnte man vielleicht am besten als gleichzeitige
Abgabe von Macht und Kompetenzeî nach unten und nach
oben bezeichnen: nach unten, durch entsprechende Starkung
lokaler Autonomie und Selbstregierung, nach oben durch Auf-
bau supranationaler Zusammenhänge und Ordnungsstruktu-
ren. Dezentrale Macht muss auch bedeuten, dass ethnisch oder
sprachlich besonders definierte Gemeinschaften und Minder-
heiten einen besonderen Anspruch auf adäquate politische
Strukturen haben, um gleichzeitig ihr nötiges Eigenleben pfle-
gen at können und den Austausch und das gleichberechtigte
Zusammenleben der Menschen und der Kulturen zu fördern.
Die Anerkennung von besonderen Autonomieformen und in-
stitutionell verankerter Mehrsprachigkeit in den betreffenden
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Siedlungsgebieten und im Staat sind ein wichtiges Element in
diese Richtung.

Die europäische Union, die EU, ist dabei sicher heute in Eu-
ropa und weit darüber hinaus jener Ansatz, auf den man von
vielen Seiten am hoffnungsvollsten blickt.

Die EU ist kein Traum und schon gar kein Idealbeispiel für
Demokratie, Autonomien und Föderalismus, und doch ist es un-
bestritten jenes <real existierende Europa>, auf das man sich
heute allerseits bezieht - um es zu loben, zu kritlsieren, nachzu-
ahmen oder zu bekämpfen.

Chancen und Hindernisse durch die EU

Stellen wir uns also diesbezüglich abschliessend drei wichtige
Fragen, von deren praktischer Beantwortung für Europas Zu-
kunft viel abhängen kann.

(1) Was enthält die bisherige Erfahrung der EU an positiven
Ansätzen in Richtung supra-nationale¡ föderalistischer Ord-
nungen?

(2) Was weist hingegen diesbezüglich in die falsche Richtung?
(3) Was müsste sich in der EU und um die EU herum ândern,

um einen glaubhaften und auch für den Osten <attraktiven>> Eu-
ropa-Föderalismus zu entwickeln, der sich als Alternative zum
Rückfall in die Nationalstaatlichkeit bewähren könnte?

Zu l) Zu den positiven und richtungweisenden Elementen der
EU-Erfahrung könnte man beispielsweise folgende zählen:
o ein Integrationsprozess wurde in Gang gesetzt, der historische

<Erbfeinde> zusammenbringt, Grenzen abbaut, gemeinsame
Politik und gemeinsame Organe (beispielsweise das Europäi-
sche Parlament und die Fxekutivkommission der EU) zustan-
debringt;

o ein gemeinsames Bundesrecht wurde - zumindest in Teilen
und Bereichen - entwickelt, ein gemeinsamer Vorrat von
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Rechten, Verpflichtungen, Chancen auch für die Bürger fest-
gelegt;

o der Integrationsprozess verläuft bisher weitgehend unter Er-' .- haltung wichtiger Elemente der Vielfalt (2. B. der Sprachen
und Kulturen, zumindest auf der <<nationalen>> Ebene; auf der
infra-<nationalen>> allerdings viel weniger).

Zu2) Ohne sich hier auf eine allgemeine und ällseitige EU-Kritik
einzulassen, muss doch in Hinblick auf unser Thema hervorge-
hoben werden, dass es sich um ein vorwiegend bis ausschliesslich
auf Okonomie und Finanz zentriertes, stark technokratisches
Gebilde handelt, das sich u. a. durch einige fundamentale Defi-
zite ne gativ auszeichne t :

o Demokratiedefizit: einer starken <<Summe der nationalen Exe-
kutivorgane> (EU-Ministerrat) und einer Gemeinschaftsex-
ekutive (EU-Kommission), die nicht einmal vom parlament
gewählt ist, steht ein schwaches Parlament gegenüber, andere
demokratische Instrumente für Beteiligung und Mitsprache
gibt es praktisch nicht;

o Föderalismusdefizit: die Nationalstaaten machen die EU-poli-
tik über den Rat; Regionalismus kommt kaum vor, die EU
<<zwingt>> ihre Mitgliedsstaaten zu keinem Mindeststandard an
Regionalismus, Autonomien, Minderheitenschutz, D ezentra-
lisierung der Macht;

o Europa-Defizit: selbst nachdem sich die EU um drei EFTA-
Staaten erweiterte und zusammen mit drei weiteren EFTA-
Staaten einen <<Europäischen Wirtschaftsraum> (ErüR) bil-
det, steht immer noch das reiche Europa dem restlichen Teil
des <<alten Erdteils> getrennt gegenüber; Mittel- und Osteu-
ropa kommen kaum vor und werden in immer neue Wartezim-
mer verwiesen, um den Fortgang der ökonomischen, politi-
schen und militärischen Integration Westeuropas und dessen
Bündnisse und Interessen nicht zu stören.

Zu3)Die Ûberwindung der genannten Defizite und die Bemü-
hungen, die Europäische Gemeinschaft demokratie-, föderalis-
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mus- und <<europa>>fähiger zt machen, werden also vor allem in
folgende Richtungen gehen müssen, die einen möglichen Um-
bau der EU charakterisieren könnten:

o Politik vor Wirtschaft und Wcihrung, d.h. starker Ausbau der
politischen Dimension der europäischen Integration, auch un-
abhängig vom Fortgang und von der Ausdehnung einer (der-
zeit westeuropäischen) Wirtschafts- und Währungsunion;
hierbei könnten andere europäische Prozessáausserhalb der
EU, wie beispielsweise die OSZE, eine positiveRolle spielen;

o entschiedener Einbau demokratischer (nicht bloss, aber auch
parlamentarischer) Elemente in den europäischen Einigungs-
prozess, der bisher vor allem auf der wirtschaftlichen und in-
tergouvernementalen Ebene vor sich ging;

o volle Offnung gegenüber allen europäischen Ländern, die den
Beitritt zur Gemeinschaft wünschen (.<mehr Osten>> also), was
natürlich auch die partielle Umgestaltung der bisherigen For-
men der Gemeinschaft zu einem <<gemeinsamen europäischen
ÉIaus> erfordert; Möglichkeit eines politischen Beitritts zur
Europäischen Gemeinschaft auch ohne Beitritt zum gemein-
samen Markt;

o Regionalismus, Autonomien und Minderheitenschutz als We-
senselemente der inneren Architektur einer solchen europäi-
schen Gemeinschaft: die bisherigen Konzessionen an die
<Subsidiarität>> sind absolut ungenügend, in einem derartigen
Kontext müssten beispielsweise auch <<Europaregionen>>
jenseits der bisherigen Staatsgrenzen möglich sein, eine
verbindliche <Charta der Rechte der Volksgruppen und Min-
derheiten> und ein verbindlicher Mindestbestand an Dezen-
tralisierung der Staatsmacht bzw. an Autonomie und Regio-
nalismus müsste zum konstitutiven Element und gerad,entzur
Bedingung für die Tþilnahme an der europäischen Gemein-
schaft werden.

Demokratischer, autonomistischer, gesamteuropäischer Föde-
ralismus ist als ein mögliches und glaubhaftes Instrumentarium
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für eine Politik und Kultur des Zusammenlebens und der demo-
kratischen <Selbstbestimmung>> denkbar - als genügend <<attrak:
tive>> Alternative zur nationalistischen Desintegration. Die'
Ri¡ckkehr zum Nationalstaat nicht, ebensowenig wie die einsei-
tige West-Integration Europas mit einer daraus folgenden <Süd-
amerikanisierung> Mittel- und Osteuropas.



Der Homo oeconomicus und die
integrierende Wirkung

eines europäischen Referendums
Von Pascal Jacobs (Enschede)

Das Europäische Parlament plädiert in seinem Berichtl im Hin-
blick auf die EU-Regierungskonferenz von 1996 nachdrücklich
für die Schaffung eines Europas der Bürger. Dieses Ansinnen
setzt m. E. eine gesamteuropäische Bürgeridentität voraus, wel-
che die Wahrnehmung gemeinschaftlicher Interessen sowie ge-
teilte Emotionen enthält. Doch eine derartige Identität ist
momentan weit von der Wirklichkeit entfernt. Ein minimales
Erfordernis wäre, dass die verschiedenen Staatsbürger in Eu-
ropa einander in ihrer Verschiedenheit akzeptieren und respek-
tieren und darauf ihre europäische Gemeinschaft aufbauen. Nur
so hat die Utopie einer europäischen Zivilgesellschaft eine
Chance, Reafitet zu werden.

In seinem Bericht empfiehlt das Europäische Parlament ne-
ben einer Stärkung der Handlungsfähigkeit der Union eine ver-
besserte Information über politische Entscheidungen der EU.
Fortschrittlich ist dagegen sein Bemühen, ein europäisches Re-
ferendum über die Ergebnisse der Regierungskonferenz ins
Auge zu fassen.

Gerade für die Schaffung einer gesamtgesellschaftlichen Iden-
tität könnte die Einführung direktdemokratischer Instrumente
in den politischen Prozess ein wichtiger Schritt sein. Die direkte
Demokratie kann als Integrationsmuster fiir die europäischen
Bürger betrachtet werden, weil sie die Bürger <sanft zwingt>,

1 Siehe Bourlanges/Martin-Bericht im Dokumentationsteil dieses Bandes.
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sich selbst in ihrem gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Der
kommunikative Aspekt der direkten Demokratie bietet den
Bürgern die Möglichkeit, verschiedene Meinungen zu hören und' ..

2u respektieren.
Das zentrale Thema dieses Artikels ist nun die Frage, ob ein

europäisches Referendum tatsächlich eine bürgerintegrierende
Wirkung hat. Dabei orientiere ich mich an dem in der public-
Choice-Theorie erwähnten Homo oeconomicus-prinzip. Dieses
Prinzip besagt, dass bei allen Entscheidungen das Eigeninteresse
im Vordergrund steht. In europäischer Hinsicht wären dies dem-
nach vor allem kurzfristige Staatsinteressen. Diese klassische
Lesart des Homo-oeconomicus-Prinzip ist aber mehr und mehr
in den Mittelpunkt eines Streites geraten. Deshalb habe ich es in
meinem Beitrag um ein kommunikatives Elementergänzr..

Dieser Beitrag ist folgendermassen aufgebaut. Zuerst wird auf
Public Choice als Methodik und die Zweifel an der Richtigkeit
des (neo-)klassischen Homo-oeconomicus-Prinzips eingegangen
(1). Dann wird nach Anknüpfungspunkten gesucht, um die pu-
blic-Choice-Theorie als Analysemuster mit dem ldentit¿itsbe-
griff verbinden zu können (2). Weiter wird das Zustandekom-
men einer gemeinsamen Moralität als Voraussetzung für eine
kollektive Bürgeridentität mit dem Homo-oeconomicus-prinzip
konfrontiert (3). Aufgrund der Ergebnisse werde ich die Lei-
stungsfähigkeit direktdemokratischer Verfahren im Hinblick auf
die Integration der europäischen Bürger in die Europäische
Union beurteilen und daraus Schlüsse für eine weitergehende
EU-Integration ziehen (4).
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1. Der kommunikative Homo oeconomicus

Ðer Ausgangspunkt der Public-Choice-Theorie wie auch der
liberalen Okonomie ist die Annahme, dass der Mensch ein
egoistischer und rationaler Nutzenmaximierer ist.2

Auch das demokratische Verhalten des Individuums und de-
mokratische Verfahren können mit einer solchen ökonomischen
Methodik analysiert werden. Interessant ist dabei, dass gerade
diese Untersuchungsmethodik nicht problemlot ist. Gerade bei
direktdemokratischen Verfahren ist offensichtlich, dass die klas-
sische Lesart des Homo oeconomicus den direktdemokratischen
Anspruch nach rationalen und moralischen Bürgern nicht einlö-
sen kann.

In der Debatte über die Voraussetzungen des Homo oecono-
micus handelt es sich vornehmlich um die moralischen Aspekte
dieses Begriffes. Ist es möglich, Anknüpfungspunkte zu entdek-
ken, in denen das moralische Handeln auch ein rationelles Han-
deln ist? Verschiedene Autoren3 haben versucht, auf diese
Frage eine befriedigende Antwort zu geben. Voraussetzung ist
dabei immer, dass die Möglichkeit von Kommunikation exi-
stiert, da gemeinschaftliche Moralität die Folge der Kommuni-
kation zwischen den gesellschaftlichen Subjekten ist.

Damit haben vor allem Spieltheoretiker ihre Schwierigkeiten,
da sie Kommunikation als strategisches Instrument betrachten:
<Communication is labelled .cheap talk> because statements are
costless and unverifiable and thus are expected to have no impact
on the players' decisions.>'a Dagegen meinen Iris Bohnet und
Bruno S. Frey, dass Kommunikation es ermöglicht <to clarify
the order and ranking of their preferences, to build commensura-
ble scales and to take care of the effect of differences in time and
place.>s

2 Mueller (1989): S. 2.
3 Dryzek (1990); Bohnet lFrey (1994); Dawes u. a- (1977) : Loomis (1959)
4 Crawford (1990).
5 Bohnet/Frey (199a): S.6.
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Bohnet und Frey erwarten, ne Mög_
lichkeit bietet, die Unzulânglic zu übei".
winden. Sie beziehen sich dabe ederhol- \.
ten Prisonerdilemmas,ó wobei die Gefangenen die Möglichkeit
hatten, miteinander zu kommunizieren. Auf diesen Mèchanis-
mus werde ich im dritten und vierten Abschnitt näher eingehen.

John S. nun genau diejenigen Vorausset-
zungen de Homo oeconomicus, welche in
einem ehe Verständnis neugestaltet werden
müssen. Er unterscheidet zwei wesentliche Erfordernisse des
Rationalitätskonzeptes im klassïschen Sinn:7
o Instrumentelle Aktion oder Instrumenteller Rationalismus.

Dies benennt die Kapazität für klare Ziele, richtige Mittel zu
entwerfen, auszuwählen sowie zu beeinflussen.

o Objektivisnzs. Rationelle Entscheidungen über Tatsachen,
Werte und Moralität, müssen unter Bezugnahme auf objek_
tive Standards, die fürjedes Individuum gleich zugänglich und
anwendbar sind, getroffen werden.

Dryzek argumentiert: <Objectivism can be dispensed with enti-
rely. The spaces thus vacated can be occupied by a different kind
of rationality, discursive and democratic rather than instrumen-
tal and authoritarian in character, which can answer the charges
of the <all-purpose subversives>. This discursive and democratic
rationality may regulate the remnants of instrumental rationality
and replace objectivism.>8

6 Das Gefangenendilemma beschreibt die Situation, in der sich zwei in verschie-
denen Zellen
von keinen Ze
einem Verhör
die Tat gesteh

mangels Beweisen frei-
beide - wegen ihrem

(-1,-1). Gesteht jedoch
chärften Strafe rechnen

(0,-2)Ww. (-2,0), vgl. Tabelle 1.
7 Dryzek (1990): S.2f.
8 Ebenda, S.9.
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Instrumenteller Rationalismus ist also teilweise das produkt
kollektiver Interaktion. Vor diesem Hintergrund definiert Dry-
zek einen kommunikativen Rationalismus als <a property of in-
tersubjective discourse, not individual maximization, and it can
pertain to the generation of normative judgements and action
principles rather than just to the selection of means to ends.>>e

Offensichtlich gibt es genügend Grund zur Annahme, dass die
kommunikative Theorie mit instrumentellem Rationalismus ein-
hergehenkann. ',

2. Det Begriff ldentität

Der Begriff Identität ist ein Ausdruck, der eine bestimmte ge-
sellschaftliche und gemeinschaftliche Emotion artikuliert und
anscheinend nicht direkt mit den Voraussetzungen der public
Choice-Theorie in Einklang zu bringen ist. Deswegen ist es er-
forderlich, gerade diejenigen Elemente der Identitât offenzule-
gen, welche mit diesen Voraussetzungen tatsächlich zu vereinba-
ren sind.

Einige der bekanntesten Bestandteile des Identitätsbegriffes
sind Sprache, Religion und eine geographische oder territoriale
Gemeinschaft. Diese Elemente können aber nicht massgeblich
durch das politische System beeinflusst werden. Darum sind sie
für eine Public-Choice-Analyse nicht zugänglich. Wichtige Ele-
mente des Identitätsbegriffes sind aber auch Kultur (welche
einen Interpretationsrahmen bietet) und Gesellschaft (welche
Verbundenheit und Solidarität von Personen mit sozialen Grup-
pen erklärt).

Kultur und Gesellschaft deuten auf Interaktionen zwischen
den gesellschaftlichen Akteuren hin. Zudem enthalten sie mass-
gebliche Produkte dieser Interaktionen, nämlich gemeinschaft-
liche Normen und Werte. Ich gehe davon aus, dass das politische

9 Ebenda, S.14.
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Verfahren und die politischen Errungenschaften einen starken
Einfluss auf diese Normen und Werte nehmen. Es geht hier näm- -

lich um die Notwendigkeit, durch einen kollektiven Entschei-
dúngsprozess einen friedlichen Interessenausgleich zu erlangen,
also um eine Kontrolle der verschiedenen Einzelinteressen, die
zusammen ein Kollektiv gestalten. Aus diesem Interessenaus-
gleich entstehen gesamtgesellschaftliche Normen und Werte,
wie das Verbot zu töten oder zu stehlen.

Es können aber auch eher politische Normen aus dem histori-
schen Aufbau eines politischen Systems entspringen. So führte
die grosse Glaubensverschiedenheit in den Niederlanden zu
einer Pazifikationsdemokratie, in der sowohl Politiker wie Bür-
ger das Respektieren der Glaubensüberzeugung der anderen als
eine identitätsstiftende Norm erachten.lo Auch die Schweiz
kennt aufgrund ihrer inhärenten Heterogenität eher eine politi-
sche Identität, an der die direkte Demokratie massgeblichen An-
teil hat: <<In contrast to its neighbouring states, the basic element
of Swiss identity is not a common language and not a uniform
cultural or even ethnic tradition, but it consists of certain political
convictions which are shared by all Swiss citizens, irrespective of
their different linguistic and cultural tradition. They strongly be-
lieve in the usefulness of a federal state with a large regional and
local autonomy, in a correct legal system, based on social respon-
sibility towards all citizens, in democracy, in neutrality in our
foreign policy and even in our linguistic and cultural variety.>>l1

Demnach wird das politische System teilweise durch eine kol-
lektive Identit¿it festgelegt. Die Ereignisse der Politik nehmen
aber auch gleichzeitig Einfluss auf die Interessen der Bürger und
damit auf die Normen und Werte der Bürgergesellschaft. Ge-
rade weil diese Normen und Werte wesentliche Bestandteile des
Identitätsbegriffes sind, kann Identität auch für eine public-
Choice-Analyse relevant sein. Dies gilt besonders frir die - im
kommunikativen Kontext entstehende - kollektive Identität,

10 Lijphart(1984).
11 Blöcke¡ (1985): S.96f.
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weil der klassischen Homo oeconomicus-Perspektive wichtige
kommunikative Elemente fehlen.

Man kann eine kollektive Identität als das Gefüge verschie-
dener lch-Identitäten auffassen. Diese sind die Identitaten der
einzelnen Bürger. Eine kollektive Identitât wird laut Habermas
in einem Prozess des kommunikativen Handelns konstituiert.
Dies geschieht, wenn die Bürger fãhig sind, neue Identitäten auf-
zubauen und diese zugleich mit den überwundenen in eine un-
verwechselb are Lebensgeschichte zu inte grier:éh. 12 Ich-Identitä-
ten entstehen schliesslich primär in der Auseinandersetzung mit
benennbaren Subjekten, beziehungsweise existiérenden Institu-
tionen und/oder Reprâsentanten. Auch Dubiel nutzt einen
derartigen Ansatz des kommunikativen Handelns, um das Ent-
Stehen einer kollektiven Identität zu erklären. Für ihn ist eine
kollektive Identität Folge eines fo¡twährenden Konfliktes zwi-
schen den sozialen und individuellen Akteuren der Gesell-
schaft. 13 Anscheinend kommt eine gesamtgesellschaftliche Iden-
tität vor allem in einem kommunikativen Kontext zustande, in
dem der öffentliche Diskurs zentral ist.

3. Homo oeconomicus und kommunikatives Handeln

Im letzten Kapitel stellte ich fest, dass eine kollektive Identität
anhand der geteilten Normen und Werte durch die public-
Choice-Theorie analysiert werden kann. Dabei wird das Zu-
standekommen gemeinsamer Normen und Werte, durch die
Spieltheorie beschrieben. Laut dieser Theorie entstehen im kol-
lektiven Entscheidungsprozess politische Institutionen und
Normen aus elementaren Handlungssituationen mit einer be-
stimmten Spielstruktur.la In diesem Sinne können Normen als

12 Walther (1994).
13 Dubiel (199a): S. a95.
14 KoÍhals/Kunneman (1992): S. 56ff. ; Mueller (1990): S. 10tr
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(-1,-1)
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X

X

nicht-xA

Tabelle l,: Das Prisonerdilemma 1s

Lösungen von immer wiederkehrenden Handlungsproblemen
aufgefasst werden. Ein einfacheb Beispiel ist das bereits genannte
Prisonersdilemma (PD). Um den gesamtgesellschaftlichen Nut-
zen, der sich aus den einzelnen individuellen Nutzen zusammen-
setzt, optimieren zu können, werden Normen als zentrale Autori-
Íäf gesetzt, die diesen Nutzen zu realisieren vermögen.ls

über das Wahlverhalten des jeweils anderen, ist aus einem sozia-
len Gesichtspunkt nicht optimal. Die optimale Situation ist die,
welche für jeden Spieler Vorteile enthält (x, x). Weil die Spieler
nichts über die Wahl ihrer Mitspieler wissen, entscheiden sie sich
als klassische Homo oeconomicus, nicht an der Realisierung des
optimalen Gesamtnutzens mitzuarbeiten. Der Grund dafür liegt
im Risiko hoher Kosten (2) bei einer Wahl von (x), welches
durch eine potentielle Wahl von (nicht-x) durch den anderen
Spieler entsteht.

Wenn man dieses Spiel mit mehreren Spielern mehrmals (oder
unendlich) spielt, also wie in einer gesellschaftlichen Fassung,
wird von PD-Supergames gesprochen. Die Spieler werden einse-
hen, dass der Versuch zusammenzuarbeiten immer wieder er-
folglos ist. Deshalb kommen sie zu dem Schluss, dass eine Auto-

15 Korthals/Kunnemans (1992) : S. 57.
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rität enÃ/ünscht'wäre, welche mit oder ohne Sanktionen die opti-
male Situation gestalten kann.

Nun stellt sich die Frage, ob Normen oder Institutionen, wel-
che sich als Lösung für immer wiederkehrende PD-Situationen
entwickeln, auf eine Bestätigung durch eine externe Autorität
mit Sanktionsbefugnis angewiesen sind.16 Es besteht die Mög-
lichkeit, dass die Spieler erkennen, dass auf Dauer die Strategie,
immer wieder Vorteile auf Kosten ihrer Mitspielgr zu erlangen,
schliesslich nicht mehr funktioniert.lT Die Mitspielêr können sich
nämlich entscheiden, nicht mehr zu kooperieren, ú/as Nachteile
für alle mit sich bringt. Diese sogenannte Wie-du-mir-so-ich-dir-
Situation verweist auf die Moglichkeit, dass die bestehenden
Normen nicht nur mittels eines externen Leviathans, sondern
auch durch eine kooperative Autorität kontrolliert werden kön-
nen. Diese kooperative Autorität besteht aus den Menschen sel-
ber, welche in einem gesellschaftlichen Zusammenhang leben
mussen.

Die Spieltheorie erklärt mittels wiederholten PD-Spielen die
Entwicklung von Normen und die Art und Weise, wie sie sich
behaupten können. Ob diese Normen sich tatsächlich entwik-
keln oder einfach wieder verschwinden, bleibt aber unklar. Das
Problem bleibt, mit oder ohne \Vie-du-mir-so-ich-dir-Strategie,
dass die Basis, auf denen die Normen gegründet sind, noch ziem-
lich instabil ist.

Deshalb zeigt Habermas in seiner Kritik an den Spieltheoreti-
kern die Unmöglichkeit auf, die Stabilität von Normen nur auf-
grund der rein individuelle Ziele zweckrational handelnder Ak-
teure zu erklären. Nur unter der VoraussetztJng, dass Akteure
sich auch an zwingenden Werten orientieren, kann eine stabile
soziale Ordnung erklärt werden.l8 Diese Werte gestalten ein
sehr wichtiges Element der Lebenswelt. Das Argumentieren
über Falsches und Richtiges sowie die sich daraus entwickelnden

16 Ebenda, S.58.
17 Schotter(1981).
18 Korthals/Kunneman (1992) : S. 65ff.
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Lernprozesse sind der wichtigste Grund für die stabilität der
Normen in bezug auf einen gemeinsamen lebensweltlichen Hin_ '
tergrund. Die spieltheoretische Schlussfolgerung, dass Normen
stabil sind, weil es für jeden Mitbürger nützlich ist, normkon_
form zu handeln, droht zu scheitern. Die Spieltheorie geht am
moralischen Moment normkonformen oder normabweichen_
den Verhaltens vorbei. Der soziale Druck normkonformen
Handelns bezieht sich spieltheoretisch nur auf eine Benachteili-
gung andere¡ Individuen, welche sich gezwungen fühlen, norm_
abweichendes Handeln zu unterdrücken. Habermas, Meinung
nach brauchen die Mitbürger abel gar nicht tatsächlich benach-
teiligt zu werden. Sie können einfach bestimmtes Handeln als
schlecht oder falsch beurteilen. Diese Feststellung scheint aber
nicht mit dem Homo-oeconomicus-Bild der public-Choice_
Theorie vereinbar zu sein.

Korthals und Kunnemans kommen zu dem Schluss. dass beide

Ziel-Kalkulationen>> mit Habermas' kommunikativem Handeln
verbinden. Sie gehen davon aus, dass die Individuen lernen, den
durch die Spieltheoretiker erwarteten strategischen prozess zu
antizipieren.le Es handelt sich dabei um Lern-, Beurteilungsent_
wicklungs- und Interpretationsprozesse, welche das erwünschte
Handeln zu einer Norm werden lasse
diese Prozesse durch ihre wechsels
mit der gemeinsamen Lebenswelt al
same Lebenswelt, dieses Ganze von Normen, normenschitzen_
den Werten und materiellen Errungenschaften, stellen die wich_

r symbolische
hauptsächlich
nen spieltheo-

19 Ebenda, S.70
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Auch Bohnet und Frey referieren einige spieltheoretische
Experimente, in denen die Spieltheorie mit dem Ansatz des
kommunikativen Handelns kombiniert wird.20 In diesen
Experimenten sind die Spieler in der Lage, miteinander zu
kommunizieren. Die optimale Situation wurde in einem kom-
munikativen Spiel viel öfter erreicht (75%) als in einem nicht-
kommunikativen Spiel (25%).21 Auch wurde mit Gruppeniden-
tität experimentiert; und auch in diesem Fall ist die Chance
erheblich grosser, dass die optimale Situatioí"gewählt wird.
Hier liegt der Schluss nahe, dass ein Individuum in einer Dilem-
masituation nicht nur seine Erwartungen über die Wahl seiner
Mitspieler offenlegt, sondern auch deren Erwartungen mitbe-
stimmt.22 Die Public-Choice-Theorie hat mit diesem Kommuni-
kationskonzept genügend neue Ansätze, um wieder voranzu-
kommen.

Die Ergebnisse dieser theoretischen Erörterung zeigen, dass
sich in spieltheoretischen Situationen Normen entwickeln kön-
nen. Trotzdem kann nicht festgestellt werden, dass die Existenz
dieser Normen ausreicht, um eine stabile kollektive Identität zu
begründen. Eine kollektive Identität fusst auf einer geteilten Le-
benswelt, in der gemeinsame Werte einen wichtigen Platz ein-
nehmen. Die Existenz dieser'Werte ist nur möglich, wenn diese
Normen auch institutionalisiert und zu Kriterien fiir Gutes oder
Bos¿s werden können. Dies ist nur möglich in einem Prozess von
trinl and error. H:ier steht dem kommunikativen Handeln und
den damit verbundenen Lernprozessen eine zentrale Bedeutung
zrJ

20 Vgl. Bohnet lFrey (1994).
21 Dawes u. a. (1977):5.7.
22 Ebenda, S.11.
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4. Für ein direktdemokratisches Europa

Die EU unterscheidet sich von vielen anderen politischen Gesell-
sclaften in dem Sinne, dass sie keine bedeutende gesamtgesell-
schaftliche Identität kennt. Es gibt in ihr eine Normen-, Spra-
chen- und Interessenvielfalt, die um einiges grösserist als injeder
anderen Gesellschaft. Es gehört demnach zur Aufgabe der poli-
tischen Institutionen, einerseits diese Identitätenvielfalt nr ge-
währleisten und andererseits zugleich einen làngfristigen, friedli-
chen Identitätswandel zu ermöglichen. Der Ausdruck Identität
ist damit zu einem politischen Begriff geworden. Um eine friedli-
che Konfliktlösung innerhalb einer heterogenen Gesellschaft zu
ermöglichen, müsste auch ein vollständiges und legitimes, demo-
kratisches Verfahren eingeführt werden. Die Einführung von
europäischen Referenden würde dieser Voraussetzung entspre-
chen. Dryzek verbindet die festgestellte kommunikative Ratio-
nalitât des modernen Homo oeconomicus eindeutig mit der
partizipaforischen Demokratie : <The alternative participatory
vision of democracy emphasizes debate and reasoning about and
toward public interests and actions in political communities of
citizens who govern themselves, as opposed to liberalism's agglo-
meration of private individuals governed by their representati-
ves>>23 Dazu kommt, dass Konsens keine Voraussetzung für ein
erfolgreiches Funktionieren dieser Demokratiealternative ist,
weil sie den Konflikt als etwas Unvermeidliches akzeptiert. Der
Schlüssel zur Konfliktlösung tiegt in der Rekonstruktion privater
oder partieller Interessen in öffentlich zu verteidigenden Nor-
men im langfristigen Diskurs. Damit greiftDryzek auf Barber
zuriú.ck.2a Der kommunikative Rationalismus des direktdemo-
kratischen Verfahrens liegt in einem wesentlichen Teil in der
Akzeptanz verschiedener Perspektiven und Überzeugungen.
Hier liegt denn auch der wichtigste Unterschied zum (neo-)klas-
sischen Objektivismus, der keine Pluralität von Werten, Ge-

23 Dryzek (1990): S. 124.
24 Barber (1.984): S. 135.
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wohnheiten und Ûberzeugungen zulässt. Ein kommunikativer
Rationalismus sucht oder unterstellt keine universelle Theorie
menschlicher Bedürfnisse.2s Dem muss auch die EU Rechnung
tragen, denn die auf ein starkes, supranationales Europa zielen-
den Parolen einer wissenschaftlichen und politischen Elite gehen
am kommunikativen Rationalismus vorbei. Das Erfo¡dernis
einer europäischen Wirtschafts-
schen Zusammenarbeit ist z. B
legte Tatsache, sondern kann s

potentiell als rational herausstellen.
Werden die Bürger sich aber auch tatsächlich in den politi_

schen Diskurs einmischen, \ryenn sie z. B. in einem europäischen
Referendum zu den Ergebnissen der EU-Regierungskònferenz
von 1996 Stellung nehmen müssen? Damit die Bürger entschei-
den können, müssten sie über gute Informationen verfügen.
Sind sie bereit, die Kosten dieser Informationsbeschaffung zu
tragen? Laut Kichgässner kann man <davon ausgehen, dass we-
gen der direkten Betroffenheit der Bürger die Bereitschaft, In-
formationskosten auf sich zu nehmen, in der direkten Demokra-
tie grösser ist als in der repräsentativen Demokratie. Dazt
kommt, dass es für die Bürger auch privat wichtig werden kann,
über politische Fragen, die zur Entscheidung anstehen, gut in-
formiert zu sein. Dies geschieht dann, wenn andere Bürgerinnen
und Bürger, mit denen man in Kontakt ist, erwarten, dass man
gut informiert ist, und wenn die Enttäuschung dieser Erwartung
zu einem Verlust an Prestige führen kann. Daher kann der einer
Abstimmung vorangehende Diskurs dazu führen, dass die Be-
völkerung über die zur Diskussion stehende Sachfrage sehr viel
besser informiert ist als dies in einer repräsentativen Demokratie
geschieht.>26

Gerade wegen dieser kommunikativen Aspekte gehe ich da-
von aus, dass sich direktdemokratische Verfahren eignen, um in
einem langfristigen Prozess auch eine heterogene Gesellschaft

25 Dryzek, (1990): S. 17.

26 Kirchgässner (1993) : S. 6.
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wie die Europäische Union zu integrieren und eine gesamteuro-
päische Bürgeridentitãt aufzubauen.

Schluss

Die moderne Public-Choice-Theorie hat den klassischen Homo
oeconomicus um ein kommunikatives Element ergänzt. Es exi-
stiert kein universeller und objektiver Rationalismus, da die In-
dividuen im Diskurs ihren eigenén gesamtgesellschaftlichen und
kommunikativen Rationalismus hervorbringen. Trotzdem ble!
ben gesellschaftliche Prozesse, wie sie von den Spieltheoretikern
umschrieben wurden, aktuell. Das moralische Moment existiert
im kollektiven Entscheidungsprozess offenbar genau so wie das
klassische auf Privatinteressen orientierte, egoistische Indivi-
duum. Durch Lernprozesse und einen öffentlichen Diskurs kann
eine Bürgergesellschaft aber die Unzulãnglichkeiten von Jeder-
gegen-jeden-Konstellationen überwinden. Eine gesamtgesell-
qchaftliche Identität wird demnach vor allem innerhalb eines
kommunikativen Kontextes realisiert.

Gerade die direkte Demokratie hat einen derartigen kommu-
nikativen, auf Diskurs zielenden Charakter. Für die Zukunft der
Europäischen Union bedeutet dies, dass europäische Referen-
den als politisches Integrationsmuster wichtige Beiträge leisten
könnten. Anstatt eines objektiven, universell gültigen Rationa-
lismus ist ein kommunikativer Rationalismus vorzuziehen, dem
auch in der Europäischen Union Rechnung getragen werden
soll. Denn eine erfolgreiche und friedliche Integration unter-
schiedlicher Völker ist nur möglich, wenn die Bürger Europas
einander in ihrer Vielfalt respektieren.
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Soziale Rechte als Basis
für ein demokratisches Europa

Von Pekka Kosonen (Helsinki)

1. Die soziale Basis der Integration

Ich gehe davon aus, dass eine echte Gemeinschaft oder Gesell-
schaft nicht nur eine politische und wirtschaftliche Basis voraus-
setzt, sondern auch die Sicherung der menschlichen und sozialen
Rechte der Bürgerlnnen. Jede Gemeinschaft muss also über
eine soziale Basis verfügen.

Die europäische Integration beschränkte sich bis anhin vor al-
Iem auf eine wirtschaftliche und politische Dimension. Die
Gründung der EWG im Jahre 1957 bedeutete die Einführung des
Freihandels zwischen den Mitgliedsländern. Auch das Binnen-
marktprogramm <Projekt'92>> ist ein ausgesprochenes Markt-
projekt, das Bestreben, in Westeuropa offene Märkte zu schaf-
fen. Anderseits ist die heutige Europäische Union auch ein
politischer Mechanismus, der auf eine sehr konzentrierte Art
über einen grossen Teil der Gesetzgebung der Mitgliedsländer
entscheidet. Allerdings hat dabei die Politik gegenüber der'Wirt-
schaftsintegration nur eine untergeordnete Rolle gespielt.

All dies hat sich jedoch ziemlich weit weg von den gewöhn-
lichen Menschen in Europa abgespielt. Das hat seinen Grund
darin, dass die Europãische Union kaum etwas mit den funda-
mentalen Problemen und Rechten der Menschen zu tun hat. Der
Union mangelt es ganz offensichtlich an einem sozialen Funda-
ment. Es ist denn auch eine wichtige Herausforderung, ein sozia-
les Europa zu entwickeln, in dem die sozialen Rechte der Bürger-
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Innen zumindest im gleichen Masse wie die Forderungen des
Marktes berücksichtigt wären.

Der Begriff der sozialen Rechte beruht auf dem von T. H.
Marshall entwickelten Gedanken von der stufenweisen Erweite-
rung der Bürgerrechte.l Gemäss Marshall erhielten die Men-
schen zuerst bürgerliche Rechte (civil righß), rvas in der Praxis
Gewerbef¡eiheit und das Recht auf Privatbesitz bedeutete. Dar-
auf folgte die allmähliche Erweiterung der politischen Rechte,
also die Verwirklichung des Rechtes auf freieVeinungsäusse-
rung und der Vereinigungsfreiheit sowie das allgemeine Wahl-
recht. Auf der Basis der politischen Rechte entwickelten sich
zuletzt soziale Rechte, die gemäss Marshall die wirtschaftliche
Sicherheit in verschiedenen Risikosituationen garantieren, wo-
bei das Niveau dieser Sicherheit einer in der Gesellschaft er-
reichten allgemeinen Norm entspricht.

Man kann den phasentheoretischen Entwurf von Marshall als
zu evolutionistisch kritisieren. Historisch betrachtet, ist die Er-
weiterung der verschiedenen Rechte ein komplizierterer Prozess
gerwesen. Trotzdem ist es wichtig, neben den bürgerlichen und
politischen Rechten auch die Entwicklung der sozialen Rechte
zu betonen. Diese Entwicklung fällt im wesentlichen mit der Bil-
dung des modernen Wohlfahrtsstaates im 20. Jahrhundert zu-
sammen.

Der Stand der sozialen Rechte kann in der Praxis daran abge-
schãtzt werden, in welcher Breite die Bürgerlnnen Rechte auf
soziale Einkommenstransfers und soziale Dienstleistungen ha-
ben. Wichtig ist auch, wie gut die Einkommenstransfers die Ein-
kommensverluste im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit und
Alter entschädigen. Als weitere Charakteristiken des Wohl-
fahrtsstaates können Armutsverminderung und die Zunahme
von Gleichheit gezablt werden.

Bis anhin wurden die sozialen Rechte separat in den einzelnen
Nationalstaaten erweitert. Demzufolge ergab sich eine grosse
Variation: der Ausdehnungsgrad (coverage\ der Einkommens-

1 Marshall 1950.
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transfers und Dienstleistungen ist sogar unter den westeuropäi-
schen Ländern sehr verschieden. Während der letzten ztxei
Jahrzehnte lässt sich jedoch eine gewisse Annäherung bezüglich
Ausdehnungsgrad und Höhe der sozialen Leistungen beobach-
ten.2

Die Stellung der Nationalstaaten ist allerdings in Verände-
rung begriffen. IJnter den Bedingungen der internationalen Ka-
pitalbewegungen und der fortschreitenden europäischen Inte-
gration wird es für die einzelnen Staaten immer.schwieriger,
eine eigene Wirtschafts- und Sozialpolitik aufrechtzuerhalten.
In vielen Bereichen verschiebt siçh:die Beschlussfassung auf die
europäische Ebene. Es stellt sich deshalb die Frage, auf welche
'Weise die sozialen Rechte auf der europäischen oder transna-
tionalen Ebene organisiert werden können. Wie stehen die
Chancen für ein soziales Europa?

2. Die soziale Dimension der Europäischen Union
von Rom bis Maastricht

Das soziale Fundament der europäischen Integration ist zwar
sehr schwach entwickelt, aber es fehlt nicht völlig. Die Verträge
von Rom und Maastricht sowie soziale Arbeitsprogramme ha-
ben die soziale Gesetzgebung in bestimmten Bereichen vorange-
trieben, und zwar insbesondere in den Bereichen Mobilitãt der
Arbeitskraft, industrielle Beziehungen, Gleichberechtigung
zwischen Männern und Frauen sowie Regionalpolitik.3

Zwar ist die Sozialpolitik der Gemeinschaft im Vertrag von
Rom in den Artikeln ll7-I22 enthalten, doch gilt als zentrales
Ausgangsprinzip, dass die Verantwortung für die Sozialpolitik
bei den einzelnen Staaten bleibt. Die Sozialpolitik beschränkt
sich darauf, die Mobilität der Arbeitskraft, die Gleichberechti-

2 Kosonen 1994,92-107.
3 Vgl. Lichtenberg 198ó, Teague 1989.
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gung zwischen den Geschlechtern und die Regionalpolitik zu

fördern.
Von Ende der 1950er Jahre bis Anfang der 1970er Jahre be-

herrschte die Frage der Koordination der sozialen Sicherheit von
Arbeitnehmern, die von einem EG-Land in ein anderes arbeiten
gingen, die Sozialpolitik der EWG/EU. Neben dem freien Wa-

ren- und Kapitalverkehr wurde auch die freie Mobilität der
Arbeitskräfte als eine Voraussetzung der wirtschaftlichen Inte-
gration betrachtet; folglich musste der Arbeitriehmer dazu be-

rechtigt sein, die in verschiedenen Ländern verdienten sozialen

Sicherungsrechte für sich in Anspruch zu nehmén. Das wurde
durch eine entsprechende Gesetzgebung Ende der 1950er Jahre

realisiert, ergàîzt durch die Verordnung (regulation) 140817I

tnd574l72 anfangs der l970er Jahre.
Auch der Ausgleich der Regionalentwicklungen wurde von al-

lem Anfang an betont. Der Vertrag von Rom enthält die Grün-
dung eines regionalpolitischen europäischen Sozialfonds, aber in
den 1960er Jahren verfügte dieser noch über sehr begrenzte Mit-
tel.

Nach diesen die wirtschaftliche Integration stützenden Mass-

nahmen, wurde die erste breitere sozialpolitische Linienführung
anfangs der 7970er Jahre verwirklicht. Den Hintergrund dazu

bildeten die wachsende Arbeitslosigkeit und das Auftauchen
wachsender sozialer Probleme auf den Bühnen der Politik. Im
Jahre 1974 stellte die Kommission ihr erstes soziales Aktionspro-
gramm vor, das grundsätzlich auf Vollbeschäftigung und auf eine

Verbesserung der Arbeitnehmerrechte ausgerichtet war. Die
Ökrise und wirtschaftliche Probleme verhinderten eine Ver-
wirklichung dieser Zielsetzung, aber in gewissen Bereichen akti-
vierte das Arbeitsprogramm die soziale Gesetzgebung der Euro-
päischen Gemeinschaft.

Die neue Gesetzgebung betraf vor allem die Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz und Teilnahmerechte der Arbeitneh-
mer. Am wichtigsten waren die Richtlinien (directives) über die
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die Rechte der Ar-
beitnehmer bezüglich Massenentlassung und Betriebsübernah-

I
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men wurden verstärkt. Über Fragen der Mitbestimmung hinge-
gen konnte keine Einigkeit erzielt werden.

Auch mehrere Richtlinien über die Gleichberechtigung zwi-
schen Männern und Frauen wurden Ende der l970er Jahre vom
Ministerrat gutgeheissen, was in vielen Ländern die Gesetzge-
bung im Bereich der Gleichberechtigung vorangebracht hat. Es
handelte sich um die Richtlinien über die Lohngleichheit, über
die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und über die Gleichbe-
handlung bezüglich der Ansprüche auf sozialstaatliche Leistun-
gen. Allerdings geht es dabei nicht um die Gleichberechtigung
zwischen Bürgern und Bürgerinnén, sondern nur um die Gleich-
berechtigung zwischen männlichen und weiblichen Arbeitskräf-
ten auf dem Arbeitsmarkt.a

Die Erweiterung der EU im Jahre 1973 führte zudem zu einer
Aktivierung der Regionalpolitik. Dänemark gehörte zu den
reichsten Mitgliedsländern, aber das überwiegend agrarische Ir-
land vermehrte die Anzahl der armen Regionen. Ausserdem
brachte die Mitgliedschaft Grossbritanniens ein neuafiiges
Regionalproblem deutlich zum Vorschein, nämlich die niederge-
henden Industrieregionen. Als Griechenland, Portugal und Spa-

nien in den L980er Jahren der Europäischen Gemeinschaft bei-
traten, nahm die Anzahl der Problemregionen noch einmal zu.

Im Jahre 1975 begann der europäische Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) seine Tätigkeit, die nicht sehr wirkungsvoll
war. Zusammen mit dem Beitritt der neuen südlichen Mitglieds-
länder führte dies in den 1980er Jahren zu einer Neueinschät-
zung der Regionalpolitik. Das Ziel der Reformen war es, die
Aktivitäten der Strukturfonds nach gemeinsamen Zielen auszu-

richten, wobei die weniger entwickelten Regionen Priorität er-
hielten. Die Bedeutung der Regionalpolitik im EU-Betrieb hat
sich dann auch in den letzten Jahren deutlich verstärkt.

Das Projekt '92 wirkte sich in den 1980er Jahren auch auf die
Sozialpolitik aus. Obwohl das Binnenmarktprojekt der EU neo-
liberalistisch und marktbetont ist, hat es am Ende des Jahrzehnts

4 Meehan 1993,I07-12O.
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die soziale Dimension der Integration doch verstârkt. Die euro-
päischen Gewerkschaften und auch die anderen Organisationen
veftraten die Ansicht, dass die Freisetzung der Wirtschaftskon-
kurrenz als Gegengewicht eine gewisse soziale Regulierung auf
Gemeinschaftsebene verlange.

Als R esultat dieser Forderungen wurde im Jahre 1989 eine Ge-
meinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer
gutgeheissen, allerdings nicht als bindender Ve¡trag, sondern als
Grundsatzerklärung, die jedoch von Grossbritdnnien abgelehnt
wurde. Die Erklärung bezweckte nicht, die Sozialpolitik der
Migliedsstaaten zu harmonisieren, vielmehr hielt sie einige
grundlegende soziale Rechte fest, die bezüglich Arbeitsverhält-
nissen, Lohnzahlungen und Verhandlungsrechten gewisse Mini-
malbedingungen garantieren würden. Sie wurde denn auch als
zu allgemein kritisiert.s

Das zweite soziale Aktionsprogramm der EU (1939) enthielt die
Grundlinien für die Vorschläge der Kommission zu Beginn der
1990er Jahre sowie 47 konkrete Vorschläge. Da jedoch die
Mehrzahl der sozialen Richtlinien zur Annahme die Einstimmig-
keit des Ministerrates bedingen, sind Verbesserungen nur müh-
sam vorangekommen. Die meisten der verabschiedeten Richt-
linien betreffen die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
(zu ihrer Annahme genügt eine qualifizierte Mehrheit). Auch im
Bereich der Gleichberechtigung ist die Gesetzgebung etwas vor-
angeschritten; als Beispiel sei die Direktive über den Schutz
schwangerer Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz erwähnt. Hin-
gegen haben die Richtlinien über atypische (atypicaQ Arbeit
Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen: die Arbeitgeber
und einige Mitgliedsländer wollen eine zu strenge Normierung
der Teilzeitarbeit und anderer atypischer Arbeit nicht gutheis-
sen.

Im Verlauf der Verhandlungen über den Vertrag von Maas-
tricht wurde vorgeschlagen, die Beschlussfähigkeit der Ge-

5 Z. B. Schulte 1990; Silvia 1991
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meinschaft im Bereich der Sozialpolitik zu erweitern und haupt-
sächlich zum Verfahren der qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse,
überzugehen. Unter Berufung auf ihre betont marktorientierte
Grundauffassung, hat die Regierung Grossbritanniens diese
Pläne jedoch in klaren Worten zurückgewiesen.

Die Auseinandersetzungen in Maastricht schlossen mit einem
Sonderverfahren, das die Sozialvorschriften des Römer Vertra-
ges betraf ; als Zusatz zum eigentlichen Maastrichter Vertrag
wurde von elf Mitgliedsländern ein Protokoll gutgeheissen, das
die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union erweitert und
gleichzeitig Grossbritannien dayon ausnimmt. Gemäss dem
Protokoll wollen die elf Mitgliedsländer der Vollbeschäftigung,
den Lebensbedingungen, der sozialen Ausgrenzung und dem
Dialog zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern besondere
Aufmerksamkeit schenken. Auf diese Weise könnte der Mini-
sterrat mit qualifizierter Mehrheit Richtlinien beschliessen, bei-
spielsweise über die Entwicklung der Arbeitsumwelt, des Ar-
beitsschutzes, des Informationsflusses am Arbeitsplatz und der
Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen sowie über
die Beschäftigung von Menschen, die sich ausserhalb des Ar-
beitslebens befinden.

Die Interpretation des sozialpolitischen Kompromisses von
Maastricht ist schwierig und dementsprechend herausfordernd.
Können Beschlüsse, die aufgrund des Vertrages zwischen den elf
Staaten gefasst werden, überhaupt als zum Bereich des Gemein-
schaftsrechtes gehörig betrachtet werden? Oder handelt es sich
dabei um einen Vertrag im Bereiche des öffentlichen internatio-
nalen Rechtes?

Vom Standpunkt der Sozialpolitik ist auch das im Maastrich-
ter Vertrag enthaltene Subsidiaritätsprinzip wichtig. Dieses lässt
sich sozialpolitisch grösstenteils auf die katholische Soziallehre
zurückführen, die bestrebt ist, sich sowohl von der Klassenlehre
der A¡beiterbewegung als auch von den Missständen der kapita-
listischen Praxis zu lösen. Die Lehre kritisiert das übertriebene
Eingreifen des Staates in die Sozialpolitik: der Staat sollte nicht
über Angelegenheiten der Gemeinschaft entscheiden, für die er
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nicht zuständig ist. Die Gemeinschaftlichkeit der Menschen ver-
wirklicht sich zusåitzlich zum Markt in den Familien, Arbeitsge-
meinschaften, freiwilligen Vereinen, religiösen Gemeinschaften
und anderen Verbänden, die miteinander Netzwerke bilden. Es
besteht die Ansicht, dass die Betonung der Subsidiarität das so-
zialpolitische Programm der Christdemokraten in der Europäi-
schen Union fördert. Die Subsidiarität bedeutet nicht, alle Ver-
antwortung auf die Mitgliedstaaten oder Regionen zu schieben,
vielmehr verbleibt der Europäischen Union das¿Bedürfnis nach
einer bestimmten, jedoch in ihrem Ausmass begrenzten sozialen
Gesetzgebung.6

3. Die sozialpolitische Beschlussfassung der
Europäischen Union und die Frage der Demokratie

In der Sozialpolitik wendet die EU ungefähr dasselbe Beschluss-
fassungsverfahren an wie in vielen anderen Bereichen. Es weist
jedoch gewisse Besonderheiten auf, weil die Sozialpolitik in der
Gemeinschaft nur von geringer Bedeutung gewesen ist.

In der Antragsstellung spielen EU-Beamte und die Kommis-
sion eine zentrale Rolle.T Die Beamten sind Fachexperten und
glauben fest an die Notwendigkeit der EU-Politik. Sie vertreten
zudem Kontinuität in der Vorbereitung von Beschlüssen. Dem-
gemãss haben sich die Beamten der Kommission als eine Art
Interessengruppe frir die Beschleunigung und Ausweitung der
sozialen Gesetzgebung in der EU eingesetzt. Jedoch bleiben die
Entscheidungen dem Ministerrat vorbehalten. Die soziale Ge-
setzgebung zeichnet sich-dadurch aus, dass mit Ausnahme der
Gesundheit am Arbeitsplatz alle B eschlüsse Einstimmi gkeit ver-
langten. Deshalb kann eine Regierung ganz allein Beschlüsse
verhindern, wie dies inletzter Zeitvor allem Grossbritanniens

6 Vgl. van Kersbergen/Verbeek 1.994.

7 Vgl. Springer 1992,59-60.
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Regierung getan hat. Als Begründung wurde vorgebracht, dass
Sozialvorschriften unnötig sind und zudem das freie Spiel der
Marktkräfte schädigen.

Dänemark hat jedoch gezeigf , dass es gegen eine Regulierung
auf Unionsebene noch andere Argumente gibt, als diejenigen
Grossbritanniens. Die konservative Regierung Grossbritan-
niens hat sich einer Regulierung sowohl auf nationaler als auch
auf europäischer Ebene widersetzt. Im Gegensatz dazu gibt es in
der dänischen Politik ein starkes Bewusstseid für die Aufrecht-
erhaltung einer nationalen Regulierung, und in vielen Bereichen
wird befürchtet, dass die europäis-che Regulierung die nationale
Tradition gefährden könnte. Im ersten Maastricht-Referendum
war gerade der Erhalt der nationalen Souveränität in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik ein wichtiges Argument gegen die Ra-
tifizierung des Vertrages.

Bei Verhandlungen über die soziale Dimension der EU haben
auch die Arbeitsmarktparteien, die vom Europäischen Gewerk-
schaftsbund (EGB) und vom Organ der Arbeitgeberorganisa-
tionen UNICE vertreten werden, ein gewichtiges Wort mitzure-
den. Ihre Bedeutung wuchs Mitte der 1980er Jahre, als Jacques
Delors die sogenannten Val Duchesse-Verhandlungen in Gang
setzte, bei denen Fragen der Verwirklichung von Zusammenar-
beit und der Inbetriebnahme neuer Technologien diskutiert wur-
den. Der soziale Dialog zwischen den Organisationen ist heute
ein zentrales Element der Vorbereitung von sozialer Gesetzge-
bung.

Bezüglich der sozialen Dimension sind die Standpunkte der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber oft sehr gegensätzlich gewesen.
Viele Vorschläge wurden von der UNICE kritisiert, insbeson-
dere die Bestrebungen nach einer Erweiterung der Teilnahme-
rechte der Arbeitnehmer. Der Europäische Gewerkschaftsbund
hingegen hat eine Ausweitung der sozialen Regulierung unter-
stützt, auch wenn es innerhalb des Zusammenarbeitsorgans als
Folge der von Land zuLandverschiedenen Traditionen gewisse
Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Trotz ihrer unter-
schiedlichen Standpunkte haben sich die beiden Arbeitsmarkt-
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parteien bemüht, im sozialen Dialog Kompromisse zu finden,
die dann die Vorschläge der Kommission erheblich beeinflusst
haben.

Im sozialpolitischen Protokoll von Maastricht wurde die Stel-
lung der Arbeitsmarktorganisationen und des sozialen Dialoges
verstâ.rkt. Es ist die Aufgabe der Kommission, die Standpunkte
beider Parteien einzuholen, bevor sie ihre Empfehlungen prä-
sentiert. Ztdem haben die Arbeitgeber- und $.rbeitnehmeror-
ganisationen das Recht, der Kommission die Aufnahme von
Verhandlungen vorzuschlagen. Damit haben sie in der Entwick-
lung der sozialen Regulierung der EU eine offizielle position er-
halten. Pieper interpretiert diesen Tatbestand als einen Aus-
druck des Subsidiaritâtsprinzips im Vertrag von Maastricht.s Da
einerseits die Arbeitsmarktparteien ein Vorschlagsrecht zuge-
sprochen bekamen und anderseits die Stellung der Mitgliedstaa-
ten gegenüber der Union betont wurde, kann in der Sozialpolitik
von einer <doppelten Subsidiaritat>> gesprochen werden.

Die starke Position von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorga-
nisationen wiederspiegelt die ausgesprochen arbeitsmarktorien-
tierte Natur der Sozialpolitik und der wirtschaftlichen Integra-
tion überhaupt in der EU. Die Mehrzahl der Richtlinien und
Beschlüsse betrifft die Gesundheit und Sicherheit der Arbeit-
nehmer sowie ihre Teilnahme an der Beschlussfassung in der Ar-
beitsgemeinschaft. Der andere wichtige Bereich der sozialen Re-
gulierung ist die Gleichberechtigung zwischen Männern und
Frauen, aber auch in diesem Falle geht es spezifisch um die
Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt, und zwar hinsicht-
lich Entlohnung, Anstellung und arbeitsbezogener sozialer Si-
cherheit. In diesen Fragen waren die Arbeitsmarktparteien ak-
tiv, und es gelang, die Normen der verschiedenen EU-Länder bis
zu einem gewissen Grade zu vereinheitlichen.

Der grösste Teil der EU-Bürgerlnnen befindet sich jedoch
ausserhalb der Arbeitsmärkte. Sie sind Kinder, Jugendliche,
Studenten, alte Menschen, Hausfrauen bzw. Hausmänner, Inva-

8 Pieper 1994, 277-278.
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9 Vgl. Simpson/Vr'alker 1993.
10 Vgl. Greenwood/Ronit 1994.
11 Vgl. Springer 1992, 62.
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4. Der Einfluss der nordischen Länder auf die
soziale Dimension der Europäischen Union

Seit Januar 1995 sind Finnland, Schweden und Osterreich Mit-
glieder der EU; hingegen wurde die Mitgiiedschaft Norwegens in
einer Volksabstimmung abgelehnt. Dänemark ist schon seit
mehr als zwanzigJahren dabei. Die Norderweiterung der EU hat
die Frage nach dem Einfluss der nordischen Länder aufgewor-
fen, vor allem was die Sozialpolitik betrifft. '

Zunachst muss jedoch geklärt werden, inwieweit die nor-
dischen Länder bezüglich der Entwicklung des Wohlfahrtsstaa-
tes tatsächlich von den übrigen europäischen Ländern abwei-
chen. In der Offentlichkeit und auch in der Forschungsliteratur
wird oft der Begriff des <Nordischen Modells>> verwendet, wo-
mit die spezifischen Eigenheiten dieser Länder betont werden.
Der Begriff wird sowohl positiv als auch negativ gebraucht, aber
dabei oft nicht sehr genau definiert.

Zwischen den fünf nordischen Ländern - Dänemark, Finn-
land, Island, Norwegen und Schweden - gibt es viele Unter-
schiede, aber im westeuropäischen Vergleich bilden sie in
meiner Sicht eine eigene Gruppe.12 Das Besondere dieses <Nor-
dischen Modells> kann kurz mit vier Eigenschaften charakteri-
siert werden.

(1) Alle nordischen Länder sind starke <Arbeitsgesellschaf-
ten>> insofern, als ein sehr grosser Teil der Bevölkerung Lohn-
arbeit verrichtet. In Westeuropa sind die Unterschiede bezüglich
der Teilnahme der Männer an der Lohnarbeit nicht gross; in der
Regel verrichten 80-90 Prozent der Männer im Arbeitsalter
Lohnarbeit. Hingegen bilden die nordischen Länder in bezug auf
die Frauenlohnarbeit deutlich eine eigene Gruppe; der Anteil
der Frauen, die Lohnarbeit verrichten, stieg in Dãnemark und
Schweden auf etwa 80 Prozent und ist auch in den anderen nor-
dischen Lândern besonders hoch. In vielen kontinentaleuropäi-
schen Ländern beträgt der entsprechende Anteil nur etwa 50

12 Vgl. Kosonen 1994, 60-7 4.
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Prozent. Anstelle des traditionellen Familienmodelles hat sich
im Norden ein Modell der <Doppelernährerschaft> herausgebil-
det, das voraussetzt, dass auch die Eltern von kleinen Kindern
Lohnârbeit verrichten. 13

(2) Die nordische Sozialpolitik basiert auf dem Universali-
tätsprinzip: alle Bürgerlnnen, nicht nur jene, die in den Ar-
beitsmarkt integriert sind, haben ein Anrecht auf relativ hoch-
stehende soziale Dienstleistungen und Sozialleistungen. Bei
den Sozialversicherungen wie Pensionen, Kiankentaggelder
und Arbeitslosenentschädigungen, bedeutet dies einen hohen
Ausdehnungsgrad und eine angemèssene Höhe der Soziallei-
stungen. In diesen Bereichen befanden sich Finnland, Schwe-
den und Norwegen in den 1980er Jahren an der Spitze.la Zum
Universalitätsprinzip gehört auch ein breites Spektrum öffent-
licher Dienste, beispielsweise in den Bereichen der Lehre, Ge-
sundheit und Kinderpflege, was einem Grossteil der Bevölke-
rung den Zugang zu diesen Dienstleistungen garantiert. In den
nordischen Ländern ist das Netz der öffentlichen Dienste be-
sonders gross.

(3) Ein wichtiges Merkmal des Wohlfahrtsstaates ist der Grad
der Gleichberechtigung. Gemessen an der Einkommensvertei-
lung verwirklichte sich die Gleichberechtigung in den L980er
Jah¡en in Finnland, Norwegen und Schweden relativ gut.ls Dies
erklärt sich durch die vom öffentlichen Sektor vermittelte Um-
verteilung (Steuern, Einkommenstransfer). Zur Gleichberechti-
gung gehört auch die Gleichberechtigung zwischen Männern
und Frauen. In den nordischen Ländern erhöhten die zuneh-
mende Frauenlohnarbeit und die Organisation von Kindertages-
stätten die Gleichberechtigung; von einer völligen Gleichbe-
rechtigung kann jedoch nicht gesprochen werden, vielmehr wird
Frauenarbeit weniger geschätzt als Männerarbeit.

(a) Bei der Finanzierung der auf Universalität und Umvertei-

13 Vgl. l-ewis 1992.
14 Vgl. Kangas 1993.
15 Gustafsson/Uusitalo 1990.
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lung basierenden Sozialpolitik haben Steuergelder ein grösseres
Gewicht als Sozialversicherungsbeiträge. Im Gegensatz dazu
sind in den kontinentalen und südlichen Ländern Europas die
Versicherungsbeiträge der Arbeitnehmer und Arbeitg eber zen-
tral, denn die Sozialversicherung ist mit dem Arbeitsmarktprin-
zip verbunden und beruht auf dem Versicherungsprinzip. In den
nordischen l-ändern waren demzufolge insbesondere die persön-
lichen Einkommenssteuern besonders hoch.

Obwohl diese vier Eigenschaften nach wie vot auf die nor-
dischen Länder zutreffen, muss auf die grossen Veränderungen
in den 1990er Jahren aufmerksam gemacht werden. Als Folge
der Wirtschaftskrise und eines politischen Linienwechsels ist die
Arbeitslosigkeit sehr hoch gestiegen (vor allem in Dänemark
und Finnland), die Leistungen der Sozialversicherungen wurden
herabgesetzt und die öffentlichen Dienstleistungen einge-
schränkt. Damit steht die Existenz der nordischen Wohlfahrts-
staaten auf dem Spiel.

Da nun seit Anfang 1995 neben Dänemark auch Schweden
und Finnland zur Europäischen Union gehören, stellt sich die
Frage, ob sich die Sozialpolitik der Union nun aktivieren wird.
Es darf davon ausgegangen werden, dass diese drei Länder eine
Ausweitung der sozialen Regulierung auf ganz (West-)Europa
unterstützen werden. Aber wie gross oder klein wird ihr Einfluss
sein?

Widgrén hat den Einfluss der Mitgliedsländer auf die EU-Be-
schlussfassung eingeschätzt, ausgehend von der Anzahl der
Stimmen, über die ein einzelner Staat im Ministerrat verfügt und
davon, zu welchen Koalitionen er wahrscheinlich gehören
wird.16 Die Koalition der Länder, die eine Ausweitung der sozia-
len Regulierung befürworten, umfasste bis anhin Dänemark,
Deutschland, Luxemburg und die Niederlande; nach der Erwei-
terung der EU wird sie wohl um Finnland, Schweden und öster-
reich erweitert. Auf dieser Basis kann man tatsächlich erwarten,
dass sich die soziale Regulierung in Zukunft verstärken wird.

16 Widgrén 1995.
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Es ist aber wenig wahrscheinlich, dass der Beitritt von drei
kleinen Lãndern einen plötzlichen wandel der sozialpolitischen
Beschlussfassung in der EU bewirken wird. Die meisten der
grossen Länder (Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien)
sind nach wie vor keine Freunde einer weitgehenden iegulie-
rung. Hingegen ist es wahrscheinlich, dass mit Hilfe der drei
neuen Mitglieder Vorschläge zu einer Schwächung der sozialen
Regulierung verhindert werden können.

Trotz dieier Beschlussfassungsprobleme kann erwartet wer-
den, dass der Einfluss der drei nordischen Länder in der sozial-
politischen Linienführung der EU sfchtbar wird. Es geht dabei
nicht um den Export des <Nordischen Modells> in die anderen
Länder Europas, denn dieses Modell ist auch im Norden in
Schwierigkeiten geraten. Wohl aber können die neuen Mitglied-
staaten in inhaltlichen Fragen vieles zur Sozialpolitik der Ge_
meinschaft beitragen. Das würde eine offenere und aktivere Dis-
kussion über universelle soziale Rechte, die Rechte der Frauen
und die uten. Anderseits dürfte
sich der n perspektive auch auf
die Deb g der nordischen Wohl-
fahrtsstaaten auswirken.

5. Zw Möglichkeit eines sozialen Europa

Die Kommission veröffentlichte im November 1993 ein Grün-

-konkurrenz begnügen, sondern vielmehr den wirtschaftlichen
mit dem sozialen Fortschritt verbinden.

Das Grünbuch war als Anfang einer breiten Diskussion über

17 Commission of the European Communities 1993
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die zukünftige Sozialpolitik der EU gedacht. Es erzeugte auch
viele Reaktionen in den verschiedenen Tþilen Europas. Diese
dienten der Kommission als Basis für das Weissbuch, in dem die
wichtigsten Stellungnahmen zusammengefasst wurden. Man be-
fand, das <soziale Modell Europas>' sei auf Unterstützung ge-

stossen, auch wenn es auf verschiedene Weisen interpretiert
werden könne.18 In vielen Fragebereichen wird eine Ausweitung
der sozialen Dimension und ein aktiveres Ha{rdeln vorgeschla-
gen. t

In praktischer Hinsicht bleiben die Empfehlungen des Weiss-
buches jedoch sehr unbestimmt und wenig konkiet. Es bedürfe
jetzt nicht so sehr einer neuen sozialen Gesetzgebung, als viel-
mehr Massnahmen und Verhandlungen auf anderen Ebenen.
Dieselbe schmalbrüstige Linienführung prägt auch das mittelfti-
stige Arbeitsprogramm der Kommission (1995-1997), in dem
ausgesprochen wenig neue Richtlinien präsentiert werden. Sehr
vieles bleibt dem sozialen Dialog oder Verhandlungen zwischen
den Arbeitsmarktparteien überlassen.

Ohne Zweifel erfüllen die Programme der Jahre 1993-95 die
Mindestanforderungen der Schaffung einer sozialen Grundlage
für die Integration nicht, trotz des vorgeschlagenen <<sozialen

Programms Europas>. Grundsätzlich ist die soziale Dimension
nach wie vor der wirtschaftlichen Integration und der politischen
Dimension untergeordnet. Die Europäisierung der Wirtschaft
wird nicht durch einen europäischen Wohlfahrtsstaat ergänzt.

Natürlich kann man fragen, inwieweit die Idee eines europäi-
schen Wohlfahrtsstaates überhaupt realistisch ist. Sie wurde da-

mit begründet, dass schon früher in der europäischen Geschichte
sich neben den Bürgerrechten demokratische und soziale Rechte
entwickelt haben, weshalb eine entsprechende Entwicklung auf
der europäischen Ebene nur natürlich wäre.1e

Bis anhin standen dieser anforderungsreichen Entwicklung zu

einem europäischen Wohlfahrtsmodell viele grosse Hindernisse

18 Commission of the European Communities 1994.
1.9 Kleinmani Piachaud 1993.
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entgegen.20 Erstens hat das Modell über keine ausreichende poli-
tische Grundlage verfügt, im Gegensatznl;'vorherigen Entwick- -,

lung in vielen Nationalstaaten. Zweitens erschweren gerade '. .r
diêse nationalstaatlichen Systeme die Problemlösung auf der
europäischen Ebene, denn es ist sehr schwierig und oft auch frag-
würdig, nationale Systeme zu verändern. Drittens sollten die
grossen wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zwischen
den EU-Ländern nicht vergessen werden, weshalb einheitliche
Normen praktisch nur sehr schwer zu verwirklichen sind.

Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass die Frage einer EU-wei-
ten und darüberhinausgehend einer transnationalen Wohlfahrts-
politik immer aktueller wird. Vor allem zwei Faktoren wirken in
diese Richtung. Erstens verändern die europäische Integration
und die Internationalisierung der Kapitalmärkte die Stellung der
Nationalstaaten(<<hollowing-out of the nation state>>)- Die Natio-
nalstaaten verschwinden nicht, aber die Wirkungskraft der na-
tionalen Regulierung verringert sich, weil sich die Machtbalan-
cen zugunsten der supranationalen und der regionalen Ebene
verschieben. Dadurch verkleinert sich auch der Lebensraum der
nationalen Wohlfahrtsstaaten. In der neuen Situation ist es
schwierig, beispielsweise die abweichende Sozialpolitik der nor-
dischen Wohlfahrtsstaaten aufrechtzuerhalten.

Zweitens ist es im Europa der L990er Jahre unumgänglich, den
Blickwinkel auch auf das östliche Zentraletropa zu erweitern.
Die Ltinder, die sich auf dem Wege zur Marktwirtschaft befin-
den, verfugen nicht über genügend Geldmittel zum Unterhalt
von breiten Sicherheitssystemen, aber gleichzeitig verursacht
der Übergang grosse soziale Kosten, die abgefangen werden
sollten. Bleiben die Länder im östlichen Zentraleuropa ohne
ausreichende internationale Unterstützung, dann können sich
ihre sozialen Probleme in menschliche und politische Tragödien
auswachsen.

Auch wenn ein europäischer Wohlfahrtsstaat wohl erst lang-
fristig möglich wird, ist es schon heute notwendig, die europäi-

20 Vgl. Leibfried/Piersen 1993
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sche Wohlfahrtspolitik zu verstärken. Dabei geht es vor allem
um eine Garantie der sozialen Grundrechte und um einen regio-
nalen Einkommensausgleich.

Die Garantie der sozialen Grundrechte verlangt nicht nur pro-
grammatische Erklärungen, sondern auch praktische Garantien
für die Verwirklichung der Rechte - also Geld und konkrete Ge-
setze. Zunätchst muss man sich vor allem den Minimalnormen
zuwenden, wobei es wichtig ist, dass diese für alle Europäer gel-
ten. Die Vereinheitlichung der sozialen Rechte iollte prinzipiell
davon ausgehen, dass die Vereinheitlichung das-Rechtsniveau
erhöht und nicht erniedrigt. Gleichzeitig können irationale und
regionale Eigenheiten erhalten bleiben oder sogar verstärkt wer-
den.

Der regionale Einkommensausgleich setzt voraus, dass der
bisherige regionalpolitische Aufu and ganz beträchtlich erhöht
wird. Deshalb muss der eigene Haushalt der EU unbedingt er-
höht und zum regionalen Ausgleich eingesetzt werden. Wenn
dabei auch die Bedürfnisse der Länder des östlichen Zentral-
europas berücksichtigt werden, dann ist der Mittelbedarf insge-
samt tatsächlich ausserordentlich gross. Bei der Erhöhung der
Unterstützungsbeiträge sollte die Regionalpolitik inhaltlich der-
art entwickelt werden, dass die Gelder nicht zur Aufrechterhal-
tung von veralteten Strukturen ausgegeben werden, sondern zur
Aktivierung der Bürgerlnnen und lJnternehmen.

Entscheidend für die Entwicklung der sozialen Rechte ist auf
jeden Fall, auf welcher politischen Basis die Reformen aufge-
baut werden. Die europäischen Gewerkschaften und manche
Vertreter des Europäischen Parlamentes haben bereits Vor-
schläge für die Ausweitung der sozialen Dimension vorgelegt.
Auch die Bürgerbewegungen haben ihre Aktivitäten intensi-
viert. Jedoch befindet sich die Ausbildung einer europäischen
Perspektive und europäischer Organisationen in vieler Hinsicht
erst am Anfang und die Zukunft der Sozialpolitik hängt zueinem
grossen Teil von der Verstärkung dieser Entwicklung ab.

Ubersetzung aus dem Finnischen von Rolf Büchí
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Geschlechterparität
reicht nicht aus!

Probleme und Anknüpfungspunkte für eine
europä¡sch-feministische Praxis

Von Heidi Rebsamen (Luzern / Berlin)

Auseinandersetzungen mit Demokratie und daraus abgeleitete
Forderungen nach ihrer Erweiterung hatten und haben in der
feministischen Frauenbewegung nie den Stellenwert, der ihnen
eigentlich zukommen müsste. Die Errungenschaften der Suffra-
getten-Bewegung um die Jahrhundertwende, das aktive und pas-
sive Wahlrecht für Frauen, werden als etwas längst Gegebenes
und Selbstverständliches hingenommen. Mag sein, dass dies
auch damit zusammenhängt, dass die <Neue Frauenbewegung>>
von Beginn weg das Subjekt in den Mittelpunkt stellte und die
Beschäftigung mit sich selbst den Blickwinkel ausschliesslich auf
das Privatpolitische lenkte und darum das Offentlichpolitische
vernachlässigt wurde. Aber selbst derjenige Tþil der Bewegung,
welcher sich in politische Aktivitäten parteipolitischer Natur
stürzte, untermauerte feministische Forderungen nicht mit de-
mokratischen Argumenten. Dabei ermöglicht das Gleichheits-
postulat, die Ansprüche wirksam zu legitimieren. Was Olympe
de Gouge, die Frauenrechtlerin der französischen Revolution,
1789 noch forderte und dafür mit dem Leben bezahlte, gilt heute
als unbestritten.

Ein Spannungsverhältnis besteht aber zu jenen Frauen, wel-
che sich auf die Differenz, das heisst die Andersartigkeit der
Frauen, festgelegt haben. Einen solchen Anspruch, welcher un-
ter anderem von den Frauen des Mailänder Frauenbuchladensl

1 Vgl. Libreria delle donne di Milano (1988).
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umfassend vertreten wurde, schliesst die politische Beteiligung
aus, ausser natürlich in der Frauenbewegung. Diese gegensätz-

lichen Positionen können wohl eine Lãhmung bewirken, was

demokratisch legitimierte Forderungen betrifft, ich sehe sie

aber auch in einem sich gegenseitig befruchtenden Verhältnis
zur Klärung des möglichen feministischen Inhalts von Demo-
kratie.

Es scheint nun verständlich, warum Forde¡ungen nach Aus-

weitung der realexistierenden Demokratien nié ein Hauptanlie-
gen der Frauenbewegung werden konnten. Obwohl, wie Bei-

spiele aus der Schweiz zeigen, die Frauenbewegung vorhandene
direktdemokratische Instrumente zu ihrem Nutzen einsetzte.2

Ebensowenig schafften es internationale und transnationale

2 Das Stimm- und Wahl¡echt wurde den Frauen nicht geschenkt, sondern hart

erkämpft. Ein breites Bündnis von F¡auen lancierte zu Beginn der 70er Jahre-
gleich nach der Einführung des Frauen- Stimm- und Wahlrechts - die Fristen'
lösungsinitiative, welche in der entsprechenden Volksabstimmung eine Mehr-
heit in der Bevölkerung fand. Dieser Erfolg scheiterte aber an der Mehrheit
ablehnende¡ konservative¡ Kantone (Standemehr). Weitere Initiativen für
eine Mutterschaftsversicherung mit Elternurlaub und für einen Gleichbehand-
lungsartikel folgten. Letztere führte 1981 zu einem Gleichstellungsartikel in

der Bundesverfassung und bewirkt bis in die Gegenwart hinein entsprechende

Gesetzesrevisionen.
Zum lOjährigen Jubiläum dieses Verfassungsartikels und wegen der ent-

standenen Unzufriedenheit de¡ Frauen über die nur langsarn mahlenden Ge'
setzesmühlen wurde zudem am 14.Juni 1991 ein Frauenstreik organisiert, wel-

cher von einer halben Million Frauen befolgt wurde.
Diese gemeinsamen Erfahrungen demonstrativer Frauenmacht führten unter

anderem
o 1993 doch noch zur Wahl einer sozialdemokratischen Frauenstreikaktivistin

in die Regienrng und zum Verzicht auf das Ministeramt ihres bereits vom

Parlament gewählten männlichen Parteikollegen sowie

o 1995 zu eine¡ Revision der staatlichen Altersversicherung, die erstmals auf

die spezifische Lebenssituation de¡ Frauen Rücksicht nimmt, indem zivil-
standsunabhängige Renten sowie ein Erziehungsbonus eingeführt wurde.

Allerdings wurden diese Verbesserungen mit einer Erhöhung des Frauenren-
tenalters um zwei Jahre auf 64 erkauft. Doch bereits werden Unterschriften
gesammelt, um diese Erhöhung zu verhindern. Ein anderes aktuelles Volksbe-

gehren möchte ausserdem eine Quotenregelung in der Bundesverfassung ver-

ankern. Vgl. Mottier (1995).
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Fragen, das Hauptinteresse der Frauenbewegung zu ergattern'
Dennoch gibt es Frauen, die sich mit der EU und ihrem Demo-
kratiedefizit auseinandergesetzt haben. Dabei steht die Frage
def Geschlechterparität in den bestehenden Gremien und die
Transparenz im Vordergrund.3 Weitergehende Vorschläge,

etwa in Richtung einer stärkeren direktdemokratischen Legiti-
mation, sind hingegen kaum vorhanden.

Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, die Konturen
einer demokratisch feministischen Politik für die europäische
Ebene zu bestimmen, sondern nur um den Versuch, einige Um-
risse aufschimmern zu lassen. Dies möchte ich anhand von zwei
mir als relevant erscheinenden Fragen tun.

Institutionelle Frøgen

Ins Auge sticht vor allem die Tatsache, dass das mächtigste
Gremium, der Ministerrat, häufig nur in Männerrunden tagt.
Ein entsprechender Versuch, L988 ausgehend von der damali-
gen deutschen Frauenministerin Süssmuth, einen Frauenmini-
sterrat zu etablieren, versandete nach einem ersten informellen
Treffen. Immerhin ist der Frauenanteil im Europäischen Parla-
ment mit 27,60/0 (1995) überraschend hoch. Diese Frauenreprä-
sentanz widerspiegelt sich denn auch in frauenpolitischen Akti-
vitäten. Viele Forderungen und Impulse des EP wurden von der
Kommission wohl aufgenommen und dem Ministerrat in Form
der üblichen Gesetze vorgeschlagen, scheiterten dann aber viel-
fach an dessen Widerstand. Es ist klar, dass diese rein männ-
lichen Organisationen ihre demokratische Legitimation für
Frauen vollends verloren haben, denn <<wir haben nicht das Ge-
fühl, dass wir ausschliesslich von Männern vertreten werden
können.>>a

3 Schunte¡-Kleemann (1992), S. 45

4 Dahlerup (1993), S.29.
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Aber um die Gemeinschaftsinstitutionen frauenfreundlicher
zu gestalten, reicht die Geschlechterparität nicht aus. Das
eigentliche Problem liegt bei den Machtbefugnissen des Mini-
sterrats und seinen Verhandlungsgremien, den nationalen Büro-
kratien, welche die Entscheide vorbereiten. Nur eine radikale
Umgestaltung der Machtverteilung, welche dem Parlament die
eigentliche legislative Funktion nicht vorenthält, könnte Abhilfe
schaffen und würde den Entscheidungen zu grösserer Transpa-
renz verhelfen. Dies führt jedoch nicht automatisch zu einem,
ihrer Quote in der Bevölkerung, entsprechenden Frauenanteil in
der europâischen Politik, wie es die Erfahrungeú aus den Natio-
nalstaaten zeigen. Eine europaweite Quotenregelung könnte
dies aber garantieren.

Feministische Öffenttichkeit

Integration weiterer nationaler Bereiche in die EU, d. h. auf su-

pranationale Ebene, beschneidet nicht nur die Rechte der ein-
zelnen Staaten, sondern heisst zum heutigen Zeitpunkt auch ein
Stück Demokratieverlust, da die Interessen von Frauen nun vor-
nehmlich von Männern vertreten werden.

Von besonderer Aufmerksamkeit für die Frauen sind dabei
sozialpolitische Belange. Zugleich stellt dieser Bereich wohl
auch das umstrittenste Feld feministischer Politikvorstellungen
dar. Interessengegensätze zwischen skandinavischen Frauen,
deren Ansprüche von einem Wohlfahrtsstaat mit egalitären
Strukturen ausgehen, und Frauen aus Staaten mit klerikal-pa-
triarchalischen Strukturen brechen auf. Sollte es nun zu einer
Kompetenzverschiebung der Sozialpolitik auf EU-Ebene kom-
men, fürchten die Skandinavierinnen zu Recht eine Angleichung
nach unten. Das heisst mit anderen Worten, dass sie auf der Ver-
liererinnenseite stehen würden. Verständlicher\4/eise wehren sie

sich dagegen und fordern eine Anpassung auf ihrem Niveau. Ob
diese Ansprüche jedoch realistisch umsetzbar sind, steht auf
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einem anderen Blatt. Zu befürchten ist, dass diese Gegensätze
für eine europäische Frauenöffentlichkeit eher hinderlich sind.
Ein gewisser Grad von Konsens ist aber eine unabdingbare Not-
wendigkeit für politische Interventionen auf europäischer
Ebene, insbesondere wenn es in Zukunft direktdemokratische
Instrumente geben wird. Abschied zu nehmen von einem auch in
ferninistischen Kreisen praktizierten Rigorismus br aucht Zeit.
Eines scheint aber den frauenpolitisch bewegten Frauen klar, die
Kompetenz der EU-Organe in Sachen Gleichbehandlung muss
ausgedehnt werden und neue Bereiche umfassen, wie beispiels-
weise das Sozialversicherungsrecht, bei welchem es um einheit-
liche Rentenansprüche auch für Teilzeit-Arbeitende geht, oder
den Bereich der familiären Gewalt.

Ein weiteres Hindernis für eine europaweite feministische Öf-
fentlichkeit stellt auch das Subsidiaritätsprinzip dar. Solange ein-
zelnen Staaten Mittel in die Hand gegeben werden, die es ihnen
erlauben, Sonderwege zu gehen und gewisse Regelungen abzu-
lehnen, wird es schwierig werden, Mindeststandards beispiels-
weise in der Abtreibungsfrage zu beanspruchen. Nationale Son-
derkulturen bleiben erhalten und neue werden sich herausbilden
zu Lasten des Gleichheitsanspruchs der Frauen.s

Eine europäisch-feministische Öffentlichkeit wird es aber
auch nicht geben, wenn sich an der, sicher nicht nur die Frauen
betreffenden, zunehmend stärker hervortretenden apolitischen
Grundhaltung gegenüber der EU nichts ändert.

Forscherlnnen neigen dazu, den Frauen eine grössere Gleich-
gültigkeit zu unterstellen. Sie erklãren dies damit, dass Frauen
weniger in die Politik involviert seien6 und sich vermehrt auf den
Nahbereich, d.h. das Ich, die Familie und BeziehungenT kon-
zentrieren würden. Dieses Desinteresse an traditioneller Politik
könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Frauen ver-
mehrt staats- und parteiverdrossen sind und sich deshalb zuneh-

5 Ostner (1993), S.825.
6 Niedermayer (1991), S.349.
7 Staub-Bernasconi (1991), S. XXIII
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mend bewusst von herkömmlicher politischer Partizipation di-
stanzieren.s Ihr Engagement gilt offenbar sozialen Bewegungen,
welche Chancen unmittelbaren Einflusses bieten, eine geringe

Formalisierung des Handelns aufweisen, d. h. ohne grosse Hier-
archien basisdemokratisch funktionieren. Vermehrte Teilhabe
der Frauen am politischen Prozess bedingt deshalb einen Wan-

del der Politik in Richtung lokale Demokratie, dezentrale
Partizipationsformen mit direktdemokratischen Zijgen und eine

Reduktion des institutionellen Ûberbaus. Doch eine aktive
Staatsbürgerinnenschaft bedeutet auch die Bereitstellung von

ökonomischen, sozialen und kulturellen Mittelne, d. h. eine aus-

reichende Existenzsicherung, Infrastruktur für die Kinderbe-
treuung und Möglichkeiten für die Vernetzung. So könnte
beispielsweise ein gezielfer transnationaler Austausch unter
Frauengruppen/-betrieben - angelehnt an das Konzept der

Städtepartnerschaft - wesentlich helfen, die nötige Offentlich-
keit vorzubereiten.

Fazit

Es fällt auf, dass dem feministischen Diskurs eine klare Zielvor-
stellung, was die EU sein soll, fehlt. Ob dies tatsächlich mit der

Vorliebe der Frauen, sich mit dem Nahbereich auseinanderzu-
setzen, zu tun hat, möchte ich offen lassen. Aus eigener Erfah-
rung ist mir aber bekannt, dass eine vorschnelle Abneigung ge-

gen die EU als männerbeherrschtes und mit patriarchalischen
Vorstellungen behaftetes Gebilde erst einmal überwunden wer-
den musste. Es muss nun darum gehen, weitergehende Forde-
rungen und Ansprüche anzumelden und zwar auf struktureller
Ebene. Denn <<ob die Einführung eines Frauenministerrates der

Frauenpolitik auf EU-Ebene zum Durchbruch verhelfen kann,

8 Sauer (1994), S. 109.

9 Ebenda, S.125.
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bleibt angesichts der mangelnden Kompetenz der EU in sozialen
Fragen und dem Unwillen der männerdominierten EU-Gre-
mien, an den eigenen Stühlen zu sägen>>, sehr fraglich.lo

Enttäuschend in dieser Hinsicht ist auch die Haltung des Aus-
schusses für die Rechte der Frauen im Hinblick auf die Stellung-
nahme des Europäischen Parlamentes zu Maastricht II. Seine
Vorstellungen gehen über notwendige Reformanstrengungen
der bestehenden Verträge nicht hinaus. Die Parlamentarierln-
nen hoffen mittels
- einer verbindlichen Rechtsgrundlage in bezug auf die Gleich-

behandlung (Art. 119 EG-Vertrag)
- Festschreibung der Gleichbehandlung als Grundrecht in der

Präambel des Maastrichter Vertrages
- Einbezug von sozialen Kriterien in den Konvergenzkriterien-

Katalog für die Wirtschafts- und Währungsunion
- sowie der Durchführung der Geschlechterparität auf jeder

Ebene der Beschlussfassung
das Image der EU frauenfreundlich aufzubessern.ll

Die Forderung nach direkten Einmischungsmöglichkeiten für
die Bürgerlnnen, wie sie z . B . eurotopia vorschlägt, scheinen mir
hingegen, für frauenpolitische Anliegen zukunftsweisendere
Aussichten zu bieten.

Schwierigkeiten sehe ich aber vorerst, einen Konsens in sozial-
politischen Belangen zu erreichen und dem auch unter
Frauengruppen weitverbreiteten Abgrenzungsbedürfnis entge-
genzuwirken. Dennoch bin ich überzeugt, dass so etwas wie ein
europäisches Bewusstsein auch unter Frauen entstehen wird.
Der Mythos der konservativen, unpolitischen und deshalb weni-
ger politiktauglichen Frau hat ausgedient, nimmt man den euro-
paweit sich abzeichnenden Trend (Gendergap) ernst, wonach
die frauenfreundlichen Parteien mehrheitlich von Frauen ge-
wählt werden.

Vor diesem Hintergrund könnte sich ein Bürgerinnenstatus,

10 Wannah (1995), S.5.
1l Ausschuss für die Rechte de¡ Frauen des EP (1995) S. 139-143
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dessen universaler Kern die demokratische Ideologie ist, sehr
wohl entwickeln. 12 Direktdemokratische Instrumente auf euro-
päischer Ebene würden zudem den noch bri.ichigen Zusammen-
halt der europäischen Frauen fördern und somit eine Frauenöf-
fentlichkeit schaffen helfen.
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Auf der Suche nach dem
(etwas abhandengekom menen)

nordischen lmpuls
Von Bruno Kaufmann (Göteborg)

In einer Beziehun
bereits über eine
(EU). Sie können
tutionen der Union selbst mitbestimmen. Die nordischen Län-
der haben in der EU einen Massstab der direkten Mitbestim-
mung der Bürgerlnnen gesetzt, der verpflichtet. Vorreiter in
Sachen demokratischer europäischer Integration sind die Dänin-
nen und Dänen: ohne sie verpflichtet si
inKopenhagen, noch das dänische parla
eine vertiefende grenzüberschreitende
mal seit 1972 is't das dänische Volk gefragt worden, was es vom
(1) Beitritt zur damaligen EG (63,3yo ja), (2).Beitrirt zum euro-
päischen Binnenmarkt (56,2%ja), (3) der Ratifikation derMaas-
trichter Verträge esslich von (4) der Zu_
stimmung zu den bestimmung en (56,70/"
ja) halte. Währen und vor allem die den

batten die Kompetenz und
Dänen gestärkt haben - was
die Dänen generell integra-
.sandte das Volksnein zum

Maastrichter Abkommen Schockwellen durch die europäische
<<classe politique>. Das dänische <Nej> vom 2.Juni 1992 löste
einen dringend notwendigen transnationalen Lernprozess aus:
dass nämlich <<Europa>> nicht ohne seine Bürgerlnnin, sondern
nur mit ihnen als politisches Projekt tragfähig weiterentwickelt
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werden kann. Auch die Norwegerlnnen konnten 19'72 zumBG-
Beitritt Stellung beziehen und lehnten diesen mit einer Nein-
lMehrheit vo n 53,5 7" ab . 22 J ahr e spãter war es wieder soweit : am

28. November 1994 verwarfen 52,2o/o der gut 3 Millionen stimm-
berechtigten Norwegerlnnen den EU-Beitritt ein zweites Mal. Im
Gegensatz zu Dãnemark ist Norwegen somit nicht direkt in die
Diskussionen über die Weiterentwicklung der EU eingebuirden.
Eine neuerliche Stellungnahme zum Verhältnis des Landes der
EU gegenüber ist kaum vor der Jahrtausendrvende zu erwarten.

Mit- und/oder Selbstbestimmungen?

Ein zentrales Argument der EU-Beitrittsdebatten in den nor-
dischen Ländern war 1994 die Demokratie: Beitrittsbefürworter
wiesen darauf hin, dass es darum gehe, in der EU ein Mitbestim-
mungsrecht zu bekommen. Gegner meinten hingegen, dass das

nationale Selbstbestimmungsrecht zu erhalten sei und als EU-
Mitglied verloren ginge. Die Resultate der Abstimmungen zei-
gen auf, wie erfolgreich die verschiedenen Seiten ihre Demokra-
tieargumente an die Frau und den Mann brachten.

Finnland - \ryo am 16. Oktober 1994 der Eu-Beitritt mit einem
56-prozentigen Ja-Anteil verabschiedet wurde - wagt den gröss-

ten Schritt: noch vor kurzem war in diesem Land an der Grenze
zu Russland nicht einmal das Parlament imstande, wichtige aus-

senpolitische Beschlüsse zu fassen. Solche oblagen dem Staats-
präsidenten. Nun hatte das Volk auf einmal das letzte Wort.

In Schweden gelang es den grossen Parteien - Sozialdemokra-
ten und Konservativen - gemeinsam, die Bürgerlnnen davon zu

überzeugen, dass ein Mitbestimmungsrecht auf der europäi-
schen Ebene eine wichtige Errungenschaft sei. Die Alternative,
so wurde in der Debatte wiederholt betont, sei die traditionelle
zwischenstaatliche Zusammenarbeit, wo es für demokratische
Mitsprache und öffentliche Einsicht noch viel weniger Platz
gebe.
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Die norwegische <Landesmutter> Gro Harlem Brundtland
vermochte jedoch in dieser Beziehung vor dem norwegischen
EU-Entscheid zu wenig zu überzeugen: sie nannte die EU eine
demiokratische Gemeinschaft aus dem einfachen Grund, dass
nur sogenannte demokratische Staaten Mitglieder werden kön-
nen. Das war einer Mehrheit der Norwegerlnnen jedoch zu
wenig. Diese wiesen nicht ohne Grund darauf hin, dass das poli-
tische System der EU die Aufnahmebedingungen für neue Mit-
glieder selbst nicht erfüllen würde.

Carlssons direktdemokratische Achterbahn

Am Neujahrstag 1995 traten Finnland und Schweden zusammen
mit Osterreich einer EU bei, die sich in den kommenden Jahren
klar werden muss, in welche Richtung - geographisch und insti-
tutionell - sie sich entwickeln will. Die Regierungen der drei
nordischen EU-Mitglieder haben in ersten Stellungnahmen im
Vorfeld der 1996 beginnenden EU-Regierungskonferenz die
Erweiterung der EU durch die zentral- und osteuropäischen
Staaten begrtisst, die Herausbildung einer gemeinsamen Aussen-
und Sicherheitspolitik jedoch als <<noch nicht aktuell>> zurückge-
steckt. Unklare Signale sind bei den institutionellen Fragen zu
vernehmen: die Visionen der 94er Debatte sind weitgehend ver-
flogen. Besonders deutlich war das im Herbst 1995 in Schweden zu
sehen: als erstes der drei Neumitglieder führte das grösste skandi-
navische Land Mitte September (8,5Mio. Einw, 440000km2)
Wahlen ins Europäische Parlament (EP) durch. Das Ergebnis
schockte die Parteipolitiker fast so stark, wie es das Resultat des
ersten dänischen Maastricht-Referendums tat: die Sozialdemo-
kraten büssten gegenüber den Reichstagswahlen l7-Wählerpro-
zente ein und kamen noch auf gut28 Prozent. Grosse Gewinner
der schwedischen EU-Wahl waren die Grünen (17%) und die
exkommunistische Linkspartei (12o/o). Von den 22 neuen schwe-
dischen Abgeordneten im EU-Parlament haben bei der Volksab-
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stimmung über den Beitritt nicht weniger als zehn ein ..Nei> ein-

gelegt. Noch schockierender war für das offizielle Schweden am

17. September aber die Stimmbeteiligung: statt wie üblich über

80 Prozent bemühten sich diesmal nur noch 4!"/" an die Urnen.
Damit war klar, dass den Schweden das Europaparlament nicht

genug wichtig und die Europapolitik nicht genug richtig er-

schien.
Die in Schweden regierenden Sozialdemokraten waren mit

zwei Listen - einer eher EU-positiven und eindr eher EU-ableh-
nenden Liste - zu den Wahlen angetreten. Wie schon vor dem

Beitrittsentscheid, so nahm auch diesmal die Demokratiefrage
eine zentrale Rolle ein. Da aber im Gegensatz zu 1994 wieder
politische Parteien die Hauptrolle spielten, wurde mit der Frage

der Mitbestimmung der Bürgerlnnen in der Europapolitik be-

deutend weniger rücksichtsvoll umgegangen : Sozialdemokraten
und Konservative behaupteten nun, dass es künftig keine schwe-

dischen Volksentscheide über die Weiterentwicklung mehr

brauche. <<Wir in Schweden lassen das Volk nur alle zwei Jahr-

zehnte über eine Sachfrage abstimmen>, betonte der abtretende
Regierungschef Ingvar Carlsson und fügte hinzu: <Wir wollen
doch hier kein System der direkten Demokratie wie in der

Schweiz>. Zur Erinnerung: noch 1991 wollte Carlsson von einem

Beitrittsvolksentscheid nichts wissen; drei Jahre später nannte er

die Abstimmung eine wertvolle und notwendige Erfahrung. Und

auch auf der Seite der Beitrittsgegner wurde die <Volksabstim-

mungsfrage> vor den EP-Wahlen in erster Linie taktisch ge-

nutzt: nun verlangten Grüne und Ex-Kommunisten eine ganze

Reihe von europapolitischen Volksentscheiden; über die Ergeb-

nisse der Regierungskonferenz, die Währungsunion und den

Austritt aus der EU. Dabei hatten gerade diese Kräfte den Bei-

trittsentscheid des vergangenen Jahres als manipuliert und unge-

recht bezeichnet. Der Verdacht liegt nahe, dass in der Parteien-

demokratie Schweden direktere Formen der Mitbestimmung
nur dann befürwortet werden, wenn sie den eigenen Zielennl.ú'
zen

Die schwedische EU-Wahl kann jedoch einen Lernprozess
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auslösen: noch nie wurde so deutlich zwischen <politischen Par-
teien> und <<Demokratie>> unterschieden, wie im Herbst 1995.

Das ist für das strikt repräsentativ-demokratische Schweden be-
reits eine Errungenschaft, wurde doch zuvor jeder Vorschlag
nach mehr direkten Mitbestimmungsrechten der Bürger mit dem
Argument abgetan, dass dies die Parteien sprich Demokratie
schwächen wurde.

Die schwer vorstellbate trarmnationale Demokratie

Im Hinblick auf die Regierungskonferenz der EU lassen sich aus
den schwedischen Diskussionen noch wenig Schlüsse ziehen.
Der Informationsstand der Bürgerlnnen im Hinblick auf <Maas-
tricht II> hat vergleichsweise ein hohes Niveau erreicht. In den
Medien wurde bereits eingehend über die Herausforderungen
und Probleme, die anstehen, berichtet. Die Ambition der
Schweden, aus den Erfahrungen, die Dänemark mit der EU seit
1973 gemachlhat, zu lernen, ist bislang erst ansatz'weise erfüllt
worden: der nach dänischem Vorbild geschaffene EU-Ausschuss
im Reichstag hat lediglich ratgebende Kompetenzen und wird
von vielen Regierungsmitgliedern nur begrenzt ernst genom-
men. Eine weitere parlamentarische Gruppe, die Kontakt-
gruppe <EU'96> erhielt den Auftrag, das Gesprâch mit den Bür-
gerlnnen zu suchen und eine breite öffentliche Debatte darüber
zu initiieren, was Schweden bei der EU-Regierungskonferenz ei-
gentlich möchte. Eine Reihe von - allerdings schlecht besuchten
- Anhörungen führten zu anregenden Diskussionen: dabei
wurde aber auch klar, dass sich viele Schweden eine grenzüber-
schreitende Demokratie, wo auch sie als Bürgerlnnen etwas zu
sagen haben, nur schwer vorstellen können. Erste Perspektiven
dazu wurden anfangs November bei einer Konferenz in Kungälv
bei Göteborg entwickelt, in deren Rahmen sich auch eurotopia-
Aktivistlnne n zur zehnten Halbj ahre sversammlung trafen.

Als homogene und zentralistisch organisierte Staaten können
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die Skandinavierlnnen auf eine ganze Reihe positiver demokra-
tischer Erfahrungen zurückblicken: die Regierungen und Ver-
waltungen dieser Staaten zeichnen sich durch einen hohen Grad
an Offenheit aus; als Ergänzungen zu den stark geförderten poli-
tischen Parteien erhalten im hohen Norden auch Bürgerlnnen-
bewegungen finanzielle Unterstützung durch den Staat. ImZuge
der europäischen Integration haben und hätten somit die nor-
dischen Länder in Sachen Demokratie vieles beizutragen.
Gleichzeitig fällt den Skandinavierlnnen das Zusãrnmenleben in
einem sehr vielschichtigen politischen Gebilde, wiez. B. der EU,
äusserst schwer. Wie in Grossbritannien, so ist auchin Skandina-
vien der Begriff <<Föderalismus> stark negativ besetzt und wird
zum Teil mit <<Zenttalismus> gleichgesetzt. Aus verstândlichen
Gründen - aufgrund der eigenen Erfahrung - fällt es vielen Dä-
nlnnen, Schwedlnnen und Finnlnnen schwer, sich ein europäi-
sches <<Staatsgebilde> vorzustellen, dass nicht zentralistisch
funktioniert. Deshalb wird die Angst vom <Superstaat Europa>
die nordischen Beiträge zur Debatte einer transnationalen De-
mokratie in Europa noch sehr lange begleiten. Mit der Schluss.
folgerung, die viele Nordeuropäerlnnen daraus ziehen, dass
nämlich eine lebendige Demokratie nur im nationalen Rahmen
angestrebt werden kann, könnte jedoch die Menschen in
Teil Europas dabei behindern, sich an einer der wichtigsten De-
batte unserer Zeit- ntr <<Zukunft der Demokratie>> - konstruk-
tiv zu beteiligen.

Gleichzeitig - und dies ist ein ermutigendes Zeichen - machen
sich im Norden sehr viele Menschen Sorge um diese Zukunft der
Demokratie. Im Rahmen von Gruppen, Organisationen und
Parteien wächst deshalb die Zahljener, die wagen, Neues
Unerprobtes anzudenken. Das Projekt einer grenzüberschrei-
tenden Demokratie in Europa, als Ergänzung lokaler, re
ler und staatlicher Formen, sollte da eigentlich schon einen platz

erhalten.

Die Ablehnung des
. niederländischen Entwurfs für den- 

Maastrichter Vertrag
Von Anton Koonstra (Enschede)

\

Niederlande hat beim Zustandekommen der Maastrichter
eine aktive Rolle gespielt. Einerseits frihrte die Nieder-

den Vorsitz bei den Verhandlungen um den'Maastrichter
und andererseits brachte sie nur zwei Monate vor der

Regierungskonferenz einen föderativ ausge-
Vertragsentwurf Lein, welcher ein Einheitskonzept fur

Gemeinschaft, Aussenbeziehungen und innere Si-
vorsah. Zudem sollte das Europäische Parlament in al-

Politikfeldern - ausser der Agrarpolitik und beim Abschlies-
von Handelsverträgen - das Recht erhalten, Entscheidungen
absoluter Mehrheit abzulehnen. Dieser Antrag wurde aber
fast allen EG-Mitgliedsstaaten deutlich abgelehnt und mit

Kritik ln der Presse begleitet In diesem Bertrag biete ich
Uberblick über die Faktoren welche laut der Presse für
empfindliche Niederlage der Niederlande verantwortlich

Dies ist besonders im Hinblick auf die EU-Regierungs-
von7996197 (Maastricht II) interessant, da die Kon-

von 199L nach wie vor existieren und die niederländi-
Regierung im ersten Halbjahr 1997 wieder den EU-Vorsitz

wird

Vertragsentwurf der niederländischen Präsidentschaft vom 24.September
1991. Auf dem Weg zur Europäischen Union, dokumentiert in: Weiãenfeld,

!. (Ue.): Maastricht in der Analyse. Strategien und Optionen für Europa,
Gutenloh 1994.
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Die Verhandlungen über die europäische politische Union
wurden durch einen Zwelkampf, zwischen den Kommunautari-
sten, die ein gemeinschaftliches Europa anstreben, und den

Intergovernementalisten, die sich auf ein zwischenstaatliches
Europa beschränken wollen, beherrscht. Die niederländische
Regierung vertrat dabei traditionell die Position der Kommu-
nautaristen. Dabei war sie nicht allein: Deutschland, Belgien,
Italien und Griechenland wünschten sich auch einen gemein-

schaftlichen EU-Vertrag. Britannien ufid Dänemark waren

dagegen stark intergouvernementalistischbrientiert.
Nach einigen föderal inspirierten Blaupausen - z.B. dem bel-

gischen Memorandum vom Marzt990 und dem Kommissionsan-
trag vom Oktober 1990 - wurde der eher zwischenstaatlich orien-

tierte Vertragsentwurf Luxemburgs die Verhandlungsgrundlage
für die Regierungskonferenz über eine politische Europäische
Union. Die niederländische Regierung war damit nicht einver-

standen und versuchte, als Konferenzvorsitzende, einen mehr

gemeinschaftlichen Entwurf als Verhandlungsbasis zu lancieren.
Das ist aber nicht gelungen: Der niederländische Vertragsent
wurf wurde am 30. September 1991 durch eine beträchtliche
Stimmenmehrheit abgelehnt. Ausser den Niederlanden unter-

stützten ihn nur die Europäische Kommission und Belgien. Für

die Niederlande war dies eine empfindliche Niederlage. Noch

heute nennt man diesen Tag schwarzen Montag. Wie war es mÕg-

lich, dass so viele Mitgliedsstaaten, die früher die Niederlande in
ihrem europäisch-gemeinschaftlichen Ansinnen sätzt en, jetzl

ihren Antrag ablehnten? Anders gesagt: Welche (diplomati-
schen) Fehler haben die Niederlande gemacht? Die niederländi-
sche Presse zeigte aut, dass es viele verschiedene Faktoren gab,

die insgesamt zur Ablehnung des Antrags führten.2
Einer der wichtigsten Faktoren war, dass der niederländische

Antrag zu spät eingebracht wurde. Viele Regierungschefs waren

nicht bereit, kurz vor dem Gipfel auf einen neuen Antrag einzu-

2 Vgl. NCR Handelblad, l.Oktober 1991; Telegraaf, l.Oktober 1991; Alge'
meen Dagblad, 1. Oktobe¡ 1991; Trouw, 1. Oktober 1991.
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gehen. Zudem \¡/aren Mitgliedsstaaten, die eigentlich den nie-
derländischen Antrag dem luxemburgischen Entwurf vorzoggn,
nicht bereit, das Risiko eines Scheiterns der Regierungskohl
ferenz vom Dezember 1991 in Maastricht zu riskieren. Die'
Verzögerung des Antrags wurde hauptsächlich durch schwierige
Beratungen zwischen den niederländischen Ministerien erklärt.

Ein zweiter Faktor betrifft die Taktik. Im niederländischen
Antrag waren die Worte <vocation fédérale> aufgenommen
worden. Diese Worte waren für Britannien ein rotes Tuch. Die
Niederlande hätten diese Worte wohl besser weggelassen, zumal
dieser Begriff wenig zum VeYtrag beiträgt. Auch hätte der nie-
derländische Antrag anders präsentiert werden können, nämlich
als Ergânzung zum luxemburgischen Entwurf, zumal der nieder-
ländische Aussenminister, Van den Broek, selbst erklärte, dass
treide Anträg e zt achtzigP¡ozent miteinander übereinstimmten.

Der dritte Faktor ist psychologischer Natur. So wurde in der
Presse festgestellt, dass der deutsche Aussenminister Genscher
seinen Zorn über die Weigerung der Niederlande, Slowenien
und Kroatien anzuerkennen, durch die Ablehnung des nieder-
ländischen Antrages abkühlte. Ein anderer Grund war zudem,
dass der Antrag nur in französischer Sprache vorgelegt wurde,
obwohl viele Aussenminister die französische Sprache kaum be-
herrschten. Kein Wunder, dass sie sich dadurch negiert fühlten.

Der vierte Faktor betrifft die niederländische <Arroganz>.
T¡otz alarmierender inhaltlicher Kritik aus dem In- und dem
Ausland wurde der niederländische Antrag - unterstützt vom
Parlament - dennoch eingebracht. Der Staatssekretär für euro-
päische Angelegenheiten, Dankert, war nach Konsultationen in
verschiedenen europäischen Hauptstädten der Meinung, dass es

für ihn genügend Unterstützung gab. Die Warnungen des nie-
derlândischen EG-Botschafters, dass genau das Gegenteil der
Fall sei, wurden in den Niederlanden völlig ignoriert.

Der letzte Faktor ist der Mangel an politischer Aufmerksam-
keit für die doch sehr wichtige europâische politische Zusam-
menarbeit. Das Auswärtige Amt beschäftigte sich intensiv mit
dem Balkankrieg und mit dem Staatsstreich in der Sowjetunion.
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Der Aussenminister war mit seinen Beamten wegen dieser Fra-

gen sehr oft im Ausland untenwegs und vernachlâssigte das EG-

Dossier dementsprechend. Auch der Ministerpräsident und die

anderen Minister hatten andere Sorgen. Sie konzentrierten sich

vornehmlich auf die niederländische Regierungskrise, welche im

Zusammenhang mit einer Kürzung von Sozialleistungen bei Ar-
beitsunfähigkeit und Krankheit stand. Lubbers und Van den

Broek waren durch diese Faktoren zu stark von der Konferenz
über die Politische Union abgelenkt. So fiel die tägliche Leitung
der Regierungskonferenz Staatssekretär Dankert und einigen
hohen Beamten des Auswärtigen Amtes in die Hände. Diese

hatten ein hohes europäisch-föderalistisches Ideal, doch durch
den Mangel an politischer Aufmerksamkeit wurden sie von nie-

mandem in ihren kontraproduktiven Vorstössen gebremst.
Diese von der Presse genannten Faktoren sind dennoch ein

wenig spekulativ. Inzwischen wird von der Wissenschaft eine

etwas abstraktere Deutung vorgezogen.3 Demnach war die EG

1991 für ein gemeinschaftliches Herangehen an sehr empfind-
liche Politikbereiche noch nicht bereit. Im Bereich der gemein-

schaftlichen Aussen- und Sicherheitspolitik und im Bereich Ju-

stiz und Inneres existierten wohl Wünsche auf eine engere eurc
päische Zusammenarbeit, aber nur auf einer intergouvernemen-
talen Basis. Der luxemburgische Antrag ist an diesem Gedanken
entlang entstanden. Der niederländische Entwurf hatte nicht die

Kraft, die Mitgliedsstaaten zu bewegen, endgültig den gemein-

schaftlichen Weg einzuschlagen.

3 Vgl. Rozemond, S-: De gangneer Maastricht,Den Haag 1991: Nederlandsl¡-
stituut voor Internationale Betrekkingen .Clingendaal>.

Die italienische Debatte im Vorfeld
der EU-Regierungskonferenz 1996 

.

Von Gianni D'Amato (Fotsdam)
und Siegfried Schieder ( Berlin / Bo zen)

Der italienischen AussenpoinrO wird nachgesagt, sie sei janus-
köpfig. Seit den Grundsatzentscheidungen im ersten Jahrzehnt
nach dem Zweiten Weltkrieg war das aussenpolitische Handeln
Italiens letztlich nicht mehr als eine verspätete Reaktion auf
åussere Einflüsse. Das Land war nicht geneigt, eine eigene Li-
nie seiner internationalen Interessen zu definieren. Folglich ist
.las Gewicht Italiens geringer als es ihm aufgrund seiner Posi-
tion als fünftgrösste Industrienation mit einer Bevölkerung von
rund 58 Millionen Einwohnern und einer 'Wirtschaftsleistung

von 1700 Mrd. SFr. zustünde. Der frühere italienische Botschaf-
ter in Moskau, Sergio Romano, hat in einer jüngst veröffent-
lichten Darstellung der italienischen Aussenpolitik selbst-
kritisch bemerkt, dass zu den Konstanten dieser Politik das
Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein, zwischen Rhe-
torik und Realitãt gehöre. Dem <bangen Wunsch nach Teil-
.nahme> steht zugleich das Bestreben gegenüber, <<den Ver-
pflichtungen dieser Teilhabe zu entgehen."l Die Aussenpolitik
Italiens war daher stets ein Instrument der Innenpolitik und war
dieser untergeordnet.

I Sergio Romano: Guida alla politica estera italiana dál crollo del fascismo al
crollo del comunismo. Mailand 1993. Noch drastischer bringt es Carlo M. San-
toro: La Politica estera di una media potenza, Bologna 1991., zum Ausdruck,
wenn er vom Gegensatz zwischen <gigantismo> und <<nanismo politico> in der
italienischen Aussenpolitik spricht.
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Diese grundsätzliche Zwiespältigkeit findet sich als durchlau-
fendes Muster auch in der italienischen Europapolitik. Als
Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaften hat Ita-
lien stets eine überzeugende Hinwendung zu Europa eingenom-
men. Hierfür ist die Entscheidung über die Teilnahme am Euro-
päischen Währungssystem (EWS) ebenso ein Beleg wie die

Entschlossenheit, den politischen Einigungsprozess durch die
Genscher-Colombo-Initiative (benannt nach den damaligen
Aussenministern Italiens und der Bundixrepublik Deutsch-
lands) neue Impulse zu verleihen. Das Ergebnis dieser Initiative
war die Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte
1986, die bis dahin die umfassendste Änderung und Ergänzung
der Römischen Verträge darstellte. Neben der Herstellung des

Binnenmarktes sowie der Rückkehr zum qualifizierten Mehr-
heitsprinzip im Ministerrat, brachte die Akte auch hinsichtlich
der demokratischen Frage einen wichtigen Fortschritt, indem sie

die Kompetenzen des Europäischen Parlaments im europäi-
schen Gesetzgebungsprozess sichtbar erweiterte. Einen Ver-
handlungserfolg erlangte die italienische Regierung auch wäh-
rend ihrer Präsidentschaft 1990, indem sie die Vy'eichen für den

Maastrichtveftrag stellte und sich besonders für den neuen Mo-
dus der gemeinsamen Beschlussfassung zwischen Rat und Euro-
päischem Parlament (Kodezisionsverfahren) einsetzte.

Im Gegensatz zu den anderen EG-Staaten war Italien zu je-

dem noch so weitgehenden Verzicht auf seine eigene Souveräni-
tät bereit. Dies führte zur Annahme, dass Italien eine zentrale
Rolle im Einigungsprozess spielen könnte. Die pro-europäische
Haltung Italiens - wie beispielsweise beim Referendum über
einen verfassunggebenden Auftrag an das Europäische Parla-
ment von 1989 2 - kontrastiert jedoch häufig mit Unzulänglichkei-
ten bei der Umsetzung der Aufgaben der Gemeinschaft und
einer beträchtlichen Oberflächlichkeit der politischen Klasse.
Die Besetzung wichtiger Amter, insbesondere der Kommis-
sionsmitglieder, erfolgt in aller Regel mit Beamten, die über ein

2 Siehe dazu den Artikel von Stefan Pöder in diesem Band-
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relativ niedriges politsches Profil verfügen.3 Ambitionierte Poli-
tiker und Verwaltungsbeamte versuchen sich eher auf der innen-
politischen Bühne zu betätigen und haben meist kein Bewusst-
Sein für die Feinmechanik Europas. Häufig muss Italien seine
eigenen Positionen zurücknehmen, weil sie mit einer realisti-
schen Betrachtung des Verhandlungsgegenstandes nicht ver-
einbar sind. Die <Politik der Gesten> wird konterkariert von
innerstaatlichen Widerständen, die sich in der mangelhaften
Umsetzung europâischer Normen und der Verwirklichung ge-
meinschaftlicher Zielv orgaben wiederspiegeln.

Das Ausscheren Italiens ausdem europäischen Währungver-
bund (EV/S) im Herbst L992, die andauernde Unausgewogenheit
der öffentlichen Finanzen sowie die Ineffzienz der staatlichen
Verwaltung lassen es immer unwahrscheinlicher erscheinen,
dass Italien die Konvergenzkriterien der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (WIMU) noch in diesem Jahrzehnt erfüllen kann.
Frankreich und Deutschland haben mit ihrer Diskussion um ein
Kerneuropa mehrmals das Vorhaben unterstrichen, sich strikt
an diese Kriterien zu halten und auf Italien als WWU-Mitglied
gegebenenfalls zu verzichten. Hinzu kam, dass Italien 1994 inter-
national isoliert dastand, da fünf Vertreter der postfaschi-
stischen .\lleanza Nazionale in die Regierung besteflt wurden.
Ministerpräsident Silvio Berlusconi und sein Aussenminister
Antonio Martino setzten deshalb auf die Karte der Renationali-
sierung und schwenkten auf die Linie der Euroskeptiker ein. Die
Debatte über ein Kerneuropa bot dem <antieuropäischen Flü-
gel> der italienischen Rechten die Gelegenheit, die italienischen
Laster hinter der Fahne der <beleidigten Nation> zu verstecken
und sich der Verantwortung für das Projekt Europa zu entzie-
hen.

Die Ubergangsregierung Lamberto Dini hat sich von der euro-
skeptischen Position deutlich distanziert. Obwohl sie sowohl der
Vertiefung als auch der Erweiterung der Europäischen Union

3 Walte¡ Cotalhnzo: La politica europea dell'Italia: Antichi vizi e opinalbili
vifù, in: Teoria Politica X, n.2,1994,5.106.
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prinzipiell zustimmt, zeigte sich in der italienischen Offentlich-
keit einige Irritation angesichts der Aussicht auf eine zu unausge'

wogene Union mit einem Übergewicht des Nordens, das sich um

Deutschland gruppiert. Als Gefahr wird die Bildung einer von

der Deutschen Mark beherrschten Wirtschaftszone erachtet, da

sie zu einem möglichen Solidaritätsbruch zwischen Nord- und

Südeuropa sowie zu einer politisch-wirtschaftlichen Marginali-
sierung Italiens führen könnte.

Obwoht sich die italienische Aussenministerin Susanna

Agnelli und Botschafter Silvio Fagiolo, dem italienischen Regie-

rungsvertreter in der Reflexionsgruppe zur Maastricht-Zwei-
Konferenz, klar für einschneidende Reformen der Europäischen
Union ausgesprochen haben, sind die Vorstellungen der italieni-
schen Parteien in Strasbourg sehr unterschiedlich. Als stärkste

italienische parlamentarische Gruppe im Europäischen Parla-

ment hatte sich Forza Europaa bei der Abstimmung über den

Bourlanges/ Martin-Bericht zur institutionellen Reform der EU

der Stimme enthalten, mit der sibyllinischen Begründung, dieser

sei zu wenig innovativ. Im gleichen Atemzug aber fordern sie

eine Stärkung der nationalen Identitäten, um ein <Europa der

Völker> zu bauen.s Diese in sich widersprüchliche Auffassung
deckt sich weitgehend mit den Vorstellungen von Alleanza Na-

zionale. Die postfaschistische Abgeordnete Cristiana Muscar'
dini liess in ihrem EP-Redebeitrag jeden Bezug zur demokrati-
schen Frage vermissen. Dagegen polemisierte sie gegen jede

Form der Erweiterung ohne vorherige Konsolidierung der be.

stehenden Europäischen Union. Als Partei, die ihr Wählerpo.
tential aus den südlichen Regionen Italiens schöpft, wehrt
Alleanza Nazionale gegen eine übereilte Erweiterung in Rich'

4 Dabei handelt es um die europäische Version von Forza Italia, der Partei des

ehemaligen Regierungschefs Berlusconi. Unterdessen hat sich diese Gruppe

mit der Sammlungsbewegung der Europäischen Demokraten um die französi'
schen Gaullisten zusammengeschlossen. Sie bilden gegenwärtig die
grösste Fraktion im EP mit 65 von 626 Abgeordneten.

5 EP-Redebeitrag von MdEP Dancsin (FE) vom 17.5.1995. Vgl. dazu
Europe Agency International, Nt.6492,1.Juni 1995, S.2.

D ie italienis che D eb atte im Vo r fe I d der E U - R e gierun gs ko nfe ren z

htng Osten, ohne die ökonomischen Probleme des Südens
mit einzubeziehen. In dieser Position spielt die

Aufrechterhaltung der nationalen Souveränität elne zentrale
Rolle. Dies kommt auch in der Ablehnung eines institutionellen
Ausbaus des Ausschusses der Regionen zumAusdruck.6

Der traditionell nationalistischen und antikapitalistischen
Haltung der Postfaschisten steht die Position des ehemaligen
Koalitionspartners Lega Nord - Italia Federale gegenüber. Die
Lega lritt imeuropäischen Parlament für einèn Föderalismus auf

ne Stärkung des Subsidiaritätsprin-
Postulat visieren sie eine Stärkung

äischen Parlaments an, die übe¡ das
heutige Kodezisionsverfahren hinausgeht. Weiter fordert die

der ehende
Ex gegen

n G efürch-
tet, dass die stârkste industrialisierte Region Italiens (<la

) von elnem Kerneuropa ausgeschlossen werden
lönnte. Im Endeffekt bestätigt sich hierin die Absicht den Be-
griffder Nation durch den der ethnisch aufgeladenen Region zu

Die grösste Linkspartei Italiens, die sozialdemokratisch-post-
PDS (Partito Democratico della Sinistra)

in ihrem l0-Punkte-Programm eine differenziertere Posi-
ern Aufdie demokratische Frage wird explizit emgegangen.

der Tradition des europâischen Föderalisten Altiero Spinelli
die Bedeutung einer europäischen Verfassung betont, die

drei Säulen der Europäischen Union (EG-Vertrag, Aussen-
Sicherheitspolitik, Rechts- und Innenpolitik) integrierr. Die

zwei Bereiche sollen vergemeinschaftet werden. Ver-

EP-Redebeitrag von MdEP Muscardini vom 16. Mai 1995.
Reflexionspapier von MdEP Umberto Bossi im Hinblick auf die Regierungs-
konferenz 1996, unv. Manuskript, Brüssel 1995.
Siehe D'Amato/Schieder: Die Lega Nord: Zwischen ethnischer Staatsbürger-
æhaft und föderalem Projekt, in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Soiial-
wissenschaft, Nr. 1, 1995, S.53-68.
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langt wird eine Ausweitung der Mehrheitsentscheide im Mini'
sterrat auf nahezu alle Problembereiche. Durch transparentete
Verfahren und öffentliche Sitzungen des Ministerrates, die die

Medien und die Bürger nachvollziehen können, sowie ein Zu-

rückdrängen von Zentralisierungs- und Bürokratisierungsten'
denzen soll die .\kzepranz gesteigert und die demokratische
Legitimation der EU erhöht werden. Unverkennbar ist das Be-

kenntnis zu einem föderalistischen Ansatz im Sinne Jacques De-

lors. Eine europäische Föderation bietet auch Þ4atz für eine nicht

territorialgebundene europäische Staatsbürgerschaft, die ihre

Autonomie gegenüber den nationalen Staat'sbürgerschaften

behaupten kann.e Die Vorstellungen der PDS decken sich weit
gehend mit dem vom EP verabschiedeten Bourlanges/Mafin-
Bericht, dem auch die italienischen Christdemokraten in
Europäischen Volkspartei (EVP-CD) sowie kleinere Gruppie-
rungen wie Patto Segnitnd die Gruppe um La Malfu
haben.

Den italienischen Grünen und den Kommunisten (Riþnda-
zione Comunista) gingder Bourlanges /Martin-Bericht hingegen

nicht weit genug. Sie bemängelten insbesondere
keiten im ökologischen und sozialen Bereich. Darüber
war für sie die demokratische Frage nicht hinreichend themati.

siert wo¡den. Insbesonders bemängelten sie, dass es in der EU
transparenten Entscheidungsverfahren fehlt. Das
wählte Europäische Parlament, so ihr Einwand, verfüge
wie vor über kein gesichertes Recht der verfassungsrechtlichen
Mitentscheidung. Ebenso seien seine B
bei der Ratifizierung von EU-Vertragsänderungen nicht
ben.

Die Grünen im EP schlagen grundsätzlich drei F
vor: Erstens soll das EP in allen vergemeinschafteten
reichen das volle Mitentscheidungsrecht beanspruchen

9 Dokument der PDS-Delegation hinsichtlich der Regierungskonferenz
vom 15.Februar 1995 und der Beitrag vom Vorsitzenden der PDS
D'Alema, Un futuro sicuro per l'Italia, in: L'Unità v. 28. Mai 1995, S. 19f.
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Zweitens gilt es, das Initiativmonopol der Europäischen Kom-
mission im EU-Gesetzgebungsprozess zu brechen, indem das EP
daran beteiligt werden soll. Und drittens müssten Anderungen
des Unionsvertrages einer qualifiziertenMehrheit (Mehrheit der
Staaten, die gleichzeitig auch mehr als Zweidrittel der EU-BüI-
gerumfassen) und nicht der Einstimmigkeit unterliegen. Zudem
¡ollten die schwach ausgebildeten partizipatorischen Elemente
der europäischen Demokratie gestärkt werden, wobei unklar
bleibt, wie diese Forderung konkret umgesetzt werden soll.10

In der breiten Öffentlichkeit erscheint die italienische Position
mitBlick auf die Maastricht-Zwei-Konferenz diffus, da noch un-
oicher ist, wer 1996 die Regierungsgeschäfte führen wird. Dabei
wird Italien im Vorfeld der EU-Regierungskonferenz eine wich-
tige Rolle spielen, da es im ersten Halbjahr den EU-Vorsitz über-
nimmt. Die unterschiedlichen Positionen der italienischen Par-
teien machen allerdings klar, dass die italienische Europapolitik
letzten Endes vom Ausgang der nächsten Parlamentswahlen ab-
hängen wird. Sollte daraus die Rechtskoalition um Berlusconi
als stärkste Kraft hervorgehen, dann wird Sergio Romanos
Befürchtung einer <<Britannisierung> der italienischen Europa-
politik wahr werden. Gelingt es hingegen dem, vom christlich-
¡ozialen Ökonomen Romano Prodi angeführten, Mitte-Links-
Bündnis um die PDS die Regierung zu stellen, dann wird Italien
weiterhin ein gemeinschaftliches Europa anstreben.

Alexander Langer: About the Enlargement of the European Union, in: Eur-
opean Federation of Green Parties: Green Hearing of the Intergovernmentel
Conference of 1996, Brüssel 1995; Daniel Cohn-Bendit/Edit Müller/Wolf-
gang Ullmann: Die europäische Union am Scheideweg. Vorschläge für die
Revision des Vertrages von Maastricht, Bonn 1995.



Die Europäische Verfassung als
Auftrag der italienischen

Stimmbürgerlnnen
Von Stefan Pöder (Lana)

4m20. Juni 1988 wurde bei der italienischen Abgeordnetenkam-
mer ein Gesetzentwurf zur .<Einberufung einer Volksbefragung
über die Erteilung eines verfassunggebenden Mandates an das

1989 zu wählende Europäische Parlament> eingereicht. Dieser
Gesetzentwurf ist aufgrund eines erfolgreich verlaufenen Volks-
begehrens zustande gekommen, welches in erster Linie von
Movimento Federalista Europeo (Europäische Föderalistische
Bewegung) angeregt und von lokalen Vertretern anderer euro
päisch-föderalistischen Organisationen, wie z.B. der
schen Bewegung, der Association Européenne des
und der italienischen Sektion des <Consiglio dei Comuni e

Regioni d'Europa (CCRE)> sowie der Radikalen Partei
stützt wurde. In weniger als drei Monaten konnten 114000
glaubigte Unterschriften für den Gesetzentwurf gesammelt
beim Parlament hinterlegt werden. Die Verabschied,ung des

sprechenden Gesetzes im Parlament und der positive
der Volksbefragung bilden den vorläufigen Höhepunkt im Be-

mühen vieler Italienerinnen und Italiener, den damals
Europäischen Gemeinschaften eine demokratische Basis zu
tren.

Der Movimento Federalista Europeo (MFE) wurde
der Resistenza, rm August L943, von einer Gruppe von
schisten um Altiero Spinelli ins Leben gerufen. Sie setzten
für eine europäische Föderation ein, welche Frieden, F
und Demokratie künftig besser sichern sollte, als es

D ie Euro p täs che Verfas s ung als Auftrag

Wiederherstellung der Vorkriegsdemokratien erwar-
ûen liesse. Der MFE ist zudem Mitglied der 1947 gegründeten.
Union der Europäischen Föderalisten. Die europaiich-foderali-
¡tischen Grundideen Altiero Spinellis und des MFE lassen sich
auf zwei Punkte bringen :

o Eine Europäische Demokratie kann nie das Ergebnis einer
zwischenstaatlichen Regierungskonferenz sein, sondern nur
die Folge eines verfassunggebenden prozesses. Dieser prozess
sollte durch eine gewählte Versammlung, also durch ein euro-
päisches Parlament unter Miteinbeziehung der nationalen
Parlamente gesteuert werden ¡,

o Die nationalen Regierungen werden einem verfassunggeben-
den Mandat für ein europäisches Parlament nur zustimmen,
wenn sie diesbezüglich seitens der Bürgerinnen und Bürger
unter Druck gesetzt werden. Deshalb hielt er das Instrument
der Volksbefragung einerseits als das richtige Instrument da-
füç die Bürgerlnnen Europas am Einigungsprozess zu beteili-
gen, andererseits als einen sehr wichtigen Auslöser für einen' verfassunggebenden Prozess.

war der Beitrag des MFE zur Diskussion um
Ratifizierung der Einheitlichen Europäischen Akte, deren

die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes
In einem Brief an die italienischen parlamentarier schrieb

MFE, dass der Einheitlichen Europäischen Akte nur dann
sei, wenn man gleichzeitig mittels einer Volksbe-

feststellt, ob die italienischen Bürgerlnnen auch wollen,
aus den Europäischen Gemeinschaften eine (föderalistische
demokratische) Europäische Union werden soll. Die Ein-

des MFE zur Einheitlichen Europäischen Akte und zum
war somit klar: eine europäische Wirtschaftsunion

es nur dann geben, wenn es auch eine europäische politi-
Union gibt. Diese Position wurde vom italienischen Senat

der Ratifizierung der Einheitlichen Europäischen
mitgetragen, indem er gleichzeitig einen Tagesord-

verabschiedete, mit dem die Regierung aufgefor-
wurde, den europäischen Einigungsprozess zu beschleuni-
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gen. Dies sollte durch ein ausdrücklich verfassungge
Mandat an das 1989 zu wählende Europäische Parlament
hen. Die Legitimierun g dazu sei eventuell mit erner
den Volksbefragung einzuholen.

Eine Volksbefragung kam zustande. Aber nicht auf
der Regierung, sondern aufgrund des Volksbegehrens des
und dessen massiven Druck auf die Parteien im italienischen
lament, den unterbreiteten Gesetzentwurf zu
Nach der Einreichung des Volksbegehrens in'der
tenkammer ging die Aktion des MFE in enger
mit einer fraktionsübergreifenden föderalistisihen
gruppe im Parlament weiter. Schon am lí.November 1988

gann die Debatte des eingereichten Gesetzentwurfes in der
lamentarischen Kommission für
und am 24.November fiel der Entschluss, die
durch die Verabschiedung eines Verfassungsgesetzes zu
lichen. Dies bedeutete, dass beide Kammern im Abstand
drei Monaten zweimal den Gesetzentwurf gutheissen
bei der zweiten Abstimmung sogar mit einer
heit, damit das Gesetz sofort nach Veröffentlichung in Kraft
ten kann.1 Die Hürden wurden bewältigt. In der ersten
wurde das Gesetz sowohl in der Abgeo¡dnetenkammer als
im Senat einstimmig angenommen, in der zweiten Lesung,
drei Monaten, enthielt sich jeweils ein Abgeordneter der
bzw. stimmte dagegen. Am 3. April 1989 wurde das
gesetz Nr. 2 im Amtsblatt veröffentlicht und am 18. Juni
den italienischen Stimmbürgerinnen und -bürgern,
mit der Wahl des Europãischen Parlamentes, folgende Frage
terbreitet: "Seid lhr der Meinung, dass man die
Gemeinschaften in eine wirkliche Union umwandeln muss,

1 Wenn ein V.erfassungsgesetz bel der zweiten Abstimmung in einer
nur die absolute Mehrheit erhält, kann es innerhalb von drei Monaten
Veröffentlichung auf Verlangen von einem Fúnftel der Abgeordneten
Kammer oder von fünf Regionalräten oder auf Antrag der Bevölkerung
tels Einsammeln von 500000 Unterschriften zur Volksabstimmung
werden. Ansonsten tritt das Gesetz nach drei Monaten automatisch in

Díe Europäische Verfassung als Auftrag

dem Parlament verantwortlichen Regierung, wobei dasselbe
Parlament das Mandat erhalten soll, den Entwurf

europöischen Verfassung auszuarbeiten, der direkt den zu-
Organen der EG-Mitgliedstaaten zur Ratifi.zierung
wird? >2

Von den 80,7"/o Stimmbürgerinnen und -bürgern, die sich an
Befragung beteiligt haben, haben sich 88 % für eine Euro-

Demokratie und für ein verfassunggebendes Mandat an
Europäische Parlament ausgesprochen

In keinem anderen Staat hatte es eine parallele Aktion euro-
Föderalisten gegeben, welche mit jener des MFE in Ita-

zu vergleichen gewesen wäre. Doch hoffte der MFE dennoch,
auf die anderen EG-Staaten erzielt zu haben: Das

italienische Volksbegehren sei ein deutlicher Hin-
der italienischen Bürgerlnnen und des Parlamentes, dass
europäische Einigungsprozess nicht weiterhin auf der

der Staatsvertragslogik und der zwischenstaatlichen Re-
weiterlaufen könne, sondern vielmehr eines ver-

benden Prozesses bedarf. Man war der Meinung, dass
die Volksabstimmung ein Bewusstsein in der europäi-

Offentlichkeit geschaffen werden könnte, welches von der
einer politischen europäischen Union überzeugt

ohne die das lJnternehmen des gemeinsamen Marktes und
gemeinsamen Währung zum Scheitern verurteilt ist. Man

, dass auch in anderen Ländern die Befürworter einer
Demokratie ihre Kräfte einsetzen würden. um

Meinung in einer Volksbefragung kundtun zu können, und
vielleicht auch andere nationale Parlamente und Regierun-
ihre Bürgerlnnen in diesem Unterfangen unterstützen wür-
Schliesslich und endlich - glaubte der MFE - würde das

Parlament, nachdem immer deutlicher die sozialen
politischen Probleme bei der Verwirklichung eines europäi-

Federalista Europeo: L'Europa ha bisogno del tuo Si. Reþren-
per l'attribuzione del mandato constituente al Parlamento Europeo.Mi-
1989, S.3.
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schen Marktes ohne europäische Regierung sichtbar w[irden,

sich zur Ausarbeitung eines Europäischen Verfassungsentwur'
fes entschliessen, zu der die italienischen Europaparlamentarier
seit der Volksbefragung sowieso schon berechtigt wären.

Diese erhoffte Signalwirkung Italiens auf die ausländischen

europäischen Partner ist weitgehend ausgeblieben. Und auch

italienische Regierung und Parlament selbst sind dem Ergebnis

der Volksabstimmung nicht gerecht geworden. Beim Europäi-

schen Rat in Strassburg vom 8./9. Dezembel1989 wird die Ein-

berufung einer zwischenstaatlichen Regiertmgskonferenz be'

schlossen, welche die Etappen der Wirtschafts- und Währungs'

union bestimmen und die notwendigen Ànderungen der Römi'

schen Verträge beschliessen soll. Die italienische Regierung war

somit weiterhin auf dem europäischen Schnellzug der
vernementalen Regierungskonferenzen in Richtung Binnen'

markt unterwegs. Am26.April 1990 beschliesst der Europäische

Rat in Dublin, auf die Anregungen von Kohl und
zusatzlich zur Regierungskonferenz zur schrittweisen Verwirk'
lichung der lVirtschaft- und Währungsunion eine Re
konferenz zur schrittweisen Verwirklichung einer
Aussen- und Sicherheitspolitik als Anfang der politischen
Europas abzuhalten. Die beiden Regierungskonferenzen
den am 15. Dezember 1990 in Rom eröffnet, und beim Europäi'
schen Rat von Maastricht vom 9 - I l0.Dezember 1991 werden
Ergebnisse der Konferenzen von den Mitgliedsstaaten
heissen. Die offizielle Unterzeichnung der Vertrãge von
tricht seitens der Staats- und Regierungschefs erfolgt am 7

brtar t992, womit der Verwirklichung der Europäischen
nur mehr die Ratifizierung der Verträge durch die
Parlamente oder mittels Volksabstimmung im Wege steht
italienische Parlament ratllizieft die Verträge am 29

7992.
Dreieinhalb Jahre nach der erfolgten Volksbefragung

war das Ergebnis der Abstimmung bei der italienischen
rung und bei dem im April 1992 neu bestellten Parlament
vergessen. Auch vergessen ist das Demokratiedefizit

Die Europtiische Verfassung als Auftrag

IJnion, angesichts der anstehenden Verwirk-
lichung des europäischen Binnenmarktes und der Angst, an die-
æm nicht teilhaben zu dürfen. Mittlerweile sind die italienischen
Regierungen hauptsächlich damit beschäftigt, sich den Grenz-
werten der Wirtschafts- und Währungsunion bei der Staatsver-
æhuldung, den Inflationsraten und Zinssätzen zu nähern und in
das Europäische Währungssystem zurückzukehren, um bei wei-
teren Integrationsschritten der EU nicht auf der Strecke zu blei-
ben. Bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Auch im italienischen Parla-

ist die europäische Demokratiefrage zur Zeif keinThema.
gilt es jetzt vielmehr zu überlegen, wie man an die politische

Flihrung Italiens kommt, nachdem die Schmiergeldaffären das
italienische Parteiensystem gehörig durcheinandergebracht ha-

und die Kräfteverhältnisse im Parlament neu zu definieren
Und selbst wir italienischen Bürgerlnnen dürften für die

keine so grosse Freude mehr zeigen, \ryenn heute nochmals
Volksbefragung wie 1989 stattfinden würde, denn Brüs-

hat sich bis jetzt noch nicht als sonderlich ergiebig für uns
erwiesen. Vielleicht trägt ja die Uberarbeitung der Ver-

von Maastricht dazu.bei, dass in Italien die Frage einer
Demokratie wieder zu einem Thema wird. Aber

nur, sofern es von jemandem gestellt wird



Zwischen lgnoranz und Umdenken
- die britische EU-Debatte

Von Joyce McMillan (Edinburgh)

1. Das Volk

Den meisten Menschen in Grossbritannien fehlt es an Informa-
tionen über transnationale Institutionen . Dazu gehört auch die

Europäische Union. In den Schulen wird kein Unterricht zu die-

sem Thema erteilt. Diese Mängel haben immer schwerwiegen-
dere Konsequenzen. Denn: die politischen Strukturen werden

immer komplexer, eine kompetent gefrihrte Debatte immer

notwendiger. Viele junge Britinnen und Briten verlassen ihre

Ausbildung ohne das geringste Wissen über die grundlegenden
Formen des politischen Systems auf nationaler und
Ebene. Das Resultat: eine fast absolute Apathie gegenüberpoli.
tischen Fragen generell und internationalen Angelegenheiten im
besonderen. Populistischen Massenmedien fällt es deshalb nicht

schwer, die öffentliche Meinung massiv zu manipulieren.
Anschauungsunterricht bot eine <<ratgebende TV-Volksab-

stimmung> zu Europa. 200 <gewöhnliche> Bürgerlnnen erhiel.

ten in diesem Zusammenhang ein Seminar- und Diskussionswo-
chenende in der Europafrage und wurden anschliessend
ihre Haltung befragt: die Resultate nach dem Info-Wochenende
zeigten einen massiven Umschwung in <pro-europäischerr
Richtung.

In der Frage der <Souveränität> verfügen die Stimm
ten in Schottland und Wales, nicht zuletzt wegen ihrer
Geschichte, über eine komplexere und pluralistischere
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Sie sind <<Grossbritannien> und dessen Schicksal gegenüber
skeptischer eingestellt und aus diesem Grund weniger abweisend
zur Idee eines föderalistischen Europas. Die Mehrheit der
Schottlnnen, die eine Meinung vertreten, sind für die Einfüh-
nrng einer gemeinsamen europäischen ìMährung. Eine klare
Mehrheit der Britlnnen insgesamt sind jedoch dagegen. Schot-
ten und Waliser machen nicht einmal 15 Prozent der britischen
Gesamtbevölkerung aus.

2. Die Medien

Es ist beinahe eine Unmöglichkeit, zu beschreiben, wie negativ
der Einfluss der britischen Medien auf die Europadebatte ist.
Die grosse Mehrzahl der sogenannten populären Presse ist
rechtsgerichtet und fremdenfeindlich. Sie nutzen jede Mög-
[chkeit, die Stimmung gegen die EU als politische Organisation
und gegen andere EU-Staaten anzustacheln. 50Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges werden immer noch Spaltmeter
über die <Unmöglichkeit, den Deutschen je vertrauen zu kön-

geschrieben und abgedruckt. Rechte Journalisten be-
nun die EU immer wieder als das <<Vierte Reich>; auf

&r traditionellen Linken denken viele auf ähnliche Weise. Dies
jedoch auch eine gute Seite: was in anderen Ländern in Sa-

Deutschlandfeindlichkeit gedacht, aber nicht gesagt wird,
hier auf den Tisch. Doch dieser ewige Strom von Desin-

und Lügen über die Gesetzgebung und die Strukturen
EU kann der Debatte natürlich in keiner Weise weiterhelfen

Wichtiger noch ist der Umstand, dass auch die seriöseren und
Medien wie BBC, Guardian,Independent etc. -

einer stark Westminster-orientierten Sicht des politischen
folgen und ihre Europaberichterstattung durch die an-

Stimmung im Westminster diktieren lassen. Neun
konservative Parlamentarier, die für einen EU-

des Landes sind, ziehen hunderte von seriösen Journa-
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listlnnen zu ihren Medienkonferenzeî aî; 
^x 

Lancierung eines

Informationspaketes über die Institutionen der EU von über ein-

hundert proeuropãischen M. P.s kommt jedoch kein einziger

schreibender Journalist.
Dies ist auch ein Grund dafür, dass viele Britlnnen, die sich

sehr für Fragen der Demokratie und Europa interessieren. ge-

gen die Durchführung von Volksabstimmungen und die Ståir-

kung der <direkten Demokratie>> sind. Sie !önnen sich schlicht

keini Abstimmungskampagnen vorstellen, dÍ'e nicht durch reak-

tionäre Medien manipuliert würden. Medien,die heute allesamt

multinationalen Firmen wie Murdoch, Stevens, Conrad Black

etc. gehören. Dabei bleibt festzuhalten, dass diese Medien oft

von sogenantnen <Stilopfern> geführt werden - Leute, deren

Ideen sehr stark durch schnell veränderliche intellektuelle und

politische Trends bestimmt werden. Der Anti-Europäismus lie$

in der britischen Medienlandschaft seit 1990 im Trend; doch nach

Mr. Majors Wahlsieg hat sich dieser Trend wieder etwas abge'

schwächt.

3. Die Politiker(innen)

Eine der markantesten Entwicklungen der 2-3Jahre war in
Grossbritannien die Herausbildung eines starken Anti-Europa'
Gefühles im Westminster. Das britische Parlament wird nun

verschiedenen Gründen scharf angegriffen: unfaire
setze Korruption Uber-Zentralisierung, Machtlosigkeit
genüber der Wirtschaft etc. Diese Angriffe haben die Parlamen

tarier(innen) bezüglich ihrer Rechte und <Souveränitä

che>> in eine extreme Verteidigungshaltung gedrängt. John
jors Regierung, die nur über eine sehr schmale Mehrheit im
lament verftigt, hat, um überhaupt überleben zu können,
scharfen Anti-EU-Ton angeschlagen. Hingegen ist der
Ansturm in der konservativen Partei 1995 etwas gestoppt
den. Als Schachzug diente Major eine Kampfwahl um die
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frihrung, in welcher er einen Vertreter des antieuropäischen Flü-
deutlich besiegte. Der britischen Europadebatte verhilft.

dies zu etwas Atemraum. Über die EU rvird nun etwas weniger
Éysterisch diskutiert, als auch schon. Dazuhat auch die Wahl
Jacques Chiracs zum französischen Präsidenten beigetragen: die
britische Rechte sieht in ihm einen Gesinnungsgenossen, der,
úelmehr als dessen Vorgânger Mitterrand, die <nationale Sou-
veränität>> hochhält und das hohe Lied von der Zwischenstaat-
[chkeit predigt.

Trotzdem wird die 1996 beginnende EU-Regierungskonferenz
immer noch in erster Linie als'eine Gelegenheit gesehen, auf
welcher den anderen europäischen Staaten klar gemacht werden
¡oll, dass mehr Föderalismus in der EU nicht toleriert werden
kann; dass das Europäische Parlament nicht mehr Macht erhal-
ten soll und dass es nie eine gemeinsame Aussen- und Verteidi-
gungspolitik geben wird, in welcher nicht jedes Land über ein
nationales Vetorecht verfügt. Einige Konservative fordern nun
Euch, dass die Direktwahl ins Europäische Parlament abge-
æhafft werden soll und die Europaparlamentarierlnnen anstelle
durch die nationalen Parlamente delegiert werden sollen. Auch
rl¿bour> nimmt eine ziemlich EU-skeptische Haltung ein. Die
Oppositionspartei ist für die Unterzeichnung der Sozialcharta im

und auch - mit Ausnahme der Aussenpo-

- für die Einführung von Mehrheitsentscheiden. Doch
Tony Blair hat erklärt, er werde die britischen

in der EU ebenso stark verteidigen wie die Konserva-
Blair hat sich auch gegen die Errichtung der <Vereinigten

von Europa>> ausgesprochen. Positiv sind Blairs Bemer-
zu werten, die er im Zusammenhang mit einer Rede in

machte: Er betonte, dass die künftigen europäi-
Institutionen nicht mehr ohne die Zustimmung der Bür-

errichtet we¡den können. Die Entwicklung dürfe nicht
allein auf Technokraten und Bürokiaten beruhen. In der
ist dies als ein deutliches <<Pro-EU>>-Signal von Labour im

auf die nãchsten Parlamentswahlen gewertet worden.
aussenpolitische Sprecher von Labour, Robin Cook - ein
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Schotte -, hat sich in jüngster Zeit auch auf Veranstaltungen von

Bürgerlnnenbewegungen sehen lassen. Der neue Vorsitzende

der Europäischen Bewegung in Grossbritannien' der energische

Labourabgeordnete Giles Radice, hat betont, dass sich nun jene

Menschen zuengagieren beginnen, die den Aufbau der europäi-

schen Institutionen weiterverfolgen möchten. In einer Reihe von

linken Magazinen und Organisationen ist die EU-Regierungs'

konferenz zu einem echten Thema geworden: einschlägige Ver'

anstaltungen ziehen wohl keine Massen an, 6ind aber meist sehr

interessant. Schliesslich haben auch die Mitglieder des Europäi-

schen Parlamentes an Ansehen geìwonnen: ihre Meinung wird in

der internen britischen Debatte immer mehr beachtet. Ja, auch

das Verständnis für die verschiedenen Rollen von Kommission,

Ministerrat und EP wächst, wenn auch sehr langsam.

Im Zusammenhang mit den intensiven Bosnien-Debatten ist,

so glaube ich, auch das Interesse - hauptsächlich bei linken

Gruppierungen - für andere europäische Organisationen als die

EU gewachsen: z.B. für den Europarat und die <

für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa> (OSZE). Die

Kritik an der ietzigenEU wächst jedoch an: auch in Schottland

werden deren wirtschaftlichen Vorteile offen in Frage gestellt.

Skepsis zieht auch die EU-Flüchtlings-, Bürgerrechts-, Einwan'

derungs- und Polizeipolitik auf sich. Zur Linken besteht j
ein wachsender Wille, an der Herausbildung eines neuen

schen Gebildes in Europa aktiv mitzuwirken. Ein Europa,

dem auch die Staaten Zentral- und Osteuropas Platz haben.

Europa, dass eine <<sozialdemokratisch> geprägte

politik führt. Und ein Europa, in dem Katastrophen' wie wir
auf dem Balkan erleben, unmöglich werden.

Übersetzung aus dem Englischen von Bruno

lnformation ist Silber -
lmpulse wären Gold

Die FAZ-Debatte
um Maastricht II

Von Borris Mayer (Trier)

Maastricht-Zwei-Debatte der Frankfurter Allgemeinen Zei-
(FAZ) begann am 8. September 1994mit dem Abdruck eini-

Passagen des eine Woche zuvor veröffentlichten <Schäuble/
Papiers>> in der erklärten Absicht, die Aufregung über

Vorschläge der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bezüglich
zukünftigen Entwicklung der Europäischen Union in eine

bzw. nicht auf Fachkreise beschränkte Diskussion
, die laut einem der in loser Folge erschienenen Bei-

in Deutschland seit den 50er Jahren nicht mehr stattgefun-
hatte.

Die vielen Artikel, welche der daraus resultierenden Notwen-
genüge leisten, erst einmal die aktuellen Probleme der

Union genauestens zu erläutern, bestätigen diese
Die damit zugleich erbrachte Aufklärungsarbeit ist um-
; d. h., es werden alle aktuellen, europa-politisch rele-
Fragestellungen behandelt. Die FAZ ist somit nach unse-

Wissen die einzige deutschsprachige Zeitung, die sich nicht
einfache Berichte¡stattung und gelegentliche Hintergrund-

beschränkt, sondern eine Art Europa-Forum darstellt.
Die Artikelserie wird pluralistischen Grundsätzen gerecht,
h., Vertreter unterschiedlicher europa-politischer Meinungen

zu Wort. Die Tendenzen darzulegen, die sich dennoch
lassen, nicht aber die gesamte Europa-Diskussion er-

auszubreiten, ist die Aufgabe dieses Artikels.
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Tendenzen

Proeuropäisch geben sich alle Autoren. Wer aus globaler
spektive (politisch wie wirtschaftlich) argumentiert, neigt
zu einer Beschleunigung der Integration; wer von den

europäischen Schwierigkeiten ausgeht, neigt eher zurn
quo. Direkt proportional zu dieser geopolitischen scheint

die zeitliche Weitsicht zu verhalten
Der Binnenmarkt gilt allgemein als das Tlerz der

schen Union (das wird ersichtlich auch durch die
Dominanz wirtschaftspolitischer Beiträge) ; die Befürworter der

zu dessen Vollendung angestrebten gemeinsamen Währung
in der Uberzahl; diese könne jedoch nicht ohne politische Union

funktionieren, welche - zöge man Lehren aus der Geschichte

der Währungsunion vorausgehen müsste. Uneinigkeit
über den Zeitpunkt der Einführung.

Kontrovers wird die Debatte jedoch erst in bezug auf

Frage, inwieweit die europäische Intergration über den

mischen Bereich hinausgehen soll. Autoren, welche die
kundtun, man solle sich mit einer <<gehobenen

als erstrebenswertem Ziel begnügen, übersehen, dass die
schaftpolitik nicht unabhãnig von anderen Politikfeldern -
der Umweltpolitik - betrieben werden kann; das

defizit erscheint ihnen eher nebensächlich, für einige existiert
überhaupt nicht - wohl weil die damit einhergehende
lisierung dem Geschäft durchaus nicht abträglich sein muss;

verkennen, <dass eine gewaltige Zusammenballung erst

schaftlicher und dann politischer Macht ohne moralische
kulturelle Grundlage entsteht.>> (Vgl. Beitrag 25 gemäss Liste

Anhang). Von den Forderungen nach Erweiterung und
fung (dilemmatisch, weil eine Erweiterung die zur
nötige Konsensfindung erschwert) geben sie der ersteren

Vorrang. Gegen den Beitritt der nächsten Kanditaten (der

Visegrad-Staaten Polen, Tschechische Republik,
Republik und Ungarn) wird teilweise mit deren schwacher

schaftskraft argumentiert, aufgrund der sich die Beitritte
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mittelfristig nicht finanzieren liessen. Doch überwiegt die
Ansicht, dass die Demokratisierungsprozesse in den exkommu-
nistischen Ländern unterstützt werden müssten, und dass diese
ehemaligen Planwirtschaften umso schneller gesunden, die der-
æit geleisteten Hilfszahlungen umso schneller überflüssig und
die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile auch für die EU umso
gtrösser würden, je schneller die Aufnahme erfolgt.

Diejenigen hingegen, denen mehr das Modell einer Völker-
&nn einer Finanzgemeinschaft vorschwebt, kritisieren, dass die
Nutzniesser de¡ <Totalharmonisierung [...] unternehmungslu-
Sige Machtverwalter im Verein ¡nit machtbewussten Unterneh-

sind; dass, obwohl der <<Binnenmarkt sicher kein belang-
im Grunde aber doch unpolitisches Ziel>> ist, nicht mehr

&r Bürger, dem <nicht mehr Freiheit sondern Wohlstand ver-
wird, Leitfigur der Politik ist, sondern <der Konsument,

Produzent, der Marktteilnehmer.> (vgl. Nr.20). Sie konsta-
, dass <Legitimität für die Europäische Union auf abseh-

Zeit ein knappes Gut> bleibt bzw. <Legitimität und Hand-
dauerhaft in einem Spannungsverhältnis stehen,

es die Nationalstaaten nicht kennen> (vgl. Nr.39); denn
müsste zugunsten der Handlungsfähigkeit das Veto-

der Mitgliedstaaten im Ministerrat aufgegeben werden,
die vorerst noch legitimitätsstiftenden Nationalparla-

ausgehebelt würden; als Ausgleich eine Stärkung der
des europäischen Parlaments führe andererseits zu wei-

mit Demokratie nicht zu vereinbarenden Zentralisierung
Bürgerferne . Zudem müsste zur Wahrung der Handlungsfä-

des Parlaments und zum Schutz der kleinen Mitgliedslän-
die ebenso nicht demokratie-konforme Ungleichgewichtung
'Wählerstimmen bei der Europaparlamentswahl beibehalten
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Ideen

Die bisherigen Artikel haben unmissverständlich dargelegt, dass

sowohl die bedingungslose Europa-Euphorie als auch eine vor-

schnelle Skepsis fehl am Platze sind. Die Lektüre ermöglicht
auch dem europa-politisch nicht versierten Leser, sich ein Bild
zu machen von der Vielzahl und der Verflechtung der scheinba-

ren und tatsächlichen EU-Zielkonflikte.
Was nun Lösungsvorschläge anbelangt, só.handelt es sich oft

lediglich um Forderungen (ohne tatsächliche Anleitung zur Rea-

lisierung), was bzw. wie Europa sein oder nicht sein soll; oder sie

beschränken sich auf das Abwägen bereits bekannter und teil-

weise schon realisierter Ansätze. Vom Subsidiaritätsprinzip ist

die Rede mit ebensolcher Vagheit wie im Vertragstext selbst.

Nationalstaat und supranationales Staatsgebilde (bzw.
vernementale und vergemeinschaftete Politik) werden vergli-

chen, ohne eindeutiges Uberwiegen von Vor- oder Nachteilen
feststellen zu können. Vertiefung und Erweilerung werden ge-

fordert, ohne Erklärung, wie das zu bewerkstelligen sei. Mehr

als um ein <Maastricht-Zwei-Brain-Storming> handelt es sichum
eine < Schäuble /Lamers-Papier-Debatte>. Dabei findet
der verschiedenen Geschwindigkeiten/Kerneuropa>, d.h. un-

terschiedlich schnelle Intensivierung in allen vereinbarten Poli.

tikbereichen, insgesamt mehr Zustimmung bzw. gilt mehr der

europäischen Idee entsprechend als <Europa à la carfe I
out> (unterschiedlich intensive Zusammenarbeit je nach
bereich) und als <Europa der variablen Geometrie> (inhaltliche
und zeitliche Diversifizierung der Intergration).

Als verantwortlich für das derueitige Grundproblem der Inte.
gration werden die drei folgenden Faktoren mit wechselseitigem
Einfluss genannt: schwindende Zustimmung seitens der BevöI.

kerung für die wachsenden Kompetenzen der Gemeinschaftv
Institutionen, denn nach dem Erreichen der ursprünglich,
dem Zweiten Weltkrieg gesetzen Ziele Friedenssicherung
Wohlstand sind institutionelle Mängel
Fehlentwicklungen (Bürokratisierung) und der durch die
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terungen der Gemeinschaft entstandene Reformbedarf (zur
Wahrung der HandlungsfZihigkeit) in den Vordergrund gerückt;.
das Fehlen bzw. nur ansatzweise Existieren einer europäischen

þitischen Öffentlichkeit in Form von europäischen Parteien
und Verbänden; die nicht oder nur schwach ausgeprâgte euro-
pÊiische Identität der Bürger.

Erörtert wird, ob eine europäische Verfassung das richtige
Mttel zur Abhilfe ist. (Entwürfe wurden in d9r gleichenZeitung
æhon früher diskutiert). Wie sich ein noch nicht geeintes euro-
pliisches Volk eine Verfassung geben soll bzw. wie von einer
Verfassung - die folglich .oktroyiert> sein wird - vereinende
Wirkung ausgehen könnte, wird von den Befürwortern leider
richt beantwortet. Dennoch zeigt sich (vielleicht nur) an dieser

echte europäische Gesinnung, im Gegensatz zu einigen
Stellungnahmen, in denen eine Verfassung von vornherein mit

Begründung abgelehnt wird, Europa als Gesamtheit könne
oder dürfe keine staatstypischen Merkmale aufweisen, weil es

europäisches Volk gäbe - ungeachtet der wiederholten
dass nicht Sprache, Religion, Rasse oder Ge-

die notwendigen Merkmale einer Staat oder Nation ge-

politischen Einheit sind, sondern der Wille der Men-
zur Zusammengehörigkeit; und obwohl mehrfach darauf

wird, dass eine europäische Identität von den Bür-
nicht verlangt, dass sie aufhörten, sich als Franzosen oder

oder Deutsche zu fühlen, sondern nur, dass sich in
Selbstverständnis ein bewusstseinsprägendes europäi-

Element ntsâtzlich entf alte.

allem das Legitimationsdefizit und die Verfassungsdiskus-
zeigen, dass nicht nur wirtschaftliche, politische und juristi-
Fragen - wie allgemein bekannt - nicht unabhänig von-

diskutiert, geschweige denn gelöst werden können,
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sondern dass die Europa-Frage in hohem Masse eine
Angelegenheit ist.

Insofern sind die Feuilleton-Beiträge eher enttäuschend:
einem andern Artikel wird dei Europäer durch
(Muttersprache * Englisch + zweite Fremdsprache)
gleichzeitig wird vor einer sprachlichen Hegemonie des
schen gewarnt. Von der einzrg universellen Sprache Musik
an anderer Stelle
deutsche Urheber-
günstigungen für Einkommen aus kultureller -Tätigkeit für
gesamte Europäische Union verbindlich wurden. Darauf
schränke sich die vielefach beschworene, proklamierte
tung der Kulturen: der Anteil des Kulturetats der EU
0,020/". Etikettenschwindel, sprich Aktionismus in Form
fleissigem Gebrauch des Europa-Emblems, verschleiere
Mangel an inhaltlichen Perspektiven bei Festivals und
werben.

Verurteilt wird natürlich die zunehmende
für die ein kulturelles Indiz die Austausch-Programme
Studierende bieten: sie werden nicht von
lern, sondern von zukünftigen Betriebswirten am
genutzt. In absolutem Widerspruch dazu wird an anderer
die bislang durch nationale Gesetzgebung behinderte <

Fahrt für Kulturgut>> gefordert. Ob es allerdings sinnvoll ist,
einer ohnehin ökonomie-lastigen lJnion, in der eine der
befürchtungen der Verlust der kulturellen Identität ist, auch
Kunstschätze völlig der Spekulation preiszugeben, ist
fraglich. So sind die Feuilletons schliesslich nicht besser als
Kulturpolitik, die darin bemängelt wird.
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gibt durch Verträge in ihrer Autonomie eingeschränkte euro-
Demokratien - und dadurch ein fast handlungsunfähi-

demokratidefizitäres Europa. Es gibt bald eine europäische
, eine europäische Verteidigungsunion - aber

europäische Identität. Es gibt transeuropäischen Perso-
Güter- und Datenverkehr - aber keinq europäische öf-

Es gibt eine europäische Geschichte, europäische
, sogar eine europide Rasse - aber angeblich kein europåü-

Volk. Es ware Zeit für eine europäische Verfassung, aber
Zeitistnoch nicht reif . -.

Ideen für Europa erweisen sich als das gravierendste
Defizit. Noch hat die Maastricht-Zwei-Konferenz

stattgefunden, noch ist die FAZ-Serie nicht abgeschlossen
ohne baldige, realisierbare erfolgsversprechende Einfälle
Befürchtung angebracht, dass diese insgesamt sicherlich

gedachte Europa-Information der FAZ eher die
im bislang sehr intergrationsbereiten Deutsch-

fördern wird

Beiträge der FAZ-Debatte um Maastricht II
Reihenfolge)

GüNrn¡n: Beginn einer Debatte. 8. 9. 94.
Ein fester, aber nicht abgeschlossener

intergrationsorientierter L(inder. 8. 9. 9 4.
, PurEn: Zaghafier Auþruch zu Maastricht Zwei.9.9.94
Honsr: Einen Sozialraum Europa gibt es noch nicht. t0.9.94.

HeNs D. : Der Zug des Kaisers und des Kapitals. 10.9.94.
IJrnrcr¡: Nicht Støatenbund, nicht Bundesstaat.

9.94.

, JEeN-Fn.rNç ors : Wirt s chaft s raum o de r Weltmacht. t7. 9. 9 4.
, HIRMEN: Ein Europa des Marktes und der Bürgernrihe.

9.94.
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9. Lurravren, HBrNnrcn: Für ein Europa der Vaterl¿inder. 24.9.94.
10. Sr¡,nnNow, MlcHerr: Der Binnenmarkt als Kernstück.26.9.94.
1 1. FrscH¡n, Huuz-Jo¿.cH tu : Flucht vor der Wirklichkeít. 6. I0. 94.
12. Trssrr¡¡.n-ProHr, CnrHEnrNr : Freie Fahrt für Kulturgut. 8. 10. 94.

13. KrntN, H¡.Ns H.: Europa-Verschiedenes gemeinsam
17.t0.94.

14. Kow¡rsrv, WorrceNc:. Ein Zurùck hinter Maastrícht darf es

8eben.
1.5. Srornnn, EouuNo : Was zunt ,, Kern >

16. Scnrrcnr, Orro : Díe Chancen einer
17. KoNpvr-rs, P,rxerorrs: Die Zukunft der Nätion.26.10.94.
18. SeNc sees, DTETER : D en B lick nach draus sen richten. 4. II. 94.
19. Worr, Drnrpn: Eine europriische Behtirde fUr den

5.rr.94.
20. An¡.u, KoNnno: Wir sind das Volk - und wer sind wir? I0.t1.94.
21. MnnuN, Sln L¿.unrNcn: Britische Warnung vor falschem

30.1r.94.
22. Jntsua,Nr.¡, Mrcunnr : D ie S elb stve rges senen. 30. tI. 94.
23. Bn¡.uNsnncEn, Gsn¡.ro: In der Ferne eine

I.12.94.
24. BIsssn, RornNp: Europa braucht den grossen

3.t2.94.
25. Sersr, Gusrnv: Europa als Gedanke und als Tat. 6.12.94.
26. Len¡ssounn, At,tIu: Das Europa, das wir brauchen.7.12.95.
27. Mnnr¡s, Mrcneer/PnrrL, Nonnnnr J.: Es wcichst zusammen,

zusammen gehört. 9. 12.94.
28. Jessen, Jens: Von der Schwermut im Herzen der

t0.12.94.
29. HÃrEr¡, Hexs¡önc : Wtihrungsautomatik muss weg. 13. t2. 94.
30. Pt-¡,rrn,qus, ANDREAS : Ungeliebter Wechselbalg. 6. 1. 95.
31. WsINnIcn, IIAnILD : H öflichkeit der Nationen. 11. 1. 95.
32. WnNz, Drtren: Offene Grenze am Rhein. 12.7.95.
33. JuppÉ, Ar¡ru / KTNKEL, Kr,eus: Deutschland und Frankreich

ben Motor der europäischen Integration. 12.t.95.
34. Honr, Pnrsn / Fn¡Nr¡Ns¡ncEn, Kr,eus-Drerrn

keit, demokratische Legitimit¿it, übersichtliche
13.t.95.

35. DevIs, D,qvIp: Gemeinsame Sache mit der Realittit
t7.1.95.

Europas
variablen

gehört. 21.t0.94.
Geometrie.2l.l0.
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SnroNEn, Worrcar.rc : Tönen für die Gemeins chaft 30. 1. 95.
Zwrcxnr, Kr,cus: Das politische Projekt Europa muss fortgeselzt
werden.

ScnNnnEl, Creus / Tr¡o¡lr¡¡,NN, Rüorcrn: Brüsseler Spitzen- g"- \
fragtwie nie.
Klrru¡Nsncc, PnrEn Gx¡r: Wie tragftihig sind Europas Funda-
mente? 17.2.95.
Sr¡rNrEr-o, Tnovns: Die promovierte Tomate. 17.2.95.
BtecKwrlr, Rosnnr D.; Warum Europa und Amerika zusammen-
stehen müssen.
StoLtENBenc, Gnu¡nn: Was die Europriische [Jnion reformieren
muss.I.3.95 Í
Ba,nrInn, H¡,Ns D. : Euromark 2002. 7.4.95.
Rovrx, Josrpn : Wie weit reicht Europa? 27.5 .95 .

SrEnN, JüncEN : Vier Freiheiten fùr atle. 6. 5. 95.
BennrEn, HaNs D. : In Europas Mitte.8.5.95.

. Honr, Psrnn: Schlechte Noten für Maastrichter Vertrag. 10. 5. 95



Die Debatte um das <Kerneuropa
Papier der CDU /Csu-Fraktion

Von Stefan Honecker ( Ludwigshafen)

Am l.September 1994legte die CDU/CSU-Fraktion im
schen Bundestag ein Thesenpapier mit dem Titel <

gen zur europäischen Politik> vor. Dieses Dokument
vom Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Schäuble vorgestellt
federführend vom aussenpolitischen Sprecher der B
fraktion, Karl Lamers, konzipiert. Das Papier löste im In-
Ausland eine heftige Debatte über die weitere Form der
päischen Integration aus.

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit dieser
und fasst die anschliessenden Reaktionen zusammen.
wird auch auf das neue Diskussionspapier der
vom 13.Juni 1995 eingegangen.

Überlegungen zur europäischen Politik

Schäuble und Lamers gehen in diesem Papierl davon aus,
der europäische Einigungsprozess an einem kritischen
seiner Entwicklung angelangt ist. Für diese Entwicklung
unterschiedliche Faktoren verantwortlich gemacht, wie z. B.
Uberdehnung der EU-Institutionen, eine zunehmende

1 CDU/Csu-Fraktion des Deutschen Bundestages: Uberlegungen zur
päischen Politik, 1. 9. 1994, S. 1-1

Die Debatte um das <Kerneuropa>-Papier

der Interessen oder auch die ungeklärte Frage der EU-

diese Aufgaben zu lösen, fordert die CDU/CSU-Fraktion
Neuausrichtung der Europapolitik. Ohne diese, so die Be-

der Autoren, könnte Deutschland wieder in seine
Mittellage zurückfallen. Dabei würde eine Auseinanderent-

der EU in eine eher protektionismus-anfällige Süd-
unter Frankreichs Führung und eine.stärker dem

Welthandel verpflichteten Nord-Ost-Gruppe.unter
Leitung drohen

Fraktion schlägt deshalb fünf MâsSnahmen vor, die sich
bedingen sollen

institutionelle Weiterentw icklung de r Union
ein verfassungsähnliches Dokument soll die Union als

föderale, subsidiäre und demokratische Gemeinschaft be-
werden. Auch erne Reformierung aller EU-Einrichtun-

wird verlangt. DAS Europaparlament müsste sich neben
Europäischen Rat - zu einem gleichberechtigten Gesetzge-

. Der Rat soll Aufgaben einer zweiten, d. h. einer
übernehmen. Die Kommission soll Zlge einer

Regierung erhalten

, die mit der Integration weiter fortschreiten
als andere, dürften nicht länger durch ein Veto eines an-

EU-Mitglieds daran gehindert werden. In diesem Zusam-
fordern die Verfasser des Papiers eine EU mit einer
Geometrie> oder <<mehreren Geschwindigkeiten>.

weitere Festigung des Kerns
von den unterschiedlichen Entwicklungsgraden in

soll ein Kern aus Ländern gefestigt werden, die zu
Kooperation und Integration entschlossen

Dieser Kerngruppe sollen zunächst Deutschland, Frank-
und die Benelux-Staaten angehören. Unter gewissen Vor-

muss diese jedoch die Bereitschaft zeigen, andere
(hervorgehoben werden Italien, Spanien und
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Grossbritannien) mit in den Kern einzubeziehen. Die
der Kerngruppe wird als ein Mittel angesehen, die
und Erweiterung der EU miteinander zu vereinbaren

3. D ie Intens iv ierung der deutsch-fran zö sis chen B e ziehungen
Als <<Kern des festen Kerns>> soll das Verhältnis zwischen
reich und Deutschland auf eine <qualitativ neue Stufe>>

werden, da die Zusammenarbeit mit Frankreich vor einer
wãhrungsprobe stehe. Um französischen Éefürchtungen
einen deutschen Machtzuwachs zu begegnen, dürfe die
erweiterung nicht zu einer neuen deutschen Dominanz
Die Franzosen sollten jedoch umgekehrt nicht nur der
fung der EU, sondern auch ihrer Erweiterung zustimmen

4. Die Stdrkung der aussen- und sicherheitspolitischen
H andlungsftihigkeit der Uruo n

Ein strategisches Konzept der EU soll einer gemeinsamen
teidigung mehr Gewicht geben als dies im Maastrichter
vorgesehen ist. Dazu soll die NATO in ein
Bündnis zwischen den USA/Kanada einerseits und Europa
handlungsfâhiger Einheit andererseits umgewandelt werden.

5. Die Erweiterung nach Osten
Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn
Slowenien sollen um das Jahr 2000 in die EU aufgenommen
den. Dies könne aber nur durch eine Kombination
ner Massnahmen erfolgen. Dazu gehören
in den Beitrittsländern und Anderungen in verschiedenen
tikbereichen der Union (vor allem in der Landwirtschaft).
die wirtschaftliche Anpassung müssen lange
vorgesehen werden, die in Form von <<variabler Geometrie>
folgen sollen.

Die Debatte um das < Kerneuropa>-Papier

in den EU-Staaten

nach dem Bekanntwerden des Diskussionspapiers
CDU/Csu-Fraktion gab es in verschiedenen EU-Ländern

Reaktionen auf die darin enthaltenen Vorschläge. Im
der Kritik stand dabei der Vorschlag zur Schaffung

Kerneuropas aus fünf Mitgliedslandern
In Frankreich distanzierten sich die meisten Politiker von den

/CSU-Fraktion. Balladur und Juppé'lehnten einde¡ CDU
mit nur fünf Mitgliedstaaten ab. Juppé betonte,

der Mittelmeerraum beim erfröpäischen Aufbau eine wich-
Rolle spiele und deshalb auch Italien und Spanien zum <ha¡-
Kern> gehören müssten.

französische Presse beurteilte das Diskussionspapier da-
zumeist positiv. Die französische Wirtschaftszeiitng La

sprach von einer notwendigen Debatte, die Grundsatz-
betreffe. Gleichzeitig wurde jedoch auch die Frage ge-

, ob die undiplomatische Vorgehensweise der Autoren not-
gewesen sei. <<Durch seine Offenheit - manche werden

Brutalität - kråinkt es, beunruhigt es und bringt es sofort
grossen Teil derer auf, deren Verständnis sicherlich mor-

für einen Erfolg unerlässlich ist. . .>>.2

Monde betonte mit Blick auf die internationalen Verände-
die Schwäche der EU. In einem Europa, das sich notwen-

ausweite, bedürfe es eines <starken Motors> um vor-
Die Deutschen hätten sich mit der Bildung eines

Kerns zum Ziel gesetzt, die bisher langsame Vorgehens-
(bei der Wáhrungsunion) zu beschleunigen und somit eine

Initiative für Europa zu ergreifen.3
britische Politiker äusserten zum Teil scharfe Kritik an

Vorstellungen der Unionsfraktion. John Major wies in einer
die Ideen von Lamers und Schäuble über ein <<Kern-

als gefährlich zurück. Die Hinderung einzelner Mitglie-

Stimmen der Anderen - Notwendige Deb atte,9.9.1994,5.2.
Stimmen der Anderen - Nachdenken über Europa, 7.9.1994,5.2.
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der an einer Beteiligung könne zu schädlichen Spaltungen in Eu'

ropa führen, was verhütet werden müsse. In einer zukünftigen

Union solle es deshalb nicht einen Kern geben, sondern mehrere

Gruppen von Staaten, die sich bei der Lösung bestimmter Auf-
gaben jeweils nahe stünden. Mehr Flexibilität ist für Major der

einzige Weg, einer wachsenden Union gerecht zu werden.a

Aus den Reihen der Euro-Skeptiker wurde noch schärfere

Kritik laut: Vy'ährungsunion und EU seien ein <deutscher Tick>,

um sich die Vorherrschaft in Europa zu siéhern. Diese Pläne

würden mit den Veröffentlichungen Schäubles jetzt in ein neues

bedrohliches Stadium treten. Man müsse Deutschland, Ìvann

und wo immer dies möglich, durch Bremsen, Stören und Nein'

sagen Einhalt gebieten.
Die englische Presse beurteilte das Diskussionspapier ohne

grosse Emotionen eher sachlich und verhalten.
Die Financial Times sah in dem Papier eine Chance für eine

Europa-Debatte, die bis 1996 intensiv geführt werden müsse.

Die Vorstellung von einem Kerneuropa dürfe nicht bedeuten,

dass nicht auch Länder ausserhalb des Kerns eine führende Rolle

bei der Lösung bestimmter Aufgaben übernehmen könnten.s
Der Guardian kritisierte mehr Majors zögerliches Ja zur EU

bzw. zu dem <richtigen Europa>, als das CDU/CSU-Papier
selbst. Bemängelt wurde jedoch das Verfolgen von Eigeninteres'
sen der Länder Frankreich und Deutschland.l

In Italien löste der Inhalt des Diskussionspapiers die
sten Reaktionen aus. Als Gründungsmitglied der EG aus

harten Kern der <<ersten Liga>> ausgeschlossen zu werden,
tete meist bissige und bösartige Kommentare
wie <Arroganz, Ignoranz und Penetranz> waren der
tenor.T

4 Wagne¡ W. (Hrsg): Rede von John Major, in: Europa Archiv, Folge 18/

s. D 547-D 552.
5 Financial Times : The chance for a Euro-debate, 5.9. 1994.

6 The Guardian : A nation without a settled interest, 8. 9. 1994, S. 3.

7 Raith, W. : <Arroganz, Ignoranz, Penetranz'>, íI:TAZ,5- 9. 1994, S. 3.

Die Debatte um das < Kerneuropa>-Papier

Die (damalige) Regierung Berlusconi äusserte sich mit vielen
cmpörten Stimmen. Aussenminister Martino bekräftigte, der'
Vorschlag eines Kerneuropas aus Deutschland, Frankreich und
den drei Benelux-Ländern sei für Italien nicht annehmbar. Das
ganze Vorhaben stelle für ihn ein <dummes Wahlkampfmanöver
der CDU> dar. Ausserdem sei es unverstândlich, warum Bel-
gien, <das mehr finanzielle Schwierigkeiten hat als Italien>, dem
harten Kern eher angehören sollte.8

Einstimmig erklärten die Politiker der Regierung, dass Italien
nicht in die <<Zweite>>, sondern als Gründungsmitglied der EG in

<Erste Liga> gehöre. Einige warnten vor einer deutschen
und eine¡ Spaltung Europas.

In der Opposition wurden jedoch auch Stimmen laut, die
daran erinnerten, dass die Regierung mit ihrem eingeschlagenen
Kurs gar nicht in der Lage sei, die Auflagen von Maastricht bis
1996zu erfüllen. So habe man es sich durch wirtschaftliche Sün-

selbst zuzuschreiben, dass rnan in die Zweitklassigkeit abge-
ser.

Die Tageszeitung La Stampa war der Ansicht, die Deutschen
laut und mit brutaler Offenheit ausgesprochen, was in
viele hinter vorgehaltener Hand seit einiger Zeit gesagt
<Die Union ist zu gross und zu heterogen, als dass alle

Mitglieder gemeinsam d ie selben Ziele er r eichen könnten. >
Projekt der CDU sei nur eines von vielen, das in den kom-

Monaten diskutiert werde. Früher oder später werde
davon umgesetzt; <und Italien läuft Gefahr, vor der Tür zu

In Spanien wurde häufig die Meinung geäussert, dass eine
mit verschiedenen Geschwindigkeiten die Gefahr'in

berge, ein monetaristisches Europa zu schaffen, das wenig
habe mit der Idee einer solidarischen Zusammenarbeit

das die Unterschiede zwischen den reichen und den armen
noch vergrössere. Ausserdem verbiete es der Vertrag

Sltddeutsche Zeitung: Rom steht auf de¡ Seite Londons, 9.9. 1994, S. ó.
FAZ: Stimmen der Anderen - Nicht überraschend. 5. 9. 1994- S. 2.



Stefan Honecker ( Ludwigshafen)

von Maastricht, dass Deutschland oder irgendein anderes

Land bestirnme, wer zur Währungsunion gehören soll und wer

nicht.
Auch in anderen EU-Staaten reagierten Politiker und Medien

auf die Thesen der Unionsfraktion, jedoch meist vorsichtiger
und zurückhaltender.

So vermieden besonders die Politiker in Finnland, Schweden

und Norwegen, im Hinblick auf die damals kurz bevorstehenden
Referenden. deutliche Äusserungen zu den Vorschlägen der

CDU/Csu-Fraktion.
Nachdem die europäischen Nachbarstaaten überwiegend ne-

gativ auf die Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion reagier-

ten und erste Politiker besorgt bei Bundesk anzler Kohl anriefen,
erreichte die Diskussion auch die Bonner Politiker.
gegen die Kerneuropa-These wurde von der SPD sowie in
Reihen derFDP laut, die CDU und die CSU hingegen unterstütz-
ten die Vorlage mehrheitlich.

Bundeskanzler Kohl vermied eine öffentliche
von den Thesen, sprach aber von einem Diskussionspapieç
nicht mit der Regierung abgestimmt gewesen sei.
verteidigte er sich gegen die Angriffe der Opposition. Die
wolle auch in Zukunft ein fortschrittliches Europa, aber es

nicht länger akzeptabel, <<dass das langsamste Schiff den euro
päischen Geleitzug stoppt. >>

Der Fraktionsvorsitzende Schäuble übernahm die
tung für die Vorlage des Papiers und begrüsste den U
dass die Vorschläge zu einer Belebung der Diskussion
hätten.

In der deutschen Presselandschaft gab es unterschiedliche,
meist jedoch negative Kommentare zum Europa-Papier.

Nach Ansichtder Süddeutschen Zeitungmissen Bonn und
ris noch eine Weile <der Motor sein, der Europa
Aber sie dürften sich nicht als ein Kerneuropa bezeichnen, <

die erste Klasse für sich reklamiert und alle anderen in die
klasse verweist>.

Die Frankfurter Rundschau warnte vor

336 Die Debatte um das <Kerneuropa>-Papier

<Ein kerniges Deutschland, das in der Mitte Europas seine He-
gemonie aufrichtet, ist aller geschichtlichen Erfahrung zufolge
ein Faktor der Unsicherheit>.
' Der Kölner Stadtanzeiger vermutete in dem Vorstoss Schäu-
bles eine wahltaktische Motivation: <<Den selbstbewussten
Franzosen und geplagten Deutschen soll deutlich gemacht
werden: Wir behalten die Kontrolle. Wer zahlt,hat auch das Sa-
gen.>

Die tageszeitungbefirchtete, dass <die Aufteilung Eqropas in
eine Spitzengruppe höherer Qualitätund einen Kreis minderwer-
tiger Mitglieder> nicht zu einer, in dem Papier vorausgesagten
Sogwirkung führen werde, <bei der die Schwachen den Starken
nacheifern und so die Integration beschleunigt wird>>, sondern im
Gegenteil die <<zentrifugalen Krãfte des Nationalismus> stärken
werde.

Auch das Europäische Parlament in Strassburg beschäftig-
te sich in einer breit angelegten Debatte mit den Ausführungen
des Papiers. Dabei wurde mehrheitlich Kritik, teilweise aber
¡uch Zustimmung geäussert. Die geführte Diskussion über
Ziele und Wege eines zukünftigen Europas begrüssten fast alle
Redner.

Zwischenbilanz von Karl Lamers

das Schäuble-Papier im In- und Ausland eine heftige
auslöste, nahm der Hauptverfasser des vierzehn

umfassenden Dokuments, Karl Lamers, in mehreren In-
und Artikeln zum Inhalt und der anhaltenden Diskus-

Stellung.lo
Die Mehrheit der verschiedenen Kritikpunkte an dem Diskus-

Lamers, K.: Variable Geometrie und fester Kern, in: Blätter für deut-
sche und internationale P olirk, 72 I 799 4, S. 1464 - 147 0 ; Neue Gesellschaft /
Frankfu¡ter Hefte, Gespräch mit Karl Lamers, 12/1994 (a1. Jg.),
s.1080-1086.
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sionspapier wies Lamers dabei als ungerechtfertigt
So bezeichnete zwar auch er den hâufig kritisierten
der Bekanntmachung des Papiers, mitten in der
phase zur Bundestagswahl und kurz vor den Referenden in
skandinavischen Beitrittsländern, als ungünstig. Er gab
gleichzeitig zu bedenken, dass mit dem Papier nicht nur
nationale, sondern eine europäische Debatte erreicht
sollte.

Lamers bedauerte, dass sich die Diskussiót'an dem
Kerneuropa festgebissen hatte und somit eine' ausgeglichene
batte nicht geführt wurde. In dem Papier sei ausdrücklich
halten, dass <<alle Punkte sich wechselseitig bedingen und
Punkt für sich allein genommen Sinn macht>>. So sei auch
gendwo der Versuch unternommen worden, den
des Papiers zu sehen.

Den Vorwurf, mit seinen Vorstellungen eine Zwei-
Gesellschaft zù erzeugeî, wies Lamers als <<volligen

zurück. In dem Papier sei festgehalten, dass prinzipiell
des Mitglied der Union zum Kern stossen könne, wenn es

reit sei, sich an allen Politikbereichen zu beteiligen und
hinaus initiativ und offensiv den weiteren
zu betreiben. Seiner Auffassung nach könnten sich jedoch
heutiger Sicht nur die fünf genannten Länder an allen
bereichen beteiligen. Dies ergebe sich schon durch die
vergenzkriterien bei der Währungsunion, die nicht alle
können.

Lamers ist davon überzeugt, dass eine kleinere Gruppe
Ländern, die eine besonders intensive und weitgehende
schaftliche Integration vornehme, eine magnetische
auf die anderen ausüben werde. Diese Sogwirkung sei dann
die anderen Lânder richtungsweisend und sie müssten sich
Kernländern anschliessen.

Generell hätten die <Uberlegungen zur Europäischen
dazu einen Beitrag leisten wollen, dass sich die EU zu einer
ken und geeinten Kraft weiterentwickeln könne. Im Grunde
in dem Papier nichts anderes geschehen, als <längst EU-weit

Die Debatte um das <Kerneuropa>-Papier

Vorschläge ein wenig zu ordnen und miteinander in
zu setzen>. Deshalb sein Vorschlag: <Vertiefen und -,

variable Geometrie und fester Kern.>>

neue Diskussionspapier

13. Juni hat die CDU/CSU-Fraktion ein nèues, aus zwei Dis-
zusammengesetztes Papier zur Europapolitik

erste Beitrag beschäftigt sich mit der Verbesserung einer
Aussen- und Sicherheitspolitik. Den Schwerpunkt

die Autoren dabei auf die Abkehr vom Einstimmigkeits-
in fast allen Politikbereichen. Die CDU/CSU-Politiker

der Ansicht, dass Fragen der Aussen- und Sicherheitspoli-
die keine militärischen Auswirkungen haben, in Zukunft mit

qualifizierten Mehrheit, das heisst einer Mehrheit der Staa-
und einer Mehrheit der Bevölkerung, die diese Staaten ver-

entschieden werden sollen
zweiten Diskussionsbeitrag stehen die Weiterentwicklung

Vertiefung der gemeinsamen Innen- und Rechtspolitik im
, die das Zusammenwachsen Europas zur politi-

Union erfordern. Hierbei wünschen sich die Verfasser ein
<<von der Rechtsgemeinschaft zur Verfassungs-

als das <Schäuble-Lames-Papier>> vom Herbst 1994,
dieses Papier den Reizbegriff <<Kerneuropa> nicht mehr.

die Verfasser dieses Papiers (massgeblich beteiligt
diesmal nicht Karl Lamers, sondern der für die Aussen- und

zustãndige stellvertretende Fraktionschef,
Seiters), eine wesentlich gemässigtere Form der Wort-

und vermieden somit neue Provokationen

des Deutschen Bundestages, Die EU aussen- und
handlungsfähiger machen (S. 1-10); Mehr europäische
(s.1-5), 13.6.199s.
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Im Hinblick auf die L996 stattfindende

stand wohl die Überlegung im Vordergrund, im Vorfeld

Maastricht II die übrigen EU-Mitglieder auf keinen Fall

überzogenen Maximalforderungen und mit einer erneuten

klamation des exklusiven Kerneuropas zu verschrecken'

einen Kurswechsel in der Europapolitik bei der Union handelt

sich bei den neuen Beitrãgen jedoch nicht. Im Grunde

die Ansätze des Schäuble-Lamers-Papiers konk'Setisiert und

gebaut. Auch Wolfgang Schäuble gab auf einer

in Berlin zu erkennen, dass man weiterhin an dem

ernes Kerneuropas festhalte In der Sache bleiben wtT bei

Gedanken elnes Kerneuropas aber \¡/1r haben den Begriff ln

seren Diskussionsbeitrâgen nicht verwandt, um nicht

Widerstände zu mobilisieren. >>12

Schlussbetrachtung

Die für 1996 geplante Regierungskonferenz (Maastricht II)
immer näher. Auf ihr sollen die bis dahin erzielten F

überprüft und mangelhafte Bestimmungen des

Vertrages korrigiert werden. Die anstehenden Probleme

gewaltig. So lãuft die Union Gefahr, durch ihre ständige

terung immer mehr zu verwässern und an F.ffizienzzu
In diesem Zusammenhang sind die Veröffentlichungen

CDU / Csu-Fraktion zu bewerten.
Das Papier vom September 1994hat gezeigt, dass die N

digkeit von Veränderungen zwal unbestritten ist bei der

hensweise die Vorstellungen jedoch weit auseinander liegen.

blieb das von der Unionsfraktion vorgeschlagene Modell

Kerneuropas auch nicht von der Kritik verschont. Kritik,
verständlich ist, vermitteln die Vorstellungen der Autoren

12 Vgl. Handelsblatt: Das lVort von einem Kerneuropa soll Fortschritte

blockieren, 26. 6. 1995, S. 7.
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sehr den Eindruck, dass das wirtschaftlich starke Deutsch-

den anderen Partnern in der Union die Massstäbe vor-

wolle und diesen nur die Möglichkeit bleibe, sich den

Plänen anzupassen. Wenn jedoch der wirtschaftlich
Regeln aufstellt, die ausser ihm kaum jemand erfüllen

fühlen sich die anderen Staaten, die nicht in der Lage sind'

diskriminiert und fremdbestimmt
In diesem Zusammenhang bleibt die Frage offen wle sich das

Modell, welches elne ungleiche Behandlung einzel

Mitgliedsländer bedeuten würde mit elner gleichzeitig

EU-Verfassung vereinbtaien lässt, die nach demo-
Grundsätzen von einer Gleichbehandlung der Länder

müsste.
verdient das <Schäuble-Lamers-Papier>> auch Aner-

hatte es doch mit seinen provokanten Thesen eine in
Intensität nie dagewesene transnationale Debatte über

europäische Integration ausgelöst. Mit dem neuen Papier

Juni 1995, in dem deutliche Formulierungen fehlen, hat es

Unionsfraktion jedoch versäumt, die inzwischen abgefl aute

noch einmal neu zu entfachen. Ob sich die jetzige

auf die EU-Partner positiv im Hinblick auf
II auswirken wird, kann bezweifelt werden. Es ist

abzusehen, dass die zweifelnden und verwirrten Bür-
einmal mehr auf der Strecke bleiben werden, doch gerade

werden für das weitere Vorankommen der EU dringend

der geplanten Regierungskonferenz wird sich zeigen, ob

Mitgliedern gelingt, die anstehenden Probleme zu lösen,

notwendigen Reformen in die Wege zu leiten und die Bürger
Vorhaben zu gewinnen.
die Regierungskonferenz scheitern, wird es sehr wahr-

zwangsläufig zu Alleingängen einzelner integrations-

Staaten in der EU kommen. Dann wäre die Bildung von
nur noch eine Frage der Ze\t



Die europäische Politik von
Jacques Ghirac:

Auf dem Weg zu einer
notwendigen Klärung?-

Von Christinn Lequesne (Paris)

Es ist ein etwas waghalsiges Unterfangen, wenige Wochen
seiner Wahl die europäische Politik des neuen
Präsidenten analysieren zu wollen. Zum jetzigen Zeitpunkt
der Nachfolger François Mitterands im Elysée-Palast in der
noch keine klare Position bezogen hinsichtlich der
europäischenZiele, wie etwa die Einheitswährung, die
rungskonferenz t996 oder die Erweiterung der
Union. Warum zögert Jacques Chirac, eine genauere
beschreibung zu geben, wie der Beitrag Frankreichs zur
ren Gestaltung Europas auszusehen hätte? Und was wären
Konsequenzen dieser Ungewissheit, wenn sre

sollte?

I. Europa : Frankreich zwischen Weltoffenheít
und natíonaler ldentität

Eine Besonderheit bei den Kampagnen frir die
wahlen vom Mai/Juni 1995 war die Art und Weise, wie die
tigsten Kandidaten (E. Balladu¡ J. Chirac, L. Jospin) ihre
scheidung für den Vertrag von Maastricht bestätigt haben -
* .<Aus Politik und Zeitgschichte" Nr.30/95 vom 2l.Juli 1995, mit der

lichen Genehmigung des Autors und der APuZ-Redaktion.

Die europriische Politik von Jacques Chirac

des Referendums vom September 1992 die französi-
Gesellschaft noch so stark gespalten hatte -, wobei sie sich-
darauf beschränkten, entweder nur allgemeine oder er- '

wiclersprüchliche Aussagen zu machen. Jacques Chirac
sich besonders beim letzeren hervorgetan. So hat er mehr-
betont, dass er die Einheitswährung wünsche - selbstver-

eher 1999 als 1997 -, andererseits aber im November
zu einem Referendum für die dritte Etappe der Wirtschafts-
Währungsunion aufgerufen und damit die Verpflichtung des

von Maastricht wieder in Frage gestellt. Abgesehen
einer gaullistischen Ausprägung, die Jacques Chirac nicht

prädestiniert hätte, eine zusätzliche europäische Verein-
zu wünschen, spiegelt diese widersprüchliche Stel-
die grundsätzliche Schwierigkeit wider, die die fran-

Gesellschaft und die politische Klasse nach dem Ende
kalten Krieges empfinden - nämlich zwei sich gegenseitig

Herausforderungen miteinander zu vereinbaren :

rüeltoffenheit und die nationale Identität
die achtziger Jahre die französische Gesellschaft dazu

haben, die Marktregeln mit weniger Vorbehalt als frü-
zu akzeptieren (im Grunde genommen unter dem Einfluss
Sozialisten); ist sie sich in der Tat bewusster geworden, dass

Zugehörigkeit zur Europäischen Union einer mittleren
wie Frankreich die Möglichkeit bietet, ihre Stellung in-
einer Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten weiterhin

sichern. Aber indem das bisherige Verständnis von der
und der Souveränität nach und nach relativiert

hat der Prozess der Internationalisierung eine Verstim-
innerhalb der französischen Gesellschaft hervorgerufen,

zwar gegenüber der wiederholten Infragestellung des Identi-
wie ihn die < Staatsnation>> versinnbildlicht.

als jeder andere Kandidat bei den Präsidentschaftswah-
ist Jacques Chirac mit diesem Dilemma konfrontiert. Dieses

findet man in den verschiedenen Prioritäten, die die
die ihn unterstützen, vertreten. Einerseits gibt es die-

die -wie der Premierminister Alain Juppé oder der frü-
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here Präsident Valéry Giscard d'Estaing - die zukünftige
stimmung Frankreichs innerhalb einer <<Macht Europa>
die mit den notwendigen Mitteln ausgestattet wäre
Verteidigung), um seine Stabilität und seinen Rang
eines weltweiten Wettbewerbs zu sichern. Andererseits gibt
diejenigen, die - wie der Präsident der
Philippe Seguin - bemüht sind, die Integrationssymbolik
republikanischen Staates zu schützen, dessen Zieles sei, <<zu

einen oder zumindest zu versuchen zu vereinerivl.
Angesichts der zwei konkurrierenden ModeHe der

schen Politik - das des deutschen Bundeskanzler's Kohl und
britischen Premierministers John Major - ist die
eine klare Position zt¿.beziehen, eine weitere Charakteristik
französischen Dilemmas Weltoffenheit versus nationale
tät, mit dem Jacques Chirac konfrontiert wird.2 Vor allem
zieht man sich dabei auf die Vorschläge von Schãuble und
mers vom l.September 1994, die - davon gehen wir aus -
Zustimmung von Bundeskanzler Kohl erhalten haben. Sie
nen für die Europäische Union die Notwendigkeit einer
weiterung, wobei es aber neben Frankreich und
eine begrenzte Anzahl von Staaten geben sollte, die bereit
die Einheitswährung vorrangig zu realisieren und eine
Integration innerhalb eines föderativen Rahmens
Des weiteren wird Bezug genommen auf die von John Major
seiner Rede von Leyden am 7. September 1994 gemachten
schläge. Diese betonen ebenfalls die Notwendigkeit einer
erweiterung, aber eher im Rahmen eines europäischen

1 Philippe Seguin, Ce que j'ai dit, Paris 1993, S. 13.
2 Die Ausserung, die europäisch Jacques Chirac am 9.Juni 1995 im

last gegenüber John Major gemacht hat, ist aufschlussreich: <Da Europa
ist, was es ist, ist die Qualitat der deutsch-französischen Beziehungen
liche¡ für dessen Fortschritt, aber sie reichen nicht aus. . . Europa werden
nicht ohne England machen> (Agence Europe, 13.6.1995). (L'Europe
ce qu'elle est, la qualitè de la relation franco-allemande est essentielle
faire progresser, mais elle n'est pas suffisante. . . Nous ne ferons pas I
sans I'Angleterre>.)
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wobei jeder Mitgliedstaat die Möglichkeit hätte,
Vorgehen selber zu bestimmen, zu;mal auf dem Gebiet der

- und Sicherheitspolitik
Auch wenn Jacques Chirac sicherlich keine Europäische

wünscht, die auf das Niveau einer verbesserten Freihan-
degradiert ist, sind die Vorschläge von John Major in-

verlockend, als sie keine fundamentalen Reformen erfor-
die die staatlichen Kompetenzen grundlegend in Frage

, wogegen Helmut Kohls Positionen - trotz dervorsichti-
Formulierungen beider CDU/CSU-Papiere vom 14. Juni

im Vergleich zum Schäuble-Lahiers-Papier vom 1. Septem-
1994 - eine zeitlich bestimmte Annäherung an eine födera-
Struktur unterstellen. Aber ist der Wunsch nach einer Ein-

mit den Deutschen mit der Billigung der britischen
die Institutionen der Europäischen Union zu stär-

zu vereinbaren? Dies ist die Frage, die sich Jacques Chirac
seine wichtigsten Berater im Moment noch konkreter zube-

weigern. Durch diese Weigerung entsteht für
die Notwendigkeit, klare, aber bestimmt formu-

Vorstellungen an die Adresse Frankreichs zu richten. Es
in der Tat gut, Jacques Chirac daran zu erinnern, dass

zwar sein politisches Handeln immer noch inner-
der Europäischen Union abstimmt - das Schäuble-Lamers-

in dieser Hinsicht eindeutig -, es aber andererseits der
europäische Staat ist, der über eine ausreichende Macht
, um eine eigene Diplomatie auf Weltniveau führen zu

sollten seine Nachbarn ein Miteinandergehen ableh-
Gleichzeitig wäre es angebracht, Jacques Chirac darauf auf-

zu machen, dass die amerikanische Diplomatie, wenn
den Aufbau einer neuen Partnerschaft in Europa nach dem

Krieg plant, sich eher an Bonn und Moskau wendet als an
und Paris.
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II. Der Test der Eínheítswährung

Wãhrend der Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht

teidigte Präsident François Mitterand die Verwirklichung
Wirtschafts- und Währungsunion mit Vehemenz. Es lagganz
sonders an seiner Beharrlichkeit, dass in einem dem Vertrag

Maastricht hinzugefügten Protokoll über die Wirtschafts-

Währungsunion die Unumkehrbarkeit'' des Weges der U
zvÍ Einheitswährung, und zwar spätestens" bis zvm 1 J

1999, festgelegt wurde. Es gab zwei Gründð.für diese

sche Beharrlichkeit: Auf der wirtschaftlichen Ebene wurde

Schaffung einer einheitlichen Währung als logische

chung zum Europäischen Binnenmarkt eingeschätzt. Auf
politischen Ebene wurde die beiderseitige Festlegung

Europäischen Währung als die Möglichkeit gesehen, sich

tigen Zinssatzentscheidungen der Bundesbank zu

Der politische Einsatz von Bundeskanzler Kohl zugunsten

Einheitswährung rvar und bleibt eine positive Tatsache

Frankreich. Dennoch ist es kein Geheimnis, dass dieser

für Helmut Kohl an zwei zwingende Bedingungen geknüpft

die Unabhängigkeit der zukünftigen Europäischen
und die Aufrechterhaltung der im Vertrag von Maastricht

einbarten volkswirtschaftlichen Konvergenzkriterien.
Tietmeyer, Präsident der Bundesbank, lässt keine

aus, seine Bedingungen sine qua non in Erinnerung zu

wobei er des öfteren unterstreicht, dass die zukünftige
wÍihrung die Preisstabilität auf lange Sicht unbedingt
muss. In dieser Hinsicht existiert ein grundlegender

kultureller Unterschied zwischen den' Deutschen und

Franzosen. Für die ersteren ist die Wtihrung nicht nur ein

schaftliches Instrumentarium, sondern auch ein

litischer Faktor. <<Nur unter der Bedingung einer gesunden

rung kann eine Gesellschaft mit einem hohen

und einer politischen Stabilität frei leben>r, schrieb vor
der Präsident der Bundesbank in der katholischen
,,Étudesrr3. Überdies gilt die Inflation bei den Deutschen in

Die europtiische Politik von Jacques Chirac

an dunkle Zeiten ihrer Geschichte als etwas sehr
Für die Franzosen ist die Währung ein Wirtschafts.

und wenn die Inflation auch ein zu bekämpfendes Ubel
so ist sie nicht mit einem absoluten sozialen Chaos gleichzu-

Die politische Unmöglichkeit für Bundeskanzler Kohl, einer
der in Maastricht definierten volkswirtschaftlichen

im Hinblick auf das Zustandekommen der
1999 - die Aufgabe des Zieljahrs 1997 scheint

dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs
Cannes sicher zu sein - zuzus{immen, ist zugleich einZwang,

Premierminister Alain Juppé bei der Formulierung seiner
sicherlich nicht entgangen ist. In der Tat hat

der Premierminister bei der Vorlage des Staatshaushaltes
22.Jrtni 1995 vor der Nationalversammlung verpflichtet, die
Jacques Chirac während des Wahlkampfes gemachten sozia-
Versprechungen (Arbeitsbeschaffung, Ausbildungsbeihilfen
) mit der im Vertrag von Maastricht verlangten Minderung
öffentlichen Defizits von derzeit 5,7 Prozent auf drei Prozent
Bruttoinlandsproduktes bis Ende 1991 in Ubereinstimmung

bringen. Für die kommenden Jahre ist der dem Premiermini-
zur Verfügung stehende finanzpolitische Spielraum um so

als die Schätzungen der OECD eine Verlangsamung
Wachstums ab 1996 voraussagen. Alain Juppé läuft also Ge-

- wenn er im nächsten Jahr ein grösseres Masshalten ver-
-, die Massnahmen zur Arbeitsbeschaffung zu bremsen

mit denen auf Konfrontationskurs ztr gehen, die - wie Phi-
Seguin - dieses Verhalten als Verrat an den Versprechun-

die Jacques Chirac seine¡zeit seiner Wählerschaft gemacht
ansehen. Wenn er aber die öffentlichen Ausgaben nicht

, gibt Alain Juppé nicht nur das Ziel einer Einheitswäh-
auf, sondern setzt sich auch kurzfristig Angriffen auf den

ne peut y avoir de société lib¡e off¡ant un niveau de vie élevé et une stabilité
qu'à condition que la monnaie soit saine', in: Études, Mai 1995,

ñ2.
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Franc aus. Folglich ist es wünschens\ryert, dass das vom
minister im Staatshaushalt vorgeschlagene Gleichgewicht

halten wird, weil es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit
Frankreich ist, 1999 die Einheitswãhrung zu verwirklichen,
einen sozialen Bruch zu riskieren.

Eine positive politische Haltung Deutschlands ist wichtig

den Erfolg dieses Risikoprojektes. Aber wie kann man von

französischen Gesellschaft verlangen mit der

beitslosigkeit konfrontiert rst dass

Haushaltsdisziplin unterwirft, welche unter anderem dazu

das Ziel der Einheitswährung nicht aus den Áugen ZU

wenn man das Gefühl hat, dass der deutsche Nachbar sie

lich nicht will, obwohl er die im Vertrag von Maastricht
legten Bedingungen erfüllt? Hier hat die ablehnende

des Bundesbankpräsidenten dem Plan der Kommission

über, der die Einsetzung einer Einheitswährung, verteilt auf

Jahre ab 1999, vorsieht (genannt die <kritische Masse>),

auf die französischen Mühlen derjenigen geleitet, deren

Zieles ist, dass der Staat das Projekt der einheitlichen
endgültig aufgibt. Die französiche wie die deutsche

tung ist, was den Erfolg der Wirtschafts- und

betrifft, um so grösser, als sich hier zeigen wird -viel mehr als

der Regierungskonferenz von 1996 -, ob die beiden Länder

Fähigkeit haben werden, die Vertiefung der

Union mit einerbegrenzten Anzahlvon Staaten

die dies wünschen und können.

III. Díe Regierungskonferenz von 7996

Der Vertrag von Maastricht ist von seinen Unterhändlern als

Prozess konzipiert worden. In der Tat sehen seine

bestimmungen (Artikel N, Paragraph 2) vot, dass eine

rungskonferenz r996 bestellt wird, um die

dieses Vertrages ztr prüfen für welche etne Uberarbeitung
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ist>>. Eine Frage wird den Mitgliedstaaten auf jeden Fall
der Festlegung der Agenda nicht erspart bleiben : Besteht die.

ausschliesslich in einer eventuellen Reform des Vertra-
von Maastricht, oder gehört im Hinblick auf die Osterweite-

dazu auch die Reform des gemeinschaftlichen politischen
auf einigen Gebieten, wie die gemeinsame Agrarpoli-

oder die Regionalpolitik? Im letzteren Falle besteht die Ge-
dass ein überfüllter Terminplan die Möglichkeit, zu einem

zu gelangen, minimiert. Welche Positionen könnte
in einigen wichtigen Fragen einnehmen?

Bereich ist wichtig, weil der Krieg in Jugoslawien gezeigt
dass die öffentliche Meinung in Frankreich sehr empfindsam
die Tatsache reagiert, dass die Europäische Union weder

eine wirklich gemeinsame Aussenpolitik noch über eine
Schlagkraft auf der militärischen Ebene verftigt.

der Einheitswährung ist dieser Bereich ein Test, inwie-
Frankreich willens ist, das Projekt einer <Macht Europa>>

mit Deutschland weiterzuführen. Uberdies bietet er
Möglichkeit eines konstruktiven Austausches mit Grossbri-

Ohne die Annäherung der Positionen zwischen Paris
London hinsichtlich der europäischen Verteidigung über-

zu wollen, hat sich doch die Kooperation auf dem Ge-
der Verteidigung seit zwei Jahren stark entwickelt, sei es in
Waffenproduktion oder bei der Behandlung des Jugosla-

europäische Verteidigung wirft zuallererst das Problem
Zukunft der Westeuropäischen Union auf, die hinsichtlich

F. de La Serre/H. Wallace, Les relations franco-britanniques dans I'Eu-
de I'après-guerre froide, in: Les Études du CERI, Nr. 1, April 1995,

Mr.
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des Vertrages von Maastricht schon <<mit der Ausarbeitung
Durchführung der von der Furopäischen Union getroffenen
schlüsse, soweit sie die Verteidigung betreffen>, beauftragt
Ist es also angebracht, die Annäherung von WEU und EU

Zukunft zu forcieren? Wie könnte diese Annâherung
Das Dokument der CDU/CSU vom 14.Juni 7995 zu

der europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit schlägt

Entwicklung erner engen Kooperation
päischen Union und der WEU vof wobei
der Regierungskonferenz sein sollte, die Integration der
innerhalb der WEU in einem festen Zeitrahmenzt
Kurzfristig könnte diese engere Zusammenarbeit bedeuten,
alle Mitgliedstaaten der EU - auch die neutralen Staaten,
innerhalb der EU einen Beobachterstatus haben -
sein würden, über die Orientierung einer europäischen
gung zu beraten, mit deren Durchführung eine mit
Einsatzfâhigkeit versehene WEU betraut sein würde.
Frankreichbis jetzt keine endgültige Entscheidung in dieser
sicht getroffen hat, scheinen manche Ausserungen von J

Chirac und Alain Juppé auf eine verstärkte Einsatzfähigkeit
WEU hinauszulaufen, die gleichzeitig eine aktive Rüstungs-
Raumfahrtpolitik sowie die Errichtung einer europäischen
tinationalen Streitmacht voraussetzt; das Eurocorps kann als

ste Stufe einer zukünftigen europäischen Streitmacht
werden. Eine verstãrkte politische Abhängigkeit der WEU
der Europäischen Union wäre unter bestimmten
denkbar, auch wenn eine zeitlich festgelegte Fusion nicht auf

Tagesordnung der französischen Politik steht. Einerseits
Frankreichs Wunsch dahin gehen - das CDU/CSU-
schlägt es schon vor -, dass die Beschlüsse des Europäischen
tes, deren Ziel ein Militareinsatz sein würde, nicht durch
Staatenminderheit blockiert oder einem Staat, der sich nicht
teiligen möchte, aufoktroyiert werden können
könnte Frankreich hinsichtlich des Entscheidungsprozesses
Begrenzung der Interventionsmöglichkeiten der
und des Europaparlaments verlangen.
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, allgemein betrachtet, die französischen Positionen den-
nahe, die Grossbritannien in einem Memorandum über

Fragen der europäischen Verteidigung im Hinblick auf die \
am 7.März L995 vorgestellt hat? Dieses

schlägt eine verstärkte Partnerschaft zwischen der
und der EIJ vor, strebt für die Verteidigungspolitik die

einer Art vierten Säule innerhalb der Union an und
ebenfalls die WEU mit einem Rat, bestehend aus den

und Regierungschefs der Mitglieds-, Beobachter'- und as-
Staaten, versehen. Obwohl die Einbeziehung der Ver-
in die Gemeinsame Ausserf- únd Sicherheitspolitik der

(CTASP) den britischen Vorschlägen fremd ist, dürfte die
die Interventionsmöglichkeit von Kommission und Euro-

Parlament zu beschränken oder auch das Gewicht der
im Rahmen einer abgestuften Teilnahme an den Ent-

des WEU-Rates zu begrenzen, in Paris nicht nur auf
stossen.

Ziel einer europäischen Verteidigung wird zwangsläufig
die Frage der Kompatibilität mit dem Atlantischen Bündnis

Es könnte sein, dass Frankreich hinsichtlich dieser
eine weniger apodiktische Haltung seinen überzeugten

Partnern gegenüber einnimmt als noch während
Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht. Das Ende des

Krieges und das im Januar 1994 vom Atlantischen Bünd-
<grüne Licht> für die Entwicklung einer europäi-

Verteidigungsidentität haben Frankreich in der Tat dazu
der Frage der notwendigen Komplementarität zwi-

europäischer und atlantischer Verteidigung viel pragmati-
und offener gegenüberzustehen. Die Idee einer <transat-

Charta>> - Jacques Chirac erwähnte sie in seiner Rede
vom 16.MîLrz 1995 -, die die Solidarität mit

Staaten im Rahmen einer neuen Verteilung der
festigen und die europäische Position auf dem
Parkett sichern würde, ist ein Zeichen für eine

neue aussenpolitische Akzentsetzung.
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Abgestufte Integration

Seitdem die Staats- und Regierungschefs nach dem Gipfel
Kopenhagen im Juni 1993 regelmässig ihre Verpflichtung zur

weiterung der EU um die Staaten Mittel- und Osteuropas
um Zypern und Malta bekrãftigen, ist die Verwirklichung
Plans einer Europäischen Union von 27 bis 30

für Anfang des nächsten Jahrhunderts durchaus denkbar.
grund dieser neuen Grössenordnung muss üder ein neues

zept der Europäischen Union nachgedacht wetden, welches

Prinzip einer Differenzierung der politischen Aktivitäten
matisieren müsste. Auf jeden Fall sollte die
renz diesen Gedanken in ihre Arbeit mit einbeziehen, weil
vor jeglicher Erweiterung die Fünfzehn über die
der Wirtschafts- und Währungsunion sowie über die
same Verteidigung nachdenken werden müssen.

Es ist das Schäuble-Lamers-Papier, das in Frankreich im
tember 1994 eine öffentliche Debatte über eine abgestufte
päische Union eingeleitet hat. Es gibt zwei Gründe, warum

Konzept eines <<Kern-Europa>> in Frankreich nicht immer
wollend aufgenommen worden ist: Indem es sich vorwiegend
der Endrealisierung der Wirtschafts- und Wãhrungsunion
tierte, begrenzte es zu sehr die Anzahl der dann wohl
Lânder (Deutschland, Frankreich und die Beneluxländer)
dererseits vertrat es eine institutionelle Entwicklung, indem
auf das Modell des <<Bundesstaates>> Bezug nahm (eine

welcher die jakobinische politische Kultur wenig
Dieses Papier der CDU CSU veranlasste, Frankreich, über

che Differenzierungen nachzudenken wobei
Edouard Balladur sich ebenfalls über eine zukünftige
sche Union, zusammengesetzt aus konzentrischen Kreisen,

fentlich geäussert hatte.s In seiner Rede vom 16.Nfîir21995
die Aussenpolitik griff Jacques Chirac diese Idee auf und
eine Konstruktion vor, die drei Kreise bilden würde:

5 Vgl. Gespräch mit Edouard Balladur im Figaro vom 30.8. 1994.
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Der Kreis der eigentlichen Union, der alle Mitgliedstaaten
der Union um eine Zollunion, eine gemeinsame politische -
Basis für die <<Bereiche des Handelns und der gemeinsamen !

-Interessen>> sowie um eine gemeinsame Aussen- und Sicher-
heitspolitik neu gruppieren würde.
Der Aussenkreis der Partnerschaft, dem die Staaten angehö-
ren würden, die bevorzugte Verbindungen mit der Europäi-
schen Union anstreben, obwohl sie aufgrund ihrer Grösse,
ihrer zu schwachen wirtschaftlichen Entwicklung oder auf-
grund ihrer geographischen Situation (ganz oder teilweise
ausserhalb Europas) der Union nicht beitreten können.
Wenn Jacques Chirac die Einbeziehung Russlands sowie der
Staaten Mittel- und Osteuropas in diesen Kreis klar bejaht, so
ist es vorstellbar, dass die Mittelmeerstaaten wie die Türkei
oder die Maghrebstaaten ebenfalls dazugehören könnten.
Für Paris ist es in Zukunft wichtig, die Osterweiterung - die
als vorteilhaft für Deutschland gilt - durch eine konsolidierte
Mittelmeerpolitik auszubalancieren.
Der innere Kreis der <<verstärkten Solidaritâten>>. Die Plural-
form ist insofern wichtig, als sie die Möglichkeit zeigt, dass
wechselnde Formen der Kooperation sowohl mit den Betrof-
fenen als auch in einzelnen Politikbereichen (Währung, Ver-
teidigung etc.) gangbar sind.

im Unterschied zum <<Kern-Europa>> des Schäuble-La-
Papiers weist das Schema einer differenzierten Europäi-
Union von Jacques Chirac keinen zentralen Kern von eini-

Staaten auf, die zu weitergehenden Integrationsschritten
bzw. in der Lage sind. Demnach kommen auch spezifi-

Institutionen für die Verwaltung der <verstärkten Solidari-
nicht in Frage. Nach dem Modell der Wirtschafts- und

im Vertrag von Maastricht sollten die Institutio-
der Union je nach Kooperationsform verschiedene Kompe-

übernehmen. Nähert sich hier Jacques Chirac nicht dem
John Major in seiner Rede von Leyden gelobten Modell
flexiblen Europas?



Christian Lequesne (Paris)

Reform der Institutionen der Gemeinschaft

Eigentlich würde die Perspektive de¡ bevorstehenden
rungen es nötig machen, dass das institutionelle System
Union einer tiefgreifenden Erneuerung unterzogen wird -
dies die Diskussion über eine abgestufte Integration gezeigt

Indes wird sich die Regierungskonferenz
mangels erner gemernsamen Vision auf elne institutionelle
paratur beschränken nach dem Motto hier

q
erfl bisschen

zierte Mehrheitsentscheidungen im Rat, dort ehvas

dung für das Parlament. Was könnten Frankréichs
sei¡1 ¿ngesichts dieser zu erwartenden Politik pragmatischer
passung, die dem Wesentlichen ausweicht?

Generell möchte Jacques Chirac, dass die
thode in dem Masse, wie die Union neue Aktivitäten
nicht die intergouvernementale Methode in den
drängt. Dies bedeutet, dass die Absicht, die
zeduren der 2. und 3. Säule (Aussen- und Sicherheitspolitik,
nere und Justizangelegenheiten) zu
zu machen, keine grosse Begeisterung in Paris auslösen
Gleichzeitig sollte nach französischen Vorstellungen die
mission keine grösseren Befugnisse haben als die, die ihr in
aktuellen Verträgen zuerkannt werden. Obwohl Frankreich
cherlich der Zuerkennung neuer Befugnisse für das

Parlament wird zustimmen müssen, dürfte Paris bei seinen
nern vor allem darauf drängen, dass die nationalen
stärker an der Rechtsetzung der Union beteiligt werden. In
ner aussenpolitischen Rede vom 16.Marz 1995 schlug
Chirac insbesondere vor, dass die nationalen Parlamente
halte gegen Gemeinschaftsregelungen im Namen des Su

tätsprinzips geltend machen können.
Für Jacques Chirac steht fest, dass die Rolle des

Rates und des Ministerrates aufgewertet werden sollte.
gleich Frankreich höchstwahrscheinlich verpflichtet sein

eine Ausweitung der im Rat bestehenden Mehrheitsregeln
die Annahme bestimmter Gemeinschaftspolitiken (im
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zuakzeptieren, dürfte es im Gegenzug daraufbestehen,
bei der Stimmenverteilung das Gewicht der grossen Netto- ..

für das Budget der Union stärker berücksichtigt \
Ausserdem hat sich Jacques Chirac für die Einsetzung

europäischen Ratspräsidenten ausgesprochen, welcher für
Jahre vom Rat gewählt würde, um die Union zu repräsentie-
die Verteidigung seiner Interessen und die Förderung seiner

zu sichern. Damitwird eine Idee aus dèr Zeitdesdama-
Präsidenten Giscard d'Estaing wieder aufgegriffen, mit

Ziel, die äussere wie die innere Wahrnehmung der Europäi-
Union zu verstärken.

aus dem Französischen von Michelle Maurer-Wildermann.



Die EU-Reform im Spiegel der
poln ischen Beitrittsdebatte

Von lreneusz Pawel Karolewski (Potsdam)

Die Frage des Beitritts Polens in die Europäische Union
hat eine historische Dimension. Zum ersten Mal seit J
derten bietet sich eine reale Chance, die zivilisatorische
wicklungsorientierung Polens zu Gunsten der europâischen

tion grundsãtzlich zu verändern. Diese Umorientierung wird
Polen als eine Garantie für wirtschaftlichen Wohlstand
eine stabile Demokratie angesehen.l In der polnischen
herrscht ein politischer Konsens über die Zweckmässigkeit
Notwendigkeit der Bemühungen um die Aufnahme des

in die europäischen Strukturen vor.2 Dieser Konsens findet
keine Widerspiegelung innerhalb der polnischen
Nur die Vertreter der Intelligenz, Staatsbeamte sowie

unternehmer sehen die Zukunft Polens mit der EU oder
mit den USA verbunden.3 In anderen Teilen der
dominiert hingegen, nach einer Phase europäischer
eine euroskeptische Gesinnung. Gleichwohl gibt es

des politischen Spektrums Polens aber kaum ernsthafte
oder Parteien, die sich als anti-europäisch bezeichnen
Diese pro-europäische Tendenz löst jedoch keineswegs die

I Grzegorz W. Kolodko : Krok po kroku, rok po roku, in: Polityka, Nr' 21

2'7.}/.ai1995.
2 DaÅusz Rosati: Nowy Lach, stary strach, in: Polityka, Nr.21 vom 27.

1995.
3 Eurobarometer, Juli 1994,5.24.
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Polen aus seiner gesellschaftlichen Umgestaltung ergeben-
Probleme.

Die eventuelle EU-Mitgliedschaft Polens wird im Kontext der '
Reformen der EU im Hinblick auf die Regierungs-

1996 diskutierl.a In der politischen Diskussion zeich-
nen sich zwei Fragen ab, die für Polen von grosser Bedeutung

1. Schreitet die EU in Richtung eines föderâlen Europas oder
eher in Richtung eines Freihandelsraums voraìr und welche
Implikationen ergeben sich für Polen aus der jeweiligen Ent-
wicklung? , '

Wann beginnen die Beitrittsverhandlungen Polens und wel-
chen Charakter werden sie haben? Nach den Erfahrungen
mit den vier EFTA-Staaten rechnet man in Polen mit zahhei-
chen Hindernissen und Schwierigkeiten.s

eine der zukunftsträchtigen Schwierigkeiten wird die Frage
institutionellen Reform betrachtet. Man befürchtet in Polen,
den EU-Politikern der \ù/ille zur Veränderung des ursprüng-
nur für sechs Mitgliedstaaten konzipierten, institutionellen

fehlen wird.6 Eine neue Erweiterung der EU
einer tiefgreifenden Umgestaltung der Institutionen so-

der Entscheidungsfindung. Dabei entsteht die Frage, ob eine
Umgestaltung ihre Kosten wert ist. In diesem Zusammen-

wird in Polen ebenfalls die <innereuropäische>' Diskussion
das Dilemma Erweiterung versus Vertiefung der EU, mit

Interesse verfolgt, denn das Resultat dieser Diskussion
direkte Folgen für das politische Schicksal Polens haben.

Unentschlossenheit der EU-Mitgliedsstaaten bezüglich der
Gestalt Europas (Föderalismus oder Funktionalis-

?) sowie die Uneinigkeit über den Prozess der Erweiterung
der Vertiefung beunruhigt die polnische Offentlichkeit.

Die polnischen Entscheidungstrãger sind sich auch anderer

Europa,
Ph are i demokr acja, Lipiec 799 4.
Juli 1994. S.3-
Juli 1994, Ku zjednoczonej Europie, S.3

\
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ausserinstitutioneller Hindernisse bewusst
spricht man im Zusamrnenhang mit der EU-Osterweiterung von

den <<vier politischen Minenfeldern>: nämlich der Agrarpolitik"
der Migration, der Ausgabenstruktur sowie dem Prozess

Entscheidungsfindung. 7

Im Rahmen der Diskussion über die Regierungskonferenz
1996 entwickelten die polnischen Politiker ihre Vorschläge
Polens EU-Beitrittsmodus. Sie erwarten, dass Polen in den Jah-

ren 1996-97 für Beitrittsverhandlungen und gégen das Jahr 2000

zur Aufnahme in die EU bereit sein wird.-Danach sollte
Ubergangsperiode, wie im Falle Spaniens und Portugals folgen.

Darüber hinaus wird die Notwendigkeit diskutiert, inwiefern
EU bei ihren heutigen Reform-Diskussionen den
schaftsantrag Polens zu berücksichtigen habe. Nach
Polens werden die Beitrittswünsche der polnischen Seite
genommen, wenn die EU die genauen Bedingungen, das

und die erwünschte Gestalt der Integration gemeinsam
Polen erarbeitet.s

Angesichts der Assoziation mit der Westeuropäischen
wird befürchtet, dass Polen durch die Zusammenarbeit auf
Gebiet der Sicherheitspolitik zu einem Teilmitglied
könnte. Deshalb bevorzugt man das

das vielleicht langsamer, dafur aber sicherer zur
schaft führen würde.

Eine grosse Rolle bei der europäischen Diskussion in
spielt die demokratische Frage. Als Beitrittskriterium in die
gilt ausser der Marktwirtschaft und Rechtstaatlichkeit das

kenntnis zur Demokratie. Die strukturellen Probleme und
doxe der demokratischen Reformen sind in Polen wie in
post-realsozialistischen Staaten sichtbar. Der Druck eines

schen industriellen Strukturwandels verursacht Demokra
zite. Der <Staat>> steht vor einer schwierigen Veränderung
muss sich aus seiner gesellschaftlichen Kontrolle und

7 R. E.Baldwin: Ku zjednoczonej Europie, in: Europa, Juni 1994, S.24
8 Ebenda.
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und gleichzeitig die infrastrukturelle Erneuerung
soziale Abfederung aktiv betreiben. Ein <<Ztviel>> an staat--

Regulierung und Steuerung gerät ln Widerspruch ztrr \
Zielorientierung, die elne EU-Beitritts-

ist; ein <Zuwenig> beschleunigt soziale Verwer-
und gibt autoritären und populistischen Kräften Auftrieb,

die demokratische und marktwirtschaftliche Entwicklung
können. Angesichts grosser inneigesellschaftlicher

sind die neuen politischen Eliten zugleich Gefan-
und Getriebene des Umwandlungsprozesses. In diesem

sieht man die EU als Garanten für den Erfolg der Demo-
angesichts der Unterentwicklung von Sta-

der zivilen Bürgergesellschaft westlichen Typs.e Die
in der EU stellt deshalb fiir Polen ein Antidot für

Instabilität und Unberechenbarkeit des demokratischen Er-
dar. Die EU- Mitgliedschaft Polens wird von

polnischen Politikern als eine viel bessere Lösung der polni-
Probleme wirtschaftlicher und demokratischer Natur als

Hilfeprogramme (2. B. PHARE) betrachtet.
In den Erwartungen des Westens und Polens hinsichtlich der

Entwicklung ist eine gewisse Spannung ange-
Der Westen sieht eine stabile Demokratie als Beitrittsvor-

ftir Polen, hingegen betrachten die polnischen Politi-
die EU-Mitgliedschaft als eine Chance oder gar Garantie für
Stabilisierung der demokratischen Prozesse.

Aus dieser Debatte lassen sich einige Schlussfolgerungen für
europäische Diskussion ziehen. Im Mittelpunkt steht die

, wie die europäische Politik zur Erhöhung der Integra-
Polens beitragen kann. Der politische Dialog darf

nur auf die Ministerebene begrenzt werden, vielmehr
es darauf an, die Länder- und Regionalkontakte wie

einer Umfrage sind ungefähr 57 o/o der Polen mit dem Verlauf der demo-
Entwicklung unzufrieden (32% sind zufrieden);49% der polni-

Bürger glauben sogar, dass die Menschenrechte in ihrem Land nicht
werden. Vgl. Eurobarometer, Juli 1994,5.23.
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auch die Städtepartnerschaften zu unterstützen, um die
ration auf allen Ebenen zu verdichten. Der polnischen
schaft sollte so das Gefühl der Teilhabe an einer
Politik vermittelt werden, die nicht ausschliesslich in Brüssel
macht wird. Entsprechende Schritte bei der
sollten zudem in Angriff genommen werden. Die
einer Kommission zur Unterstützung der
ware
sollte
und der EU-I-änder bis zum Jahre 2000 angestrdrt werden.
der Dezentralisierung der Verwaltungsstrukturen kommt
schliesslich nicht nur auf die Vermittlung von
über EU-Institutionen an Spitzenbeamte in den Ministerien
lens an, vielmehr geht es um die Umsetzung der Beschlüsse

Polen und seinen Regionen. An dieser Stelle wären
für Beamte auf unteren Ebenen notwendig, die so neben
des europäischen Rechts auch andere Arbeitsweisen
nen.

Da das Informationsdefizit über die EU erheblich und
Zusammenhang zwischen dem Informationsstand und der
terstützung einer EU-Mitgliedschaft evident ist, erscheint
Aufbau eines Informationsnetzes dringend erforderlich.
Handlungsbedarf sollte in diesem Fall durch ein
gramm der EU befriedigt werden. Die anfängliche Euphorie
genüber den europäischen Institutionen ist in Polen längst
flogen.

Die politische Kultur Bulgariens
esichts der Europäischen Union

Von Erika Lazarova (Sofia)
\

Problem der Integration von Bulgarien im Rahmen der
Gemeinschaft ist ein nationales Problem, gleich-

aber auch ein Problem aller Länder Ostmitteleuropas, die
eigene Identitat als neue Demokratien überwiegend mit ih-

Zugehörigkeit zur Familie der europäischen Länder und Völ-
gleichsetzen. Man kann nicht behaupten, dass in dieser Iden-

in der posttotalitären Gesellschaft Einstimmigkeit
. Ebenso wenig lässt sich sagen, dass die Stimmen <<pro>>

(<contra>> automatisch mit der rechten oder der linken Seite
politischen Spektrums zusammenfallen. Ein bulgarisches

zum Maastrichter-Vertrag würde am deutlichsten
dass das Zögern und Schwanken nicht einfach von der

Position bestimmt würde. Die verschiedenen
zur europäischen Integration müssen vielmehr im

der Geschichte der Nation, der politischen Kultur - frü-
sprach man in diesem Zusammenhang vom <Nationalcha-

- und von den Tragödien in den Beziehungen zwischen
abhängigen kleinen Ländern und den Grossmächten inter-

werden
Skepsis nährt sich von den Erfahrungen der politi-

Intervention, die oft in Agression übergeht, und den Am-
, Spielen und Intrigen der grossen Diplomatie, welche in

neueren Geschichte Bulgariens eine negative Rolle gespielt
Es genügt in diesem Zusammenhang auf die <<redaktionelle

des bulgarischen Staatsgebietes auf dem Berliner
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Kongress hinzuweisen als die Karte Bulgariens gaîz anders

zeichnet wurde als 1m Vertrag von San Stefano 1m Marz
vereinbart worden war. Seither haben der russische

die progermanische Haltung der bulgarischen Bourgeoisie TNI-

schen den beiden Weltkriegen und die Hegemonie der

irnion in den Jahren des realen Sozialismus das Volk

und misstrauisch gemacht gegenüber jeglichem Druck <von

sen>> Der Politologe Mintscho Semov bringt das Unheil lm

tischen Leben Bulgariens gafv direkt ln den

dieser besonderen politischen Kultur der buþarischen

beziehungen und deren negativer Tradition, wenn er

<<Wir unterscheiden nicht zwischen Dankbarkeit und

heit Und ergeben sollten wir uns nur gegenüber den

rinnen und Bürgern Bulgariens fühlen.>>l Für Semov ist dies

die Erklãrung für das leider nicht nur bei der Masse ),
manchmal auch ln den oberen Etagen der offiziellen Politik
breitete Doppelspiel, wonach deklamatorisch zwaÍ von

mle und der Notwendigkeit der politischen Souveråinität

Rede ist, tatsächlich aber die Einstellung dominiert, <<bis

sind wir vom russischen Botschafter regiert worden, und jetzt

die Zeit gekommen, da wir uns mit dem gleichen Ziel an

amerikanischen Botschafter richten...>2 Für die meisten

jetzt die USA das Vorbild für Demokratie und

Entwicklung
In der nahen Vergangenheit war die Unterordnung alles

dere als freiwillig. Doch jetzt wollen jene, die sich bis vor

unfreiwillig unterordnen mussten, freiwillig der anderen

unterordnen Jene die diese Gefahr sehen und deshalb der

tegration Bulgariens ln der Nato skeptisch gegenüber

fragen sich, weshalb Bulgarien wiederum von elner anderen

litärischen Grossorganisation abhãngig werden soll, wo

fraglich ist ob diese unsere nationale Sicherheit und

wirklich garantieren kann Entsprechend sehen ermge auch

1 Mintscho Semov, Politologie, Sofia, 1993' S.212

2 Bbenda,S.2I3

Die politische Kultur Bulgariens

Europäischen Union kein Wundermittel des Fortschritts und
realen Demokratie. Sie plädieren deshalb für Abwarten und

Gleichberechtigung und eine stabile wirtschaftliche Ent-
Sie fordern genaue Konzepte für eine Integrationspo-

Bulgariens in Richtung EU, welche ihm den letzten Schritt
und ohne Disk¡iminierung nach freier Entscheidung

liesse

Hier möchte ich aber besonders betonen, dâss in Bulgarien die
weit verbreitet und populär ist, wonach die Integration

die EU den Übergaîg zur Demokratie garantieren und eine

Perspektive weit+über die Jahrtausendwende hin-
bedeuten würde. Die Bulgaren waren schon in den Jahren
türkischen Jochs sehr mobile und dynamische Menschen.
bulgarische <<Gurbetschija> war das Urbild und das Muster

die heutigen Gast- beziehungsweise Fremdarbeiter. Die bul-
Hândler sind nicht nur im ganzen Osmanischen Reich,

auch in Oesterreich-Ungarn und manchen arabischen

berühmt gewesen.
In der politischen Kultur Bulgarien galten Eigenschaften wie

und Weltoffenheit schon vor Jahrhunderten
Tugend. Verbunden waren sie mit einer grossen Wissbe-

und Neugier für die Welt. Der bulgarische Kulturschaf-
T. I. Jivkov ist überzeugt davon, dass diese Besonderhei-

der hiesigen Volksseele und Mentalität das Fundament der
bulgarischen Gastfreundschaft bilden. Die Kultur

Gastfreundschaft verbindet die menschliche Liebenswürdig-
der Verehrung des Fremden und dem Wunsch, aus der

der eigenen individuellen Existenz und der Region
Dazu kommt das Bedürfnis nach mehr Infor-

Der Gastwird zudem m. E. unbewusst als Mikrokosmos
Der Fremde und der Andere sind keine Feinde

Gegner, sondern Freund und potentielle Partner. In diesem

sind der Bulgare und die Bulgarierin Demokritos und sei-
weltbürgerlichen Idee viel näher als viele Vertreter mancher

mit längeren demokratischen Erfahrungen und Tradi
Sie waren immer weltoffen gewesen. Das ist der Haupt-
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grund dafür dass viele Bulgarinnen und Bulgaren der

schen Integration lm Grunde positiv gegenüberstehen

über einigen Aspekten aber auch Zweifelhegen:
So fragen sich viele ob innerhalb der Europäischen

wirklich alle Staa ten gleichberechtigt sind oder ob ES nicht

legiertere und etwas weniger privilegierte gibt. Warum gibt

eine Hierarchie unter den Beitrittskandidaten
pas ,l Gilt hier das berühmte Prinzip
sen Animal Farm wonach alle

aber manche gleichberechtigter sind als andere? Wird so

Prinzip, das im realen Sozialismus völlig diskreditiert
war, plötzlich wieder aktuell?

Ein anderer Zweilelnährt sich aus täglichen Erfahrungen

schätzen wir als Staat und als Bürger die europäische

als Willen zur universellen Möglichkeit der freien
tion zwischen Menschen sowie dem freien Austausch von

tern und Ideen. Aber sind Westeuropa und die EU wirklich

nug offen für uns, wenn der Erhalt elnes VrSAS kaum

geworden ist als ZlJ kommunistischen Zeiten und heute

manchmal die Hälfte eines durchschnittlichen

oder die ganze Rente kostet?
Oder gibt es nicht auch Anlass zu befürchten, dass die

sche Zentralisierung kulturelle regionale Identitäten

Oder was geschieht mit all den Betrieben, die bisher

protektioniert worden waren? Wer nimmt sich zukünftig

Belegschaften an?
Diese Befürchtungen und Probleme sollten die EuroPäer

Bürger wle Regierungen anlässlich der Reformdebatten

97 wirklich beschäftigen und diskutiert werden Dabei sollten

elementaren humanen Werte und Bedürfnisse rm

stehen und nicht bloss mögliche abstrakte Vorzüge der

europäischen Integration.
Es muss in Europa ein neues Gleichgewicht zwischen

wirtschaftlicher Zweckmässigkeit und Ethik gefunden

Denn nicht nur wirtschaftliche, soziale und politische

und Strukturen sind von Bedeutung. Zentralist der Mensch

Die politische Kultur Bulgariens

sogenannte <objektive Faktor>. Denn wir dürfen nicht ver-
, dass die reale Basis des Begriffs <Demokratie> das Volk

der Demos ist, was nicht nur eine ethymologische Erklärung \auch einen inhaltlichen Anspruch darstellt. Das ist für
auch der entscheidendste Grund dafür, weshalb die Frage

Mitgliedschaft in der EU nur direktdemokratisch bestimmt
kann



Russland: Altlasten und Visionen
Von Sergej Henke (Potsdam)

Zuden notwendigen, wenn auch nicht unbedingt
Voraussetzungen transnationaler Demokratie gehört die
stenz einer gereiften und dass heisst: einer stabilen
im nationalen Rahmen. Der gängige Begriff <<junge

tien> in bezug auf die Länder Ost- und Ostmitteleuropas
weist auf regionale Spezifik, die die Behandlung des Themas
gesamteuropäischen Zusammenhang unrealistisch macht.
listischer wäre wohl festzustellen, dass es keine
sche Identität und erst recht keine gesamteuropäische

tische Identität gibt. Jenseits der heutigen EU-Grenzen im
billigt Richard Löwenthal nur den Völkern Polens,
und Ungarns die europäische Identität zu, während er allen
deren Osteuropäern als kulturellen Erben vonByzanz
verweigert.l

Über die Inhalte der europäischen Identität lässt sich
streiten ; die geschichtlich gewachsenen Demokratiedefizite
ostslawischen, speziell russischen politischen Kultur dürft en

strittig sein. Dabei muss man - um einem fast obligaten
zuvorzukommen - die politische Kultur Russlands nicht an

<abendländischen>, Standards messen; es genügt darauf
weisen, dass sehr wohl vorhanden gewesene, sich immer

L Vgl. Richard Löwenthal, Die Gemeinsamkeiten des geteilten Europa,
'Werner Weidenfeld (Hrsg.), Die Identität Europas, München/Wien
s.43.

Russland : Altlasten und Visionen

formierende demokratische Traditionen und Institutio-
vom russischen Leviathan systematisch mit Brachialgewaþ

wurden: im J5.-l6.Jahrhundert durch die blutigen'
Iwans III. und seines Enkels Iwan des Schrecklichen

die Stadtrepubliken Nowgorod und Pskow, Anfang des
Jahrhunderts durch die Liquidierung der Landeskonzile,

Keimzelle des russischen Parlamentarismus, durch Peter I.
1917 durch die Ausrottung der Elemente der kommunalen

(Stichwort : Semstwo-System)
'Bei all diesen Gewaltakten ging es dem Staat stets darum,

Aufrechterhaltung eines'; bedingten, d. h. willkürlich
und jederzeit entziehbaren Eigentumsrechts das
des Besitzbürgertums zu verhindern und die Her-

der Elemente der gesellschaftlichên Selbstorganisa-
zu unterbinden. Die Bolschewiki setzten dieser Praxis die

auf...
Ergebnis der Dominanz des paternalistischen Staates ist

Gesellschaft mit einem ausgeprägt egalitär-distributiven
Die Verantwortung für die Realisierung

Ideals trägt nach mehrheitlicher Auffassung weiterhin der
der traditionell mit der Person seines höchsten Repräsen-
identifiziert wird. Das Urteil über die Quaütat des politi-
Systems - in diesem Fall des neuen <<demokratischen>>

- richtet sich primär nicht nach gewachsenen Partizipa-
, sprich: der gesicherten Korrektheit demokrati-

Verfahren, sondern nach sozialen Ergebnissen des Systems.
herrscht ein instrumentelles, ergebnisbezogenes, objektiv
Willkür des Staates und nicht das Kontroll- bzw. Wider-

der Gesellschaft beförderndes Demokratiever-
vor. Auf diesem Hintergrund werden solche von der

hingenommenen Exzesse der exekutiven Staats-
wie die de-facto-Entmachtung des Parlaments oder die
Intervention in Tschetschenien verständlich. Der Staat,
neue, im Dezember 1993 beschlossene Verfassung die

der Menschenrechte festschreibt, darf diese Verfassung
brechen, sofern dies nur dem vom Staat selbst inter-

\
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pretierten <<Gemeinwohl> entspricht. Ein <

tismus> kann unter solchen Umständen schlecht gedeihen.

Ein weiteres Handicap, das die Integration Russlands in

liberal-demokratische westliche Wertesystem behindert, ist

neue russische Nationalismus, in der Regel präsentiert als <

dergeburt des russischen Nationalstaates>. Das
kennzeichnet die Situation in den meisten Ländern Ost- und

mitteleuropas, auch rvenn es im Falle RuSslands bisher in
ger krassen Formen in Erscheinung trat. ,4¡rch hier liegt ein

schichtlicher Rückstand gegenüber WesteÛropa vor: Die
der Nation entstand im Westen in territorialen
bänden mit vergleichsweise feststehenden Grenzen
bedeutete der Begriff <Nation> einen Ubergang von der

lität gegenüber dem König zur Souveränität des Volkes

und Nation bildeten eine Einheit, die Frage nach den

entbehrte jeder schicksalshaften Dimension. Die im 18.

hundert auch im Osten einsetzende Nationsbildung verlief
gen in Form einer <<Kulturnation>>, zumeist ohne eigenen

und ohne identitätsstiftende Grenzen. Die Idee einer
wurde unter diesen Umständen zu einem bis heute
Schlachtruf.

Das prioritãreZielscheint gar nicht die Demokratie, nicht

Triumph der Menschenrechte, sondern der gefestigte

staat, d. h. die Ubereinstimmung von Nation und Staat, zu

Erst auf der Grundlage einer so gesicherten Identität
wohl neue Horizonte ins Blickfeld rücken. Der
westeuropäisch-atlantische Dreischritt - vom Nationalstaat
Kapitalismus zur Demokratie - lãsst die etablierte
Theorie im Falle Russlands konfus abwinken.

Einen Ausweg aus dem <<Dilemma der
(Claus Offe) kann sie nicht weisen. Vor allem: V/ie soll die

mokratie Gestalt annehmen, wenn kein Markt, keine
Interessenausdifferenzierung, keine Parteien, kein
licher Grundkonsens über soziale Gerechtigkeit, Grenzen

staatlichen Gewaltmonopols etc. da sind? Kann es

ren, \ryenn, wie in Russland offensichtlich versucht wird,

Rus s lan d : Altlas ten un d Vi sio nen

genanntes Dreischritt in umgekehrter Abfolge geschieht,
Kapitalismus und Demokratie nicht von unten nach obqn

, sondern von oben nach unten dekretiert werden?
verordnete Demokratisierung als Voraussetzung fùr

wirtschaftliche Liberalisierung, eine <revolutionäre Imple-
der Klasse von lJnternehmern und Eigentümern>>,

<political capitalism> ?2

Angesichts solcher Fragen gerät man leicht in Versuchung, an
<<besonderen russischen Weg> zu glauben. Davon, wie prak-

sich dieser Weg erweist, hängt entscheidend die europäi-
Zukunft Russlands ab. Øluf der Tagesordnung steht die

nach eigener, nationaler und nicht transnationaler demo-
Identität. In einem Artikel unter dem bezeichnenden

<<Kommt die neue Eiszeit?>>3 glaubt díe namhafte Publizi-
Marina Pawlowa-Silwanskaja nach dem Tschetschenien-De-

eine neue wachsende Entfremdung zwischen Russland
Europa zu diagnostizieren. Die Zugehörigkeit Russlands zu

sei kein Fakt, sondern eine Hypothese. Zu Europa, so

Autorin, gehörten nur diejenigen, fur die ein Gewaltakt stets

Verlustgeschäft sei und die die Kunst beherrschen, selbst aus

Kompromissen mehr Vo¡teile als aus der Gewaltan\ryen-
zu gewinnen. Solehe Tugenden, so das pessimistische Re-

, seien nie Bestandteil der russischen politischen Kultur

Das Bild mag zu düster erscheinen. Allerdings sind die Barrie-
in der Tat nicht kleiner geworden: Russland ist nach wie vor
Mitglied des Europa-Rates, das Abkommen über die Part-

und Zusammenarbeit mit der EU liegt auf Eis und die
für die Bürger Russlands sind nach dem In-

des Schengen-Abkommens spürbar schlechter ge-

Doch dies sind wohl eher Details

Vgl. Claus Offe, Der Tunnel am Ende des Lichts, Frankfurt/Main, New York,
1994, S.66f.

"Nowoje wremja',, Moskau, Heft 6/95, S.26



Russland - ein europäischer
Von Ute Passow (Berlin)

Nach dern Zusammenbruch des kommunistischen Systems

demZerfall der Sowjetunion, mit der Auflösung des Rates

gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon) und des

Pakts ergaben sich für die europäische Entwicklung völlig
Perspektiven. So sind die postsozialistischen, ehemaligen
litenstaaten der Sowjetunion bereits assoziierte Mitglieder
EU. Doch kann man deshalb schon vom Ende der
Teilung sprechen? Wohin gehören Russland und die
Nachfolgestaaten der Sowjetunion? Welches Europabild
stiert in Russland? Wie wird sich das Verhältnis zwischen

land und der EU entwickeln? Im folgenden sollen
Aspekte zu diesen Fragen näher betrachtet werden.

Russland ist mit 17,'J.Mill. km2 und 1,48,5 Mill. Einwohnern
flächenmässig grösste Staat der Erde. Die Europåiische

dagegen umfasst 15 Staaten mit3,2 Mill. km2 und 366,5

Einwohnern. Schon aus diesen Verhältnissen ist ersichtlich,
ein Zusammenschluss Russlands mit der EU nicht
möglich ist, soweit beide ihren bisherigen Charakter
wollen. Zunächst kann die Frage gestellt werden: Ist
mit seiner gewaltigen Ausdehnung und seinen vielen
litãten überhaupt ein europäischer Staat? Dem ist
halten, dass 81,5% der Bevölkerung Russen sind und ca. 70

der Gesamtbevölkerung im europäischen Teil leben. Die
graphische Grenze zwischen Europa und Asien bilden das

gebirge, der Kaspisee und die Kuma-Manytsch-Senke

Russland ein europäischer Staat?

Kaukasus. Dies stellt jedoch keinen scharfen Trennstrich
Kulturen und Zivilisationen dar. So gibt es zwischen

Ballungszentren Sibiriens, des Fernên Ostens, des Nordkau- \kaum Unterschiede zu den Ballungszentren im
Teil Russlands. Die russischen Bewohner Sibiriens

sich sowohl als Sibirjaken und auch als Angehörige eines
Volkes. Dass die politische Grenze zwischen

und Asien immer unklarer zu definieren ist, dafür steht
B. auch die Aufnahme der asiatischen Nachfolgestaaten der

in die Organisation für Sicherheit und Zusammen-
in Europa (OSZE) sowie im Sport die Teilnahme kaukasi-
Staaten an Europameisterschaften. Hieraus ergibt sich die

ob es heutzutage überhaupt noch sinnvoll ist, Institutio-
nach formell geographischen Grenzen auszurichten

ist die Geschichte Russlands ein Teil der Geschichte
und seit Peter dem Grossen eng mit der Entwicklung in

und Westeuropa verbunden. Die in der ersten Hälfte des
Jahrhunderts erfolgte Polarisierung der Macht führte zur Tei-

Europas, in der sich die sozialistischen Staaten, angeführt
der Sowjetunion, und die Westmächte als konkurrierende

Systeme gegenüberstanden. Erst mit der Politik der
von Michael Gorbatschow wurde eine neue Vision

der <Schaffung eines gemeinsamen europäischen Hauses>>

Raum gestellt. In seinem Tagebuch <Auf des Messers
> (Siedler Verlag 1994, S. 181) betont auch Boris Jelzin

kehren dorthin zurück, wo wir immer waren - in die Ent-
wenn man so will, in das Konzert der Westmächte. Peter

Grosse wollte mit seinen Reformen russische Europäer
In gewissem Sinne ist dieses Ziel bis heute nicht er-

Wir sind zwar Europäer geworden, aber wir selbst geblie-
Doch soll dies überhaupt das Ziel sein? Die Frage, ob

den gleichen Weg wie die Länder der westlichen Welt
einen Sonderweg gehen soll, ist umstritten und verworren.

weit in die russische Geschichte zurück. Die Auseinan-
zwischen Westlern und Slawophilen hat tiefe Wur-

und ist bis heute nicht entschieden. Die Slawophilen waren
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von jeher gegen die enge Anbindung Russlands an Mittel-
Westeuropa, sondern für einen eigenen russischen Weg.

Westler dagegen knüpften an Peter den Grossen an und

worteten einen engen Anschluss an die entwickelten

schen Staaten.
In der heutigen politisch-kulturellen Landschaft

lassen sich folgende drei Grundströmungen - die

tische, die
chen, die j
aufueisen.

Eurasische und d le N tische -
edoch viele Untergliederungen

Die Nationalpatrioten sind keine einheitliche Bewegung'

verschiedenen lJnterströmungen gehen von
politischen Grundüberzeugungen aus, sind jedoch alle

grossrussisch-imperiale Ambitionen gekennzeichnet. Die

bindung Russlands an die entwickelten Industriemâchte ist

sie mit materiellem Ausverkauf und kulturellem
lust gleichzusetzen Eine Kultfigur dieser Strömung stellt

Zeit Wadimir Schirinowski dar, welcher ein weit über die

zen der ehemaligen UdSSR hinausreichendes russisches

perium aufbauen möchte. Der ehemalige Vizeprãsident

Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 1996, Alexander
koi, verfolgt dagegen das Ziel der'Wiederherstellung einer

meinsamen Staatlichkeit der GUS-Lânder unter Russlands

minanz. Der Schriftsteller Alexander Solschenizyn plädiert

einen eigenen Weg im Rahmen einer slawischen Union
russischer Führung. Ukrainer und Weissrussen erkennt er

als eigene Nationen an. Die wiedererblühten
gen knüpfen an historische Vorbilder aus der Zarenzeit an

wollen ein russisch dominiertes Reich in den alten Grenzen'

Kommunisten plädieren für die Wiedererrichtung der

union auf sozialistischer Grundlage. Zwischen den

politischen Strömungen gibt es jedoch bisher keine klaren

grenzungen.
Die eurasische Gruppe vertritt die Meinung, dass

kein europäisches Land westlichen Typs ist und auch nicht

den sollte, sondern rwegen seiner geographischen

373 Russland ein europäischer Staat?

ein eigenständiges europäisches und asiatisches Gebilde dar-
gtellt. Um nicht ihre Identität und nationalen Interessen aufs
Spiel zu setzten, sind sie gegen eine starke Abhängigkeit vom

Die Nationaldemokraten knüpfen an die Traditionen der
an. Die Bezeichnung <<Westen> ist dabei jedoch nicht

auf Westeuropa bezogen, sondern schliesst die USA und Ja-
mit ein.

Das wichtigste Anliegen der gegenwärtigen Regierung Russ-
scheint die Erhaltung ihrer eigenen politischen Macht zu

und weniger das historisch rntwendige Uberwinden der Tei-
Europas, welches den Verzicht auf russische Grossmacht-

bedeuten würde. So kann auch die Linie von Boris Jelzin
eindeutig definiert werden. Er gehört, wie der Ministerprä-

Tschernomyrdin, Aussenminister Kosyrew und andere
ntr Zeit keiner Partei an. Sie vertreten in

Aussenpolitik das Interesse an einer Zusammenarbeit mit
westlichen Welt. Das Bemühen um eine internationale Son-

ist jedoch offensichtlich.
Seit Ende 1991 wurde versäumt, das europäische Bewusstsein
fördern als Antithese zum wachsenden grossrussischen Chau-

und Isolation. Gegenwärtig sind auch Erscheinungen
Isolationismus seitens des Jelzinapparats zu verzeichnen.

die Bezeichnungen <rnahes>, (für die ehemaligen Sowjet-
und <<fernesr> Ausland drücken die Interessensphä-

Russlands aus und haben eindeutig politischen und keinen
Hintergrund.

So herrscht in den mittelosteuropäischen Ländern, besonders
Polen, ein tiefes Misstrauen gegenüber Russland und Furcht

neuer russischer Expansion bzw Dominanz. Durch die Re-
den Einfluss politischer Splittergruppen chauvi-

und altkommunistischer Prägung, die Un-
keit der Politik sowie die extreme Verletzung der

(2. B. Tschetschenien) gibt es auch von west-
Seite ernsthafte Bedenken gegen eine weitere enge Zu-

mit Russland
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Von russischer Seite werden die. Osterweiterung der
und zum Teil die EU-Osterweiterung als Instrumente einer
russischen Politik empfunden. Es wird die Meinung
dass nach Auflösung des Warschauer Paktes die NATO als Ge'

genpol keine Daseinsberechtigung mehr hat. Nach russischem

Verständnis sollten die europäischen Sicherheitsfragen im Rah'

men der OSZE gelöst werden. Dies führt zu einer Bremsung
Demokratisierungsprozesse und einer schnelleren
an den Westen. Zu diesem Interessenkalkül gdtrört auch die
zögerung der Unterschrift unter die <Partnerschaft für den
den>>, die von Kosyrew letztendlich am 31.Mai 1995 auf
NATo-Frühjahrstagung in Noordwijk akzeptiert wurde.
ter der russischen Delegation verwiesen auf die in Russland
schenden Angste vor einer neuen Einkreisung, möglicher
politischer Isolierung und einer neuen Zweiteilung Europas.
jedoch die Vision von einem gemeinsamen europäischen
zu verwirklichen, bzw. ihr näher zu kommen, muss das

trauen, dass von beiden Seiten über lange Zeit
aufgebaut und gefördert wurde, nun so schnell wie möglich
seitigt werden.

Das <<Abkommen über Partnerschaft und Kooperation>
schen der EU und Russland, dass am 24.Juni 1994 auf Korfu
terzeichnet wurde, ist ein Zeichen für das Bestreben,
nicht zu isolieren. Es hat das Ziel, den Umbau der
Wirtschaft zu fördern, gesicherte Rechts- und
turen sowie Rahmenbedingungen für ausländische
zu schaffen. Das Partnerschaftsabkommen ist für Russland
her das weitestgehende Abkommen mit westlichen Partnern.
wird zwar Russland keine Beitrittsmöglichkeit zur EU
aber es wird als Teil Europas angesehen, mit dem eine enge

operation anzustreben ist.
Weiterhin hat Russland einen Aufnahmeantrag in den

parat gestellt. Auch dieser Antrag zeigt den Willen zu einer
gen Zusammenarbeit. Dieser sollte jedoch erst nach der
lichen Lösung des Tschetschenienkonflikts behandelt werden.

In der Bevölkerung Russlands ist das Bild von Europa und

Russland ein europtiischer Staat?

Welt abhängig von der gesellschaftlichen Stellung
vom Wohnort des Betrachters. In den Medien, in der Intelli.
und unter Funktionären werden die Themen <<Russland

der Westen> und <<Welcher ist unserer Weg> heiss disku-
Für die Teile der russischen Bevölkerung, die mit dem täg-
Uberlebenskampf konfrontiert sind, spielt diese Diskus-

allerdings eine untergeordnete Rolle. Ebenso auch bei den
Minderheiten im Hohen Norden und Fernen Osten.

stehen die persönlichen Alltagskämpfe sowie die Anpas-
an das marktwirtschaftliche System im Vordergrund.

Auch ist der Unterschied zwischen den Meinungen der Stadt-
Landbevölkerung ausserordentlich gross. So sind Europa
die westliche Welt in den abgelegenen Weiten Russlands
unbekannt oder stehen lediglich als Illusion für Freiheit und

In derjüngeren Generation, vor allem bei den Studen-
kann jedoch eine realistische Europavorstellung bzw. auch

Orientierung ausgemacht werden. Dies wird u. a.

die Möglichkeiten von Austauschprogrammen und Sti-
, Studienaufenthalten oder Praktika in Westeuropa und

USA gefördert, auch wenn die Anzahl noch sehr begrenzt ist.
der offiziellen politischen Annäherung ist natürlich

der Ausbau und die Vertiefung der kulturellen und zwi-
Beziehungen von grosser Bedeutung, um

Charakter und die Mentalitãt des anderen kennenzulernen
zu verstehen. Bekanntlich haben es Aussiedler aus Russland

sehr schwer, sich in die westliche Konsumgesellschaft zu inte-
Dies gelingt in der Regel erst der nächsten Generation

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die anfäng-
Euphorie bezüglich einer schnellen Annäherung zwischen

und Russland verflogen ist. Ein Beitritt Russlands zur
scheint in absehbarer Zeit unrealistisch zu sein. Vielmehr

sich Russland im Rahmen einer zur EU adäquaten Orga-
der GUS-Länder zu einem stabilen Partner der EU so-

auch zu den USA und Japan entwickeln



Schreibt Europa Afrika ab?
Von Birgit Pickel (Køpstadt)

Diese Frage stellt sich ftir Afrika heute in bezug auf den europåii'

schen Einigungsprozess nach Maastricht. Im Mittelpunkt
afrikanischen Diskussion stehen die ökonomischen Folgen des

Binnenmarktes und die eventuell daraus resultierenden
sequenzen fur die seit 1975 in den Lomé-Verträgen
sierte Kooperation zwischen den 70 AKP-Staaten (Afrika,
bik und Pazifik) und der EU. Die Frage nach mehr G
rechtigung und Partnerschaft in den Nord-Süd-
spielt nur eine marginale Rolle. Dies ist vor allem darin
det, dass es afrikanischen Ländern angesichts ihrer
lichen Schwäche an Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den

dustrielãndern fehlt. Der Kampf gegen zunehmende
politische und ökologische Krisen absorbiert die Kräfte der
völkerung. Die durch Lomé garantierte Assoziierung mit der
konnte dem wirtschaftlichen Niedergang nicht
Erstens waren die zur Verfügung gestellten Mittel zu gering,

zweitens haben sich z. B. die Handels- und Agrarpolitik der

negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas
Angesichts der bisher ausgebliebenen <<Entwicklung>

schen sich die afrikanischen Erwartungen an Europa
mit Zweifeln. Drei Aspekte sind von Hauptinteresse:

(1) Die EU ist der wichtigste Handelspartner Afrikas
die grösste Quelle ausländischer Finanzhilfe. Die EU
staaten zahlten L990 ca. 47o/o der öffentlichen
Rund 70% der afrikanischen Exporte werden in der EU

Schreibt Europa Afrika ab?

während die EU lediglich 3,2"/" i}nrer Exporte nach Afrika
Afrika wird auch in Zukunft auf freien Marktzugang und..,

Kapital angewiesen sein.
-(2) Seit 1989 beobachtet Afrika die Bevorzugung der Mittel-

Osteuropäischen Staaten (MOEs) bei der Verteilung wirt-
Hilfe. Im Rahmen von EU-Programmen für Techni-

Zusammenarbeit wurden z.B. Finanzmittel für Osteuropa

, die das Volumen des 7. Europ-äischen Entwick-
(EEF) (12 Mrd. ECU für 70 Staâten über eine Zeit

5 Jahren) bei weitem überschreiten
(3) Europäische Probleme wis; wachsende Arbeitslosigkeit

die Aufmerksamkeit der EU nach innen und rechtferti-
protektionistische Massnahmen zum Schutz europäischer

Sie vermindern die Bereitschaft der Mitgliedstaa-
finanzielle Mittel im Rahmen der Lomé-Kooperation be-

Jüngstes Beispiel für die sinkende Bereitschaft,
finanziell in Afrika zu engagieren, sind die nahezu geschei-

Halbzeit-Verhandlungen zwischen den AKP-Staaten und
EU über das Finanzprotokoll des 8. EEF. Die EU war lange

in der Lage, eine einheitliche Position zu entwickeln. Erst
EU-Gipfel in Cannes Ende Juni 1995 erbrachte eine Lösung,

dem überproporionalen finanziellen Engagements Frank-

Die Angst vor weiterer Marginalisierung scheint angesichts
schwachen ökonomischen und damit auch politischen Ver-

Afrikas gegenüber dem Wirtschaftsblock Eu-
durchaus berechtigt. Afrikanischen Staaten bleibt die Per-

des Beitritts verwehrt, die den MOEs durch die bereits
Assoziierungsverträge in Aussicht gestellt wurde

Mitspracherecht Afrikas beschränkt sich auf die Lomé-Gre-
die zumindest einen institutionellen Rahmen für kontinu-

Gespräche und die Artikulation von Interessen bieten
Während der letzten Lomé-Verhandlungen forderten die

unter anderem eine deutliche Aufstockung des

, ein stärkeres Engagement der EU in Entschuldungsfragen,
Koordinierung der EU-Entwicklungspolitik mit der Han-
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dels-, Agrar- und Umweltpolitik und die Förderung
Kooperation in Afrika.

Welche Umsetzungsperspektiven haben solche
vor dem Hintergrund des fortschreitenden ökonomischen
gungsprozesses in Europa?

(1) Der Maastrichter Vertrag kodifiziert zum ersten Mal
der Geschichte der EU die Entwicklungspolitik (Ep) als
ständigen Bereich das
nlerungsge bot des
ten und der EU abgestimmte und mit anderén
kohârente EP gebietet wurde zumindest die Grundlage
Uberwindung nationalstaatlicher Interessenpolitik geschaffen.

(2) Das Europäische Parlament trat bislang als Anwalt der
innerhalb der EG auf. Jedoch blieben die Vorschläge
der schwachen Position des Parlaments gegenüber der
sion und dem Ministefiat zu oft wirkungslos. Die
chung der neuen Gemeinschaftspolitik wird demnach von
weiteren Demokratisierung zum einen durch die Stärkung
Parlaments, und zum anderen durch eine stärkere
der europäis chen Ziv ilgesellschaft in die
zesse abhängen.

(3) Sofern Entscheidungen Afrika betreffen, sollten
Vertreterlnnen der europäischen als auch der afrikanischen
vilgesellschaft einbezogen werden. Es bedarf globaler
kratischer Foren, in denen auch afrikanische Bürgerlnnen
sprache- und Entscheidungsrecht geniessen. Nur so
Beschlüsse weltweiten Ausmasses von allen Betroffenen
flusst werden. Versuche, eine eurepäische Verfassung mit
mokratischen Rechten zu verwirklichen, sollten sich
nicht nur auf die Teilhabe aller Europäerlnnen beschränken.
Problemen wie Umweltzerstörung, Migration oder Armut
darf es kosmopolitischer Lösungsansâtze. Das
men bietet ansatzweise ein solches Forum, da regelmässig
spräche über Themen, die sowohl die EU, als auch Afrika
fen, geführt werden. Jedoch befinden sich die
derzeit auf dem Prüfstand. Aktuelle Diskussionen innerhalb
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Kommission deuten darauf hin, dass Lomé die Jahrhundert-
nicht überleben wird. Eine Uberarbeitung der Verträge.,

die Möglichkeit zur Demokratisierung, indem Afrika tat-
Entscheidungsrechte eingerãumt würden. Die Weichen
bereits auf der 1996er Regierungskonferenz gestellt

Es wird sich zeigen, ob Europa bereit ist, global zu den-
Dies läge im Interesse der afrikanischen Staaten.

, DnvID (1995), Democracy and the New International Order, in
Archibudgi, D./Held, D. (ed.), Cosmopolitan Democracy, Polity
Press: Cambridge, S. 96-120.

Rosnnr (1995), Scheitem der Lomé-Verhandlungen, in: Ent-
wicklung und Zus ammenar beit, Nr. 4 : 96 I 97.

, Hrr.oncrno (1993), Die Entwicklungspolitik der Europtiischen
Gerneinschaft, in: Entwicklung und Zusammenarbeit, Nr.9,
s.238-24r.

(1994), Weltentwicklungsbericht 1994, Vy'ashington D. C



USA: Für ein
wirtschafts-liberales Europa

Von Christoph Scherrer (Berlin)

<<Europa 1992> klang jenseits des Atlantiks nicht minder interes-
sant, als in Europa, doch weit weniger hoffnungsvoll. Hatte
Aufbruchsstimmung der Reagan-Administration noch den Ein-
druck vermittelt, die USA könnten ihre hegemoniale
erneuern, so schien der Plan eines einheitlichen
Binnenmarktes das Ende des US-Hegemonialsystems zu
geln. Die hoffnungslos an Sklerosis erkrankt geglaubten
pàer zeigen sich nicht nur genesen, sondern sie schicken sich
ein den USA mindestens gleichwertiger Wirtschaftsblock zu
den. So warnten denn auch die Wirtschaftsjournale vor der
stung Europa>>. Die ultra-konservative Zeitschrift Forb es

sogar provokant <Ein neuer kalter Krieg?>> und bejahte
Frage zugleich mit einem trotzigen <Es wird Zeit, dass wir
zeigenlr> (6.Marz 1989, 56). Gemeint waren nicht die
noch vorhandenen Sowjets, sondern die kapitalistischen
dels<<partner>>.

Dem Kriegsgeschrei der Presse lieh die US-amerikanische
schäftswelt jedoch nicht ihre Stimme. Sie begrüsste vielmehr
europäische Binnenmarktprojekt <<Europa 1992>>. Eine im
trag des Wirtschaftsjournal Fortune ausgeführte Umfrage
dass die überwältigende Mehrheit der Vorstãnde
scher Grossunternehmen glaubte, dass ihre Unternehmen
Europa 1992 profäeren könnten.l Besonders der Verband

I Fortune/Ernst&Whinney 1.989: 7

USA: Für ein wirtschaftsliberales Europa

international-orientierten Unternehmen, das U. S. Council for
International Business, sprach sich für die Schaffung einer Euro-

Union (EU) aus,2 aber ebenso auch der repräsentativ- \
Lfnternehmerverband, die National As s o ciation of Manufac -

Aufgrund ihrer Präsenz in mehreren europâischen Ländern
B. GM, Ford) erhofften sich die US-Multis vor allem einen

gegenüber europäischen Konzernen, die meist nur
ihrem jeweiligen Stammland über eine starke Marktposition

(2. B. Fiat)
Obgleich <<Europa 1992>> als ein ricn-tiger Schritt zur weiteren

des Welthandels begrüsst wurde, befürchteten
US-Multis zugleich, dass sie in Europa zugunsten europäi-

transnationaler Konzerne diskriminiert werden könnten.a
forderten deshalb ihre Regierung auf, diese Befrirchtungen in

Verhandlungen mit der EG anzusprechen. In der Trans-
Erklärung vom 23.November 1990 verpflichteten

die USA und die EG zu regelmässigen Konsultationen.s
Die amerikanische Unterstützung für das Binnenmarktpro-

basierte jedoch nicht nur auf unmittelbaren Geschäftsinter-
sondern auch auf der ideologischen Ubereinstimmung mit

neoliberalen Impetus von Europa 1992.6 Freilich schwebt
US-Multis nicht das Europa von Jacques Delors vor, dem
ährigen Präsidenten der Europäischen Kommission. Eine

und die gezielte Technologieförderung von originär
Unternehmen entspricht nicht ihren Interessen

näher steht ihnen die Vision der ehemaligen b¡itischen Pre-
Margaret Thatcher, die ein Europa entwarf, in

die einzelnen Nationalstaaten oder gar Regionen mit
und durch Aufweichung der sozialen

1990:299
IIIAM; Cooney 1990
Fortune/Ernst & Whinney 1989
Text der Erklärung in Schwok l99L:222-226
Fortune/ Ernst & Whinney 1989
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Schutzregeln um die Investitionen der Multis buhlen. In
Think-Tanks von \Vashington bis Tokio wird gar vom Wett-
kampf der einzelnen Regionen im Weltmassstab geträumt,7 und

die sich in jüngster Zeit hàufenden <<strategischen Allianzen>
zwischen japanischen, westeuropäischen und US-amerikani-
schen Konzernen (2. B. Mercedes-Mitsubishi) lassen vermuteni
dass diese Konzerne eher auf eine OECD-Freihandelszong ffit
zen, als auf drei Blöcke in der Weltwirtschaft.8

Die Präferenz für eine gegenseitige Offenheit der
Wirtschaftsblöcke wurde auch bei der Ausgestaltung der Nord-
amerikanischen Freihandelszone (NAFTA) dèutlich. Die Dis-
kriminierung von Produktionsstandorten ausserhalb der Frei-
handelszone hielt sich in Grenzen.e Die starke Opposition
eine sozialpolitische Komponente im NAFTA
bestätigt zudem, dass ein Delors'sches Europa in der
schen Geschäftswelt keine Unterstützung findet.

Das Interesse der USA gegenüber dem europäischen
gungsprozess ist jedoch nicht nur von ökonomischen
beeinflusst. Während des kalten Krieges förderten die USA
sicherheitspolitischen Erwägungen die westeuropäische
einigung.ll Nach dem Ende der SystemkonkuÍrenz scheint
sicherheitspolitschen Establishment die Form des
Vereinigungsprozesses kein Thema zu sein. Sie ist
nicht Bestandteil der parteipolitischen Auseinandersetzung
die zukünftigen Konturen der US-Aussenpolitik.l2 Doch
aus den Kontroversen über die allgemeine Haltung
den bisherigen Verbündeten auf Präferenzen hinsichtlich
Grades europäischer Vereinigung geschlossen werden. In
Kontroversen lassen sich d¡ei Positionen ausmachen:13

7 Hufbaue¡ 1989, Ohmae 1990

8 Na¡¡/Schubert 1994: 47 -53
9 Europa Archiv 1994

10 Herzenbergl994
11 Schwok 1991

12 Vgl. Christopher 1995, Dole L995
13 Scherrer 1992

USA: Für ein wirtschaftsliberales Europa

I. Verbündete als Partner: Japan und Westeuropa werden als

gleichberechtigte Partner in der Sicherung und dem Ausbau.
des liberalen Weltmarktes angesehen. Damit Europa diese

- ihr zugedachte Rolle erfüllen kann, soll der politische Ver-
einigungsprozess forciert rtrerden.

,II. Verbündete als Konkurrenten: Die Verbündeten werden
als wirtschaftliche Konkurrenten angesehen, die nicht mehr
den militärischen Schutz der USA geniessen sollen. Diese
Position tritt in einer liberalen und in einer nationalistischen
Variante auf: + l

a. Für diejenigen, die die wirtschaftliche Macht der Ver-
bündeten hauptsächlich als Folge einer <imperialen
Überdehnung>> der USA ansehen, kann diese Konkur-
renz nur dann erfolgreich bestanden werden, wenn der
Rüstungsetat drastisch gekürzt wird, die Bündnisver-
pflichtungen eingeschränkt werden und eine explizite
Industriepolitik nach japanischem Vorbild betrieben
wird.

b. Für diejenigen, die das Frstarken der Konkurrenz als un-
abwendbaren Prozess betrachten, und die in geostrategi-
schen Kategorien denken, sollte dieser Konkurrenz
durch eine Blockbildung begegnet werden. Eine <<ameri-

kanische Zone der Kooperation> würde die westliche
Hemisphâre umfasssen und zur Sicherung wichtiger na-
türlicher Ressourcen durch <Gebiete von besonderem
Interesse> in Westafrika und Ostsibieren ergänzt.

Beide Varianten implizieren eine Prãferenz für ein weniger
einheitlich auftretendes Europa.

Verbündete als Juniorpartner: Die USA sollen ihre militäri-
sche Ûberlegenheit weiterhin dazu nutzen, die Führungs-
rolle in der Welt einzunehmen. Die Verbündeten sollen sich
an den Lasten der Aufrechterhaltung einer liberalen Welt-
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marktordnung beteiligen, aber sich ansonsten unterordnen.
Aus dieser Sicht besteht kein Interesse an einer Stärkung
der politischen Institutionen der EU.

Die letzte Position (Juniorpartner) wurde vor allem von präsi-

dent George Bush vertreten, während die erste position (gleich-
berechtigter Partner) zusammen mit einer abgeschwächten
Variante von Position IIa zunächst das programm der Clinton-
Administration darstellte. Angesichts der republikanischen
Mehrheit im Kongress neigt Präsident Clinton derzeit jedoch der
letzten Position zu.ra

Fazit: Die zentralen Akteure der USA begrüssen die Schaf-
fung eines liberalisierten europäischen Binnenmarktes, solange
aussereuropäische Firmen weitgehend gleichbehandelt werden.
Einer Vertiefung der politischen Vereinigung stehen sie eher
skeptisch gegenüber. Eine Demokratisierung der Entschei-
dungsstrukturen der EU steht nicht auf ihrer Tagungsordnung.
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Transnationale Demokratie in
Südostasien

Australien tut sich mit seinen Nachbarn schwer

von Urs Wälterlin (Sydney)

Das offizielle Australien schätzt es nicht besonders, wenn man
den Fünften Kontinent als Insel bezeichnet. Nicht im geografi-
schen und schon gar nicht im politischen Sinn. Spätestens seit das

Land beschlossen hat, die Zukunft nicht mehr wie bisher in Ew
ropa, sondern in den boomenden <Tigerökonomien>> der Nach-
barschaft zu suchen, setzt Canberra alles daran, Australien als

Bestandteil der Region Asien zu verkaufen. Mit gelegentlich
manischem Eifer versuchen australische Politiker,
europäischen und amerikanischen Investoren den früheren
senposten des britischen Empire als integrierten, aber dennoch
westlichen <<Brückenpfeiler nach Asien> schmackhaft z's mz-
chen. Dass diese Strategie erfolgreich ist, zeigt die Handeslsstati-
stik; rund 80 Prozent der Exporte Australiens gehen heute in
Nachbarländer.

Findet also auf wirtschaftlicher Ebene eindeutig eine
rung zwischen den beiden Kulturkreisen statt, hapert es im
tischen Bereich. Vor allem die unterschiedliche Auslegung
Begriffs Demokratie führt regelmässig zu diplomatischen
bulenzen. Während viele Australier für die Effitzenz und
schäftspraktiken ihrer asiatischen Partner durchaus
rung aufbringen können, gibt es für sie nur eine Form <<

Demokratie : ihre eigene.
Wie die University of New South Wales kürzlich

sind die sogenannt <demokratischen Regierungssysteme)
asiatischen Nachbarn in den Augen vieler Australier nicht

Transnationale Demokratie in Südostasien

als eine Decke, unter der eine eingesessene Minderheit
Macht und Selbstherrlichkeit versteckt. Für den durch-

australischen Bürger zeichnet sich die Ideologie an-
Demokratie vor allem durch Opposition aus: Op-

gegen willkürliche Staatsautorität, gegen verwurzelte
, gegen Privilegien und Handelsmonopole. Eine sol-

liberal-demokratische Philosophie steht oft im krassen Ge-
zum Machtverständnis in - für westliche Augen - autori-

regierten Staaten Asiens. Letztere aber pochen immer häufi-
und vehementer auf die <Einzigartigkeit> der von ihnen ge-

Form von <<Volksherrschaft'>. Politiker wie etwa der
Premierminister von Singapur, Lee Kuan Yew, weisen

Nachdruck daraufhin, dass <<die, Wertvorstellung von Asia-
nicht unbedingt jener von Amerikanern oder Europäern ent-

>>. IJnterschiedliche Normen sind aber nicht nur Grund
eine Diskrepanz zwischen West und Ost: sowohl Thailand,

Malaysia und Indonesien geben kulturtypische Eigen-
und Praktiken an, die es mit sich brächten, dass sich ihre

von Demokratie auch von jener der asiatischen Nachbar-
unterscheide

mit

Bestreben Australiens, nicht nur Kohle und Wolle, sondern
westliche Demokratie-Ideologie nach Asien zu exportie-

brachte und bringt Canberra immer wieder in Teufel's Kü-
Der gelegentlich von asiatischen Kritikern sogenannte <<De-

Imperialismus> Australiens ist einer der Gri.inde da-
dass der malaysische Premierminister Mohammad Mahathir
regionale Freihandelszone im Stil von APEC am liebsten
Ausschluss der westlichen Staaten - vor allem Australiens

würde. Für den autokratischen Regierungschef sind die
, sozialen und kulturellen Prioritäten von Ost und

so wenig fusionierbar wie Wasser und Ol. Die Ansicht,

\
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dass das wirtschaftliche Wohl der Gesellschaft durchaus über

den Freiheitsrechten des Individiums stehen darf, teilt er mit vie-

len anderen Spitzenpolitikern Asiens.
Die Furcht vor wi¡tschaftlichen Nachteilen führte denn auch

dazt, dass Canberra seit einigen Jahren immer häufiger
schweigt, wenn es um die Kritik und Verurteilung der Men-

schenrechtssituation in asiatischen Nachbarstaaten geht. Der

Konflikt auf der von Jakarta besetzen Insel Osttimor ist ein Bei-

spiel für diese in Australien heftig diskutiertê Passivität der Re-

gi"r.r.rg. Um den Markt Indonesien mit'seinen 200Millionen
potentiellen Käufern nicht zu verstimmen, drúckt Australien be-

züglich der Situation in der früheren portugiesischen Kolonie
gerne auch mal beide Augen zu. Und dies, obwohl klar ist, dass

es in Osttimor regelmässig zur Menschenrechtsverstössen durch

die indonesischen Streitkräfte kommt. Die Anbiederung geht

noch weiter: Die Armeen der beiden Länder veranstalten regel-

mässig gemeinsame Manöver. Canberra hat mit Jakarta ausser-

dem einen Vertrag abgeschlossen, in dem sich beide Staaten ga-

rantieren, Einkünfte aus der Ausbeutung von Bodenschätzen in

der Timorsee zu teilen. Die Osttimoresen, als eigentliche Besit'

zer des Gebiets, gehen dabei leer aus.

. . . beschränkte Glaubwürdigkeit

Der australische Aussenminister Gareth Evans begegnet dem

Vorwurf der mangelnden Härte gegenüber Jakarta mit dem Hin-

weis, er diskutiere das heikle Thema jeweils unter vier Augen

mit der indonesischen Führung. Damit solle verhindert werden,

dass sich die asiatischen Politiker brüskiert fühlen. Für viele Kri-

tiker ist diese Erklärung eines Mannes, der noch vor ein paar

Jahren einen Ruf als vehementer Verteidiger von Menschen'
rechten hatte, wenig glaubwürdig. Sie werden dem Politiker
Opportunismus und Heuchelei vor. Statt wie früher die Bot'

schaft demokratischen Denkens in die Region zu tragen, würde
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sich die australische Regierung heute in erster Linie von der Aus-
sicht auf wirtschaftlichen Gewinn lenken lassen. Dass sich an

dieser Situation in naher Zukunft etwas ändert, ist kaum wahr-'
-scheinlich: durch die strikt auf Asien fokussierte Exportstrategie
wächst die Abhängigkeit Australiens von seinen Nachbarn täg-
lich ein bisschen mehr.
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Das Europäische Parlament zu
Maastricht ll

Éntschliessung zur Funktionsweise des Vertrags über die
Europäische Union im Hinblick auf die

Regierungskonferenz 1996 - Verwirklichung und
Entwicklung der Union

(Bourlanges/ Martin-Bericht)1

+

D øs Europöísche Pørla.ment

- unter Bezugnahme auf das Ersuchen des Europäischen Rates von
Korfu an alle Organe der Europåiischen IJnion, einen Bericht über
die Funktionsweise des Vertrags über die Europäische Union
(VEU) zu erstellen,

- unter Hinweis auf die Einsetzung einer Reflexionsgruppe, die zur
Vorbereitung der in Artikel N des VEU ausdrücklich vorgesehenen
Regierungskonferenz von 1996 beitragen wird und ihre Arbeit im
Juni 1995 aufnehmen wird,

- unter Hinweis daraui dass im Rahmen des in Artikel N genannten
Verfahrens <die volle .'Wahrung des gemeinschaftlichen Besitz-
stands und seine'Weiterentwicklung> gemäss Artikel B des VEU
sicherzustellen ist,

- unter Hinweis darauf, dass der Rat und das Europäische Parlament
im Rahmen der interinstitutionellen Vereinbarungen übereinge-
kommen sind, auf der Regierungskonferenz 1996 bestimmte Be-
stimmungen der Verträge (Haushaltsverfahren, Komitologie) zu
überprüfen,

- unter Hinweis auf Artikel 148 seiner Geschäftsordnung,
- in Kenntnis des Berichts seines Institutionellen Ausschusses sowie

der Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenhei-
ten, Sicherheit und Verteidigungspolitik, des Ausschusses für
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Haushaltsausschus-
ses, des Ausschusses für Wirtschaft, Wâhrung und Industriepolitik,

I Protokoll der Sitzung vom 17. Mai 1995, P8790.441, A4-0I02195, S. 1-15.
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des Ausschusses für Forschung, technologische Entwicklung und

Energie, des Ausschusses für Aussenwirtschaftsbeziehungen, des

Ausschusses für Recht und Bürgerrechte, des Ausschusses für so-

ziale Angelegenheiten und Beschäftigung, des Ausschusses für Re-

gionalpolitik, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr,
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbrau-

cherschutz, des Ausschusses für Kultur, Jugend, Bildung und Me-

dien, des Ausschusses für Entwicklung und Zusammenarbeit, des

Ausschusses für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten, des

Ausschusses für Fischerei, des Ausschusses fûr Gê-schäftsorclnung,

V/ahlprüfung und Fragen der Immunit¿it, des AuSschusses für die

Rechte der Frau, des Petitionsausschusses und des Nichtständigen
Ausschusses für Beschãftigung (44-0102/95),

A. in der Erwâgung, dass die europäische Integration seit ihren Ur-

sprüngen ein Synonym für Frieden, politische Stabilität sowie eine

harmonische wirtschaftliche und soziale Entwicklung für alle Bür-

ger ist, heute jedoch mit neuen Herausforderungen konfrontiert
wird, die auf das Ende des <Kalten Krieges>, die Internationalisie-
rung der Wirtschaft und die Beeintrãchtigung der Umwelt, die Re-

volution im Bereich der Informatik und ihre Auswirkungen ftir die

Beschäftigung sowie die zunehmende Bedeutung der Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau zurückzuführen sind, Herausforde-

rungen, die Initiativen der Europäischen Union erfordern, die es

ihr gestatten:
a) ihre volle Verantwortung im Dienste des Friedens, der Achtung

der Menschenrechte und der demokratischen Stabilität auf dem

europãischen Kontinent und in den benachbarten Regionen zu

übernehmen, insbesondere im Hinblick auf die mittel- und ost-

europäischen Länder sowie den Mittelmeerraum,
b) im Rahmen einer weltweiten Wirtschaft, die von den gleichen

Prinzipien getragen wird, zum Angelpunkt einer umweltgerech-

ten und dauerhaften, sozial ausgewogenen und beschäftigungs-

fördernden wirtschaftlichen Entwicklung zu werden,
c) die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der

ausdrücklich zu einem vorrangigen Ziel der Politik der
schen Union, insbesondere der Wirtschafts- und
union, zu machen,

d) den Bürgern die Ausübung ihrer Rechte und Freiheiten ztr ga-
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rantieren, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit jedes Einzelnen
beizutragen, und zwar unter Wahrung der kulturellen nationa- ,

len und regionalen Identität,

daher in der Erwâgung, dass die Union nicht nur eine internationale
Identität, die auf einer kohärenten Aussenpolitik basiert, entwickeln
sollte, sondern sich auch mit den Instrumenten ausstatten sollte, die für
ihre internen Politikbereiche erforderlich sind,

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union sich auf der Regie-
rungskonferenz 1996 einer dreifachen institutionellen Herausforde-
rung gegenübersehen wird: +

- der Notwendigkeit, das demokratische Defizit zu beheben, das
eine wachsende Zahl von Bürgern der Europâischen Union für
inakzeptabel hãlt,

- der Notwendigkeit, die zu mùhsam, zu schwerfällig und oft inef-
fizient gewordenen Beschlussfassungsverfahren neu zu definie-
ren,

- der Notwendigkeit, die Europãische Union auf künftige Erwei-
terungen vorzubereiten, ohne den Integrationsprozess zu ver-
langsamen oder bereits erreichte Fortschritte zu verwässern,

C. unter Hinweis auf die folgenden wichtigsten Unzulänglichkeiten
des Vertrags über die Europâische Union:
- den Mangel an Offenheit und uneingeschränkter demokrati-

scher Rechenschaftspflicht des Rates insbesondere in den Fäl-
len, wenn legislative Beschlüsse gefasst werden,

- das Fehlen einer kohärenten und effizienten Politik und ihrer
Ausführung auf dem Gebiet der gemeinsamen Aussen- und Si-
cherheitspolitik und in den Bereichen Justiz und Inneres, ein
Mangel, der umso offensichtlicher ist, da viele neue Gemein-
schaftsbestimmungen im Rahmen des ersten Pfeilers nachweis-
lich gut funktionieren,

- institutionelle Mechanismen, die für ein Europa mit sechs Mit-
gliedern ausgelegt sind, bisher nicht ordnungsgemäss angepasst
wurden und nicht einfach auf eine Europäische Union mit mehr
als 20 Mitgliedern übertragen werden können, ohne das Risiko
der Lähmung und Verwässerung der Europäischen Union ein-
zugehen,
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l. Zieleund Potitiken der Union
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E. in der Erwägung, dass eine Erweiterung der Union nicht vertretbar

ist ohne bestimmte grundlegene Anpassungen dgr Union und der

europãischenVerträge' ;

F. in der Erwägung, dass die Reform der Verträge die Festschreibung

des Prinzips der Angemessenheit der Mittel erforderlich macht'

nimmt folgende Leitlinien an:

Ein Vertrag für die Unionsbürger

2. FJi¡e Konsolidierung des Vertrags würde seine Struktur klarer er-

kennbar und logischer machen; ausserdem sollte der Vertrag ¡e-

doch weiter vereinfacht und in bürgernâherer Form verfasst wer-

den:
(r) Die derzeitige Präambel des Vertrags sollte umformuliert

werden, um mehr Zustimmung bei den Bürgern zu wecken;

die Bestimmungen über die Bürgerrechte sollten an den Be'

ginn des Vertrags gesetzt weden'
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(u) Im Vertrag sollte eine Unterscheidung zwischen Bestim-
mungen, die für die Institutionen gelten, und solchen, die für
den Inhalt der Politiken gelten, getroffen werden.

(rrr) Man sollte überholte Vertragsartikei streichen.

Die Union muss ihre neuen Befugnisse
uneingeschränkt ausüben.

A. Die Ausgestaltung einer funktioníerenden Ausien- und
Sicherheitspolitik ( GAS P )

3. Es sollte eine wirksamere Aussenpolitik der EU im Rahmen des

Gemeinschaftspfeilers geben, diç die gemeinsame Handelspolitik,
die Politik der Entwicklungszusammenarbeit, die humanitäre Hilfe
und GASP-Angelegenheiten integriert sowie eine besser definierte
Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf der Ebene der EU ver-
wirklicht. Dazu ist eine ständige gemeinsame Strategie in den inter-
nationalen Organisationen erforderlich, die auf diesem Gebiet über

Zuständigkeiten verfügen. In diesem Zusammenhang sollte die ge-

meinsame Verteidigungspolitik die Grenzen der Union und ihrer
Mitgliedstaaten gewâhrleisten; ferner sollte die Union in die Lage
versetzt werden, ihren Zuständigkeiten im Hinblick auf die Auf-
rechterhaltung und Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit auf

internationaler Ebene gerecht zu werden, wobei sicherzustellen ist,

dass die Befugnisse der WEU in die Union eingehen.
(r) Für eine qualifizierte Mehrheit von Mitgliedstaaten sollte es

möglich sein, eine humanitäre, diplomatische oder militäri
sche Aktion, die als <gemeinsame Aktion> eingestuft
wurde, durchzuführen, wobei gewährleistet sein muss, dass

kein Mitgliedstaat verpflichet wird, sich daran zu beteiligen,
\ryenn er dies nicht wünscht, und dass kein Land in der Lage

sein sollte, die Mehrheit daran zu hindern, diese Aktion
durchzuführen.

(u) Die Kommission sollte in die Festlegung und die Ausarbei-

tung der GASP voll einbezogen werden und ein Initiativ-
recht erhalten. Die Exekutivbefugnis sollte ihr übertragen
werden. Um die Schwierigkeiten zu beheben, die im Bereich

der Konzipierung und der Formulierung der Politiken aufge-
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lreten sind, sollte eine gemeinsame Planungs- und Analyse-

einheit von Kommission und Rat geschaffen werden'

(rrr) Die demokratische Verantwortung für Angelegenheiten, die

nicht dem ersten Pfeiler zuzuordnen sind' muss sowohl vom

Europäischen Parlament als auch von den einzelstaatlichen

Parlamenten wahrgenommen werden. Die Anhörung des

Furopäischen Parlaments muss verbindlich sein, bevor der

Rat einen gemeinsamen Standpunkt annimmt oder eine ge'

meinsame Aktion beschliesst. Der Rat. muss verpflichtet

werden, Informationen über diese Angelefenheiten zu über-

mitteln, wobei eine Regelung über die Verttauliche Behand-

lung zu erlassen ist.
(rv) Artikel 223 des EG-Vertrags, die eine Kontrolle der Waffen-

verkäufe an Drittländer erschwert und die Einführung einer

wirtschaftlichen gemeinsamen Politik der Mitgliedstaaten im

Rüstungssektor verhindert, sollte gestrichen werden'

(v) Ein erster Schritt in Richtung auf einen Beitrag zur Konflikt-

verhinderung könnte die Schaffung eines EuropäischenZivi-
len Friedenskorps sein (einschliesslich Wehrdienstverweige-

rern) mit Ausbildung von Beobachtern, Vermittlern und

Spezialisten für die Konfliktlösung.

B. Wirksame Aktion im Bereich Justiz und Inneres

4. Es müssen jetzt entscheidende Fortschritte im Bereich Justiz und

Inneres erzielt werden, der nicht länger künstlich von eng damit

verbundenen Politikbereichen innerhalb des gesamten Aufgaben-

bereichs der Gemeinschaft unterschieden werden sollte' Die Ent-

scheidungen hinsichttich der Asylpolitik' der Überschreitung der

Aussengrenzen der Mitgliedstaaten und der Kontrolle beim

schreiten dieser Grenzen, der Einwanderungspolitik
tik gegenüber den Bürgern aus Drittstaaten sowie der

und der Poli-

des Drogenmissbrauchs sollten stufenweise ln die

der Gemeinschaft ùberführt werden Um die Bekämpfung

grenzäberschreitenden Schwerkrimin alitãt zu erleichtern,

EUROPOL die dafür notwendigen Handlungsbefugnisse

räumt werden. Die Anwendung der in Artikel K.9 des

vorgesehenen <Passerelle> sollte möglichst rasch ausgeweitet

flexibler gestaltet werden, insbesondere durch die Ausweitung
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ser Möglichkeit auf alle in Artikel K.1 aufgeführten Bereiche und
durch die Beschlussfassung des Rats mit qualifizierter Mehrheit..
Bestehende Beschränkungen für das Initiativ- und Durchführungs- ' .

- recht der Kommission sollten aufgehoben werden, die Rolle des \
Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europãischen Parla-
ments sollte verstärkt werden, und der Gesetzgeber sollte Richtli-
nien annehmen können, ohne dass Einstimmigkeit erforderlich' wâre. Angesichts der schrittweisen Integration des dritten Pfeilers
sollten die Schengener Abkommen allmählich in die Politik der
Union einbezogen werden.

C. Eine aus gewogenere WW U

5. Für die Wirtschafts- und Währungsunion sollte der Zeitplan beibe-
halten werden, und die Konvergenzkriterien sollten nicht geändert
werden, vielmehr sollte eine verstärkte wirtschaftspolitische Koor-
dinierung das Gegengewicht zu den Bestimmungen im Bereich der
Währungspolitik bilden (2. B. im Bereich der multilateralen Uber-
wachung und bei der Einführung von Grundzügen der Wirtschafts-
politik auf der Ebene der EU), und es bedarf eines deutlichen
Verweises auf Artikel 2 des Vertrags, der vorsieht, dass sãmtliche
Institutionen der Union dafür arbeiten müssen, <ein hohes Be-
schäftigungsniveau, ein hohes Mass an sozialem Schutz, die He-
bung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidaritãt zwischen den
Mitgliedstaaten zu fördern>. Die demokratische Kontrolle über
Fragen der \VWU sollte erheblich verstärkt werden, dabei sollte
dem Europäischen Parlament eine umfassendere Rolle zugestan-
den werden (insbesondere in den Fällen, in denen im Vertrag die
Annahme von Empfehlungen oder wirtschaftlichen Orientierungen
durch den Rat vorgesehen ist). V/as die Staaten betrifft, die zwar die
Konvergenzkriterien nicht erftillen, aber eine den genannten Krite-
rien entsprechende Wirtschaftspolitik betreiben und glaubwürdig
gezei5f haben, dass sie den Ubergang zur dritten Stufe der WWU
vollziehen wollen, muss die Union deren Bemühungen politisch
gutheissen und ihnen alle erforderliche Unterstützung leisten, um
diese Ziele zu erreichen.
Das Streben nach Vollbeschâftigung sollte ein ausdrückliches Ziel
der Mitgliedstaaten und der Union sein, und es sollte ein Ausschuss
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für Beschäftigungsfragen eingesetzt werden, der mit den gleichen

Befugnissen ausgestattet'ù,ird wie der Währungsausschuss.

D. Mehr Rechte für Bürger der EU und verbesserter Schutz der
Grundrechte aller in der EU ansÌissigen Personen

7. Dem Konzept der EU-Bürgerschaft sollte mehr Inhalt verliehen

werden, und zwar durch Entwicklung besonderer Rechte in Verbin-
dung mit dem Bürgerrecht der EU, insbesondere mit Hilfe folgen-

derVorkehrungen: a

- Beitritt der Union zur Konvention des Euro$rates zum Schutze

der Menschenrechte und Grundfreiheiten;

- Verleihung eines neuen Rechts auf Unterrichtung über Fragen

der EU an alle EU-Bürger;

- ausdrückliche Verankerung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung ungeachtet der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts,

des Alters, einer Behinderung oder der Religion im Vertrag

(einschliesslich der Auflistung der sozialen Grundrechte der Ar-
beitnehmer, wie sie in der Charta verankert sind, ihres Ausbaus

und ibrer Ausweitung auf sâmtliche Bürger der Union); über-

dies Einfügung eines Artikels, der speziell auf das Verbot der

Todesstrafe Bezug nimmt l

- die wirtschaftlichen Rechte, die in den unterschiedlichsten Tei-

len des Vefrags zur Sprache kommen (2. B. das Recht auf Frei-
zügigkeit sowie die Niederlassungsfreiheit), sollten in einem ein-

zigen Artikel zusammengefasst und weiter verstârkt werden;

- Entwicklung der politischen Bürgerrechte unter anderem durch

Massnahmen zur Erleichterung der Teilnahme am politischen
Leben eines Mitgliedstaates für die in diesem Staat wohnhaften
Unionsbürger;

- Verstärkung der erforderlichen Regelungen im Hinblick auf die

vollständige Verwirklichung des freien Personenverkehrs ;

- 'Wahrung der Vielfãltigkeit Europas auch über den
Schutz traditionell ansãssiger nationaler Minderheiten im Rah-

men der Menschenrechte, der Demokratie und der
lichkeit;

- Anwendung der Vertragsbestimmungen über die
tigung nicht nur für die wirtschaftliche Gleichberechtigung, son-

dern für alle Aspekte der Gleichberechtigung der Frau;
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Ausserdem sollte der Vertrag eine klare Ablehnung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Diskriminierung aus Gründen de-r

æxuellen Neigung, Antisemitismus, Revisionismus und sämtlicher Forl.
der Diskriminierung enthalten und einen angemessenen recht- \

lichen Schutz aller innerhalb der EU lebenden Personen vor Diskrimi-
nierung gewährleisten.
8. Zur Entwicklung der den Bürgern auf europäischer Ebene zur

Verfügung stehenden Möglichkeiten der Willensáusserung muss

Artikel L38a des EG-Vertrags ùber die europäischen politischen
Parteien angewandt und weiterentwickelt werden ;

E. EinRaum für die Zusammenarbeit zwischen
denVölkern Europas

9. Die grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit
stellt nicht nur einen wichtigen Faktor für die wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Entwicklung dar, sondern leistet darüber hin-
aus einen Beitrag zur Schaffung von Bindungen der friedlichen
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ländern Europas.
Deshalb müsste die Union einen gemeinschaftlichen Rechtsrah-
men zur Förderung der grenzüberschreitenden und interregionalen
Zusammenarbeit auf der Grundlage einer gemeinschaftlichen
Raumordnungsdisziplin als Instrument der europâischen Integra-
tion schaffen, um die Verwirklichung der gemeinschaftlichen
Politiken zu fördern. Die Abkommen über die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit Drittlândern, insbesondere das nordi-
sche Freizügigkeitsabkommen, sollten nicht in Frage gestellt wer-
den.

Union muss ihre bestehenden Politiken verstârken

Es bedarf einer wirksameren Gestaltung der Politik in einer Reihe
weiterer Schlüsselbereiche :

(t) Der Grundsatz des wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalts sollte im Rahmen des Vertrags verstärkt werden.

(u) Die Sozialpolitik sollte ein Schlüsselbereich der Zuständig-
keiten der EU sein (einschliesslich Einbeziehung der Sozial-
charta und der Beendigung des <opt-out>> des Vereinigten
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Königreichs) und besser in die WirtschaftsPolitik als Ganzes

integriert werden.
(nr) Die Politik der Chancengleichheit müsste durch eine Neufas-

sung von Artikel 110 des EG-Vertrags verbessert werden,

indem er auf alle Aspekte der Beschäftigung und der sozia-

len Sicherheit ausgedehnt wird.
(v) Die energiepolitischen Aspekte des EGKS- und des EURA'

TOM-Vertrags und sonstige energiepolitische Erwägungen

sollten in einen gemeinsarnen energiepolijischeri Rahmen in'

tegriert werden, um einen Beitrag zur Sicherstellung der glo

balen Zusammenarbeit im Hinblick aûf ðie Versorgungssi-

cherheit und den Umweltschutz zu leisten.
(v) Die Gemeinsame Agrarpotitik als entscheidender Politikbe-

reich der Union sollte eine ökologisch und sozial verträgliche

Landbewirtschaftung sowie eine nachhaltige Regionalent-

wicklung zum Ziel habe¡.
Die Agrarpolitik sollte besser mit der Ernährungspolitik,

der ländlichen Entwicklung und umweltpolitischen Erwâ-

gungen abgestimmt und besser in das normale Haushaltsver-

fahren eingegliedert werden.
Die Zuständigkeiten der Union im Bereich der Agrarpoli-

tik, die sich zu einem grossen Teil der direkten Kontrolle

durch die nationalen Parlamente entziehen, müssen einer

verstärkten demokratischen Kontrolle seitens des Europäi'

schen Parlaments unterworfen werden; bereits seit langem

liegen die Zustândigkeiten für die Agrarmarkt- und -preis-

politik und infolgedessen auch für die Politik im Bereich dæ

Einkommens der Landwirte nicht mehr bei den nationalen

Parlamenten.
Die in Artikel 39 verankertenZíele der GAP müssen

besondere unter Einbeziehung des Begriffs der

Entwicklung> angepasst werden.
(vr) Die Befugnisse im Fischereisektor sind von denen des

wirtschaftssektors zu trennen. Die gemeinsame

litik sollte gemäss den Grundprinzipien der

Politik, nämlich Erhaltung der Bestände und relative

tât, überprüft wèrden.
(vn) Die bestehenden Vertragsartikel über die

sollten verstärkt und vereinfacht werden, damit der
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schutz und die Belange des Tierschutzes und der Erhaltung
der Arten einer der elementaren Grundsätze der Europäi-

schen Union und wirksam und vollständig in andere Politi-' '

ken der EU integriert werden. In Artikel 3 des Vertrags wird \
der Schutz der Umwelt alsZiel der Union aufgenommen.

(vru) Die Wahrung der Rechte und der Interessen der Verbrau-

cher muss durch die Schaffung der Grundlage einer wirk-
lichen Verbraucherpolitik gestärkt werden.

(rx) Im Verkehrssektor sollte der Vertrag eine integrierte ge-

meinsame Verkehrspolitik einschliesslich der Zuständigkei-

ten in der Flugsicherung festlegen.
(x) Der Fremdenverkehr sollte in all seinen europâischen

Aspekten eine getrennte und eigenstândige gemeinsame Po-

litik mit eigener Rechtsgrundlage und einem eigenen KaPitel

in dem überprüften Vertrag bilden.
(xl) Der Stellenwef öffentlicher Dienstleistungen im Rahmen

der Aktionen der Europäischen Union müsste durch die Ein-
fügung neuer Artikel bekräftigt werden, die den Begriff und

den Anwendungsbereich der <<universellen Dienste> festi-

gen, die jedem Bürger das Recht auf gleichen Ztgang nt
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gewährleistet,

wobei Ad-hoc-Bestimmungen zu verabschieden sind' die die

Besonderheit der öffentlichen Dienstleistungsunternehmen
berücksichtigen. -

(xrr) Das Kapitel betreffend Bildung, Berufsausbildung und Ju-

gend sollte verstârkt werden, um die Aufmerksamkeit auf

die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen zu

konzentrieren und sicherzustellen, dass den potentiellen
Konsequenzen der aktuellen Politik auf Kinder und Jugend-

Iiche und deren Familien Rechnung getragen wird.
(xuI) Die Union sollte die ausschliessliche Zuständigkeit für die

Aussenwirtschaftspolitik erhalten.
Die kulturelle Identität und Vielfalt Europas ist zu bewahren und

der grosse Reichtum ausdrücklich anzuerkennen, den die nationale

und regionale kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Europåii-

schen Union ftir uns bedeutet.
Jede Einschränkwgder Zahl der Amts- und Arbeitssprachen der

Europäischen Union sollte ausgeschlossen werden.
Angesichts des multikulturellen Charakters der europäischen
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Gesellschaft sollte die Notwendigkeit einer Förderung des interkul-
turellen Dialogs zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnis-
ses und der Toleranz gegenùber anderen ausdrücklich erwähnt wer-

den.

Klärung der Zustãndigkeiten
t2. (I) Die gegenwârtig in Artikel 3b des Vertrags festgelegten

Prinzipien der <Subsidiaritâtr> und <Proportionaiität> soll-

ten beibehalten und korrekt angewandt wèíden.
(n) Die Ausarbeitung einer genauen Liste der Zustândigkeiten

der EU und der Mitgliedstaaten würde zu Unbeweglichkeit
führen und wäre schwer durchführbar. Artikel 235 sollte bei-

behalten werden, jedoch nur als letzte Möglichkeit und nach

Zustimmung des EP genutzt werden.

II. Die Organe der Union

Gewährleistung der Einheit des institutionellen Systems
13. Es ist von zentraler Bedeutung, den einheitlichen institutionellen

Rahmen aufrechtzuerhalten und zu verstärken.

A. Beendigung der Aufsplittung des institutionellen Systems

14. r) Die bestehenden Vefräge sollten auf folgende Weise ver-

einheitlich werden:

- einschlâgige Merkmale des EGKS- und des Euratom-Ver-
trags sollten direkt in den vereinheitlichten Vertrag einbe-

zogen werden;

- die Aussen- und Sicherheitspolitik (einschliesslich Vertei-
digung) sowie der Beieich Justiz und Inneres sollten in das

Gemeinschaftssystem einbezogen werden; dabei sollten
jedoch spezifische Merkmale der früheren <Pfeiler> in be-

stimmten Fällen während eines vorherbestimmten Uber-
gangszeitraums beibehalten werden; dies bedingt, das
alle Artikel des Vertrags betreffend die Aussenpolitik un-

ter einem einzigen Titel zusammengefasst werden.
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u) Die Europäische Union sollte eine eigene Rechtspersönlich-
keit erhalten.

B. Flexibilitat im Rahmen der Einheitlichkeit

15. Angesichts der zunehmenden Vielfalt in der EU könnten künftig
weitere flexible Vereinbarungen erforderlich sein, die jedoch:

- nicht den einheitlichen institutionellen Rahmen, den gemein-
schaftlichen Besitzstand oder diê Grundsätze der Solidaritãt und
des wirtschaftlichen und sozialen Zusamménhalts auf Unionse-
bene in Frage stellen dürfen;

- den Grundsatz der Gleichheit,aller Staaten und Bürger der
Union vor dem Vertrag nicht in Frage stellen dürfen;

- nicht zu einem <<Europa à la carte> führen dürfen.
16. Die Kontrolle derjenigen Politiken der Union, die zeitweilig von

einer begrenzten Anzahl von Staaten betrieben werden, muss vom
Europâischen Parlament in seiner Gesamtheit ausgeübt werden.

17. Sollte es sich anlässlich der Konferenz 1996 auch bei Positionen, die
weitgehend von der Mehrzahl der Staaten und Bevölkerungen der
EU geteilt werden, als unmöglich erweisen, aufgrund der nicht er-
reichten Einstimmigkeit zu einem positiven Abschluss zt gelangen,
sollte die Möglichkeit geprüft werden, ohne die Minderheit vorzu-
gehen und dabei auch Instrumente vorzusehen, die es einem Mit-
gliedstaat gestatten würden, unter Einhaltung bestimmter Kriterien
aus der Eu auszutreten.

Verstärkung und Demokratisierung der Organe der Union

18. Die Konferenz des Jahres 1996 sollte sich nicht in erster Linie auf
die Ubertragung neuer Befugnisse auf die Organe der EU, sondern
auf die Klarstellung ihrer jeweiligen Rollen und auf die Verwirkli-
chung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen diesen Orga-
nen konzentrieren.
Die Zusammensetzung der Organe der EU wird anlãsslich der Kon-
fereru 1996 überprüft werden müssen, wenn die EU weitere Mit-
gliedstaaten aufnehmen können und ihre Organe ordnungsgemäss
funktionieren sollen. Für jedes Organ wird das Kriterium der Effi-
zienz jedoch gegen die Notwendigkeit abgewogen werden müssen,
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die Interessen sowohl grosser als auch kleiner Mitgliedstaaten zu

berücksichtigen. Das Konzept der statutären Gleichheit der Staa-

ten, das gewährleistet, dasS alle Mitgliedstaaten bezüglich der Be-

teiligung und Einbeziehung in den Entscheidungsprozéss der Union
gleichberechtigt sind, ist anzuwenden.

20. Auf eine allmâhliche Ausweitung der Vertretung und Mitwirkung
der Frauen in den Organen der Union auf allen Ebenen wird geach-

tet.

A. Die Kommission ¿l

21. (r) Die Rolle und Unabhängigkeit der Kommission sollte bestä-

tigt werden, vor allem durch die Beibehaltung ihres Initiativ-
rechts mit den im Vertrag bereits vorgesehenen Anpassun-
gen.

(rr) Es sollte weiterhin wenigstens ein Kommissionsmitglied je

Mitgliedstaat geben; die Struktur und Zusammensetzung
der Kommission muss an ihre neuen Aufgaben und die Er-

fordernisse der Erweiterung angepasst werden, wenn ih¡e

Verantwortung und Effizienz als Kollegium erhalten bleiben

sollen. Dies könnte erreicht werden durch:

- eine stärkere Rolle des Prâsidenten im Rahmen
der Arbeitsverfahren;

- eine interne Umstrukturierung der Kommission.
(ru) Der Prâsident der Kommission sollte vom Europãischen

Parlament auf der Grundlage einer vom Europäischen Rat

vorgelegten Namensliste. direkt gewählt werden. Die ûbri-

gen Kommissionsmitglieder sollten dann vom Präsidenten

und den nationalen Regierungen einvernehmlich benannt
werden, bevor sie sich als Kollegium dem endgültigenZu'
stimmungsvotum des Parlaments stellen.

(rv) Das Europäische Parlament (wie auch der Rat) sollte die

Möglichkeit haben, die Amtsenthebung einzelner Kommis-

sionsmitglieder gemäss Artikel 157 und 160 des Vertrags zu

beantragen.
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Der Grundsatz der Transparenz sollte ausdrücklich im Ver-
trag verankert werden, und es sollten detaillierte Durchfüh-
rungsbestimmungen eingeführt werden (soweit der Rat in
seiner Eigenschaft als Legislativorgan tâtig wird, sollten
seine Verhandlungen öffentlich und seine Tagesordnung
bindend sein). Der Ztgangder Offentlichkeit zu EU-Doku-
menten sollte erheblich verbessert werden.

Entwürfe und Vorschlâge sollten der Offentlichkeit zu-
gänglich sein, sobald sie angenommen und an andere Or-
gane, Interessenverbände oder Einzelpersonen übergeben

wurden oder ganz oder teilweise von Dritten veröffentlicht
wurden.

Alle Sitzungen zu Gesetzesvorlagen müssen öffentlich ab-

gehalten werden, es sei denn, eine besondere und begrün-
dete Ausnahme wird von einer Zweidrittelmehrheit be-

schlossen. Das Europäische Parlament ist von dieser Aus-
nahme und den Gründen dafür in Kenntnis ztrsetzet.

Alle Dokumente sollten der Offentlichkeit zugänglich
sein, es sei denn, dass Ausnahmen von einer Zweidrittel-
mehrheit im zuständigen Organ beschlossen werden.
Das derzeitige System der sechsmonatigen Prâsidentschaf-

ten des Rates und des europâischen Rates sollte beibehalten
werden, jedoch sollte für grössere Flexibilitãt gesorgt wer-
den.
Eine stärkere Ausweitung der Abstimmungen mit qualifi-
zierter Mehrheit ist erforderlich, wenn die europäische
Union effizient arbeiten soll. Für bestimmte besonders emp-
findliche Bereiche wird die Einstimmigkeit notwendig blei-
ben, d. h. bei Vertragsänderungen, <verfassungsrechtlichen
Beschlüssen> (Erweiterung, Eigenmittel, einheitliches
Wahlsystem) und Artikel 235.

Das System der Abstimmungen im Rat muss möglicher-
weise angepasst werden. Dies sollte jedoch nicht auf der
Grundlage einer <doppelten Mehrheit> von Staaten und Be-
völkerung geschehen, da die Bevölkerung im Parlament ver-
treten ist. Der Rat vertritt die Staaten. Eine Abstimmung
mit gewichteten Stimmen als Ausdruck der Grösse der Staa-
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ten sollte nicht streng in Relation zur Bevölkerung gesetzt

werden.
Auf jeden Fall sollte die Schwelle für eine qualifiziefe

Mehrheit von dem derzeit sehr hohen Niveau vonTIo/" ge-

senkt werden.

C. Das Europriische Parlament

408

23. (r)

(tr)

(ur)

(tu)

(v)

Die Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments kann

nicht unbegrenzt erhöht, sondern sollte áUf 700 begrenzt
werden. Es sollte ein gemeinsames Statut des europâischen
Abgeordneten erarbeitet werden.
Das Europäische Parlament sollte seine Zustimmung zu al-

len Ernennungen im Europäischen Gerichtshof, im Gericht
erster Instanz, im Europäischen Rechnungshof sowie im Di-
rektorium des Europäis chen Zentralbankensystems ertei-

len.
Das Europäische Parlament sollte den gleichen Status wie

der Rat in allen Bereichen haben, in denen die EU Gesetzge-

bungs- oder Haushaltskompetenzen besitzt.
Die Rolle des Europäischen Parlaments sollte in den Berei-
chen gestârkt werden, in denen ntr Zeit eine unzureichende
Kontrolle auf europäischer Ebene erfolgt, insbesondere in

Fragen der GASP und des Bereichs Justiz und lnneres sowie

imBereich derWWU.
Die derzeitigen Anomalien bezüglich der Klagerechte des

EP vor dem Gerichtshof sollten dahingehend korrigiert wer-

den, dass dem EP wie den übrigen Organen das Recht
Einholung eines Gutachtens des Gerichtshofs über die Ver-

einbarkeit internationaler Ubereinkommen mit dem Ver-

trag sowie das Recht auf Klageerhebung (und zwar nicht
zur'Wahrung seiner eigenen Vorrechte) eingeräumt
ferner sollte es das Recht erhalten, über Anträge auf
abentscheidungen, die beim Gerichtshof gestellt
unterrichtet zu werden und Bemerkungen dazu abzugeben,

(vr) Das Europâische Parlament muss an der Entscheidung
seinen Sitz beteiligt werden.

(vII) Die Kommission sollte verpflichtet sein, auf Initiativen
antworten, die das EP gemâss Art. 138b Abs.2 ergreift.
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24. Die demokratische Kontrolle auf EU-Ebene lässt sich am besten
durch eine Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament
und den nationalen Parlamenten erreichen. Die Rolle der nationa-
len Parlamente sollte in mehrfacher Hinsicht gestärkt werden, z. B.
duch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen
Fachausschüssen der nationalen Parlamente und des Europäischen
Parlaments sowie durch die Möglichkeit für Fachorgane nationaler
Parlamente, wichtige europäische Vorschläge mit ihren Ministern
im Vorfeld von Ratstagungen zu erörtern.

D. Der Europäische Gerichtshof
t

(r) Der Europäische Gerichtshof sollte in jeder Hinsicht in der
Lage sein, die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften und
des institutionellen Gleichgewichts in der Union sicherzu-
stellen. Seine Zustândigkeit sollte auch auf die Bereiche der
GASP sowie der Justiz und der inneren Angelegenheiten so-

wie Fragen im Zusammenhang mit dem Schengener Uber-
einkommen ausgedehnt werden.

(rt) Es sollten flexiblere interne Vorgehensweisen vereinbart
werden, um dem Europäischen Gerichtshof und dem Ge-
richt erster Instanz die Möglichkeit zu geben, die zuneh-
mende Arbeitsbelastung zu bewâltigen und der Perspektive
der Erweiterung Rechnung zu tragen. In diesem Zusammen-
hang sollten die Möglichkeiten, die sich durch die Erhöhung
der Richterzahl im Zuge der Erweiterung bieten, geilrtzl
werden, um eine grössere Zahl spezialisierter Kammern zu
schaffen.

(n) Die Richter und Generalanwälte im Gerichtshof sowie die
Richter im Gericht erster Instanz sollten ihr Mandat wäh-
rend lediglich einer, nicht verlängerbaren Amtszeit von neun
Jahren ausüben.

(tv) Schliesslich sollten die Möglichkeiten für die Anrufung des
EuGH in der Form erweitert werden, dass jedes Organ der
Union (zusâtzlich nt den Klagen gemäss Artikel 173) die
Möglichkeit hat, den Gerichtshof anzurufen, falls es der An-
sicht ist, dass ein Verstoss gegen seine Rechte vorliegt, inso-
fern ein anderes Organ oder ein Mitgliedstaat seiner vertrag-
Iichen Verpflichtung nicht nachgekommen ist.
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E. Sonstige Institutionen

26. Eine weite¡e Erhöhung der bestehenden Mitgliederzahl im Euro-

pâischen Rechnungshof sollte nicht zugelassen werden; die Mit-

glieder sollten ihr Mandat während lediglich einer, nicht verllinger-

baren Amtszeit von neuen Jahren ausüben. Auch sollte der Rech-

nungshof in allen Tätigkeitsbereichen der Europäischen Union die

ihm zukommenden Aufgaben wahrnehmen.
27. Die Mitglieder des Ausschusses der Regionen, auf die sich Artikel

198a des Vertrags bezieht, mùssen über ein demókratisches Man-

dat in einer regionalen oder lokalen Versammlun$ verfügen. Das

Parlament sollte die Möglichkeit haben, diesen Ausschuss (wie den
'Wirtschafts- und Sozialausschuss) gteichberechtigt mit dem Rat und

der Kommission zu konsultieren.
28. Ztr Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-

halts der Europäischen Union und im Hinblick auf die Einhaltung.

des Subsidiaritãtsprinzips ist es notwendig, die Rolle des Ausschus-

ses der Regionen bei der Ausarbeitung der ihn betreffenden Politi-

ken zu stãrken.

III. Die Beschlussfassungsvelfahren der Union

Die Legislativfunktion
(Rechtsakte, internationale Übereinkilnfte)
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2e. (I)

(rÐ

(ru)

Gv)

Es sollte lediglich drei Beschlussfassungsverfahren geben,

und zwar die Verfahren der Mitentscheidung, der Zustim-

mung und der Konsultation. Das bestehende Verfahren der

Zusammenarbeit sollte abgeschafft werden.

Das Verfahren der Zustimmung sollte auf die Ãnderung dæ

Vertrags, internationale Übereinkünfte, die Erweiterung

und Anpassungen bei den Eigenmitteln beschränkt werden.

Das Verfahren der Konsultation sollte sich auf Beschlüsse im

Bereich der gemeinsamen Aussenpolitik und der Sicherheit

beschränken.
In allen anderen Bereichen sollte das Verfahren der Mitent-

scheidung Anwendung finden.

Das Europtiische Parlament zu Maastricht II

30. Auch das Verfahren der Mitentscheidung sollte vereinfacht wer-
den. Folgende Ä.nderungen wären in Erwåigung zu ziehen:

(r) Beendigung des Verfahrens, wenn im Stadium der ersten

- Lesung eine Einigung zwischen Rat und Parlament erzielt
wird.

(rr) Abschaffung der Phase der Erklärung der beabsichtigten
Ablehnung.

(nÙ Einfùhrung eines vereinfachten Vermittlungsverfahrens
zum Abschluss der ersten Lesung.

(w) Ermächtigung der Kommission, den beiden Delegationen
des Vermittlungsausschusses einen Kompromiss zwischen

den strittigen Positionen +vorzuschlagen und zur Abstim-
mung zu unterbreiten.

(v) Harmonisierung der für die Ablehnung des endgültigen Tex-

tes erforderlichen Mehrheiten (ungeachtet der Ergebnisse

der Vermittlung).
(vr) Abschaffung der Möglichkeit eines einseitigen Vorgehens

des Rates (durch erneute Bestätigung seines gemeinsamen

Standpunkts) im Falle eines Scheiterns der Vermittlung.
31. Der Gedanke der Einführung des Grundsatzes gleicher Fristen für

Parlament und Rat bei der ersten Lesung von Gesetzentwürfen
sollte ernsthaft geprüft werden.

32. (r) Der Umfang der dem Europäischen Parlament und dem Rat
vorgelegten Gesetzgebungsentwürfe könnte durch Einfüh-
rung einer gewissen Hierarchie der Normen eingeschränkt
werden. Dies wäre zu erreichen durch Einführung einer
neuen Kategorie von Durchführungsakten, für die die Zt-
stândigkeit bei der Kommission liegen würde, soweit sie

dazu von den Gesetzgebungsorganen ermächtigt ist. Diese
neue Kategorie von Durchführungsakten darf jedoch in kei-
nem Fall die vom Europäischen Parlament ausgeübten ge-

setzgeberischen Aufgaben und seine Funktionen der politi-
schen Kontrolle beschränken.

(u) Die bestehenden <Komitologie>-Verfahren sollten verein-
facht werden. Generell sollte die Kommission für Durchfüh-
rungsmassnahmenzustândig sein (die einen BeratendenAus-
schuss einsetzen kann, der sie bei der Ausarbeitung der beab-

sichtigten Massnahme unterstützt, nicht jedoch Ausschüsse
des Typs 2 und 3, die abgeschafft werden sollten). Rat und
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Parlament sollten über die vorgeschlagenen Massnahmen

unterrichtet werden, und beide sollten die Möglichkeit ha'

ben, die Entscheidung der Kommission abzulehnen und ent-

weder neue Durchführungsmassnahmen oder die Einleitung
ein es vollständigen Legislatiwerfahrens zu fordern.

33. Die Artikel des Vertrags, die sich mit internationalen Übereinkünf-

ten befassen, sollten vereinheitlicht werden; darüber hinaus sollten

die Aufgaben von Kommission und Rat geklârt werden (insbeson-

dere im Hinblick auf die Übereinkünfte über die Beteiligung der

Union an internationalen Wirtschaftsorganisati'onen); die demo-

kratische Rolle des Europäischen Parlaments vor, während und

nach dem Verhandlungsprozess sollte gestârkt weiden, wobei (un-

beschadet der Befugnisse der nationalen Parlamente) die Zustim-

mung des Parlaments für alle von der Union in Kraft gesetzten in-

ternationalen Übereinkünfte erforderlich sein sollte.

Die Haushaltsfunktion

34. Die Haushaltsfunktion sollte derart abgeândert werden, dass die

folgenden Grundsâtze beachtet werden :

(r) Die Haushaltsgesetzgebung sollte so rationalisiert wetden,

dass zwischen Beschlüssen über die Eigenmittel auf der

einen Seite und der Haushaltsordnung und -disziplin auf der

anderen Seite unterschieden werden kann. Der Haushalts-

plan der Union sollte das einzige Haushaltsinstrument für

die Verwirklichung der Ziele der Union sein und eine rasche

Antwort auf aussergewöhnliche oder unvorhergesehene

Umstände ermoglichen.
(u) Die Einheitlichkeit des Haushaltsplans sollte hergestellt

werden: Der Gesamthaushaltsplan der Europãischen Union

sollte den Europäischen Entwicklungsfonds, die Anleihe'

und Darlehenstätigkeiten der Gemeinschaft sowie die Aus'

gaben im Rahmen des zweiten und dritten Pfeilers umfassen.

(ru) Der Grundsatz der mehrjährigen Finanzplanung sollte unter

Beibehaltung der Jährlichkeit des Haushaltsverfahrens in

den Vertrag aufgenommen werden.
(rv) Die Verantwortung für die Einnahmen sollte bei der Haus-

haltsbehörde liegen. Das Europäische Parlament sollte
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der Einnahmenseite des Haushalts durch die Gewährung des

Rechts auf Zustimmung beteiligt werden.
Die EBZ-Einnahmen (Münzgewinne) sollten als Eigenmit-
tel der Gemeinschaft betrachtet werden.
Das System der Einnahmen, die ausschliesslich in die Zu-
ständigkeit der Union fielen, sollte die Bürger deutlich er-
kennen lassen, welche Mittel ftir die Union bereitgestellt
werden. Es sollte die Finanzstärke der Mitgliedstaaten wi-
derspiegeln und die Festsetzung einqr globalen finanziellen
Obergrenze ermöglichen.
Der Verfahrensunterschied zwischen obligatorischen und
nichtobligatorischen Aubgaben sollte abgeschafft werden:
d. h., das Europäische Parlament sollte in der Lage sein, bei
allen Ausgaben als gleichberechtigter Partner mitzuwirken.
Das Haushaltsverfahren sollte vereinfacht sowie transparen-
ter und effizienter gestaltet werden. Der von der Kommis-
sion vorgeschlagene Vorentwurf des Haushaltsplans sollte
die Grundlage für die erste Lesung des Europäischen Parla-
ments darstellen. Der demokratische Grundsatz der endgül-
tigen Feststellung des Haushaltsplans durch das Europäische
Parlament muss beibehalten werden.

4t3

(v)

(ur)

(vn)

(vur)

Die Kontrollfunktion

35. Die politische Kontrolle in der Union sollte durch die in den vorste-
henden Ziffern vorgeschlagenen Massnahmen verstärkt werden.

36. Der Vertrag sollte dahingehend geändert werden, dass striktere
Massnahmen zur Bekâmpfung von Betrügereien und sonstigen
Verstössen gegen EU-Rechtsvorschriften ergriffen, weiterrei-
chende Untersuchungen in den Mitgliedstaaten (beispielsweise

durch Verstärkung der Befugnisse gemäss Artikel 138c) durchge-
führt und abschreckende Strafmassnahmen und Verwaltungssank-
tionen auf EU-Ebene verhângt werden (mit einem Artikel, der
Harmonisierungsrichtlinien im Bereich der einschlägigen straf-
rechtlichen Vorschriften erlauben und insbesondere die Mitglied-
staaten verpflichten würde, wirksame, angemessene, harmonisierte
und abschreckende Massnahmen zur Ahndung von Verstössen ge-

gen das Gemeinschaftsrecht zu treffen).
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37. Soweit unabhängige Agenturen und sonstige Organisationen mit

EU-Aufgaben betraut sind, müssen die diese in einem Rahmen

durchführen, der eine angemessene Koordinierung und Kontrolle
auf EU-Ebene gewâhrleistet.

38. Die Europäische Investitionsbank sollte eine grössere Rechen-

schaftspflicht haben (richterliche Kontrolle durch den Europäi-
schen Gerichtshof, Überwachung durch den Rechnungshof, Be-

richterstattungspflicht gegenüber dem Parlament und dem Rat).

IV. DÍe Perspektiven der Erweiterung

39. Das Europäische Parlament behält sich vor, Vorschläge zu machen,

die sich gegebenenfalls als notwendig erweisen, um den Auswirkun-
gen der Erweiterung, auch deren finanziellen Perspektiven, besser

Rechnung zu tragen und um die Prinzipien Wettbewerb, Zusam-

menarbeit und Solidarität, die stets dem europäischen Einigungs-

werke zugrunde lagen, nicht zu beeinträchtigen.
40. Das Europäische Parlament erwartet sehr gespannt den Bericht der

Kommission über die Auswirkungen der gemeinsamen Politiken in

den beitrittswilligen Ländern, dem konkrete Vorschläge für die er-

forderlichen Anpassungen zu entnehmen sein sollten, d. h. für die

reellen Möglichkeiten der Anpassung dieser Politiken an die betref-

fenden Länder.

V. Folgemassnahmen

41. Im Verlauf der Arbeit der Reflexionsgruppen sollte eine möglichst

offene Diskussion stattfinden, einschliesslich einer regelmässigen

öffentlichen Berichterstattung über die Arbeit der Gruppe und der

Abhaltung einer umfassenden Anhörung zu den 1996 anstehenden

Themen.
42. h der Verhandlungsphase der Konferenz des Jahres 1996 sollten

mehr offene Debatten stattfinden als auf früheren Regierungskon-

ferenzen, und die Rolle der nationalen Parlamente sowie des Euro'
päischen Parlaments sollte gestärkt werden:
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(r) Zu Beginn und zum Abschluss der Revisionskonferenz
könnte eine beratende Konferenz der Parlamente stattfin-
den.

- (rÐ Damit das Verfahren der Vertragsänderung im Jahr 1996 \.
transparenter und demokratischer wird, sollten die Vertre-
ter des Parlaments in der Reflexionsgruppe die Notwendig-
keit einer entschiedenen Anderung der Methode der Ver-
tragsrevision und einer uneingeschrânkten Beteiligung des

Parlaments sowohl in der Verhandlungsphase als auch am
Ratifizierungsprozess hervorheben. Die Rolle der nationa-
len Parlamente sollte ebenfalls gestârkt werden.

(nr) Auf der interinstitutionellèn Konferenz sollten die Leitlinien
für eine Beteiligung des Europãischen Parlaments an den
Verhandlungen festgelegt werden.

43. Es wäre angebracht, dass das Europäische Parlament zum Ergebnis
der Verhandlungen seine Zustimmung erteilt.

44. Es sollte erwogen werden, ein unionsweites Referendum zur Ratifi-
zierung aller Vertragsbestimmungen abzuhalten, da es sich in die-
sem Fall um eine Kollektiventscheidung handelt, die ganz Europa
betrifft. Alternativ könnten sich die Mitgliedstaaten bereit erklä-
ren, nationale Volksabstimmungen (oder die jeweiligen Abstim-
mungen im Parlament) gleichzeitig oder mit einem Abstand von nur
wenigen Tagen abzuhalten.

45. Der bestehende Artikel N des Vertrags sollte revidiert werden, um
sicherzustellen, dass das Europäische Parlament der Kommission
gleichgestellt wird und somit Vorschlâge ntr Anderung des Ver-
trags unterbreiten kann. Der Vertrag sollte dahingehend geãndert
werden, dass künftige Anderungen vom Parlament und vom Rat
gemeinsam gebilligt werden mtissen, bevor sie den nationalen Par-
lamenten zur Ratifizierung unterbreitet werden. Neben der Weiter-
leitung aller vorgeschlagenen Vertragsänderungen an die Parla-
mente der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zur end-
gültigen Ratifizierung muss der Rat gleichzeitig einen einheitlichen
und bereinigten Text der Gründungsverträge übermitteln.

[Das Europäische Parlament]
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschliessung dem Rat, der
Kommission, den Mitgliedern der Reflexionsgruppe sowie den Re-
gierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.



eurotop¡a
Eine europäische

Demokratiebewegung
Bruno Kaufmann (Göteborg) und Andreas Gross (Zürich)

Im Mai 1991 trafen sich in der ostdeutschen Hansestadt Rostock

35Frauen und Mânner aus fünf europâischen Staaten zur Gründung

einer Bewegung, die sich zum Ziel setzte, mehr Demokratie auf euro-

pãischer Ebene zu erkämpfen. Der gemeinsame Beweggrund, den die

35 Gründungsmitglieder von eurotopia hatten und haben, war und ist

die Überzeugung, dass die vorherrschende Form der Demokratie in ih-

rer repräsentativen und auf Staaten beschränkten Form nicht dieletzte

Entwicklungsstufe der Volksherrschaft sein kann.
Vielmehr ist es notwendig, die Demokratie sowohl innerhalb der

Staaten zu vertiefen - z. B. durch mehr Transparenz und mehr direkte

Demokratie -, als sie auch grenzüberschreitend auf der transnationalen

Ebene zu etablieren. Gemeinsam war den Gründungsmitgliedern von

eurotopia auch, dass sie aus verschiedenen Bürger(innen)bewegungen
kamen: der Friedens-, der Umwelt-, der Solidaritäts- und der Frauen-

bewegung.
Das Rostocker Gründungstreffen mündete in einem Aufruf für ein

<Europa ohne Gewalt : direktdemokratisch, demilitarisiert, ökologisch

und solidarisch>. In dessen Erarbeitung machten die Gründerinnen und

Gründer erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Begriffsverständnis-

sen in unterschiedlichen Erfahrungszusammenhângen und lernten, wie

dem gemeinsamen transnationalen politischen Handeln besondere Ve¡-

ständigungsanstrengungen vorausgehen mi.issen. Im Rostocker Aufruf
wird betont, dass heute alle Staaten zu klein geworden sind, um die

grossen Herausforderungen der Zeit -Frieden, Überwindung der Ar-

beitslosigkeit und die Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen - im

Interesse ihrer Bürger(innen) zu bewältigen. Diese müssten nun auch

grenzüberschreitend (transnational) angegangen werden. Eine Konse-
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quenz: die Staaten müssen einen Teil ihrer KomPetenzen an grenzüber-

schreitende politische Organisationen, wie z. B. die Europäische Union
(EU), abgeben. Gleichzeitig dtirfe die Delegation von Souveräni-
tãtsrechten <<nach oben>> jedoch nicht zu einer Schwâchung der Mitspra- \.
che der Bürger(innen) führen. Es gilt also der Erosion der staatlichen

Souveränität mit der Etablierung demokratischer Partizipations- und
Legitimationsformen transnational zu begegnen.

EU-Entwicklung rückt in den Mittelpunkt
Dies geschieht nicht über Nacht: Vle.lmehr gilt es mit möglichst vielen
kleinen Schritten an möglichst vielen Orten die Angst vor der Transna-
tionalisierung der Politik abzubauen und eine europaweite Bewegung
für mehr Demokratie aufzubauen. Im Sinne eines offenen und vielseiti-
gen Arbeitsansatzes hat eurotopia bislang auf die Schaffung zentralet
Strukturen verzichtet. Vielmehr werden alle ermutigt und sind herzlich
dazu eingeladen, sich an den Diskussionen und der Denkarbeit rund um
die transnationale Demokratie in Europa zu engagieren.

Angesicht der Tatsache, dass die EU heute der am weitesten fort-
geschrittene Versuch darstellt, Politik auch grenzüberschreitend zu

führen, ist sie zu einem Kristallisationspunkt der praktischen eurotopia-
Arbeit geworden. Diese Arbeit geschieht in erster Linie in den regiona-
len eurotopia Gruppierungen, aber auch im Rahmen der regelmässigen

Treffen von eurotopia-transnational. Besonders erfolgreich sowohl be-

züglich der gemeinsamen europâischen Arbeit als auch im Hinblick auf
die europäische Debatten in ihren Lândern sind die eurotopia-Grtppen
in Schweden, der Schweiz, Finnland und Norditalien, während in ande-

ren Ländern eurotopistenl innen sich vor allem individuell engagieren.

Aus eurotopischer Sicht ist eine EU anzustreben, die möglichst viele
Staaten in diesem Teil der Erde umfasst, deren Bürgerinnen und Bürger
aber gleichzeitig möglichst viel eigenstândige Handlungsmöglichkeiten
ebenso belãsst wie ermöglicht. Ebenso versucht eurotopia nt zeigen,
dass wir kein französisches, deutsches oder britisches Europa anstre-

ben, sondern eines, in das die jeweiligen Länder ihre besten Erfahrun-
gen und Errungenschaften einbringen, sich so in ihm wiedererkennen
können, aber Europa mehr wird als bloss die Kopie eines einzelnen
Landes.
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euro top ¡ øs zehn Halbj ahresversammlungen (1991 - 95)
Vielfältig wie Europa selber sollen auch die Orte sein, an denen euroto'
p ia seirte bisherigen zehn Halbjahresversammlungen organisierte und
dabei diese europäische Vielfalt auch direkt erleben und erfah-

ren wollte: Auf Rostock (3.-5.5.91) folgten Jyderup/Dãnemark
(25.-27.10.91), Basel/Schweiz (3.-5.a.92), Prag/Tschechien
(30. 10. -1. 11.92), Amsterdam/Niederlande (11. -13. 6. 93), Barce-

lona/Spanien (29.-3I.10.93), Edinburgh/Schottland (20.-22.5.
94), Riga/Lettland (28. -30. 10. 94), Trento/Italie n .(2. -4. 6. 95) und
Göteborg/Schweden (3.-5. 11.95). L996 sind Treffðn in Antwerpen/
Belgien (24. -26. 5. 96) und Dublin / Irland (Herbst 96)'vorgesehen.

An den Halbjahresversammlungen von eurotopia werden jeweils am

Freitagabend aktuelle regionale Demokratiefragen im europapoliti-
schen Kontext öffentlich dabattiert: in Rostock ging es 1991. z. B. um die

neue Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, in Prag stand

im Herbst L992 die bevorstehende Trennung Tschechiens und der Slo-

wakei auf der Tagesordnung; in Barcelona wurde im Herbst t993 nm
ersten Mal die Möglichkeit einer innerstaatlichen Region (Katalonien)
im Rahmen einer europâischen Verfassung angesprochen; ein halbes

Jahr später befragten eurotopistlnnen in Edingburg (Frühjahr 1994) re-

gionale Kandidatlnnen aller Parteien für das Europäische Parlament.

Schliesslich diskutierten im Herbst 1995 nordische Politikerlnnen die

demokratischen Herausforderungen, die sich vor der EU-Regierungs-
konferenz <Maastricht II> stellen.

Der Samstag der Halbjahresversammlungen steht immer im Zeichen
von praxisbezogener Beitrãge eingeladener Gäste (2. B. Politikwissen-
schaftlerlnnen) zum Thema transnationale Demokratie, die Diskussion

spezieller Fragen und Probleme und der Weiterentwicklung der euroto-
pia-Thesen für <<ein demokratisches verfasstes Europa> (Die aktuellen

Thesen, Stand Oktober 1995, sind im Anschluss an diesen Artikel abge-

druckt). Schliesslich stehen am Sonntagmorgen praktische Fragen der

eurotopia-Bewegung, wie Arbeitsschwerpunkte, nächste Treffen und

Finanzfragen im Mittelpunkt.
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Druck <<von unten> für die Demokratie <<nach oben>>

Zwischen den halbjâhrlichen Treffen koordiniert das Büro von euroto-

¡ia-transnational in Bern/Schweiz und ein Arbeitsausschuss die Aktivi- ,.

tâteî. eurotopia arbeitet informell mit einer Reihe von Organisationen
und Bewegungen zusammen, die sich mit der europäischen Demokratie
praktisch und der transnationalen Demokratie theoretisch befassen
(vgl. dazu die im Anhang dieses Buches abgedruckten Anschriften).

Unregelmãssig publizieren eurotopia-trànsnational und auch eine
Reihe von Regionalgruppen Informationsmaterialien, Broschüren und
Schriften, organisieren Treffen und laden zu Seminarien ein. Gemein-
sam versuchen die in eurotopia $,ktiven die Entwicklung der EU in
Richtung mehr Demokratie zu beeinflussen. In den EU-Hauptstädten
Brüssel und Strasbourg beteiligt sich eurotopia regelmässig an Anhö-
rungen und sucht das Gespräch mit Vertreterlnnen des Parlamentes
und der Kommission. So hat eurotopia beispielsweise im Winterhalb-
jafu 94195 EP-Mitglieder dreimal zu einer Aussprache über die bevor-
stehende EU-Regierungskonferenz nach Strasbourg eingeladen. Um-
gekehrt wird ein eurotopia-YertÍefet zt Beginn des Jahres 1996 den
Grundgedanken der Bewegung dem EP-Ausschuss für institutionelle
Fragen in Brüssel weitervermitteln konnen.

Diese Mischung von Aktivitãten und Gedankenaustausch auf allen
Ebenen ist auch künftig von grösster Bedeutung, soll der für eine De-
mokratisierung <<nach oben> notwendige Druck <<von unten>> geschaf-

fen werden können. Die ersten funf eurotopia-Jahre mit hunderten von
Diskussionstreffen in ganz Europa sind erst ein bescheidener Anfang
dazu, der aber zu weiterem Engagement ermutigt. Auch ein langer'Weg
beginnt mit ersten Schritten. Werden solche von vielen getan, dann
können wir gemeinsam auch schwierige Reformen schaffen. 'Wir rufen
jeden und jede auf, sich zu fragen, welche Wegstrecke er oder sie mit
uns in der persönlich angemessenen Art mitgehen mõchte und laden
alle ein, dies mit uns auch zu tun.

Anschriften und Kontaktpersonen von eurotopia in lTeuropäischen
Ländern

euroto p ia transnational (Koordinationsstelle)
P. O. Box 6006, CH-3001 Bern, Schweiz
Tel. +41-31-3 11 05 11, Fax +41-31-3 110520
E-Mail : 100411.2346@compuserve. com
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eurotopia Schweiz
c/o Jürgen Schulz (siehe Anschrift eurotopia transnational)

eurotopia Deutschland
c/o Thomas Fiedler, Egonstr. 15,D-79106 Freiburg

eurotopia Osterreich
c/o Hans Holzinger, Imbergstr. 2, A-5020 Salzburg

eurotopia Italier'
c/o Stefan Pöder, Via Ospizio 1, I-39011 Lana

t'

eurotopia Spanien
c/o Isidoro Rando, Masaspero 3, E-08770 Sant Sadurni d'Anoja

eurotopia Belgien
c/o Ludo Schutter, Beeldhovenstr.33, B-2000 Antwerpen

eurotopia Niederlande
c/o Pascal Jacobs, Maanstraat 92, NL-7521 HC Enschede

euroto pia Grossbritannien
c/o Joyce McMillan, S East London Street, UK-Edinburgh EH7 4BH

eurotopia Dänemark
c / o Judith Winther, Bakke ager 23, DK-3220 Graested

eurotopialsland
c/o Anna Olofsdottir Björnsson, Blatun l,IS-225 Bessastada-Hreppur

eurotopia Norwegen
c/o Thomas Hug, Christiesgate 30, N-0557 Oslo

eurotopia Schweden
c/o Staffan Eriksson, Pilvâgen 12,S-L8L57 Lidingö

eurotopia Finnland
c/o Rolf Büchi, Siuntionkatt2Al, FIN-00510 Helsinki

eurotopia Baltikum
c/o Dainis Ivans, Brunninicko 89-6, LV-1009 Riga
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eurotopia Slowakei
c/o Peter Marianek, Starometska 6d, SK-811 Bratislava

earotopia lJngarn
c/o Peter Szazs, Aurora u.39, H-1084 Budapest

eurotopia Kroatien
c/o Vesna Terselic, Tkalciceva 38, CRO-41000 Zagreb



Keine Demokratie ohne EuroPa,
kein Europa ohne Demokratie

eurotopia-Thesen vom Herbst 1995

A. Analyse: Europäische Integration und Demokratie

41. Der europäische Integrationsprozess trat nach dem furchtbaren

ZweitenWeltkrieg in eine neue qualitative Phase. <Nie wieder Krieg>

war für viele das zenirale Motiv. Doch der politische Wille, zusammen-

zukommen und zusammenzuwachsen, war bei vielen Bürgerlnnen

europäischer Staaten trotz allem noch zu schwach. Deshalb folgte der

europäische Integrationsprozess seit 1948 einer wirtschaftlichen und

pragmatischen Logik. Entscheidende Akteure waren die Regierungen

und noch nicht die Bürgerlnnen.
42. Heute hat die Europãische Integration eine Dichte und ein Aus-

mass erreicht, die ohne eine neue Verankerung bei den Bürgerlnnen

weder haltbar noch entwicklungsfähig ist. Das heisst, die Rechte und

Moglichkeiten der Bürgerlnnen müssen im Rahmen einer institutionel-

len Reform neu bestimmt werden. Dies erfordert die Weiterentwick-

lung der zwischenstaatlichen Demokratie zu einer grenzüberschreiten-

den, transnationalen Demokratie' Damit würde sich in Zukunft auch

die Demokratie weiterentwickeln, entsprechend dem Wandel von Wirt-

schaft und Gesellschaft während der letzten Jahrzehnte.

A3. Im globalen Vergleich ist die europäische Integration deshalb

besonders interessant, weil bei ihr die nationale Souveränitãt am konse-

quentesten relativiert und zu wesentlichen Teilen auf eine úberstaatli-

che Ebene transferiert wurde. Zentrale demokratische Rechte (Mit-

sprache, Öffentlichkeit und Zugänglichkeit) blieben in diesem Prozess

aber weitgehend unberücksichtigt, was zum von allen eingestandenen

<Demokratiedefizit> der Europäischen Union geführt hat.

44. Mit der wirtschaftlichen Globalisierung haben Staaten nicht nur
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wirtschaftlich, sondern auch ökologisch, sozial- und friedenspolitisch

viel von ihren autonomen Handlungsmöglichkeiten eingebüsst. Zut 
.

Verwirklichung der grossen politischen Ansprtiche sind die Staaten zu ' .

klein geworden und gezwungen, transnational zusammenzuarbeiten' \
Aus diesem Grund kann heute ganz allgemein und grundsätzlich von

einer Krise der Politik und der Demokratie gesprochen werden, die in

vielen europäischen Staaten spürbar ist.
A5. Die Erosion der staatlichen Eigenständigkeit führt zu einer Ero-

Sion der Demokratie, wenn diese im Gegenzug zur wirtschaftlichen

Globalisierung nicht ebenfalls grenztibergreifend organisiert werden

kann. Deshalb steht die Forderung nach einer transnationalen europäi-

schen Verfassung im Zentrum der theoietischen und praktischen Arbeit
von eurotopia.

A6. Die klassische reprâsentative Demokratie wird nicht nur durch

die zunehmende Transnationalisierung der Wirtschaft und Politik in
Frage gestellt, sondern auch durch eine Verlagerung der innerstaat-

lichen Gewichte vom Parlament zur Verwaltung und Regierung sowie

durch eine zunehmende inhaltliche Komplexitãt. Vielen Bürgerlnnen
genügt das blosse Recht zur periodischen Wahl ihrer politischen Vertre-
ter nicht mehr. Die Legitimitât des Parlamentes und der ausschliesslich

reprãsentativen Demokratie wird auch von innen in Frage gestellt. Des-

halb setzt sich eurotopia für eine Vertiefung der Demokratie im Innern
und eine Erweiterung der Demokratie nach aussen ein.

A7. Die Schwâchung der demokratischen Substanz der Politik steht

im Widerspruch zur zunehmenden demokratischen Kompetenz vieler

Bürgerlnnen. Diese können sich modernster Kommunikationsmittel
bedienen, sind besser informiert und gewohnt, in Zusammenhângen zu

denken. So fühlen sie sich befähigt, auch politisch vermehrt mitzube-

stimmen. Dies führt innen- und aussenpolitisch zu einer Vertiefung der

Kluft zwischen Regierenden und Regierten.
48. Das Demokratiedefizit ist kein Defizit der demokratischen Idee

oder der demokratischen Fâhigkeiten der Bürgerlnnen, sondern ein

Defizit der institutionellen Ausstattung der Politik. Die doppelte Krise

der Demokratie ist deshalb eine doppelte institutionelle Herausforde-

rung. Einerseits müssen die Verfahren der Demokratie innerstaatlich

erweitert und differenziert werden (<direkter>, zugänglicher und trans-

parenter), anderseits grenzüberschreitende, demokratische Institutio-
nen und Verfahren eingeführt und weiterentwickelt werden, welche die

Mitentscheidung der Bürgerlnnen gewãhrleisten.
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49. Eine derartige Demokratisierung rvürde die innere und äussere

Integrationskraft der EU stârken. Mit einer grösseren inneren Integra-

tionskraft könnte sie die Entfremdung allzuvieler europäischer Bürge-

rlnnen abbauen, mit einer grösseren äusseren Integrationskraft die mit-

tel- und osteuropäischen Staaten schneller und besser integrieren und so

anstatt einer westeuropäischen eine tatsächlich europäische Union bil-
den. Die Überwindung des Grabens zwischen Ost und Vy'est ist für die

europäische Integration heute eine ebenso epochale Herausforderung
wie die Befriedung Westeuropas nach 1945. Sie erfordert eine Demo-

kratisierung der EU.

B. Warum ein föderalistisch verfasstes Eutopa?

B 1. Die Grundlage der EU bildet bis heute keine Verfassung, sondern

eine seit 1957 immer wieder weiterentwickelte Staatsvertragsstruktur.

Diese letztmals 1992193 in Maastricht erweiterte Staatsvertragsbasis hat

zwar eine verfassungsähnliche Bedeutung, privilegiert jedoch die Re-

gierungen zu Lasten der Bürgerlnnen und ermangelt der Legitimation,
der Integrationskraft und damit der künftigen Entwicklungschancen.

82. Aus demokratischer Sicht ist die Staatsvertragslogik der EU

heute überfordert und deren Integrationskraft erschöpft. Die Verlage-

rung der Rechtsetzung von den Mitgliedstaaten auf die europäische

Ebene hat ein Ausmass erreicht, das von immer mehr Europäern nicht

mehr akzeptiert wird. Dies stellt die Entwicklungsfähigkeit Europas in

Frage und macht eine umfassende Neustrukturierung notwendig. Wir

stehen vor der Herausforderung, anstelle der bisherigen Staatsvertrags-

logik die Arbeit an einer europäischen Verfassung aufzunehmen.
B3. Die wesentlichen Vorteile, Funktionen und Leistungen einer

Verfassung sind: Eine Verfassung verankert Verfahren der politischen

Willensbildung und Beschlussfassung, aufgrund derer die Bürgerlnnen
die politischen Instanzen wählen und politische Macht legitimieren kön-

nen.
B 4. Politische Macht wird durch eine Verfassung aber nicht nur legiti-

miert, sondern auch begrenzt: vertikal durch eine föderalistischeOrga'
nisation und horizontal durch die Abgrenzung der Kompetenzen von

Parlamenten, Regierungen, Gerichten und Verwaltung.
85. Verfassungen können aus verschiedenen Menschen, Regionen,
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Ländern und Kulturen Gesamtheiten bilden und gleichzeitig die Vielfalt
bewahren. lt4Zirkte sind blind für soziale, ökonomische und kulturelle
Ansprüche. Verfassungen schaffen die politische Legitimation, um diè'
Macht der Märkte mit demokratischen Entscheidungen sozial- und um-
weltgerecht begrenzen zu können. Wirtschaftliche Marktmechanismen
haben eine Tendenz zur Uniformisierung und Zentralisierung; Verfas-
sungen schaffen die Möglichkeit, dieser Tenderrz entgegetzuwirken.

86. Die in Verfassungen verankerten Verfahren ermöglichen die zi-
vile Austragung von Konflikten zwischen Bürgetlnnen mit unterschied-
lichen Interessen, Identitäten und Perspektiven. Diese demokratischen
Entscheidungsverfahren zwingen die beteiligten Individuen, Gruppen
und Parteien, sich aufeinander ein/ulâssen und miteinander zu diskutie-
ren. Gruppen mit unterschiedlichen Identitäten können sich auf diese
Weise wirklich kennen lernen und gleichsam im zivilen Streit miteinan-
der zu einem politischen Ganzen zusammen finden sowie gemeinsam

eine neue, eigene politische Identität entwickeln.
87. Eine europäische Verfassung müsste föderalistisch sein, weil sie

vorhandene nationale, regionale und kommunale Entscheidungsebenen
nicht in Frage stellt, sondern sich als Ergänzung zu ihnen versteht. Sie

konstituiert auf europâischen Ebene jene Macht neu, welche den drei
traditionellen Ebenen derPolitik (Nation, Region, Gemeinde) durch die
Transnationalisierung von'Wirtschaft und Politik in den vergangenen
Jahrzehnten verloren gegangen i st.

B 8. Zentralistische Strukturen müssen durch polyzentrische abgelöst

werden; zentrale Instanzen dürfen nur in jenen Bereichen europäisches
Recht setzen, die von der Verfassungpràzis und abschliessend definiert
sind; es sind jene Bereiche, die von den Mitgliedstaaten ausdrücklich an

die zentralen Instanzen übertragen wurden, weil sie mehrheitlich über-
zeugt sind, sie selber nicht besser gestalten zu können.

89. Die durch eine föderalistische europäische Verfassung konstitu-
ierte transnationale Demokratie kann sich nicht auf repräsentative Or-
gane und deren Wahl beschränken. Denn um arbeitsfähig zu bleiben,
dürfte das Europäische Parlament nicht mehr als et\il4 600 Abgeordnete
umfassen. Damitwürden jedoch auf eine(n) Abgeordnete(n) viel zu viele
Bürgerlnnen entfallen, als dass sich diese tatsãchlich reprâsentiert fühlen
könnten. Deshalb erfordert eine transnationale Demokratie auf euro-
päischer Ebene zusätzliche Beteiligungsrechte, die es den Bürgerlnnen
direkt ermöglicht, sich zusätzlich zur Wahl ihrer Vertreterlnnen, zu äus-

sern und einzubringen.

42s

\
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810. Durch direktdemokratische Partizipationsprozesse, wie z. B.
Verfassungsinitiativen, europâische Referenden, kollektive Antrags-
rechte an das Europäische Parlament und die nationalen Regierungen,
Transparenz, Offentlichkeitsprinzip u. a. m., sollten Möglichkeiten ge-

schaffen werden, über verschiedene Grenzen hinweg zu handeln. Das

könnte ein neues Integrationsmoment bedeuten und ebenfalls identi-
tãtsstiftend wirken. Dies würde Europa die Chance verschaffen, ein
<<Ensemble>> zu werden, gerade weil es vielfältig, föderalistisch und bür-
gernah strukturiertwâre. i

B L1.. Eine foderalistische europäische Verfassung ist nicht nur struk-
turell und entscheidungstheoretisch wichtig. Sie könntei Europa auch

die Chance verschaffen, die historischen Errungenschaften aus vielen
Staaten aufzunehmen, die sich dort politisch, kulturell und sozial be-

währt haben und die es \vert wären, auch transnational angestrebt und
weiterentwickelt zu werden. So würde Europa mehr als die Summe von
einzelnen nationalen Errungenschaften. Ztdem könnte der Kampf um
ein deutsches, britisches oder französisches Europa vermieden werden.
Statt dessen streben wir ein politisches Europa mit einer neuen Qualität
an, in dem jedes Land und jede Region sich wiedererkennt und das die
positiven Erfahrungen aller beteiligten Länder vereinigt und erweitert.

C. Demokratiespezifische Vorschläge für eine Europäische
Verfassung (EV)

C 1. Die Europäische Verfassung wird rechtskräftig, nach dem in jedem

Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) in einer Referendumsab-
stimmung die Mehrheit der Wahlberechtigten ihr zugestimmt haben.

C2.In der Europåiischen Verfassung werden die europäischen Insti-
tutionen und deren Kompetenzen festgelegt. Das Europaparlament be-

steht aus zwei gleichberechtigten Kammern: der nach einem gemeinsa-

men Verhältniswahlrecht direktgewãhlten Vertretung der Bürgerlnnen
sowie des europäischen Senats, in den die nationalen Parlamente je

nach Bevölkerungszahl des Landes zwei bis ftinf Vertreterlnnen wäh-
len. Das Europaparlament besitzt die Budgethoheit, befindet unter
Vorbehalt der Bürgerlnnen über das europäische Recht und wählt die
Kommission. Der Europâische Rat besteht aus den Vertretungen der
nationalen Regierungen und muss im europäischen Rechtsetzungspro-
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zess vom Parlament konsultiert werden. Die Europâische Kommission
bildet die Exekutive. Sie wird auf Vorschlag des Europâischen Rates vo!
den beiden Kammern des Europaparlamentes gewâhlt. Die Richterin-' .

r¡en und Richter des Europâischen Gerichtshofes werden auf Vorschlag \
von Rat und Kommission vom Parlament gewâhlt. Die Vorsitzenden des

Parlamentes, des Rates und der Kommission rotieren jährlich; jedes Jahr
nimmt ein anderes Mitgliedsland den Vorsitz ein.

C3. Die Europäische Verfassung legt pr2izise die Bereiche der ge-

meinsamen iransnationalen Politik und die Kompetenzen der einzelnen
Organe fest. Ebenso werden minimale soziale, ökologische, ge-

schlechtsspezifische und grundrechtliche Normen festgelegt, sowie die
spezifischen Rechte von Minderheiten und transnationalen Regionen.
Diese dürfen von den Mitgliedstaaten übertroffen aber nicht unter-
schritten werden.

C4. Jede Änderung und Erweiterung der Europãischen Verfassung
bedarf im Rahmen einer europäischen Referendumsabstimmung der
mehrheitlichen Zustimmung aller europâischen Bürgerlnnen sowie der
Zustimmung von drei Vierteln der EU-Mitgliedstaaten (<Doppel-
mehr").

C5. Anderungen der Europäischen Verfassung können vom Euro-
päischen Parlament und von den Bürgerlnnen selber vorgeschlagen
werden. Dazu bedarf es 5 Prozent der Unterschriften der stimmberech-
tigten europäischen Bürgerlnnen; diese Unterschriftenzahl muss min-
destens je ein Prozent der Vy'ahlberechtigten aus jedem EU-Mitglieds-
staat enthalten. Die beiden Kammern des Europâischen Parlamentes
(EP) empfehlen den europâischen Bürgerlnnen eine Zustimmung oder
Ablehnung der EV. Die Erstunterzeichnerlnnen eines Bürgerlnnenbe-
gehrens für eine Verfassungsânderung können ihre Initiative auch zu-
ttickziehen.

C6. Eu-Gesetze bedürfen der Zustimmung beider Kammern des Eu-
ropaparlamentes. Jeder Staat hat das Recht, sich durch einen nationa-
len Referendumsentscheid mit der Mehrheit seiner wahlberechtigten
Bürgerlnnen aus dem Geltungsbereich einer EU-Rechtsnorm, bezie-
hungsweise eines EU-Gesetzes, auszuklinken (beschränktes <opting
out>). Dieses <beschränkte opting out> ist mit der heutigen Möglichkeit
des <opting out> nicht identisch - unterzieht sich hierbei der betref-
fende Mitgliedstaat doch den europäischen Verfassungsnofinen und hat
sich nur der Anwendung eines bestimmten europäischen Gesetzes wi-
dersetzt.
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C7. Ein Prozenl der Stimmberechtigten eines EU-Staates oder zwei

Prozent der Bürgerlnnen einer transnationalen Region Europas kön-

nen jederzeit dem Europaparlament Anträge für Gesetzesänderungen

stellen, die gleichwertig sind Anträgen der Mitglieder des Europaparla-

mentes sind. Diese Bürgerantrãge sind öffentlich von beiden Kammern

des Parlamentes zu behandeln.
C8. Die europäischen Institutionen und Verwaltungen unterliegen

dem Öffentlichkeitsprinzip. Das heisst, die Bürgerlnnen verfügen ohne

weitere Begründung jederzeit über ein Einsichtsrecht. in alle Unterla-

gen, Dokumente und Entscheidungsprozesse. Ausnáh'men von dieser

Regel müssen ausdrücklich beschlossen und erläutert weTden.

CS. pi" europäischen Institutionen sind verpflichtet mit verschiede-

nen Mitteln die Ztgànglichkeit und Bürgernãhe zu fördern. Damit sol-

len die Nachteile, welche wegen der Grösse, Sprachenvielfalt und

Struktur Europas den Handlungsmöglichkeiten und Handlungschancen

für einzelne Bürgerlnnen bzw. -gruppen und -bewegungen erwachsen,

abgebaut werden.
C10. Die Europäische Union steht allen Mitgliedstaaten des Europa-

rates offen. Das Beitrittsverfahren wird durch Volksentscheide einge-

leitet und abgeschlossen. Jeder Mitgliedstaat kann nach dem gleichen

Verfahren aus der EU austreten.

D. Konkrete Einstiegsmöglichkeiten in den Prozess

europâischer Verfassunggebung

D1. Demokratisierung und Verfassunggebung bedeuten immer eine

Umlagerung der Machtverhältnisse in Richtung von mehr Gleichheit'

Einige wenige heutige Tràget von viel Macht müssten demzufolge

Machtverluste in Kauf nehmen. Ohne Druck von unten, der die Legiti-

mitãt ihrer Machtausübung in Frage stellt, werden sie dazu kaum bereit

sein. Dieser Druck fehlt heute noch, er müsste durch transnationale

Bürgerlnnenbewegungen verschiedenster Art und Form aufgebaut

werden.
D2. Diese transnationalen Bürgerlnnenbewegungen sollten sowohl

transnational (zusammen-) arbeiten, als auch in den einzelnen Staaten

und Regionen inner- und ausserhalb der EU verankert sein. Die Infra-

gestellung der bestehenden Entscheidungsstrukturen und Kompetenz-
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verteilungen innerhalb der Europâischen Union sollte vor allem inner-
halb der EU-Mitgliedsstaaten erfolgen, denn dort werden die EU-Ver--

antwortlichen gewãhlt. Von dieser (nationalen) Wahl leiten sie auch""
ihre europäische, transnationale Machtausübung ab. Die Arbeit an der \
Demokratisierung der europäischen Strukturen und politischen Ent-
scheidungsprozesse sollte atso nicht nur in Brüssel ansetzen, sondern

vor allem auch in den Hauptstädten der EU-Mitgliedstaaten beginnen.
D3. Der Willen der Bürgerlnnen in den einzelnen Eu-Mitgliedstaa-

ten, die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU zu demokratisieren
und entsprechende Verfahren im Rahmen eineir neuen europãischen
Verfassung zu verankern, könnte mittels nationalen Referendumsent-
scheidungen manifestiert werden. Ðiese hätten jedoch den Nachteil,
dass nur eine nationale Willensäusserung getan würde, ohne dass diese
auch mit Bürgerlnnen anderer EU-Staaten koordiniert worden wãre.
Deshalb sollte der Vy'ille von vielen Bürgerlnnen in allen EU-Staaten
zum Ausdruck gebracht werden können.

D4. Dies könnte durch eine transnationale europâische Verfassung-
gebungs-Initiative geschehen. Wenn eine solche von mindestens zehn

Prozent der Bürgerlnnen jedes einzelnen EU-Staates unterzeichnet
wird, dann würden die gegenwãrtigen Institutionen der EU (Parlament,
Kommission, Rat) verpflichtet sein, einen europäischen Verfassungs-

konvent einzuberufen. Dieser Konvent würde sich aus Mitgliedern des

Europãischen Parlamentes, der nationalen Parlamente (Europarat)
und direktgewählten Bürgerlnnen-Vertretern zusammensetzen. Et
hätte die Aufgabe, eine europäische Verfassung auszuarbeiten und
diese einer europâischen Referendumsabstimmung zu unterbreiten.

D5. Weigerte sich eine Mehrheit der gegenwãrtigen Institutionen der
EU einen solchen europäischen Verfassungskonvent einzuberufen oder
käme dieser aus anderen Gründen nicht zustande, dann wären die EU-
Regierungen verpflichtet, die transnationale europäische Verfassung-
gebungs-Initiative direkt den Bürgerlnnen der EU-Mitgliedsländer zur
Abstimmung zu unterbreiten. Stimmten diese in ihrer Mehrheit der
Auslösung eines europäischen Verfassunggebungsprozesses zu, dann
wären die Verantwortlichen der EU und der EU-Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, einen europäischen Verfassungskonvent einzuberufen. Des-
sen Ergebnis würde direkt in einem zweiten europäischen Verfassungs-
referendum unterbreitet werden.

D6. Eurotopia ruft alle engagierten Bürgerlnnen auf, sich dafür ein-
a¡setzen, dass im Rahmen von <Maastricht II> 1996-1998 das Recht auf
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eine transnationale europäische Verfassunggebungs-Initiative in den

EU-Vertrâgen verankert wird. Dies könnte etwa derart geschehen, wie

im ersten Maastrichter-Vertrag die Selbstverpflichtung verankert
wurde, 1996 eine neue Regierungskonferenz zur Revision, beziehungs-
weise zur Überprüfung des Vertrages von Maastricht einzuberufen (vgl.

Art N. Abs. 2, EU -Yertrag)
D7. Ein solches neues europäisches Bürgerrecht hätte den grossen

Vorteil, dass die Zukunft der Europäischen Union auch von den Bürge-

rlnnen direkt mitgestaltet werden könnte. Damit wäre die grosse

Chance gegeben, sie an Europa als Bürgerlnnenproþkt zu interessie-

ren, zum entsprechenden Engagement zu ermutigen uhd sie auch ihrer
Verantwortung für die transnationalen, europâischen Angelegenheiten
bewusst zu machen.

Entwurf für die eurotopia-Vollversammlung vom 3.-5. November in

Kungälv (Schweden).

Andreas Gross I Bruno Kaufmann I Roland Erne I Rolf Büchi

Zürich I G öteborg / Berlin / Helsínki, im Herbs t 1945

Für ein demokratisches Europa
<Loccumer Erklärung>l

Im kommenden Jahr 1996 wird sich eine europäische Regierungskonfe-
renz mit der Uberarbeitung des Vertrags von Maastricht befassen. Die-
ser Anlass muss genutzt werden, um der politischen Union Europas
Impulse zu einer demokratischen Ordnung auf der Grundlage der Be-
teiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger zu geben. Daran entscheidet
sich, ob die europäischen Gemeinschaften den vor vier Jahrzehnten be-
gonnenen Prozess zu einem in Frieden, Wohlstand und kultureller Viel-
falt geeinten Europa fortsetzen oder aber zurückfallen in ein Kartell
nationaler Konkurrenz.

Europäisches Recht wird heute von Regierungsvertretern hinter ver-
schlossenen Türen erlasserr. Trotz erweiterter Mitwirkungsrechte ist
das Europäische Parlament bislang nicht zu einer wirkungsvollen parla-
mentarischen Kontrolle in derLage. Deshalb hat das Recht der Unions-
bürgerinnen und -bürger, dieses Parlament zu wâhlen, noch wenig Wir-
kung. Die im Unionsvertrag beschworene <Bürgernãhe> beschränkt
sich bistang auf nachträgliche Vy'erbung für bürgerfern getroffene Ent-
æheidungen.

Demokratische Legitimitat ist jedoch keine Frage nachträglicher Ak-
?ÊPtanz. Sie gründet vielmehr in der realen Möglichkeit zur Mitwirkung
im Prozess gemeinsamer Entscheidungen. Nur so, mit aktiver Unter-
8tützung der Bürgerinnen und Bürgeç können die Probleme unserer

I Die Loccumer Erkärung ist eine gemeinsame Aktionsplattform unterschied-
licher europäischer Bürgerlnnenorganisationen im Hinblick auf die EU-Re-
gierungskonfer enz 7996 .

\
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heutigen Gesellschaften gelöst werden. Diese demokratischen Grund-

sãtze haben weder im Inhalt des Vertragswerks von Maastricht noch in

seinem Zustandekommen einen Niederschlag gefunden- Wenn die Fol-

gekonferenz von 1996 hier keine Korrektur bringt, bleibt die Union auf

dem Weg in eine technokratische Selbstherrschaft der politischen Eliten

und wirtschaftlichen Interessen.
Wir wissen, daß die Verwirklichung demokratischer Prinzipien auch

innerhalb der Mitgliedslânder krankt, und daß ihre Fortentwicklung auf

europäischer Ebene im Wechselverhältnis mit ihrer Festigung innerhalb

wie unterhalb des nationalen Rahmens steht. Zugleich sehen wir jedoch

auch Ansätze zu einer europäischen Zivilgesellschaft,'die es auszu-

bauen und institutionell zu fördern gilt. Auf dieser Grundlage sind

heute erste Schritte in Richtung auf eine transnationale Demokratie

möglich und notwendig.
Daran messen wir die Folgekonfernzvonlgg6. Die bisherige Logik

wirtschaftlicher Zentralisierung und die Mechanik intergouvernemen-

taler Vertrãge wirken heute nicht mehr einigend, sondern spaltend, weil

sie Unwillen und Mißtrauen hervorrufen und so den Boden einer Rena-

tionalisierung bereiten. Demgegenüber wirken Schritte in Richtung auf

eine gemeinsame demokratische Ordnung nicht zentralisierend, son-

dern eröffnen erst die Möglichkeit einer rechtlichen Aufteilung von

Macht und Einfluß. Nur in einer solchen demokratischen Gestalt kann

die Europäische Union ihre heutigen Aufgaben meistern, sich sowohl

gegenüber neuen Beitrittsländern zu öffnen als auch das Zusammenwi¡-

ken ihrer Mitglieder zu vertiefen.

II

Wir, Bürgerinnen und Bürger Europas, fordern deshalb von der Regie-

rungskonferenz des Jahres 1996 deutliche Schritte zu einer demokrati-

schen Reform, darunter vor allem gehaltvolle Rechte der politischen

Teilhabe in ihrem Inhaltwie in ihrem Verfahren.

Wichtige inhaltliche Schritte sind insbesonders :

o Ein Katalog europäischer Bürger- und Grundrechte einschließlich

der sozialen Rechte
o Schutzrechte für kulturelle und ethnische Minderheiten
o Das Recht direktdemokratischer Einbringung von Initiativen in das
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Europäische Parlament, mit den Unterschriften von 1% der Stimm-
berechtigten aus drei Mitgliedsländern

o Europaweite Referenden über alle Anderungen der vertraglichen
-Ordnung der Union; europaweite Anderungs-Initiativen, mit den
Unterschriften von 107o der Stimmberechtigten in jedem der Mit-
gliedsländer

o Verdeutlichung des Subsidiaritâtsprinzips als grundsätzlicher Vor-
rang für die jeweils untere Ebene

o Erweiterte Rechte der Offentlichkeit, der Akteneinsicht und der
Auskunft für jede/n EU-Bürger/in

o Erweiterte Zugangs- und Einbringungsrechte des/r Bürgerbeauf-
tragten gegenüber den Organen der Union

o Eigenes Initiativrecht des Europäischen Parlaments zur Vorlage von
Rechtsakten.

Vor allem aber fordern wir die Beachtung demokratischer Grundsätze
im Verfahren der Vertrags-Revision. Die Diskussion darüber kann
nicht kleinen Gruppen von Experten und Regierungsvertretern vorbe-
halten bleiben. Zur Reflektion der politischen Ordnung der Union ist
die Gesamtheit ihrer Búrgerinnen und Bürger berufen.

Dafür sind insbesondere folgende Verfahren vorzusehen:

o Ziele und mögliche Inhalte der Reform müssen der europäischen Of-
fentlichkeit bekanntgemacht und dort mit ausreichender Zeit disku-
tiert werden. Die Ergebnisse sind im Wege einer gestuften Konsulta-
tion in die Revisionsverhandlungen einzubeziehen.

o Zu den Verhandlungen der Regierungskonferenz sind Vertreter zivil-
gesellschaftlicher Zusammenschlüsse, darunter auch aus möglichen
Beitrittsländern, beratend hinntztniehen Die nötige organisatori-
sche und materielle Infrastruktur fúr eine solche Begleitung durch
Nicht-Regierungsorganisationen muß die Union bereitstellen.

o Die Ergebnisse der Vertragsreform sind den Bürgerinnen und Bür-
gern der Mitgliedsländer zur Abstimmung vorzulegen. Dabei müssen
zu wichtigen Punkten Möglichkeiten differenzierter Zustimmung
oder Ablehnung vorgesehen sein.



o Loccumer Erklärung" 434

IIr.

Die mit der Regierungskonferenz von 1996 begonnene Revision des

Vertrags von Maastricht kann nur der erste Schritt auf dem Weg zu

einer demokratischen Gestaltung Europas sein, in dessen Verlauf die
europâischen Bürgerinnen und Bürger zu Souveränen ihrer gemeinsa-

men politischen Ordnung werden und vertragschließende Regierungen
nur noch in deren Rahmen und Auftrag tätig werden. Das wichtigste
Ziel der bevorstehenden Vertragsrevision muß daher darin bestehen,
mit einer nächsten Revisionsbestimmung einen solchên mehrjährigen
Prozeß zu einer europäischen Selbstverfassung in Gañþ zu setzeî, al
dessen Ende eine europaweite Volksabstimmung über eine europäische
Grundordnung steht. Die breite Diskussion über Inhalte und Ziele die-
ser europäischen Ordnung ist dabei zugleich ein wichtiges Mittel, eine

europãische Offentlichkeit als Trägerin dieses Prozesses entstehen zu

lassen.
Die europ!üschen Gemeinschaften haben in den vier Jahrzehnten ih-

res Bestehens einen Beitrag zum Frieden und Wohlstand im Westen

Europas geleistet; gleichzeitig hat aber die dabei vorherrschende wirt-
schaftliche Rationalität des weltweiten Wettbewerbs neue Ungerechtig-
keiten und Konflikte geschaffen. Eine freiheitliche, soziale, ökologi-
sche und friedenssichernde Entwicklung der Union verlangt heute, daß

wirtschaftliche Interessen und technische Methoden sich dem Primat
der Politik unterordnen. Die Währungsunion kann kein Ersatz für das

politische Projekt des geeinten Europas sein.
Wir sehen in der transnationalen Verbindung von Einheit und Viel-

falt eine Chance, wie angesichts globaler Machtverflechtung Râume der

Freiheit, Gleichheit und Solidarität bewahrt und fortentwickelt werden
können. Für andere Regionen der Welt hat die europãische Integration
eine große Ausstrahlung. Viele Menschen in den postkommunistischen
Staaten Europas sehen in der Mitgliedschaft eine Garantie für die de-

mokratischen Entwicklung ihrer Länder. Diese Anziehungskraft wird
die Union nur bewahren können, wenn sie in ihren Zielen und Struktu-
ren die freiheitlichen, demokratischen Traditionen des Kontinents
überzeugend zum Ausdruck bringt.

Loccum, 16. September 1995

435 Für ein demokratßches Europa

gez-

Roland Erne, Eurotopia, Humanistische Union, Berlin, Deutschland "
'Tilman Evers, Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Er-
wachsenenbildung, Karlsruhe, Deutschland
Thomas Fiedler, Eurotopia, Freiburg i.8., Deutschland
Johann Göttel, Europahaus Eisenstadt, Österreich
Andreas Gross, Euroto pia, ZÚrrich,schweiz
Christoph Hüttig, Evangelische Akademie Loccum, Deutschland
Bruno Kaufmann, Eurotopia, Göteborg, Schweden
Wolfgang Killinger, Humanistische Union, Gauting, Deutschland
Stefan Lausch, Öko-Institut Südtiloli Alto Adige, Bozen, Italien
Kai Lemberg, Dänische Junibewegung, Kopenhagen, Dânemark
Peter Marianek, Bewegung Mensch, Europabewegung, Bratislava,
Slowakei
Adrian Reinert, Stiftung Mitarbeit, Bonn, Deutschland

\



Die Autorinnen und Autoren

Er-rs¡,serH BoNcBnr (früher: Gerhards), geb. 1959 in Recklinghausen'

Studium der Musikpâdagogik und Politikwissenschaft in Frankfurti

Main. Nach dem Studium Mitarbeit am Schulbuch <Politik- Lernen

und Handeln für heute und morgen>>,2Jahre in der beruflichen Re-

integration langzeitarbeitsloser Frauen tàtig, z. Zt. Doktorandin an

derUni. Frankfurti M, Arbeitsschwerpunkte : Technikforschung (spe-

ziell : Biotechnologie), Technologie und Demokratie, Entwicklungs-

politik und Weltwirtschaft; lebt mit ihren drei Kindern in Hamburg'

RoLF BücHI, Dr. sc.tech, geb. 1947, Chemiker (ETH Zürich) und So-

zialwissenschaftler (Master of Social Sciences, Uni. Helsinki), arbei-

fet z. Zt. an einer Dissertation über Rassismus, Nationalismus und

Demokratie an der Universität Helsinki.
GreNNr D'Au¡,ro, geb. 1963 in Paternopoli (Avellino)/Italia, wissen-

schaftlicher Assistent an der Universität Potsdam, Studium der So-

ziologie und Geschichte an der Uni. Zttrich.
RorrNp EnNn, geb. 1967 i¡Zttrich, studiert Politische Wissenschaft in

Paris und Berlin, Chemielaborant, von 1990 bis 1993 Jugendsekretär

der schweiz. Gewerkschaft Bau & Industrie, Gründungsmitglied von

eurotop,a.
TrrulN Evrns, Dr. habil., geb. 1942 in Heidelberg, Privatdozent für

Politikwissenschaft und Soziologie an der FU Berlin, Referent für

politische Bildung der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemein-

schaft für Erwachsenenbildung.
ANonn¡s Gnoss, geb. 1952 in Kobe (Japan)' Politikwissenschaftler,

Leiter des Wissenschaftlichen Instituts für Direkte Demokratie in

Zürich (WIDD), sozialdemokratischer Abgeordneter im schweiz'

Nationalrat und im Europarat, Gründungsmitglied von eurotopia,

Iebt in Zürich.

437 Autorinnen und Autoren

SrEr¡.N FloNncrrn, geb. 1969 in Ludwigshafen-Oggersheim, studiert
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier mit den Schwer--

punkten betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Steuerrecht und',
- Finanzwissenschaft. -\

Kunr HüsN¡n, Dr., geb. L953 in Neuenstadt a. K., Diplomvolkswirt,
gegenwärtig Wissenschaftlicher Assistent am Fachbereich Politische
Wissenschaft der Freien Universität Berlin, Redaktionsrnitglied der
Zeitschrift PROKLA.

Snnc¡: HBNrn, Dr. habil., geb.1940, in Stalingrad (Wolgograd); wiss.

Mitarbeiter an der Universität Potsdam
Pnscnr Jacons, geb. 1970, studierte Verwaltungswissenschaft an der

Universitât Twente in Enschede (NL). Momentan arbeitet er als

freier Journalist und Berater im europäischen Verwaltungsbereich.
Weiterhin ist er aktives Mitglied der linksliberalen Partei <<Democra-

ten 66r, und von eurotopia.
BnuNo KrurvreNN, geb. L965 in Aarau (Schweiz), Studium der nor-

dischen Philologie und der osteuropäischen Geschichte in Zürich so-

wie der Friedens- und Konfliktforschung in Uppsala, seit 1993 Korre-
spondent des Zürcher Tages-Anzeigers für Skandinavien und das

Baltikum, Doktorand am Institut für Friedens- und Konfliktfor-
schung der Uni. Göteborg, Gründungsmitglied von eurotopia.

Inrx¡usz P,twnl Knnolewsrr, geb.1971. in Skierniewice (Polen), stu-

dierte Politikwissenschaft an der Universität Potsdam, wo er gegen-

wârtig über die <Künftige Gestalt Europas: Foderalismus oder Funk-
tionalismus am Beispiel der Osterweiterung der Europäischen
Unionr promoviert.

ANroN Koosru, geb. 1972, studiert Verwaltungswissenschaft an der
Universitât Twente in Enschede (NL).

PBrre KosoNrN, Dr., geb. 1950, Oberassistent in Rechtssoziologie an

der Universität Helsinki, publizierte eine Vielzahl von Artikeln und
Büchern ùber die nordischen Wohlfahrtsstaaten und die europäische
Integration.

Hntnz Krncnn, geb. 1952 in Z.jrich, ord. Prof. für Politische Theorie an

der Universität Potsdam, leitet ein Forschungsprojekt zur metropoli-
tanen Transformation im Grossraum Berlin und ist Mitglied im Pro-
gram Board von Euroreg der Universitât Warschau.

ALEx,qNoBn LrNcEn, Dr., geb. 1946 in Sterzing (Südtirol)/Italien,
gest. 1995 in Florenz, Rechts- und Sozialwissenschaftler, Mitgründer
der Grün-Alternativen Liste in Südtirol und der italienischen Grü-



Autorinnen und Autoren 438

nen, kâmpftefürdenAusgleichunddieMultikul
matregion wie auch im Nahen Osten und auf

Mitglied des Europäischen Parlaments, Fraktio
EP.

Enxe L¡Nznnovr, Dr. habil., geb. 1954 in Sofia, Studium der Philo-

sophie, Psychoiogie und der Bulgaristik, 1978-92 wiss' Mitarbeiterin

am Institut für Kulturwissenschaft in Sofia, seit 1995 Forschungspro-

fessorin an der Bulg. Akademie der Vy'issenschaften.

B ium delAnglistik und der

ziPlinâren Fâcher Medien-
in Trier ünd Murcia (SPa-

nien).
IovcÊ McMIlr,rN, geb. 1956, lebt in Edinburgh, Kulturjournalistin u' a'

für <The Scotsman on Sunday>, vorstandsmitglied der Helsinki citi-
zens Assembly HCA.

IJrr Prssow, geb. t97l in Berlin (Ost), studiert O

vistik und Soziologie an der FU Berlin, 1990-

halt in Kaluga, schreibt detzeit an einer Ma
ion in Ostdeutschland.

Br in Remagen (BRD), zur Zeit Projektmitarbei-
'Western Cape, Kapstadt, Studium der Politik-

wissenschaft und Nordamerikastudien in Berlin, Bonn und Washing

ton D. C., Geschäftsführerin der Humanistische Union e'V', Lan-

desverband Berlin.
Srrr¡u Pönnn, geb. 1969 in Meran. Lehrer für Rechts- und wirtschafts-

kunde an der Handelsschule in Bozerr, Mitinitiator des südtiroler

Volksbegehrens für <mehr Demokratie> wd eurotopia-Mitglied'

HBIoI RE¡ieIvIEN, geb. L961, studief auf dem zweiten Bildungsweg So-

zialwissenschaft in zürich und Berlin, arbeitetzur zeit an einem For-

schungsbericht über den Frauenfaktor und seine möglichen Auswir-

kungen auf die europâische Integration. Politisch aktiv bei den

schweizerischen Grünen.
CHnIsropn Scurnnnn, Dr., geb. 1956, Diplomvolkswirt''Wissenschaft-

licher Assistent am John F. Kennedy-Institut der Freien universität

Berlin, schreibt zln zeit an einer Habilitation über die innenpoliti-

schen Voraussetzungen der amerikanischen Weltmarktpolitik'
Srncrnrto Suueorn, geb. 1968 in Kastelruth (Bozen)/Italien, Diplom-

Politologe, Studium an der Uni. Wien und der FU Berlin'
Tnno Scnllrr,n, Dr. phil. Professor für Politikwissenschaft an der Phi-

lipps-Universitât Marburg; Arbeitsschwerpunkte: Demokratietheo-

439 Autorinnen und Autoren

rie, Politik der Bundesrepublik und vergleichende Politikforschung
(Europa, Kanada), Sozial- und Kommunalpolitik, politische Soziolo-
gie, Liberalismus. ' ,

- Uns WÃrrsnuN, geb. 1960 im Zurcher Unterland, Absolvent des Me-\
dienausbildungszentrum IN'{é*Z bei Luzern, Korrespondent des Zür-
cher <Tages-Anzeigers>> und der <<Finanz und Wirtschaft> in Sydney.



Nützliche Anschriften zum Thema
<Europa und transnationale

Demokratie":

a) Bürgerinnen- und Bürgerbewegungen' Verbände und
parteipolitische Organisationen :

AGENOR, Dialogue for European Alternatives
(Zusammenschluss verschiedener rot-grünerParteien und Organisationen)
Rue de Toulouse 22, 8-1040 Bn:xelles
-0el: + 32-2-230-4777, Fax : + 32-2-230-595' Ì

BUNDjugend - Arbeitskreis
Europa/EU1996
(Ökologische Jugendorganisation)
Friedrich-Bräuer-Str. 86, D-53225 Bonn
'0el: + 49-228-467005, Fax : + 49-228-47 6834

CharterSS
(Britische Demokratiebewegung)
Freepost (EDO 5005), UK-London EC 1B 1ZT

Confrontations
(Linke Diskussionsrunde, u. a. zumThemaUnionsbürgerschaft)
4'1,, ru.e F,mile Zola, F-93107 Montreoil Cedex

Tel : +33-1-49 88 11 94, Fax : +33-1-4988 11 84

eurotopia transnational
P.O. Box6006, CH-3001 Bern
Tel : +41 -31-3 1105 11, Fax: +41-31-3 11 05 20

E-Mail : L004t1.2346@compuserve.com

MI Europ tiß che D emokratieb ewe gung euroto p ia

Føderalistklubben
c/oTide¡ne Skrifter, Pilestraede 51, DK-1001 København
Tel: +45-22-325772

\
Forum Menschen¡echte
(Dachorganisationvon über 40 Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen)
c/o Deutsche Gesellschaff für die Ve¡einten Nationen e. V.
Dag-Hammarskjöld-Haus, Pöppelsdorfer Allee 55, D-53115 Bonn
kl : + 49 -228-213 646, F ax : + 49 -228-217 492

F¡ied¡ich-Ebert-Stiftung
(Sozialdemokratische Politische Stiftun g)
Godesberger Allee 149, D -53175 Bonn I
Tel: +49-228-8830, Fax : + 49-228-883 396

Hans-Böckler-Stiftung
M ítbestimmungs -, Forschungs - und Studienförderungswer k des D eutschen
Gewerkschafßbundes
Bertha-v.-Suttner-Platz 3, D-40227 Düsseldorf
Tel:, +49-211.-777 80,Fax: +49-217-777 8120

HCA-Helsinki Citizens Assembly
(Gesamteuropäische Menschên- und Bürgerrechtsorganisation Prag)
Deutsche Sektion: Auguststr.41, D-53175 Bonn
Tel + 49-228-355 302 Fax : + 49-228-261 830

Humanistische Union e. V.
(Bürgerrechtsorganisation seit 1961 )
Brâuhausstr. 2, D-80331 München
Tel: + 49-89 -226 MI,F ax: + 49 -89-226 M2

IDEE Initiative De¡nokratie Entwickeln e. V.
Zeitschrift ñi¡ Direkte Demokratie
(Bewegung für direkte Demokratie)
Fritz-Be¡ne-Str. 1, D-81241 München
ïþl: +49-89{21 177 4,Fax: + 49-89-8211 I'1 6

Komitee für Grund¡echte und Demokratie
(Radikaldemokratische Initiative für Menschen- und Bürgerrechte)
Bismarkstr. 40, D-50672 Köln
Tel: + 49-221-523056, Fax: + 49-22I-520559
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Kritische Europainfornationen - EuropaKardioGramn
(Grünes EU-Informationsbüro)
Schottengasse 3 alll59, A-1010 Wien
Tel : +43-1-535 1106, Fax : + 43-l-5327 416

Loccumer Erklärung: Für ein demokratisches Europa
c/o Stiftung Mifa¡beit
(Überparteiliche Stiftung zur Förderung der Demokratie-Entwicklung von
unten)
Bornheime¡ Str.3Z D-53011 Bonn
Tel +49-228-630023 oder -650400. Fax: +49-228-69542L r

Sowie c/o Evangelische Akademie Loccum
Postfach 21 58, D -31545 Rehburg-I-occum
Tel : + 49 -57 66-87-241, Fax : +49-5766-81-188

Theodor-Heuss-Stiftung
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur in Deutschland und Europa e. V
Waiblinger Str. I -3, D -70372 Stuttgart
Tel: + 49-7 ll-559 198, Fax: +49-7 ll-559 207

b) Wissenschaftliche Institutionen und Forcchungsnetzwerke

CEPS, CenterforEuropean Policy Studies
(etabliertes Forschungsinstitut im Umfeld de¡ EU-Institutionen)
Rue Ducale 33, B-1000 Bruxelles
Tel: +32-2-513 4088, Fax : +32-2-57L 5960

Europäische Strukturkommission
(Arbeitsgruppe des Forschungsprojektes <Strategien und Optionen für Europa>
der Bertelsmann-Stiftung und der Forscbungsgruppe Europa der Ludwig-Maxi-
milians-Universität, München)
c/o Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Strasse 256, D-33311 Gütersloh
Tel: + 49-5241-8170, Fax : + 49-524I-816677

c/ o Forschungsgruppe Europa
Grafinger Strasse 2, D-81671 München
Tel : +49-89-4132 64O, F ax: + 49-89-4132 49I
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Forschungsnetzwe¡k: The Political Theory of Transnational Democracy
Daniele Archibugi, Scientific Coo¡dinator
CNR-ISRDS, Via Cesare De Lollis, 12, I-00185 Roma
Tel : +39-6-44 87 92 11, Fax : + 39-6-4463836

David Held, Scientific Coordinator
c/o Polity Press, 65 Bridge Street, UK-Cambridge CB2 iUR
Tel : + 44-1223-324315, Fax: + 44-1223-461385

Martin Köhler, Network Coordinator
Int. Foundation Lelio Basso, Via della Dogana Vecchia, 5, I-001.86 Roma
Tel : +39-6-686 5352, F ax: + 39 -6-68'7'177 4

Weitere Teilnehmer: Luigi Bonanate [ni. forino), James C¡awford (Jesus Col-
lege, Uni. Cambridge, UK), Luigi Ferrajoli (Int. Foundation Lelio Basso,
Roma), Nils Petter Gleditsch (Int. Peace Research Inst., Oslo), Pierre Hassner
(Centre d'Etudes et Recherches Internai., Paris), Mary Kaldor (Sussex Eur-
opean Institut, Uni. Sussex, UK), Hans Köchler (Int. Progress Organization,
Wien), Ekkehaf Krippendorff (Kennedy Institut an der FU Berlin), Stephan
læibfried (Zentrum f. Sozialpolitik de¡ Uni. Bremen), Andrew Linklater (Keel
University, UK), Alberto Piris (Centro Investigacion paralaPaz, Madrid), Ul-
rich K. Preuss (Zentrum f. Europäische Rechtspolitik, Uni Bremen), Gwin Prins
(Global Security Programme, Uni. Cambridge, UK), François Rigaux (Katho-
like Uni. Bruxelles), Salvatore Senese (Parlamenta¡ier im ital. Senat), David
Beetham (Uni. Leeds).

Inte¡nafional Society for the Study of European ldeas (ISSEI)
'Workgroup: Transnational Democracy andthe Future of Europe
c/o Rolf Büchi, Siuntionkatu2 41, SF-00510Helsinki
Tel: +358-0-140114, E-Mail: buchi@cc.helsinki.fi

Séminaire Universitaire Européen, 1996: Quel projetpourl'Europe?
(Studentischer europäischer Forschungsverbund in bezug auf Maastricht II)
c/o AIESEC International, 40, Rue Washington, B-1050 Bruxelles
Tel: + 32-2-&62420,Fax: +32-2-64637 64

Peace and Development Research Institute of the University of Göteborg,
I)emocracy Group
c/ o Bruno Kaufmann, P. O. Box 22033, 5-4007 2 Göteborg
Tel:- +4G31-234-4ó9, E-Mail: Kaufmannb@nn. apc. Org
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Projektstelle Europäische Stadtregionen

Unùersität potsdam, Lehrstuhl für politische Theorie, Heinz Kleger, Postfach

90032'7. D -74482 Potsdam

Tel : + 49-337-977 3561, Fax : + 49-331'-977 3805

Neues Denken für neues politisches Handeln
aus einem Schweizer Verlag -
der Re o I oto p i o Verla gs ge no s s e ns ch aft Zttr ich

Aus dem Zweckartikel:
Wissenschaftliches Institut fü¡ Di¡ekte Demokratie WIDD
Andreas Gross, P.O. Box'777, CH-8029 Zürich

Tel : +41-1-381 3330, Fax : + 47-7-42239f4

<Reoloiopio will Impulse geben für die Reform unserer

Gesellschaft - nicht mit gestrigen oder vorgestrigen Kon-
zepten, aber in genauer Kenntnis der Vergangenheit-

Denn nur vor diesem Hintergrund sind die Herausforde-

rungen der Gegenwart und der Zukunft zu bewältigen.

Reoloiopio ist deshalb dem utopischen Denken ver-
pflichtet - im Sinne einer kritischen Ermutigung zum poli-
tischen Handeln.

Reolotopio gibt Büche¡ Broschüren, Plakate, Bild- und

Tonträger heraus, die im Zusammenhang mit den alten
und neuen sozialen Bewegungen stehen und deren Enga-
gement dokumentieren.>

Reolotopio veröffentlicht Meinungen, Analysen und

Stellungnahmen zu aktuellen und kontroversen Themen

und leistet damit Beiträge zu einer breiten und diskurs-

orientierten Auseinandersetzung mit Fragen der heutigen

Zeit. Sie schafft Werkzeuge für politisches Engagement im
Alltag.

Reolotopio steht allen offen, die sich mit diesen Zwecken

identifizie¡en können. Wer Schreiben, Lesen und Han-
deln in diesem Sinne unterstützen möchte, ist freundlich
eingeladen, einen Anteilschein der Verlagsgenossenschaft

Reololopio zu erwerben.

Informationen bei

Reoloiopio
Verlags genossenschaft
co. Andreas Gross
Postfach 77 7, 8029 Zutich
Geschäftsstelle:
Solistr. 50, 8180 Bülach/Schweiz
PC 80-751-4 (ZKB, Zürich): KontoNr: 11004917.53'l



Neuerscheinungen '95

Heile Welt Schweiz
Die nationalkonservative Bewegung in der Diskussion.
Hrsg. Andreas Gross und Hans Hartmann
In zwarzig Gespráchen gehen die Herausgeber den Gri.inden des Er-
folgs der rechtskonservativen Strömung in der Schweiz nach. Sie fragen
nach den Widersprüchen dieser Bewegung und diskutieren die Alter-
nativen der Linken und Liberalen. Neben professionellen Beobachtern
der Schweizer Politik kommen Exponenntlnnen eines breiten politi-
schen Spektrums zu'Wort: von verschiedenen Strömungen der SVP
über bürgerliche Parteien bis hin zur Linken. Ergänztjwird das Buch

durch einen analytischen Teil.
politik aktuell Band 1, ISSN 1420-0201

Auf der politischen Baustelle Europa
Europäische Verfassung und Demokratie im Aufbau
Andreas Gross
Der Autor ist ein entschiedener Verteidiger der direkten Demokratie.
Seit Jahren diskutiert er mit andern Europäerlnnen die Bedeutung der
direkten Demokratie für Frieden und Freiheit im neuen Europa. Da-
bei entstand das Projekt einer europäischen Verfassung, die den Bür-
gerlnnen Europas mehr Souveränität gibt und einen wesentlichen Bei-

trag für ein friedliches und solidarisches Europa darstellt. Auf dieser
politischen Baustelle können die Erfahrungen aus der Schweiz wert-
volle Impulse geben. Mit einem Tagebuch aus dem Europarat, mit In-
terviews und theoretischen Beiträgen.

Direkte Demokratie als Chance und Prozess
Die verkannten Seiten einer radikalen Errungenschaft
Andreas Gross
Ein fi.ir schweizerische Politik und Politwissenschaft aussergewöhnli-
ches Buch, da es auf wissenschaftlichen Fundamenten aufbaut, utopi-
sche Dimensionen nicht scheut und konkrete Erfahrungen mit einem
offenen Erkenntnisinteresse verbindet.

Zivilgesellschaft von rechts
Die unheimliche Erfolgsgeschichte der Zürcher SVP
Hans Hartmann und Franz Horvath
Keine schweizerische Partei hat in den letzten Jahren mehr Schlagzei-

lenproduziert als die Zürcher SVP. Das Buch schildert, wie sich die alte

Bauern- und Gewerblerpartei aus einer Identitâtskrise befreit hat: von

ihrer ideologischen Reorientierungsphase über die grossen Spannun-
gen im Zusammenhang mit der Umweltfrage bis hin zu ihrem Durch-
bruch an der Vy'ende zu den neunziger Jahren. Die Autoren zeigen, wie

die Zürcher SVP mit einem konservativen Wertesystem scheinbar er-

folgreich auf die brennendsten Fragen der Gegenwart antwortet.
ISBN 3-907586-11-5, 180 Seiten, Zûich,1995

\



Bereits früher erschienen

polilik oktuell:
Ungehorsam für Recht und Freiheit
Dokumentation eines aussergewöhnlichen Prozesses
Leo Boos, Marc Spescha
Dieses Buch schildert Motive und Wirkung des GSoA-Aufrufs zur Tat
und fragt nach der Zukunft der allgemeinen Wehrpflicht und nach der
künftigen Bedeutung des zivilen Ungehorsams in der Schweiz.
Es dokumentiert den Prozess von Leo Boos, dessen Militârverweige-
rung vom Militärgericht als Widerstand für den Rechtsstaat anerkannt
wurde.
ISBN 3-90758 6-09 -3, 98 Seiten, Znrích 1994

Frouengeschichten:
Geboren 1917
Ehefrau und berufståitige Mutter unter Druck.
Die Lebensgeschichte der Zljrcher Oberländerin Frieda Meier-Senn
Die Lebensgeschichte einer Zürcheroberländerin, die als Ehefrau ei-

nes radikalen Sozialisten und als berufstätige Mutter die Normen der
bürgerlichen Gesellschaft nicht erfüllen konnte. Sie erlebte während
des Kalten Kriegs, was es bedeutet, einer Gesellschaft als Feindbild zu

dienen.
ISBN 3-907586-10-Z 180 Seiten, Znrich,1994

Fräulein, Sie sind vielseitig!
Die Lebensgeschichte der Zürcherin Selma Gessner-Bührer
In ihren Lebenserinnerungen schafft Selma Gessner-Bührer ein leben-
diges Bild der Schweiz des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive einer
Frau, die immer wieder - von persönlichen Schicksalen betroffen - so-

wohl im Politischen als auch im Kulturellen zu handeln beginnt.
ISBN 3-907586-08-5, 250 Seiten, Znrich, 1993

Politische Vlertelfahlesschrift
Ziel und Gestalt der Politischen vierteliahresschrift (PVS) ergeben sich aus der

Aufgabe der Politischenwissenschaft, systematisch die politischewirklichkeit,

ihre institutionelle struktur sowie das menschiche Verhalten in deren Rahmen

zu erKlåren. Sie istTheorie im Sinne einer vergleichenden Darstellung aus dem

Abstand des nicht unmittelbar Verantwortlichen.

Der lnhalt der PVSerschöpft sich nicht in ldeengeschichte und Methodologie,

obwohl fúr beide Disziplinen ausreichend Raum ist. Einen Schwerpunkt bildet

die untersuchung der realen Verfassung im politischen Proze$. Dabei weitet

sich die Behandlung einzelner Lånder immer wieder aus zu einem Vergleich

verschiedener Herrschaftssystem e

Die PVSveröffentlicht aktuelle Forschungsergebnisse aus allen Teildisziplinen

des Fachs und bietet der kontroversen Diskussion breiten Raum' Der umfang-

reiche Rezensionsteil informiert kritisch úber die aktuelle Fachliteratur.

37. Jahrgang 1996 - 4 Hefte jährlich'

Bezugsbedingungen:

J ahresabonnem ent ( 1 996)
DM 132,-/öS 1030,-/SFr 132'-

Jahresabonnement fúr Studenten gegen Studienbescheinigung ( 1 996)

DM 99,- / oS 77o,- / SFr 99'-
Einzelheft

DM æ,-/ oS æ7'-/ SFr 38'-
Zu 'PVS' kann jährlich Sonderheft wird nach

Umfang berechnet und jahr mit einem Nachlaß

von 25 lo des jeweilig ichtgefallen kann das

Sonderheft innerhalb einer Frist von 3 Wochen zurückgegeben werden.

Die Versandkosten werden zuzüglich zu den genannten Bezugspreisen 1996

berechnet. Preisänderungen vorbehalten. Alle Bezugspreise und die Versand-

kosten unterliegen der Preisbìndung. Gegen Einsendung von DM 5'- in Brief-

marken oder 2lnternationalenAntwortscheinen/Coupon Résponse lnternational

erhalten Sie ein Probeheft. Auf wunsch senden wir lhnen gern ein kostenloses

lnhaltsverzeichnis des letzten Jahrgangs. Bitte schreiben Sie an:

Westdeutscher Vertag GmbH, Taunusstraße 54, D - 65183 Wiesbaden.

WESTDEUTSCHER

VERLAG
OPLADEN /WIESBADEN
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